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EINLEITUNG FNP HALLE (SAALE)

1. EINLEITUNG - 
EIN NEUER PLAN FÜR HALLE (SAALE) 
 

1.1 WESEN UND AUFGABE  

DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 
 

Das grundgesetzlich gesicherte Recht der Gemeinden, alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 

der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln, umfasst 

auch die Planungshoheit über die eigenverantwortliche 

Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung. Im Rahmen 

der Selbstverwaltung müssen sich raumbedeutsame 

kommunale Planungen zwar den Zielen der Raumordnung 

und Landesplanung anpassen, bieten allerdings immer 

noch einen weiten Handlungsspielraum und -bedarf für die 

kommunale Bauleitplanung. 

Als Instrumente zur Lenkung und Ordnung der städte-

baulichen Entwicklung der Gemeinden sind im Bauge-

setzbuch (BauGB) die Bauleitpläne geregelt. Die Bauleit-

planung ist dabei zweistufig aufgebaut. Der Flächennut-

zungsplan (FNP) steht als Planwerk für das gesamte Ge-

meindegebiet auf der Ebene der vorbereitenden Bauleit-

planung. Die verbindliche Bauleitplanung führt die planeri-

schen Grundgedanken des Flächennutzungsplanes auf 

der nachfolgenden Ebene fort und präzisiert diese für ein-

zelne Teilbereiche der Gemeinde. Der Flächennutzungs-

plan stellt damit ein elementares Steuerungsinstrument der 

zukünftigen kommunalen Entwicklung dar und macht Vor-

gaben, welche Flächen durch welche baulichen oder sons-

tigen Nutzungen in Anspruch genommen werden sollen 

und welche Flächen von baulichen Nutzungen freizuhalten 

sind. In diesem Sinne koordiniert der Flächennutzungsplan 

die verschiedenen Raumanforderungen und ordnet sie in 

verträglicher Weise für das gesamte Gemeindegebiet. 

 

 

 

1.2 RECHTSCHARAKTER UND  

PLANUNGSZWECK DES FLÄCHEN-

NUTZUNGSPLANES 
 

1.2.1 Rechtswirkung, Charakter und Bestandteile des 

Flächennutzungsplans 

 

Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan 

stellt ein förmliches Instrument der Stadtplanung dar. Mög-

liche Inhalte, der Prozess der Planentwicklung sowie die 

Rechtswirkung sind im Baugesetzbuch (BauGB) verankert. 

Entsprechend § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt es zu beach-

ten, dass der Flächennutzungsplan nach voraussehbaren, 

gemeindeorientierten Bedürfnissen für die zukünftige Bo-

dennutzung zu erstellen ist. Das heißt, dass eine zu-

kunftsorientierte Perspektive zur räumlichen Entwicklung 

die Grundlage für dessen Aufstellung darstellt. 

Auf der vorbereitenden Ebene definiert der Flächennut-

zungsplan Rahmenbedingungen als Basis für parzellen-

scharfe, rechtwirksame Bebauungspläne (verbindliche 

Bauleitpläne). Der in § 5 Abs. 1 BauGB verankerte Bezug 

auf die Grundzüge der Planung bedeutet insbesondere, 

dass unnötig detaillierte Darstellungen für z. B. klar ab-

grenzbare Orte für den Flächennutzungsplan nicht heran-

gezogen werden. Der Fokus liegt auf für Stadtteile, die 

Gesamtstadt oder auf für überörtliche Gebiete raumwirk-

samen Zusammenhängen. Die allgemeine Art der Boden-

nutzung wird dementsprechend nur in übergeordneten 

Verhältnissen dargestellt, um dem nächsten Schritt eine 

Planungsrichtung vorzugeben. In diesem Sinne sind die 

Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht als parzel-

lenscharf zu verstehen und ermöglichen hinsichtlich ihrer 

räumlichen Ausdehnung und Abgrenzung gegenüber be-

nachbarten Nutzungen einen gewissen Spielraum. Nach 

dem Entwicklungsgebot ist eine städtebaulich geordnete 

zukünftige städtebauliche Entwicklung | Grundzüge der Bodenordnung 
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Entwicklung trotzdem nur möglich, wenn sich die folgende 

Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung nach den 

Flächenausweisungen des Flächennutzungsplans richtet. 

Die grundsätzliche Anordnung und Verteilung der Flä-

chennutzungen zueinander steht dabei im Vordergrund der 

rahmengebenden und programmatischen Funktion des 

Flächennutzungsplans. 

Im Einzelnen kann im Flächennutzungsplan dargestellt 

werden, welche Nutzungen für die zu bebauenden Flächen 

allgemein vorgesehen sind. Zwar ist nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB ebenfalls die Darstellung von Baugebieten (beson-

dere Art der baulichen Nutzung) sowie das allgemeine 

Maß der baulichen Nutzung möglich, allerdings ist eine 

derartige Darstellung an eine schlüssige Darlegung der Er-

forderlichkeit für eine städtebaulich geordnete Entwicklung 

gebunden. Zusätzlich können nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB die Ausstattung des Gemeindegebiets z. B. an 

Schulen, Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung, Kirchen 

oder Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken bzw. die der Anpas-

sung an den Klimawandel dienen, dargestellt werden. In 

Absatz 2 sind weitere Flächennutzungen aufgeführt, wie 

Flächen für Verkehrstrassen, Grün- und Parkanlagen, 

Sportplätze, Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder 

für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelt-

einwirkungen im Sinne des BImSchG sowie Wasserflä-

chen, Häfen oder Landwirtschafts- und Waldflächen. Jene 

Rahmenbedingungen sind für die folgenden, konkreten 

Planungen stets zu berücksichtigen. So darf ein Bebau-

ungsplan in seiner Art nicht der Richtungsweisung des 

Flächennutzungsplans widersprechen und Planungen, die 

diesem entgegenstehen, sollen vermieden werden oder 

bedürfen einer schlüssigen städtebaulichen Begründung 

zur Änderung des Flächennutzungsplans. 

Neben den als planerische Willensäußerung der Gemein-

de zu verstehenden Darstellungen beinhaltet der Flächen-

nutzungsplan auch Kennzeichnungen, nachrichtliche 

Übernahmen und Vermerke, die besondere Maßnahmen 

für zu bebauende Gebiete ausweisen. Darunter fallen z. B. 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-

rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen be-

sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturge-

walten erforderlich sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB) oder 

durch Altlasten geprägten Flächen. Im Vergleich zu den 

üblichen Darstellungen markieren Kennzeichnungen fak-

tische Gegebenheiten und liegen somit keiner planeri-

schen Willensentscheidungen zugrunde. Sie können we-

der eine gem. § 1 Abs. 3 BauGB erforderliche Planung 

entbehrlich machen noch erforderliche Darstellungen er-

setzen. Für den darauffolgenden Bebauungsplan stellen 

Kennzeichnungen keine unmittelbare Festlegung dar und 

erfüllen lediglich eine Hinweisfunktion. Nachrichtliche Ü-

bernahmen bedienen sich einer dem BauGB außenliegen-

den Fachplanung und somit anderen Rechtsvorschriften, 

welche kein Gegenstand der Darstellungen im Flächen-

nutzungsplan sind. Würden diese jedoch nicht übernom-

men werden, könnte dies in einem fehlerhaften Bebau-

ungsplan münden, weswegen nachrichtliche Übernah-

men vorrangig eine Warnfunktion ausüben. Vermerke 

werden neben nachrichtlichen Übernahmen angefügt, um 

Planungen und sonstige Nutzungsregelungen nach ande-

ren Vorschriften, die noch nicht rechtswirksam festgesetzt, 

aber bereits in Aussicht genommen sind, auszuweisen. 

Im Gegensatz zur fehlenden, unmittelbaren Rechtswirkung 

für Privatpersonen geht mit der Aufstellung eines Flächen-

nutzungsplans eine behördliche Verbindlichkeit oder 

Selbstbindung der Verwaltung einher. Das bedeutet, dass 

insbesondere dargestellte Flächennutzungen in der Regel 

für die Bevölkerung, Gewerbetreibende oder Eigentümerin-

nen und Eigentümer keine verbindlichen, rechtlichen Fest-

setzungen sein können. Für planende Behörden gilt es je-

doch für die nachfolgenden Planungsebenen im Zuge der 

Selbstbindung die Darstellungen des Flächennutzungs-

plans zu berücksichtigen und ihm nicht zu widersprechen. 

Ferner kommt dem Flächennutzungsplan eine besondere 

Bedeutung zu, wenn es um die Steuerung von Zulässigkei-

Entwicklungsgebot | indirekte Steuerung | Übersicht Nutzungsansprüche 
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ten bei bestimmten, privilegierten Vorhaben im Außenbe-

reich (z. B. Windkraftanlagen, Baumaßnahmen in der 

Forst- oder Landwirtschaft, o. ä.) geht. Nach § 35 Abs. 1 

BauGB sind privilegierte Vorhaben im Außenbereich 

ohne die sonst vorgesehene verbindliche Bauleitplanung-

zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen 

und die Erschließung gesichert ist. In diesem Fall kann der 

Flächennutzungsplan direkte Rechtswirkung auch auf Pri-

vate entfalten, indem er abschließende Zulässigkeits-

entscheidungen trifft. Insbesondere bei der Planung von 

Windkraftanlagen kommt dieser Ausnahme Bedeutung zu. 

So können Windkraftanlagen, deren Eignungsgebiete auf 

Ebene der Regionalplanung festgelegt werden, anhand 

der Darstellung von Vorrangflächen im Flächennutzungs-

plan gleichzeitig im übrigen Gemeindegebiet ausgeschlos-

sen werden, sofern der Ausschluss auf Grundlage einer 

schlüssigen planerischen Konzeption erfolgt. 

Anders herum hat der Flächennutzungsplan bei der Beur-

teilung innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-

le, ob sich ein Vorhaben in die Eigenart der näheren Um-

gebung einfügt, keinerlei Aussagekraft. Die Zulässigkeits-

beurteilung nach § 34 BauGB wird allein anhand der tat-

sächlichen örtlichen Verhältnisse getroffen. 

 

1.2.2 Planungszweck und Leitvorstellungen 

 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bau-

leitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Gemäß 

Abs. 5 sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städte-

bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 

und umweltschützenden Anforderungen auch in Verant-

wortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 

Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit die-

nende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichti-

gung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleis-

ten. Die Leitvorstellungen der Nachhaltigkeit werden ex-

emplarisch in der Leipzig-Charta ([1] Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB), 2007) sowie der Neuen Leipzig-Charta ([2] Bun-

desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-

sen (BMWSB), 2020) mit einem starken Fokus auf die Rol-

le der Städte und ihre Handlungsfähigkeit zur Umsetzung 

des Nachhaltigkeits-Dreiklangs mit klarem Raumbezug 

von der lokalen bis hin zur europäischen Ebene aufgegrif-

fen. Dabei werden auch ortsbezogene und partizipative 

Ansätze in den Vordergrund gestellt, Beteiligung und Ko-

produktion werden zentrale Elemente der ‚gemeinwohl-

orientierten Stadtentwicklung‘. Als Leitvorstellungen mit 

Querschnittscharakter lassen sich vor allem die Digitalisie-

rung (Smart City) und die ‚vernetzte Stadt‘ ausmachen. Als 

Grundlage für die ökonomische und soziale Komponente 

stechen die Leitvorstellungen der ‚produktiven Stadt‘ und 

der Position als herausragender ‚Innovations- und Wissen-

schaftsstandort Mitteldeutschlands‘ sowie der Stabilisie-

rung der Bevölkerungsstruktur und Bindung der eigen-

tumsbildenden Haushalte im Stadtgebiet in Verbindung mit 

der Leitvorstellung einer ‚familienfreundlichen Stadt‘ und 

als ‚Stadt der Bildung, Kultur- und Kreativwirtschaft‘ hervor. 

In diesem Zusammenhang ist gerade die Bedeutung der 

Rahmensetzung des Flächennutzungsplans für die demo-

graphische Entwicklung der nächsten Generationen und 

das Prinzip der ‚Generationengerechtigkeit‘ hervorzuhe-

ben. Zentrale Leitvorstellung ist dabei auch, Halle (Saale) 

weiter als weltoffene und internationale Stadt mit ausge-

prägter Willkommenskultur, starker Integrationskraft und 

‚gleichen Chancen für ALLE‘ zu profilieren. 

Bauleitpläne sollen ebenfalls dazu beitragen, eine men-

schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebens-

grundlagen zu schützen und zu entwickeln, den Klima-

schutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in 

der Stadtentwicklung, voranzubringen, sowie die städte-

bauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-

kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Dazu soll die städ-

tebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen. 

Nachhaltigkeit | Gemeinwohl | Klimaverträglichkeit 
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Die Leitvorstellung ‚Innenentwicklung vor Außenent-

wicklung‘ erlangt gerade vor dem Hintergrund der Anfor-

derungen im Umgang mit Klimawandel und Klimaanpas-

sung eine gesteigerte Bedeutung und die Komplexität der 

Abwägung zwischen den einzelnen Leitvorstellungen 

nimmt noch weiter zu. Wo die ‚umwelt- und klimaschonen-

de Stadt‘ und die ‚doppelte Innenentwicklung‘ noch Hand 

in Hand gehen, können sie im Einzelfall der ‚Stadt der 

kurzen Wege‘ oder der ‚verdichteten und nutzungsge-

mischten Stadt‘ sogar entgegenstehen. Die Mobilitätswen-

de befördert die Leitvorstellung einer ‚multimodalen 

Stadt‘ und einer stärkeren Gerechtigkeit bei der Nutzung 

öffentlicher Räume über die Verkehrsaspekte hinaus. Auch 

wenn die aktuelle Leitliniendiskussion spürbar von einer 

Hinwendung zu einer ‚grünvernetzten Stadt‘ mit der Be-

tonung und Entwicklung wertvoller Freiraumelemente ge-

tragen wird, verlangen die aktuellen Herausforderungen in 

verstärktem Maß ebenfalls nach neuen Konzepten für 

‚multicodierte Räume‘ oder einer stärkeren inneren Diffe-

renzierung bei der Verortung der Raumfunktionen. Hinzu 

kommt in der Stadt Halle (Saale) die starke Bedeutung als 

‚kulturhistorisch gewachsene Stadt‘ mit einem entspre-

chenden Anspruch an eine denkmalschutzgerechte und 

baukulturell orientierte Stadtentwicklung. 

Eine deutlich stärkere Betonung bekommt die Leitvorstel-

lung der ‚resilienten Stadt‘ rund um den Umgang mit Kli-

mawandel, Krisen und Pandemie, denen es mit Robustheit, 

Flexibilität sowie Transformation und Anpassungsfähig-

keit zu begegnen gilt und für deren Bewältigung es stärke-

rer ‚Flexibilisierungs- und Experimentiermöglichkeiten‘ in 

Teilen des künftigen Stadtraums bedarf ([3] Bundesministe-

rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), 2021). 

Dabei kommt dem Flächennutzungsplan als programmati-

sches Planungsinstrument eine besondere Bedeutung in 

der Gewichtung und Abwägung der teils gegenströmen-

den raumbeanspruchenden Leitvorstellungen zu. 

Der Zweck des Flächennutzungsplanes besteht demnach 

in der Sicherung der städtebaulichen Ordnung für das ge-

samte Gemeindegebiet unter Würdigung der vorangehend 

genannten Leitvorstellungen mit Blick auf die kommenden 

Generationen. 

 

Mobilität | Resilienz | neue Rahmenbedingungen 
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1.3 PLANUNGSHISTORIE UND NOT-

WENDIGKEIT DER NEUAUFSTELLUNG 

DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 
 

Der bislang gültige Flächennutzungsplan der Stadt Halle 

(Saale) ist mit Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 

Halle (Saale) am 10. September 1998 wirksam geworden. 

In den mehr als 20 Jahren seit Wirksamkeit des Flächen-

nutzungsplans wurden 25 Änderungsverfahren für Teilbe-

reiche des Flächennutzungsplans durchgeführt und ein 

noch laufendes Änderungsverfahren eingeleitet. Die lange 

Zeitspanne seit Wirksamkeit des Flächennutzungsplans 

und die vergleichsweise wenigen Änderungsverfahren zei-

gen, dass das Planungsinstrument einen Beitrag einen 

Beitrag zur städtebaulich geordneten Entwicklung geleistet 

hat. Durch die gegenüber den 1990er Jahren geänderten 

Rahmenbedingungen und neue Herausforderungen und 

Änderungserfordernisse werden die Grundzüge der Pla-

nung zunehmend berührt bzw. entfaltet die steuernde 

Funktion des Flächennutzungsplans in den letzten Jahren 

weniger Wirkung. Nach den umfangreichen Transformati-

onsprozessen der 90er und frühen 2000er Jahre und einer 

zwischenzeitlichen verhaltenen Phase der schrumpfenden 

Stadt sieht sich die Stadt Halle (Saale) in den letzten Jah-

ren einem in seiner Dynamik und Komplexität wieder zu-

nehmenden Entwicklungsprozess mit neuen Herausforde-

rungen und Chancen gegenüber. Mit dem Integrierten 

Stadtentwicklungskonzept der Stadt Halle (Saale) - ISEK 

Halle 2025 wurde im Oktober 2017 ein gesamtstädtisches, 

integriertes Konzept als positive Vision der mittel- bis lang-

fristigen Stadtentwicklung beschlossen, in dem Leitlinien 

zur Entwicklung der Stadt im Dreiklang Kultur - Wirtschaft - 

Wissenschaft festgelegt wurden. Die durch den Stadtrat 

beschlossenen Zielaussagen sind auf Ebene der Bauleit-

planung zu allererst im Flächennutzungsplan zu verarbei-

ten. Deshalb soll eine Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplans für das gesamte Stadtgebiet eine einheitliche, 

an den aktuellen Rahmenbedingungen und Entwick-

lungsbedürfnissen ausgerichtete Bewertungsgrundlage auf 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung schaffen, um 

sich den künftigen Herausforderungen auf einer grundsätz-

lichen und übergeordneten Ebene anzunehmen. 

Die durch den Gesetzgeber gewollte Steuerungswirkung 

erfüllt der noch wirksame Flächennutzungsplan der Stadt 

Halle (Saale) aus dem Jahr 1998 zum Teil heute nicht 

mehr. Neue Handlungserfordernisse ergeben sich in einer 

in den letzten Jahren leicht wachsenden Stadt in Verbin-

dung mit der Struktur der zuwandernden Bevölkerung und 

deren Einfluss auf die zukünftige demographische Ent-

wicklung, gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Migra-

tionsbewegungen sowie Stadt-Umland-Wanderung. Dem-

entsprechend haben sich die Ansprüche der Bevölkerung 

an Wohn- und Arbeitsverhältnisse, das Mobilitätsverhal-

ten und die Bedarfe an sozialer Infrastruktur ebenfalls ver-

ändert. Die geänderten Bedürfnisse nach Wohnraum und 

Wohnbauflächen erfordern eine erneute Analyse unter Be-

rücksichtigung der aktuellen Randbedingungen und eine 

darauf aufbauende Ausweisung im Flächennutzungsplan. 

Auch die Standortanforderungen der Unternehmen stellen 

die Stadt Halle (Saale) vor Herausforderungen, die vor der 

Jahrtausendwende bestenfalls partiell prognostizierbar wa-

ren. So hat sich in Halle (Saale) neben den klassischen 

Dienstleistungen eine Entwicklungsbranche an for-

schungs- und technologieorientierten Unternehmen 

mit eigenen Standortanforderungen im Schnittfeld zwi-

schen Dienstleistung, Forschung und Produktion heraus-

gebildet (Technologiepark weinberg campus). Parallel da-

zu bestehen weiterhin vor allem Erfordernisse in der Be-

reitstellung von Flächen für die Neuansiedlung neuer flä-

chenintensiver Gewerbe- und Industriebetriebe sowie für 

die Erweiterung ansässiger Unternehmen. 

Die Steuerung des Einzelhandels stellt mit zunehmender 

Filialisierung, Online-Handel, neuen Betriebstypen und ge-

änderten Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung eben-

falls neue Anforderungen an eine geordnete städtebauli-

che Entwicklung sowie eine qualifizierte Versorgung der 

Bevölkerungsentwicklung | Wissenschaft und Technologie | Metropolregion 
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Bevölkerung. In diesem Bereich vollziehen sich aktuell 

Prozesse, welche es im Sinne der Daseinsvorsorge für 

das Stadtgebiet zu steuern gilt. 

Im Bereich des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschut-

zes haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in 

der Zwischenzeit wesentlich verändert (u. a. UVP-Gesetz-

gebung, europarechtliche Vorschriften zu Arten- und Bio-

topschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz). Die Übernah-

me angepasster Überschwemmungs- bzw. Risikogebiete 

im Flächennutzungsplan ist dabei sicherlich nur der augen-

fälligste Anpassungsbedarf. Aber auch die neuen gesetzli-

chen Anforderungen im Bereich des Klimaschutzes erfor-

dern eine klimaangepasste Stadtentwicklung und damit 

eine Überarbeitung auf Ebene der vorbereitenden Bauleit-

planung. Weitere neue Zielstellungen werden in der Ent-

wicklung eines Grünen Ringes um Halle, der Vernetzung 

von Grün- und Freiflächen, der Weiterentwicklung des Bio-

topverbundsystems und der Bereitstellung von Kompensa-

tionsflächen verfolgt. 

Für die weitere Entwicklung der Verkehrsnetze müssen 

mögliche Neubautrassen (Saalequerungen, Ortsumgehun-

gen, ÖPNV-Neubaustrecken, etc.) auf Grundlage der aktu-

ellen rechtlichen Grundlagen (vor allem bzgl. Immissions-

schutz und Naturschutz) bewertet und bei entsprechender 

Eignung im Flächennutzungsplan dargestellt werden. 

Nicht zuletzt die Entwicklungen in der Europäischen Met-

ropolregion Mitteldeutschland, insbesondere in Hinblick 

auf die Einflussfaktoren des benachbartenWachstumsmo-

tors Leipzig und den Flughafen Halle/Leipzig erfordern agi-

le Entscheidungsprozesse in der Stadtentwicklung. 

Als strategisches informelles Planungsinstrument wurde 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 i. V. m. 171b BauGB im Oktober 

2017 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt 

Halle (Saale) mit einem Zielhorizont für das Jahr 2025 be-

schlossen. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

bietet die Möglichkeit, die im ISEK Halle 2025 formulierten 

stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in die formelle 

Bauleitplanung zu übertragen und damit eine rechtsver-

bindliche Handlungsgrundlage auf gesamtstädtischer Ebe-

ne zu schaffen, welche unter Berücksichtigung der ge-

wachsenen Bestandsstrukturen die notwendige Impulswir-

kung für eine Befassung mit neuen Herausforderungen 

und somit eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Halle 

(Saale) sichert. 

 

1.4 ZIELSETZUNGEN UND LEITZIELE 
 

1.4.1 Methodische Ziele 

Auf methodischer Ebene - das betrifft die planerische Dar-

stellung und textliche Begründung - verfolgt die Neuauf-

stellung die Zielsetzung einer verstärkten Generalisierung 

der Plandarstellungen. Der Flächennutzungsplan soll die 

Grundzüge der Bodennutzung darstellen, insofern ist er in 

seinem Charakter stark typisierend und generalisierend 

angelegt und trifft keine parzellenscharfen Aussagen. Er 

setzt einen Entwicklungsrahmen für die Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung (v. a. Bebauungspläne) hinsicht-

lich der räumlichen Ausdehnung bestimmter Nutzungen im 

Gemeindegebiet. Die Generalisierung richtet sich dabei 

auf die für eine bestimmte Teilfläche des Gemeindegebie-

tes maßgebliche Hauptnutzung entsprechend der Bauflä-

chen gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO. Die Darstellung von 

Baugebieten gemäß § 1 Abs. 2 BauNVO kommt nur in 

Ausnahmefällen, bei Vorliegen besonderer städtebaulicher 

Gründe in Betracht. Im Zusammenwirken der raumbedeut-

samen Belange können auf Ebene des Flächennutzungs-

plans teilweise verschiedene Nutzungen in einem be-

stimmten Bereich vorhanden sein. In diesen Fällen soll der 

Flächennutzungsplan diejenige Nutzung darstellen, welche 

das übergeordnete Gesamtkonzept der Flächennutzung 

am besten abbildet. Für die eigenständige Flächendarstel-

lung wird im Flächennutzungsplan eine Mindestgröße von 

2 ha mit einer prägenden Hauptnutzung eingeführt. Die 

Mindestgröße von 2 ha leitet sich dabei von den realen 

baustrukturellen Gegebenheiten der Stadt ab. In Ausnah-

mefällen ist eine Unterschreitung dieser Mindestflächen-

Generalisierung | Grundzüge der Nutzung 
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anforderung mit entsprechender Begründung möglich. So 

können Infrastruktureinrichtungen mit einer Bedeutung, die 

über die nähere Umgebung hinausreichen, ebenso bei ei-

ner Unterschreitung der Mindestflächenanforderung dar-

gestellt werden wie kleinere Areale, die als strategisches 

Projekt besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung ent-

falten. Für linienartige Darstellungen z. B. von Hauptver-

kehrsstraßen, Grünzügen, o. ä. wird im Hauptplan soweit 

möglich auf eine Überhöhung in der Breite zurückgegriffen, 

um eine adäquate Wahrnehmbarkeit als Zielformulierung 

sicherzustellen. Wo dies nicht möglich ist, erfolgt eine Dar-

stellung in den Beiplänen, dem Landschaftsplan sowie der 

Begründung, um die Bedeutung für die integrierte Stadt-

entwicklung zu unterstreichen. In Bezug auf die Mindest-

flächenanforderung ergibt sich im Zusammenhang vor al-

lem mit Grünzügen eine Besonderheit. Verläuft ein Grün-

zug zwischen zwei räumlich-funktional zusammengehöri-

gen Bauflächen mit jeweils weniger als 2 ha Fläche, wer-

den die beiden Teile der Baufläche im Zuge der Generali-

sierung nicht in die umgebenden baulichen Strukturen ein-

bezogen, sondern behalten ihre eigenständige Darstel-

lung. An diesen Stellen ist der Grünzug nicht als trennen-

des, sondern als verbindendes Element zu verstehen, 

dessen Verbindungs- und Vernetzungscharakter in der 

Plandarstellung allerdings besonders betont werden soll. 

Im Rahmen der generalisierten Darstellung verbleibt unter 

Beachtung des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 

BauGB ein ausreichender Spielraum zur weiteren Nut-

zungsausdifferenzierung auf den nachfolgenden Pla-

nungsebenen bei gleichzeitiger Absicherung der Pro-

grammierungs- und Determinierungsfunktion des Flächen-

nutzungsplans. Zum einen kann durch die Generalisierung 

die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Planzeichnung er-

leichtert werden, zum anderen wird das Planprodukt auf 

diese Weise dem gesetzgeberischen Anspruch zur Dar-

stellung der Grundzüge der vorhandenen und beabsichtig-

ten Flächennutzung am ehesten gerecht. In diesem Sinne 

sollen die Mindestflächenanforderung und die Ausrichtung 

auf Hauptnutzungskategorien dazu beitragen, dass der 

Flächennutzungsplan nicht durch zu kleinräumliche Dar-

stellungen eine „überschießende Genauigkeit“ erhält und 

damit die nachfolgenden Planungsüberlegungen gleich-

sam vorwegnimmt. Aufgrund der Erfahrungen der Flä-

chennutzungsplanänderungen der letzten gut 20 Jahre ist 

mit dieser Optimierung auch eine Minimierung des Ände-

rungsaufwandes für die Zukunft avisiert. In diesem Sinne 

sollen die Detailaussagen in der Planzeichnung reduziert 

werden, um stärker die Grundzüge der Nutzung entspre-

chend der Anforderungen des BauGB zu betonen und in 

diesem gewählten Rahmen eine Entwicklung ohne Anpas-

sungsbedarf auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

zu ermöglichen. So können auch im Verhältnis zu den Flä-

chengrößen des Flächennutzungsplans kleinteilige Fest-

setzungen in Bebauungsplänen in die umgebende, über-

geordnete Nutzung integriert werden, ohne dass das Ent-

wicklungsgebot verletzt wird. Im Fall einer Änderung eines 

Bebauungsplanes kann in Hinblick auf die Beurteilung des 

Entwicklungsgebotes nach Ermessen der Stadt Halle 

(Saale) zuerst auf das ursprüngliche Planungsziel des Be-

bauungsplanes abgestellt werden und anschließend mit 

der im Flächennutzungsplan dargestellten Flächennutzung 

abgeglichen werden. Die Begründung erläutert die zu-

grundeliegenden planerischen Überlegungen für die ein-

zelnen Flächendarstellungen je nach Erforderlichkeit bis 

ins Detail (etwa bei Sonderbauflächen mit mehreren 

Zweckbestimmungen). Der Generalisierungsansatz 

spiegelt sich auch in Bereichen der Stadt wider, die künftig 

im Flächennutzungsplan nicht mehr in Einzelflächen (Ge-

meinbedarfsflächen, Sonderbauflächen, Grünflächen oder 

gewerbliche Bauflächen) untergliedert werden sollen, son-

dern in einer Sonderbaufläche mit einem entsprechenden 

Zweckbestimmungsspektrum zusammengefasst werden. 

Dies erfolgt vor dem Hintergrund einer Rahmensetzung, 

die eine Entwicklung innerhalb der voraussehbaren Be-

dürfnisse für das gesamte Areal erlaubt, anstatt Bildungs-, 

Verwaltungs- oder Sportnutzungen über verschiedene 

Mindestflächenanforderung 2 ha | Entwicklungsgebot  
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Bauflächen voneinander zu separieren. In diesem Sinne 

können auch Nutzungen, die nur einer der Zweckbestim-

mungen zugeordnet sind, im gesamten Areal verortet wer-

den, ohne dass der Flächennutzungsplan entgegensteht. 

Ein weiterer methodischer Aspekt, den bereits der Flä-

chennutzungsplan 1998 eingeführt hat und der mit der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans verstärkt auf-

gegriffen werden soll, ist die Betonung wichtiger Struk-

turelemente für die zukünftige Stadtentwicklung. Beson-

ders deutlich wird dieses Prinzip bei der Darstellung von 

Grünzügen in der Planzeichnung. Die bestehende Nut-

zung mag für weite oder auch nur einzelne Teile eines 

dargestellten Grünzuges eine bauliche Nutzung sein, so 

etwa Wohnbauflächen oder Straßenverkehrsflächen und 

wird insofern auch in ihrem Bestand nicht in Frage gestellt. 

Trotzdem soll das Entwicklungsziel einer verstärkten 

Durchgrünung betont werden, sofern der Grünzug eine 

Struktur gebende Größenordnung erreicht. Im Gesamtzu-

sammenhang des Flächennutzungsplans ist das Pla-

nungsziel der Entwicklung eines Grünzuges wichtiger, so-

dass auch bei bestehendem Baurecht die übergeordnete, 

der Maßstabsebene des Flächennutzungsplans entspre-

chende Plankonzeption dargestellt werden soll. Für die 

folgenden Planungsebenen ist somit zumindest ein strate-

gisches Element in Zusammenhang mit der Entwicklung 

von Grün- und Ausgleichsräumen im Sinne der Belange 

des Natur- und Klimaschutzes auf Ebene des Flächennut-

zungsplans angezeigt und zu beachten. Zwar entfaltet der 

Flächennutzungsplan keine Wirkung für den unbeplanten 

Innenbereich (§ 34 BauGB), allerdings besteht auf diesem 

Weg zumindest die Möglichkeit Zielkonflikte aufzuzeigen 

und mit weiteren Mitteln der Bauleitplanung zu reagieren. 

Hinsichtlich der Umweltbelange erfolgt im Rahmen der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die parallele Er-

arbeitung eines integrierten Umweltberichts gemeinsam 

mit der Neuaufstellung des Landschaftsplanes, um die 

Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege im Flächen-

nutzungsplan verankern zu können und die Entwicklung 

der Stadtlandschaft mit ihren Naturelementen und Grün-

strukturen als elementaren Startpunkt für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung zu etablieren. In diesem Zusammenhang 

nimmt der Landschaftsplan eine wichtige Regulierung be-

reits auf konzeptioneller Ebene wahr, wenn es etwa um 

Flächeninanspruchnahme bisher nicht baulich genutzter 

Bereiche oder den Einfluss auf die klimatische Situation im 

Geltungsbereich des Flächennutzungsplans geht. 

Die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege (§ 1 

Bundesnaturschutzgesetz) werden durch den Landschafts-

plan raumbezogen auf örtlicher Ebene konkretisiert und 

mittels eines Maßnahmenkonzepts als Handlungspro-

gramm für die Arbeit der Naturschutzbehörden in den Flä-

chennutzungsplan integriert. Dabei stellt der Landschafts-

plan/Umweltbericht behördenverbindlich sowohl eine Be-

wertung der räumlichen Entwicklung und der damit ver-

bundenen Umweltauswirkungen, als auch Zielaussagen 

für die künftige Flächennutzung inklusive Potenzialräu-

men für umzusetzende Maßnahmen bereit. 

Die Berücksichtigung der Zielaussagen des Landschafts-

planes im Flächennutzungsplan erfolgt vor allem durch die 

gegenseitige Verschränkung der Planwerke in den folgen-

den Bereichen: 

Anhand der Bewertung der Auswirkungen von Flächen-

darstellungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie der 

Ziel- und Maßnahmenpläne des Landschaftsplanes er-

folgte bereits in der Erarbeitungsphase des Vorentwurfs 

(frühzeitige Planfassung) eine erste Abschichtung im Ab-

wägungsprozess über die Aufnahme bzw. Herausnahme 

potenzieller Bauflächen. 

Für die Innenentwicklung der Stadt wurden hinsichtlich der 

Grünplanung Zieldimensionen im Landschaftsplan abgelei-

tet und als konzeptionelle Zielaussage herausgestellt. Bei 

Bedarf wurden besondere Darstellungsformen wie (Son-

der-)Bauflächen mit hohem Grünanteil oder Grünzüge in 

die Planzeichnung übernommen, um das besondere 

städtebauliche Entwicklungserfordernis trotz des star-

ken Generalisierungsansatzes sichtbar zu machen. 

Maßnahmenpotenziale | grün-blaue Strukturelemente | Umweltprüfung 
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1.4.2 Inhaltliche Ziele 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) defi-

niert die allgemeinen Leitziele der Stadtentwicklung und 

bildet die Grundlage zur Ableitung der bauleitplanerisch 

umzusetzenden Festlegungen. Die übergeordneten Auf-

gaben- und Zielstellungen des ISEK Halle 2025 konkreti-

sieren die Anforderungen der Leitvorstellungen der Bau-

leitplanung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sowie die Planungs-

leitlinien gemäß § 1 Abs. 6 BauGB bezogen auf das ge-

samte Stadtgebiet. Damit definiert das ISEK Halle 2025 

unter Bezugnahme auf die aktuellen Rahmenbedingungen 

und Herausforderungen auch Ziele für eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung im Flächennutzungsplan. 

Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans leiten 

sich aus dem ISEK Halle 2025 folgende Hauptzielstellun-

gen ab: 

 Sicherung einer an die aktuellen Entwicklungstrends 

angepassten Wohnbauflächenentwicklung: Durch die 

Neuausweisung von Wohnbauflächen soll ein qualifi-

ziertes Angebot für verschiedene Zielgruppen und Bau-

segmente vorgehalten werden. Von zentraler Bedeu-

tung ist im ISEK Halle 2025 die bedarfsgerechte Bereit-

stellung verschiedener Wohnungsangebote, vor allem 

auch unter Berücksichtigung neuer Wohnformen und 

Wohnbedürfnissen, der prognostizierten demographi-

schen Entwicklung, der Zielsetzung zur Erhöhung der 

Wohneigentumsquote, der energetischen Stadtsa-

nierung sowie den Anforderungen einer sozialgerech-

ten Wohnungsmarktentwicklung, in Verbindung mit 

dem Voranschreiten des Stadtumbauprozesses und der 

Steuerung des Integrationsprozesses Zuziehender. 

 Ausweisung von Flächen für Gewerbe und Industrie 

in Bereichen mit entsprechender Verkehrsanbindung für 

eine möglichst breite Auswahl an Branchen sowie Si-

cherung der Reaktivierungs- und Entwicklungsfähigkeit 

von Bestandslagen: Dazu sind sowohl für die Neuaus-

weisung, als auch ggf. für die Ertüchtigung bestehender 

Gewerbestandorte die Mittel der Bauleitplanung für die 

Gebiete selbst sowie für deren infrastrukturelle Anbin-

dung wesentlich.  

 Vorhaltung von Flächen für Wissenschaft sowie wis-

senschafts- und technologiebasierte Unternehmen: 

Das ISEK Halle 2025 nennt insbesondere die Nachnut-

zung von Universitätsimmobilien in der Innenstadt, die 

Erweiterung des weinberg campus zur Verflechtung mit 

Halle Neustadt sowie halle.neu.stadt 2050 als innovati-

ves Bildungs- und Wissenschaftsprojekt. 

 Begrenzung der Neuinanspruchnahme bisher unbe-

bauter Flächen und Sicherung von Potenzialflächen für 

die Innenentwicklung: Die bauliche Entwicklung soll 

weitestgehend innerhalb des bestehenden Siedlungs-

zusammenhangs erfolgen, damit erfahrbare Land-

schaftsbereiche in direkter Verbindung an den Sied-

lungsraum gesichert werden. Dabei sind allerdings im 

Sinne einer doppelten Innenentwicklung auch in den 

Siedlungsbereichen Grünflächen und Freianlagen zu 

erhalten, weiter zu qualifizieren und zu erweitern sowie 

Brach- und Stadtumbauflächen als Bestandteile des 

Freiflächensystems zu entwickeln. 

 Beförderung einer nachhaltigen städtischen Mobilität 

vor allem durch Ausweisung von Entwicklungsflächen 

und -korridoren: Dabei zielen die im Rahmen des Flä-

chennutzungsplans umzusetzenden Freihaltungen 

hauptsächlich auf einen potentiell zusätzlichen Saale-

übergang und Ortsumgehungen sowie Neu- und Aus-

baustrecken des schienengebundenen ÖPNV ab. 

 Erhaltung und Stärkung klimaschutzrelevanter Grün- 

und Freiflächen sowie naturräumlicher Qualitäten im 

Stadtgefüge, um Halle (Saale) als grüne Stadt mit Ver-

netzung wertvoller, naturnaher Strukturelemente weiter-

zuentwickeln: Insbesondere soll der Ausbau und die 

Qualifizierung der Verbindung und Vernetzung von 

Flussauen, Saaleinseln, Wäldern und Feldfluren mit den 

Grün- und Freiflächen der inneren Stadt, Dorfkernen 

und Großwohnsiedlungen befördert werden. Eine wich-

tige Rolle kommt dabei den zwei Grünen Ringen, dem 

Innenentwicklung | Siedlungsentwicklung | Leitziele ISEK Halle 2025 
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Grünen Netz und auch der koordinierten Platzierung 

von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Entwick-

lung von Brachflächen und anthropogenen Böden zu. 

 Aktualisierung der Darstellung der Schutzgüter 

und -gebiete: Im Vordergrund steht die funktionelle Si-

cherung des gesetzlich festgeschriebenen Schutzsta-

tus, v. a. in Bezug auf angepasste Überschwemmungs-

gebiete sowie Biotop- und Habitatstrukturen im gesamt-

städtischen Kontext. 

 

Eine vertiefte Darlegung und Erläuterung der Ziele des  

ISEK Halle 2025 erfolgt in Kapitel 2.4 der Begründung. 

Dabei werden die ursprünglichen Zielsetzungen des ISEK 

Halle 2025 anhand der geänderten Rahmenbedingungen 

und vorangeschrittenen Stadtentwicklungsprozesse ge-

meinsam mit dem räumlichen Leitbild aktualisiert und so-

mit für den Flächennutzungsplan fortgeschrieben. 

Leitziele ISEK Halle 2025 | Klimaanpassung | Freiraumentwicklung 
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2. RAHMENBEDINGUNGEN 
 

2.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
 

Räumliche Lage 

Die kreisfreie Großstadt Halle (Saale) liegt im Herzen Mit-

teldeutschlands mit der Funktion als Oberzentrum im süd-

lichen Sachsen-Anhalt. Mit rund 240.000 Einwohnenden 

ist Halle (Saale) die bevölkerungsstärkste Stadt des Bun-

deslandes Sachsen-Anhalt ([5] Stadt Halle (Saale), 2021).  

Die Stadtstruktur ist außerordentlich kompakt. Die Stadt-

fläche beträgt 135 km² und erreicht eine Nord-Süd- bzw. 

Ost-West-Ausdehnung von etwa 15 - 17 km. Die Saale 

durchzieht die Stadt von Süden nach Norden und prägt die 

Stadt mit ihrer ausgedehnten Auenlandschaft.  

Halle (Saale) verfügt über eine sehr gute verkehrsinfra-

strukturelle Anbindung, insbesondere mit dem An-

schluss an die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-

München, dem mitteldeutschen Flughafen Leipzig-Halle 

sowie mit Autobahnanschlüssen an die A 9 in Richtung 

Berlin und München, an die A 14 in Richtung Magdeburg 

und Leipzig und an die A 38 in Richtung Göttingen.  

Mit der rund 40 km entfernten Nachbarstadt Leipzig im 

Freistaat Sachsen ist Halle (Saale) eng verflochten. Bei-

de Städte bilden mit den Umlandgemeinden den mittel-

deutschen Ballungsraum Halle-Leipzig und sind Teil der 

Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland. Darin en-

gagieren sich Städte und verschiedenste Akteure aus 

Wirtschaft und Wissenschaft länderübergreifend für eine 

nachhaltige Entwicklung und Vermarktung der traditions-

reichen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregion Mit-

teldeutschland ([4] Stadt Halle (Saale), 2017).  

 

Naturräumliche Bedingungen 

Die Stadt Halle (Saale) liegt am Nordwestrand der Leipzi-

ger Tieflandbucht und am Unterlauf des Flusses Saale. 

Das Stadtgebiet liegt auf einer Höhe von 87 m über HN 

(Marktplatz). Die höchste Erhebung der Saalestadt ist mit 

136 m über HN der Große Galgenberg, der Teil der nord-

westlich anschließenden Porphyrkuppenlandschaft ist.  

Die Saale durchfließt die Stadt über eine Strecke von 25 

Kilometern aus Richtung Süden nach Norden, wobei der 

größere Teil des Stadtgebietes östlich der schiffbaren Saa-

le gelegen ist. Die Saale teilt sich hier in mehrere Arme 

und bildet eine breite Flussaue mit mehreren Saaleinseln. 

Im Süden fließt die Weiße Elster über eine Distanz von 6,3 

Kilometern durch das Stadtgebiet, ehe sie im Stadtviertel 

Ammendorf/Beesen in die Saale mündet. Mit dem großen 

Anteil an Auenlandschaft gehört die Stadt Halle (Saale) 

zu den grünsten Städten Deutschlands.  

Klimatisch ist Halle (Saale) dem mitteldeutschen Tro-

ckengebiet, einer besonders niederschlagsarmen Region 

im Regenschatten des Harzes, zuzuordnen. Daher ist 

Halle (Saale) auch eine der trockensten Städte Deutsch-

lands.  

Von besonderen Bedeutung für die historische Siedlungs-

entwicklung sind die Bodenschätze. Aufgrund einer geolo-

gische Besonderheit, der sog. „Halleschen Marktplatz-

verwerfung“, tritt im Stadtgebiet die salzhaltige Sole zuta-

ge. Die Förderung der Sole, das Sieden und der Handel 

mit Salz haben die Siedlungsentwicklung von der Frühge-

schichte bis ins Mittelalter geprägt.  

Auch Braunkohlevorkommen existieren unter vielen Teilen 

des Stadtgebietes. Eine wirtschaftliche Nutzung erfuhren 

sie über mehrere Jahrhunderte sowohl im Tage- wie im 

Tiefbau. Aus den Tagebauen sind die heutigen Gewässer 

sind entstanden, u. a. der Hufeisensee, Osendorfer See 

und der Heidesee ([4] Stadt Halle (Saale), 2017 und [6] 

Stadt Halle (Saale), 2023). 

 

Historische Siedlungsentwicklung 

Ihre Entstehung verdankt die Stadt dem Salz. Vielleicht 

sogar ihren Namen. Dieser könnte vom keltischen „Hall“ 

abstammen, was so viel wie „Stätte der Salzbereitung“ be-

deutet. Salz ist der wahrscheinlich wichtigste Rohstoff in 

der ersten wirtschaftlichen Blütezeit und und Entwicklung 

der Stadt Halle (Saale). Jahrhundertelang bestimmte es 

das wirtschaftliche Wohlergehen, prägte politische, ge-

sellschaftliche, kulturelle und rechtliche Strukturen sowie 

das Erscheinungsbild der Saalestadt. 

Den Ursprung bildet eine geologische Besonderheit, bekannt 

als die „Halle-Störung“ oder die „Hallesche Marktplatzverwer-

fung“. An der Bruchzone zweier Erdschollen traten natürliche 

Solequellen mit hoher Salzkonzentration zutage. Die Wurzeln 

der Gewinnung und Verarbeitung der Sole reichen bis in die 

Jungsteinzeit zurück, sodass die Saalestadt auf eine mehr 

als 5.000-jährige Tradition der Salzgewinnung blicken kann. 

Im ganzen Stadtgebiet wurden zahlreiche Fundstellen vorge-

schichtlicher Salzsiederei entdeckt. Vor allem seit dem Mit-

telalter war das Salz die Quelle des Reichtums der Stadt. 

kompaktes Stadtgebiet |Leipziger Tieflandbucht | Trockengebiett 
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Erste Siedlungskerne an Solequellen (bis 10. Jahrhundert) 

Um die Siedlungs- und Kultstätte am Felskomplex Gie-

bichenstein und nahe gelegene Solequellen entstanden 

die ersten Siedlungskerne. 806 ließ der Frankenkönig 

Karl an dieser Stelle ein Kastell errichten. 961 wurde erst-

mals die Burg Giebichenstein erwähnt. Auch im Bereich 

des heutigen Hallmarktes wurden Solequellen gefunden, 

die bereits im 8. Jahrhundert als Brunnen erfasst und für 

die Salzgewinnung genutzt wurden. 

 

Von der Siedlung bis zur bedeutenden Handelsstadt (11. 

bis 15. Jahrhundert) 

Die Siedlung war vermutlich schon im 11. Jahrhundert 

durch einen Mauerring geschützt. Hier stand auch mit St. 

Michael die älteste Pfarrkirche. Der Raum am Alten Markt 

wurde der prosperierenden Stadt bald zu eng, denn spä-

testens im 12. Jahrhundert bezog man den heutigen 

Markt. Die Stadt entwickelte sich zu einem der bedeu-

tendsten Handelsplätze des römisch-deutschen Kaiser-

reiches. Es entstand eine neue, großartige Verteidigungs-

anlage, die bis ins 19. Jahrhundert hinein das Stadtbild 

prägte. Eine Mauer mit Wehrgang, unterbrochen von vier-

zig Mauertürmen und sechs gewaltigen Torburgen, schütz-

te die Bewohner. Das von der Mauer eingeschlossene 

Stadtgebiet, bis heute im Ringstraßensystem erkennbar, 

wurde allmählich mit stattlichen Wohnhäusern und kom-

munalen Gebäuden, großen Kirchen und Klöstern, aber 

auch ärmlicheren Hütten bebaut. Um 1300 lebten in Halle 

ca. 4.000 Menschen. 

 

 

 

Wechselhafte Entwicklung von Prosperität und Niedergang 

(16. bis 18. Jahrhundert)  

Das 16. Jahrhundert ist für die Stadt Halle mit der Refor-

mation und weitgehenden wirtschaftlichen Blüte verbun-

den. Im gleichen Jahrhundert sind jedoch auch mehrere 

Pestepidemien zu verzeichnen, die die Bevölkerungszah-

len drastisch reduzieren. Eine weitere Phase Zerstörungen 

und Verelendung der Stadt setzt mit dem Dreißigjährigen 

Krieg ein. Eine der letzten Pestepidemien 1681/82 kostete 

der Hälfte der Stadtbevölkerung das Leben. Die Einwoh-

nerzahl sank von ca. 10.000 auf 4.000 Bewohner.  

Im Jahr 1680 wird Halle Teil des Kurfürstentums Bran-

denburg. Danach setzt eine Phase der wirtschaftlichen 

Wiederbelebung ein. Dazu trug auch die Aufnahme von 

Glaubensflüchtlingen nach dem Edikt von Potsdam von 

1685 bei. Zwei neue Bildungsstätten, die Friedrichs-

Universität und die Franckeschen Stiftungen, gaben 

Halle im 18. Jahrhundert eine völlig neue Prägung. 1694 

wurde auf Befehl des Kurfürsten die Universität gegründet, 

die sich zu einem bedeutenden Zentrum der deutschen 

Frühaufklärung entwickelte. In dieser Zeit gründet der Pfar-

rer August Hermann Francke eine Armenschule, die suk-

zessive baulich erweitert wurde und verschiedenen Schu-

len und Wirtschaftsunternehmen Raum bot.  

 

Industrialisierung und Wachstum (19. Jahrhundert) 

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entwickel-

te sich Halle von einer Bürgerstadt zur mitteldeutschen In-

dustriemetropole. Neben Maschinenbau und Eisengieße-

rei, Armaturen- und Dampfkesselbau, siedelten sich zahl-

reiche Firmen der Leichtindustrie an, die zum Beispiel Kaf-

fee, Kakao, Zichorie, Soda, Seife, Parfüm oder Papier pro-
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duzierten. Nach 1871 gab es einen erneuten Aufschwung, 

sodass 1905 die über 1500 Einzelfirmen, 113 Aktienge-

sellschaften und 65 Genossenschaften ein sehr breites 

Spektrum aufwiesen.  

Die rasante Vergrößerung der Stadt erfolgte in drei Ab-

schnitten (vor 1850, 1850 bis 1880, nach 1880). Im Westen 

durch die Saale, im Osten durch die Eisenbahngleise ein-

geschränkt, breitete sich die Stadt zunächst nach Norden 

und Süden aus. Während im Jahr 1840 nur etwa 28.000 

Menschen in Halle lebten, waren dies um 1900 bereits ca. 

150.000. Diesem Zustrom war das mittelalterliche Stadtge-

biet nicht gewachsen. So entstanden vor der alten Stadt-

grenze neue Viertel. Die öffentlichen Bauvorhaben, die so-

wohl der Repräsentation als auch der Verbesserung der 

Wohnbedingungen dienten (Gasbeleuchtung, Kanalisation), 

bezeugten den wirtschaftlichen Aufschwung in der Stadt. 

 

Halle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts  

Im 20. Jahrhundert sollte Halle zu einer modernen 

Großstadt werden. Großen Anteil daran hatte Richard Ri-

ve, der als Bürgermeister von 1906 bis 1933 die Stadt lei-

tete. Trotz Inflation und Wirtschaftskrise setzte er sich ein 

für sozialen Wohnungsbau und zeitgemäßen Städtebau, 

effektivere Verkehrsanbindungen sowie eine progressive 

Museums- und Kunstpolitik. Mit dem 1916 errichteten 

Leuna-Werk begann die Entwicklung Halles als Zentrum 

einer Chemieregion. Weitere chemische Betriebe im Um-

land folgten, vor allem das Buna-Werk zur Produktion von 

synthetischem Kautschuk.  

 

Halle als Bezirkshauptstadt in der DDR  

Halle, seit 1945 Hauptstadt der Provinz Sachsen, wurde bei 

der Verwaltungsreform 1952 zur Bezirkshauptstadt er-

nannt. Bereits 1950 beschloss der Landtag von Sachsen-

Anhalt die bis zu diesem Zeitpunkt umfassendste Einge-

meindung in das Stadtgebiet von Halle. Die umliegenden 

Ortschaften mit insgesamt 56.208 Einwohnern und einer 

Fläche von ca. 8.330 ha wurden Bestandteil der Stadt Halle 

(Saale). Der Bezirk Halle galt wegen seiner Vielzahl chemi-

scher Großwerke und Kombinate als der Chemiebezirk der 

DDR. 

Ab 1964 entstand auf der ehemaligen Gemarkungsfläche von 

Nietleben die „Chemiearbeiterstadt“ Halle-Neustadt als 

selbständige kreisfreie Stadt. Folge war die Ausgliederung 

dieses Territoriums aus der Gemarkungsfläche von Halle im 

Jahr 1967 und ein verstärkter Bevölkerungsrückgang für 

die Saalestadt durch den Wegzug in die neu erbauten 

Wohngebiete von Neustadt. Mit der Wiedervereinigung führte 

ein Bürgerentscheid in Halle-Neustadt im Mai 1990 zum Zu-

sammenschluss von Halle und Halle-Neustadt. 

 

Entwicklung seit 1990 

Durch die Friedliche Revolution 1989 und die damit ein-

hergehenden Folgen erlebte Halle eine weitere große Ver-

änderung seiner Stadtgestalt.  

In der Wirtschaft fanden gravierende Umstellungs- und 

Transformationsprozesse statt, was vor allem zur Verrin-

gerung der Belegschaft, u. a. aber auch zum Verlust gan-

zer Betriebe führte. Die industriellen Kerne waren davon in 

Halle (Saale) stärker betroffen als in den restlichen ost-

deutschen Großstäsdten. Mit dem Verlust der Arbeitsplät-

ze wanderten Teile der bisherigen Einwohnerschaft ab, in-

folgedessen teilweise erheblicher Wohnungsleerstand ent-

stand. Halle hatte in den Großwohnsiedlungen teilweise 

über 50 % Abwanderungsverluste zu verzeichnen. Damit 

war die Stadt im besonderen Maße von der Transforma-

tion nach der politischen Wende betroffen.  

Aufgrund der gewachsenen Konzentration chemischer und 

chemieverarbeitender Industrie im südlichen Umland von 

Halle, in denen Zehntausende Einwohnende Halles arbeite-

ten, gibt es innerhalb ihrer Stadtgrenzen - verglichen mit an-

deren Großstädten - bis heute anteilig weniger innerstädti-

sche Gewerbebetriebe und auch der Branchenmix weist ei-

nen geringen Diversifizierungsgrad auf. Die Wirtschaftsstruk-

tur ist vorwiegend durch den Dienstleistungssektor geprägt. 

Die durch die relativ wenigen Zerstörungen des Zweiten 

Weltkrieges erhaltene historische Bausubstanz konnte in 

den 1990er und 2010er Jahren durch erhebliche Bemü-

hungen und Aufwendungen in der Stadtsanierung und im 

Stadtumbau revitalisiert werden. Schrittweise und kontinu-

ierlich wurde die Aufenthaltsqualität der Innenstadt ver-

bessert. Halles Alt- und Innenstadtviertel sind wieder at-

traktive Lebensorte. Auch die Großwohnsiedlungen wur-

den aufgewertet und die Bevölkerungszahl konnte seit den 

2010er Jahren vor allem durch Auslandszuwanderung sta-

bilisiert werden. 

Darüber hinaus gab es in der Stadt Halle mit Heide-Süd 

das größte Projekt zur Flächenumnutzung in den neuen 

Ländern. Die Konversion vollzog sich ab 1993 am Stand-

ort der ehemaligen Heeres- und Luftwaffennachrichten-

schule und Sowjetarmee in direkter Nachbarschaft zu 

Neustadt. Dort wurde zum einen das attraktive Wohnge-

biet Heide-Süd mit über 5.000 Einwohnenden in ver-

schiedenen Bau- und Eigentumsformen realisiert. Zum an-

Chemische Industrie | politische Wende und Transformation | Bevölkerungsrückgang 
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deren wurde mit dem weinberg campus der zweitgrößte 

Technologie- und Wissenschaftspark in den neuen Bun-

desländern erschlossen. Neben naturwissenschaftlichen 

Instituten der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg befinden sich Institute aller großen außeruni-

versitären deutschen Forschungsgemeinschaften in Heide-

Süd. 

Auch an anderen Standorten ist die Universität eng mit der 

Stadt und der städtischen Entwicklung verbunden. Wie die 

übrige Innenstadt wurde der zentrale Universitätsplatz ar-

chitektonisch wertvoll restauriert. Weitere Standorte wur-

den saniert und sogar neu errichtet, wie in den 

Franckeschen Stiftungen oder am geistes- und sozialwis-

senschaftlichen Campus am Steintor.  

In den 2010er Jahren wurde gemeinsam mit den Nachbar-

kommunen Landsberg und Kabelsketal der Star Park er-

folgreich entwickelt. Das 230 ha große, direkt an der Auto-

bahn A 14 gelegene Industriegebiet bietet hervorragende 

Standortbedingungen für mittlere und große Unternehmen 

mit hohem Flächenbedarf. Die Ansiedlungsflächen konn-

ten vollständig vermarktet werden, u. a. an namhafte und 

international agierende Unternehmen, und Arbeitsplätze 

für ca. 4.800 Beschäftigte geschaffen werden ([4] Stadt 

Halle (Saale), 2017 und [7] Stadt Halle (Saale), 2023). 

 

2.2  DEMOGRAPHISCHE UND WIRT-

SCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
 

Zentrale Determinante der künftigen Stadtentwicklung von 

Halle (Saale) ist die Entwicklung der Bevölkerungs- und 

Haushaltszahlen sowie der Beschäftigungs- und Wirt-

schaftsstruktur. 

2.2.1 Bevölkerungsentwicklung 

Die Stadt Halle (Saale) hat nach den dramatischen Be-

völkerungsverlusten in den 1990er Jahren eine stabile 

bis leicht positive Bevölkerungsentwicklung in den vergan-

genen 20 Jahren verzeichnet. Mit rund 240.000 Einwoh-

nenden im Jahr 2020 ist Halle (Saale) die bevölkerungs-

stärkste Stadt in Sachsen-Anhalt. 

Die Transformation der neuen Bundesländer in den 1990er 

Jahre war mit einer sehr hohen Abwanderung in die alten 

Bundesländer und einem Rückgang der Geburtenzahlen 

verbunden. Hinzu kamen die Bevölkerungsverluste durch 

den Wegzug ins Umland (Suburbanisierung). Seit den 

2000er Jahren stabilisierten sich die Bevölkerungszahlen. 

Trotz des anhaltend hohen Geburtendefizits setzte seit 

den 2010er Jahren eine leicht positive Bevölkerungs-

entwicklung aufgrund von Wanderungsgewinnen ein.  

Diese Wanderungsgewinne sind vor allem dem Zuzug aus 

der Region bzw. den neuen Bundesländern und in den 

Jahren 2014 bis 2016 der Zuwanderung aus dem Ausland 

zu verdanken. Die Stadt Halle (Saale) zählte zu den soge-

nannten jungen Schwarmstädten, die eine überdurch-

schnittlich starke Zuwanderung von jüngerer Bevölkerung 

in den Jahren 2008 bis 2013 verzeichneten. Laut der von 

der empirica ag erstellten Schwarmstadt-Studie soll der 

Begriff das Zuzugsverhalten jüngerer Bevölkerung (ähnlich 

Vogelschwärmen) in vergleichsweise wenige 

„Schwarmstädte“ ausdrücken, während sich die Abwande-

rungsregionen zunehmend entleeren ([8] GdW Bundes-

verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-

men e. V., 2015). 
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Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Halle (Saale) 1993 – 2020 
Quelle: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen 
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Seit 2015 nehmen die regionalen Wanderungsgewinne in 

Halle (Saale) wieder deutlich ab. Dies ist zum einen auf die 

rückläufige Anzahl junger Menschen in den bisherigen mit-

teldeutschen Herkunftsgebieten zurückzuführen. Zum an-

deren verliert die Stadt Halle (Saale) gegenüber dem 

Saalekreis wieder verstärkt Bevölkerung. Es sind über-

wiegend Familienhaushalte, die zur Eigentumsbildung in 

den Saalekreis ziehen. Überlagert wird dieses regionale 

Wanderungsmuster von der in stark schubweise verlau-

fenden Auslandszuwanderung, seit 2015 insbesondere mit 

Fluchthintergrund. Auch die demographische Struktur der 

Stadtgesellschaft hat sich in den vergangenen 20 Jahren 

deutlich verändert.  
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Abbildung 4: Wanderungsverluste/-gewinne in Halle (Saale) nach Ziel-/Herkunftsgebieten 2000 - 2020 
Quelle: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen 

 

Abbildung 3: Natürliche und räumliche Bevölkerungsentwicklung Halle (Saale) 1993 - 2020 
Quelle: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen 
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Der Anteil der älteren Bevölkerung (über 64-Jährige) ist 

um 7,3 Prozent gestiegen und macht heute rund ein Vier-

tel der Gesamtbevölkerung aus. Durch die Wanderungs-

gewinne in den jüngeren Altersgruppen ist die Dynamik 

der Alterung ab 2008 etwas gebremst worden. Unge-

bremst hingegen ist der Trend zum Alleinleben. Über die 

Hälfte aller Haushalte in Halle (Saale) sind Einpersonen-

haushalte. Durch die Zuwanderung aus dem Ausland ist 

die hallesche Stadtbevölkerung internationaler geworden. 

Der Anteil an Personen mit ausländischer Staatsangehö-

rigkeit ist von 3,1 Prozent im Jahr 2000 auf 10,3 Prozent 

im Jahr 2020 gestiegen.  

 

2.2.2 Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung 

Die Stadt Halle (Saale) hat sich nach Jahren der wirt-

schaftlichen Schrumpfung wieder als wachsender Dienst-

leistungs-, Technologie- und Gewerbestandort in Mittel-

deutschland etabliert. Aus den verschiedensten Bereichen 

haben sich Unternehmen und Institutionen in Halle (Saale) 

angesiedelt oder neu gegründet. Diese positive Wirt-

schaftsentwicklung spiegelt sich in den seit Mitte der 

2000er Jahre steigenden Beschäftigungszahlen wider. 

Die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort ist von 90.329 im 

Jahr 2008 auf 98.072 Beschäftigte und damit um 8,6 Pro-

zent gestiegen. Parallel dazu ist die Arbeitslosenquote von 

20,6 Prozent im Jahr 2000 auf 9,6 Prozent gesunken.  
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Abbildung 5: Alterung und Individualisierung der Bevölkerung von Halle (Saale) 2000 – 2020 
Quelle: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen 

 

 

Abbildung 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte u. Arbeitslosenquote in Halle (Saale) 2001 – 2020 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt; Bundesagentur für Arbeit 
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Die hallesche Wirtschaftsstruktur ist überwiegend durch 

den Dienstleistungssektor geprägt. 88 Prozent der Be-

schäftigten arbeiten in Dienstleistungsunternehmen, davon 

fast zwei Drittel in den sogenannten wissensintensiven 

Dienstleistungen, zu denen u. a. Institutionen und Unter-

nehmen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, 

der öffentlichen Verwaltung sowie aus dem Bereich Wis-

senschaft und Technologie gehören. Den höchsten Be-

schäftigtenzuwachs seit 2008 haben die „Spitzentechnolo-

gie nutzenden wissensintensiven Dienstleistungen“ zu ver-

zeichnen. Halle bietet somit wachsende Beschäftigungs-

angebote für Hochqualifizierte. Herausragende Bedeutung 

kommt dabei dem Technologiepark weinberg campus als 

größten Wissenschafts- und Technologiepark Mittel-

deutschlands zu. Mehr als 100 Unternehmen der Life-

Sciences- und Material-Sciences-Branche, international 

renommierte Forschungseinrichtungen und die naturwis-

senschaftlichen Fakultäten der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg sind auf dem einzigartigen Campus tätig.  

Ein weiteres bedeutendes Wirtschaftscluster bilden die Un-

ternehmen und Institutionen der Medien- und Kreativ-

wirtschaft in Halle (Saale). 

Auch im Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie im verarbei-

tenden Gewerbe sind die Beschäftigtenzahlen seit 2008 
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Abbildung 7: Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten Wirtschaftszweigen 2008 – 2020 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Anmerkung. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Veränderung 2020 gegenüber 2008 in % 
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überdurchschnittlich gestiegen. Dies ist u. a. den Ansied-

lungserfolgen in dem direkt an der Autobahn A 14 gelege-

nen Gewerbe- und Industriegebiet Star Park zu verdanken. 

Innerhalb weniger Jahre konnten in dem ca. 230 ha großen 

Gewerbe- und Industriegebiet Unternehmen aus dem ver-

arbeitenden Gewerbe und der Logistikbranche angesiedelt 

werden. Bis zum Jahr 2024 wird sich die Beschäftigtenzahl 

weiter deutlich positiv mit mehreren Tausend Beschäftigten 

entwickeln. Der wirtschaftliche Aufwärtstrend spiegelt sich 

auch in den kontinuierlich steigenden Gewerbesteuerein-

nahmen und der wachsenden Anzahl an zahlungspflichti-

gen Unternehmen mit Standort in Halle (Saale) wider. Die 

Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Halle (Saale) entwi-

ckeln sich zwar positiv, liegen aber im regionalen Ver-

gleich deutlich unter denen anderer mitteldeutscher 

Großstädte. So lag das Gewerbesteueraufkommen netto 

in der Stadt Halle (Saale) 2019 nur bei zwei Dritteln gegen-

über dem der Landeshauptstadt Magdeburg. 

Künftig sollen weitere Impulse für eine nachhaltige Trans-

formation der Wirtschaft von zwei neuen Standorten aus-

gehen: Das direkt neben dem Hauptbahnhof gelegene, 

ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) soll 

revitalisiert und zu einem innovativen Stadtquartier für Ar-

beiten, Gründen, Forschen und Technologie umgebaut 

werden. In der Region soll in Anknüpfung an den Star Park 

ein neues, großflächiges Industrie- und Gewerbegebiet 

in interkommunaler Kooperation mit smarten Produkti-

onsbedingungen im Hinblick auf Elektromobilität und Kli-

maschutz entstehen. 

Beide Vorhaben wurden als Leuchtturmprojekte ausge-

wählt, die im Rahmen des Strukturwandels Kohleaus-

stieg gefördert werden. 

 

2.2.3 Bevölkerungs- und Haushaltsprognose 

Die Stadt Halle (Saale) hat die empirica ag im Jahr 2020 

beauftragt, eine Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für 

Halle (Saale) für den Zeitraum 2020 bis 2040 ([9] Stadt 

Halle (Saale), 2020) zu erstellen. Dazu wurden die demo-

graphischen Trends der Vergangenheit analysiert und da-

rauf aufbauend für die Zukunft abgeleitet. Die Bevölke-

rungsprognose für Halle (Saale) wurde in zwei Varianten 

gerechnet, einer Basisvariante und einer oberen Variante. 

Die Basisvariante berücksichtigt einige bereits heute ab-

sehbare Dynamiken auf die Bevölkerungsentwicklung in 

der Stadt Halle (Saale) und setzt diese Trends ohne geän-

derte Einwirkungen fort. In der oberen Variante wird ein 

aktives Handeln der Stadt zur Steigerung der Attraktivität 

Halles als Arbeits- und Wohnort angenommen. Somit wird 

von einer geringeren Fortzugsrate der Hochschul- und an-

deren Ausbildungsabsolventen, einer höheren Zuwande-

rungsrate und einem annähernd ausgeglichenem Wande-

rungsgeschehen mit dem Saalekreis ausgegangen. Letzte-

res setzt voraus, dass die Stadtpolitik Maßnahmen gegen 

die zunehmende Suburbanisierung stärker in den Blick 

nimmt und vermehrt familiengerechten Wohnraum zur 

Eigentumsbildung innerhalb der Stadtgrenzen anbieten 

kann.

obere 

Variante 

Basis- 

variante 

248.468 

233.455 

240.931 

Abbildung 9: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung Halle (Saale) 2020 - 2040 

Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen, empirica ag 
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Für den Flächennutzungsplan legt die Stadt Halle (Saale) 

die obere Variante der Bevölkerungs- und Haushaltsprog-

nose als positive Stadtentwicklungsvision zu Grunde (vgl. 

Beschluss VII//2021//02205 vom 21.07.2021 zur Wohn-

bauflächenbedarfsermittlung 2020 - 2040 der Stadt Halle 

(Saale)). 

Die obere Prognosevariante ermittelt, dass bis Mitte der 

2020er Jahre mit einer erhöhten Zuwanderung gerechnet 

werden kann. Danach tritt eine Phase der Stabilisierung 

ein, vorausgesetzt die Abwanderung vor allem von Fami-

lienhaushalten ins Umland kann durch familiengerechte 

Wohnangebote in der Stadt abgebremst werden. Nur bei 

dieser Änderung der Rahmenbedingungen ließe sich nach 

leichten Zuwächsen eine auch langfristig stabile Bevöl-

kerungsentwicklung und eine Einwohnerzahl von etwa 

248.000 Einwohnende bis zum Jahr 2040 erreichen.  

Innerhalb der Stadt Halle (Saale) wird die Bevölkerungs-

entwicklung in Zukunft auch weiterhin deutlich differenziert 

verlaufen. Gemäß der oberen Prognosevariante werden 

vor allem die gründerzeitlichen Innenstadtviertel Bevöl-

kerungsgewinne erfahren. Weniger stark wachsen die 

von Einfamilienhäusern geprägten Randlagen und die 

Vorstädte Trotha und Ammendorf. Unter den genossen-

schaftlich geprägten Vierteln gibt es weiterhin wachsende 

und schrumpfende Teilräume. In den Großwohnsiedlun-

gen hingegen muss mit den stärksten Bevölkerungsver-

lusten gerechnet werden. Die künftige Entwicklung der 

Haushaltszahlen korrespondiert weitgehend mit der Bevöl-

kerungsentwicklung. Dies liegt darin begründet, dass 

künftig keine weitere Haushaltsverkleinerung erwartet 

wird. Der Prozess der Haushaltsverkleinerung, der bis in 

die 2010er Jahre deutschlandweit und auch in Halle (Saa-

le) prägend war, ist in den letzten Jahren an Grenzen ge-

kommen. In Halle (Saale) liegt die durchschnittliche Haus-

haltsgröße bei 1,76 Personen pro Haushalt. Die Prognose 

der empirica ag geht davon aus, dass sich kein anderwei-

tiger Trend beim Haushaltsbildungsverhalten abzeichnet.  

Damit folgt die Haushaltsentwicklung der Entwicklung der 

absoluten Bevölkerungszahl und der Altersstruktur. Die 

Haushaltsprognose differenziert nach Prognoseraum, 

Haushaltstypen (Einpersonenhaushalte, Paare, Familien, 

sonstige Mehrpersonenhaushalte, Alleinerziehende) und 

Altersklassen. Der Basisvariante folgend wird die Anzahl 

der Haushalte um ca. 5.000 Haushalte bis 2040 sinken. 

Bei Entwicklung gemäß der oberen Variante kann die 

Haushaltszahl um ca. 2.500 Haushalte steigen. 

Das Statistische Landesamt hat 2021 die 7. Regionali-

sierte Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt (2019 - 

2035) ([10] Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 

2021) veröffentlicht. Diese Prognose des Landes ist eine 

Trendprognose, die eine unveränderte Position der Stadt 

Halle (Saale) in der Attraktivität für Zu- und Abwanderung 

unterstellt. Das Wanderungsgeschehen ist für die künftige 

Bevölkerungsentwicklung der Großstadt Halle der ent-

scheidende Parameter. Nach der Prognose des Statisti-

schen Landesamtes wird Halle künftig deutlich Bevölke-

rung verlieren und mit 226.000 Einwohnende im Jahr 

2035 etwa 5 % weniger Bevölkerung aufweisen als jetzt. 
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Dem gegenüber geht die von der Stadt Halle (Saale) be-

auftragte Prognose für den Zeitraum bis 2040 von einem 

weiteren Attraktivitätsgewinn der Stadt aus. Dies basiert 

auf mehreren Annahmen: 

 Es tritt ein stärkerer Nach-Corona-Effekt in den nächs-

ten Jahren ein. Die Pandemie hat die Zuwanderung aus 

dem Ausland und die innerdeutsche Wanderung erheb-

lich gebremst. Von der wirtschaftlichen Erholung in Eu-

ropa wird das wirtschaftsstarke Deutschland stärker 

profitieren, als die schwer von der Pandemie betroffe-

nen Länder in Süd- und Osteuropa. Ähnlich wie in der 

Finanzkrise löst das Zuwanderung nach Deutschland 

aus. 

 Halle befindet sich in großer räumlicher Nähe zu den 

beiden größten ostdeutschen Wachstumszentren 

Berlin und Leipzig. Da dort erste Knappheit und bei-

spielsweise stark steigende Wohnkosten auftreten, ist 

zu erwarten, dass Halle zunehmend von diesen exoge-

nen Wachstumsimpulsen profitieren wird. Das wird sich 

positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken. 

 Aufgrund der fortgeschrittenen Altersstruktur des Er-

werbspersonenpotenzials in der Region Halle werden 

sich die Chancen für die Besetzung attraktiver Ar-

beitsplätze für Absolventen massiv erhöhen, so dass 

der arbeitsmarktbedingte Fortzug aus Halle sinken wird. 

 Die deutlich gestiegenen Suburbanisierungsverluste der 

Stadt Halle (Saale) gehen auf die Knappheit familienge-

rechter Wohneigentumsangebote in der Stadt zurück. 

An dieser Stellschraube der Reduzierung von Familien-

abwanderung mit den nachteiligen sozialen, ökologi-

schen und fiskalischen Folgen für die Stadt kann die 

Stadtentwicklungsplanung sehr direkt durch Auswei-

tung des Wohnbauflächenangebotes ansetzen. 
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Abbildung 11: Prognostizierte Haushaltsentwicklung  
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen, empirica ag 
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2.3  ÜBERGEORDNETE ENTWICK-

LUNGSZIELE/RAUMORDNUNG UND 

REGIONALENTWICKLUNG 
 

2.3.1 Ziele und Grundsätze der Landesentwicklung 

und Regionalplanung 

 

Rechtsgrundlagen  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen 

der Raumordnung anzupassen. In Sachsen-Anhalt bildet 

das Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt 

(LEntwG LSA, vom 23. April 2010, in der Fassung vom 30. 

Oktober 2017) die Grundlage für die Landesentwicklung 

und Regionalplanung. Der Landesentwicklungsplan des 

Landes Sachsen-Anhalt (LEP LSA 2010) ([10] Ministeri-

um für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt 

(MLV), 2011) ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landespla-

nungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt Bestandteil 

dieser durch die Landesregierung beschlossenen Verord-

nung. Er orientiert sich dabei an den Grundsätzen der 

Raumordnung, nach dem Raumordnungsgesetz des Bun-

des (ROG, vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert am 

23. Mai 2017). Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat 

am 8. März 2022 die Neuaufstellung des Landesentwick-

lungsplanes beschlossen. Bis auf Weiteres wird für die 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans auf den wirk-

samen Landesentwicklungsplan Bezug genommen. 

Die Regionalplanung wiederum dient der Umsetzung so-

wie regionalen Präzisierung der Ziele und Grundsätze der 

Landesentwicklung. Entsprechende regionalplanerische 

Ziele und Grundsätze sind im Regionalen Entwicklungs-

plan für die Planungsregion Halle (REP Halle 2010) 

([11] Regionale Planungsgemeinschaft Halle, 2010) veran-

kert. In Anpassung an die Festlegungen des LEP LSA 

2010 wurde durch die Regionale Planungsgemeinschaft 

Halle eine Planänderung des REP Halle 2010 beschlos-

sen. Im Jahr 2014 kam es zur Herauslösung und separa-

ten Bearbeitung des Sachlichen Teilplans „Zentrale Orte, 

Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge sowie 

großflächiger Einzelhandel“. Dieser Sachliche Teilplan ist 

durch die Regionalversammlung beschlossen worden und 

trat im März 2020 in Kraft. 

In den nachstehenden Ausführungen zur Landesentwicklung 

(LEP LSA 2010) und Regionalplanung (REP Halle 2010 und 

Sachlicher Teilplan) werden zu den Zielen (Z) und Grunds-

ätzen (G) der Landesentwicklung die entsprechenden Ergän-

zungen und Konkretisierungen der Regionalplanung (in kur-

siv) - jeweils mit Bezug zur Stadt Halle (Saale)  - aufgeführt. 

Ziele und Grundsätze der Landesentwicklung und Regio-

nalplanung 

Die kreisfreie Stadt Halle (Saale) liegt in der Planungsregi-

on Halle. Der engere Stadt-Umlandbereich von Halle bildet 

einen Verdichtungsraum (Z 9). Er ist als herausragender 

Siedlungs-, Wirtschafts-, Wissenschafts-, Kultur- und 

Dienstleistungsraum zu stärken und als leistungsfähiger 

Standortraum weiterzuentwickeln, um im nationalen und 

europäischen Wettbewerb bestehen zu können (Z 10). 

Die Stadt Halle (Saale) ist Teil der Europäischen Metro-

polregion Mitteldeutschland (Z 19), welche sich u. a. als 

bedeutende Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technologie-

region positionieren soll. Dabei sind die vorhandenen histo-

rischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen 

Verflechtungen zu berücksichtigen und auszubauen. 

Als Ziel wird im REP Halle 2010 formuliert, dass im Zu-

sammenhang mit bestehenden und auszubauenden Ent-

wicklungsachsen die Erreichbarkeit des Oberzentrums 

Halle über die transeuropäischen Netze (TEN-V) zu ver-

bessern ist. Das betrifft qualitativ hochwertige Verbindun-

gen zur Ostsee und zum skandinavischen Raum, zum Mit-

telmeer und zum südosteuropäischen Raum in Ergänzung 

zu den prioritär eingeordneten deutschen Vorhaben (TEN-

Achsen 1 und 20) (Kap. 5.1.4.4. Z) 

Gemäß Z 36 ist die Stadt Halle (Saale) Oberzentrum und 

erfüllt entsprechend der Festsetzung in Z 33 als Standort 

hochwertiger spezialisierter Einrichtungen im wirtschaftli-

chen, sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen und politi-

schen Bereich Funktionen mit überregionaler und zum 

Teil landesweiter Bedeutung. In den Bereichen Bildung 

und Kultur, Angeboten für Kinder und Jugendliche, Ge-

sundheit, Pflege, Betreuung und Sport übernimmt die 

Stadt Halle (Saale) neben der Grundsicherung auch dar-

über hinaus gehende Versorgungsfunktionen. So sollen 

Krankenhäuser vorrangig im Ober- und Mittelzentrum an-

gesiedelt sein und Krankenhäuser der Schwerpunkt- und 

Spezialversorgung im Oberzentrum vorgehalten werden 

(G 31). 

Um dieser Versorgungsfunktion gerecht werden zu können 

wird im REP Halle 2010 das Ziel benannt, einem Suburba-

nisierungsprozess zugunsten des das Oberzentrum Halle 

umgebenen Raumes entgegenzusteuern. 

Weiterhin sollen in den Oberzentren neben der ausrei-

chend vorhandenen, Demographie gerechten Sportinfra-

struktur auch eine bedarfsgerechte Infrastruktur für den 

Spitzensport vorgehalten werden (G 38, G 39). 

Landesentwicklungsplan | Oberzentrum 
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Beim großflächigen Einzelhandel greifen insbesondere 

Z 46 und Z 47 des LEP LSA 2010. Danach ist die Auswei-

sung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächi-

ge Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-

delsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO an Zent-

rale Orte der oberen und mittleren Stufe zu binden. Die 

Ausweisung von Sondergebieten für eine spezifische Form 

großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Hersteller-Direktver-

kaufszentralen (Factory Outlet Center), ist an integrierten 

Standorten in Zentralen Orten der oberen Stufe vorzu-

sehen und darf die Attraktivität der Innenstädte nicht ge-

fährden. 

Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes sind die 

nachhaltige Sicherung des Angebotes an Arbeitsplätzen, 

die Verstetigung des Wirtschaftswachstums und damit die 

Erhöhung des Wohlstandes (Z 54). Neben der Bestandssi-

cherung sowie Weiterentwicklung der Wirtschaft und Infra-

strukturen ist nach wie vor die Ausweisung neuer Indust-

rie- und Gewerbeflächen wesentlich für den wirtschaftli-

chen Aufbau des Landes. Die Neuerschließung und Er-

weiterung von Industrie- und Gewerbeflächen ist ins-

besondere an Zentralen Orten, Vorrangstandorten, in Ver-

dichtungs- und Wachstumsregionen sowie an strategisch 

und logistisch wichtigen Entwicklungsstandorten sicherzu-

stellen (Z 56). 

Das Industriegebiet Halle-Saalkreis an der A 14 (Star 

Park) ist als Vorrangstandort mit überregionaler strategi-

scher Bedeutung für neue Industrieansiedlungen festge-

legt (Z 57). 

Im REP Halle 2010 werden darüber hinaus regional be-

deutsame Standorte für Industrie und Gewerbe außer-

halb des Oberzentrums Halle festgelegt (Kap. 5.4.1.1. Z). 

Folgende Standorte sind durch ihre unmittelbare Nachbar-

schaft zum Stadtgebiet Halle und ihre funktionale Verbin-

dung von Bedeutung: 

1. Industriegebiet Halle Saalkreis an der A 14 (Star Park); 

5. Industrie- und Gewerbestandort Halle-Trotha/Sennewitz; 

6. Industrie- und Gewerbestandort Halle-Queis; 

17. Gewerbestandort Queis-Dölbau; 

19. Gewerbepark Peißen/Braschwitz/Halle. 

Nach G 48 sollen Vorrangstandorte für Industrie und Ge-

werbe für die Einrichtung von Photovoltaikfreiflächenanla-

gen nicht zur Verfügung stehen. 

Um zusätzliche Flächeninanspruchnahmen zu vermeiden, 

soll vor einer Erweiterung oder Neuausweisung von Indust-

rie- und Gewerbeflächen an diesen Standorten auch die 

Eignung von innerstädtischen Industriebrachen und anderer 

baulich vorgenutzter Brachflächen geprüft werden (G 49). 

Der Erhaltung, der Stärkung und dem Ausbau der Univer-

sitäten und Hochschulen kommt eine besondere Bedeu-

tung als Standortfaktor zu (Z 61). In Halle (Saale) sind die 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), die Burg 

Giebichenstein Kunsthochschule Halle und die Evangeli-

sche Hochschule für Kirchenmusik Halle zu erhalten und 

bedarfsgerecht weiterzuentwickeln (Z 62). 

Der REP Halle 2010 weist regional bedeutsame Standorte 

für Soziale und Wissenschaftliche Infrastruktur aus. So sol-

len insbesondere das Universitätsklinikum Halle und die 

Berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken Bergmannstrost 

Halle als überregional bedeutsame Einrichtungen für so-

ziale Infrastruktur auf soziale Einrichtungen im Planungs-

raum befördernd wirken. Das Zusammenwirken von ambu-

lanten und stationären sozialen Einrichtungen soll gewähr-

leistet werden (Kap. 5.5.6.3 G). 

Als für die Planungsregion bedeutsame und darüber hin-

aus wirkende Einrichtungen der wissenschaftlichen Inf-

rastruktur werden im REP Halle 2010 festgelegt (Kap. 

5.5.6.8. Z): 

 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 

 Deutsche Nationalakademie Leopoldina, 

 Institut für Wirtschaftsforschung Halle, 

 Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein, 

 Evangelische Hochschule für Kirchenmusik, 

 Berufsbildende Schulen der Stadt Halle und des Saale-

kreises, 

 Mitteldeutsches Multimediazentrum, 

 Technologiepark weinberg campus. 

Die Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsangebote sind 

so zu entwickeln, dass die Erreichbarkeit der Zentralen 

Orte in optimaler Qualität gewährleistet wird (Z 66). Die 

Zentralen Orte sind verkehrsinfrastrukturell miteinander zu 

verbinden. Durch Verknüpfungsstellen in den Ober- und 

Mittelzentren sind räumlich und zeitlich gute Übergangs-

möglichkeiten zwischen motorisiertem individuellem Kraft-

fahrzeugverkehr (MIV), öffentlichem Fernverkehr und öf-

fentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) zu gewährleisten 

(Z 67). 

Das Schienennetz ist für den Personenverkehr sowie für 

den Güterverkehr bedarfsgerecht zu erhalten und soweit 

erforderlich auszubauen und zu modernisieren. U. a. soll 

damit die Erreichbarkeit der Oberzentren, der Industrie- 

und Gewerbestandorte verbessert und der Güterverkehr 

auf der Schiene abgewickelt werden (Z 69). 

Für die Stadt Halle (Saale) ist auch die Anbindung an den 

Gewerbe- und Wissenschaftsschwerpunkt 
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Hochgeschwindigkeitsverkehr im Schienennetzverehr 

von landesweiter Bedeutung. Das betrifft den Neubau der 

Hochgeschwindigkeitsstrecke Erfurt - Halle/Leipzig inner-

halb der transeuropäischen Eisenbahnachse TEN 1 von 

Berlin nach München (bis Italien) und die Anbindung an 

das europäische Schienennetz im Ostsee-Adria-

Entwicklungskorridor sowie dessen Ausbau (Z 70). 

Der Eisenbahnknoten Halle/Leipzig ist zu sichern und weiter 

auszubauen als Grundlage der Verknüpfung von Schienen-

personennahverkehr und -fernverkehr im integralen Takt-

fahrplan (Z 71). Nach Z 72 sind für den Eisenbahnverkehr 

im nationalen Netz u. a. folgende Relationen für den Perso-

nen- und Güterverkehr bedarfsgerecht auszubauen: 

 Halle - Sangerhausen - Kassel, 

 Halle/Leipzig - Bitterfeld - Dessau-Roßlau - Berlin, 

 Magdeburg - Schönebeck - Bernburg/Köthen - Halle - 

Jena/Erfurt. 

Die Bedienung folgender Streckenrelationen zur Einbin-

dung des Oberzentrums Halle (Saale) in das Personen-

fernverkehrsnetz ist zu gewährleisten. Sie dient der Ver-

bindung mit der Landeshauptstadt und den Metropolregio-

nen (Z 73). 

 Magdeburg - Halle - Leipzig - Dresden, 

 Halle - Erfurt - Frankfurt am Main, 

 Halle - Dessau-Roßlau - Berlin, 

 Halle - Nürnberg - München, 

 Halle - Hannover, 

 Halle - Kassel - (Ruhrgebiet-Rheinland). 

Für den Schienengüterverkehr sind mit Bezug zur Stadt 

Halle (Saale) nachstehend genannte Relationen vorzuhal-

ten (Z 75): 

 Dresden - Leipzig - Halle - Magdeburg - Stendal -

Bremen/Hamburg/Rostock (inklusive zweigleisiger Aus-

bau Stendal-Uelzen), 

 Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Nürnberg, 

 Leipzig - Halle - Naumburg/Sangerhausen - Erfurt, 

 Halle - Eilenburg - Horka - Wegliniec (PL), 

 Halle - Sangerhausen - Eichberg - Kassel. 

Laut REP Halle 2010 ist die Schienenverbindung Halle/

Neustadt - Bunawerke - Merseburg - Großkorbetha von re-

gionaler Bedeutung zu erhalten, neu- bzw. auszubauen 

(Kap. 5.9.2.18. Z). 

Im Verdichtungsraum Halle ist das Nahverkehrssystem zu 

verbessern. Dabei ist die Durchlassfähigkeit zu erhöhen. 

Das Regio-S-Bahn-System ist länderübergreifend als Re-

gio-S-Bahn Mitteldeutschland gemeinsam mit dem 

Raum Leipzig zu entwickeln (Z 78).  

Zur Verbesserung des großräumigen überregionalen 

Straßenverkehrs ist folgendes Neubauvorhaben des 

Bundesverkehrswegeplans (BVWP) mit direkter Bedeu-

tung für die Stadt Halle (Saale) umzusetzen (Z 79): 

 A 143 von der Anschlussstelle Halle-Neustadt bis zum 

Autobahndreieck Halle-Nord (A 14) als Teilstrecke der 

Westumfahrung Halle. 

Gemäß REP Halle 2010 sind im Oberzentrum Halle der 

Bau des Stadttangentennetzes und der Neubau eines wei-

teren Saaleüberganges fortzuführen (Kap. 5.9.3.5. Z). 

An folgenden regional bedeutsamen Straßen sind gem. 

REP Halle 2010 vordringlich Neu- und Ausbaumaßnah-

men erforderlich (Kap. 5.9.3.9. Z): 

 2. L 164/L 164n Erdeborn - Teutschenthal - AS Halle/

West (BAB 143) - Halle/Neustadt, 

 10. L 170 Landesgrenze Sachsen - Raßnitz/Lochau-

Halle (B 91). 

Z 87 legt fest, dass die ganzjährige Schiffbarkeit der 

Wasserstraßen Elbe und Saale herzustellen und zu ge-

währleisten ist. Dazu ist im Bereich der Unteren Saale als 

Ausbaumaßnahme der Schleusenkanal Tornitz (ohne 

Wehr) vorzusehen. 

[Anmerk.: Die Maßnahme war mit „Vordringlichem Bedarf“ 

im BVWP 2003 enthalten, wurde aber aus Gründen des 

Umwelt- und Naturschutzes nicht umgesetzt.] 

Als Vorrangstandorte für landesbedeutsame Verkehrsanla-

gen sind u. a. das Güterverkehrszentrum Halle-Trotha 

und der Eisenbahnknoten Halle Zugbildungsanlage (ZBA) 

festgelegt (Z 88). Sie sind gemäß Z 92 in die regionalen 

und überregionalen Verkehrsnetze einzubinden. 

Im Luftverkehr ist die Einbindung des Landes Sachsen-

Anhalt in den nationalen und internationalen Luftverkehr 

über den Flughafen Leipzig/Halle zu sichern und bedarfs-

gerecht weiterzuentwickeln (Z 93). Die Einbindung in das 

Verkehrsnetz wird über die Bundesautobahn A 14, über die 

Schienenrelation Magdeburg-Halle-Flughafen Leipzig/Halle 

und die Regio-S-Bahn-Verbindung gewährleistet. 

Der Raum Halle-Leipzig mit dem Flughafen Leipzig/Halle 

als internationales Logistikdrehkreuz ist zur führenden Ver-

kehrs- und Logistikkompetenzregion in Mitteldeutschland 

zu entwickeln (Z 94). 

In den durch die Regionalen Entwicklungspläne festzule-

genden Siedlungsbeschränkungsgebieten ist eine Neu-

ausweisung von Wohnbauflächen und von Flächen für an-

dere lärmintensive bauliche Nutzungen ausgeschlossen 

(Z 96). Das betrifft südliche Teile in der Stadt Halle (Saale) 

im Bereich Osendorf, Radewell und Ammendorf. 

Verkehrsknoten | Autobahnring | Flughafen 
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Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist bedarfsge-

recht zu entwickeln. Dabei ist sicherzustellen, dass stra-

ßen- und schienengebundener öffentlicher Personennah-

verkehr aufeinander abgestimmt und Parallelverkehre 

möglichst vermieden werden (Z 98). Die kommunalen Auf-

gabenträger haben im Rahmen ihrer Nahverkehrsplanung 

die in den ÖPNV-Plänen des Landes festgelegte Entwick-

lung zu berücksichtigen (G 70). 

Im Zusammenhang mit der Gewährleistung des ange-

messenen Angebotes des ÖPNV legt der REP Halle 

2010 fest, die regional bedeutsame Straßenbahnverbin-

dung Halle - Merseburg - Leuna - Bad Dürrenberg und die 

S-Bahn-Verbindungen Halle/Hbf. - Halle/Trotha sowie Hal-

le/Nietleben - Halle/Hbf. zu erhalten (Kap. 5.9.8.13. Z). 

Für die flächenhafte Erschließung der Teilräume des Lan-

des sollen in Abstimmung zwischen den kommunalen Ge-

bietskörperschaften und weiteren Baulastträgern funkti-

onsgerechte, durchgängige Rad- und Fuß-(Wander-)We-

genetze vorgesehen werden (G 72). 

Gemäß REP Halle 2010 sind folgende überregional be-

deutsame Radwege mit Bezug zur Stadt Halle (Saale) 

herzustellen bzw. auszubauen (Kap. 5.9.4.4. Z): 

 1. Saale-Radwanderweg, 

 2. Elster-Radweg, 

 3. Radweg Saale-Harz, 

 8. Himmelscheibenweg. 

Und nachstehender regional bedeutsamer Radweg mit 

Bezug zur Stadt Halle (Saale) ist herzustellen bzw. auszu-

bauen (Kap. 5.9.4.5. Z): 

 2. Halle-Petersberg. 

Der Europawanderweg E 11 Amsterdam - Harz - Masuren 

und der Lutherweg (Wittenberg - Lutherstadt Eisleben - 

Wittenberg) führen auch durch die Stadt Halle (Saale) und 

sind entsprechend ihrer überregionalen Funktionen zu er-

halten und auszubauen (Kap. 5.9.4.7 Z). 

Der LEP LSA 2010 weist Vorranggebiete für Natur und 

Landschaft aus. Sie dienen der Erhaltung und Entwick-

lung der natürlichen Lebensgrundlagen (Z 117, Z 119). Für 

das Territorium der Stadt Halle (Saale) sind folgende Vor-

ranggebiete für Natur und Landschaft bedeutsam: 

 Dölauer Heide - Brandberge XII. 

Der REP Halle 2010 legt in Ergänzung folgende Vorrang-

gebiete für Natur und Landschaft fest (Kap. 5.3.2.3. Z): 

 Porphyrlandschaft bei Gimritz (XXV), 

 Dölauer Heide mit Brandbergen und Lindbusch (XXVII), 

 Saale-Elsteraue (XXIX). 

Ebenso legt der LEP LSA 2010 Vorbehaltsgebiete für 

den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems fest. 

Diese Gebiete dienen der Entwicklung und Sicherung ei-

nes überregionalen, funktional zusammenhängenden Net-

zes ökologisch bedeutsamer Freiräume (Z 120, G 90). 

Im REP Halle 2010 werden weitere Vorbehaltsgebiete für 

den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems ergän-

zend festgelegt (Kap. 5.7.3.4. Z). Dies sind für die Stadt 

Halle (Saale): 

 5. Saaletal und Nebentäler, 

 9. Westliche Teilbereiche der Dölauer Heide, 

 10. Mötzlicher Teiche, 

 11. Gebiet des Hufeisensees, 

 12. Osendorfer See, 

 13. Auengebiete an Elster und Luppe. 

Zum Zwecke des Hochwasserschutzes werden Vorrang-

gebiete für den Hochwasserschutz festgelegt. Es sind 

Gebiete zur Erhaltung der Flussniederungen für den 

Hochwasserrückhalt und den Hochwasserabfluss sowie 

zur Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der Flä-

chennutzung, die die Hochwasserentstehung begünstigen 

oder beeinflussen. Sie sind zum Schutz von Leben und 

Gesundheit der Bevölkerung von Neubebauung freizuhal-

ten (Z 121, Z 122). Als Vorranggebiete für den Hochwas-

serschutz sind u. a. die Überschwemmungsgebiete an 

Saale, Weißer Elster und Reide festgelegt (Z 123). Ent-

sprechend § 76 des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) sind 

Überschwemmungsgebiete mindestens die Bereiche, in 

denen ein HQ100-Ereignis zu erwarten ist. 

Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz - als Gebiete 

mit potenziellem Hochwasserrisiko - werden im REP Halle 

2010 ausgewiesen und betreffen auf dem Territorium der 

Stadt Halle (Saale) die Saale und die Reide. 

Beim Bodenschutz und Flächenmanagement sind vor al-

lem nachstehende Grundsätze zu beachten: 

 Erhaltung des Bodens in seiner natürlichen Vielfalt; 

 Vermeidung der Versiegelung des Bodens (G 109); 

 Beschränkung der Neuinanspruchnahme von Fläche für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke, 

 auf das notwendige Maß (G 110), 

 Entsiegelung baulich nicht mehr genutzter Flächen, Alt-

lastenbehandlung auf Brachflächen, 

 und deren Wiedernutzbarmachung, Rekultivierung und 

Renaturierung sanierter sowie entsiegelter Flächen 

(G 113). 

Als Gebiet zur Sanierung und Entwicklung von Raum-

funktionen weist der REP Halle 2010 u. a. ein Gebiet Hal-

le Südost - Lochau aus (Kap. 5.6.1.3. Z). Betroffen sind 

ÖPNV | Natur- und Landschaftsschutz | Hochwasserschutz 



 

 
36 

RAHMENBEDINGUNGEN FNP HALLE (SAALE)

Flächen in Radewell und Osendorf. Hier geht es um die 

Erfassung, Analysierung und Beseitigung der Gefahrenpo-

tenziale für die öffentliche Sicherheit zur dauerhaften 

Nachnutzung der ehemaligen Bergbauflächen sowie Ent-

wicklung und Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaf-

ten. 

Wegen seiner wichtigen ökologischen und wirtschaftlichen 

Funktionen und seiner Funktion für das Klima ist der Wald 

zu schützen und durch eine nachhaltige Forstwirtschaft 

zu sichern und weiter zu entwickeln. Stadtnahe Wälder 

sind wegen ihrer besonderen Aufgaben für Erholung Luft-

reinhaltung, Klimaverbesserung und Trinkwasserschutz 

sowie zur Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes von 

besonderer Bedeutung und daher vor Flächeneingriffen 

möglichst zu bewahren (G 125). 

Der REP Halle 2010 legt als Vorbehaltsgebiete für die 

Wiederbewaldung in der Stadt Halle (Saale) folgende 

Gebiete fest (Kap. 5.7.5.1. Z): 

 9. Aufforstung Goldberg, 

 10. Aufforstung Altbergbaugebiet Halle-Ost. 

Der Tourismus soll als Wirtschaftszweig nachhaltig entwi-

ckelt und ausgebaut werden. Er schafft Arbeitsplätze. Er 

soll umwelt- und sozialverträglich unter Beachtung der An-

forderungen an Barrierefreiheit entwickelt werden (G 134). 

Der Bekanntheitsgrad der Tourismusmarken Straße der 

Romanik, Gartenträume, Blaues Band und Himmelswege 

sollen gestärkt werden (G 135). 

Als weitere Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung 

werden im REP Halle 2010 für die Stadt Halle (Saale) 

festgelegt (Kap. 5.7.2.5. Z): 

 3. Gebiet des Saaletales nördlich Halle, 

 4. Gebiet des Stadtwaldes „Dölauer Heide“, 

 5. Saaletal im Stadtgebiet Halle, 

 6. Gebiet des Dieskauer Parks und des Osendorfer Sees. 

Im LEP LSA 2010 wird zur Thematik Kultur- und Denk-

malpflege u. a. ausgeführt, dass historische Ortskerne 

und historische Bereiche der Städte und Dörfer unter Wah-

rung ihrer gewachsenen städtebaulichen Strukturen und 

ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden Substanz 

dauerhaft zu sichern sind (Z 146). 

Als regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denk-

malpflege mit Bezug zur Stadt Halle (Saale) werden im 

REP Halle 2010 u. a. festgelegt (Kap. 5.5.7.3. Z): 

 Orte und Objekte der „Straße der Romanik“ (Burg Gie-

bichenstein, Dorfkirche Böllberg), 

 Orte und Objekte der „Straße der Braunkohle“ (Gei-

seltalmuseum, Bergbaufolgelandschaft Halle-Ost), 

 Orte und Objekte der „Gartenträume“ (Solbad Wittekind, 

Reichardts Garten mit Saale, Amtsgarten mit Saale, Bo-

tanischer Garten mit Saale), 

 Orte und Objekte der „Himmelswege“ (Landesmuseum 

für Vorgeschichte), 

 Stadt Halle mit historischem Altstadtkern (mit Moritz-

burg, Händelhaus, Moritzkirche, Leipziger Turm, Resten 

der Stadtmauer, Markt mit Marktkirche, Dom, Neuer 

Residenz und einer Vielzahl von Bürgerhäusern), ein-

schließlich Franckesche Stiftungen sowie Stadtgottes-

acker. 

Für die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr sind im Lan-

desinteresse u. a. militärische Anlagen und Bundeswehr-

standorte zu sichern, laut Z 149 auch Halle. 

 

2.3.2 Regionale Verflechtungen 

 

Die Stadt Halle (Saale) ist die bevölkerungsreichste Stadt 

Sachsen-Anhalts mit rund 240.000 Einwohnenden. Als 

Oberzentrum im Süden Sachsen-Anhalts erfüllt sie wesent-

liche Daseins- und Versorgungsfunktionen in der Stadt-

Umland-Region. Halle (Saale) ist ein verlässlicher Partner in 

vielen interkommunalen Kooperationsprojekten sowie 

Netzwerken in der Region Halle/Leipzig und darüber hinaus. 

 

Europäische Metropolregion Mitteldeutschland 

(EMMD) 

In der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland en-

gagieren sich strukturbestimmende Unternehmen, Städte 

und Landkreise, Kammern und Verbände sowie Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen mit dem gemeinsamen Ziel 

einer nachhaltigen Entwicklung und Vermarktung der 

traditionsreichen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kul-

turregion Mitteldeutschland. Die EMMD wurde in den 

Jahren 2014/15 neu strukturiert. Die Stärkung der interna-

tionalen Wettbewerbsfähigkeit der mitteldeutschen Unter-

nehmen, die Förderung von Bildung, Wissenschaft und 

Forschung sowie die Verbesserung der öffentlichen Da-

seinsvorsorge durch moderne und attraktive Angebote in 

den Bereichen Energie, Mobilität, Wohnen und Kultur sind 

wesentliche inhaltliche Ausrichtungen. 

Dafür ist die EMMD in klar definierten, zukunftsorientierten 

Handlungsfeldern für die Region aktiv.  

Als Gründungsmitglied der Europäischen Metropolregion 

Mitteldeutschland wirkt Halle (Saale) in den Arbeitsgremi-

en, an der Beantragung und Umsetzung von gemeinsa-

Wald | Tourismus | Denkmalpflege 
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men Projekten aktiv mit und trägt damit zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit Mitteldeutschlands im nationalen 

und internationalen Rahmen bei. 

Als Projekte und Planungen der Stadt Halle (Saale) von 

regionaler und überregionaler Bedeutung in diesem Zu-

sammenhang sind insbesondere zu nennen: 

 Interkommunale Industrie- und Gewerbegebietsentwick-

lung (Star Park I), 

 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Naturwis-

senschaftliche Fakultäten) und Technologiepark wein-

berg campus als Wissenschafts- und Innovationsstand-

ort für Biotechnologie, Life-Sciences- und Material-

Sciences-Branche in der Region, 

 Zugbildungsanlage Halle (2019 fertiggestellt) als zentra-

ler Rangierbahnhof für den mitteldeutschen Raum , 

 Halle (Saale) als ein zentraler Standort und Verkehrs-

knotenpunkt im Straßen- und S-Bahn-Netz Mittel-

deutschland 

 Regionale und überregionale Rad-/Radwanderwege 

(Bestand) und Radverkehrsverbindung Halle - Leipzig 

(Planung). 

Innovationsregion Mitteldeutschland - Strukturwandel 

Kohleausstieg in der Region 

Im ebenfalls länderübergreifenden Strukturwandelprojekt 

„Innovationsregion Mitteldeutschland“ entwickelt die Euro-

päische Metropolregion Mitteldeutschland gemeinsam mit 

den Landkreisen Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Bur-

genlandkreis, Leipzig, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen 

und Saalekreis und den Städten Halle (Saale) und Leipzig 

neue Strategien und Projekte für Innovation und Wert-

schöpfung, um den Ausstieg aus der Braunkohle in der 

Region aktiv zu gestalten.  

Die neun Gebietskörperschaften haben sich per interkom-

munaler Zweckvereinbarung zusammengeschlossen, um 

gemeinsam die Herausforderungen des von der Bundes-

regierung im Jahr 2019 beschlossenen Kohleausstiegs 

sowie dessen Folgen bis 2038 und darüber hinaus zu 

meistern. 

Anliegen der Partner in der Innovationsregion Mittel-

deutschland ist es, die Entwicklung von neuen Impulsen, 

Strategien und Projekten für Innovation, Wertschöpfung 

und Lebensqualität in der Region voranzutreiben. 

Abbildung 12: Wichtige regionale und überregionale Kooperationsräume der Stadt Halle (Saale) 
Quelle: eigene Darstellung 

Europäische Metropolregion Mitteldeutschland | Strukturwandel Kohleausstieg 

Kartengrundlage: Metropolregion Mitteldeutschland 
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Um dies zu erreichen werden im Rahmen des Projekts drei 

zentrale Ziele verfolgt: 

 Begeisterung für Veränderungsprozesse, 

 Zusamenarbeit für den Strukturwandel, 

 Leitplanken für die Regionalentwicklung. 

Die Stadt Halle (Saale) hat in diesem Zusammenhang u. a. 

die folgenden Leuchtturmprojekte beantragt (Stand: 7/

2021): 

 Revitalisierung und Stadtquartier-Entwicklung des in-

nerstädtischen Gebietes des ehemaligen Reichs-

bahnausbesserungswerkes (RAW-Gelände) von ca. 

26 ha, 

 Planung und Entwicklung eines interkommunalen In-

dustrie- und Gewerbegebietes, 

 Entwicklung eines Campus Neustadt (MINT-Profil) in 

Neustadt. 

 

Regionale Planungsgemeinschaft Halle 

Gemeinsam mit den Landkreisen Saalekreis und Burgen-

landkreis sowie Teilen des Landkreises Mansfeld-Südharz 

(hier nur der Altkreis Mansfelder Land) bildet das Ober-

zentrum Halle (Saale) die Regionale Planungsgemein-

schaft Halle. Es ist die südlichste der fünf Planungsregio-

nen im Land Sachsen-Anhalt, die entsprechend des Lan-

desentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA, 

vom 23. April 2015) die Aufgaben der Regionalplanung als 

kommunaler Zweckverband übernimmt. In enger und kon-

tinuierlicher Zusammenarbeit werden regional raumbe-

deutsame Entwicklungen abgestimmt, und die Ergebnisse 

fließen u. a. in die Erarbeitung des Regionalen Entwick-

lungsplans Halle (vgl. Kapitel 2.3.1) ein. Die dort veranker-

ten raumordnerischen Festsetzungen sind aus den Zielen 

und Grundsätzen der Landesentwicklung abgeleitet (Lan-

desentwicklungsplan Sachsen-Anhalt, LEP LSA 2010) und 

werden weiter präzisiert. 

 

Stadtregion Halle-Leipzig 

Gemeinsam mit dem westsächsischen Oberzentrum Leipzig 

und dessen Umland (insbesondere Landkreise Nordsachen 

und Leipzig) ist die Stadt Halle (Saale) mit dem umgebenden 

Saalekreis ein wichtiger demographischer, wirtschafts- und 

verkehrsgeographischer sowie infrastruktureller Bestandteil 

der Stadtregion Halle-Leipzig. Besonders geprägt wird die 

Stadtregion Halle-Leipzig durch folgende Entwicklungen: 

 stark ausgeprägte Arbeitspendlerverflechtungen zwi-

schen den beiden Oberzentren sowie zu den großen 

Industrie- und Gewerbegebieten z. B. um den Flugha-

fen Leipzig/Halle in Schkeuditz (Nordsachen) sowie in 

Leuna und Buna im Saalekreis, 

 überdurchschnittliches Ansiedlungsgeschehen von Un-

ternehmen entlang der zentralen Entwicklungsachse 

Hallen (Saale) - Kabelsketal/Landsberg - Schkeuditz - 

Leipzig aber auch Halle (Saale) - Schkopau - Merse-

burg - Leuna mit Schwerpunkten in den Branchen Lo-

gistik, Automobil- und Zulieferindustrie, Chemieproduk-

tion, produzierendes Gewerbe, Lebensmittelindustrie 

und Dienstleistungen, 

 sehr gute verkehrsinfrastrukturelle Einbindung der Re-

gion in die nationalen und internationalen Verkehrsver-

bindungen u. a. durch den Flughafen Leipzig-Halle, 

die Autobahnen A 9 Berlin-München und A 14 Dres-

den-Magdeburg und die ICE-Anschlüsse in den Städ-

ten Halle (Saale) und Leipzig, 

 zentraler Teil des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes 

und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes generell; 

 überdurchschnittliche Entwicklung im Wohnungsneu-

bau außerhalb des - bedingt durch die Auswirkungen 

des Flughafens Leipzig-Halle - ausgewiesenen Sied-

lungsbeschränkungsgebietes, 

 bedeutende universitäre sowie außeruniversitäre 

Ausbildungs- und Forschungslandschaft mit 

Schwerpunkten in den Städten Halle (Saale), Leipzig 

und Merseburg, 

 vielfältige, regional und überregional bedeutsame 

Kunst-, Kultur-, Sport- und Freizeitangebote für Gäs-

te und Touristen. 

 

2.3.3 Stadt-Umland-Bereich Halle (Nachbarkommunen) 

 

Mit den Nachbarkommunen, dies sind die Städte Lands-

berg, Wettin-Löbejün und die Gemeinden Schkopau, Teut-

schenthal, Kabelsketal, Salzatal und Petersberg, sowie 

darüber hinaus mit dem Mittelzentrum Merseburg beste-

hen insbesondere in Abstimmung der Bauleitplanungen 

enge Kontakte. Dies betrifft auch die in Genehmigungsver-

fahren zuständige Kreisverwaltung des Saalekreises. 

Als wichtige Themen, die von gemeinsamen Interesse 

sind, wären u. a. zu nennen: demographische Entwicklung, 

Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, 

Einzelhandels- und Zentrenentwicklung, Verkehrs- und 

technische Infrastruktur, ÖPNV, Natur- und Umweltschutz, 

Kultur und Tourismus, Aus- und Weiterbildung inkl. Ar-

beitskräftesituation. 

 

Transformation | regionale und interkommunale Kooperation 



 

 
39 

RAHMENBEDINGUNGENFNP HALLE (SAALE)

Von besonderer Bedeutung ist die Kooperation der Stadt 

Halle (Saale) mit der Stadt Landsberg und der Gemeinde 

Kabelsketal im Planungsverband (gemäß § 205 BauGB) 

„Industriegebiet Halle-Saalkreis an der A 14“ (Star Park I). 

Die interkommunale Zusammenarbeit umfasst die Umset-

zung der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „In-

dustriegebiet Halle-Saalkreis an der A 14“ zuzüglich der 

Bebauungspläne 2.1 bis 2.3 für Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen. 

Mit dem etwa 15 km südlich der Stadt Halle (Saale) gele-

genen Mittelzentrum Merseburg kommt es ebenfalls zu 

interkommunalen Abstimmungen insbesondere zu The-

men der Stadtentwicklung sowie der Kooperationen im 

universitären und Hochschulbereich.  

 

 

 

2.4 RÄUMLICHES ENTWICKLUNGS-

LEITBILD DER STADT HALLE (SAALE) 
 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Halle 2025 

Die Stadt Halle (Saale) hat 2017 das Integrierte Stadtent-

wicklungskonzept ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 

2017) beschlossen. Als positive Vision der mittel- und 

langfristigen Stadtentwicklung definiert es räumliche 

und inhaltliche Schwerpunkte vor dem Hintergrund der ak-

tuellen und künftigen demographischen Entwicklung. Das 

ISEK bildet die Fachplanungen der Stadt in ihren Grund-

aussagen ab und integriert sie zu einer einheitlichen, 

kommunalen Handlungsstrategie. Damit ist das ISEK 

Voraussetzung für weiterführende sektorale Planungen 

und bildet die analytische und konzeptionelle Grundlage 

für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. 

 

Leitbild-Strategie des ISEK 

Die Leitbild-Strategie des ISEK spannt den Bogen von po-

sitiven Visionen über strategische Ziele und Leitlinien für 

das kommunale Handeln bis zu konkreten Projekten mit 

Impulswirkung. Daraus leitet sich das Räumliche Leitbild 

ab. Die Leitbild-Strategie transformiert damit universelle 

Leitvorstellungen einer nachhaltigen, integrierten Stadt 

Halle (Saale). 

Stadtentwicklungsvision für Halle (Saale) 

Der Dreiklang Kultur - Wirtschaft - Wissenschaft bildet 

die fundamentalen Triebkräfte der Stadtentwicklung und 

damit den Kompass für die weitere Entwicklung der Stadt.  

 

Kreativer Kulturmagnet und Kunsthochburg 

Halle (Saale) gewährleistet als Hochburg für Kunst und 

Kultur in Mitteldeutschland ein reichhaltiges Angebot für 

Abbildung 13: Entwicklungsvision ISEK Halle 2025, Dreiklang Kultur – Wirtschaft – Wissenschaft | Basisthemen 
Quelle: [4] Stadt Halle (Saale), 2017 

Weiterentwicklung ISEK Halle 2025 Leitbild 
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seine Einwohnerenden, das Umland und seine Gäste. Hal-

le (Saale) schafft ein offenes kreatives Klima für Kunst- 

und Kulturschaffende und fördert vielfältige Formen der 

kulturellen Bildung. 

 

Wachsendes Wirtschaftszentrum in einer starken Metropo-

lregion - Creative City in Mitteldeutschland 

Halle (Saale) positioniert sich als Teil der sich dynamisch 

entwickelnden Metropolregion Mitteldeutschland als inno-

vativer, global ausgerichteter Wirtschaftsstandort, der 

durch eine besondere Vernetzung einer exzellenten Wis-

senschaftslandschaft mit leistungsstarken Wirtschaftspart-

nern sowie eine kreative Atmosphäre geprägt ist. 

Herausragender Wissenschaftsstandort mit Innovationsex-

zellenz 

Halle (Saale) profiliert sich weiter als Wissenschaftsstand-

ort mit einer hohen Dichte und Prominenz an Bildungs- 

und Forschungseinrichtungen. Halle (Saale) wird als ein 

national und international anerkannter Standort der Wis-

senschaften, der Hochtechnologie und der Innovation von 

Studierenden, wissenschaftlich Tätigen und Unternehmen 

stark nachgefragt. 

 

Dieser Dreiklang Kultur - Wirtschaft - Wissenschaft beruht 

auf einer starken Basis, die die notwendige Balance zwi-

schen den drei Bereichen sicherstellt und sich an den Kri-

terien der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit ausrichtet. Sie 

bildet die vielfältigen baulichen, funktionalen, ökologischen 

und sozialen Grundlagen der urbanen Lebensqualität. Die-

se gilt es zu stärken und weiterzuentwickeln. 

 

Lebens- und liebenswerte Stadt der kurzen Wege 

Halle (Saale) besitzt eine kompakte, qualitativ hochwertige 

und ausgewogene Stadtstruktur mit einem reichhaltigen 

städtebaulichen Erbe und vielfältigen Wohnangeboten.  
Halle (Saale) bietet eine wohnortnahe Versorgung der 

Bevölkerung und ein sehr urbanes Einkaufserlebnis. 

 

Grüne Stadt mit globaler Verantwortung 

Halle (Saale) entwickelt sein Image als eine der grünsten 

Großstädte Deutschlands mit einer attraktiven Fluss-

landschaft und einem Netz qualitätsvoller Grün-, Sport- 

und Freizeitflächen. Die Stadt Halle (Saale) nimmt ihre 

Verantwortung für den nachhaltigen Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen und zum Klimaschutz wahr. 

 

 

Traditionsreiches und weltoffenes Bildungszentrum 

Halle (Saale) folgt einem ganzheitlichen Bildungsansatz 

und organisiert lebenslanges Lernen mit selbstgestalte-

ten Anteilen schulischer und außerschulischer Bildung. 

Halle (Saale) leistet Qualifizierungs-, Unterstützungs- und 

Integrationsangebote für sozial und individuell Benachtei-

ligte und wird von vielfältigen Beteiligungsformen sowie 

einem starken Engagement der Einwohnerschaft getragen 

und lebt eine positive Willkommenskultur. 

 

Weiterentwickeltes räumliches Leitbild des ISEK 

Aus diesen Visionsbausteinen leiten sich die Strategien 

der künftigen Stadtentwicklung ab. Die strategischen 

Handlungsschwerpunkte sind im Räumlichen Leitbild ver-

ortet (vgl. Beiplan Weiterentwickeltes räumliches Leitbild 

ISEK Halle). Es beschreibt die Räume, in denen sich Ent-

wicklungschancen, aber auch Risiken zeigen und die in ei-

nem besonderen Maße der kommunalen Aufmerksamkeit 

bedürfen. 

 

Schwerpunkträume der Kultur 

Halle (Saale) ist eine weit ausstrahlende Kunst- und Kul-

turstadt. Die Stadt verfügt über zahlreiche herausragende 

kulturelle Einrichtungen und eine einzigartige Architektur-

landschaft. Die freie Kulturszene leistet zudem einen gro-

ßen Beitrag zur Förderung kreativer Talente und kultureller 

Bildung. 

Ziel der Stadt Halle (Saale) ist es, die kulturellen Einrich-

tungen in ihrer Qualität und Vielzahl zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. Netzwerke im Umfeld von Kunst und 

Kultur und deren räumliche Verflechtung sollen gefördert 

werden.  

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte: 

 Kulturmeile entlang der Saale: Die Kulturmeile ent-

lang der Saale reicht vom Holzplatz im Süden über das 

historische Saline Ensemble, der Neuen Residenz und 

Moritzburg bis zur Burg Giebichenstein und dem Kunst-

verein „Talstraße“ e. V. in Kröllwitz. Die verschiedenen 

Elemente der Kulturmeile sollen stärker vernetzt und 

die Kernelemente wie das Technische Halloren- und 

Saline Museum gestärkt werden.  

 Altstadt: Im Bereich der Altstadt gehören die Stärkung 

und Vernetzung der vielfältigen Kultur- und Wissen-

schaftspotenziale sowie der Erhalt und teilweise Revita-

lisierung stadtbildprägender Objekte und Ensembles 

(z. B. am Friedemann-Bach-Platz) zu den prioritären 

Entwicklungszielen. 

Kultur - Wirtschaft - Wissenschaft weiter ausbauen 
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Schwerpunkträume der Wirtschaft 

Die Wirtschaftsstruktur von Halle (Saale) ist stark dienst-

leistungsgeprägt. In Kombination mit den Wissenschafts-

potenzialen in der Stadt haben sich Hochtechnologiezwei-

ge von internationaler Bedeutung und die Kreativwirt-

schaft, insbesondere Medienwirtschaft, etabliert. Überregi-

onal bedeutsam und von hohem zukünftigen Potenzial ist 

die Gesundheitswirtschaft. Darüber hinaus spielen der 

Einzelhandel, die Lebensmittelindustrie und die Logistik-

branche eine bedeutende Rolle.  

 

Ziel ist es, Halle (Saale) als produktions-, wirtschafts- und 

wissenschaftsbasierten Technologie- und Dienstleis-

tungsstandort weiter auszubauen und zu stärken. Es sol-

len Neuansiedlungen und Erweiterungen von Unterneh-

men, Ausgründungen im universitären und forschungsna-

hen Bereich sowie der Ausbau zukunftsträchtiger Wirt-

schaftscluster ermöglicht werden.  

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte:  

 Industrie- und Gewerbegebietsentwicklung (Stark 

Park): Die Gewerbeflächen im bestehenden Industrie- 

und Gewerbepark Star Park I konnten innerhalb von 

wenigen Jahren fast vollständig vermarktet werden. In 

enger Abstimmung mit den Kommunen des Saalekrei-

ses wird daher das Augenmerk auf neue, großflächige, 

möglicherweise interkommunale Industrie- und Gewer-

begebieten in der Region gelegt. 

 Entwicklung des RAW-Geländes: Das ehemalige 

Reichsbahnausbesserungswerk (RAW-Gelände) süd-

östlich des Hauptbahnhofs ist eine der größten inner-

städtischen Brachflächen. An diesem zentralen Stand-

ort soll durch Flächenrecycling ein neues multifunktio-

nales Quartier als Inkubator für Arbeiten, Forschen 

und Gründen entstehen. Es ist eines der mitteldeut-

schen Leuchtturmprojekte im Rahmen der Strukturwan-

delförderung Kohleregion.  

 

Schwerpunkträume der Wissenschaft 

Wissenschaft und Forschung sind entscheidende Kräfte 

für die Entwicklung der gesamten Stadt. Als Sitz der Nati-

onalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der 

über 500 Jahre alten Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg, der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Hal-

le sowie einer Vielzahl an renommierten Forschungsein-

richtungen und -zentren ist Halle (Saale) als bedeutender 

Wissenschafts-, Bildungs-, Forschungs- und Innovations-

standort bekannt.  

Ziel ist es, den Wissenschaftsstandort im nationalen und 

internationalen Maßstab zu festigen und auszubauen. Eine 

weitere Herausforderung ist es, noch mehr Absolventin-

nen und Absolventen als hochqualifizierte Arbeitskräfte 

und Existenzgründende in Stadt und Region zu halten. Da-

zu gehört es, die Standortbedingungen für Unternehmens-

gründungen zu verbessern sowie eine stärkere Verflechtung 

mit der lokalen und regionalen Wirtschaft zu ermöglichen. 

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte:  

 Technologiepark weinberg campus: Der Technolo-

giepark weinberg campus ist der zweitgrößte Wissen-

schafts- und Technologiepark in Ostdeutschland. Auf 

dem 132 Hektar großen Campus forschen und arbeiten 

über 100 Unternehmen und international renommierte 

Institute mit den Schwerpunkten Life-Sciences, Biome-

dizin und Materialwissenschaften sowie die naturwis-

senschaftlichen Bereiche der Universität und die Unikli-

nik. Der weinberg campus wird kontinuierlich weiter 

ausgebaut. Ein Leuchtturmprojekt ist der Neubau des 

Centers for Sunstainable Materials and Energy (CSME), 

der im Rahmen der Strukturwandelförderung Kohleregi-

on gefördert wird. In diesem Zusammenhang sollen 

auch weitere Forschungs- und Technologieeinrichtun-

gen übergeordneter Bedeutung auf dem weinberg cam-

pus lokalisiert werden.  

 Entwicklungsachse weinberg campus - Campus 

Neustadt: Ein weiterer innovativer Handlungsansatz ist 

es, den weinberg campus und die benachbarte Groß-

wohnsiedlung Neustadt räumlich und funktional stär-

ker miteinander zu verknüpfen. Dazu werden Potenzi-

alflächen für Neuansiedlungen in der Nördlichen Neu-

stadt vorgehalten, die auch bei der Etablierung weite-

rer Wissenschafts- und Technologieinstitutionen ei-

ne wichtige Rolle spielen können. In der Südlichen 

Neustadt soll in Kooperation mit Forschungseinrichtun-

gen des weinberg campus das Bildungs- und Berufsori-

entierungsprojekt Campus Neustadt um den beste-

henden Schulstandort Kastanienallee entstehen 

(Leuchtturmprojekt der Strukturwandelförderung Kohle-

region). Langfristig ist eine Verknüpfung mit dem 

RAW-Gelände über die Altstadt und den Riebeckplatz 

vorgesehen. 

 

Schwerpunkträume mit Querschnittthemen 

Querschnitträume mit Schwerpunkt urbane Mischung 

In den innerstädtischen, dicht bebauten Stadträumen über-

lagern sich die verschiedensten Funktionen, von Handel 

RAW | Star Park | weinberg campus - Neustadt 



 

 
42 

RAHMENBEDINGUNGEN FNP HALLE (SAALE)

und Dienstleistungen über Kultur, Wissenschaft und Krea-

tivwirtschaft bis hin zum Wohnen. Aufgrund der städtebau-

lichen Dichte zählen diese Quartiere auch zu den stadtkli-

matisch stark überwärmten Bereichen, für die besondere 

Klimaanpassungsmaßnahmen gegen Überhitzung erfor-

derlich sind. 

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte: 

 Innenstadt: Dieser Bereich umfasst die Altstadt mit den 

angrenzenden gründerzeitlich geprägten Quartieren. 

Die Altstadt ist Mittelpunkt des städtischen Lebens, 

Standort bedeutender Kultur-, Bildungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen, überregionales Haupteinkaufs-

zentrum sowie touristisches Zentrum der Stadt. Diese 

Vielfalt und Lebendigkeit gilt es zu stärken. Die grün-

derzeitlich geprägten Quartiere haben, nach dem star-

ken Verfall und beginnenden Flächenabrissen zu DDR-

Zeiten, seit der Wende eine bemerkenswerte Revitali-

sierung zu einer nachhaltigen, urbanen Innenstadt voll-

zogen. Auf ihr basiert die überregionale Attraktivität Hal-

les als erfolgreiche „Schwarmstadt“ für junge Zuzügler. 

 Riebeckplatz: Der Riebeckplatz bietet aufgrund der 

unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof mit dem An-

schluss an die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke Ber-

lin-Halle-München, der Nähe zur Innenstadt sowie der 

bestehenden Brachflächen beste Standortbedingungen. 

Mit der erfolgreichen Bewerbung für das Zukunftszent-

rum für Deutsche Einheit und Europäische Transforma-

tion konnte ein elementarer Impuls für die hallesche 

Stadtentwicklung gesetzt werden. Daher soll der 

Riebeckplatz zu einem repräsentativen Standort mit ho-

her städtebauliche Dichte und funktionaler Mischung für 

Dienstleistungsunternehmen, Hotel-/Beherbergungsge-

werbe, Behörden und Institutionen entwickelt werden.  

 Urbane Gebiete Thüringer Bahnhof und Liebenauer 

Straße: Südlich des Riebeckplatzes und Hauptbahn-

hofs erstreckt sich entlang der Merseburger Straße ein 

funktional gemischtes Gebiet mit einem hohen Freiflä-

chenpotenzial auf Altindustriebrachen. Die bestehenden 

Gemengelagen sollen städtebaulich neu geordnet 

werden und zwei urbane Gebiete als Kernelemente 

entwickelt werden. Dazu zählt der Bereich „Urbanes 

Gebiet am Thüringer Bahnhof“ (Bebauungsplan Nr. 883 

i. A.) mit dem Schwerpunkt auf gewerblicher Entwick-

lung sowie der Bereich „Quartiersentwicklung Liebe-

nauer Straße“ (Bebauungsplan Nr. 198) mit dem 

Schwerpunkt auf Wohnen. 

 

Querschnitträume mit Schwerpunkt Aufwertung und sozia-

le Durchmischung 

Hierzu zählen die Großwohnsiedlungen, die aufgrund der 

sich rasch verändernden Bevölkerungszusammensetzung 

(Alterung, Armut, Vielfalt von Nationalitäten und Kulturen) 

die Stadtteile vor große Herausforderungen stellen. Ziel ist 

es, diese Quartiere aufzuwerten und die soziale Mi-

schung zu stärken. Dazu kommen verschiedene Förder-

programme wie die Städtebauförderung zu Einsatz. Hand-

lungsschwerpunkte sind die Stärkung zentraler Funktio-

nen, die Implementierung sozial-integrativer Projekte, die 

Aufwertung und Vernetzung von Frei- und Grünräumen 

sowie die die Diversifizierung des Wohnungsangebots 

durch Eigenheimbau auf Abbruchflächen. 

 

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte: 

 Neustadt: Zu den strategisch wichtigen Handlungsan-

sätzen zählen die Stärkung des Stadtteilzentrums 

(u. a. Sanierung und Revitalisierung der Hochhaus-

scheiben), das Bildungs- und Berufsorientierungsprojekt 

Campus Neustadt in der südlichen Neustadt sowie der 

generationengerechte und gesundheitsfördernde 

Quartiersumbau in der Westlichen Neustadt (Eigen-

heimbau auf Stadtumbauflächen, neue Gründerverbin-

dungen sowie innovative, altersgerechte Wohn- und 

Versorgungsangebote der Haneuer Wohnungsgenos-

senschaft). 

 Silberhöhe: Unter dem Leitbild der „Waldstadt - 

Sportstadt“ wurde mit der Aufforstung von Abbruchflä-

chen sowie der Aufwertung weiterer Grün- und Wege-

verbindungen begonnen. Ein strategischer Entwick-

lungsimpuls soll vom Neubau des Fußball-

Nachwuchsleistungszentrums auch in sozialer Hin-

sicht ausgehen. 

 

Querschnitträume mit Schwerpunkt Wohnungsneubau 

In der Stadt Halle (Saale) besteht großer Bedarf an Wohn-

bauflächen für Eigenheime. Um weiterer Abwanderung 

ins Umland entgegen zu wirken, sollen auf dem Stadt-

gebiet neue Wohngebiete mit urbanen Qualitäten für den 

individuellen Wohnungsbau entstehen. Diese werden an 

ausgewählten Standorte mit gutem ÖPNV-Anschluss so-

wie mit flächensparenden Bebauungskonzepte entwickelt.  

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte: 

 

 

 

Urbane Gebiete Innenstadt, Riebeckplatz, Thüringer Bahnhof, Liebenauer Straße 
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 Heide-Nord/Lettin-Süd: Auf Stadtumbauflächen der 

Großwohnsiedlung Heide-Nord sind neue Wohnformen 

geplant. Nördlich daran schließt der dörflich geprägte 

Stadtteil Lettin an. Hier soll ein ca. 30 ha großes 

Wohngebiet für Eigenheime entstehen, von dessen 

Bewohnerschaft das infrastrukturelle Angebot in Heide-

Nord (u. a. Nahversorgungszentrum, soziale Einrich-

tungen) profitiert und stabilisiert werden kann. Beide 

Wohngebiete können über eine Verlängerung der Stra-

ßenbahn von Kröllwitz an den schienengebundenen 

ÖPNV angebunden werden.  

 Bruckdorf-Nord: Nördlich der Ortslage von Bruckdorf 

soll ein 12 ha großes neues Wohngebiet für Eigen-

heimbebauung entstehen. Der Standort liegt verkehrs-

günstig im Entwicklungskorridor Leipzig - Halle mit di-

rektem S-Bahn-Zugang sowie in der Nähe der beiden 

großen östlichen Naherholungsräume Hufeisensee und 

Osendorfer See. 

 Frohe Zukunft: Auf brachgefallenen Gewerbe- und 

Sondergebietsflächen im Stadtteil Frohe Zukunft soll 

ein neues Wohngebiet mit gemischten Wohnformen 

und Nahversorgungsangeboten entstehen. Durch die 

Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 kann das neue 

Wohngebiet optimal an den öffentlichen Personennah-

verkehr angebunden werden. 

 

Querschnitträume mit Schwerpunkt Klimaanpassung 

Im Fachbeitrag Stadtklima zum Landschaftsplan und Flä-

chennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) ([13] Stadt Halle 

(Saale), 2021) werden die Altstadt und weite Teile der 

gründerzeitlichen Innenstadt als starke Überwärmungs-

gebiete eingestuft (> 7 heiße Tage pro Jahr). Hier besteht 

aus klimatischer-lufthygienischer Sicht prioritärer Hand-

lungsbedarf aufgrund hoher Überwärmung, hoher Luft-

schadstoffbelastung und/oder schlechter Durchlüftung.  

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte: 

 Altstadt, Nördliche und Südliche Innenstadt, Pau-

lusviertel, Giebichenstein: Für diese hoch verdichte-

ten Gebiete sind stadtklimatische Gegenmaßnahmen 

wie die Ausweitung der Dach- und Fassadenbegrü-

nung, die Errichtung von Klimaoasen bzw. Pocket-

Parks, mit verbesserter Aufenthaltsqualität (Schatten, 

Luftbefeuchtung, Sitzmöglichkeiten, freier Zugang), die 

Begrünung von Plätzen, Straßenräumen und Innenhö-

fen mit Bäumen und Sträuchern, die Entsiegelung von 

nicht mehr genutzten Brachflächen sowie der Erhalt und 

die Pflege aller Grün- und Freiflächen angeraten, insbe-

sondere auch durch verbesserte Wasserversorgung 

durch Regenwassermanagement. Für die Altstadt liegt 

bereits ein Freiraumkonzept vor, dessen Maßnahmen 

sukzessive umgesetzt werden sollen. 

 

Schwerpunkttrassen Mobilität 

Eine große Stärke von Halle (Saale) ist die Struktur einer 

Stadt der kurzen Wege. Halle (Saale) verfügt daher über 

ein kompaktes und leistungsfähiges Verkehrsnetz. 

Ziel der Stadt Halle (Saale) ist es, die Verkehrssysteme 

nachhaltig weiterzuentwickeln, insbesondere mit der För-

derung von stadt- und umweltverträglicher Organisation 

des Verkehrs durch Erhöhung der ÖPNV-, Rad und Fuß-

gänger-Anteile. 

Das strategisch wichtigste und umfangreichste Projekt ist 

das Stadtbahnprogramm zur Aufwertung und Sicherung 

des schienengebundenen ÖPNV. Auf den wichtigsten 

Hauptverkehrsstraßen erhält die Straßenbahn einen sepa-

raten Gleiskörper. Durch den Ausbau zur Stadtbahn wird 

die Reisegeschwindigkeit erhöht, die Lärmbelastung redu-

ziert und barrierefreie Haltestellen realisiert. Darüber hin-

aus soll das Straßenbahnnetz in Teilstrecken verlängert 

und somit neue Wohngebiete angeschlossen. 

 

Räumliche Schwerpunkte der künftigen Stadtbahnentwick-

lung sind: 

 Neubaustrecke zur Verlängerung der Linie 1 Frohe 

Zukunft zur Anbindung der geplanten Wohngebiete und 

Neugestaltung Stadteingang Dessauer Straße, 

 Neubaustrecke Industriestraße von der Silberhöhe 

zur Merseburger Straße, 

 Neubaustrecke von der Endhaltestelle Kröllwitz nach 

Heide-Nord und das geplante Neubaugebiet Lettin-

Süd, 

 Neubaustrecke Glauchaer Straße/Hallorenring als Ver-

bindung zwischen Hallmarkt, Glauchaer Platz und Böll-

berger Weg. 

Räumliche Schwerpunkte im motorisierten Individualver-

kehr sind: 

 neue Erschließungsstraße für das RAW-Gelände , 

 neue Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet 

Ammendorf, 

 neuer nördlicher Saaleübergang von Heide-Nord/Let-

tin bis Trotha. 

Räumliche Schwerpunkte für den Radverkehr sind: 

 Radverkehrsverbindung Halle - Leipzig, 

 Ausbau der innerstädtischen Radinfrastruktur, 

neue Quartiere Heide-Nord/Lettin-Süd, Bruckdorf-Nord, Frohe Zukunft | Klimaanpassung Innenstadt 
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 Schließen der vorhandenen Netzlücken innerstädtisch 

und zu äußeren Stadtteilen und Nachbargemeinden. 

 

Schwerpunkträume Freiraum und Landschaft 

Halle (Saale) ist eine der grünsten Großstädte Deutsch-

lands mit den höchsten Anteilen an Grünanlagen und Er-

holungsflächen. Die Saale verbindet als durchgängiges 

blaugrünes Band die Stadt und birgt im Verbund mit der 

Elsteraue ein starkes Entwicklungspotenzial. Die beiden 

Flüsse mit ihren naturnahen Auenlandschaften und dem 

romantischen Saale-Felsendurchbruchstal in zentraler La-

ge, die historischen Parkanlagen, das Waldgebiet Dölauer 

Heide und die aus dem Bergbau entstandenen Seen prä-

gen das Leben der Stadt.  

 

Ziel ist es, dass sich die Stadt Halle (Saale) zukünftig wei-

ter zur Saale hin öffnet und die Lage am Fluss nutzt und 

vermarktet. Die Umwelt einschließlich der Natur- und Kul-

turlandschaft soll engagiert geschützt werden.  

Räumliche Entwicklungsschwerpunkte:  

 „Stadt am Fluss“: Um die Stadt stärker zur Saale hin 

zu öffnen, werden vielfältige Verknüpfungspunkte ge-

schaffen: Im Rahmen der „Kulturmeile entlang der 

Saale“ werden kulturelle Magneten wie das Saline-

Ensemble aufgewertet. Neue Wohnangebote werden 

durch zahlreiche Neubau- und Umnutzungsprojekte am 

Saaleufer geschaffen. Die bedeutenden Grün- und 

Freiflächen der Saaleaue werden aufgewertet und bes-

ser miteinander verknüpft. Des Weiteren wird die Infra-

struktur für Naherholung sowie der (Wasser)-Tourismus 

insbesondere für Wasser- und Radwanderer ausge-

baut.  

 Grüner Altstadtring: Die Freiflächen entlang des Alt-

stadtrings zwischen Altstadt und Gründerzeitquartieren 

sollen als durchgehendes grünes Band mit hoher 

Aufenthaltsqualitätdurchgängig und attraktiv gestaltet 

werden. Dazu gehören die Uferpromenade entlang des 

Robert-Franz-Rings bzw. Mühlgrabens sowie die Frei-

flächen vom Joliot-Curie-Platz bis Universitätsring und 

der Friedemann-Bach-Platz. 

 Im Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee und im 

Landschaftsraum Osendorfer See sollen die Erreich-

barkeit und das Wegenetz für Fußgänger und Radfah-

rer ausgebaut und mit den östlichen Naherholungsräu-

men vernetzt werden. Ziel ist es, am Hufeisensee ein 

vielfältiges Freizeitangebot zu etablieren und am Osen-

dorfer See mit Rundweg einschließlich Kohlebahntrasse 

eine erlebbare Stadtnatur zu entwickeln. 

 

 Grüner Ring und Grünes Netz: Grünachsen und grün 

geprägte Wegeverbindungen für Radfahrer und Fuß-

gänger sollen besser erreichbar (Infrastrukturausstat-

tung) und ökologisch und landschaftsgestalterisch 

aufgewertet werden. Dies erfolgt durch die Verknüp-

fung der Landschaftsräume der Saale, der Elster und 

der Reide rund um die Stadt (Grüner Ring v. a. Lücken-

schlüsse Reideradweg, Trotha - Kröllwitz und Saalepro-

menade - Hafenbahn) und des Grünen Netzes als in-

nerstädtisches Freiraum- und Grünsystem (zahlreiche 

Vernetzungselemente mit Schwerpunkten außerhalb 

der Innenstadt sowie Grünvernetzung mit dem Umland 

v. a. in Richtung Petersberg, Peißen, Döllnitz, Hohen-

weiden/Schkopau, Angersdorf und Lieskau, vgl. dazu 

auch Karte 2.1 Leitbildräume des Landschaftsplans). 

 

Saaleübergang | Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf | Grüner Ring | Grünes Netz | Stadt am Fluss 
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3. FÖRMLICHES VERFAHREN
 

3.1 PARALLELE NEUAUFSTELLUNG 

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN - LAND-

SCHAFTSPLAN 
Parallel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

wird die Neuaufstellung des Landschaftsplans ([6] Stadt 

Halle (Saale), 2023), einer weiteren elementaren gesamt-

städtischen Planung vollzogen. Der aktuelle Stand des 

Landschaftsplans stammt aus dem Jahr 1994 und wurde 

nicht abschließend mit allen Behörden und Trägern öffent-

licher Belange abgestimmt. Vor dem Hintergrund der ge-

änderten Rahmenbedingungen übergeordneter und paral-

leler Planwerke, Strategien und rechtlicher Grundlagen 

(u. a. Teilfortschreibung Landschaftsrahmenplan Stadt 

Halle (Saale) 2013, Landesentwicklungsplan 2010, Klima-

schutzkonzept, FFH-Richtlinie, BNatSchG und NatSchG 

LSA) und des inzwischen veränderten Entwicklungszu-

standes der Natur- und Landschaftsschutzgüter ist eine 

ganzheitliche Aktualisierung des Landschaftsplanes mit 

Ableitung neuer Entwicklungsziele der Stadt Halle (Saa-

le) notwendig. Die im Landschaftsplan enthaltenen Ziele 

haben eine besonders große Schnittmenge mit den Ziel-

aussagen der Stadtentwicklung, die über den Flächennut-

zungsplan umgesetzt werden sollen. Um dieser herausge-

hobenen Bedeutung gerecht zu werden, wird die Erarbei-

tung der Entwurfsstände der beiden Planwerke bis zu ei-

nem bestimmten Punkt parallel geführt. Ziel des Zusam-

menwirkens zwischen Landschaftsplan, Umweltbericht und 

Flächennutzungsplan ist es, bei der vorhersehbaren und 

geplanten städtebaulichen Entwicklung die umwelt- und 

naturschutzfachlichen Belange ausreichend zu berück-

sichtigen. 

 

 

 

 

3.2 VERFAHRENSABLAUF 
Der Ablauf von Bauleitplanverfahren ist in den §§ 2 ff 

BauGB geregelt und sieht eine prinzipiell zweistufige 

Beteiligung der Öffentlichkeit und sowie der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange vor. 

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens eingebrachten 

Hinweise, Anregungen und Änderungsvorschläge sind zu 

prüfen und alle Belange gegeneinander und unterei-

nander gerecht abzuwägen. Nach der abschließenden 

Abwägung und dem abschließenden Beschluss über die 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (Feststellungs-

beschluss) ist dieser der zuständigen Genehmigungsbe-

hörde, in diesem Fall dem Landesverwaltungsamt Sach-

sen-Anhalt zur Genehmigung vorzulegen. Mit der ortsüb-

lichen Bekanntmachung der Genehmigung wird der neu-

aufgestellte Flächennutzungsplan wirksam. 

Der Beschluss über die Neuaufstellung des Flächen-

nutzungsplans (VI//2019//04738) wurde durch den Stadt-

rat am 27. November 2019 gefasst und im Amtsblatt vom 

18. Dezember 2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

Als wichtige Grundlage des Flächennutzungsplanes wurde 

am 21.Juli 2021 die Wohnbauflächenbedarfsermittlung 

2020 - 2040 (VII//2021//02205) durch den Stadtrat be-

schlossen. Über weitere Grundlagen wie den Fachbeitrag 

Stadtklima zum Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

oder die Gewerbeflächenbedarfsermittlung wurde ziel-

gruppenbezogen informiert. 

Tabelle 1 listet die Verfahrensschritte der Neuaufstellung 

des Flächennutzungsplanes bis zum aktuellen Verfahrens-

schritt auf. Tabelle 2 gibt einen Überblick auf die voraus-

sichtlich daran anschließenden Verfahrensschritte. Das 

weitere Verfahren kann allerdings vom hier aufgezeigten 

prototypischen Verlauf abweichen etwa, wenn durch die 

Berücksichtigung von Anregungen oder Änderungshinwei-

sen der Flächennutzungsplan in seinen Darstellungen ma-

teriell geändert wird. Der Verfahrensablauf wird in diesem 

Kapitel entsprechend fortgeschrieben und dokumentiert. 

 

 

Gesetzliche Grundlage Verfahrensschritt Datum 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB Aufstellungsbeschluss durch Stadtrat 27.11.2019 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB Amtliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 18.12.2019 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB Billigung des Flächennutzungsplan-Vorentwurfs durch den Stadtrat  

§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung zur frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit zum Flächennutzungsplan-Vorentwurf 

 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Flächennutzungsplan-

Vorentwurf 

 

§ 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB Frühzeitige Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange zum Flächennutzungsplan-Vorentwurf 

 

Tabelle 1: Verfahrensablauf Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Halle (Saale), aktueller Stand 
Quelle: eigene Darstellung 

parallel Landschaftsplan Neuaufstellung | Wohnbauflächenbedarfsermittlung  
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§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB Billigung des Flächennutzungsplan-Entwurfs durch den Stadtrat  

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

zum Flächennutzungsplan-Entwurf 

 

§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplan-Entwurfs  

§ 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange zum Flächennutzungsplan-Entwurf 

 

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB Benachrichtigung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger  

öffentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungs- 

plan-Entwurfs 

 

§ 2 Abs. 3 BauGB Entscheidung über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und  

Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange im 

Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans durch den Stadtrat 

 

§ 2 Abs. 1 BauGB Abschließender Beschluss (Feststellungsbeschluss) des Flächennutzungs-

planes durch den Stadtrat 

 

§ 6 Abs. 1 BauGB Genehmigung des Flächennutzungsplanes durch das Landesverwaltungsamt 

Sachsen-Anhalt 

 

§ 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB Amtliche Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes  

§ 6 Abs. 5 Satz 2 und 

Satz 3 BauGB 

Beginn der Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes, Beifügung der 

zusammenfassenden Erklärung 

 

Tabelle 2: Verfahrensablauf Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Halle (Saale), weiteres Verfahren 
Quelle: eigene Darstellung 

zweistufige Beteiligung 
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4. FACHLICHE PLANUNGEN 
UND KONZEPT

4.1 WOHNEN  
 

Ausgangssituation 

 

Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung bis 2020 

Die Stadt Halle (Saale) hat mit rund 240.000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern im Jahr 2020 eine deutlich geringere 

Bevölkerungszahl als zu Beginn der 1990er Jahre (55.000 

Personen weniger gegenüber 1993 mit rd. 295.000). Die 

Transformation der Neuen Bundesländer nach 1990 war 

mit einer sehr hohen Abwanderung in die alten Bundes-

länder und einem Rückgang der Geburtenzahlen ver-

bunden. Hinzu kamen die Bevölkerungsverluste durch den 

Wegzug ins Umland (Suburbanisierung). Seit den 2000er 

Jahren stabilisierten sich die Bevölkerungszahlen und - 

trotz des anhaltend hohen Geburtendefizits - setzte seit 

2008 eine leicht positive Bevölkerungsentwicklung durch 

Wanderungsgewinne ein. 

Entsprechend der Bevölkerungsentwicklung sind auch die 

Haushaltszahlen bis Ende der 1990er Jahre gesunken. Al-

lerdings wirkte der Trend zur Verkleinerung der Haus-

haltsgrößen einem noch stärkeren Rückgang entgegen. 

Mit rund 134.000 Haushalten hat Halle (Saale) annähernd 

so viele Haushalte wie zu Beginn der 1990er Jahre.  

 

 

 

Entwicklung des Wohnungsbestands 

Der Wohnungsbestand in Halle ist durch eine starke Neu-

bautätigkeit in den 1990er Jahren von rund 145.400 im 

Jahr 1992 auf rund 152.700 Wohneinheiten im Jahr 2002 

angewachsen. Aufgrund der kontinuierlichen Bevölke-

rungsverluste stieg parallel dazu die Anzahl leerstehender 

Wohnungen. Das Jahr 2002 markiert den Höchststand 

mit 30.000 leerstehenden Wohnungen bzw. einer Leer-

standquote von 20 Prozent. Um den Wohnungsleerstand 

und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verluste der 

Wohnungsunternehmen zu reduzieren, wurde der Rück-

bau leerstehender Wohnungen ab den 2000er Jahre öf-

fentlich gefördert. Zwischen 2003 bis 2019 wurden 14.157 

Wohnungen mit Förderung aus dem Programm Stadtum-

bau abgerissen. Der Rückbau erfolgte zu 91 Prozent in 

den Großwohnsielungen. Im Gründerzeitgürtel rund um die 

Altstadt konnten leerstehende, ruinöse Altbauten weitge-

hend erhalten werden. Ab Mitte der 2000er Jahre ging der 

Leerstand im Zuge der wachsenden Nachfrage und Sanie-

rungstätigkeit weiter zurück auf 7,8 Prozent im Jahr 2020. 

Im gleichen Jahr gab es in Halle (Saale) insgesamt 

143.361 Wohnungen. 

Durch Rückbau, Sanierung und Neubau hat sich die Struk-

tur des Wohnungsbestands kontinuierlich verändert. Der 

Altbaubestand (Baujahre bis 1948) konnte weitgehend 

erhalten und saniert werden und stellt 43 Prozent des 

Wohnungsbestands (2020). Dazu zählen auch Wohnun-
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Abbildung 14: Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung Halle (Saale) 1993 - 2020 
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen; Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt,  

Anmerkung: Haushaltszahlen 1994 - 2005 laut Mikrozensus des Landesamtes, ab 2006 Haushaltsgenerierungs-verfahren Fachbereich Einwohnerwesen 

Stabilisierung  
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gen, die durch Umnutzung und Sanierung ehemaliger Alt-

industriebauten entstanden. Die Anzahl an Wohnungen 

der Baujahre 1949 bis 1989, darunter größtenteils Gebäu-

de in Plattenbauweise in Großwohnsiedlungen, hat sich 

im Zuge des Stadtumbaus verringert. Der Anteil am Ge-

samtwohnungsbestand liegt jedoch mit 47 Prozent immer 

noch sehr hoch. Der Anteil an nach 1990 errichteten Neu-

bauwohnungen ist auf zehn Prozent des Wohnungsbe-

stands angewachsen (2020).  

Die Baustruktur ist durch Mehrfamilienhäuser geprägt. Der 

Anteil an Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern ist 

leicht gestiegen von 9,6 Prozent im Jahr 2000 auf 13,0 

Prozent im Jahr 2020.  

 

Entwicklung der Wohnbauflächen 

Der Flächennutzungsplan von Halle (Saale) aus dem Jahr 

1998 hat rund 431 ha Flächen für Wohnungsneubau aus-

gewiesen. Es handelt sich dabei um unbebaute Flächen 

oder teilbebaute Umstrukturierungsflächen, die als Wohn-

bauflächen und Gemischte Bauflächen in Planung ge-

kennzeichnet wurden. Diese Flächen verteilten sich im 

Stadtgebiet auf mehrere Standorte von ganz unterschiedli-

cher Größenordnung zwischen 2 ha bis 60 ha1.  

Seit dem Inkrafttreten des Flächennutzungsplans im Jahr 

1998 bis zum Jahr 2020 wurde bereits für 60 Prozent der 

dargestellten Neubauflächen Baurecht geschaffen. Von 

den 431 ha Wohnbaufläche wurden 63 ha auf Grundlage 

von § 34 BauGB und 200 ha auf Grundlage von rechtskräf-

tigen Bebauungsplänen für Wohnungsneubau bereitge-

stellt.  

Zu den bedeutendsten Neubaustandorten gehören 

 der Stadtteil Heide-Süd auf dem ehemaligen Kaser-

nengelände mit einer Wohnbaufläche von ca. 58 ha 

(Bebauungspläne Nr. 32.1 - 32.10), 

 das Neubaugebiet im Stadtteil Büschdorf auf einer 

Fläche von rund 53 ha (Bebauungspläne Nr. 8 und Nr. 

70), 

 die Neubaugebiete Wörmlitz-Pfingstanger und Wörm-

litz-Kirschberg auf ehemaligem Kasernengelände mit 

rund 61 ha Wohnbaufläche (Bebauungspläne Nr. 31.2 - 

31.6), 

 Weitere Eigenheimgebiete entstanden u. a. in Dölau 

(Bebauungsplan Nr. 37.1 Dölau-Ost), Dautzsch (Be-

bauungsplan Nr. 15 Reideburger Landstraße) und auf 

dem Gelände der ehemaligen Kaserne Lettin (Bebau-

ungsplan 145.1). 

Aktuell befinden sich weitere Bebauungspläne mit rund 

33 ha Wohnbaufläche in Aufstellung (Stand 2020). Somit 

verbleibt im Flächennutzungsplan 1998 ein Flächenpo-

tenzial von 135 ha, das für eine weitere Ausweisung als 

Baufläche im neuaufzustellenden Flächennutzungsplan 

geprüft wird. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEK Halle 2025 

([4] Stadt Halle (Saale), 2017) setzt den strategischen 

Rahmen für die gesamtstädtische Entwicklung der Stadt 

Halle (Saale). Im Fachbeitrag Wohnen des ISEK Halle 

2025 werden die Leitlinien und Handlungsansätze für die 

Entwicklung des Wohnens in Halle (Saale) konkretisiert: 
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Abbildung 15: Entwicklung des Wohnungsbestands und des Leerstands Halle (Saale) 1992 – 2020 
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen, Fachbereich Städtebau und Bauordnung 

1 Im Flächennutzungsplan von 1998 wird eine Fläche von 487,3 ha für 

neue Wohnbaustandorte angegeben. Die Abweichung zu der hier ermittel-

ten Flächengröße von 431 ha ergibt sich aus Korrekturen, die im Zuge der 

Digitalisierung des Flächennutzungsplans durchgeführt wurden. Die aktuel-

len Flächenangaben sind somit genauer. 

starke Entwicklungsdynamik 
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Leitlinie 1 

Zielgruppenspezifische Diversifizierung und Qualifikati-

on des Wohnungsbestandes 

 Bedarfsgerechte Bereitstellung neuer Wohnungsange-

bote (Neubau als Ergänzungs- oder Ersatzneubau), 

 Anpassung des Wohnungsbestandes an aktuelle Be-

darfe (größere Wohnungen, moderne Grundrisse, An-

gebote im mittleren Preissegment), 

 Weiterentwicklung des hochwertigen (denkmalge-

schützten) Wohnungsangebotes, 

 Wohnen am Fluss: attraktive Wohnstandorte entlang 

der Saale entwickeln, 

 Bedarfsgerechte Sicherung und Ausbau altersgerechter 

Wohnangebote. 

 

Leitlinie 2  

Wohnungsbauflächenentwicklung und Erhöhung der 

Wohneigentumsquote 

 Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen im 

Eigenheimsegment, 

 Entwicklung einer Eigentumsstrategie, 

 Aktivierung und Unterstützung von Baugemeinschaften, 

 Balance von Nachverdichtung und Qualitätssicherung 

(doppelte Innenentwicklung). 

 

Leitlinie 3  

Sozial gerechte Wohnungsmarktentwicklung und gute 

Bevölkerungsmischung 

 Sicherung eines ausreichenden Angebots im preis-

günstigen Wohnungsbestand, insbesondere in der 

Inneren Stadt, 

 Aufwertung der Wohnungsbestände in strukturschwa-

chen, einseitig strukturierten oder mit großen städtebau-

lichen Problemen behafteten Quartieren, 

 Förderung von Nachbarschaften und Quartierskultur, 

 Ermöglichung kooperativer Wohnformen. 

 

Leitlinie 4  

Stärkung der Willkommenskultur + Integrationskraft 

des halleschen Wohnungsmarktes  

 Bedarfsgerechte Wohnungsversorgung für verschiede-

ne Zielgruppen, 

 Sicherung preiswerter Wohnungsangebote, 

 Willkommenskultur und Integration als soziale Aufgabe, 

weitere Netzwerkbildung, 

 Willkommenskultur am Wohnungsmarkt, u. a. für Stu-

dierende und wissenschaftliches Personal. 

 

Leitlinie 5  

Fortsetzen des Stadtumbauprozesses  

 Planerisch gesteuerter und konzentrierter Rückbau, 

 Beobachtung von Gebieten mit zukünftigen Leerstand-

risiko. 

 

Leitlinie 6  

Energetische Stadtsanierung/Energieeffizienz des Ge-

bäudebestandes erhöhen 

 Sanierung kommunaler Gebäude, 

 Energetische Quartierskonzepte für ausgewählte Quar-

tiere, 

 Nutzungsmischung, als Voraussetzung einer Stadt der 

kurzen Wege. 

 

Das Wohnungspolitische Konzept 2018 der Stadt Halle 

(Saale) (Stadtratsbeschluss VI/2018/03767 vom 

27.06.2018) konkretisiert die im Fachbeitrag Wohnen des 

ISEK Halle 2025 aufgestellten Leitlinien. Unter Beteiligung 

zahlreiche Akteure aus Wohnungswirtschaft, Wissenschaft 

und Politik wurden 7 Handlungsfelder und entsprechende 

strategische Maßnahmen definiert.  

Die wohnungspolitischen Handlungsschwerpunkte sind:  

 Preisgünstigen Wohnraum in der inneren Stadt erhalten 

 Wohnungsangebot in Großwohnsiedlungen qualifizieren 

 Neue Wohnungsbauförderung einfordern 

 Rechtliche Instrumente fortlaufend überprüfen 

 Mehr Markttransparenz herstellen 

 Wohnbauflächen aktivieren 

 Kommunale Flächen für Neubau/Eigentumsbildung er-

schließen. 

 

Abbildung 16:

 Planungs- und 

Realisierungsstand 

der Wohnbauflächen 

des 

Flächennutzungspla

ns 1998 
Quelle: FB Städtebau und 

Bauordnung 

Steigerung Wohneigentum | Stadtumbau | leistbarer Wohnraum 
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Für die Flächennutzungsplanung ist in erster Linie das 

Handlungsfeld „Wohnbauflächen aktivieren“ relevant. Da-

bei orientiert sich die Stadt Halle (Saale) an den Leitbildern 

„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und „dop-

pelte Innenentwicklung“. Die Innenentwicklung im Sinne 

der baulichen Nutzung innerstädtischer Flächenreserven 

hat damit Vorrang vor der Ausweisung neuer Wohngebiete 

am Stadtrand. Dabei soll die Innenentwicklung in zweifa-

cher Hinsicht erfolgen: zur maßvollen Verdichtung in Be-

standsquartieren gehören auch der Erhalt und die qualita-

tive Entwicklung von städtischen Grün- und Freiflächen. 

Nutzungskonflikte können sowohl bei der Außenentwick-

lung (z. B. Konflikt zu Freiflächenerhalt) als auch bei der 

Innenentwicklung (z. B. als störend empfundene Verdich-

tung, Konflikt zur bisherigen Nutzung als Parkplatz oder 

Garagengrundstück oder als Grün- und Erholungsflächen) 

entstehen. Hier ist jeweils in Abwägung der verschiedenen 

Belange und Interessen zu entscheiden. Ein besonderes 

Flächenpotenzial für die Innenentwicklung stellen die 

Stadtumbauflächen in den Großwohnsiedlungen dar, da 

sie großflächig sind und in bestehende Quartiersstrukturen 

integriert werden können. 

Mit Blick auf den hohen Bedarf an Wohnbauflächen für das 

Eigenheimsegment werden im Wohnungspolitischen Kon-

zept folgende Handlungsprioritäten gesetzt:  

 Für unbebaute Flächen, die bereits als Wohnbauflächen 

im Flächennutzugsplan ausgewiesen sind, muss Bau-

recht geschaffen und die Erschließung und Vermark-

tung vorbereitet werden, 

 Die Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen im Flä-

chennutzungsplan muss geprüft und realisiert werden. 

 Baulücken und Brachen in Bestandsquartieren, die 

meist erschlossen und nach § 34 BauGB bebaubar 

sind, müssen für den Wohnungsbau mobilisiert werden. 

 

Weitere konzeptionelle Zielaussagen werden in der 

Wohnbauflächenbedarfsermittlung 2020 - 2040 der 

Stadt Halle (Saale) (VII/2021/02922) ([14] Stadt Halle, 

(Saale), 2021) getroffen. Bei der Flächenvorsorge für den 

Wohnbauflächenbedarf gelten folgende Grundsätze: 

 Die Stadt Halle (Saale) leitet den Wohnbauflächenbe-

darf von der oberen Variante der Bevölkerungs- und 

Haushaltsprognose 2020 - 2040 ab. 

 Die Stadt Halle (Saale) mobilisiert prioritär Innenent-

wicklungsflächen, um die Inanspruchnahme von Flä-

chen im Außenbereich zu minimieren. Dabei ist der An-

passung an die Folgen des Klimawandels entsprechend 

des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle 

Priorität einzuräumen, insbesondere sollen der Anteil 

urbaner Grünflächen nicht verringert, Ventilations-

schneisen für Umlandfrischluft offengehalten und die 

urbane Wärmebelastung reduziert werden. 

 Die Stadt Halle (Saale) weist im erforderlichen Umfang 

unter Beachtung stadtklimatischer und freiraumplaneri-

scher Aspekte auch Flächen im Außenbereich für das 

Eigenheimsegment aus. Dabei wird auf eine verdichte-

te Bauweise gesetzt, um die Flächeninanspruchnahme 

zu reduzieren.  

 Die Stadt Halle (Saale) strebt zur Deckung des Bedarfs 

an Wohnbauflächen im Eigenheimsegment auch die 

Entwicklung großflächiger Eigenheimstandorte an. 

Dabei sollen neue Stadtquartiere mit urbanen Qualitäten 

wie ÖPNV-Anbindung, infrastruktureller Ausstattung, ho-

her Qualität des öffentlichen Raums entstehen und Res-

sourcen und Kosten effizient eingesetzt werden. 

 

Ermittlung des Bedarfs an Wohnbauflächen 

 

Grundlagen  

Die Herleitung und Berechnung des Bedarfs ist in der 

Wohnbauflächenbedarfsermittlung 2020 - 2040 der Stadt 

Halle (Saale) ([14] Stadt Halle, (Saale), 2021) detailliert 

dargestellt. Es handelt sich dabei ausschließlich um den 

Eigenbedarf der Stadt Halle (Saale), der sich aus der 

künftigen Nachfrageentwicklung ergibt. 

Wesentliche Grundlagen dieser Ermittlung sind 

 die durch die empirica ag, Berlin erstellte kleinräumige 

Bevölkerungs- und Haushaltsprognose Stadt Halle 

(Saale) ([9] Stadt Halle (Saale), 2020), 
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 die durch das Büro Timourou ermittelten Wohnungs-

baubedarfe für die beiden Wohnungsmarktsegmente 

Mehrfamilienhausbau und Ein- und Zweifamilienhaus-

bau ([14] Stadt Halle (Saale), 2021) sowie 

 die Durchschnittswerte der Stadt Halle (Saale) zu Flä-

chenverbrauch und Verdichtung. 

 

Bedarf an Wohnungsbau 2020 - 2040 

In einem ersten Schritt wird der Bedarf an Wohnungsneu-

bau auf Basis der Bevölkerungs- und Haushaltsprognose 

ermittelt. Dabei wird zwischen dem Eigenheimsegment 

und dem Mehrfamilienhaussegment unterschieden, da 

deren Entwicklung von unterschiedlichen Trends und Dy-

namiken bestimmt wird. 

Im Mehrfamilienhaussegment gibt es einen Wohnungs-

baubedarf von rund 2.350 Wohneinheiten bis 2040. Die-

ser Bedarf resultiert aus der qualitativen Zusatznachfra-

ge, d. h. einer Nachfrage nach den Qualitäten von Neu-

bauwohnungen. Es ist kein Bedarf, der aus der Entwick-

lung der Haushaltszahlen quantitativ berechnet wird, son-

dern ein aus den Nachfragetrends für das Neubausegment 

abgeleiteter.  

Im Eigenheimsegment entsteht ein Neubaubedarf an 

rund 3.500 Eigenheimen. Dieser Bedarf wird auf Basis 

der durchschnittlichen Neubauquoten im Eigenheimseg-

ment bezogen auf die Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen 

berechnet. In dieser Altersgruppe findet typischerweise der 

Kauf bzw. Bau eines Eigenheimes statt.  

In Halle (Saale) schwankte die Neubauquote in den ver-

gangenen Jahren zwischen 3,25 (2013) und 2,25 (2019) 

Neubauten je 1.000 Einwohnende im Alter von 30 bis unter 

45 Jahren. Dieser Wert ist deutlich niedriger als in ande-

ren mitteldeutschen Großstädten, wie beispielsweise Mag-

deburg mit einer Neubauquote von 4,9 im Jahr 2019. In 

den Umlandgemeinden sind die Neubauquoten generell 

höher und weisen steigende Tendenzen auf. Im Saalekreis 

ist sie zwischen 2011 bis 2018 von 4,0 auf 7,4 gestiegen. 

Hieran zeigt sich deutlich, dass die Stadt Halle (Saale) den 

Eigenbedarf in diesem Segment bislang nicht ausreichend 

decken konnte, so dass insbesondere Familien zum Ei-

genheimbau in das Umland ausgewichen sind. Um künf-

tig einen Teil der eigenheimbedingten Abwanderung ins 

Umland in der Saalestadt zu halten, müsste also die Neu-

bauquote auf 4,0 erhöht werden. Entsprechend der prog-

nostizierten Entwicklung der Altersgruppe der 30- bis 45-

Jährigen ergibt sich daraus ein Bedarf an rund 3.500 neu-

en Eigenheimen bis zum Jahr 2040. 

 

Flächenbedarf für den Wohnungsbau 2020 - 2040 

Der Neubaubedarf im Mehrfamilienhaussegment kann und 

soll weitgehend durch Innenentwicklungspotenzialflächen 

gedeckt werden, d. h. in Baulücken, auf Stadtumbauflächen 

und Brachflächen sowie perspektivisch durch Ersatzneubau-

ten von Bestandsgebäuden. Im Flächennutzungsplan erfolgt 

daher keine gesonderte Ausweisung von Wohnungs-

baustandorten für das Mehrfamilienhaussegment. 

Anders stellt sich die Situation im Eigenheimsegment dar. 

Hier gibt es einen deutlich höheren Flächenbedarf, da Ein-, 

Zweifamilien- oder Reihenhäuser eine größere Fläche pro 

neu errichteter Wohneinheit beanspruchen als der Ge-

schosswohnungsbau. Hinzu kommt, dass sich Innenent-

wicklungsflächen aus städtebaulichen Gründen nur sehr 

bedingt für die Errichtung von Eigenheimen eignen. 

Ein Teil des Bedarfs im Eigenheimsegment kann durch 

Flächen gedeckt werden, für die bereits Baurecht besteht 

bzw. Baurecht aktuell über die Aufstellung von Bebau-

ungsplänen geschaffen wird (Stand 2020/2021). 

Es handelt sich dabei um eine Flächenreserve für rund 

960 Eigenheime. Darüber hinaus wird von einem weiteren 

Entwicklungspotenzial je nach Verdichtung für 300 bis 500 

Eigenheime durch Nachnutzung und Umnutzung von 

Baulücken, Stadtumbauflächen und gewerblichen Brach-

flächen ausgegangen.  

Von den 3.500 erforderlichen Wohneinheiten im Eigen-

heimsegment können folglich rund 1.460 Eigenheime auf 

Flächenreserven im Siedlungszusammenhang entstehen. 

Für diese ist keine weitere Ausweisung an Wohnbauflä-

chen erforderlich. Der Bedarf an Wohnbaufläche für Neu-

bau im Eigenheimsegment reduziert sich damit auf Flä-

chen für 2.040 Eigenheime (siehe Abbildung 18). 

Der Flächenbedarf im Eigenheimsegment ergibt sich aus 

der durchschnittlichen Größe der Baugrundstücke bzw. des 

Neubedarf 3.500 Eigenheime | Nachfragedeckung Mehrfamilienhäuser im Bestand 
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Bruttobaulands pro Eigenheim sowie des Anteils für Er-

schließung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie öf-

fentlicher Grünfläche und Infrastruktur (siehe Tabelle 3). 

In Halle lag dieser Wert in der Vergangenheit bei durch-

schnittlich 1.000 m² Bruttobauland und einem Anteil von 

25 % für öffentliche Flächen. Mit Blick auf das Ziel einer 

nachhaltigen, flächensparenden und klimaschonenden 

Stadtentwicklung wird für die künftige Baulandentwick-

lung eine deutlich höhere Verdichtung angestrebt, ins-

besondere durch  

 kleinere Grundstücke für individuellen Wohnungsbau, 

 gemischte Bauformen mit freistehenden Einfamilien-

häusern, Doppel- und Reihenhäuser sowie kleinteiligen 

Mehrfamilienhäusern und 

 einen höheren Anteil an öffentlichem Grünflächen mit 

stadtklimatischer und Erholungsfunktion. 

Bereits bei aktuell in Aufstellung befindlichen Bebauungs-

plänen wird eine deutliche höhere Verdichtung ermöglicht. 

Die durchschnittliche Bebauungsdichte, die im Rahmen 

aktueller Bebauungsplanverfahren realisiert wird, liegt 

zwischen 500 und 800 m² Bruttobauland pro Wohneinheit 

bei einem Anteil von ca. 35 Prozent für Erschließungs-

maßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie 

öffentliche Grünflächen. 

Die Wohnbauflächenbedarfsermittlung gibt eine Verdich-

tung mit 800 m² Bruttobauland pro Wohneinheit als Orien-

tierungswert vor. Um den Flächenverbrauch künftig weiter 

zu reduzieren, muss eine höhere Verdichtung angestrebt 

werden. Zur Abschätzung des künftigen Flächenbedarfs 

wird daher von einer hohen Verdichtung mit durchschnitt-

lich 600 m² Bruttobauland pro Wohneinheit im Eigen-

heimsegment ausgegangen. 

Auf Grundlage der Verdichtungskennzahlen errechnet sich 

folgender Flächenbedarf für die verschiedenen Verdich-

tungsvarianten (siehe Abbildung 19): 

Ohne weitere Verdichtung würde der verbleibende Flä-

chenbedarf bei 204 ha liegen. Gemäß der mittleren Ver-

dichtungsvariante beläuft sich der Flächenbedarf im Ei-

genheimsegment auf 163 ha. Nur bei einer künftigen ho-

hen Verdichtung kann der Flächenbedarf auf ein Mini-

mum von 122 ha neu auszuweisender Wohn¬baufläche 

reduziert werden. 

Der Flächennutzungsplan orientiert sich bei der Darstel-

lung von Wohnbauflächen für Neuplanung an der hohen 

Verdichtung und damit einem Flächenbedarf von 122 ha. 

Tabelle 3: Verdichtungskennzahlen Eigenheimsegment 
Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 19:

 Flächenbedarf nach 

Verdichtungsvarianten 
Quelle: eigene Darstellung nach 

[14] Stadt Halle (Saale), 2021 

Verdichtung Eigenheimsiedlungen | 122 ha Minimalbedarf 

Kennzahlen Baulandentwicklung

Bruttobauland pro EFH

Nettobauland pro EFH (= Grundstücksgröße)

Anteil für Erschließung, Ausgleichs-und 

Ersatzmaßnahmen, öffentliche Grünflächen

Charakteristik

ca. 25 % ca. 35 %

aktuelle Durchschnittswerte 

Halle (Saale); überwiegend 

EFH auf großen 

Einzelgrundstücken

kleinere Grundstücke,  

gemischte Bauformen 

(EFH+DH+RH+MFH),     

höherer Anteil öffentliches 

Grün

mit hoher Verdichtung

600 qm

390 qm

ca. 35 %

kleinere Grundstücke,  

gemischte Bauformen 

(EFH+DH+RH+MFH),     

höherer Anteil öffentliches 

Grün

ohne weitere Verdichtung mit mittlerer Verdichtung

1.000 qm 800 qm

750 qm 520 qm
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Wohnbauflächen Planung 
im FNP 1998 

Bewertung und Abwägung im Rahmen der Wohnbauflächen-
bedarfsermittlung 2021 

Darstellung im FNP Vorentwurf 2023 
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    ha   
 geringe (-)                                                                       
mittlere (o)                                                                                     
hohe (+) 

  Nr. ha ha ha ha ha ha 

B01 Lettin 1,3 W o Vorrang Erhalt Grünfläche; Nähe NSG Lunzberge           1,3   

B02 Lettin 16,6 W o Entwicklung großflächiger Wohnungsbaustandort WB01 14,8 1,8         

B03 Dölau 2,2 W + Vorrang Ackerfläche; Rest Lückenbebauung     0,5       1,7 

B04 Dölau 1,5 W o Vorrang Erhalt Gärten           1,5   

B05 Dölau 1,7 W o Vorrang Gartenanlage; Rest Lückenbebauung     0,5     1,2   

B06 Kröllwitz 0,6 W o Entwicklung B-Plan188 i.A. Wildentenweg      0,6         

B07 Seeben 1,6 W o kleinteilige Siedlungsarrondierung  WB03 1,6           

B08 Seeben 0,9 W o Vorrang Ackerfläche             0,9 

B09 Seeben 2,5 W o kleinteilige Siedlungsarrondierung  WB04 2,0 0,5         

B10 Tornau 1,2 W o kleinteilige Siedlungsarrondierung      1,2         

B11 Tornau 1,4 W o Flächenrecycling auf Gewerbebrache 

WB05 

1,4           

B12 Tornau 1,8 W o kleinteilige Siedlungsarrondierung  1,8           

B13 Tornau 1,9 W o Flächenrecycling auf Gewerbefläche 1,2         0,7 

B14 Tornau 2,5 W o Flächenrecycling auf Brache WB06 1,9         0,6 

B15 Mötzlich 0,4 W o Erschließung nicht gesichert             0,4 

B16 Mötzlich 0,9 W o Lückenbebauung im Bestand     0,9         

B17 Mötzlich 1,7 W o kleinteilige Siedlungsarrondierung  WB07 1,5 0,2         

B18 Landrain 1,5 W + Standort für Geschosswohnungsbau; Bestand     1,5         

B19 Dautzsch 4,9 W o Siedlungserweiterung  
WB10 

4,0 0,4     0,5   

B20 Dautzsch 5,6 W o Siedlungserweiterung 5,2 0,4         

B21 Dautzsch 6,5 W o Vorrang Ackerfläche; Erschließung problematisch             6,5 

B22 Reideburg 1,9 W o Erschließung nicht gesichert             1,9 

B23 Reideburg 15,1 W - Nähe zu A 14, Vorrang Ackerfläche             15,1 

B24 Reideburg 20,1 W o Nähe zu A 14, Verkleinerung Potenzialfläche WB11 11,0         9,1 

B25 Reideburg 1,3 W + Flächenrecycling auf Gewerbefläche WB12 1,3           

B26 Reideburg 0,8 W + Ergänzung zu B-Plan 128 i. A. Werdauer Straße WB13 0,8           

B27 Kanena 1,5 W o kleinteilige Siedlungsarrondierung  WB15 1,0 0,5         

B28 Kanena 3,9 M o Vorrang Erhalt Ruderalfläche, Rest M Bestand       2,1   1,8   

B29 Kanena 0,7 W o Lückenbebauung im Bestand     0,7         

B30 Bruckdorf 3,7 W o Entwicklung B-Plan 210 Bruckdorf Nord i. A.  WB16 3,7           

B31 Bruckdorf 4,0 W o Vorrang Grünfläche; Lückenbebauung im Bestand     1,8     2,2   

B32 Ammendorf 1,1 W o Arrondierung zu B-Plan 199 A-Reinhardt-Str. i.A. WB17 1,1 
 

        

B33 Ammendorf 1,2 W o Prüfung für  B-Plan 189 Hermann-Kussek WB18 0,9 0,3         

B34 Ammendorf 4,8 W + Vorrang Biotopschutz; Altbergbauproblematik           4,8   

B35 Südstadt 1,5 W + 
künftig kein Potenzial aufgrund Verlagerung Ver-
kehrstrasse 

          1,5   

B36 Wörmlitz 4,6 M o 
straßenbegleitende Arrondierung; Erhalt Ruderalflä-
chen  

WB19 2,5       2,1   

B37 Böllberg  2,3 W + straßenbegl. Lückenbebauung; Grünfl. Saaleufer     1,5     0,8   

B38 
Gesund-
brunnen 

2,5 M + Potenzial für Geschosswohnungsbau       0,5 2,0     

B39 Nietleben 2,8 W + attraktive Lage, Erschließung Blockinnenbereich 
WB20 

2,4 0,4         

B40 Nietleben 1,8 W + attraktive Lage, Erschließung Blockinnenbereich 1,4 0,4         

    134,8         61,5 14,1 2,6 2,0 17,7 36,9 

            in % 45,6 10,5 1,9 1,5 13,1 27,4 

            in % 59,5 40,5 

Tabelle 4: Wohnbauflächenpotenziale des Flächennutzungsplan 1998 
Quelle: eigene Darstellung 

Wohnbauflächenpotenziale Flächennutzungsplan 1998 
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Wohnbauflächen in Planung 

 

Wohnbauflächenpotenziale des Flächennutzungsplans 1998 

Im Flächennutzungsplan 1998 sind Wohnbauflächen-

potenziale dargestellt, die noch nicht bebaut sind und für 

die noch kein Baurecht mittels Bebauungsplänen geschaf-

fen wurde. Dabei handelt es sich um 40 Standorte ver-

schiedenster Größenordnung, die eine Gesamtfläche von 

135 ha umfassen.  

Diese Wohnbauflächenpotenziale des Flächennutzungs-

plan 1998 wurden im Rahmen der Wohnbauflächenbe-

darfsermittlung 2021 untersucht und hinsichtlich ihrer städ-

tebaulichen, erschließungstechnischen und ökologischen 

Eignung bewertet. Die detaillierte Bewertung einschließlich 

der Bewertungskriterien und Indikatoren ist der Wohnbau-

flächenbedarfsermittlung 2021 zu entnehmen. 

Auf Basis dieser Bewertung und nach Abwägung der Be-

lange „Flächenbedarf“ und „Flächeneignung“ wurde die 

künftige Darstellung im Flächennutzungsplan festgelegt.  

Die Tabelle 4 zeigt das Ergebnis dieser Flächenbewer-

tung. 

Von den 135 ha Wohnbauflächen werden künftig 80 ha 

bzw. 60 % für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung 

stehen.  

Dabei wird unterschieden nach  

 Wohnbauflächen (Planung) mit (61,5 ha), die sich für 

die Entwicklung von Eigenheimstandorten eignen und 

als freie Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan dar-

gestellt werden, 

 Wohnbaufläche im Bestand (14,1 ha), die nur noch über 

ein geringes Potenzial für Lückenbebauung und Nach-

verdichtung verfügen, 

 Mischbauflächen für Geschosswohnungsbau (2,6 ha) 

sowie  

 Flächen für Gemeinbedarf (2,0 ha). 

54,6 ha bzw. 40 % der Wohnbauflächenpotenziale des 

Flächennutzungsplans 1998 werden künftig nicht mehr 

für eine bauliche Entwicklung vorgesehen. Sie werden 

als Grünflächen (17,7 ha) oder als landwirtschaftliche Flä-

che (36,9 ha) dargestellt. 

 

Neue Wohnbauflächenpotenziale 

Die aus dem Flächennutzungsplan 1998 übernommenen 

61,5 ha Wohnbaupotenzialfläche können den ermittelten 

Flächenbedarf im Eigenheimsegment nicht decken. Daher 

wurden weitere Flächenpotenziale untersucht und als 

geeignete Wohnbauflächen identifiziert. 

Dabei handelt es sich um drei neue, großflächige Standor-

te mit insgesamt 34,4 ha (Erweiterungsstandort Lettin-Süd, 

Gewerbefläche Frohe Zukunft, Grünfläche Frohe Zukunft) 

sowie mehrere kleinere Erweiterungen mit insgesamt 

24,4 ha. In der Summe handelt es sich um rund 59 ha 

neue Wohnbaupotenzialfläche. 

 

Bewertung der Wohnbauflächenpotenziale 

Alle potenziellen Wohnbauflächen wurden hinsichtlich ihrer 

städtebaulichen Eignung für Wohnungsbau und der zu 

erwartenden Umweltauswirkungen auf Umwelt- und Na-

turschutzgüter wie Boden, Klima, Flora, Fauna, Schutzge-

biete u. a. (siehe Kap. 6.4) geprüft. Für jeden Standort liegt 

ein entsprechender Steckbrief mit den einzelnen Indikato-

ren und dem Bewertungsmaßstab vor. 

Die städtebauliche Eignung ist Voraussetzung bei allen 

Wohnbauflächen. Diese wird bei 8 Flächen als hoch und 

bei den übrigen 14 Flächen als durchschnittlich bewertet. 

Eine bauliche Inanspruchnahme von unversiegelten Flä-

chen ist immer mit negativen Auswirkungen auf Umwelt- 

und Naturschutzgüter verbunden. In vielen Fällen können 

jedoch diese Auswirkungen durch geeignete Kompensati-

onsmaßnahmen minimiert werden. Eine vollständige Kom-

pensation ist jedoch nicht möglich. 

Mit einer geringen Beeinträchtigung von Umweltschutzgü-

tern ist bei drei Standorten zu rechnen, da es sich dort 

überwiegend um gewerbliche Brachflächen handelt. An 13 

Standorten wird die Umweltbeeinträchtigung als mittel ein-

gestuft. Hier kann durch den Einsatz von geeigneten Kom-

pensationsmaßnahmen die Eingriffsintensität abgemildert 

oder ausgeglichen werden. An sechs Standorten werden 

hohe Umweltauswirkungen erwartet. Dabei handelt es sich 

überwiegend um großflächige Standorte auf wertvollen 

Ackerböden und stadtklimatischer Bedeutung sowie inner-

städtische Grünflächen. Bei baulicher Inanspruchnahme 

dieser Flächen ist mit sehr hohen ökologischen Kompen-

sationsaufwendungen zu rechnen. 

 

 

 

 

Rückentwicklung Potenziale Flächennutzungsplan 1998 | Ergänzung neue Wohnbauflächen 
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Aufgrund der aktuellen Realnutzung und der Flächengröße 

können die Standorte folgenden städtebaulichen Ent-

wicklungstypen zugeordnet werden:  

 11 % der Flächen sind gewerblich genutzte (Brach)-

Flächen, die durch Flächenrecycling nachgenutzt wer-

den können. 

 30 % der Flächen sind kleinere Flächen (< fünf ha) auf 

Acker- und Ruderalflächen überwiegend am Siedlungs-

rand, die zur städtebaulichen Arrondierung beitragen. 

 60 % der Wohnbauflächen, die überwiegend landwirt-

schaftlich genutzt sind, werden zu neuen, großflächigen 

(≥ neun ha) Stadtquartieren mit entsprechender Infra-

struktur entwickelt.  

 

Im Flächennutzungsplan können somit insgesamt 22 

Standorte mit insgesamt rund 120 ha Wohnbaufläche 

dargestellt (siehe Tabelle 5 und Abbildung 20).  

 

 

Abbildung 20: Wohnbauflächen (Planung) 
Quelle: eigene Darstellung, Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)/Abt. Stadtvermessung 

22 Wohnbaustandorte mit 120 ha Fläche 
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Wohnbauflächen Planung 
Realnutzung 

2023 
Bewertung Abwägungsergebnis FNP Vorentwurf 2023 
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 geringe -                                                                       
mittlere o                                                                                     
hohe + 

 hohe -                                                                       
mittlere o                                                                                     
geringe + 

  ha Entwicklungstyp 

Lettin 
WB 
01 

14,8     14,8     + - einer der wenigen großflächigen Standorte mit hoher  
städtebaulicher Eignung, die im Zusammenhang. mit Ent-
wicklung in Heide-Nord und Straßenbahnneubau zu neu-
em Stadtquartier entwickelt werden können; umfangrei-
cher Kompensationsaufwand ist zu berücksichtigen 

14,8     14,8 

Lettin 
WB 
02 

    10,9 10,9     + - 10,9     10,9 

Seeben 
WB 
03 

1,6     1,6     o o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden  
Wohngebiets sinnvoll 

1,6   1,6   

Seeben 
WB 
04 

2,0       2,0   o o 
städtebauliche Arrondierung sinnvoll; Flächenrecycling auf 
Brachfläche  

2,0 
 

2,0   

Tornau 
WB 
05 

4,4     1,2 2,3 0,9 o + 
städtebauliche Arrondierung sinnvoll; Fläche teilweise ge-
werbliche Brach mit Ruderalvegetation, perspektivisch 
Einbeziehung bestehender Gewerbefläche 

4,4 0,9 3,5   

Tornau 
WB 
06 

1,9   1,2 2,0 1,1   o o 
städtebauliche Arrondierung sinnvoll; teilweise Flächenre-
cycling auf Brachfläche (ehem. Gärtnerei) 

3,1 
 

3,1   

Mötzlich 
WB 
07 

1,5     1,5     o o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll 

1,5   1,5   

Frohe  
Zukunft 

WB 
08 

    12,6   12,6   + - 
aufgrund integrierter, attraktiver Lage und Großflächigkeit 
sinnvoll, jedoch ist  hoher Kompensationsaufwand zu be-
rücksichtigen 

12,6     12,6 

Frohe  
Zukunft 

WB 
09 

    10,6     10,6 + + 
aufgrund integrierter, attraktiver Lage und Großflächigkeit 
sinnvoll, gleichzeitig Flächenrecycling auf Gewerbe-
/Brachfläche, geringer Kompensationsaufwand 

10,6 10,6     

Dautzsch 
WB 
10 

9,2     7,8 1,4    o o 
aufgrund integrierter, attraktiver Lage und Großflächigkeit 
sinnvoll, mittlerer Kompensationsaufwand zu berücksichti-
gen 

9,2     9,2 

Reideburg 
WB 
11 

11,0     11,0     o - 
aufgrund integrierter Lage und Großflächigkeit sinnvoll, 
Lärmschutzmaßnahmen A 9 erforderlich;  hoher Kompen-
sationsaufwand zu berücksichtigen 

11,0     11,0 

Reideburg 
WB 
12 

1,3   1,7 1,0   2,0 o + 
städtebauliche Lückenschließung sinnvoll, perspektivisch 
Einbeziehung der bestehenden Gewerbefläche; geringer 
Kompensationsaufwand 

3,0 2,0 1,0   

Reideburg 
WB 
13  

0,8   1,5 2,0 0,3   + o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll; B-Plan 128 Werdauer Straße bereits i. A.; 
südliche Erweiterung sinnvoll 

2,3   2,3   

Büschdorf 
WB 
14 

    1,8 1,8     o o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll 

1,8   1,8   

Kanena 
WB 
15 

1,0     1,0     o o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll 

1,0   1,0   

Bruckdorf 
WB 
16 

3,7   8,9 12,6     o - 
B-Plan 201 Bruckdorf bereits i.A.; hohe Bedeutung auf-
grund Großflächigkeit und guter Verkehrsanbindung; 
hoher Kompensationsaufwand zu berücksichtigen 

12,6     12,6 

Ammen-
dorf 

WB 
17 

1,1  1,6 2,7     
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll; Erweiterung B-Plan 199 Alfred-Reinhard-
Straße i.A. 

2,7  2,7  

Ammen-
dorf 

WB 
18 

0,9       0,9   o o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll 

0,9   0,9   

Wörmlitz 
WB 
19 

  2,5 2,4   4,9   o o 
städtebauliche Arrondierung eines bestehenden Wohnge-
biets sinnvoll; Altlasten auf ehemaliger Kaserne zu be-
rücksichtigen; Teilfläche von 0,9 ha bereits bebaut 

4,9 
 

4,9   

Nietleben 
WB 
20 

3,8       3,8   + - 
aufgrund integrierter, attraktiver Lage  sinnvoll, hoher 
Kompensationsaufwand zu berücksichtigen 

3,8   3,8   

Heide-
Nord 

WB 
21 

    3,5   3,5   + - 
aufgrund integrierter, attraktiver Lage sinnvoll, im Zusam-
menhang mit Gebietsentwicklung Heide-Nord/Lettin-Süd; 
hoher Kompensationsaufwand zu berücksichtigen 

3,5   3,5   

Neustadt 
WK VI 

WB 
22 

    2,1   2,1   + o 
Entwicklung im Zusammenhang Wohngebietsentwicklung 
auf angrenzenden Stadtumbauflächen sinnvoll 

2,1   2,1   

Summe   59,0 2,5 58,8 71,9 34,9 13,5       120,3 13,5 35,7 71,1 

Anteil in %   49,0 2,1 48,9 59,8 29,0 11,2       100,0 11,2 29,7 59,1 

 
 

120,3 120,3       
 

120,3 

Tabelle 5: Wohnbauflächen Planung 
Quelle: eigene Darstellung 

Wohnbauflächenpotenziale Flächennutzungsplan Neuaufstellung 
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Flächenbilanz bei Verdichtung 

Von den im Flächennutzungsplan 1998 dargestellten 431 

ha neue Wohnbauflächen sind bereits 296 ha bebaut bzw. 

in Entwicklung. Von den verbleibenden 135 ha an freien 

Wohnbauflächen werden 61 ha in den FNP-Vorentwurf 

2023 übernommen und weitere 59 ha neue Wohnbauflä-

chen aufgenommen. Der Flächennutzungsplan kann damit 

insgesamt 120 ha neu auszuweisender Wohnbaufläche 

für das Eigenheimsegment abbilden und damit den er-

mittelten Bedarf in Höhe von 122 ha annähernd deckten. 

(siehe Abbildung 21). 

Analysiert man die dargestellten Wohnbauflächen in Hin-

blick auf ihre aktuelle Realnutzung, ergibt sich folgende Bi-

lanz (siehe Abbildung 22). 

11 % der dargestellten Flächen sind Gewerbeflächen, die 

teilweise brachliegen, teilweise aktuell gewerblich genutzt 

werden (13 ha). Diese Flächen können perspektivisch 

durch Flächenrecycling für den Wohnungsbau entwickelt 

werden.  

60 % der Flächen sind aktuell überwiegend landwirt-

schaftlich genutzte Ackerflächen (72 ha).  

Bei den verbleibenden 29 % handelt es sich um Grünflä-

chen, die überwiegend durch Ruderalvegetation geprägt 

sind (23 ha) - davon die Hälfte auf Brachflächen – sowie 

sonstige Grünflächen (12 ha), überwiegend Gärten. 

Die Entwicklung dieser Flächen kann je nach Größenord-

nung als kleinteilige Siedlungs-arrondierung oder als grö-

ßere neue Stadtquartiere erfolgen. 

Der Bedarf an Wohnbauflächen für das Eigenheimseg-

ment kann nur gedeckt werden, wenn alle im Flächennut-

zungsplan dargestellten Wohnbauflächen mobilisiert 

werden können und gleichzeitig eine hohe Bebauungs-

dichte bei künftigen Eigenheimgebiete realisiert wird. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle dargestellten 

Wohnbaupotenzialflächen bis zum Jahr 2040 in Anspruch 

genommen werden können. 

Daher müssen im Sinne des Leitbilds „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“ weiterhin die Innenentwicklungs-

potenziale intensiv ausgeschöpft werden. Gewerbliche 

oder andere brachfallende Flächen müssen für eine künfti-

ge Wohnnutzung recycelt und nachgenutzt werden. In den 

Wohngebieten der 50er und 60er Jahre sowie in den 

Großwohnsiedlungen ist zukünftig mit weiteren Stadtum-

baumaßnahmen zu rechnen, so dass dadurch Flächen für 

eine Neubebauung mit bedarfsgerechten Wohnformen frei 

werden können. 

Fokus Innenentwicklung - Verdichtung - Flächensparen 

135

296

61

59

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

FNP 1998
Realisierungsstand 2020

FNP-Vorentwurf 2023

F
lä

c
h

e
 i
n

 h
a

neu aufgenommene
Wohnbauflächen

bebaute Wohnbauflächen
bzw. in Entwicklung
aus FNP 1998

Wohnbauflächenpotenziale
aus FNP 1998

431 ha

120 ha

Abbildung 21: Bilanz der Flächenausweisung im FNP 1998 und FNP-Vorentwurf 2023 
Quelle: eigene Darstellung 
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Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan 

Grundsätzlich werden für Bereiche, die überwiegend 

durch Wohnnutzung geprägt sind, Wohnbauflächen 

dargestellt, sofern sie die Mindestflächenanforderung 

von 2 ha erfüllen. Mit besonderer städtebaulicher Begrün-

dung können auch kleinere Flächen oder Flächen, die zu-

künftig derart entwickelt werden sollen, dass sie überwie-

gend durch Wohnnutzung geprägt sind, entsprechend als 

Wohnbauflächen dargestellt werden. In diesem Fall würde 

der Wohnnutzung an dieser Stelle aus städtebaulichen 

Gründen besonderes Gewicht zugeordnet und diese Ein-

zelfälle hinsichtlich ihrer städtebaulichen Erforderlichkeit in 

der Begründung erläutert. In Einzelfällen können ebenfalls 

mit städtebaulicher Begründung Wohngebiete dargestellt 

werden, um den besonderen Entwicklungscharakter zu be-

tonen und städtebaulichen Konflikten vorzubeugen. 

In gemischten Bauflächen findet sich regelmäßig eben-

falls immer ein Anteil an Wohnnutzung wieder. Dieser 

Anteil kann allerdings im Rahmen der weiteren Differenzie-

rung der Baugebiete auf der nachfolgenden Planungsebe-

ne sehr unterschiedlich ausfallen. Für den Flächennut-

zungsplan ist wesentlich, dass auch größere Bereiche mit 

Wohnnutzung gemeinsam mit anderen Funktionen wie 

Gewerbe, Einzelhandel, Geschäfts- und Bürogebäuden, 

Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke u. a. in ge-

mischten Bauflächen gefasst werden können, sofern eine 

Mischung der Nutzungen im Bestand vorhanden ist oder 

zukünftig entwickelt werden soll. 

Wohnnutzung kann darüber hinaus auch in anderen Bau-

flächen in untergeordnetem Maß stattfinden. Solange sie 

keinen städtebaulich relevanten Wirkungszusammenhang 

auf die Umgebung entfaltet, können Wohnnutzungen auch 

Bestandteil von gewerblichen Bauflächen, Gemeinbedarfs-

flächen oder Sonderbauflächen sein. In Gemengelagen 

sind Flächennutzungen nicht klar gegeneinander abgrenz-

bar und bilden eher diffuse Gebiete, die sich aus der ge-

wachsenen Stadt ergeben (siehe z. B. Teile des Medizi-

nerviertels oder Freiimfelde). 

In Hinblick auf den verfolgten Generalisierungsansatz des 

Flächennutzungsplans können im Einzelfall auch in Be-

bauungsplänen festgesetzte Wohngebiete in die umge-

bende Nutzung einbezogen werden, sofern sie kein aus-

reichendes städtebauliches Gewicht für eine eigenständige 

Darstellung entfalten. In bebauten Bereichen wird die Ein-

beziehung in der Regel in eine gemischte Baufläche erfol-

gen. Bei Bebauungsplänen, die kleine Wohngebiete in an-

sonsten unbebauten Bereichen festsetzen, können die 

Wohngebiete auch in Grünflächen, Flächen für die 

Landwirtschaft oder Wald einbezogen werden, wenn sie 

kein ausreichendes städtebauliches Gewicht für eine ei-

genständige Darstellung aufweisen. In diesen Einzelfällen 

erfolgt eine Klarstellung hinsichtlich des Entwicklungs-

gebotes in der Begründung. Auf Ebene der vorbereiten-

den Bauleitplanung werden Flächennutzungen nicht für 

einzelne Gebäude oder Grundstücke dargestellt, sondern 

nur in groben Zusammenhängen, sodass Einzelbebauun-

gen oder kleinere Ansammlungen von Gebäuden in der 

ansonsten offenen Landschaft nicht dargestellt werden. 

Diese sog. Bebauungssplitter oder Splittersiedlungen sol-

len hinsichtlich ihres Bestandsschutzes nicht in Frage ge-

stellt werden, allerdings auch nicht durch die Darstellung 

einer entsprechenden Baufläche weiter verfestigt wer-

den. Meist würde ihre Darstellung auch zu einer ungewoll-

ten Fragmentierung beitragen und somit dem gesetzgebe-

rischen Gedanken der Darstellung der Grundzüge der Flä-

chennutzung, aus denen für die Stadt Halle (Saale) die 

Mindestflächenanforderung von 2 ha abgeleitet wurde, 

zuwiderlaufen. Diese kleinen Nutzungseinheiten werden in 

Grünflächen, Flächen für die Landwirtschaft oder Flä-

chen für den Wald einbezogen. Dieselbe Wirkung ergibt 

sich für Splittersiedlungen, deren Verfestigung oder Wei-

terentwicklung als städtisches Planungsziel nicht gewollt 

ist. Selbst wenn Splittersiedlungen diese Mindestflächen-

anforderung erfüllen, können sie als aktives Planungsziel 

als Grünfläche, Fläche für die Landwirtschaft oder Fläche 

für den Wald dargestellt werden. An dieser Stelle wird 

ebenfalls der Bestandsschutz der Gebäude nicht in Frage 

gestellt, aber die strukturelle Ausrichtung in der künftigen 

Flächennutzung mit einem vom Bestand abweichenden 

Entwicklungsziel belegt. 

 

Für neu ausgewiesene Bauflächen, für die der Trennungs-

grundsatz des § 50 BImSchG nicht eingehalten werden 

kann, weil z. B. Wohnbauflächen direkt an gewerbliche 

Bauflächen angrenzen oder Handlungserfordernisse auf-

grund der vorhandenen Immissionssituation auftreten, 

können überlagernd zu den Wohnbauflächen Vorkehrun-

gen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes dargestellt 

werden, um erforderliche Maßnahmen für die nachgeord-

neten Ebenen anzuzeigen. 

 

 

Wohnbauflächen | Einbeziehung in andere Flächennutzungen 
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Umsetzung der Darstellung im Flächennutzungsplan 

Wohnbauflächen machen den größten Anteil der darge-

stellten baulichen Nutzung aus. Dabei werden alle Be-

standsgebiete, die überwiegend durch Wohnnutzung ge-

prägt sind und auch weiterhin bleiben sollen als Wohnbau-

fläche dargestellt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den 

Bereichen der Innenstadt, die sich unmittelbar an den Alt-

stadtring anschließen, die Großwohnsiedlungen sowie wei-

te Teile der sich im weiteren Verlauf angliedernden oder 

abgesetzten Ortslagen. Teilweise werden auch die ge-

wachsenen Ortskerne, für die ursprünglich eine dörflich 

gemischte Nutzung typisch war, als Wohnbauflächen dar-

gestellt, sofern die Wohnnutzung an dieser Stelle als akti-

ves Planungsziel definiert wird bzw. die dörfliche Struktur 

soweit überprägt ist, dass eine Anpassung der Darstellung 

an die vollzogene Entwicklung aus städtebaulichen Grün-

den sinnvoller erscheint. 

Die geplanten Wohnbauflächen sind der Abbildung 18 zu 

entnehmen. Eine Überlagerung aller Wohnbauflächen und 

gemischten Bauflächen mit den Flächen für Neuplanung/-

entwicklung sind im Beiplan Wohnen ersichtlich. Flächen-

inanspruchnahme für neue Wohngebiete soll im Flächen-

nutzungsplan demnach vor allem im Bereich Lettin-Süd 

(WB01 und WB02), Bruckdorf-Nord (WB16) und Frohe Zu-

kunft (WB08 und WB09) vorbereitet werden. Eine weitere 

größere Lücke im Siedlungsgefüge soll am Dautzsch 

(WB10) gefüllt werden. Hinzu kommen weitere kleinteilige-

re Ergänzungen des Siedlungskörpers. 

Eine Besonderheit ergibt sich für die Darstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 191 „Kröllwitz, Wohnbebauung Unte-

re Papiermühlenstraße“. Der Bebauungsplan setzt in ei-

nem Geltungsbereich mit ca. 1,76 ha weit überwiegend 

Grünflächen und allgemeine Wohngebiete fest. Die festge-

setzten Bauflächen umfassen dabei etwas mehr als 5.000 

qm und liegen damit weit unter der Mindestflächenanfor-

derung für eine eigenständige Darstellung von 2 ha und 

laufen dem Ziel der Darstellung der Grundzüge der Flä-

chennutzung zuwider. Darüber hinaus besteht für die an-

grenzenden Flächen v. a. aufgrund der Bedeutung für den 

Natur- und Landschaftsschutz eine wichtige Entwick-

lungszielstellung zur Sicherung und Entwicklung des 

Freiflächenverbundes entlang der Saale und über Kröll-

witz bis zur Dölauer Heide. Da diese Entwicklungsziel-

stellung auf Ebene des Flächennutzungsplanes als strate-

gisch wichtige Weichenstellung anzusehen ist, wird für den 

Bereich des Bebauungsplanes trotz festgesetzter Bauge-

biete im Flächennutzungsplan die Darstellung einer sons-

tigen Grünfläche gewählt. Eine Bebauung kann sich auch 

zukünftig nur innerhalb der festgesetzten Baugebiete voll-

ziehen und die angrenzenden Flächen als Freiflächen ge-

sichert werden. Sollte ein Änderungserfordernis für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes entstehen, ist nach 

den Vorstellungen der Stadt Halle (Saale) eine bauliche 

Entwicklung ebenfalls strikt innerhalb der festgesetzten 

Baugebiete als entwickelt einzustufen, selbst wenn im 

neuaufgestellten Flächennutzungsplan eine Grünfläche 

dargestellt wird. 

Einzelne Wohnbauflächen werden überlagernd mit Flä-

chen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes dargestellt, um ein besonderes 

Handlungserfordernis hinsichtlich der Immissionsschutz-

maßnahmen für die nachgeordneten Planungs- und Ge-

nehmigungsebenen zu signalisieren. Die Darstellungsform 

wird für bisher nicht baulich in Anspruch genommene Flä-

chen herangezogen, um eine ausreichende planerische 

Vorsorge zu gewährleisten. Diese Kennzeichnung betrifft 

die Wohnbauflächen in Diemitz (zwischen Berliner Straße 

und Hobergweg mit den östlich angrenzenden gewerbli-

chen Nutzungen und dem in Aufstellung befindlichen Be-

bauungsplan Nr. 212), an der Dessauer Straße (mit der 

angrenzenden JVA sowie unterschiedlichen gewerblichen 

Nutzungen), in der Heimstättensiedlung (mit den angren-

zenden Maschinen- und Wagonbaubetrieben, insbesonde-

re für die Entwicklungsfläche der hinteren Hermann-

Kussek-Straße), in Bruckdorf Nord (im Geltungsbereich 

des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 210 mit 

den benachbarten gewerblichen und Messenutzungen), an 

der Industriestraße sowie für die Fläche an der Waldmeis-

terstraße und das neue Baugebiet in Lettin-Süd (durch die 

geplanten Stadtbahnlinien), an der Soltauer Straße (mit 

der benachbarten B 80), in Tornau Süd (durch die be-

nachbarte A 14) sowie an der Kaiserslauterer Straße (nah 

gelegene S-Bahn). Eine detaillierte Beurteilung ist der 

Umweltprüfung in Anlage 3 zu entnehmen. 

Entwicklung Siedlungsbereich mit wenigen Erweiterungen | Stärkung der Freiraumentwicklung 
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4.2 WIRTSCHAFT, WISSENSCHAFT 

UND HANDEL 
 

Die Stadt Halle (Saale) erfüllt als Oberzentrum grundle-

gende Funktionen als Wirtschafts- und Beschäftigungs-

standort mit überregionaler Ausstrahlung und verfügt 

über eine leistungsfähige sowie modern ausgebaute ver-

kehrsinfrastrukturelle Anbindung. Darüber hinaus bestehen 

enge Vernetzungsstrukturen zu den Bereichen Wissen-

schaft und Forschung, Technologie, Innovation und Kreati-

vität. Gemeinsam mit der Region Leipzig ist die Stadt Halle 

(Saale) mit ihrem Umland Teil des sich dynamisch entwi-

ckelnden Wirtschaftsraumes Halle-Leipzig im Kern der 

Metropolregion Mitteldeutschland. 

Darüber hinaus verfügt die Stadt Halle (Saale) über zahl-

reiche national und international anerkannte Wissen-

schafts- und Bildungseinrichtungen. Dazu zählen u. a. 

die Nationale Akademie der Naturwissenschaften Leopol-

dina, die Franckeschen Stiftungen, die Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg, die Burg Giebichenstein Kunst-

hochschule Halle, die Kulturstiftung des Bundes, Institute 

aller vier nationalen Forschungsgemeinschaften, der 

Technologiepark weinberg campus und das Institut für 

Wirtschaftsforschung Halle. 

Die wirtschaftlich-gewerbliche Entwicklung ist sehr eng mit 

der der Wissenschaft und Technologiebranchen verknüpft. 

Die Entwicklung im Bereich der wissenschafts- und 

technologiebasierten Branchen hat sich in den zurück-

liegenden Jahren als einer der entscheidenden „Motoren“ 

für Stadtentwicklung und Wirtschaft herausgestellt. Da 

allerdings für die Bedarfsermittlung sowie die Standortan-

forderungen immer nur eine Teilmenge der Wissenschafts- 

und Technologieinstitutionen Relevanz entfaltet, wird im 

Folgenden zwischen den Unterpunkten gewerblich-

industrielle Wirtschaft und Dienstleistungen sowie 

Wissenschaft und Technologie unterschieden, die jewei-

ligen Ausgangsbedingungen separat herausgearbeitet und 

immer wieder die entsprechenden Referenzen hergestellt. 

So sind der Technologiepark weinberg campus oder das 

MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum trotz engen Be-

zugs zur Wissenschaft eher als Teil der gewerblichen 

Wirtschaft zu begreifen, dagegen Einrichtungen wie die 

Leopoldina oder die Franckeschen Stiftungen der Wissen-

schaft zuzuordnen. 

Für den Handel, der im weiteren Sinne ebenfalls der ge-

werblichen Wirtschaft zuzurechnen ist, muss eine Diffe-

renzierung erfolgen. Der Bereich des Großhandels kann 

dabei strukturell gemeinsam mit der gewerblichen Wirt-

schaft abgehandelt werden, wohingegen der Bereich des 

Einzelhandels einer eigenen Funktionsweise und Regula-

rien unterliegt, welche Auswirkungen auf die Standortent-

scheidungen entfalten. Deshalb erfolgt die Betrachtung 

des Einzelhandels und der Zentrenstruktur ebenfalls in 

einem gesonderten Unterpunkt. 

 

4.2.1 Gewerblich-industrielle Wirtschaft und Dienst-

leistungen 

 

Ausgangssituation 

Wirtschaftliche Entwicklung, Dynamik und Innovation ha-

ben für die Stadtentwicklung von Halle (Saale) seit jeher 

eine hervorgehobene Rolle gespielt. Als eines der Zentren 

der Industrialisierung im Kernraum Mitteldeutschlands 

etablierte sich die Stadt als Unternehmensstandort für 

Schwer- und Metallindustrie (Maschinenbau, Eisengie-

ßerei, Armaturen-/Dampfkesselbau) sowie die Leichtin-

dustrie (u. a. Kaffee, Kakao, Zichorie, Soda, Seife, Parfüm 

oder Papier). Zusätzlich etablierte sich Halle (Saale) als 

bedeutender Verkehrs- und Transportknotenpunkt 

(Straße und Schiene). Im Stadtbild sind bis heute zahlrei-

che Industriezweckbauten und technische Anlagen, Unter-

nehmervillen sowie ganze Arbeitersiedlungen deutlich er-

kennbar. Mit den Großwohnsiedlungen, allen voran Neu-

stadt entstanden ab den 1960er Jahren Wohnstandorte 

für die in der Region ansässigen staatlichen Großbetrie-

be im Bereich der chemischen Industrie und dem Bergbau, 

deren Dimensionierung bis heute mitbestimmend für die 

Stadtentwicklung ist. Der mit der politischen Wende in den 

1990er Jahren verbundene wirtschaftliche Transformati-

onsprozess wirkt bis heute nach. Am drastischsten er-

kennbar wird der Umbruch im Abbau der Beschäftigten-

zahlen an den Industriestandorten in der Region. So waren 

im Jahr 1989 knapp 56.000 (35,7 %) der in Halle (Saale) 

wohnenden Beschäftigten in der Industrie und sonstigen 

produzierenden Bereichen tätig. Ende 2004 waren ledig-

lich noch rund 14.000 (19,6 %) der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten (Wohnortprinzip) im produzierenden 

Gewerbe tätig. Als eine Folge aus dieser Deindustrialisie-

rung ist Halle (Saale) bis heute durch zahlreiche Altin-

dustrieflächen (brownfields) geprägt, die bis in zentrale 

Stadtlagen hineinreichen. Diese sind zwar bereits teilweise 

mit erheblichem Aufwand saniert und einer Nachnutzung 

zugeführt worden, prägen das Stadtbild allerdings immer 

noch deutlich wahrnehmbar mit. Im Bereich der gewerb-

dynamischer Wirtschaftsraum | positive Entwicklung | tiefgreifende Transformation 
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lich-industriellen Wirtschaft wurde in den vergangenen 

zehn Jahren mit dem Industriegebiet Star Park Halle 

A 14 ein Areal für Gewerbe- und Industriegroßansiedlun-

gen (greenfield) neu erschlossen und bis zum Jahr 2019 

komplett vermarktet. Trotz nennenswerter Erfolge bei der 

Etablierung von Unternehmen des verarbeitenden Gewer-

bes sowie der Logistik in jüngerer Zeit ist die Wirtschafts-

struktur der Stadt inzwischen stark dienstleistungsge-

prägt. Die funktionale Bedeutung der Stadt Halle (Saale) 

als Oberzentrum beförderte nach der politischen Wende 

die Etablierung eines breiten Dienstleistungssektors, an-

fangs ausgehend als Schwerpunkt der öffentlichen Verwal-

tung, später auch vermehrt durch private und unterneh-

mensbezogene Dienstleistungen. Ein weiterer Erfolgsfak-

tor konnte durch die Etablierung mehrerer Standorte für 

Hochtechnologiezweige von internationaler Bedeutung 

und Kreativwirtschaftszweige (z. B. Medienwirtschaft), 

welche in engen Clustern mit den Wissenschaftsinstitutio-

nen in der Stadt agieren, ausgebildet werden. Weitere be-

deutende Größen in der Wirtschaftslandschaft sind der 

Einzelhandel, die Lebensmittelindustrie und die Logistik-

wirtschaft. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das Wirtschaftsförderungskonzept ([15] Stadt Halle 

(Saale), 2016) benennt Entwicklungsbranchen als Bran-

chen mit besonders hohen Entwicklungs- und Innovations-

potential mit großem Potential durch das umfassende For-

schungsnetzwerk mit Uni/Instituten, aber auch hohem Ko-

ordinierungs- und Förderbedarf. 

 Biotechnologie und Life Science und Materialtech-

nologie und Engineering als Standorte mit überwie-

gender Grundlagenforschung und Entwicklung und ent-

sprechend geringen Unternehmens- und Mitarbeiter-

zahlen, allerdings hohem Innovationskern und internati-

onaler Ausstrahlung, sodass durch die Erweiterung des 

Anwendungsbereiches und der Verlängerung der Wert-

schöpfung hin zur Produktion und weitere Ausgründun-

gen und Ansiedlungen wesentliche Impulse gesetzt 

werden sollen. 

 Zur Medientechnologie, IT Branche zählen insbeson-

dere die Bereiche Film- und Rundfunk, Design, IT und 

Software, Datenhaltung und Digitalisierung mit rund 

1.000 Unternehmen und 4.500 Beschäftigten (ausge-

nommen MDR) in der Medienbranche sowie ca. 3.500 

bis 4.500 Arbeitsplätzen im IT -und Softwarebereich. 

Das hohe Entwicklungspotential für diese Branche in 

der Stadt besteht durch weitere Ausgliederungen/Neu-

gründungen sowie durch Ansiedlungen im Umfeld der 

bestehenden Strukturen und Unternehmen. 

Als Schwerpunktbranchen sind Branchen mit Ballung 

von Firmen bzw. hoher Beschäftigungsanzahl zu verste-

hen. Dies sind klassische Branchen, jedoch mit besonde-

rer Bedeutung in der Stadt Halle insbesondere durch ihr 

großes Potenzial für Erweiterungen. 

 Maschinen- und Anlagenbau sowie dazugehörige 

Dienstleistungen mit rund 650 Unternehmen und ca. 

4.000 Mitarbeitern und inzwischen innovativen Nischen-

anbietern soll weiter gesichert werden und durch ange-

strebte Neuansiedelungen insbesondere im Star Park 

weiter ausgebaut werden. 

 Dienstleistungen mit einem Anteil von rund 88 % der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Stadt 

Halle (Saale) und einer hervorgehobenen Rolle öffentli-

cher Einrichtungen, v. a. im Gesundheitswesen sowie 

Bildung und positiven Stadtentwicklungstendenzen. 

 Lebensmittelindustrie/Ernährungswirtschaft mit ei-

ner Produktion von Markenprodukten mit einem hohen 

Bekanntheitsgrad und einem überregionalen Absatzge-

biet sowie einer engen Verbindung zum Lehrstuhl Er-

nährungswirtschaft der Universität und zur Entwick-

lungsbranche Biotechnologie und Life Science. 

 Logistik als eine der dynamischsten Branchen in 

Deutschland mit Ansiedlungen vor allem im Star Park 

und zunehmend hochwertigen Arbeitsprozessen und 

Arbeitsplätzen. 

 Baugewerbe/Bauindustrie mit teilweise überregional 

tätigen Unternehmen und Potenzial durch die hohe 

Bautätigkeit und damit verbundene Arbeitsplatzzuwäch-

se. 

Darüber hinaus werden die folgenden Entwicklungsziele 

mit Flächenbezug im Wirtschaftsförderungskonzept defi-

niert: 

 Neuansiedlungen und Erweiterungen [von Unter-

nehmen] (mit dem Schwerpunkt Star Park); 

 Ausgründungen im universitären und forschungsna-

hen Bereich (Neugründungen und Erweiterungen mit 

Fokus im Innovationskern Technologiepark weinberg 

campus), 

 marktorientierte Gewerbegebietsentwicklung und 

Verbesserung der Standortbedingungen (u. a. durch 

Schaffung marktgerechter Standortangebote für unter-

schiedliche Projekttypen und zielgerichtete Erschlie-

ßung sowie Entwicklung von Potenzialflächen), 

Wirtschaftsförderungskonzept | Entwicklungsbranchen | Schwerpunktbranchen 
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 Zusammenarbeit in der Metropolregion Mittel-

deutschland und mit dem Saalekreis u. a. durch Pla-

nung und Ausweisung gemeinsamer Gewerbeflächen. 

 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) be-

nennt mit Blick auf die Herausforderungen einer integrier-

ten Stadtentwicklung im Fachbeitrag Wirtschaft, Be-

schäftigung und Wettbewerbsfähigkeit Zielsetzungen 

für die Wirtschaftsentwicklung. Wirtschaft und Beschäfti-

gung sind durch enge Wechselwirkungen und Querbezüge 

zu vielfältigen Aspekten der Stadtentwicklung gekenn-

zeichnet. Direkten Bezug zum Flächennutzungsplan nimmt 

die fachliche Leitlinie mit dem Verweis auf die angebots-

seitige Verfügbarmachung und Weiterentwicklung von 

städtischen Flächenpotenzialen und Objekten (Immobi-

lien) für mögliche Ansiedlungen in einem ausreichenden 

Maße. Dies soll u. a. erfolgen 

 die planerischen Untersetzungen der Bauleitplanun-

gen (B-Pläne; Flächennutzungsplan (FNP)), 

 die Überprüfung der derzeitig im FNP planerisch fixier-

ten Gewerbe- und Industrieflächen sowie möglicher 

neuer Gewerbe- und Industrieflächenpotenziale in-

nerhalb der Stadtgrenzen (ggf. auch in Kooperation mit 

den Nachbargemeinden sowie dem Saalekreis), 

 […] 

Schließlich werden durch das ISEK Halle 2025 räumliche 

Schwerpunkte von besonderer Bedeutung für die Stadt-

entwicklung herausgestellt: 

 neu erschlossenes, interkommunales Industriegebiet 

Star Park Halle A 14 (greenfield) zusammen mit dem 

Gewerbe- und Industriegebiet Halle-Ost (GIG) mit der 

Hauptausrichtung produzierendes Gewerbe, Industrie 

sowie Logistik (insbesondere auch geeignet für Groß-

ansiedlungen), 

 Prüfung und ggf. Entwicklung neuer Gewerbe- und In-

dustrieflächenpotenziale in Ergänzung zum Star Park 

(z. B. Halle-Tornau), 

 Technologie- und Gründerpark weinberg campus mit 

starker Ausrichtung auf wissenschaftsnahe und techno-

logieorientierte Unternehmen (u. a. Biotechnologie und 

Medizintechnik), 

 Hallesche Innenstadt mit besonderen Herausforderun-

gen an die Bestandspflege in den Branchen Einzelhan-

del und Dienstleistungsgewerbe sowie Neuansiedlun-

gen von Handelsunternehmen, 

 Riebeckplatz - städtebauliche Entwicklung als Stadttor 

zur Inneren Stadt und schwerpunktmäßig weiter zu ent-

wickelnder hochwertiger Dienstleistungsstandort mit 

überregionaler Ausstrahlung, 

 Riebeckquartier/Merseburger Straße als Mischgebiet für 

Einzelhandel, Dienstleistungen, klein- und mittelständi-

schem (nichtstörendem) Gewerbe und besonderen Her-

ausforderungen bei der brownfield-Problematik, 

 Bereich Hauptbahnhof als Verkehrsknotenpunkt für 

Personenverkehr (Bahn, Bus, Straßenbahn) und als 

Schwerpunkt der schienengebundenen Logistik, 

 Gewerbegebiet Halle-Ost mit zahlreichen klein- und 

mittelständischen Unternehmen bei hohem Regelungs-

bedarf für nichtstörendes Gewerbe, 

 Halle-Bruckdorf/MesseHandelsCentrum mit Orientie-

rung auf Einzelhandel, Gewerbe und Dienstleistungen; 

 Halle-Trotha, in Teilbereichen mit Regelungsbedarf be-

züglich Wohnen, nichtstörendem Gewerbe und dem 

Hafenbereich mit Industrie-/Gewerbeflächen (Logistik, 

Energiegewinnung, Potenziale für hafenrelevantes Ge-

werbe), 

 Halle-Ammendorf als Altindustrie- und Gewerbestand-

ort (brownfield), 

 Gewerbegebiet Neustadt mit Bestand an Lebensmittel-

unternehmen, Fachmärkten und Großhandel, 

 Kreativwirtschaftsachse entlang der Saale (Kröllwitz 

Talstraße, Giebichenstein, Neuwerk, Volkspark, REDIS-

Quartier [MMZ]) mit Entwicklungsrichtungen wie neue 

Medien, Dienstleistungen, „klassische“ Kreativwirt-

schaft… 

 

Bewertung der Flächenreserven des Flächennut-

zungsplans 

Bevor der Bedarf an gewerblichen Bauflächen ermittelt 

wird, erfolgt eine Bewertung der im Flächennutzungs-

plan 1998 ausgewiesenen und nicht beanspruchten ge-

werblichen Bauflächen, um eine erste Entscheidungs-

ebene für die künftige gewerbliche Entwicklung im Stadt-

gebiet abzuleiten. 

Die vorliegende Bewertung erfolgt analog bzw. in Anleh-

nung an die Bewertung der Wohn- und Mischbauflächen 

im Rahmen der Wohnbauflächenbedarfsermittlung. Bei 

den untersuchten Flächenreserven handelt es sich um 

Flächen, die bereits im Flächennutzungsplan seit 1998 als 

gewerbliche Bauflächen (Gewerbe- oder Industriegebiete) 

für Neubau ausgewiesen sind. Sämtliche Flächen liegen 

außerhalb von Schutzgebieten des Bundesnaturschutzge-

setzes (Natura 2000-Gebiete, Naturdenkmale, Geschützte 

Stadt Park | weinberg campus | Riebeckplatz 
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Landschaftsbestandteile, Natur- und Landschaftsschutz-

gebiete). Eine Ausnahme bilden die geschützten Biotope 

nach § 30 BNatSchG, die teilweise im Bereich der ausge-

wiesenen gewerblichen Bauflächen liegen. Daher wurden 

diese als ökologisch relevantes Bewertungskriterium auf-

genommen. 

Die Bewertung der Flächen erfolgte mit Blick auf die städ-

tebauliche/stadtentwicklungspolitische und erschlie-

ßungstechnische Eignung sowie die ökologischen Be-

einträchtigungen, die von einer potenziellen Bebauung 

ausgehen (siehe Tabelle 6). Darüber hinaus werden Hin-

weise zu den Realisierungschancen gegeben und auf po-

tenzieller Nutzungskonflikte verwiesen (siehe Tabelle 7). 

 

Städtebauliche/stadtentwicklungspolitische Eignung 

Der Beurteilung der siedlungsstrukturellen Integration lie-

gen die Größe der Fläche und die Lage im Siedlungszu-

sammenhang zugrunde. Gemäß dem städtebaulichen 

Leitbild „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ er-

hält eine Nutzung im Innenbereich eine positive, eine Ar-

rondierung bestehender Siedlungsbereiche eine durch-

schnittliche und die großflächige Erweiterung eine negative 

Bewertung. 

Ein weiteres Kriterium ist die stadtentwicklungspolitische 

Eignung des Standorts für den Branchenfokus des Wirt-

schaftsförderungskonzepts ([15] Stadt Halle (Saale), 

2016), da die benannten Entwicklungs- und Schwerpunkt-

branchen und die damit verbundenen Standortanforderun-

gen, wie vorangehend erörtert, eine zentrale Bedeutung 

für die hallesche Stadtentwicklung einnehmen. Ausge-

nommen werden dabei die Handels- und Dienstleistungs-

branche, da sich deren Standortrepertoire weit über die 

gewerblichen Bauflächen hinaus erstreckt und zur Steue-

rung z. T. spezielle fachliche Konzepte wie das Einzelhan-

dels- und Zentrenkonzept vorliegen. 

Ein weiterer stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer As-

pekt ist in den Synergien zu bestehenden Gewerbe- und 

Industriegebieten, allen voran der Star Park oder der 

weinberg campus, zu sehen. 

Mit Blick auf die Beeinträchtigung der menschlichen Ge-

sundheit wurde die Entfernung zur nächsten schutz-

würdigen Nutzung anhand der Entfernungsklassen des 

Abstandserlasses Sachsen-Anhalt (in der Fassung vom 

25.08.2015) hinsichtlich der Umsetzbarkeit verschiedener 

Gewerbebetriebe bewertet. 

 

 

Erschließungstechnische Eignung 

Zur Beurteilung der verkehrlichen Erschließung ist die An-

bindung der untersuchten Flächen an das Bundesauto-

bahnnetz ein wichtiges Kriterium. Die äußere Verkehrser-

schließung wird nach der Entfernung zur nächsten Bunde-

sautobahn beurteilt, wobei erfahrungsgemäß eine unmit-

telbare Entfernung unter zwei km (Luftlinie) als positiv zu 

bewerten ist, wohingegen eine Entfernung von mehr als 

fünf km bereits negativ zu bewerten ist. 

Die ÖPNV-Erschließung wird anhand der Luftlinienentfer-

nung zur nächsten Haltestelle bewertet, wobei eine Ent-

fernung über 800 m als negativ bewertet wird, wohingegen 

eine Entfernung von unter 500 m eine positive Wertung er-

fährt. 

Ein weiteres Kriterium ist der Aufwand für die Entsorgung 

von Niederschlagswasser. Das Kanalnetz der Stadt Hal-

le (Saale) sowie zahlreiche Vorfluter haben teilweise ihre 

Kapazitätsgrenzen erreicht. Bei der Auslastung der Ent-

wässerungsanlagen müssen auch Starkregenereignisse 

berücksichtigt werden, die im Zuge des fortschreitenden 

Klimawandels häufiger auftreten werden. Grundlage der 

Bewertung ist die Einschätzung der Halleschen Wasser- 

und Stadtwirtschaft HWS zu Netzkapazitäten und zum ge-

schätzten Kostenaufwand für Entwässerungslösungen. 

 

Ökologische Beeinträchtigung 

Die Bebauung einer unbebauten Fläche ist in der Regel 

mit einer ökologischen Beeinträchtigung verbunden. Be-

wertet wird daher, inwieweit landschaftsökologisch und 

stadtklimatisch wertvolle Flächen betroffen sind. 

Ein Kriterium ist die Beeinträchtigung von § 30 Biotopen, 

die außerhalb von sonstigen Schutzgebieten liegen. Ge-

prüft wird, ob auf der Untersuchungsfläche Biotope gemäß 

§ 30 BNatSchG bereits erfasst sind oder diese am Rande 

der Fläche tangiert werden. 

Darüber hinaus wird die Lage zu übergeordneten Bio-

topverbundeinheiten mit Vernetzungsfunktion berück-

sichtigt. Grundlage dafür ist die gutachterliche Neubewer-

tung der Kern- und Entwicklungsflächen des Biotopver-

bunds des Landschaftsrahmenplans. Zu den von den Flä-

chenausweisungen betroffenen Biotopverbundeinheiten 

zählen insbesondere das Hallesche Saaletal, die Berg-

baufolgelandschaft Halle-Ost, die Reideniederung, der 

Park Seeben und die Seebener Berge sowie der Bio-

topverbund Dölau inklusive Hechtgraben. 

Die Bodenversiegelung wird hinsichtlich des bereits be-

stehenden Versiegelungsgrads der Fläche bewertet. Han-

Bewertung Gewerbeflächenpotenziale Flächennutzungsplan 1998  
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delt es sich um eine vollständig versiegelte oder teilweise 

versiegelte Fläche, wird dies positiver bewertet als die 

Neuversiegelung einer Freifläche. 

Für die Bewertung der stadtklimatischen Aspekte wurde 

die 2020 erstellte Stadtklimauntersuchung der Stadt Halle 

(Saale) herangezogen. Bewertet wurden die klimatisch-

lufthygienische Bedeutung der Flächen und deren Em-

pfindlichkeit gegenüber Nutzungsänderungen anhand der 

Klimafunktions- und Planungshinweiskarte (siehe Beiplä-

ne). Bei den genannten Kriterien handelt es sich um eine 

Auswahl relevanter Merkmale, die jedoch keineswegs voll-

ständig ist. Im Einzelfall können weitere Kriterien herange-

zogen werden. 

 

Gesamtbewertung 

Anhand der Kriterien wird eine Tendenzbewertung zur 

geringen, mittleren oder hohen Eignung der Fläche für ge-

werbliche Ansiedlung gegeben. Den Indikatoren liegen 

größtenteils objektiv messbare Eigenschaften zu Grunde. 

Zur Bewertung wird eine dreistufige Skala verwendet: 

In der Gesamtbewertung werden die einzelnen Indikatoren 

gleich gewichtet und summiert. So ergibt sich eine Summe 

von minimal - 11 und maximal + 11. Bei einer Summen-

wertung von weniger/gleich - 4 wird der Fläche eine gerin-

ge Eignung zugeschrieben, bei mehr/gleich + 4 eine hohe 

Eignung (siehe Tabelle 6). 

 

 

  

Bewertungsstufe 

- o + 

gering mittel hoch 

Städtebauliche/stadtentwicklungspolitische Eignung 

Siedlungsstrukturelle Integration:  

Innen- vor Außenentwicklung 

großflächige        

Erweiterung 

Arrondierung des 

Siedlungskörpers 

Nutzung im 

Innenbereich 

Branchenfokus 

gem. WiföK  

keine Relevanz 

für Branchenfokus 

geringe Relevanz 

für Branchenfokus 

hohe Relevanz 

für Branchenfokus 

Synergie zu bestehenden 

GE Gebieten (z. B. STAR PARK, 

weinberg campus) 

kein Zusammenhang 
mittelbarer räumlicher/ 

inhaltlicher Zusammenhang 

direkter räumlicher/ 

inhaltlicher Zusammenhang 

Abstand zu nächster schutzwürdiger 

Nutzung 

maximal Betriebe gem. 

Abstandserlass 

AK VI und VII 

maximal Betriebe gem.  

Abstandserlass  

AK III bis V 

maximal Betriebe gem.  

Abstandserlass  

AK I und II 

Erschließungstechnische Eignung 

Äußere Verkehrserschließung: 

Entfernung BAB 
> 5 km 2 - 5 km < 2 km 

ÖPNV-Erschließung: Entfernung zur 

nächsten Straßenbahn-/Bus-

Haltestelle 

> 800 m  

zu Bus/Straßenbahn 

500 - 800 m  

zu Bus/Straßenbahn 

< 500 m  

zu Bus/Straßenbahn 

Entsorgung von Regenwasser:  

Einschätzung zum Kostenaufwand 

der Niederschlagswasserableitung 

hoher Aufwand mittlerer Aufwand geringer Aufwand 

Ökologische Beeinträchtigung 

Betroffenheit von § 30 Biotope: betroffen 
nur am Rande  

der Fläche betroffen 
nicht betroffen 

Biotopverbundeinheit:  betroffen 
nur am Rande  

der Fläche betroffen 
nicht betroffen 

Bodenversiegelung: bereits  

bestehender Versiegelungsgrad  
Fläche ist nicht versiegelt Fläche ist teilweise versiegelt 

Fläche ist bereits  

voll versiegelt 

Einfluss auf lokale Stadtklima:  

Planungshinweiskarte der Stadt-

klimauntersuchung 2020 

hohe klimatisch-

lufthygienische Bedeutung 

geringe klimatisch-

lufthygienische Bedeutung 

kaum klimatisch-

lufthygienische Bedeutung 

Gesamtbewertung 

Wertungsskala - 11 bis + 11:                          

Gleichgewichtung der 11 Indikatoren;                                                       
< - 4 Punkte - 3 Punkte bis + 3 Punkte > + 4 Punkte 

Realisierungschancen 

Nutzungskonflikte: 
Benennung bestehender Konflikt mit Bestandsnutzung  

oder Planungen für Gewerbe, Verkehr o. a. 

Altlasten/Altbergbau: Benennung von Restriktionen auf Grund von Altlasten oder Altbergbau 

Sonstige: sonstige Aspekte, die die Flächenmobilisierung erschweren 

Bewertung Gewerbeflächenpotenziale Flächennutzungsplan 1998 

 

Tabelle 6: Bewertungskriterien Flächenprüfung gewerbliche Bauflächen 

geringe Eignung/Beeinträchtigung:  -  ≙  - 1 Punkt  

mittlere Eignung/Beeinträchtigung:  o ≙  0 Punkte  

hohe Eignung/Beeinträchtigung:  +  ≙  + 1 Punkt 

Quelle: eigene Darstellung 
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Realisierungschancen 

Nutzugskonflikte zwischen potenziell neuen und beste-

henden Nutzungen können die Entwicklung von Baugebie-

ten gefährden, verzögern oder verteuern. Nutzungskonflik-

te bestehen auch bei alternativen Planungen z. B. Wohn-

bauflächen, Straßenplanungen, o. ä. Altlasten und Alt-

bergbau können die bauliche Entwicklung einer Fläche 

auch grundsätzlich in Frage stellen, auch wenn die Fläche 

aufgrund anderer Kriterien als geeignet eingestuft wurde. 

 

Bedarfsermittlung gewerblicher Bauflächen 

Um eine bedarfsgerechte Ausstattung der Stadt Halle 

(Saale) an gewerblichen Bauflächen auf Ebene der vorbe-

reitenden Bauleitplanung zu erreichen, wird im Folgenden 

der zukünftige Bedarf für den Zielhorizont des neuaufzu-

stellenden Flächennutzungsplanes bis zum Jahr 2040 zu-

sammenfassend dargelegt. Die vollständige Bedarfsermitt-

lung ist dem Erläuterungsbericht in Anlage 1 - Gewerbeflä-

chenbedarfsermittlung für die Neuaufstellung des Flä-

chennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), Zielhorizont 

2040 beigefügt. 

 

Rückblick: Gewerbeflächenbedarf Flächennutzungsplan 1998 

Die Bedarfsermittlung des wirksamen Flächennutzungspla-

nes der Stadt Halle (Saale) ([16] Stadt Halle (Saale), 1998) 

geht anhand der angewendeten Szenarien der Einwohne-

rentwicklung von einem Gesamtbedarf von 1.300 ha bis 

1.450 ha für das Zieljahr 2010 aus. Dem gegenüber stehen 

gut 1.000 ha nutzbare Flächen entsprechend der Auswei-

sung des Flächennutzungsplans gegenüber. Im Ergebnis 
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Hinweise 

Industriegebiet 

Nord 
4,8 - - o - - + - - + - - - 

     

Diemitz 11,3 o o - - o + - + + - - o 
     

Radewell 28,0 o o o - - + - + + - + o X 
  

Wohnnutzung/Bebauungsplan 

Nr. 199. 

Diemitz 2,5 o o - o o + - + + - - o 
  

X 
teilweise Nutzung Land-

maschinenvertrieb 

Schlachthof 6,2 + o o - o + - + + + o o X 
  

Sonderstandort Einzelhandel 

gem. EZK, potenzieller Schul-

standort 

KGA Reideburger 

(Land)str. 
1,1 + o - - o + - + + o - o 

  
X Kleingartenanlage 

Halle-Ost 6,4 - o o o o o o + + - - o 
   

  

RAW 7,7 o - o - o + o + + + o o 
  

X 
Strukturwandelprojekt,  

Sonderbaufläche 

Thüringer Bahn-

hof 
2,9 + o o - - + o + + + o o 

  
X 

Bebauungsplan Nr. 88.3,  

Urbanes Gebiet 

Silberhöhe 3,9 + - - - - + - + + o - o 
   

  

Ammendorf 3,4 o - o - - + - o + - - - 
   

  

Südstadt 6,0 o - - - - + + + + o o o X 
  

B-Zentrum gem. EZK 

Wörmlitz 5,7 o + - - - + o + + - - o 
   

  

Industriegebiet 

Nord 
7,8 o o + o o - o + o o - o X 

  

nördlicher Saaleübergang, vgl. 

Bewertung Bebauungsplan Nr. 98 

 Summe 97,7 
                 

Tabelle 7: Gewerbepotenzialflächen des Flächennutzungsplans 1998 
gering (-)   mittel (o)   hoch (+) 

Quelle: eigene Darstellung 

Bewertung Gewerbeflächenpotenziale Flächennutzungsplan 1998  
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wurde ein rechnerisches Flächendefizit von ca. 300 ha - 

450 ha an gewerblichen Bauflächen im Stadtgebiet ermittelt. 

 

Ergebnisse der bewertenden Flächenanalyse von GE-/GI-

Flächen 

Im Rahmen der Erarbeitung des ISEK Halle 2025 erfolgte 

in den Jahren 2014 bis 2015 eine bewertende Flächenana-

lyse von GE-/GI-Flächen der Stadt Halle (Saale) ([17] 

Stadt Halle (Saale), 2015) durch die isw Gesellschaft für 

wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH. Zwi-

schen 2008 und 2014 wurden schwerpunktmäßig gewerb-

liche Flächen im mittleren Größenbereich zwischen 1 und 

50 ha (146 von 198 Anfragen) nachgefragt. Wie aus Tabel-

le 8 ersichtlich wird, lässt sich für die kleinen Flächenka-

tegorien bis 1 ha aus den Werten der Studie ein Überan-

gebot ableiten, wohingegen das Angebot an großen Flä-

chen jenseits der 5 ha die vorhandene Nachfrage nicht 

bedienen kann. 

Für die Untersuchung der isw sowie die darauf aufbauen-

den Aussagen des ISEK Halle 2025 ist die Unterschei-

dung in die folgenden Flächentypen maßgeblich. Die sog. 

brownfields sind Altindustrieflächen im direkten sied-

lungsstrukturellen Zusammenhang, „die seit den 1990er 

Jahren in erheblichem Maße saniert wurden, aber nach 

wie vor auch noch in beträchtlichem Umfang Entwick-

lungsbedarf aufweisen (größte brownfields in Halle-Ost 

sowie in Ammendorf/Radewell).“ Demgegenüber stehen 

die sog. greenfields, welche als neuere Entwicklung 

erstmalig erschlossener Flächen in verkehrsgünstiger 

Lage an den Stadträndern grundlegend abweichende 

Entwicklungsvoraussetzungen aufweisen. 

Aktuelle Bedarfssituation für Gewerbe- und Industrieflächen 

Die Bedarfssituation der letzten Jahre (2015 bis 2018, 

nach 2018 Verzerrung durch vollständige Vermarktung 

Star Park) ist durch eine steigende Nachfrage an Gewer-

be- und Industrieflächen geprägt (siehe Tabelle 9). 

In derselben Zeitspanne wurden beim Dienstleistungszent-

rum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (inzwi-

schen Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-

sierung) rund 140 ha Flächenverkäufe/Flächennutzungen 

registriert, wovon rund 121 ha auf den Star Park entfallen 

([18] Stadt Halle (Saale), 2019). Dabei muss allerdings 

auch die Bedeutung der Logistikbranche, die einen Groß-

teil der Inanspruchnahme im Star Park ausmacht, in die-

sem Prozess betont werden. Der konjunkturelle Einfluss 

macht eine nachfragebasierte Prognose gerade für diese 

Branche anfällig für Verzerrungen. Diesen Unsicherheiten 

wird im Folgenden Rechnung getragen, indem z. B. die 

entsprechenden Prognosekennwerte (Flächenkennziffer 

für Logistikbranche) defensiv angepasst werden und in der 

Abwägung für die tatsächlichen Flächenausweisungen be-

rücksichtigt. Mit Blick auf die Bestandsflächen muss her-

vorgehoben werden, dass die (Re-)Aktivierung der ge-

werblich-industriell geprägten Bestandsflächen (brown-

fields) sowohl quantitativ, als auch qualitativ keinen ausrei-

chenden Ansatz bietet, um die aktuelle Nachfrage zu de-

cken. 

 

Untersuchung von Gewerbeflächenpotenzialen - Machbar-

keitsstudie Gewerbeflächen Stadt Halle (Saale) 2017 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Aktivierung der 

brownfields erfolgte durch die ICL Ingenieur Consult 

Tabelle 8: Verteilung der Potenzialflächen nach Schwerpunkträumen und Größenkategorien 
Quelle: [17] Stadt Halle (Saale), 2015 

schwierige Entwicklung Altindustrieflächen (brwonfields) | steigende Nachfrage grennfields 
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GmbH eine Untersuchung der Gewerbeflächenpotenzi-

ale ([19] Stadt Halle (Saale), 2017) unter Berücksichtigung 

der aktuellen branchenspezifischen Bedarfssituation. In 

einem ersten Schritt (sog. Longlist) wurden 12 Gewerbe-

flächenpotenziale ermittelt, die im Weiteren hinsichtlich der 

branchenspezifischen Anforderungen überprüft wurden. Im 

Ergebnis (sog. Shortlist) erweisen sich drei greenfield-

Potenzialräume (Tornau, Goldberg, Reideburg Ost) als 

geeignet, um die Anforderungen der aktuell und perspekti-

visch die Nachfrage bestimmender Unternehmen zu erfül-

len. 

 

Bedarfsableitung für den Flächennutzungsplan bis 2035/2040 

Da die branchenspezifischen Anforderungen in der Stadt 

Halle (Saale) nicht an den brownfield-Standorten erfüllt 

werden können, ist eine Unterscheidung zwischen den 

beiden Standorttypen für die Bedarfsableitung zwingend 

erforderlich. Folgt man dem aktuellen Entwicklungstrend 

von gut 120 ha Flächenverbrauch im Star Park in den 

Jahren 2015 bis 2018, werden jährlich ca. 30 ha Gewerbe- 

und Industrieflächen an einem greenfield-Standort benö-

tigt. Mit Blick auf die vorangehend beschriebenen Nach-

fragezahlen wird ebenfalls deutlich, dass tendenziell hohe 

Nachfragepotenziale bestehen, die aufgrund der zuneh-

menden Flächenverknappung im Star Park nicht abge-

schöpft werden konnten. Bezogen auf den Planungshori-

zont des neu aufzustellenden Flächennutzungsplanes ent-

spricht somit der Flächenbedarf in greenfields mindes-

tens 450 ha - 600 ha für den Zeitraum bis 2040. Demge-

genüber stehen gemäß der ICL-Studie 437 ha zur Verfü-

gung. Das gesamte Potenzial kann gemäß den Ergebnis-

sen der ICL-Studie nicht im Stadtgebiet verortet werden. 

Für die Entwicklung in den brownfields liefern die Flä-

chenverkaufs-/Flächennutzungszahlen lediglich eine stark 

begrenzte Teilmenge der Entwicklung der letzten Jahre. 

Insofern geht der Bedarf an brownfield-Flächen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit über eine jährliche Größe von 5 ha 

entsprechend des Trends im Zeitraum von 2015 bis 2018 

hinaus. Laut Studie des isw gibt es in Halle knapp über 

300 ha brownfield-Potenzialflächen. Angesichts der Ver-

fügbarkeitsschwierigkeiten der brownfield-Potenzialflächen 

kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der 

brownfield-Potenzialflächen im Rahmen kleinerer Neu-

ansiedlungs- und Verlagerungsprozesse zumindest im 

Sinne einer natürlichen Fluktuation im Rahmen des Pla-

nungshorizontes des Flächennutzungsplans in Nutzung 

gebracht werden und somit nicht zur Verfügung stehen. 

So ist ein verhältnismäßig hoher Anteil der in der isw-

Studie als Potenzial ausgewiesenen Flächen inzwischen in 

Nutzung gebracht worden, sodass die Momentaufnahme 

der isw-Studie tendenziell nach unten zu korrigieren ist. 

Eine weitere Teilmenge setzt sich aus Rest- und Splitter-

flächen bzw. erschließungstechnisch gefangenen Grund-

stücken zusammen, welche nur über umfassende Boden-

ordnungsprozesse verwertbar gemacht werden könnten. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine planungsrechtliche 

Rückentwicklung bestehender gewerblicher Bauflächen 

auf Ebene des Flächennutzungsplanes nur in begründeten 

Einzelfällen als sinnvoll dar. 

Im Ergebnis ist die Darstellung der bestehenden ge-

werblichen Bauflächen sowie die zusätzliche Darstel-

lung im Rahmen von 450 ha - 600 ha hinzutretender ge-

werblicher Bauflächen im Flächennutzungsplan als be-

darfsgerecht einzuordnen. 

 

Vergleichende Bedarfsanalyse mittels TBS-GIFPRO 

Die verbal argumentative Herleitung des Gewerbeflächen-

bedarfs soll mittels einer trendbasierten, standortspezi-

fischen Gewerbe- und Industrieflächenprognose (TBS-

GIFPRO) plausibilisiert werden. 

Das Prognosedesign orientiert sich hauptsächlich am Bei-

spiel der Stadt Potsdam, welche in Zusammenarbeit mit 

dem difu im Stadtentwicklungskonzept ([20] Landeshaupt-

stadt Potsdam, 2010) eine TBS-GIFPRO entwickelt hat. 

Für die Ableitung der zu prognostizierenden Beschäftigten-

zahlen wurde die offizielle Beschäftigtenstatistik der Bun-

Flächenbedarf (ca.) 2015 2016 2017 2018 Summe 

Insgesamt 186 127 135 268 716 

bis 1.000 m² 136 87 84 218 525 

bis 1 ha 25 18 35 45 123 

bis 5 ha 13 6 8 4 31 

bis 10 ha 3 9 2 1 15 

bis 20 ha 5 3 2 0 10 

bis 50 ha 3 3 4 0 10 

bis 100 ha 1 0 0 0 1 

> 100 ha 0 1 0 0 1 

Tabelle 9: Flächenanfragen DLZWWD 2015 – 2018; 

eigene Bearbeitung nach Angaben des 

Dienstleistungszentrums Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitalisierung der Stadt Halle (Saale) 
Quelle: eigene Darstellung nach [18] Stadt Halle (Saale), 2019 
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desagentur für Arbeit für den Bereich der kreisfreien Stadt 

Halle (Saale) ([21] Bundesagentur für Arbeit, 2020) heran-

gezogen und anhand der Bevölkerungsentwicklung hoch-

gerechnet, um anschließend über branchenspezifische 

Flächenkennziffern (beanspruchte Gewerbe-

/Industriefläche pro beschäftigter Person in m²) die benö-

tigte Fläche zu ermitteln. Das Prognosedesign ist ausführ-

lich in der Gewerbeflächenbedarfsermittlung in Anlage 1 

zur Begründung beschrieben. Wie in den vorangehenden 

Abschnitten dargelegt stimmt das in Rahmen der isw-

Studie ermittelte Gewerbeflächenpotenzial nicht mehr mit 

dem tatsächlich vorhandenen Potenzial überein, sodass 

das aktuelle Potenzial in Abstimmung mit dem Fachbe-

reich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung unter 

Berücksichtigung der aktuellen Beobachtungen mit einer 

Größenordnung von 170 ha eingeordnet wird. 

Die TBS-GIFPRO weist für den Planungshorizont 2040 im 

Ergebnis einen Gesamtbedarf von 626 ha sowie einen 

Gesamtneubedarf von 456 ha Gewerbeflächen aus. 

In Bezug auf den Gesamtneubedarf muss darauf hinge-

wiesen werden, dass die zugrundeliegende Annahme der 

Aktivierung aller vorhandenen Potenzialflächen bis zum 

Jahr 2040 an den aktuellen wirtschaftlichen, wie vor allem 

auch rechtlichen Rahmenbedingungen scheitert. Insofern 

muss über den Zeithorizont des Flächennutzungsplans ei-

ne sukzessive Aktivierung angestrebt werden, um einen 

Teil des Flächendrucks in die Bestandsgebiete zu leiten. 

Vor diesem Hintergrund validiert die TBS-GIFPRO mit ih-

rem Ergebnis die verbal argumentative Herleitung eines 

Gesamtneubedarfs im Bereich von 450 ha bis 600 ha treff-

sicher. 

 

Ausblick auf die Ausweisung gewerblicher Bauflächen  

im Flächennutzungsplan 

Auch wenn eine zusätzliche Ausweisung der drei green-

field-Potenzialflächen aus der ICL-Studie ([19] Stadt Halle 

(Saale), 2017) bedarfsgerecht erfolgen kann, muss die 

Darstellung einer sachgerechten Abwägung mit allen an-

deren öffentlichen und privaten Belangen zugrunde liegen. 

Es ist eine hohe Relevanz verschiedener Belange (v. a. 

Landschafts- und Bodenschutz, Klimabelange, Schutz-

gut Mensch) für alle drei Flächen absehbar und gerade 

die kumulierte Wirkung gegenüber einzelner entgegenste-

hender Belange setzt erhöhte Anforderungen für die Aus-

weisung aller drei großen Potenzialflächen. Ein weiterer 

Aspekt besteht in den aktuellen Bemühungen um ein in-

terkommunales Gewerbegebiet, welches auf Flächen 

außerhalb des Stadtgebietes entwickelt werden soll. Da 

außerdem, wie vorangehend dargelegt, die mittel- bis lang-

fristige Nachfrageentwicklung mit Ungewissheiten behaftet 

ist, soll im Sinne einer sachgerechten Abwägung vorerst 

keine der drei Potenzialflächen zusätzlich zu den bereits 

ausgewiesenen gewerblichen Bauflächen dargestellt wer-

den. Somit wird der Belang der gewerblichen Entwicklung 

vorerst teilweise zugunsten der konkurrierenden Belange 

zurückgestellt, obwohl er bedarfsseitig gerechtfertigt 

werden kann. Sollte sich im weiteren Zeitverlauf eine 

Nachfrageentwicklung gewerblicher Bauflächen abzeich-

nen, die eine Reaktion erfordert, da ansonsten der Belang 

der gewerblichen Entwicklung unzulässig stark einge-

schränkt würde, ist eine hinreichende Begründung für eine 

Änderung des Flächennutzungsplanes gegeben. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen, die im Be-

stand oder als künftige Zielsetzung eine überwiegende 

gewerbliche Nutzung aufweisen, als gewerbliche Bauflä-

chen dar. Aus dieser Darstellung können prinzipiell auf den 

nachgeordneten Planungsebenen Gewerbegebiete und In-

dustriegebiete entwickelt werden. Die Darstellung eines 

Gewerbe- bzw. Industriegebiets (GE oder GI) auf Ebene 

des Flächennutzungsplans kommt nur im Ausnahmefall 

und mit entsprechender Begründung in Betracht. Um auf 

Ebene der Flächennutzungsplanung auf bestehende oder 

potenzielle Gemengelagen hinzuweisen, können Flächen 

für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 

zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dargestellt 

werden. Die Darstellung einer auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung vorzunehmenden Zonierung mittels einge-

schränkter Gewerbe- und Industriegebiete (GEe und GIe) 

soll ebenfalls nur im begründeten Ausnahmefall erfolgen 

(etwa wenn ein rechtskräftiger Bebauungsplan großmaß-

stäbliche Festsetzungen dieser Art trifft oder städtebauli-

che Gründe zwingend eine solche Festsetzung auf der 

nachgeordneten Planungsebene erfordern). Die Ausnah-

men werden im folgenden Unterpunkt begründet. 

Während vor allem größere verarbeitende Gewerbebetrie-

be, Logistikbetriebe und das Baugewerbe auf die Auswei-

sung separater gewerblicher Bauflächen angewiesen sind, 

können nicht störende Handwerks- und Gewerbebe-

triebe, weite Teile der Technologie- und Kreativbran-

chen sowie allen voran Dienstleistungen im Zulässig-

trendsbasierte, standortspezifische Gewerbe- und Industrieflächenprognose (TBS-GIFPRO) 
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keitsrahmen gemischten Bauflächen (teilweise auch 

Wohnbauflächen) eingeordnet werden. 

Entsprechend des durch den Gesetzgeber vorgesehenen 

gesonderten Stellung großflächiger Handelsbetriebe in 

§ 11 BauNVO ist der überwiegende Teil der Handelsein-

richtungen grundsätzlich nicht in gewerblichen Bau-

flächen zu verorten, sondern in dafür festzusetzenden 

Sondergebieten oder Kerngebieten. Nähere Erläuterungen 

sind Kapitel 4.2.3 Einzelhandel und Zentrenstruktur zu 

entnehmen. 

 

Bewertung potenziell neu auszuweisender  

gewerblicher Bauflächen 

Analog zur weiter oben vorgenommenen Bewertung der 

Flächenpotenziale des Flächennutzungsplans 1998 erfolgt 

die Bewertung von Flächen, welche bisher noch nicht als 

gewerbliche Bauflächen ausgewiesen waren und zukünftig 

für eine gewerblich-industrielle Nutzung in Frage kommen. 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 ersichtlich. Die Ent-

scheidung zur Übernahme in die Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans werden im folgenden Punkt erläutert. 

 

Umsetzung der Darstellung gewerblicher Bauflächen 

Der Flächennutzungsplan stellt diejenigen Flächen als ge-

werbliche Bauflächen dar, welche im Bestand eine über-

wiegende gewerbliche Prägung aufweisen und als zu-

sammenhängende Flächen ein ausreichendes städtebau-

liches Gewicht aufweisen, um eine eigenständige Dar-

stellung zu rechtfertigen. 

Zu den wichtigsten Bestandsflächen zählen die folgenden 

in der isw-Studie ([17] Stadt Halle (Saale), 2015) erfassten 

Schwerpunkträume: 

 Industriegebiet Star Park Halle A 14, 

 Gewerbe- und Industriegebiet Halle-Ost, 

 Gebiet der DR (Sonderentwicklung Strukturwandel 

RAW-Gebiet), 
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  52,4 

Tabelle 10: Bewertung potenzieller Gewerbeflächen für die Flächennutzungsplan Neuaufstellung 
gering (-)   mittel (o)   hoch (+) 

Quelle: eigene Darstellung 

Bewertung Gewerbeflächenpotenziale Neuaufstellung 
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 Riebeckviertel (teilweise, hier erfolgt eine städtebauli-

che Neuordnung über einen Bebauungsplan, der für 

Teile der Flächen ein Urbanes Gebiet festsetzen soll), 

 Gewerbegebiet Halle-Bruckdorf (teilweise, hier beste-

hen in Zusammenhang mit der Ortsumgehung Bruck-

dorf Anforderungen an eine Neuordnung), 

 Gewerbegebiet Halle-Ammendorf/Radewell, 

 Gewerbegebiet Halle-Neustadt und  

 Gewerbegebiet Halle-Trotha. 

 

Weitere zusammenhängende gewerbliche Bestandslagen 

mit Relevanz für die Darstellung des Flächennutzungs-

plans bestehen zwischen Beesener Straße und Turmstra-

ße (KSB Areal), Teilbereiche zwischen Dieselstraße und 

Thüringer Straße, im Verlauf der Berliner Straße sowie 

entlang der Halleschen und Nietlebener Straße (Neustadt/

Nietleben). 

Eine teilweise Umwidmung von Sonderbauflächen für Ha-

fennutzung in gewerbliche Bauflächen findet im Bereich 

der Brachwitzer Straße statt. Hier hat die Hafennutzung 

nicht den ursprünglich avisierten flächenmäßigen Umgriff 

eingenommen. Da auch für die weitere Entwicklung nicht 

damit zu rechnen ist, dass diese Flächen für Hafennutzun-

gen benötigt werden und sich zwischenzeitlich ein breites 

überwiegend gewerbliches Nutzungsspektrum etabliert 

hat, weist die Stadt Halle (Saale) die vorhandene Nutzung 

im Sinne der Bestandssicherung aus. Der Beiplan Arbei-

ten/Gewerbe gibt eine Übersicht aller Bauflächen, die 

maßgeblich durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind 

oder dafür vorgesehen werden sollen. 

Die gewerblichen Bauflächen nördlich der Ortslage Tor-

nau werden auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses 

VII/2019/00008 planungsrechtlich zurückentwickelt und 

folglich nicht mehr im Flächennutzungsplan dargestellt. 

Wie in der vorangehenden Bedarfsermittlung dargelegt, 

besteht über die Bestandsgebiete hinaus die Notwendig-

keit einer Neuinanspruchnahme bisher nicht als gewerbli-

che Baufläche dargestellter Bereiche. Ein Hauptbestandteil 

dieser Bedarfsdeckung soll über die Entwicklung eines 

interkommunalen Gewerbegebietes im benachbarten 

Saalekreis erreicht werden. Gegen die Darstellung weite-

rer großflächiger gewerblicher Bauflächen am Goldberg 

oder Reideburg Ost stehen in der Abwägung verschiedene 

Belange (v. a. Landschafts- und Bodenschutz, Klimabe-

lange, Schutzgut Mensch) und deren Zusammenwirken. 

Eine kleinere Fläche von gut 16 ha im Bereich Reideburg 

Ost wird als Anknüpfungsfläche an die Entwicklung im Star 

Park an der A 14 vorgehalten. Außerdem werden im Zu-

sammenhang mit der Trassenplanung des närdlichen Saa-

leübergangs die gewerblichen Bauflächen der in Aufstel-

lung befindlichen Bebauungspläne Nr. 98 und Nr. 184 dar-

gestellt sowie die Fläche am Kanenaer Weg im in Aufstel-

lung befindlichen Bebauungsplan Nr. 147 sowie die Flä-

chen im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplans Nr. 212 in Diemitz, die allerdings nur be-

grenzt mit einer Neuinanspruchnahme bisher unbebauter 

Fläche verbunden sind. Außerdem werden die Flächen 

nördlich des Heizkraftwerks in der Dieselstraße als ge-

werbliche Bauflächen dargestellt. Auch unter Berücksichti-

gung der dargestellten gewerblicher Bauflächen sowie ei-

ner möglichen interkommunalen Gewerbegebietsentwick-

lung ergibt sich gegenüber dem Gesamtneubedarf ein An-

gebotsdefizit von erheblicher Größe (mindestens 200 ha - 

400 ha). Daher spielt die Bemühungen um eine 

(Re)Aktivierung von Flächen in den Bestandsgebieten 

eine besondere Rolle, um die Neuinanspruchnahme von 

Flächen im Sinne der weiter oben angesprochenen Abwä-

gung mit zahlreichen konkurrierenden Belangen auf das 

Notwendige zu beschränken. 

Eine detaillierte Beurteilung der Neuinanspruchnahme bis-

her unbebauter Flächen für gewerbliche Nutzungen ist der 

Umweltprüfung in Anlage 3 zu entnehmen. 

Reaktivierung Bestandsflächen | Bedarfsdeckung in der Region 
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4.2.2 Wissenschaft und Technologie 

 

Ausgangssituation 

Traditionell ist Halle (Saale) eine Stadt mit einer hoch ent-

wickelten Wissenschaftslandschaft sowie Hochtechnologie 

in Forschung und Ausbildung, des technisch-technologi-

schen Fortschritts aber auch der kreativen Ideen und 

Entwicklungen. Neben der hohen Dichte an wissen-

schaftlichen Einrichtungen und der konstant hohen Studie-

rendenzahlen (jährlich über 20.000 Studierende seit 2010) 

sprechen für den Standort Halle insbesondere die nationa-

le und internationale Kompetenz und Prominenz der 

wissenschaftlichen Einrichtungen. Für das Oberzentrum 

Halle (Saale) bietet das vorhandene Wissenschaftspoten-

zial erhebliche Entwicklungschancen für die Zukunft, wie 

beispielsweise intelligente Clusterbildung, die als solche 

relevant für die Flächennutzungsplanung sind. 

In einer kompakten Stadt der kurzen Wege treffen Wis-

senschaft, studentisches Leben, Stadtstruktur und Stadt-

gesellschaft in vielfältigster Art und Weise aufeinander, 

beeinflussen und bedingen sich gegenseitig und prägen 

maßgeblich das Stadtbild. In enger Verbindung mit Wirt-

schaft und Kultur sind Wissenschaft, Technologie und 

Kreativität die Triebfedern und Motoren der Stadtent-

wicklung in Halle. 

Die sehr bedeutsame wissenschaftliche Tradition reicht in 

Halle weit in die Vergangenheit zurück. Die Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg (MLU) entstand 1817 aus 

dem Zusammenschluss der 1502 gegründeten Universität 

Wittenberg - als Wirkungsstätte Martin Luthers die Ge-

burtsstätte der Reformation 1517 - und der 1694 gegrün-

deten Friedrichs-Universität Halle. Anfang des 18. Jahr-

hunderts wurde die hallesche Universität zu einem der 

Ausgangspunkte der deutschen Aufklärung und zu einer 

der größten deutschen Universitäten. Dieser Aufstieg voll-

zog sich im harten Widerstreit mit den Franckeschen Stif-

tungen als Zentrum des deutschen Pietismus und mit Bib-

liothek, Kunst- und Naturalienkammer selbst Teil der Wis-

senschaftslandschaft Halle. Die Leopoldina, heute Natio-

nale Akademie der Wissenschaften, wurde 1652 in 

Schweinfurt gegründet und ist die älteste ununterbrochen 

existierende naturwissenschaftlich-medizinische Akademie 

der Welt mit einer erheblichen Reputation in der Wissen-

schaft. 1878 in Halle sesshaft geworden, wurde sie 2008 

zur Nationalen Akademie der Wissenschaften ernannt 

und hat seit 2012 in einem repräsentativen Gebäude auf 

dem Jägerberg am Rande der Altstadt ihren Hauptsitz. 

Die Wissenschafts- und Technologielandschaft in Halle ist 

strukturell durch folgende Bereiche und Institutionen ge-

prägt: 

 Die drei Hochschulen in der Stadt: Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg, Burg Giebichenstein 

Kunsthochschule sowie die Evangelische Hochschu-

le für Kirchenmusik. Bei ca. 22.000 Studierenden be-

trägt die Studierendenquote - gemessen an der Ein-

wohnerzahl - 9 % und liegt damit höher als in Dresden 

oder Leipzig. Halle ist noch vor Magdeburg der Hoch-

schulschwerpunkt in Sachsen-Anhalt. 

 Die Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaf-

ten als größte Wissenschaftsakademie in Deutschland 

und Bundesinstitution. Mit ihren weit gespannten (in-

ternationalen) Netzwerken stärkt sie die Sichtbarkeit 

Halles als Wissenschaftsort weltweit. 

 Das Rückgrat der deutschen Forschungslandschaft 

bilden neben den Hochschulen vor allem die vier gro-

ßen außeruniversitären Forschungsorganisationen, 

die in Halle mit 10 Einrichtungen vertreten sind (4x 

Fraunhofer-Gesellschaft, 3x Leibniz-Gemeinschaft, 2x 

Max-Planck-Gesellschaft, 1x Helmholtz-Gemeinschaft). 

Halle erreicht damit eine vergleichsweise sehr hohe 

Dichte an Forschungsinstituten. 

 Der weinberg campus ist der räumliche Schwerpunkt 

der Wissenschaftslandschaft in Halle mit einer sehr 

hohen Konzentration der grundlagen- und anwen-

dungsorientierten Forschung in den naturwissenschaft-

lichen Bereichen der Universität und der außeruniversi-

tären Forschungszentren sowie deren Verbindung mit 

Start-ups und Technologieunternehmen im städtischen 

Tochterunternehmen TGZ Halle GmbH und dem Bio-

Zentrum Halle GmbH, 1993 und 1998 gegründet. Wei-

terhin befindet sich das Universitätsklinikum am 

Standort. Dieser Wissenschafts- und Technologiepark 

ist der zweitgrößte in den Neuen Bundesländern und 

unter den TOP 10 in Deutschland und bildet ein ideales 

Umfeld für Wissenstransfer und Innovation im Be-

reich von Life-Sciences, Biomedizin und Materialwis-

senschaften. Weit über eine Milliarde Euro wurde hier 

investiert. Ca. 250 Start-ups fanden seit der Gründung 

beste Bedingungen. Heute sind über 100 Unternehmen 

und Institute mit ca. 6.000 Beschäftigten (incl. Universi-

tätsmedizin) angesiedelt, die Tür an Tür forschen, ent-

wickeln und arbeiten. Hier entstehen aus Ideen Innova-

tionen und werden in Ausgründungen verwertet. Ein 

innovatives Cluster aus Unternehmen, Forschungsein-

traditionelle Wissenschaftseinrichtungen | neuer Technologiepark 
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richtungen und Dienstleistern hat sich entwickelt, wel-

ches in die Region ausstrahlt. 

 Einen eigenen räumlichen Schwerpunkt bildet die Me-

dien- und Kreativwirtschaft mit einem Cluster um die 

Hörfunkzentrale des MDR, das mit dem Mitteldeut-

schen Multimediazentrum MMZ als modernes Exis-

tenzgründungszentrum für die Medien- und Kreativ-

wirtschaft mit Schwerpunkt Ton um eine Einrichtung 

mit großer Impulswirkung erweitert wurde. Neben Bü-

roflächen für Existenzgründer bietet es einzigartige 

Veranstaltungsräume und hochmoderne Studios zur 

Film- und Audioproduktion. 

 Die Franckeschen Stiftungen als historisch sehr be-

deutsame Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung, die 

auf der deutschen Vorschlagsliste für das UNESCO-

Welterbe steht. Mittlerweile haben sich über 50 ver-

schiedene wissensbasierte Einrichtungen auf dem Stif-

tungsgelände etabliert, darunter Institute der Martin-

Luther-Universität, die Kulturstiftung des Bundes und 

das Deutsche Jugendinstitut. 

 Darüber hinaus sind einzelne Technologieunterneh-

men in den halleschen Gewerbegebieten ansässig, 

z. B. im Bereich Informations- und Kommunikations-

technologie sowie Sensorik (GISA, DELL, SONOTEC, 

Gollmann, usw.). 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Im ISEK Halle (Saale) 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) 

bildet die Wissenschaft mit Wirtschaft und Kultur zusammen 

den „Dreiklang“ der fundamentalen Triebkräfte für die 

Stadtentwicklung, die die Stadt maßgeblich tragen und de-

ren Zukunft prägen. Im räumlichen Leitbild des ISEK als 

Kondensat der Stadtentwicklungsvision ist der Wissen-

schaftsschwerpunkt in der Altstadt/Innenstadt dargestellt 

(mit den Universitätsstandorten am zentralen Universitäts-

platz und dem Steintorcampus, den Franckeschen Stiftun-

gen usw.) sowie der Wissenschafts- und Technologiepark 

weinberg campus mit einer visionären Vernetzung in die 

Neustadt als künftig gewünschte räumliche Entwicklung. 

Hinzu kommt das als „Kulturmeile“ bezeichnete, eng ver-

knüpfte Netz von Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen 

entlang der Saale von der Saline Insel bis nach Giebichen-

stein (Planetarium, historische Saline, MMZ, Moritzburg, Le-

opoldina, Burg Giebichenstein Kunsthochschule mit Design-

haus) als dritter wissenschaftsgeprägter Schwerpunktraum. 

Diese Darstellung wird zweistufig untersetzt in der Leitbild-

Strategie Wissenschaft und detailreicher im Fachbeitrag 

Wissenschaft, Technologie und Kreativität. Die Leitbild-

Strategie stellt vier strategische Ziele für die zukünftige 

Entwicklung der Wissenschaft in Halle heraus: 

1. Festigung und Ausbau des Wissenschaftsstandorts als 

nachgefragtes Zentrum der universitären Bildung, im 

nationalen und internationalen Maßstab (Exzellenz) 

und damit die Erhöhung der Zukunftschancen des Wis-

senschaftsstandortes. 

2. Steigerung der Verbleibsquote der Absolventen und 

Generierung von Halteeffekten. 

3. Stärkung der Verflechtung von Wissenschaft, Wirt-

schaft und Kultur. 

4. Förderung der Vernetzung von Wissenschaft, Stadt 

und Region. 

Flächenrelevant für den Flächennutzungsplan sind vor al-

lem die Ziele 1. und 3., da sie mit einem Ausbau der wis-

senschaftlichen und technologischen Infrastruktur verbun-

den sind.  

Im Fachbeitrag Wissenschaft, Technologie und Kreativität 

werden die strategischen Aussagen untersetzt (hier nur die 

flächenrelevanten Leitlinien und Projekte, zusammen mit 

den strategischen Projekten dargestellt): 

 Branchenbezogene Schwerpunktsetzungen auf Life 

Science, Proteinforschung/Proteinzentrum, erneuerba-

re Energien, Photovoltaik, Gerontologie, Medizintech-

nik, Materialwissenschaften. 

 Geplanter Ausbau der wissenschaftlichen Infrastruktur, 

insbesondere Erweiterung des Wissenschafts- und 

Technologieparks weinberg campus (im ISEK fo-

kussiert auf geplante Erweiterung südlich Blücherstra-

ße und Verzahnung mit Bereichen der Nördlichen 

Neustadt). 

 Bau eines Kongresshotels/-zentrums. 

 Stärkung der Ingenieurwissenschaften in der Region 

u. a. im Kontext zum Bedarf der chemischen Industrie 

im Umfeld von Halle (Kooperation mit der Hochschule 

Merseburg). 

 Qualifizierung des Angebotes für Technologieunter-

nehmen, Existenzgründungen/Startups (Technologie-

park weinberg campus, TGZ bzw. Biozentrum, MMZ). 

 Gestaltung öffentlicher Räume und städtebauliche 

Prägung gemäß dem Motto „Wissenschaft trifft 

Stadt“ (insbesondere bezogen auf das Ensemble am 

Friedemann-Bach-Platz mit Leopoldina, Physikali-

schem Institut und Moritzburg). 
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Das Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Halle 

(Saale) ([15] Stadt Halle (Saale), 2016) aus dem Jahr 2016 

benennt Entwicklungsbranchen als Branchen mit beson-

ders hohen Entwicklungs- und Innovationspotential, mit 

großem Potential durch das umfassende Forschungsnetz-

werk mit Uni/Instituten, aber auch hohem Koordinierungs- 

und Förderbedarf. Es geht um die technologiegetriebenen 

Unternehmen, die eng mit dem Wissenschaftsstandort 

Halle verbunden sind und oft als Start-Ups im weinberg 

campus entstanden sind. Neben den in Kapitel Gewerb-

lich-industrielle Wirtschaft und Dienstleistungen (siehe 

4.2.1) benannten Branchen der Biotechnologie und Life 

Science sowie Materialtechnologie und Engineering, Me-

dientechnologie und IT werden Entwicklungsziele und 

Maßnahmen für die Schaffung von hochqualifizierten Ar-

beitsplätzten und Ausgründungen im universitären und for-

schungsnahen Bereich (Uni/TGZ) abgeleitet, wie z. B.: 

 Aufbau von Inkubator-/Akzelerator-Strukturen im Tech-

nologie- und Gründerzentrum, die den Gründungspro-

zess „beschleunigen“. 

 Bereitstellen einer gründungs- und wachstumsfreundli-

chen Infrastruktur. 

 Ansiedlungen aus anderen Regionen zur Erhöhung der 

Anzahl der Unternehmensgründungen, insbesondere 

im weinberg campus. 

 Konzepte für die weitere Flächenentwicklung von 

TGZ sowie Bio-Zentrum Halle GmbH selbst sowie für 

neue bzw. weiter expandierende Technologieunter-

nehmen (Erweiterungs- und Ansiedlungsstrategie). 

Angepasst an die Branche der Medientechnologie und IT 

werden vergleichbare Maßnahmen für die MMZ GmbH for-

muliert, z. B. die Wiederinstandsetzung und räumliche Er-

weiterung nach den Hochwasserschäden 2013. 

Halle (Saale) gehört neben vier weiteren Landkreisen zum 

Fördergebiet des Strukturwandels Kohleausstieg. Aktu-

elle Ziele und Projekte im Bereich Wissenschaft und Tech-

nologie werden in diesem Rahmen verfolgt und sind mit 

Stadtratsbeschlüssen (VII/2020/01894 und VII/2021/

02790) sowie sukzessiven Förderzusagen ([22] Land 

Sachsen-Anhalt, 2022) für die Umsetzung untersetzt. Es 

sollen folgende Leuchtturmprojekte mit Wissenschafts- 

und Technologiebezug entwickelt werden: 

 Entwicklung des RAW-Geländes (ehem. Reichs-

bahnausbesserungswerk) am Hauptbahnhof. Hier ist 

die Entwicklung eines Wissenschafts- und Technolo-

gieclusters mit einem IT-Campus als Nukleus geplant. 

Der vorgesehene „IT-Inkubator“ soll als hochattrakti-

ves Arbeitsumfeld für junge, technologieorientierte Un-

ternehmen mit kompletten Kommunikationsinfrastruktu-

ren, modernster Hard- und Softwareausstattung sowie 

spezifischen Dienstleistungen etabliert werden. 

 Ausbau des Forschungs- und Gründungsstandortes 

weinberg campus östlich der Heideallee mit einem 

weiteren Gründerzentrum der TGZ Halle GmbH (BDC 

= Business Development Center “Digital Life Sci-

ences + Smart Materials”) sowie einem Center for 

Substainable Materials and Energy (CSME), wel-

ches insbesondere zu nachhaltigen Materialien und zur 

erneuerbaren Energiegewinnung forscht. 

 In Verbindung mit der Bildungslandschaft in Halle soll 

ein neuartiges, wissenschafts- und technikbasiertes 

Bildungszentrum im Stadtteil Neustadt in enger Ko-

operation mit den halleschen Akteuren aus Wissen-

schaft, Technologie und Berufsvorbereitung entstehen: 

die Begegnungs- und Bildungsstätte Campushaus 

Neustadt mit MINT-Profil. Hier sollen diesbezügliche 

Kompetenzen des künftigen Fachkräftenachwuchses 

außerhalb der formalen Schulbildung entwickelt und 

gefördert werden. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Im Flächennutzungsplan können Flächen, die überwiegend 

durch Unternehmen und Institutionen der Wissenschaft, 

Technologie und Kreativwirtschaft geprägt sind, aufgrund 

ihrer spezifischen Nutzungscharakteristik in der Regel 

im Rahmen von Sonderbauflächen dargestellt werden, da 

sie sich wesentlich von den übrigen Bauflächen des § 1 

Abs. 1 BauNVO unterscheiden. Im Rahmen der Darstellung 

einer Sonderbaufläche mit entsprechender Zweckbestim-

mung ist grundsätzlich die größte Entwicklungsfähigkeit 

gegeben, sodass bei ausreichender Flächengröße über 

2 ha eine eigenständige Darstellung erfolgen kann. Die 

Zweckbestimmung ist dabei in der Regel weit auszule-

gen, sodass es im Zweifelsfall nicht maßgeblich ist, ob die 

Zweckbestimmung Wissenschaft, Technologie, Forschung 

oder Universität/Hochschule lautet. Eine enge Abgrenzung 

auf Ebene des Flächennutzungsplans ist hinsichtlich der 

perspektivischen Entwicklung und der sehr ähnlichen Nut-

zungsanforderungen und Konfliktpotenziale der Nutzungen 

dieses Spektrums nicht geboten. Eine Kombination mit 

weiteren Zweckbestimmungen, insbesondere Bildung, 

Schule, Gewerbe, Dienstleistung, Freizeit, usw. ist regel-

mäßig städtebaulich geordnet möglich und schafft Räume 
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für eine dynamische Stadtentwicklung. 

Sofern die Unternehmen und Institutionen der Wissen-

schaft, Technologie und Kreativwirtschaft keine Flächen-

wirksamkeit im Sinne der Mindestflächenanforderung von 

2 ha entfalten, können sie meist städtebaulich geordnet in 

gewerbliche Bauflächen und gemischte Bauflächen 

einbezogen werden, vor allem kleinere Einrichtungen 

ebenfalls in Wohnbauflächen. 

 

Umsetzung der Darstellung von Flächen für Wissen-

schaft und Technologie 

Ein Schwerpunkt der Darstellungen für Wissenschaft und 

Technologie liegt mit über 70 ha Sonderbaufläche mit 

den Zweckbestimmungen Universität, Forschung, Techno-

logie, (Verwaltung und Bildung) im Bereich des weinberg 

campus in den Stadtteilen Heide-Süd und Kröllwitz. Die 

Sonderbauflächen sind zum weit überwiegenden Teil über 

die verbindliche Bauleitplanung gesichert. Entsprechend 

der intensiven Clusterwirkung befindet sich in engem 

räumlichen Zusammenhang dazu der Hauptstandort des 

Universitätsklinikums auf einer rund 10 ha großen Son-

derbaufläche mit den Zweckbestimmungen Universität, 

Krankenhaus, ebenfalls über einen Bebauungsplan über-

plant. Als perspektivische Erweiterung des weinberg cam-

pus wird im südlich angrenzenden Bereich um das ehema-

lige Finanzamt an der Blücherstraße/Gimritzer Damm/

Weinbergwiesen eine Sonderbaufläche für Verwaltung, 

Technologie, Forschung und Dienstleistung dargestellt. 

Mit der Erweiterung sollen die überwiegend erschöpften 

Entwicklungsreserven des weinberg campus ergänzt und 

gleichzeitig Impulse in die Nördliche Neustadt getragen 

und mit den Flächenpotenzialen um die Andalusierstraße 

(gewerbliche Entwicklung) sowie der Begegnungs- und 

Bildungsstätte Campushaus Neustadt verknüpft werden. 

Deshalb liegt der Fokus in den Zweckbestimmungen weni-

ger auf universitären Nutzungen, was nicht bedeutet, dass 

in diesem Rahmen nicht auch Einrichtungen von Universi-

täten oder Hochschulen ihren Platz finden können. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Flächendarstellungen im Be-

reich Wissenschaft, Technologie und Kreativwirtschaft ist 

im innerstädtischen Bereich auszumachen. Die beiden 

Campusstandorte der Burg Giebichenstein Kunst-

hochschule Halle sowie die Hauptstandorte der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) am Steintor 

sowie am Universitätsplatz (gemeinsam mit der Kulturin-

sel), in Verbindung mit dem Universitätsklinikum mit den 

Zweckbestimmungen Universität, Krankenhaus und Bil-

dung in der Magdeburger Straße sowie als Bestandteil 

der Franckeschen Stiftungen mit einer Mischung aus 

Universität, Wissenschaft, Schulen, sozialen Einrichtun-

gen, Kultur und Sporteinrichtungen werden aufgrund ihrer 

städtebaulichen Dimensionen als Sonderbauflächen mit 

entsprechenden Zweckbestimmungen dargestellt. Den 

weiteren Einrichtungen im innerstädtischen Bereich, wie 

der Leopoldina, der Evangelischen Hochschule für Kir-

chenmusik oder einzelnen Institutsgebäude der MLU (z. B. 

am Friedamann-Bach-Platz oder in der nördlichen Innen-

stadt) fehlt trotz ihrer enormen Bedeutung für die Wissen-

schaftslandschaft der Stadt das entsprechende städtebau-

liche Gewicht für eine eigenständige Flächenausweisung 

auf Ebene des Flächennutzungsplans. Sie werden in die 

umgebenden gemischten Bauflächen oder Wohnbau-

flächen einbezogen, sodass ihre Entwicklungsfähigkeit 

gesichert bleibt. In gleicher Weise wird das Mitteldeut-

sche Multimediazentrum in der Mansfelder Straße in die 

umgebende gemischte Baufläche integriert. 

Aufgrund der herausragenden Bedeutung für die Stadt-

entwicklung wird am Riebeckplatz eine Sonderbaufläche 

mit der Zweckbestimmung Hotel, Dienstleistung, Büro, 

Verwaltung und Wissenschaft als Ausnahme von der 

Mindestflächenanforderung von 2 ha dargestellt, um an 

einem der zentralen Eingangsorte der Stadt ein dynami-

sches Quartier mit hoher Repräsentations- und Destinati-

onswirkung entwickeln zu können. Diese Entwicklung ist 

mit dem Zuschlag für das Zukunftszentrum für Deutsche 

Einheit und Europäische Transformation auf eine noch hö-

here Ebene gehoben worden. 

Nördlich der Berliner Straße befinden sich zwei weitere 

Standorte der MLU (Lehr- und Versuchsstation) bzw. 

des Universitätsklinikums (Psychiatrische Klinik) als 

Sonderbauflächen mit entsprechender Zweckbestim-

mung dargestellt. Die sich an die Lehr- und Versuchsstati-

on anschließenden Versuchsfelder werden als Flächen für 

die Landwirtschaft dargestellt. 

Als herausragendes Projekt des Strukturwandels Kohle-

ausstieg wird das RAW-Gelände (ehem. Reichsbahnaus-

besserungswerk) ebenfalls als Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung Forschung, Technologie, Dienstleis-

tung und Gewerbe dargestellt, um so flexibel wie mög-

lich auf die spezifischen Anforderungen für die Entwicklung 

eines Wissenschafts- und Technologieclusters inkl. IT-

Campus reagieren zu können. 

Darüber hinaus existiert eine Vielzahl an wissenschafts- 

und technologiebasierten Unternehmen, die aufgrund ihrer 
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mangelnden Flächenwirksamkeit in die umgebenden 

gewerblichen Bauflächen einbezogen werden, ohne 

dass daraus städtebauliche Missstände erwachsen. Eine 

Übersicht über Bauflächen, die wissenschafts- und techno-

logieorientierte Standorte im Bestand oder als Neupla-

nung/-entwicklung abdecken wird im Beiplan Arbeiten/

Gewerbe gegeben. 

 

4.2.3 Einzelhandel und Zentrenstruktur 

 

Ausgangssituation 

Die Einzelhandels- und Zentrenstruktur Halles ist in hohem 

Maße geprägt von der Lage innerhalb der Metropolregion 

Mitteldeutschland und der Nähe zur benachbarten Metro-

pole Leipzig. Als Oberzentrum im eher dünn besiedelten 

südlichen Sachsen-Anhalt nimmt die Stadt eine wichtige 

Versorgungsfunktion im Einzelhandel auch für das Um-

land wahr. Allerdings sieht sich das hallesche Einzelhandel 

einer starken Konkurrenzsituation durch das überregio-

nal bedeutsame Oberzentrum Leipzig sowie das große 

Shopping-Center Nova Eventis, das Halle-Peißen Center 

sowie das Designer Outlet in Brehna gegenüber, was zum 

Teil auch auf die hohe räumlich-funktionale Verflechtung in 

der Region durch die S-Bahn Mitteldeutschland zurückzu-

führen ist. In der Einzelhandelslandschaft der Stadt sind 

die allgemeinen Trendentwicklungen des Einzelhandels 

ebenfalls deutlich erkennbar: Neben Filialisierung, Be-

triebsformenwandel, Unternehmens- und Umsatzkon-

zentration sowie den damit einhergehenden Auswirkun-

gen auf Standortanforderungen haben auch Digitalisie-

rung und E-Commerce in der Einkaufslandschaft von 

Halle (Saale) Einzug gehalten. Aktuell verfügt Halle (Saa-

le) über elf Nahversorgungszentren (NVZ), die beiden 

Nebenzentren Neustadt und Südstadt sowie das 

Hauptzentrum in der Altstadt; diese bilden die zentralen 

Versorgungsbereiche. Hinzu kommen fünf Sonderstand-

orte für den großflächigen Einzelhandel und zahlreiche 

Nahversorgungsstandorte, die außerhalb der zentralen 

Versorgungsbereiche liegen. Insgesamt unterliegt die Ein-

zelhandelslandschaft der Stadt einer ausgeprägten und 

anhaltenden Dynamik, weshalb sie auch auf Ebene der 

Flächennutzungsplanung Wirkung entfaltet und Steue-

rungsbedarf verursacht. Um dieser Anforderung gerecht zu 

werden wurde das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

(EZK) aus dem Jahr 2013 im Jahr 2020 fortgeschrieben 

und an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) wid-

met dem Einzelhandel und den städtischen Zentren einen 

eigenen Fachbeitrag und betont die Versorgungsfunktion 

als Oberzentrum sowie die Rolle des hierarchisch gestuf-

ten Zentrenmodells. Als wichtige Zielaussagen werden be-

nannt: 

 Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche, insbe-

sondere des Hauptzentrums: Das Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept der Stadt als zentrales Steuerungs-

instrument für Einzelhandelsansiedlungen soll umge-

setzt und dabei an die sich ändernden Rahmenbedin-

gungen angepasst werden. Im Mittelpunkt steht dabei 

die Stärkung und Weiterentwicklung der zentralen Ver-

sorgungsbereiche, d. h. insbesondere des Hauptzent-

rums und der Stadtteilzentren, die einerseits vor Ent-

wicklungen mit nachteiligen städtebaulichen Auswir-

kungen geschützt werden und andererseits Investiti-

onsvorrangstandorte für die Ansiedlung neuer Einzel-

handelsbetriebe sind. 

[…] 

 

Die Attraktivität der oberen Leipziger Straße vom Alt-

stadtring zum Riebeckplatz soll als wichtiger Stadtein-

gangsbereich im Einklang mit der Entwicklung am 

Riebeckplatz erhöht werden. Eine vielversprechende 

Option dabei ist die Stärkung als Dienstleistungs- und 

Wohnstandort sowie die Verzahnung mit Kunst und Kul-

tur, Freizeit und Angeboten aus dem kreativen Bereich. 

[…] 

Die Bildung und die Tätigkeit von Standortgemeinschaf-

ten von Eigentümern und Händlern soll unterstützt wer-

den, z. B. auch durch die Einforderung von gesetzlichen 

Regelungen gegenüber dem Land (z. B. BID-Gesetz) 

zusammen mit der IHK. 

 Stärkung der Stadtteilzentren: Die Stadtteilzentren für 

den halleschen Süden (Südstadt) und Westen (Neu-

stadt) sollen hinsichtlich ihrer Einzelhandelsfunktionali-

tät und -zentralität erhalten und gestärkt werden, ohne 

dabei zu einer Konkurrenz für das Hauptzentrum zu 

werden. Notwendig ist vor allem die Angebotssiche-

rung. 

 Sicherung eines vielfältigen Einzelhandels- und Dienst-

leistungsangebots und Stärkung der Besonderheiten 

des halleschen Einzelhandels: Seitens der Stadt soll die 

Ansiedlung höherwertiger Einzelhandelsangebote un-

terstützt werden. Dies betrifft sowohl den Fachhandel 
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als auch den Lebensmitteleinzelhandel. Die Besonder-

heiten des halleschen Einzelhandels sollen weiterentwi-

ckelt und besser vermarktet werden, beispielsweise das 

Angebot von Kunst- und Designprodukten von Burg-

Studierenden und -Absolventen sowie die in der Stadt 

gut vertretenen inhabergeführten Fachgeschäfte. Stra-

tegien, um den Herausforderungen des Online-Handels 

aktiv zu begegnen, sollen entwickelt und fortgeführt 

werden (Halle-App, Digitale Einkaufsstadt). 

 Erhöhung des Einzelhandelskomforts und Verbesse-

rung der Aufenthaltsqualität: Die Stadt Halle soll in 

Kombination aus Einzelhandelsangebot und Qualität 

des öffentlichen Raumes ein unverwechselbares Ein-

kaufserlebnis bieten. Durch weitere städtebauliche Auf-

wertung und die Ergänzung von (Außen-) Gastronomie 

und Freizeiteinrichtungen soll die Aufenthaltsqualität der 

Zentren weiter erhöht werden. 

 Etablierung des Nahversorgungszentrums Ammendorf: 

Ein neues Nahversorgungszentrum in Ammendorf 

soll die vorhandene Zentrenstruktur ergänzen und zu 

einer qualitativen und quantitativen Verbesserung des 

Nahversorgungsangebotes im südöstlichen Stadtbe-

reich beitragen. Zur Schaffung der planungsrechtlichen 

Grundlagen wird dazu ein Bebauungsplan aufgestellt. 

 Sicherung und Qualifizierung der Grund- und Nahver-

sorgung in den Wohngebieten: Eine wohnortnahe 

Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs und 

wichtigen Dienstleistungen soll - korrespondierend mit 

dem Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ - in allen 

Stadtteilen gewährleistet sein. Eine entsprechende 

Steuerung von Ansiedlungen erfolgt im Einklang mit 

dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept im Rahmen 

der Flächennutzungs- und Bauleitplanung. 

Neben dem Hauptzentrum und den beiden Nebenzentren 

werden die Nahversorgungszentren durch das ISEK  

Halle 2025 als räumliche Handlungsschwerpunkte be-

nannt. Letztere wurden wie nachfolgend erläutert in der 

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 

überarbeitet und ergänzt. 

 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle 

(Saale) ([23] Stadt Halle (Saale), 2020) in der fortgeschrie-

benen Fassung aus dem Jahr 2020 definiert folgende 

übergeordnete und für die Darstellung des Flächennut-

zungsplans relevante Zielstellung: Erhaltung und Stär-

kung der oberzentralen Versorgungsfunktion der Stadt 

Halle (Saale). Dabei ist die Sicherheit und Stärkung der 

Einzelhandelszentralität unter Wahrung des Ziels der Stadt 

der kurzen Wege mit einer funktionsgerechten Arbeitstei-

lung zwischen den Zentren vorzunehmen. Die Fokussie-

rung auf die Zentren und die hervorgehobenen Sonder-

standorte soll dazu beitragen, im Sinne des Klimaschutzes 

unnötigen Verkehr und damit CO2-Emissionen zu vermei-

den. Um dies umzusetzen gibt es fünf Entwicklungsziel-

stellungen, die sich an die verschiedenen Zentren- und 

Standorttypen richten. 

Die Zentrenhierarchie und Sonderstandorte des Einzel-

handels- und Zentrenkonzepts sind im Beiplan Arbeiten/

Gewerbe ersichtlich. Die genaue Abgrenzung der zentra-

len Versorgungsbereiche und Sonderstandorte ist dem 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept zu entnehmen. 

In Bezug auf das Hauptzentrum Altstadt stehen die Stär-

kung der Versorgungsfunktion durch eine qualitative Wei-

terentwicklung der Angebotsstrukturen sowie die Siche-

rung und der Ausbau der Angebots- und Funktionsvielfalt 

im Fokus. Vor diesem Hintergrund ist der zentrale Versor-

gungsbereich durch Ergänzung des Angebotes und Etab-

lierung leistungsfähiger Strukturen als Ganzes zu sichern, 

zu stärken und qualitativ aufzuwerten. Der Fokus liegt da-

bei auf der Hauptgeschäftslage, welche u. a. den Markt-

platz, Teile der Großen Ulrichstraße, und die untere Lei-

pziger Straße umfasst. Neben den Einzelhandelsbetrieben 

sollen auch Funktionen gefördert werden, die das Zentrum 

ergänzen. Dazu gehören auch die Sicherung und Weiter-

entwicklung von Dienstleistungen, Gastronomie, die 

Verwaltung, sowie sozialen Einrichtungen. Dabei ist auf 

die Erhaltung und den Ausbau der Einkaufsatmosphäre 

und der Aufenthaltsqualität zu achten, um ein emotionsge-

ladenes Innenstadterlebnis zu generieren sowie eine (bau-

leit-)planerische Unterstützung in Hinblick auf die potenzi-

ell hohe Entwicklungsdynamik städtebaulich nicht integrier-

ter Lagen im Bereich Gastronomie und Freizeit. 

Bei der Steuerung des zentrenrelevanten Einzelhandels in 

der Altstadt, soll die Lagedifferenzierung in Hauptlage, 

Nebenlagen und den Funktionalen Ergänzungsbereich 

vorgenommen werden. Die Hauptlage ist als Positivraum 

für Filialisten, Magnetbetriebe und frequenzabhängige Be-

triebe für eine Weiterentwicklung und Sicherung der Ein-

zelhandelsdichte zu verstehen, während in den Nebenla-

gen vor allem über Fachgeschäfte und zentrenergän-

zende Funktionen eine mit der Hauptlage abgestimmte 

Entwicklung von größer flächigen Einzelhandelsbetrieben 

und Ergänzung des Angebotes der Hauptlage erzielt wer-

den soll. In den Funktionalen Ergänzungsbereichen liegt 

verbrauchernahe Versorgung | Hauptzentrum Altstadt 
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der Fokus noch weiter auf Fachgeschäften sowie zen-tren-

ergänzenden Funktionen und nur ausnahmsweise auf 

größer flächigen Einzelhandelsbetrieben, sofern in Haupt- 

und Nebenlagen keine Ansiedlungsmöglichkeiten vorhan-

den sind. 

Angestrebt wird zudem die Sicherung und Stärkung der 

Quartiersgeschäftsstraßen. Diese sind durch den Alt-

stadtring vom Hauptzentrum getrennt, erfüllen aber wichti-

ge Versorgungsfunktionen für die umliegenden verdich-

teten Gründerzeitquartiere. 

Neben dem Hauptzentrum, sollen auch die Nebenzentren 

in ihrer Versorgungsfunktion gestärkt werden. Der Fokus 

liegt dabei klar auf einer eher niedrigschwelligen Stadtbe-

zirksversorgung sowie angrenzender Bereiche. Die Ne-

benzentren verfolgen dabei den Zweck einer Bündelung 

von erlebnisorientierten Einkaufsangeboten, außerhalb 

des Hauptzentrums mit hoher Funktionsvielfalt und Auf-

enthaltsqualität unter den Vorzeichen einer mit den Zielen 

des Hauptzentrums abgestimmten Entwicklung. Das Ne-

benzentrum Neustadt, soll beispielsweise in seinem An-

gebot weiterentwickelt werden, ohne die klare Unterord-

nung ggü. dem Hauptzentrum aufzugeben. Zudem wird 

eine Stärkung der Kopplungsbeziehungen zwischen Neu-

stadt Centrum und Neustädter Passage durch sich gegen-

seitig ergänzende Angebote angestrebt. Dagegen soll das 

Nebenzentrum Südstadt ein Positivraum für Angebote 

sämtlicher Bedarfsstufen mit einer mit dem Hauptzentrum 

abgestimmten Entwicklung zentrenrelevanter Sortimente 

sein, wobei ein restriktiver Umgang mit weiteren Ansied-

lungen von Einzelhandelsbetrieben im westlichen Bereich 

des Nebenzentrums angestrebt wird, um Funktionsverluste 

des Einkaufszentrums zu vermeiden. 

Als das Ziel nächster Priorität ist die Sicherung und Stär-

kung der Nahversorgung in Halle (Saale) zu verfolgen. Der 

Gewährleistung einer wohnortnahen Grundversorgung 

kommt insbesondere aufgrund der Herausforderungen des 

demographischen Wandels und der angebotsseitigen Ent-

wicklungen eine immer höhere Bedeutung zu. Demnach 

soll das Nahversorgungsangebot in den zentralen Versor-

gungsbereichen über Nahversorgungszentren (NVZ) ge-

sichert und weiterentwickelt werden und durch die Siche-

rung oder Ansiedlung zentrenergänzender Funktionen 

gestützt werden. Teilweise gibt das Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept Empfehlungen zur Abgrenzung und flä-

chenmäßigen Erweiterung der Nahvervorgungszen-

tren. Dies trifft insbesondere auf die NVZ Reileck, Silber-

höhe, Hubertusplatz und Heide-Nord zu. Für den Bereich 

Frohe Zukunft/Dessauer Straße wird in Verbindung mit 

der beabsichtigten Schaffung von Wohnbebauung, der 

Gestaltung des Stadteingangs und der Verbesserung der 

ÖPNV Erreichbarkeit ein potenzielles NVZ ausgewiesen. 

Als weitere Zielstellung des Einzelhandels- und Zentren-

konzepts werden in Ergänzung der Zentren Sonder-

standorte für Einzelhandelsbetriebe mit überdurchschnitt-

lichem Flächenverbrauch und schlechten Ansiedlungsvo-

raussetzungen in der Innenstadt benannt. Die Sonder-

standorte sollen primär großflächigen Einzelhandel mit 

nicht zentrenrelevantem und nicht nahversorgungsre-

levantem Hauptsortiment an wenigen und dafür leis-

tungsfähigen Standorten bündeln und damit zur Attraktivie-

rung des Oberzentrums beizutragen, um Kaufkraft im Ein-

zugsgebiet zu halten bzw. aus dem Umland abzuziehen. In 

einzelnen Fällen kann dies an ausgewählten Sonder-

standorten auch für zentrenrelevante oder nahversor-

gungsrelevante Sortimente der Fall sein. So weist der Son-

derstandort Magdeburger Chaussee/Trothaer Straße zwar 

eine strikte konzeptionelle Ausrichtung auf zentrenrelevan-

te Sortimente auf, im Bestand allerdings auch eine starke 

nahversorgungsrelevante Komponente, die zukünftig nicht 

weiter ausgebaut werden soll. Der Sonderstandort Neu-

stadt hingegen ist als klassischer Sonderstandort des nicht 

zentrenrelevanten Sortimentsbereichs mit Schwerpunkt 

Möbel) zu verstehen. Der Sonderstandort Leipziger Chau-

ssee weist mit seinem Bestand im HEP einen klaren 

Schwerpunkt zentrenrelevanter und nahversorgungsrele-

vanter Sortimente außerhalb der Zentrenhierarchie auf. Al-

lerdings soll aus konzeptioneller Sicht an diesem Standort 

sowohl im HEP eine stärkere Hinwendung zu nicht zen-

trenrelevanten Sortimenten erfolgen und der Bereich au-

ßerhalb des HEP um weitere nicht zentrenrelevante Sorti-

mente erweitert werden. Eine Ausnahme stellt der Son-

derstandort Dieselstraße dar, der zur Sicherung eines 

großformatigen SB-Warenhauses als wichtigen oberzent-

ralen Betriebstypus eine punktuelle Ergänzung der Zentren 

vor allem im nahversorgungsrelevanten Bereich ermög-

licht. Schließlich sieht das Konzept die Entwicklung eines 

Sonderstandortes am alten Schlachthof als Mischnut-

zung, die neben Einzelhandel auch Nutzungen aus den 

Bereichen Büro, Dienstleistungen, Gastronomie, Soziales, 

Sport und Kultur beinhalten kann, vor. Dabei soll der nicht 

zentrenrelevante Einzelhandel deutlich im Vordergrund 

stehen, wobei auch einzelne zentrenrelevante Sortimente 

sowie nahversorgungsrelevante Sortimente integriert wer-

den können, sofern negative Auswirkungen auf die zentra-

Sonderstandorte 
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len Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Ver-

sorgung der Bevölkerung ausgeschlossen werden können. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind Einkaufszentren und 

großflächige Einzelhandelsbetriebe außer in Kernge-

bieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zuläs-

sig. Die Zulässigkeit innerhalb der im Zusammenhang be-

bauten Ortsteile ist unter detaillierter Bezugnahme auf Ein-

zelhandelsbetriebe vor allem in § 34 BauGB geregelt. In-

sofern kommen für die Darstellung von großflächigen Ein-

zelhandelsnutzungen auf Ebene des Flächennutzungs-

plans in erster Linie gemischte Bauflächen sowie Son-

derbauflächen in Frage, sofern die Einzelhandelsnutzung 

die Fläche überwiegend prägen und die Mindestflächenan-

forderung von 2 ha erfüllt ist. Bei einem zu geringen städ-

tebaulichen Gewicht im Vergleich mit den benachbarten 

Nutzungen können auch bestehende großflächige Ein-

zelhandelsbetriebe in die übrigen Bauflächen integriert 

werden, ohne dass davon zwangsläufig negative städte-

bauliche Auswirkungen ausgehen. In vielen Fällen sind 

großflächige Einzelhandelsbetriebe in das gewachsene 

Nutzungsgefüge z. B. in Wohngebieten integriert oder ha-

ben sogar ihre Genehmigung auf Grundlage der Zulässig-

keit innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

erhalten. Diese Fälle werden hinsichtlich ihrer siedlungs-

strukturellen Einbindung sowie ihrer städtebaulichen Ver-

träglichkeit begründet. 

Während die Neuansiedlung nicht großflächiger Einzel-

handelsbetriebe in diesem Rahmen ebenfalls meist unpro-

blematisch realisiert werden kann, ist für die Entwicklung 

großflächiger Einzelhandelsvorhaben außerhalb der Kern-

gebiete in der Regel eine Sonderbaufläche mit entspre-

chender Zweckbestimmung vorzusehen, sofern die Ein-

zelhandelsnutzung an dieser Stelle das Nutzungsgefüge 

bestimmt. Eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung großflächiger Einzelhandel kann ebenfalls in 

Kombination mit weiteren Zweckbestimmungen darge-

stellt werden, wenn die anderen Nutzungen nicht eindeutig 

dem Einzelhandel zu- oder untergeordnet sind. Eine ande-

re Möglichkeit geplante großflächige Einzelhandelsnutzun-

gen auf Ebene des Flächennutzungsplans vorzubereiten, 

ist die Ausweisung einer gemischten Baufläche, sofern 

sich die Einzelhandelsnutzung im Verhältnis zu den übri-

gen Nutzungen innerhalb der Maßstäblichkeit der Mindest-

flächenanforderung von 2 ha unterordnet oder zumindest 

nicht die Flächennutzung in dem betreffenden Bereich be-

stimmt. 

 

Umsetzung der Darstellung von Bauflächen für Einzel-

handel- und Zentrenstruktur 

Da die gesamte Altstadt sowie ein Großteil der innerstäd-

tischen Quartiersgeschäftsstraßen mit ihrer Nutzungs-

vielfalt als gemischte Bauflächen dargestellt werden, ist 

die Entwicklungsfähigkeit auch im Sinne der Zielsetzungen 

des Einzelhandels- und Zentrnkonzepts prinzipiell gege-

ben. Gleiches gilt für das Nebenzentrum Neustadt mit 

seiner Darstellung als gemischte Baufläche. Das Neben-

zentrum Südstadt ist aufgrund seiner weit überwiegenden 

Einzelhandelsprägung als Sonderbaufläche mit ent-

sprechender Zweckbestimmung dargestellt. 

Differenzierter sind die Darstellungen für die Nahversor-

gungszentren. Der überwiegende Teil der Nahversor-

gungszentren wird als Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung großflächiger Einzelhandel dargestellt, da an 

diesen Standorten eine klare städtebauliche Abgren-

zung gegenüber den umgebenden Nutzungen vorhanden 

ist und die Einzelhandelsnutzungen eine entsprechende 

Flächenausdehnung (mehr als 2 ha) aufweisen, um als ei-

genständige Nutzungseinheit dargestellt zu werden. Das 

NVZ Reileck wird aufgrund der vorhandenen Nutzungs-

struktur, die neben dem Wohnen zu einem gewichtigen 

Teil durch Einzelhandel bestimmt wird, als gemischte 

Baufläche dargestellt, wobei allerdings auch der besonde-

re Entwicklungsanspruch für die verbrauchernahe Versor-

gung in diesem dynamischen Umfeld betont wird. Im südli-

chen Stadtbezirk sind die Nahversorgungszentren auf-

grund ihrer geringen flächenmäßigen Ausdehnung und ih-

rer engen Verflechtung mit dem Umfeld teilweise in die 

Wohnbauflächen (Diesterwegstraße, Vogelweide) ein-

bezogen. Dabei ist zu beachten, dass alle betreffenden 

Nahversorgungszentren über mindestens einen großflä-

chigen Einzelhandelsbetrieb, die das nähere Umfeld nach 

Art und Maß der baulichen Nutzung maßgeblich prägen, 

verfügen. Insofern sind die im Einzelhandels- und Zentren-

konzept genannten Entwicklungsziele auch im Rahmen 

der Darstellung einer Wohnbaufläche auf Ebene des Flä-

chennutzungsplans umsetzbar, da die Vorhabenbewertung 

auf Grundlage der §§ 30ff BauGB erfolgt oder falls das zur 

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

nicht genügt, ein Bebauungsplan aufzustellen ist. Da die 

großflächigen Einzelhandelsbetriebe in diesen Fällen sied-

lungsstrukturell so in das ansonsten eindeutig durch 

großflächiger Einzelhandel | Sonderbauflächen | gemischte Bauflächen 
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Zentrenhierarchie | Sonderstandorte | Einzelstandorte 

Wohnnutzung geprägte Umfeld integriert sind, dass sie 

trotz ihrer Großflächigkeit im Bestand keine maßgebliche 

städtebauliche Konfliktsituation hervorrufen, würde die 

Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung großflächiger Einzelhandel der Anforderung der 

Darstellung der Grundzüge der baulichen Nutzung zuwi-

derlaufen. Das Entwicklungsgebot ist in diesem Sinne 

auch bei der Darstellung einer Wohnbaufläche als ein-

gehalten anzusehen, da die Einzelhandelsbetriebe als der 

Versorgung des Gebietes dienend nach § 4 BauNVO zu-

lässig sind und ein städtebauliches Handlungserfordernis 

aus den genannten Gründen eben nicht besteht. Andere 

Nahversorgungszentren im südlichen Stadtbezirk sind als 

Teil einer gemischten Baufläche (NVZ Silberhöhe und 

Beesener Straße) dargestellt. Für das NVZ Ammendorf 

wird der Hauptentwicklungsbereich östlich der Mersebur-

ger Straße als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

großflächiger Einzelhandel dargestellt, während der Teil 

westlich der Merseburger Straße in eine gewerbliche Bau-

fläche einbezogen wird. Damit ist der noch vorhandene 

Bestand an Einzelhandelsnutzungen gesichert und die 

Entwicklungsfähigkeit städtebaulich geordnet gesichert. 

Ähnlich stellt sich die Situation für das NVZ Büschdorf dar, 

wo der Kernbereich, der eindeutig durch Einzelhandels-

nutzung geprägt ist, als Sonderbaufläche mit entsprechen-

der Zweckbestimmung dargestellt wird, während die Be-

reiche, in denen Einzelhandelsnutzung lediglich als einge-

lagerte Erdgeschossnutzung vorhanden ist, in die angren-

zenden Bauflächen einbezogen werden. 

Die Sonderstandorte sind teilweise oder insgesamt als 

Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung großflächi-

ger Einzelhandel dargestellt. Für einzelne Bereiche, die für 

die Erreichung der benannten Ziele des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzepts nicht wesentlich sind, erfolgt im Flä-

chennutzungsplan eine Darstellung als gewerbliche Bau-

fläche bzw. am Sonderstandort Magdeburger Chaussee 

teilweise eine Einbeziehung in eine gemischte Baufläche. 

Für den Sonderstandort Alter Schlachthof wird die Zweck-

bestimmung großflächiger Einzelhandel mit einer Reihe 

weiterer Zweckbestimmungen dargestellt, um dem zukünf-

tig weiter auszudifferenzierenden Nutzungsspektrum 

Rechnung zu tragen. 

Als Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung groß-

flächiger Einzelhandel werden außerhalb zentraler Ver-

sorgungsbereiche aufgrund ihres städtebaulichen Ge-

wichts die Standorte am Zollrain, an der Merseburger 

Straße sowie das Hermesareal (Nahversorgung) und die 

Baumärkte/Gartenmärkte in der Delitzscher Straße sowie 

der Industriestraße dargestellt. Hinzu kommen zwei 

Standorte für großflächigen Einzelhandel in Sonderbauflä-

chen mit mehreren Zweckbestimmungen. In der Da-

maschkestraße ist ein Nahversorger in direkter Nachbar-

schaft zu Nutzungen der Verwaltung, Dienstleistung und 

Klinik vorhanden. In der Weißenfelser Straße wird in direk-

ter Nachbarschaft zu einer Sonderbaufläche für schuli-

sche, soziale, Sport- und Freizeitnutzungen ein Standort 

des großflächigen Einzelhandels in einer Sonderbaufläche 

mit entsprechender Zweckbestimmung gefasst. Damit soll 

eine Begrenzung der Einzelhandelsnutzung auf den be-

stehenden Standort als Planungsziel zum Ausdruck ge-

bracht werden. Die Einzelhandelsnutzungen in der Mans-

felder Straße, gegenüber dem Salinemuseum/Hafenstraße 

sollen perspektivisch auch durch weitere Nutzungen er-

gänzt werden können, sodass der Bereich gemeinsam mit 

den auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen 

Nutzungen in eine gemischte Baufläche einbezogen wird. 

Alle anderen Einzelhandelsnutzungen werden in die um-

gebenden Bauflächen integriert, da sie kein ausreichen-

des städtebauliches Gewicht aufweisen, um eine eigen-

ständige Flächendarstellung zu rechtfertigen und auch 

keine Zielstellung für eine städtebauliche Entwicklung be-

steht, die eine gesonderte Darstellung erfordert. In Bezug 

auf das Entwicklungsgebot ist auch für die großflächigen 

Einzelhandelsstandorte außerhalb der zentralen Versor-

gungsbereiche auf Ebene des Flächennutzungsplanes 

keine eigenständige Darstellung von Sonderbauflächen 

zwingend erforderlich. Da dies wie vorangehend für die 

Nahversorgungszentren erläutert auch für einzelne Ver-

sorger in den Baugebieten zutrifft, besteht keine Erforder-

lichkeit einer Ausweisung von Sonderbauflächen für groß-

flächigen Einzelhandel, um eine städtebaulich geordnete 

Entwicklung zu wahren. Im Falle einer Weiterentwicklung 

der Standorte kann ein Bebauungsplan mit einem Sonder-

gebiet für großflächigen Einzelhandel trotzdem aus den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt wer-

den, sofern die geplante Dimensionierung des Einzelhan-

dels nicht ein solch städtebauliches Gewicht erreicht oder 

einen entsprechenden städtebaulichen Ordnungsbedarf 

hervorruft, dass eine eigenständige Darstellung im Flä-

chennutzungsplan notwendig wird. 
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4.3 VERKEHR UND MOBILITÄT 
 

Der Verkehr in Halle (Saale) erfüllt eine dienende Funktion 

für die Menschen in der Stadt und der Region und wird 

geprägt durch die räumliche Verteilung der Quellen und 

Ziele ihrer Aktivitäten. Welche Verkehrsmittel dafür ge-

wählt werden, hängt wiederum vom jeweiligen Angebot der 

Verkehrsmittel ab, also der Struktur des Straßennetzes, 

dem zeitlichen und räumlichen Angebot des Öffentlichen 

Verkehrs und nicht zuletzt auch von den Angeboten für 

den nicht motorisierten Verkehr.  

Um Änderungen im Mobilitätsverhalten der Bevölkerung 

abzubilden, nimmt die Stadt Halle (Saale) seit dem Jahr 

1972 am System repräsentativer Verkehrsbefragungen 

(SrV) ([24] Technische Universität Dresden, 2018) teil, das 

die TU Dresden im Fünfjahresrhythmus durchführt. Ein 

maßgebliches Ergebnis der Befragungen ist eine Abbil-

dung des Modal Split, also die Nutzungsanteile der ver-

schiedenen Verkehrsmittel an den täglichen Wegen der 

Einwohnenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Verkehrsnetz der Stadt ist bestimmt durch die Saale-

brücken und die Gleisanlagen als Zwangspunkte aller 

wesentlichen Verkehrsmittel sowie durch das sehr kom-

pakte Stadtgebiet, das nach dem Zweiten Weltkrieg Ein-

gemeindungen nur in deutlich geringeren Umgriffen erfah-

ren hat als in anderen Städten. Unterstützt wird diese Cha-

rakteristik von einer stark verdichteten, nutzungsgemisch-

ten Innenstadt. 

Als Folge des kompakten Stadtgebietes und der dadurch 

begünstigen Stadt der kurzen Wege ist der so genannte 

Umweltverbund traditionell stark ausgeprägt. Im Jahr 

1994 entfielen auf Fußverkehr, Radverkehr und öffentli-

chen Straßenpersonennahverkehr 70,3 % aller Wege der 

Einwohnenden. Im Jahr 2018 waren es 69 %. 
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Abbildung 25: Binnenverkehr Sachsen-Anhalt 2017 
(Wahl des Hauptverkehrsmittels in % 

Quelle: [25] Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 2018 

 

Abbildung 23: Binnenverkehr Stadt Halle (Saale) SrV 2018 
Wahl des Hauptverkehrsmittels in % 

Quelle: [24] Technische Universität Dresden, 2018 

Abbildung 24: Binnenverkehr Stadt Halle (Saale) SrV 1994 

Wahl des Hauptverkehrsmittels in % 

Quelle: [24] Technische Universität Dresden, 2018 

 

58

22

11
9

Kfz

Fuß

Rad

ÖPNV

31

35,5

17,1

16,4
Kfz

Fuß

Rad

ÖPNV

kompaktes Stadtgebiet | Stadt der kurzen Wege | Umweltverbund 



 

 
86 

FACHLICHE PLANUNGEN UND KONZEPTE FNP HALLE (SAALE)

Verschiebungen bei der Wahl des Hauptverkehrsmittels 

finden hauptsächlich innerhalb des Umweltverbundes statt. 

Hier fällt vor allem das Wachstum des Radverkehrs seit 

1990 auf. 

Das Straßennetz wurde seit den grundlegenden Umbauten 

Anfang der 1970er Jahre kaum noch verändert, und vor al-

lem wurde die Kapazität kaum ergänzt. In den Jahren nach 

der Wiedervereinigung führte der zunehmende PKW-

Besitz der Bevölkerung zu einer verstärkten Belegung der 

Hauptverkehrsstraßen und Stauerscheinungen gehörten 

im Stadtgebiet zum Tagesbild. Im weiteren Verlauf wich 

das steigende Mobilitätsbedürfnis dann aber verstärkt auf 

die Verkehrsmittel des Umweltverbundes aus. Der private 

PKW-Besitz in Halle (Saale) liegt heute deutlich unter-

halb des Bundesdurchschnitts. 

 

2019 zugelassene PKW je 1.000 Einwohner: 

 Halle (Saale): 393, 

 Sachsen-Anhalt: 545, 

 Neue Bundesländer: 497, 

 Alte Bundesländer 586 und 

 Europäische Union 569. 

 

Im kategorisierten Straßennetz ist erkennbar, dass auf der 

mittleren Ebene unterhalb der Hauptnetzstraßen keine 

kommunizierenden Straßensysteme in Ringform angelegt 

sind. Die Straßen des Altstadtringes und der inneren 

Stadt haben die Bedeutung von Erschließungsstraßen. 

Der Hauptstraßenknoten am Riebeckplatz liegt versetzt 

zum Stadtzentrum und zum Altstadtring. Dadurch ist zu-

mindest der Verkehr des Altstadtrings vom Durchgangs-

verkehr weitestgehend getrennt, auch wenn alle innerstäd-

tischen Verkehrsströme auf der nächsthöheren Ebene zu-

sammenlaufen. 

Die Ost-West-Achse ist heute im Straßenbereich gekenn-

zeichnet durch die Hauptknoten Rennbahnkreuz, Glauchaer 

Platz und Riebeckplatz. Weitere wichtige Verteiler im 

Hauptstraßennetz sind die Knoten An der Magistrale/Zoll-

rain und An der Magistrale/Nietlebener Straße sowie 

Franckestraße/Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße und Delitz-

scher Straße/Europachaussee. Diese Knoten haben die 

höchste Leistungsfähigkeit im Stadtgebiet und erfüllen 

Funktionen sowohl für das Erreichen der Fernstraßen als 

auch des Zentrums und der Stadtteile. Aufgrund der ge-

schilderten historischen Entwicklung besteht als Folge des 

Fehlens innerstädtischer Ringsysteme nicht die Möglichkeit, 

Fern- und Zielverkehre im Stadtgebiet effektiv zu trennen 

und auf Trassen unterschiedlicher Bedeutung zu verteilen. 

Nicht zu vergessen ist, dass die Ost-West-Achse mittler-

weile auch im leistungsfähigen ÖPNV fertiggestellt ist. 

Die Straßenbahn erreichte 2002 die Endstellen Soltauer 

Straße bzw. Göttinger Bogen in Neustadt und im Juli 2013 

den neuen Endpunkt Büschdorf. Sie konnte durchgängig 

auf einen separaten Bahnkörper gelegt werden; im Bereich 

der Saalequerung wird sie sogar auf eine für den allge-

meinen Fahrzeugverkehr gesperrte Brücke geführt und 

verläuft dort auf der historischen Achse bis zum Renn-

bahnkreuz und weiter nach Neustadt, wo sie wieder in den 

Straßenbereich (Mittellage) zurückgeführt wird. 

Begünstigt wurde die Stabilisierung des Umweltverbundes 

auch durch die autoarme Altstadt, die bereits Ende der 

1990er Jahre eingeführt wurde. Alle Straßen mit Straßen-

bahn innerhalb des Altstadtringes sind weitgehend für den 

allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Durch eine sektorale 

Erschließung ist das Erreichen von Zielen mit dem PKW 

auch in der Altstadt möglich, jedoch kein Durchfahren der 

Altstadt und des Marktes, der weitestgehend zur Fußgän-

gerzone wurde. 2012 wurde die autoarme Altstadt zur Tem-

po-20-Zone mit eingebetteten verkehrsberuhigten Bereichen 

und Fußgängerzonen weiterentwickelt. In den Stadtteilen 

wurden bis heute über 100 Tempo-30-Zonen eingerichtet, in 

denen vor allem dafür gesorgt werden soll, dass die Halte-

stellen des Nahverkehrs sicher und barrierefrei für Fußgän-

ger erreichbar sind. Gleichzeitig werden die Bedingungen für 

den auf der Fahrbahn geführten Radverkehr verbessert. 

Das Netz des regionalen und überregionalen Schienen-

verkehrs durchzieht das Stadtgebiet mit der Hauptrelation 

in Nord-Süd-Ausrichtung (ICE-Strecke Berlin - München) 

und verbindet die Stadt Halle (Saale) ebenfalls innerhalb 

der Metropolregion Mitteldeutschland, vor allem mit 

Leipzig, Erfurt und Magdeburg. Da die Einflussmöglichkei-

ten des Flächennutzungsplans sowie die Dynamik in die-

sem Bereich sehr gering ausfallen, wird im Weiteren ledig-

lich am Rande darauf eingegangen. 

Vom Flugverkehr ist die Stadt Halle (Saale) überwiegend 

nur indirekt betroffen, auch wenn der Flughafen Leipzig/

Halle einen herausragenden Logistikknoten in der Re-

gion darstellt und Teile des Stadtgebietes durch das Sied-

lungsbeschränkungsgebiet des Flughafens indirekt betrof-

fen sind. Der weitere Flugverkehr im Stadtgebiet be-

schränkt sich auf die Rettungshubschrauber der Kranken-

häuser im Stadtgebiet. Im Beiplan Flugverkehr sind das 

Siedlungsbeschränkungsgebiet, das Nachtschutzgebiet 

des Flughafens Leipzig/Halle sowie die Hubschrauberlan-

Hauptknoten Riebeckplatz | überregionaler Schienenverkehr | Flughafen Leipzig/Halle 
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deplätze dargestellt. Für die Flächennutzungsplanung 

spielt der Flugverkehr allerdings keine nennenswerte Rol-

le, sodass im Folgenden dazu keine vertieften Ausführun-

gen gemacht werden. 

 

4.3.1 Fußverkehr 

 

Ausgangssituation 

Das Zufußgehen ist die häufigste Fortbewegungsart in 

Halle (Saale). Der Wegfall von Nahzielen, die im Stadtteil 

fußläufig erreicht werden können, und das Entstehen neu-

er Ziele (z. B. Supermarkt, Haltestelle) führte seit 1990 zur 

abnehmenden Bedarfsgerechtigkeit der Fußwegenetze. 

Gleichzeitig wuchs der Flächenanspruch des privaten 

PKW, mit dem mehr und mehr Ziele aufgesucht wurden, 

z. B. auch für Bildung oder Erholung, die früher wohnungs-

nah wahrgenommen wurden. 

Neben fußgängerspezifischen Maßnahmen dienen auch 

Maßnahmen zur Beruhigung des Kfz-Verkehrs der Attrakti-

vität des Fußgängerverkehrs sowie der Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit, wie z. B. die autoarme Altstadt oder die 

Einrichtung von über 100 Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet. 

In den Straßen, in denen grundhafte Ausbauten und Um-

gestaltungen des Straßenraumes möglich waren, hat 

auch der Fußgängerverkehr hinsichtlich der Platzverhält-

nisse, Barrierefreiheit und Querungsmöglichkeiten profi-

tiert. Im Zuge des Stadtbahnprogramms konnten große 

Verkehrsknoten auch in den Fußgängerbereichen aufge-

wertet werden. 

Der Sanierungsschwerpunkt der Straßeninfrastruktur 

liegt im Zuge der Kopplung mit den innerstädtischen Maß-

nahmen des Stadtbahnausbaus im Innenstadtgebiet. In 

den letzten Jahrzehnten hat die Bedeutung des Fußver-

kehrs wieder an Bedeutung gewonnen. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Eine nachhaltige urbane Mobilität gemäß den Verkehrs-

politischen Leitlinien der Stadt Halle (Saale) ([26] Stadt 

Halle (Saale), 2016), die auch in das ISEK Halle 2025 ([4] 

Stadt Halle (Saale), 2017) Eingang gefunden haben, wird 

maßgeblich durch das Zufußgehen geprägt. Das umwelt-

freundliche und gesundheitsfördernde Rückgrat der 

Nahmobilität im Quartier und im unmittelbaren Arbeits- und 

Einkaufsumfeld weist mit 35,5 % (2018) einen sehr hohen 

Anteil an den innerstädtischen Wegen auf, was auch durch 

die überwiegend kompakten Stadtstrukturen bedingt ist. 

Zudem beginnen und enden auch alle Fahrten mit den ver-

schiedenen Verkehrsmitteln mit einem Fußweg.  

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sowie auch 

Senioren ist größtenteils der Fußverkehr die bevorzugte 

Fortbewegungsart. Zudem fördert der Fußverkehr die Be-

lebung des öffentlichen Raumes mit seinen Funktionen für 

Aufenthalt und Kommunikation und damit auch die Stadt-

entwicklung und die lokale Wirtschaft. 

Für die weitere Entwicklung sind für den Fußgängerver-

kehr insbesondere folgende sieben strategische Ansatz-

punkte zu verfolgen: 

1. Förderung fußgängerfreundlicher, kompakter  

und urbaner Stadtstrukturen, 

2. stärkere Vernetzung / attraktive und barrierefreie Wege 

und Plätze, 

3. Abbau von Trennwirkungen, 

4.  Orientierung und Information, 

5.  sukzessive Erhöhung der Verkehrssicherheit  

der Fußgänger, 

6.  systematische Beseitigung kleinräumiger Defizite, 

7.  Öffentlichkeitskampagnen zum Fußverkehr. 

 

Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan 

Flächen für den Fußverkehr können als Bestandteil örtli-

cher Hauptverkehrsstraßen dargestellt werden. Dies er-

folgt in aller Regel entsprechend der baulichen Gegeben-

heiten im Zusammenhang mit den Flächen für den motori-

sierten Verkehr. Eine gesonderte Darstellung von Fußwe-

gen kann sich nur in Ausnahmefällen ergeben, da die flä-

chenhafte Ausprägung deutlich hinter der Mindestanforde-

rung, die für eine Erkennbarkeit auf Ebene des Flächen-

nutzungsplans notwendig ist, zurückbleibt. Dementspre-

chend sind Fußwege regelmäßig auch in allen weiteren 

baulichen und sonstigen Nutzungskategorien zu finden. Es 

bedarf auf der generalisierten Ebene des Flächennut-

zungsplans keiner gesonderten Ausweisung von Fuß-

wegen in den Baugebieten, eine parzellenscharfe Ausdif-

ferenzierung erfolgt auf den nachgeordneten Planungs-

ebenen. Insbesondere in Grünflächen kann dabei der ver-

kehrliche Aspekt besonders über die Zweckbestimmung 

betont werden, wenn sowohl der grünordnerische, als 

auch der verkehrliche Aspekt wesentlich sind (z. B. grüne 

Wegeverbindung Hafenbahntrasse). Anders herum kön-

nen mit entsprechender Zweckbestimmung bestehende 

Wegeverbindungen, die nicht zu den örtlichen Hauptver-

kehrsstraßen zählen, ebenfalls als Grünflächen dargestellt 

werden, um die aktive grünordnerische Zielstellung zu 

verdeutlichen, ohne dass dadurch die Verkehrsfunktion 

Fußverkehr | Verbesserung Innenstadt | Integration Fußwege in Verkehrsflächen und Grünflächen 
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verneint wird. In der Regel sind Fußwege jedoch seit jeher 

fester Bestandteil menschlicher Lebensräume und in sämt-

lichen Nutzungskategorien mit oder ohne Zweckbestim-

mung vorzufinden, ohne dass sie im Flächennutzungsplan 

gesondert dargestellt werden müssen. 

 

Tatsächliche Darstellungen 

Die Flächen für den Fußverkehr sind im gesamten Gel-

tungsbereich des Flächennutzungsplans in andere Flä-

chenkategorien einbezogen, eine gesonderte Darstel-

lung erfolgt aufgrund der geringen flächenmäßigen Bedeu-

tung im Verhältnis zu Generalisierungsebene des Flächen-

nutzungsplans nicht. 

 

4.3.2 Radverkehr 

 

Ausgangssituation 

Bereits vor der Aufstellung des ersten Verkehrspolitischen 

Leitbildes wurde 1995 eine Radverkehrskonzeption ([27] 

Stadt Halle (Saale), 2020) beschlossen. Sie legte den 

Abbildung 26: Umsetzungsstand des Radverkehrs-Hauptnetzes entsprechend der Radverkehrskonzeption der Stadt 

Halle (Saale), (mit Netzergänzungen 2019) 
Quelle: [27] Stadt Halle (Saale), 2020, Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)/Abt. Stadtvermessung 

Radverkehrskonzeption Umsetzungsstand 
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Schwerpunkt auf die Analyse des vorhandenen Radver-

kehrsnetzes. Danach waren die Radfahrbedingungen in 

der Stadt von einem stark lückenhaften bzw. qualitativ un-

befriedigenden Radverkehrsnetz geprägt. Die Radver-

kehrskonzeption wurde 2013 fortgeschrieben und seit-

dem, letztmalig 2020 mit Umsetzungsplänen aktualisiert. 

Insgesamt wurden der Stadt Halle (Saale) aufgrund der 

geringen topographischen Höhenunterschiede und der 

außerordentlich kompakten und gegliederten Siedlungs-

struktur gute Voraussetzungen für einen hohen Radver-

kehrsanteil bescheinigt. Viele Alltagsziele der Einwohnen-

den liegen in Entfernungen bis 5 km, die ohne Zeitnachteil 

gegenüber dem PKW auch mit dem Rad zurückgelegt 

werden können. Das Fahrrad ist das städtische Verkehrs-

mittel mit dem stetigsten und umfangreichsten Wachstum. 

In zurückliegenden Jahren wurden sukzessive zahlreiche 

Radverkehrsanlagen im gesamten Stadtgebiet neu- oder 

ausgebaut. Dabei sind vor allem die Hauptradrouten in 

Nord-Süd-Richtung sowie in West-Ost-Richtung entlang der 

Hauptstraßen in einen guten Ausbauzustand versetzt wor-

den und teilweise wichtige Verbindungen innerhalb der 

Stadtteile sowie Freizeitrouten (z. B. Hufeisensee) aufgewer-

tet worden. Trotzdem verbleiben im gesamten Stadtgebiet 

zahlreiche Netzlücken und Radrouten mit schlechten Be-

dingungen, für die die Radverkehrskonzeption Handlungs-

bedarf anzeigt. Vor allem Verbindungen im innerstädtischen 

Bereich (z. B. Altstadt, Gründerzeitviertel) und Verbindungen 

zu den äußeren Stadtteilen sind davon betroffen. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Zur Umsetzung der Ziele im Radverkehr wurde 2013 die 

Radverkehrskonzeption ([27] Stadt Halle (Saale), 2020) 

fortgeschrieben. Ausgehend von den bislang zum Thema 

Radverkehr gefassten Beschlüssen des Stadtrates, den 

Einschätzungen im Arbeitskreis Verkehrsentwicklungspla-

nung (2010 - 2012), den laufenden Anregungen des Run-

den Tisches Radverkehr sowie dem Maßnahmenplan aus 

der Aktion Stadtradeln werden im Stadtmobilitätsplan 

Halle (Saale) ([28] Stadt Halle (Saale), 2018) folgende 

Themenschwerpunkte und Maßnahmen verfolgt, die in der 

Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) weiter un-

tersetzt und differenziert werden: 

Entwicklung des Radwegenetzes 

Die Förderung des Radverkehrs erfolgt entsprechend den 

finanziellen Möglichkeiten kontinuierlich in Form von: 

 Netzlücken schließen (baulich und verkehrsorganisa-

torisch), 

 Verkehrsorganisation (Radfahrstreifen, Schutzstreifen, 

Umnutzung von Parkstreifen), 

 Anordnung radverkehrsverträglicher Geschwindigkeiten, 

 Herstellung gut befahrbarer Beläge. 

Bei der weiteren Entwicklung wird ein Netz festgelegt, wel-

ches sich folgendermaßen untergliedert: 

 stadtteilverbindende Radrouten, 

 Verbindungen in angrenzende Saalekreis-Orte und 

 Freizeitrouten und touristische Radrouten. 

 

Fahrradabstellanlagen 

Zur Sicherstellung attraktiver Radverkehrsverbindungen 

von der Quelle bis zum Ziel und auch für multimodale Mo-

bilitätsketten unter teilweiser Nutzung des Fahrrades besit-

zen qualitativ hochwertige Fahrradabstellanlagen in ausrei-

chender Anzahl in der Fläche und an Aufkommensschwer-

punkten eine hohe Bedeutung. Ergänzend zum Radver-

kehrskonzept wurde eine Bedarfsliste für Radabstellanla-

gen erstellt und sukzessive fortgeschrieben. Die letzte 

Fortschreibung ergab einen Bedarf von über 300 Fahrrad-

bügeln im öffentlichen Raum sowie von ca. 2.000 Fahrrad-

bügeln an Aufkommensschwerpunkten im nichtöffentlichen 

Raum (insbesondere an Schulen, KITAs und Verwaltungs-

gebäuden). 

 

Verknüpfung mit dem ÖPNV 

Auch wenn die Größe des Stadtgebietes von Halle (Saale) 

grundsätzlich geeignet ist, alle Ziele im Stadtgebiet auch 

mit dem Fahrrad zu erreichen, ist dieses vielen aus unter-

schiedlichen Gründen zu beschwerlich oder zeitaufwändig. 

Deshalb ist die Verknüpfung des Radverkehrs mit dem 

ÖPNV eine ideale Kombination, um den Umweltverbund in 

Summe zu stärken. Diese Verknüpfung erfolgt mit mehre-

ren Maßnahmen: 

 Ergänzung der Abstellanlagen an den S-Bahnhöfen, 

die mit der Einführung der S-Bahn Mitteldeutschland ei-

ne höhere Bedeutung bekommen haben, 

 weitere Ausstattung der wichtigsten ÖPNV-Haltestellen 

im Stadtgebiet mit bedarfsgerechten Fahrradabstellan-

lagen; dies bedeutet vor allem sicher und vor der Witte-

rung geschützt, 

 Beibehaltung und wenn möglich Qualifizierung / 

Optimierung der Fahrradmitnahme im ÖPNV; die Inte-

ressen der in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen 

sowie von Personen mit Kinderwagen haben jedoch ei-

nen klaren Vorrang. 

 

guter Ausbauzustand Radverkehrsnetz |Netzlücken und Stadtteilverbindungen 
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Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan 

Die Aussagen zu den Darstellungsmöglichkeiten von Flä-

chen für den Fußverkehr gelten analog für die Flächen für 

den Radverkehr. Eine gesonderte Darstellung kommt nur 

in Ausnahmefällen in Betracht, wenn z. B. größer dimensi-

onierte Radverkehrsverbindungen mit entsprechender Flä-

chenausprägung neu errichtet werden soll. Dabei ist die 

Darstellung im Flächennutzungsplan allerdings keine zwin-

gende Voraussetzung, da privilegierte Fachplanungen nicht 

an die Darstellungen des Flächennutzungsplans gebunden 

sind. Die Integration in die Darstellung von Bauflächen, 

Flächen für den örtlichen Hauptverkehr oder sonstigen 

Nutzungskategorien stellt allerdings den Regelfall dar. 

 

Tatsächliche Darstellungen 

Die Flächen für den Radverkehr sind im gesamten Geltungs-

bereich des Flächennutzungsplans in andere Flächenkatego-

rien einbezogen, eine gesonderte Darstellung erfolgt auf-

grund der geringen flächenmäßigen Bedeutung im Verhältnis 

zu Generalisierungsebene des Flächennutzungsplans nicht. 

Abbildung 27: Umsetzungsplan zur Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) 2020 bis 2025 
Quelle: [27] Stadt Halle (Saale), 2020, Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)/Abt. Stadtvermessung 
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4.3.3 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

 

Ausgangssituation 

Hauptträger des ÖPNV in Halle (Saale) ist die Straßen-

bahn, die abschnittweise zur Stadtbahn mit eigenem 

Gleiskörper weiterentwickelt wird. Den Stadtbuslinien ob-

liegt die Funktion des Zubringers zur Straßenbahn, die die 

Hauptknoten Marktplatz und Hauptbahnhof aus allen Rich-

tungen in kurzen Takten und mit mindestens einer Linie 

bedient. Randgebiete, die die Straßenbahn nicht erreicht, 

werden von Buslinien bedient.  

Der Busbahnhof wird daher insbesondere für den regio-

nalen Verkehr benötigt, dessen Linien als Schnellverbin-

dung in die Stadt genutzt werden. Das Taxigewerbe als 

Teil der Personenbeförderung ergänzt die Mobilitätskette 

der Bevölkerung und ist bei allen Planungen zu berück-

sichtigen. 

Mittlerweile sind die barrierefreien Umbauten der Straßen-

bahnhaltestellen auf den meisten Streckenästen und vor 

allem an End- und Umsteigehaltestellen in der Mehrzahl 

abgeschlossen. Fahrgastinformationen in Echtzeit durch 

elektronische Anzeigen werden ausgehend von den 

Hauptumsteigepunkten sukzessive realisiert. 

Das Planungsinstrument für den ÖPNV, der Nahverkehrs-

plan, wurde zuletzt 2018 fortgeschrieben und Ende 2021 

um einen Anhang zur Barrierefreiheit erweitert. 

Seit 2013 führt die Stadt Halle (Saale) gemeinsam mit dem 

städtischen Verkehrsunternehmen HAVAG das Stadt-

bahnprogramm mit einem Gesamtumfang von bisher 

rund 300 Mio. Euro durch. Dieses umfasst Neu- und Aus-

bauten vorhandener Strecken in drei Stufen, von denen 

sich die ersten beiden in Umsetzung befinden: 

 Stufe 1 beinhaltet den Ausbau der Linie 1 von der End-

haltestelle Frohe Zukunft im Norden bis zur Veszpremer 

Straße im Süden.  

 In Stufe 2 wird die Linie 5 ausgebaut, im nördlichen 

Streckenast von Kröllwitz bis zum Marktplatz und im 

Süden vom Steintor über Riebeckplatz und Hauptbahn-

hof bis nach Ammendorf. 

 

Eine Ergänzung des ÖPNV auf dem Gebiet der Stadt Halle 

(Saale) stellt die S-Bahn Mitteldeutschland als schienen-

gebundener Nahverkehr dar. Mit 13 Haltestellen im Stadt-

gebiet verbindet sie vor allem Halle mit Leipzig und weite-

ren Städten in Mitteldeutschland mit insgesamt mehreren 

Millionen Fahrgästen im Jahr. Wichtige Schnittstellen mit 

der Stadtbahn bilden neben dem Hauptbahnhof vor allem 

die Haltepunkte Dessauer Brücke, Rosengarten, S-Bhf. 

Neustadt, Silberhöhe und Steintorbrücke. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen  

 

Netzhierarchie und Netzentwicklung 

In der Analyse des Stadtmobilitätsplanes der Stadt Halle 

(Saale) ([28] Stadt Halle (Saale), 2018) wurde bereits fest-

gestellt, dass die Stadt über einen sehr leistungsfähigen 

ÖPNV verfügt. Die bestehende Hierarchie aus der insbe-

sondere die Stadt-Umland-Beziehungen bedienenden S-

Bahn, der Straßenbahn als Träger der Hauptlast des 

ÖPNV in Halle (Saale) sowie den ergänzenden Buslinien 

soll auch perspektivisch beibehalten werden.  

Für die weitere Entwicklung der innerstädtisch verkehren-

den Straßenbahn ist das Programm Stadtbahn Halle (Saa-

le) maßgebend, welches für den Flächennutzungsplan 

durch die 3. Stufe (Stadtratsbeschluss VII/2021/02401) 

Relevanz entfalten wird: 

 Die 3. Stufe beinhaltet den Ausbau der Linien 3 und 8 

von Trotha über die Innenstadt bis zur Elsa-Brändström-

Straße (Linie 8) bzw. der Veszpremer Straße (Linie 3). 

Zudem beinhaltet Stufe 3 einzelne Maßnahmen im Er-

gänzungsnetz (Verlängerung Heide-Nord, Lücken-

schluss über Verbindung Industriestraße). 

 

Mit dem Ausbau der Stadtbahnstrecken erfolgt im Regelfall 

eine Umgestaltung und Sanierung der Straßenräume so-

wie eine Erneuerung der stadttechnischen Versorgungsin-

frastrukturen. Inzwischen sind bereits mehrere Abschnitte 

des Stadtbahnprogramms umgesetzt worden, so z. B. die 

Große Ulrichstraße sowie die Plätze Rannischer Platz und 

Am Steintor, Merseburger Straße Nord, Böllberger Weg 

Mitte und Südstadtring.  

Über die Stufe 3 hinausgehend gibt es weitere Überlegun-

gen für die perspektivische Ergänzung des Stadtbahn-

netzes in Verlängerung bestehender Streckenäste, um 

Wohn- und Gewerbestandorte an die Straßenbahn anzu-

binden. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die 

Verlängerung der Linie 7 über Reideburg in Richtung 

Star Park, die nördliche Verlängerung der Linien 8 bzw. 

3 in das Gewerbe- und Industriegebiet Trotha, eine An-

bindung des Südparks an die Neustädter Linien 2, 9, 10 

und 16 sowie eine Verbindungsstrecke zwischen Wörm-

litz und Beesen entlang der Kaiserslauterer Straße. Da 

diese perspektivischen Netzerweiterungen in Abhängig-

keit von weiteren städtebaulichen Entwicklungen ste-

Investitionsprogramm Stadtbahn | S-Bahn Mitteldeutschland 
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hen, sind sie bisher nicht konzeptionell verankert. Trotz-

dem werden sie als mögliche Zielsetzung im Beiplan Mobi-

lität: Schienennetz dargestellt, um den weiteren Prüfbedarf 

und die potenzielle Raumbeanspruchung anzuzeigen. 

 

Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan 

Der schienengebundene Personennahverkehr kann haupt-

sächlich durch zwei verschiedene Darstellungsmöglichkei-

ten Berücksichtigung finden. Zum einen werden die sepa-

raten Gleistrassen der S-Bahn aufgrund ihrer relativ star-

ken flächenmäßigen Raumbeanspruchung sowie ihrer 

bahnrechtlichen Widmung als Bahnanlagen dargestellt. 

Zum anderen werden die Schienentrassen der Straßen-

bahn gemeinsam mit den meist parallel oder baulich zu-

sammen verlaufenden örtlichen Hauptverkehrsstraßen 

dargestellt. Für neu zu errichtende Schienentrassen 

kommt auch eine Überlagerung von Freihaltetrassen mit 

den „darunter liegenden“ baulichen oder sonstigen Nut-

zungen in Betracht, solange durch die Schienentrasse 

nicht so viel Raum beansprucht wird, dass die umgebende 

Flächennutzung bei Realisierung der Trasse ihre Funktion 

verliert. Vor allem im innerstädtischen Bereich und dort, wo 

die Trassen der Straßenbahn nicht im Straßenraum einer 

örtlichen Hauptverkehrsstraße verlaufen, können sie in die 

Bauflächen und sonstigen Flächennutzungen integriert 

werden. Insofern ist eine Darstellung einer Verkehrsfläche 

oder einer Bahnfläche keine zwingende Voraussetzung für 

die Umsetzung auf den nachgeordneten Planungsebenen, 

zumal schienengebundene Infrastrukturen ohnehin meist 

über privilegierte Fachplanungen realisiert werden und bei 

entsprechender Raumwirksamkeit nachrichtlich in den Flä-

chennutzungsplan übernommen werden. 

 

Tatsächliche Darstellungen 

Die bestehenden Schienentrassen des Personenverkehrs 

sind einerseits als Bahnanlagen dargestellt, sofern sie an 

das überörtliche Verkehrsnetz der S-Bahn oder des Fern-

verkehrs angeschlossen sind. Der Schwerpunkt der dar-

gestellten Bahnanlagen liegt im Bereich des Hauptbahn-

hofs sowie der unmittelbar benachbarten Zugbildungsan-

lage. Von dort führen einzelne Streckenäste in alle Him-

melsrichtungen bis zur Grenze des Stadtgebietes. Ande-

rerseits sind die bestehenden Straßenbahntrassen weit 

überwiegend in die örtlichen Hauptverkehrsstraßen in-

tegriert. Teilweise sind bestehende Straßenbahntrassen 

auch in Grünflächen oder Bauflächen integriert; wie z. B. 

im Bereich Zentrum Silberhöhe bis Anhalter Platz, entlang 

der Beesener/Elsa-Brändström-Straße oder in der Ri-

chard-Wagner-Straße. Die aktuell nicht mehr in Nutzung 

befindliche Bahntrasse zwischen Nietleben und Dölau wird 

aufgrund der weiterhin bestehenden bahnrechtlichen Wid-

mung, die eine anderweitige Nutzung bis zum Jahr 2058 

ausschließt, als Bahnfläche dargestellt. Neu zu errichtende 

Gleistrassen kommen im Flächennutzungsplan lediglich 

bei den Straßenbahntrassen in Betracht. Für die Teilberei-

che, in denen die gesicherten Trassenvorhaben der 3. 

Stufe des Stadtbahnprogramms nicht im Bereich der ört-

lichen Hauptverkehrsstraßen verlaufen, wird in der Plan-

zeichnung eine Freihaltetrasse als überlagernde Nutzung 

zu der baulichen oder sonstigen Nutzung dargestellt, um 

auf die potenzielle Raumbeanspruchung hinzuweisen. Hier 

sind vor allem die Verlängerung Heide-Nord/Lettin-Süd 

sowie Frohe Zukunft und der Lückenschluss Anhalter 

Platz/Industriestraße zu nennen. Die perspektivischen 

Netzerweiterungen in Richtung Reideburg/Star Park, 

RAW-Quartier, Trotha, Südpark Neustadt und Kaiserslau-

terer Straße werden aufgrund ihrer Abhängigkeit von der 

weiteren städtebaulichen Entwicklung nicht in der Plan-

zeichnung, sondern lediglich im Beiplan Mobilität: Schie-

nennetz dargestellt. 

 

4.3.4 Motorisierter Individualverkehr 

 

Ausgangssituation 

Das Straßennetz der Stadt ist wie weiter oben beschrieben 

kategorisiert und hierarchisch geordnet. Die seit den 

1990er Jahren vorhandene Kategorisierung des Haupt-

straßennetzes Halle wurde mit dem Stadtratsbeschluss 

vom 25.01.2017 durch die im Land Sachsen-Anhalt ver-

bindlich für die Fernstraßen eingeführten technischen 

Richtlinien für Integrierte Netzgestaltung (RIN) 08 ([29] 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

e. V., 2008) abgelöst. Das Straßennetz wird auf Basis der 

Richtlinie für integrierte Netzgestaltung - RIN 08 - in Ver-

bindungsfunktionsstufen (VFS) 

− Kernnetz (VFS II),  

− Erweitertes Kernnetz (VFS III),  

− Hauptnetz (VFS IV-1) und 

− Grundnetz (VFS IV-2)  

gegliedert. 

Bundesstraßen behalten nach den RIN 08 auch innerhalb 

der Ortslage ihre Funktion und sind Bestandteil des eigen-

ständigen Netzes zur Verbindung zentraler Orte unterein-

ander (Kernnetz). 

S-Bahn als Bahnanlagen | Integration Straßenbahn in Verkehrsflächen | Freihaltetrassen 
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Die Straßenkategorisierung wird auch als Grundlage für 

weitere Satzungen (Stadtrecht), z. B. Erschließungsbei-

tragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungs-

satzung, die Widmung als öffentliche Straßen und die weg-

weisende Beschilderung herangezogen. 

Ausgehend vom kategorisierten Hauptstraßennetz wird auf 

der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen eine kontinuier-

liche Weiterentwicklung des Straßennetzes gemäß den 

Anforderungen der Stadtentwicklung und -planung vorge-

nommen. 

 

 

Überregionales Straßennetz 

Mögliche Ergänzungen des Hauptstraßennetzes wurden 

im Verkehrspolitischen Leitbild von 1997 vor allem in Ab-

hängigkeit zur Weiterentwicklung des überregionalen 

Straßennetzes betrachtet, welches damals entscheiden-

de Mängel aufwies: 

 Fehlen der A 38 und A 143, 

 Anbindung über die vorhandenen Anschlussstellen Hal-

le-Peißen und Halle-Ost an die A 14 nur in Richtung 

Leipzig / Dresden, 

 nur indirekte Anbindung an die A 9 über die A 14 und 

das Schkeuditzer Kreuz, 

Abbildung 28: Kategorisierung des Straßennetzes der Stadt Halle (Saale) 
Quelle: eigene Darstellung 

Weiterentwicklung kategorisiertes Straßennetz 
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 kein Tangentensystem, das den Fernverkehr um die 

Stadt herumführen konnte. 

Die Bundesstraßen B 6 Nord, B 100, B 6 Süd, B 91 und 

B 80 führten den kompletten Fernverkehr zur Verteilung 

am Riebeckplatz zusammen und dienten gleichzeitig als 

Hauptsammelstraßen für den Stadtverkehr. Hohe Kfz-

Belegungen und tägliche Stauerscheinungen waren die 

Folge. 

Die meisten Mängel konnten durch die realisierten Maß-

nahmen der Bundesverkehrswegeplanung abgestellt wer-

den. Insbesondere sind folgende Verkehrsprojekte zu nen-

nen: 

 A 14 zwischen Halle (Saale) und Magdeburg mit den 

Anschlussstellen Halle-Trotha und Halle-Tornau, 

 A 38 zwischen Leipzig und Göttingen, 

 A 143 zwischen dem Autobahndreieck Halle-Süd (A 38) 

und dem Autobahndreieck Halle-Nord (A 14) mit den 

Anschlussstellen Holleben, Teutschenthal und (künftig) 

Salzmünde. 

Mit der als „Mitteldeutsche Schleife“ bezeichneten, kom-

plettierten Führung der Autobahnen um die Oberzentren 

Halle (Saale) und Leipzig wird die weitgehende Entlastung 

des Stadtgebietes vom Durchgangsverkehr sowie die flüs-

sige Abwicklung des Quell- / Zielverkehrs erwartet. Weitere 

Entlastungen werden durch den Ausbau der B 6 für die 

Ortslage Bruckdorf und den Neubau der B 181 südlich Hal-

le erwartet. 

 

Innerörtliches Straßennetz 

Im Mittelpunkt der Ziele der Verkehrsentwicklung steht der 

Binnenverkehr, der durch die Stadtfunktionen selbst er-

zeugt wird. 

Das innerörtliche Straßennetz wies nach 1990 ebenfalls 

eine Reihe von erheblichen Defiziten auf, von denen ins-

besondere zu benennen sind: 

 der überlastete Glauchaer Platz, 

 die Trothaer Straße als Engstelle der Nord-Süd-Ver-

kehrsachse, 

 die begrenzte Durchfahrthöhe der Eisenbahnbrücken 

Delitzscher Straße, 

 die beschränkte Tragfähigkeit der alten Berliner Brücke, 

 die nur eingeschränkt nutzbare provisorische Brücke 

Dieselstraße, 

 das Fehlen einer Ostumfahrung als Tangente zwischen 

B 100 und B 6 / B 91, 

 das Steintor mit nicht leistungsfähig zu signalisierender 

Knotenabfolge. 

Zudem standen für den Ost-West-Verkehr nur zwei inner-

städtische Saalebrücken zur Verfügung. Die Brücke Gie-

bichenstein weist nur deshalb eine begrenzte Leistungsfä-

higkeit auf, weil am Doppelknoten Seebener Straße / Burg-

straße / Große Brunnenstraße durch die städtebauliche Si-

tuation keine Erweiterung des Straßenraumes möglich ist 

und Straßenbahn- und Kfz- Verkehr gemeinsam geführt 

werden müssen. 

Die Notwendigkeit zusätzlicher Saalequerungen wurde 

seit 1990 mehrfach untersucht. Die Bestimmung mögli-

cher Trassen durch die Aue wurde durch Stadtratsbe-

schluss aktuell auf den nördlichen Korridor zwischen der 

Ortslage Lettin und dem Hafengebiet an der L 50 be-

schränkt. 

Aufgrund der Nachfrage im Kfz-Verkehr, die erzeugt wird 

durch die städtischen Funktionen des Oberzentrums Halle, 

sowie die Herstellung einer möglichst direkten Erreichbar-

keit von außen (Pendlerverkehre), und die städtebaulich 

bedingte geringe Vernetzung der Stadtteile untereinander 

werden strukturelle Probleme bezogen auf den Kfz-

Verkehr verursacht, wie: 

 Überlastung des Straßennetzes (punktuell in Spitzen-

stunden), 

 Beeinträchtigung des (im Straßenraum verkehrenden) 

ÖSPV, 

 Ausweichen in das Nebennetz und „Schleichverkehr“ 

durch Wohngebiete, 

 Behinderungen des Wirtschaftsverkehrs, 

 Mangelnde Erreichbarkeiten des Zentrums und anderer 

Stadtteile.  

Daraus folgen als grundlegende Ziele für den motorisierten 

Individualverkehr die Nutzung der Umgehungsstraßen (Au-

tobahn, Bundesstraßen, HES), Vermeidung von privatem 

PKW-Verkehr sowie die Verlagerung von nicht notwendi-

gem PKW-Verkehr auf die Verkehrsmittel des Umweltver-

bundes. 

Eine Studie zu Entwicklungsfragen des Straßenhauptnet-

zes von 2016 kommt zu folgender Einschätzung: 

„Das Hauptstraßennetz in seiner heutigen Form ist funkti-

onsfähig. Der Anteil des Durchgangsverkehrs ist gering 

und wird vorrangig über die zentrale Ost-West-Achse 

(B 80 / Magistrale / Riebeckplatz / Paracelsusstraße / B 100) 

abgewickelt. Das zentrale Achsenkreuz ermöglicht eine di-

rekte Führung des Kfz-Verkehrs. Dies gilt besonders für 

den Durchgangsverkehr und den Quell- und Zielverkehr. 

Da der Binnenverkehr sehr stark auf das Zentrum ausge-

richtet ist, ermöglicht das zentrale Achsenkreuz auch für 

Autobahnausbau Bundesverkehrswegeplanung | Saalequerungen | Europachaussee 



 

 
95 

FACHLICHE PLANUNGEN UND KONZEPTEFNP HALLE (SAALE)

den Binnenverkehr vom und zum Stadtzentrum eine direk-

te und leistungsfähige Führung. 

Die Konzentration auf das Achsennetz und die Überla-

gerungen verschiedener Verkehrsströme führen bereits im 

durchschnittlichen täglichen Verkehr zu teilweisen Überlas-

tungen, trotz der hohen Kapazitäten mit mehrstreifigen, 

richtungsgetrennten Fahrbahnen und teilweise niveaufrei 

ausgebauten Knotenpunkten. Zentraler Punkt ist dabei der 

Riebeckplatz. Kapazitätsprobleme gibt es aber auch an 

der westlichen Zufahrt zur Brücke B 80, der Paracelsus-

straße / B 100 / L 50 am Dessauer Platz oder der Trothaer 

Straße. 

Das weitere Hauptstraßennetz ist sehr inhomogen. Der 

Bereich des Stadtbezirkes Mitte sowie die sich nördlich 

anschließenden Stadtteile Giebichenstein und Paulusvier-

tel sind geprägt von einem historisch gewachsenen klein-

teiligen Straßennetz. Für die Hauptstraßen mit größtenteils 

innerstädtischer Verbindungsfunktion bedeutet dies oft-

mals schmale Querschnitte und dichte Bebauung. Hinzu 

kommt, dass auf den Strecken Radfahrer, Kfz und Stra-

ßenbahn gemeinsam geführt werden. Hauptnetzstrecken 

in diesem Bereich sind die Geiststraße, die Ludwig-

Wucherer-Straße, die Reilstraße, die Große Brunnenstraße. 

In den im Rahmen der Stadterweiterung neu geschaffenen 

Wohngebieten Südstadt, Silberhöhe, Heide-Nord sowie in 

Neustadt ist das Hauptstraßennetz großzügiger dimensio-

niert. Teilweise sind die Querschnitte 4-streifig. Diese sind 

für den heutigen Bedarf überdimensioniert und weisen Po-

tentiale für Umgestaltungsmaßnahmen auf (Grün, Radver-

kehrsanlagen). Die Straßenbahn wird häufig auf separaten 

Gleisen getrennt vom Kfz-Verkehr geführt ([28] Stadt Halle 

(Saale), 2018).“ 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen  

Bereits im Kapitel Ausgangssituation wurde die zusammen-

fassende Einschätzung getroffen, dass das Straßennetz 

von Halle (Saale) seinen heutigen und vor dem Hintergrund 

der absehbaren prognostischen Verkehrsentwicklung auch 

zukünftigen Aufgaben weitgehend gerecht wird. Die starke 

Bündelung der Verkehre auf dem Achsenkreuz mit dem 

Saaleübergang im Zuge der B 80 und das Fehlen leistungs-

fähiger Alternativen macht das Hauptstraßennetz jedoch 

störanfällig in Hauptlastzeiten und bei Baustellensituationen. 

Daraus folgen als grundlegende Ziele für den motorisierten 

Individualverkehr die Nutzung der Umgehungsstraßen (Au-

tobahn, Bundesstraßen HES), Vermeidung von privatem 

PKW-Verkehr sowie die Verlagerung von nicht notwendigem 

PKW-Verkehr auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes. 

Für die Verbesserung der sektoralen Erschließung und der 

Erreichbarkeit wird nicht zwingend eine Vergrößerung der 

Verkehrsflächen, d. h. Erweiterung der Straßenquerschnit-

te als Maßnahme in Betracht gezogen. Belange der Sozi-

alverträglichkeit, Stadtverträglichkeit, Umweltverträglich-

keit, der Wirtschaftlichkeit und der städtebaulichen Ver-

träglichkeit von Straßen sollten gleichberechtigt mit den 

verkehrlichen Anforderungen betrachtet werden. 

Die wichtigste Aufgabe besteht zunächst darin, dieses 

Netz in Funktion und Zustand zu erhalten und sukzessi-

ve weiter zu verbessern (z.B. durch intelligente Verkehrs-

steuerung) sowie - wo aus Gründen der Leistungsfähigkeit, 

der Verkehrssicherheit oder auch der Umwelt- und Stadt-

verträglichkeit erforderlich - punktuell umzugestalten.  

Über die kurz- und mittelfristigen Vorhaben hinausreichend 

existiert eine Reihe weiterer Entwicklungsvorstellungen für 

das Straßennetz, die in den vergangenen Jahren oft kont-

rovers diskutiert wurden und für die es noch keine verbind-

lichen Beschlusslagen gibt.  

In der Vergangenheit wurden insbesondere zusätzliche 

Standorte für eine weitere Saalequerung für den Kfz-

Verkehr diskutiert. Im Vorfeld der Aufstellung des Stadt-

mobilitätsplans wurden entsprechende Korridore grund-

sätzlich hinsichtlich ihrer Raumverträglichkeit untersucht 

und bewertet. Insbesondere umweltbezogene Kriterien 

werden einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob und 

an welchem Standort eine neue Saalequerung realisierbar 

ist. Bezogen auf die Betroffenheit sensibler Schutzgüter 

erscheint nach derzeitigem Stand nur eine Saalequerung 

innerhalb eines nördlichen Korridors im Bereich des Ha-

fens Halle (Saale) planerisch lösbar. In diesem Zusam-

menhang wurde die Freihaltetrasse des nördlichen Saale-

übergangs mit dem Stadtratsbeschluss VI/2016/02350 zur 

planungsrechtlichen Vorbereitung im Flächennutzungsplan 

bestimmt. 

Eine Saalequerung für den Kfz-Verkehr an dieser Stelle 

würde folgende Ziele der Weiterentwicklung des Haupt-

straßennetzes erfüllen: 

 Erhöhung der Netzsicherheit im Fall von Hochwasser 

bzw. anderen Havarien und Baumaßnahmen im Be-

reich der zwei innerstädtischen Saalebrücken, 

 Entlastung der Kröllwitzer Straße und der Kröllwitzer 

Brücke von Kfz-Verkehr, 

 Entlastung des Knotens Fährstraße / Seebener Straße /

Burgstraße, an dem eine Trennung von ÖPNV und Kfz-

Verkehr räumlich nicht erreichbar ist, 

Erhaltung Straßennetz | nördlicher Saaleübergang | Verlagerung Umweltverbund 
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 Verbesserung der Luftqualität und Reduzierung der 

Lärmbelastung auf der Kröllwitzer Straße sowie auf 

Burgstraße und Große Brunnenstraße, 

 Anbindung und Erschließung geplanter Wohnstandorte 

sowie Gewerbeflächen im nördlichen Stadtgebiet. 

In den kommenden Jahren soll die Machbarkeit dieses 

Saaleübergangs mit einem Trassierungsvorschlag weiter 

untersucht werden. Früher diskutierte Trassenvarianten  

(z. B. mittlerer Saaleübergang, südlicher Saaleübergang) 

sind gegenüber dieser Nordvariante zu verwerfen und pla-

nerisch nicht weiterzuverfolgen. 

In den vergangenen Jahren wurde ebenfalls mehrfach die 

Bedeutung des Straßenzuges der Magistrale von der Saa-

lebrücke bis zur Franckestraße untersucht und es wurden 

alternative bauliche Lösungen kontrovers diskutiert. Der 

hohen verkehrlichen Bedeutung dieser Relation für die 

Funktion des Straßennetzes in Halle (Saale) stehen Über-

legungen gegenüber, die gravierende stadträumliche Bar-

riere der „Hochstraße“ rückzubauen und durch einen leis-

tungsfähigen ebenerdigen Straßenzug zu ersetzen.  

Die bisherigen Erkenntnisse aus den Untersuchungen zum 

Straßennetz zeigen, dass es dafür erheblicher Voraus-

setzungen bedarf, insbesondere der Schließung des Au-

tobahnringes (Nordabschnitt der A 143) und der Realisie-

rung eines weiteren Brückenstandortes im Stadtgebiet. 

Für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist davon auszugehen, 

dass die Hochstraße in ihrer derzeitigen Form unverzicht-

barer, leistungsfähiger Bestandteil des Straßenhauptnet-

zes von Halle (Saale) bleibt. 

 

Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan 

Für die Hauptachsen des motorisierten Individualverkehrs 

kommt auf Ebene des Flächennutzungsplans vor allem die 

Darstellung als überörtliche oder örtliche Hauptver-

kehrsstraße in Betracht. Für Autobahnen und autobahn-

ähnliche Straßen ist eine gesonderte Darstellung vorgese-

hen. Die Darstellung von überörtlichen oder örtlichen 

Hauptverkehrsstraßen schließen dabei regelmäßig auch 

Verkehrsanlagen der Straßenbahn, des Fuß- und Radver-

kehrs sowie des ruhenden Verkehrs mit ein, da diese 

selbst wenn baulich getrennt, so doch auf der Darstel-

lungsebene des Flächennutzungsplans nicht flächenmäßig 

eigenständig dargestellt werden können und müssen. 

Vorhandene Straßen, die keine entsprechende Bedeutung 

für den örtlichen und überörtlichen Verkehr haben, können 

in die angrenzenden Bauflächen oder sonstigen Flä-

chennutzungen einbezogen werden. Eine Einbeziehung 

in sonstige Flächennutzungen, wie z. B. Grünflächen oder 

Flächen für den Wald oder die Landwirtschaft ist dabei 

nicht im Sinne eines aktiven Rückbauziels zu sehen. 

Für neu zu errichtende Straßentrassen kommt angesichts 

der Unwägbarkeiten im Planungsprozess eine überlagern-

de Darstellung der aktuellen Flächennutzung mit der ge-

planten oder zu planenden Straßentrasse in Betracht. 

 

Umsetzung der Darstellungen  

Im östlichen Bereich des Stadtgebietes verlaufen kurze 

Abschnitte der A 14 innerhalb des Geltungsbereichs des 

Flächennutzungsplans. Auf der nachfolgenden Ebene 

werden die Hauptverkehrsstraßen auf Grundlage ihrer 

Kategorisierung als Hauptverkehrsstraßen (VFS II bis 

VFS IV-1) im Flächennutzungsplan eigenständig darge-

stellt. Dabei werden vereinzelt auch Straßenabschnitte un-

tergeordneter Kategorien dargestellt, wenn sie hinsichtlich 

ihrer Verkehrsbelegung als wichtige Verbindung die Netz-

funktion stützen. Ebenso werden einzelne kategorisierte 

Straßen nicht im Flächennutzungsplan dargestellt, wenn 

sie keine entsprechende Verkehrsbelegung aufweisen und 

nur einseitig an die oben beschriebenen Straßenkatego-

rien angebunden sind. Die Darstellung der Hauptverkehrs-

straßen erfolgt pauschaliert in einer Breite von 15 bis 25 m 

rechts und links der Straßenachse. Die weiteren Straßen-

kategorien sind nicht als Hauptverkehrsstraßen eingestuft 

und entsprechend in die umgebende Flächennutzung ein-

bezogen. Der Altstadtring mit Robert-Franz-Ring, Moritz-

burgring, Universitätsring, Joliot-Curie-Platz, Hansering, 

Waisenhausring, Franckeplatz und Hallorenring wird ent-

sprechend der Entwicklungsabsicht um einen grünen 

Altstadtring als Grünfläche dargestellt, ohne dass sich da-

raus Folgen für den Bestand der Verkehrsflächen ergeben. 

Die geplanten Straßentrassen des nördlichen Saale-

übergangs, der Gewerbeerschließungsstraße Ammen-

dorf und der Anbindung des RAW-Quartiers werden 

überlagernd mit den darunterliegenden Flächennutzun-

gen dargestellt, da die Planungen noch nicht so weit vo-

rangeschritten sind, dass hinreichend gesichert von einer 

Realisierung ausgegangen werden kann. Die Ortsumge-

hung der B 6 in Bruckdorf wird entsprechend des weit vo-

rangeschrittenen Planfeststellungsverfahrens als nach-

richtliche Übernahme dargestellt und die Ortsdurchfahrt 

Bruckdorf in die umgebenden Bauflächen einbezogen. Ei-

ne Übersicht über das bestehende Hauptverkehrsstraßen-

netz und die geplanten Netzerweiterungen gibt der Beiplan 

Mobilität: Straßennetz. 

Darstellung Hauptverkehrsstraßen | Gewerbeerschließung Ammendorf 
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4.4 SOZIALE INFRASTRUKTUR/

GEMEINBEDARF 
 

Entsprechend seiner oberzentralen Funktion übernimmt 

Halle (Saale) eine herausragende Rolle als Standort so-

zialer Infrastrukturen für den südlichen Bereich Sachsen-

Anhalts. Dabei werden im Folgenden alle Bereiche sozia-

ler Infrastrukturen im weiteren Sinne aller gemeinbedarfs-

orientierten Einrichtungen betrachtet und hinsichtlich ihrer 

Flächenwirksamkeit eingeordnet. 

Die Landschaft an Kindertagesstätten, Schulen und weite-

ren Bildungseinrichtungen ermöglicht den Einwohnenden 

der Stadt und des Umlandes unabhängig von allen Fakto-

ren die Teilhabe an einem lebenslangen Bildungsweg. 

Als inklusive und vielfältige Stadt hält Halle (Saale) eine 

Vielzahl an Einrichtungen und Anlaufstellen für ver-

schiedenste Zielgruppen, wie z. B. Seniorinnen und Senio-

ren, Wohnungslose, Kinder und Jugendliche, Menschen 

mit Behinderungen oder Geflüchteten und Zuwandernden 

bereit. Eng damit verflochten sind die kulturellen Angebote 

in der Stadt. Neben den traditionellen Kulturinstitutionen 

wie Museen, Theatern, Oper sowie Festspielen und Kultur-

tagen sind die Angebote der Vereine, Initiativen und freien 

bzw. informellen Kulturtragenden inzwischen angesichts 

ihrer hohen Anzahl kaum noch erfassbar. Gemeinsam tra-

gen die Einrichtungen zu einem maßgeblichen Teil zur 

proaktiven Entwicklung der Stadt und ihrer Gesellschaft 

bei und verdeutlichen die Wechselwirkung zwischen 

Raumbeanspruchung und Raumwirkung auf verschiede-

nen Maßstabsebenen. 

Prägend für das Erscheinungsbild und das soziale Gefüge 

der Stadt sind ebenfalls die Einrichtungen der Sportverei-

ne sowie öffentliche Sportstätten. 

Die Einrichtungen des Gesundheitswesens sind in Halle 

(Saale) in einer sehr großen Bandbreite von der Grundver-

sorgung bis hin zu Krankenhäusern der Spezial- und Maxi-

malversorgung vertreten und wirken entsprechend weit 

über die Stadtgrenzen hinaus. 

Einen hohen Stellenwert hat die Stadt ebenfalls im Bereich 

der öffentlichen Verwaltungen. Neben Bundesinstitutio-

nen finden sich mehrere größere Standorte der Landesäm-

ter sowie die Standorte der Kommunalverwaltung in der 

Stadt. 

Schließlich stellen Kirchen und religiöse Einrichtungen eine 

weitere Komponente der gemeinbedarfsorientierten Infra-

struktur mit eigenen Raumansprüchen und -wirkungen dar. 

Die sozialen Infrastrukturen und Gemeinbedarfseinrichtun-

gen unterscheiden sich teilweise stark in ihrer Flächen-

wirksamkeit, ihrer Verträglichkeit mit angrenzenden Nut-

zungen sowie in ihrer Dynamik für die Stadtentwicklung. 

Sie sehen sich nicht selten der Konkurrenz gegenüber 

anderen Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe oder Einzel-

handel ausgesetzt. Im Flächennutzungsplan sollen die 

Darstellungen einer nachvollziehbaren Systematik ent-

sprechend erfolgen. Für diejenigen Einrichtungen, welche 

aktuell eine besonders starke Dynamik in der Flächennut-

zung hervorrufen, wird die Betrachtung umfassender vor-

genommen. „Gewachsene“ Nutzungsstrukturen und -be-

ziehungen, bei denen auch die Neuverortung von Stand-

orten meist ohne Planerfordernis abläuft, werden hingegen 

vergleichsweise knapp erläutert. Trotzdem kann es im Ein-

zelfall notwendig sein, Gemeinbedarfseinrichtungen ein 

besonderes Augenmerk zuteilwerden zu lassen, um sie 

gegenüber dem aus privaten Interessen erwachsenden 

Nutzungsdruck abzusichern und ihren Platz im Nutzungs-

gefüge der Stadt zu behaupten. Im Rahmen der Vorent-

wurfserarbeitung werden die Gemeinbedarfseinrichtungen 

besonders detailliert beschrieben, um eine lückenlose Be-

standaufnahme zu ermöglichen. Im weiteren Verfahren 

kann daher ggf. eine Kürzung der textlichen Erläuterungen 

erfolgen, insbesondere wenn die städtischen Zielsetzun-

gen (ISEK Halle 2025) durch die hohe Entwicklungsdyna-

mik in der Zwischenzeit umgesetzt sind. 

 

4.4.1 Schulen 

 

Ausgangssituation 

Da die Schulentwicklung für die Stadtentwicklung einen 

der zentralen Faktoren darstellt, die Raumbedeutsamkeit 

im Rahmen eines Konzentrationsprozesses in der Schul-

landschaft stetig zunimmt und die Bedeutung der Schulen 

für die räumliche Entwicklung einer entsprechend hohen 

Dynamik unterworfen ist, werden diese Gemeinbedarfs-

einrichtungen im Folgenden umfänglich betrachtet. 

Die im Flächennutzungsplan 1998 beschriebene rückläufi-

ge Entwicklung der Schülerzahlen hat sich in etwa wie 

prognostiziert eingestellt und einige grundsätzliche Um-

brüche in der Schullandschaft erfordert. Begleitet von ei-

nem starken Konzentrationsprozess mit steigenden Schü-

lerzahlen pro Schule bei gleichzeitiger Abnahme der Zahl 

der Schulen insgesamt sind sukzessive Gemeinschafts- 

und Gesamtschulen neben die klassische Sekundarschule 

getreten, wobei aktuell gerade die Integrierten Gesamt-

schulen starke Nachfrage hervorrufen. 

Querschnittsaufgabe sozialer Infrastruktur | Dynamik Schulentwicklung 
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Im Stadtgebiet existieren aktuell 39 Grundschulen, fünf Se-

kundar-, vier Gemeinschafts- und sechs Gesamtschulen, 

zehn Gymnasien, 13 Standorte der Förderschulen/Lan-

desbildungszentren und zwei Schulen des zweiten Bil-

dungsweges (Abendschule/Kolleg). Hinzu kommen aktuell 

20 Standorte Berufsbildender Schulen ([30] Stadt Halle 

(Saale), 2022 und [31] Stadt Halle (Saale), 2023). 

Insgesamt sieht sich die Schulentwicklung aktuell wieder 

steigenden Schülerzahlen gegenüber, sodass nach einer 

Phase der Schließung von Schulstandorten wieder Bedarf 

an neuen Standorten besteht bzw. in den nächsten Jahren 

weitere Kapazitätsgrenzen erreicht werden. Dabei ist die 

Entwicklung in den verschiedenen Teilräumen unter-

schiedlich ausgeprägt und teilweise gegenläufig (so etwa 

im Bereich der Grundschulen mit Mehrbedarfen in der In-

neren Stadt und der Frage der Bestandsfähigkeit für die 

Grundschulen Nietleben und Radewell). Eine Besonderheit 

stellen die Förderschulen und Landesbildungszentren so-

wie die Schulen des zweiten Bildungsweges dar, die bei 

ebenfalls insgesamt rückläufigen Schülerzahlen als einzige 

eine Verringerung der Schülerzahlen pro Schule zu ver-

zeichnen haben, also deutlich weniger dem Konzentrati-

onsprozess ausgesetzt sind. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Der Schulentwicklungsplan für die Schuljahre 2022/23 

bis 2026/27 der Stadt Halle (Saale) ([30] Stadt Halle (Saa-

le), 2022) weist im Bereich der Grundschulen einen Neu-

baubedarf für eine Grundschule in der Innenstadt 

(Grundschule Schimmelstraße) sowie verschiedene bauli-

che Maßnahmen an bestehenden Standorten aus. Die in 

der vorhergehenden Schulentwicklungsplanung beabsich-

tigte Eröffnung der Sekundarschule Ottostraße hat der 

Stadtrat mit dem aktuellen Schulentwicklungsplan auf-

grund des analysierten Anwahlverhaltens bei den weiter-

führenden Schulen ausgesetzt, um die Kapazitäten für an-

dere Schulformen zur Verfügung zu stellen. Die Entwick-

lung der Gemeinschaftsschulen soll sich rein an bestehen-

den Schulstandorten vollziehen. Die umfänglichsten Be-

darfe bestehen im Bereich der Gesamtschulen, wo die 3. 

IGS am Holzplatz nach einer kurzen Nutzung als Aus-

weichstandort ihrem eigentlichen Zwecke zugeführt wer-

den soll. Die Eröffnung einer vierten integrierten Gesamt-

schule ist nach dem aktuellen Schulentwicklungsplan nicht 

vorgesehen. Ebenso ist die ursprünglich avisierte Eröff-

nung eines neuen Gymnasiums bis zum Schuljahr 2023/24 

nicht möglich. Ab dem Schuljahr 2025/26 erfolgt eine Zu-

nahme der Unterrichtsräume für die FöS GB „Astrid Lindg-

ren“ durch die zusätzliche Inbetriebnahme des Schulstan-

dortes Ludwig-Bethke-Straße.  

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) wid-

met sich im Fachbeitrag Bildung und Betreuung schwer-

punktmäßig Kindertagesstätten und Schulen. 

Die Zielsetzungen für die Schulentwicklung, welche eine 

potenzielle Flächenwirkung aufweisen werden dabei wie 

folgt benannt: 

 Beim Abbau des Sanierungsstaus haben sowohl die 

Brandschutzertüchtigung der Schulgebäude als auch 

die der Kindertageseinrichtungen eine hohe Priorität, 

um die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Gebäude 

zu erhalten und die Sicherheit von Kindern, Schülern 

und dem dort tätigen Personal zu erhöhen. Konkrete 

Vorhaben zur Brandschutzertüchtigung bestehen für die 

Schulen Grundschule „Rosa Luxemburg“, Sekundar-

schule Halle-Süd, Kooperative Gesamtschule (KGS) 

„Ulrich von Hutten“ (Außenstelle Ottostraße 24), Schule 

des Zweiten Bildungsweges - Kolleg und Abendgymna-

sium, die Berufsbildende Schule „Gutjahr“ (Haus 3) so-

wie die Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“ (zwei 

Standorte). Anpassung des Bildungs- und Betreuungs-

angebotes an die Bedarfslage: Aktuell und in den 

nächsten Jahren werden alle vorhandenen sowie zu-

sätzliche Einrichtungen zur Sicherstellung eines be-

darfsdeckenden Bildungs- und Betreuungsangebotes 

benötigt. Perspektivisch ist bei der Entwicklung und 

dem Ausbau der Bildungsinfrastruktur die demographi-

sche Entwicklung kleinräumig zu berücksichtigen, um 

„demographiefeste“ Investitionen zu tätigen. Wachsen-

dem bzw. gleichbleibend hohem Bedarf in einigen, v. a. 

innerstädtischen Stadtteilen steht eine gleichbleibende 

Nachfrage in anderen Stadtbereichen gegenüber. Es 

soll verhindert werden, dass sich die bereits bestehen-

den Divergenzen in der räumlichen Verortung von An-

gebot und Nachfrage weiter verschärfen. Mit der aktuell 

dringend notwendigen Erweiterung des Schulbestan-

des wird zum einen auf die veränderten demographi-

schen Rahmenbedingungen reagiert, zum anderen das 

Bildungsportfolio ergänzt:  

o Als Reaktion auf die hohe Nachfrage in den Innen-

stadtbereichen wurde z. B. die Grundschule in Glau-

cha saniert und wiedereröffnet. Aufgrund der hohen 

Nachfrage soll der Neubau und die Eröffnung einer 

weiteren Grundschule im Innenstadtbereich ge-

plant werden (z. B. am Standort Schimmelstraße). 

Grundschule Innenstadt |zusätzliche Gesamtschule 
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Schwerpunkte Innenstadt | Murmansker Straße | Kastanienallee 

Absehbar ist langfristig vor allem eine weiter stei-

gende Nachfrage nach Gymnasialplätzen und Plät-

zen an Gesamtschulen, da die demographische 

Spitze hier mit einer immer stärkeren Orientierung 

der Kinder auf die Abiturstufe zusammenfällt. Diese 

zusätzlich benötigten Kapazitäten führten zur Eröff-

nung des Neuen Städtischen Gymnasiums in der 

Oleariusstraße und der Zweiten Integrierten Ge-

samtschule in der Rigaer Straße 1 a. Für beide 

Schulen, die mit der Klassenstufe 5 begannen und 

jährlich aufwachsen werden, sind in den nächsten 

Jahren schrittweise die baulichen Voraussetzungen 

an den Standorten zu schaffen. Dies bedeutet einen 

hohen Investitionsbedarf, z. T. aus städtischen Ei-

genmitteln. Mit diesen Schulneugründungen können 

erstmals seit vielen Jahren neue Profile und Konzep-

te entwickelt werden. Beide Schulen beschreiten den 

Weg zu Schulen mit Ganztagsangeboten. 

o Zukünftig ist mit einem weiteren Bedarf an Schulplät-

zen in der Innenstadt zu rechnen. Investitionen in die 

Bildungsinfrastruktur sind auch außerhalb der Innen-

stadt an vielen Standorten erforderlich. 

Räumliche Schwerpunkte der Bildungsstandorte sind 

laut ISEK Halle 2025 die Innenstadt als „Schulcampus 

Innenstadt“ (mit den Franckeschen Stiftungen) sowie die 

Bildungszentren/Konzentrationen von schulischen Einrich-

tungen in der Südstadt (Murmansker Straße) und in Neu-

stadt (Kastanienallee). 

Die Strategien zur (baulichen) Anpassung der Einrichtun-

gen unterscheiden sich nach stadträumlicher Lage: 

 Erhalt und Modernisierung, ggf. Ausbau bzw. Ergän-

zung von Einrichtungen in Bereichen mit anhaltend ho-

her bzw. wachsender Nachfrage: Innenstadt (inkl. Pau-

lusviertel, Giebichenstein), 

 Erhalt und nach genauer Bedarfsprüfung evtl. Sanie-

rung/Modernisierung in Stadtteilen mit eher niedriger 

Nachfrage: Teile der Großwohnsiedlungen und Teile 

der Randbereiche/Ortslagen. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Flächen, die im Bestand oder als künftige Zielsetzung eine 

überwiegend durch Schulen geprägte Nutzung aufweisen, 

werden im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsflä-

chen mit der Zweckbestimmung Schule dargestellt. Dazu 

wird das Kriterium der Mindestflächengröße von 2 ha ange-

wendet, wobei auch eine Kombination mehrerer Gemein-

bedarfsnutzungen im räumlichen Zusammenhang ent-

sprechend mit mehreren Zweckbestimmungen dargestellt 

werden. Auf den nachgeordneten Planungsebenen können 

dabei auch einzelne Nutzungen, die nicht direkt der schuli-

schen Nutzung dienen, in diese Flächen einbezogen wer-

den, sofern sie durch ihren Nutzungscharakter keine negati-

ven Auswirkungen auf die Schulnutzung entfalten oder die 

Flächennutzung stärker prägen als die Schulnutzung. 

Schulnutzungen, die eine eigenständige Darstellung auf-

grund der Unterschreitung des Mindestgrößenkriteriums 

nicht erreichen, können prinzipiell im Zulässigkeitsrahmen 

gemischter Bauflächen oder Wohnbauflächen im Sinne 

kurzer Versorgungswege eingeordnet werden. An den 

Stellen, wo Schulnutzungen auf ein weiteres Nutzungs-

spektrum treffen, das sich nicht in der Bauflächensystema-

tik der BauNVO wiederfindet, besteht ebenfalls die Mög-

lichkeit der Einbeziehung von schulischer Infrastruktur in 

Sonderbauflächen mit entsprechender Zweckbestimmung, 

solange die städtebauliche Ordnung gewahrt bleibt und 

der Flächencharakter keine eindeutige Einordnung in eine 

Flächenkategorie der BauNVO zulässt. Die Darstellung ei-

ner solchen Sonderbaufläche wird im Einzelfall begründet. 

 

Umsetzung der Darstellung von Schulen 

Aufgrund ihres städtebaulichen Gewichts werden folgende 

Schulstandorte als Gemeinbedarfsflächen mit der Zweck-

bestimmung Schule (in Kombination mit weiteren Zweck-

bestimmungen) im Flächennutzungsplan dargestellt: 

 Grundschule Heideschule, Zanderweg, 

 Gemeinschaftsschule Heinrich Heine (mit Potenzial-

raum für sportliche und kulturelle Nutzungen entspre-

chend Freiraumkonzept als untergeordnete Nutzungen 

ohne eigene Signatur, vgl. Kapitel 4.4.7), Hemingway-

straße, 

 KGS Wilhelm von Humboldt und Lilien-Grundschule, Li-

lienstraße, 

 Grundschule Am Heiderand und Lernzentrum Neustadt, 

Carl-Schorlemmer-Ring, 

 Grundschule und GS Kastanienallee sowie Christian-

Wolff-Gymnasium, Richard-Paulick-Straße/Kastanienal-

lee, 

 Grundschule Westliche Neustadt, Wolfgang-Borchert-

Straße, 

 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte 

"Hermann von Helmholtz" gemeinsam mit Pflegeheim 

Am Gastronom (sozialen Zwecken dienende Einrich-

tung), Zscherbener Straße/Oebisfelder Weg, 
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 Berufsbildende Schulen III; Johann-Christoph-von-Drey-

haupt, Harzgeroder Straße, 

 Förderschule Christian Gotthilf Salzmann und Grund-

schule am Kirchteich gemeinsam mit Lebenshilfe (so-

zialen Zwecken dienende Einrichtung), Telemannstra-

ße/Ernst-Hermann-Meyer-Straße, 

 Grundschule Glaucha gemeinsam mit Kitas Lange 

Straße 19 und Heinrich-Pera-Straße 3/4 (sozialen Zwe-

cken dienende Einrichtungen) sowie Sporthalle (Sport), 

Heinrich-Pera-Straße/Lange Straße, 

 Grundschule Johannesschule gemeinsam mit Kita  

Eigensinn und Pflegeheim Akazienhof (sozialen  

Zwecken dienende Einrichtungen), Liebenauer Straße/

Beesener Straße/Otto-Kilian-Straße, 

 Grundschule Südstadt und Marguerite Friedlaender Ge-

samtschule (2. IGS), Ingolstädter Straße/Rigaer Straße, 

 Landesbildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschä-

digte "Albert Klotz", Landesbildungszentrum für Körper-

behinderte, St. Franziskus-Grundschule, St. Mauritius-

Sekundarschule und Elisabeth-Gymnasium, 

 Grundschule Hanoier Straße gemeinsam mit Caritas 

(sozialen Zwecken dienende Einrichtungen), Hanoier 

Straße/Karlsruher Allee, 

 Grundschule Silberwald und Förderschule Janusz 

Korczak, Roßlauer Straße, 

 Sekundarschule Halle-Süd, Grundschule Frieden-

schule, Kurt-Wüsteneck-Straße/Karl-Pilger-Straße, 

 Grundschule und weiterführende Freie Waldorfschule, 

Gutsstaße, 

 Grundschule Auenschule gemeinsam mit Rollsport-anlage 

Turbine Halle e. V. (Sport), Theodor-Neubauer-Straße, 

 Grundschule Wittekind, Giebichenstein-Gymnasium 

Thomas-Müntzer, Friedenstraße/Große Brunnenstraße, 

 Grundschule Frohe Zukunft gemeinsam mit Kita Frohe 

Zukunft (sozialen Zwecken dienende Einrichtungen) 

und Sportplatz USV (Sport), Dessauer Straße, 

 Grundschule Hans Christian Andersen gemeinsam mit 

Freiwillige Feuerwehr Trotha und Hort Delta, Seebener 

Straße/Jupiterstraße. 

 

Des Weiteren erfolgt die Darstellung von Schulen im Rah-

men von Sonderbauflächen gemeinsam mit weiteren Nut-

zungen ohne städtebaulich negative Auswirkungen im 

räumlichen Zusammenhang: 

 Evangelische Grundschule Weinbergwiesen, Heide-Süd 

in der Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Bildung, 

 

 Berufsbildende Schulen "Gutjahr", Schule des zweiten 

Bildungsweges (Bildung) gemeinsam mit Stadtverwal-

tung sowie Stadion Neustadt, SWH.arena, Sporthallen 

und Schwimmhalle Neustadt (Sport), An der Schwimm-

halle/Am Stadion/Nietlebener Straße, 

 Sportschulen (Sekundarschule und Gymnasium) ge-

meinsam mit Leichtathletik-Stadion, Sporthallen und 

Schwimmhalle, Robert-Koch-Straße/Manfred-Stern-

Straße/Amselweg, 

 Grundschulen August Hermann Francke und Reform-

schule Maria Montessori, Gemeinschaftsschule August 

Hermann Francke (mit Abendsekundarschule), Gymna-

sium Latina August Hermann Francke gemeinsam mit 

Martin-Luther-Universität (Universität), den Francke-

schen Stiftungen (Wissenschaft und Kultur), der Kita 

"August Hermann Francke“, Kinderkreativzentrum „Kro-

koseum“, Offener Jugendtreff „TiQ- Treff im Quartier“ 

und Offene kulturelle Kinder- und Jugendfreizeit im 

„Spielehaus“ sowie dem Haus der Generationen (sozia-

len Zwecken dienende Einrichtungen), Franckeplatz, 

 Dritte Integrierte Gesamtschule am Holzplatz gemein-

sam mit dem Planetarium, dem WUK Theater Quartier 

(Kultur, Soziales) sowie dem BWG-Erlebnishaus (Frei-

zeit), Holzplatz, 

 Sprachheilschule gemeinsam mit Offener Kinder- und Ju-

gendtreff „Blauer Elefant“ Kinderschutzbund (sozialen 

Zwecken dienende Einrichtungen), Skateanlage (Sport), 

Indoorspielplatz (Freizeit), Zeitzer Straße/Anhalter Platz. 

 

Als Flächen, die zukünftig mit der Zweckbestimmung 

Schule entwickelt werden sollen, werden an folgenden 

Standorten dargestellt: 

 weiterführende Schule am ehemaligen Standort der 

Evangelischen Grundschule Heide-Nord, Grasnelken-

weg, 

 Neubau Grundschule Schimmelstraße in einer Gemein-

bedarfsfläche gemeinsam mit Stadtbad (Sport) Kita "Am 

Stadtpark" und Jugendherberge (sozialen Zwecken die-

nende Einrichtungen), 

 Neubau Schulstandort (ohne nähere Spezifizierung) am 

ehemaligen Schlachthof (als Sonderbaufläche gemein-

sam mit den Zweckbestimmungen sozialen Zwecken 

dienende Einrichtungen (Kita, Seniorenwohnen), groß-

flächiger Einzelhandel, Freizeit, Verwaltung, Dienstleis-

tung), Freiimfelder Straße. 

 

 

Neubau Grundschule Weinbergwiesen | 3. IGS Holzplatz | Grundschule Schimmelstraße 
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Die bestehenden und geplanten Schulstandorte sind im 

Beiplan Soziale Infrastruktur: Schulen/Kindertagesstätten 

ersichtlich. 

 

4.4.2 Kinderbetreuungseinrichtungen/Kinder- und Ju-

gendeinrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zeichnete 

sich bis etwa Anfang der 2000er Jahre bedingt durch den 

Geburtenrückgang eine rückläufige Tendenz der Belegung 

ab, so dass die Planungen des Flächennutzungsplan 1998 

von Zusammenlegungen und Schließungen ausgingen.  

Wie bei den Schulen stellte sich anschließend eine Trend-

umkehr mit bis heute anhaltender hoher Dynamik ein. Der 

wesentliche Unterschied zur Schulinfrastruktur ist bei den 

Kinderbetreuungseinrichtungen die durchschnittlich gerin-

gere räumliche Ausdehnung des Einzugsbereiches sowie 

die geringere Größe der baulichen Anlagen. Dies spiegelt 

sich auch im Verhältnis der separaten Ausweisungen von 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen im Flächen-

nutzungsplan 1998 wieder. 

Die Angebote an offener Kinder- und Jugendarbeit haben 

im Vergleich zum Bestand des Flächennutzungsplan 1998 

eine Differenzierung durch das Hinzutreten freier und pri-

vater Träger und Initiativen erfahren, wobei eine strikte 

Abgrenzung zu anderen Gemeinbedarfseinrichtungen (vor 

allem Sport und Kultur) vergleichsweise häufig nicht mög-

lich ist. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) for-

muliert für den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen 

folgende Zielsetzung mit räumlichen Aussagen: 

 Auch zusätzliche Kindertagesstätten sollen in der In-

nenstadt entstehen. Dem steigenden Bedarf wurde  

z. B. in der Schimmelstraße und im Wohnpark Paulus-

viertel bereits Rechnung getragen. 

Ansonsten wird unter räumliche Schwerpunkte konstatiert, 

dass Kindertageseinrichtungen und Schulen möglichst 

wohnortnah angeboten werden und in der Stadt relativ flä-

chendeckend vorhanden sind. 

In den Teilraumkonzepten werden darüber hinaus beson-

ders für die Großwohnsiedlungen (Heide-Nord, Neustadt 

und Silberhöhe) die stabilisierende Funktion der Kinderta-

geseinrichtungen und sonstigen sozialen Einrichtungen 

und die Beseitigung des Sanierungsstaus betont. 

Die Bedarfs- und Entwicklungsplanung Kindertagesbe-

treuung in der Stadt Halle (Saale) für die Jahre 2022 und 

2024 ([32] Stadt Halle (Saale), 2021) spricht sich für die 

Schaffung zusätzlicher Kapazitäten an Betreuungsplätzen 

vor allem für den Kitabereich aus. Dabei sollen sich neu zu 

planende Einrichtungen auf Zuzugsgebiete sowie auf Stadt-

gebiete erstrecken, die den größten Bedarf widerspiegeln. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Für Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die sonstigen 

Kinder- und Jugendeinrichtungen kommt in den seltensten 

Fällen eine eigenständige Darstellung als Gemeinbe-

darfsfläche für soziale Zwecke in Betracht, da das Kriteri-

um der Mindestflächengröße von 2 ha nicht erfüllt wird. Al-

lerdings besteht die Möglichkeit auch kleinere Einrichtun-

gen, die für sich genommen kein ausreichendes städte-

bauliches Gewicht entfalten, im räumlichen Zusammen-

hang mit weiteren Zweckbestimmungen des Gemeinbe-

darfs darzustellen. Dasselbe gilt für eine Kombination mit 

anderen Nutzungen im Rahmen einer Sonderbaufläche, 

soweit eine städtebaulich geordnete Entwicklung auf der 

nachfolgenden Ebene möglich bleibt. 

In der Regel erfüllen sowohl Kinderbetreuungseinrichtun-

gen, als auch die sonstigen Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen eine wichtige Versorgungsfunktion für die umge-

benden Wohnquartiere und können in die Wohn- bzw. ge-

mischten Bauflächen integriert werden. 

 

Umsetzung der Darstellung Kinderbetreuungs-

einrichtungen/Kinder- und Jugendeinrichtungen 

Die bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen sind im 

Beiplan Soziale Infrastruktur: Schulen/Kindertagesstätten 

ersichtlich. 

Als Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung sozialen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen wird die 

Kita Weltentdecker im Böllberger Weg gemeinsam mit wei-

teren sozialen Einrichtungen (Lebenshilfe, Clara Zetkin Er-

ziehungshilfen) dargestellt. Eine Darstellung gemeinsam 

mit weiteren Zweckbestimmungen des Gemeinbedarfs 

wird für zahlreiche Standorte vor allem im Zusammenhang 

mit Schulen, im Einzelfall aber auch mit Alten- und Pflege-

einrichtungen, Sport- und Kultureinrichtungen, Feuerweh-

ren und kirchlichen Einrichtungen vorgenommen. 

Die Darstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen und 

sonstigen Kinder- und Jugendeinrichtungen im Rahmen 

von Sonderbauflächen gemeinsam mit Nutzungen, die 

zusätzliche Kindertagesstätten Innenstadt | Darstellung in Bauflächen integriert 
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nicht dem Gemeinbedarf zuzuordnen sind, allerdings ohne 

städtebaulich negative Auswirkungen im räumlichen Zu-

sammenhang eingeordnet werden können, erfolgt als akti-

ve Entwicklungszielstellung am ehemaligen Schlacht-

hof sowie aus dem Bestand heraus auf dem Areal der 

Franckeschen Stiftungen, wo sich Universitäts- und Wis-

senschaftsnutzungen, Schulen und Kultureinrichtungen zu 

Kitas, Horten und offenen Kinder- und Jugendtreffs gesel-

len. In dem Areal zwischen Zeitzer Straße und Anhalter 

Platz findet sich eine Ansammlung von Freizeitnutzung 

(Indoorspielplatz), Sprachheilschule, Sportanlagen und so-

zialen Einrichtungen (offener Kinder- und Jugendtreff), die 

städtebaulich verträglich in einer Sonderbaufläche zu-

sammengefasst und gegenüber der angrenzenden Einzel-

handelsnutzung abgegrenzt werden. Im Bereich des 

Weinbergcampus (Wolfgang-Langenbeck-Straße) sowie 

auf den Klinikgeländen des Diakonissenhauses, des Kran-

kenhauses Martha-Maria und der Universitätsklinik (Ernst-

Grube-Straße) befinden sich Kitas, welche in ihrer städte-

baulichen Bedeutung so weit hinter die Hauptnutzung zu-

rücktreten, dass sich in die Sonderbaufläche ohne separa-

te Zweckbestimmung einbezogen werden. 

Der überwiegende Teil der Horte, Kitas und offenen Kin-

der- und Jugendeinrichtungen wird entweder den Schul-

standorten zugeordnet oder in die umliegenden Bauflä-

chen (meist W und M, seltener G) integriert. 

 

4.4.3 weitere Bildungs- und Wissenschafts-

einrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Die Stadt Halle (Saale) weist eine lange Tradition als 

hochentwickelter Wissenschaftsstandort auf und hat 

gerade in den zurückliegenden Jahrzehnten eine bemer-

kenswerte Entwicklung in der Einbindung von Bildung und 

Wissenschaft in die Stadtgesellschaft erreicht. Die Hoch-

schulstandorte (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Evangelische 

Hochschule für Kirchenmusik Halle) entfalten mit seit Jah-

ren konstant hohen Studierendenzahlen und einer zuneh-

menden Internationalisierung eine starke Dynamik auch in 

Bezug auf die Flächennutzung und sind eng miteinander 

und mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen ver-

woben, was vor allem in der anhaltenden Entwicklung um 

den weinberg campus in den Stadtteilen Heide-Süd und 

Kröllwitz deutlich wird (Näheres zur Bedeutung für die wirt-

schaftliche Entwicklung in Kapitel 4.2.2). Es bestehen 

ebenfalls starke Verflechtungen zur Nationalen Akademie 

der Wissenschaften Leopoldina sowie den 

Franckeschen Stiftungen als Querschnittseinrichtun-

gen der Wissenschaft/Bildung mit Bezügen zur Kultur. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Der Fachbeitrag Wissenschaft, Technologie und Krea-

tivität des ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) 

stellt die Bedeutung der Entwicklung der Studierendenzah-

len für die Demographieentwicklung und damit maßgeblich 

für eine nachhaltige Stadtentwicklung heraus und enthält 

eine Reihe an direkt oder indirekt flächenwirksamen Ziel-

aussagen: 

 abgestimmtes Vorgehen bei der (variablen) Nachnut-

zung von Universitätsimmobilien in der Innenstadt. 

 geplanter Ausbau der wissenschaftlichen Infrastruktur, 

beispielsweise: 

o Investorensuche und Bau eines Kongresshotels/-

zentrums, 

o Erweiterung des Technologieparks weinberg cam-

pus südlich der Blücherstraße und damit allmähliche 

stadtstrukturelle Verzahnung mit Bereichen der 

Nördlichen Neustadt, 

o Projekt: halle.neu.stadt 2050: klimaneutral - vernetzt 

- integriert. 

 Fortsetzung und Weiterentwicklung der Integration von 

Wissenschaft und Wissenschaftseinrichtungen in die 

Stadtgesellschaft u. a. durch: 

o […], 

o Nachnutzung des Physikalischen Instituts am Frie-

demann-Bach-Platz für die wissenschaftlichen 

Sammlungen der MLU, 

o […]. 

 

Insbesondere in der Altstadt, in der Nördlichen Innenstadt 

und in Heide-Süd prägen Gebäude und Gebäudekomplexe 

der Universität und Hochschulen sowie zahlreicher wissen-

schaftlicher Institute und Einrichtungen das architektoni-

sche Erscheinungsbild der Stadt. Als räumliche Schwer-

punkte sind dabei besonders hervorzuheben: 

 Zentraler Universitätsplatz mit Hauptverwaltung, 

Löwengebäude, Audimax, Melanchthonianum, 

 Ensemble am Friedemann-Bach-Platz mit Leopoldina, 

Physikalischem Institut und Moritzburg, 

 Steintorcampus, 

 Franckesche-Stiftungen mit benachbarter Bundeskul-

turstiftung, 

Hochschulen und weinberg campus als Sonderbauflächen 
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 Technologiepark weinberg campus, Universitäts-

campus am Weinberg und Universitätsklinikum 

Kröllwitz, 

 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Da Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen oft einen di-

rekten räumlichen Zusammenhang mit außeruniversitären 

Einrichtungen aufweisen, können sie zusammengefasst 

als Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Uni-

versität/Hochschule/Wissenschaft dargestellt werden, 

sofern ihr städtebauliches Gewicht für eine eigenständige 

Flächendarstellung ausreicht. Besteht ein räumlicher Zu-

sammenhang zu weiteren Gemeinbedarfsnutzungen, kann 

die Zweckbestimmung auch kombiniert werden. Bei klei-

nen Einrichtungen, welche das Mindestkriterium für die 

Flächenwirksamkeit nicht erfüllen, kommt eine Einbezie-

hung in die umliegenden Wohn- oder Mischbauflächen in 

Betracht. 

Bei einem Nutzungsspektrum, das sich strikt auf For-

schung und Lehre bezieht, können Wissenschaftseinrich-

tungen auch als Gemeinbedarfsflächen mit entsprechen-

der Zweckbestimmung dargestellt werden.  

 

Umsetzung der Darstellung von Bildungs- und  

Wissenschaftseinrichtungen 

Als Wissenschaftseinrichtung wird die Nationale Akademie 

der Wissenschaften Leopoldina auf dem Jägerberg auf-

grund ihrer geringen Flächenausdehnung auf Ebene des 

Flächennutzungsplanes in die angrenzende gemischte 

Baufläche einbezogen.  

Der Hauptcampus der Martin-Luther-Universität wird 

gemeinsam mit der Kulturinsel (neues theater) als Sonder-

baufläche mit der Zweckbestimmung Universität/Kultur 

dargestellt. Der neu gestaltete Steintorcampus wird zur 

Erhaltung von Entwicklungsperspektiven als Sonderbau-

fläche mit der Zweckbestimmung Universität darge-

stellt, um auch zugeordneten Nutzungen die Möglichkeit 

zur Etablierung zu ermöglichen. Gleiches gilt für die beiden 

Hauptstandorte der Kunsthochschule Burg Giebichen-

stein, welcher mit der Zweckbestimmung Hochschule ver-

sehen werden. Weitere kleinere Universitäts- und Hoch-

schulgebäude im Stadtgebiet werden in die gemischten 

oder Wohnbauflächen einbezogen. 

Das Areal der Franckeschen Stiftungen wird gemeinsam 

mit den zugehörigen Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

Schulstandorten, Kulturangeboten sowie den Universitäts- 

und Wissenschaftsnutzungen als Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung Universität, Wissenschaft, Schule, so-

zialen Zwecken dienende Einrichtungen und Kultur darge-

stellt. 

Der weinberg campus wird im Sinne der Entwicklungsfä-

higkeit mit insgesamt drei Sonderbauflächen mit der 

Zweckbestimmung Universität, außeruniversitäre For-

schung, private Institute, Technologie, Verwaltung und Bil-

dung dargestellt, um ein möglichst breites Nutzungs-

spektrum für diesen Entwicklungskern der Stadt zu ge-

währleisten. Der nahe gelegene Bereich um das leerste-

hende ehemalige Finanzamt ist als Sonderbaufläche für 

eine Entwicklung im Bereich Technologie, Dienstleistung 

und Verwaltung vorgesehen, die allerdings die bestehen-

den gewerblichen Nutzungen und den Rettungsdienst 

ebenfalls städtebaulich geordnet mit fassen soll. 

Als neue Leuchtturm-Standorte für Wissenschaft, Techno-

logie und Forschung werden das Gelände des Zukunfts-

zentrums am Riebeckplatz sowie das RAW-Gelände als 

Sonderbauflächen mit entsprechenden Zweckbestimmun-

gen dargestellt. 

Die räumliche Verteilung der wichtigsten Wissenschafts-

standorte kann im Beiplan Soziale Infrastruktur: Wissen-

schaft/Kultur nachvollzogen werden. 

 

4.4.4 Senioren- und Pflegeeinrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Die Stadt Halle (Saale) sieht wie viele andere deutsche 

Großstädte einer alternden Bevölkerung entgegen. Be-

reits zum heutigen Zeitpunkt existiert ein breites Angebot 

an altersgerechtem und betreutem Wohnen, wobei sich die 

Angebote weit über die klassischen Senioren- und Pflege-

heime erweitert haben. Der Prozess der Ausdifferenzierung 

der verschiedenen Angebote im Bereich des Altenwohnens 

ist damit jedoch keineswegs abgeschlossen. Vor allem ein 

steigender Bedarf durch einen Anstieg der „Hochaltri-

gen“, Fachkräftemangel in den Pflegeberufen sowie die 

verstärkte Verwendung neuer Technologien (smart home, 

Digitalisierung, etc.) bestimmen die aktuell hohe Dynamik 

in diesem Bereich. Die Grenzen zu Wohnnutzungen sind 

zwar fließend und Senioren- und Pflegeeinrichtungen kön-

nen überwiegend der Wohnnutzung zugeordnet werden, al-

lerdings kann auch die gesonderte Darstellung von Berei-

chen, in denen Senioren- und Pflegeeinrichtungen gesi-

chert werden sollen, sinnvoll erscheinen. 

Franckesche Stiftungen u.°a. Wissenschaft | Alterswohnen weit überwiegend reine Wohnnutzung 
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Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Im Fachbeitrag Wohnen des ISEK Halle 2025 ([4] Stadt 

Halle (Saale), 2017) findet sich unter dem Unterpunkt fach-

liche Leitlinien und Projektbeispiele folgende für die Flä-

chennutzungsplanung relevante Zielformulierung: 

 bedarfsgerechte Sicherung und Ausbau altersgerech-

ter Wohnangebote, um den Herausforderungen des 

demographischen Wandels zu entsprechen: Für die 

Struktur der Wohnungsnachfrage von Belang ist u. a. 

die erheblich steigende Zahl der Hochbetagten ab 80 

Jahre, die zunehmend als Paarhaushalte mit entspre-

chend vergrößerten Wohnflächenansprüchen auftreten. 

Gleichzeitig kommt es zu einer Einkommensspreizung 

durch die Zunahme einkommensstärkerer Senioren-

haushalte einerseits und eine wachsende Altersarmut 

andererseits. Die Wohnansprüche Älterer werden sich 

weiter ausdifferenzieren. 

 

Seniorenwohnen in Halle ist in erster Linie eine Frage des 

vorhandenen Bestandes und dessen generationsgerech-

ten Umbaus. Die große Mehrheit der Senioren wird lang-

fristig in ihren Wohnungen verbleiben und dabei tendenzi-

ell so wenige Änderungen wie möglich vornehmen. Ein 

quantitativ umfassender, weitgehend barrierefreier Umbau 

des Wohnungsbestandes ist auf der Nachfrageseite ge-

sundheitlich oft nicht notwendig und stößt an Kostengren-

zen. Das Schaffen von entsprechenden Angeboten kann 

aber auch eine zusätzliche Nachfrage - vor allem als prä-

ventive Maßnahmen und zur Verbesserung von Wohn-

komfort und Lebensqualität - erzeugen. Als strategischer 

Ansatz ist daher eine angebotsorientierte Vorgehensweise 

erfolgversprechend. 

Ein wesentlicher Bestandteil der altersgerechten Anpas-

sung ist die Herstellung von weitgehender Barrierefreiheit. 

Diesbezügliche Wohnangebote kommen langfristig allen 

Nachfragegruppen mit diesem Bedarf zugute, z. B. auch 

Familien. Im Bestand kann in aller Regel nur eine teilweise 

barrierefreie Anpassung nach KfW-Mindeststandards er-

folgen, was in den meisten Fällen jedoch ausreichend ist. 

Hauptsächlich geht es dabei um eine nachfragegerechte 

Teilanpassung im Bestand mit Augenmaß, da die Zah-

lungsfähigkeit der Senioren zum Teil begrenzt ist. Barriere-

arm angepasste Wohnungen liegen aufgrund der damit 

verbundenen Kosten zumeist im mittleren Mietpreisseg-

ment. Eine wohnungswirtschaftliche Herausforderung ist 

die Bereitstellung von barrierearmen Wohnungen für ar-

mutsgefährdete Haushalte, für die künftig im Rahmen ei-

ner sozialen Wohnungsversorgung für Ältere stärker För-

dermöglichkeiten geprüft werden müssen. 

Ergänzend zum altersgerechten Umbau ist es notwendig, 

spezielle Wohnformen für Senioren im Neubau zu schaf-

fen, um so der sich ausdifferenzierenden Wohnkaufkraft 

entsprechend auch höherwertige altersgerechte Woh-

nungsangebote zu schaffen. Zusätzlich sollen alternative, 

vor allem auf gemeinschaftliches Zusammenleben oder 

gegenseitige Unterstützung und Hilfeleistung orientierte 

Formen wie „gemeinsames Wohnen im Alter" oder "Mehr-

generationenwohnen" entwickelt werden. Es müssen auch 

barrierefreie Wohnungen geschaffen werden, die mit spe-

zifischen Angeboten wie z. B. Demenz-WGs im Vergleich 

zu Heimen kostengünstigere Angebote darstellen. Insge-

samt sind alle diese Wohnangebote in quantitativer Hin-

sicht jedoch als Nischenprodukte anzusehen, die mit ho-

hen Anforderungen an Wohnlage und Umfeldqualität ein-

hergehen. 

Neben den altersgerechten Wohnangeboten ist die senio-

rengerechte Infrastruktur in den Quartieren weiterzuentwi-

ckeln. Dazu gehören vor allem Gesundheits- und Pflege-

angebote sowie Angebote im Freiraum (z. B. Generatio-

nenspielplätze). 

Die Aufgabe der altersgerechten Anpassung liegt in der Ver-

antwortung der Wohnungseigentümer und damit auch der 

kommunalen Wohnungsunternehmen. Öffentliche Förderung 

wird gegenwärtig in Form von zinsgünstigen Darlehen und 

Investitionszuschüssen der KfW bzw. der Investitionsbank 

Sachsen-Anhalt gewährt. Im zu erstellenden wohnungspoli-

tischen Konzept für Halle wird auch das altersgerechte/

weitgehend barrierefreie Wohnen thematisiert werden. 

Darüber hinaus beschreibt das ISEK Halle die Bestandssi-

tuation des altengerechten Wohnens sowie der pflegeri-

schen Infrastruktur. Dabei wird deutlich, dass bereits ein 

sehr breites Angebot besteht, welches allerdings in der 

Realität nur eine Teilmenge des Altenwohnens abbildet, da 

viele ältere Menschen ihre bisherigen Wohnungen weiter 

nutzen, selbst wenn diese nicht oder nur bedingt alteng-

recht sind. Insofern konstatiert das ISEK Halle 2025 Hand-

lungsbedarf in der Angebotsausweitung und Differenzie-

rung von Angeboten für Alterswohnen, wenngleich die ein-

zelnen Angebote des Alterswohnens meist den Charakter 

eines Nischenprodukts aufweisen werden. 

 

 

 

 

voranschreitender demographischer Wandel | spezielle Angebote erforderlich 
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Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Aufgrund der weitest gehenden Einordnung von Seinoren- 

und Pflegeeinrichtungen als Wohnnutzung kann grund-

sätzlich eine Einbeziehung in die Wohn- und gemisch-

ten Bauflächen gem. BauNVO stattfinden. In der Praxis 

entstehen die meisten neuen Senioren- und Pflegeeinrich-

tungen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang von 

Wohn- oder gemischt genutzten Quartieren, oft sogar in 

Nachnutzung von Wohngebäuden. Da im Regelfall sowohl 

vom Alterswohnen selbst, als auch von den angegliederten 

Dienstleistungen keinerlei störende Wirkung im Rahmen 

des Nutzungsspektrums der Wohn- und gemischten Bau-

flächen ausgehen, ist eine gesonderte Darstellung als 

Gemeinbedarfsfläche mit entsprechender Zweckbestim-

mung nicht geboten. Die Darstellung als Gemeinbedarfs-

fläche kommt in Einzelfällen in Frage, wenn z. B. be-

stimmte Standorte aufgrund ihrer Wichtigkeit für die Ver-

sorgungssituation langfristig gerade gegenüber der Inan-

spruchnahme durch andere Wohnnutzungen gesichert 

werden sollen oder Einrichtungen aufgrund ihrer Ange-

botsspezifik besondere Nutzungsansprüche oder Auswir-

kungen haben, die eine städtebaulich geordnete Abgren-

zung ggü. der direkten Umgebung notwendig macht. Dies 

kommt insbesondere in Kombination mit weiteren Einrich-

tungen und Zweckbestimmungen des Gemeinbedarfs in 

Betracht. Ebenso besteht die Möglichkeit Senioren- und 

Pflegeeinrichtungen in Sonderbauflächen mit entspre-

chender Zweckbestimmung einzubeziehen, solange die 

städtebauliche Ordnung gewahrt bleibt und der Flä-

chencharakter keine eindeutige Einordnung in eine Flä-

chenkategorie der BauNVO zulässt. Diese Einzelfälle wer-

den entsprechend begründet. 

 

Umsetzung der Darstellung von Senioren- und Pflege-

einrichtungen 

Eine Übersicht der bei der Stadtverwaltung bekannten 

Pflegeeinrichtungen befindet sich im Beiplan Soziale Infra-

struktur: Pflegeeinrichtungen/Unterkünfte. 

Als Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung Schule 

und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtun-

gen werden aufgrund ihres städtebaulichen Gewichts das 

Areal des Altenpflegeheims Akazienhof mit der angren-

zenden Kita und der Johannesschule zwischen Melanch-

thonplatz und Liebenauer Straße, das Areal des Riebeck-

stifts mit dem BFW Halle zwischen Kantstraße und Bu-

genhagenstraße sowie das Pflegeheim am Gastronom 

gemeinsam mit dem Landesbildungszentrum für Blinde 

und Sehbehinderte dargestellt. 

Auf dem Areal der Franckeschen Stiftungen befindet das 

Haus der Generationen und wird gemeinsam mit den an-

grenzenden Schulstandorten sowie Kinder- und Jugend-

einrichtungen als Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung Universität, Wissenschaft, Schule, sozialen Zwecken 

dienende Einrichtungen und Kultur dargestellt. 

Aufgrund der stark untergeordneten funktionalen und 

räumlichen Dimension werden die Senioren- und Pflege-

einrichtungen auf dem Areal des Diakonissenkrankenhau-

ses in die Sonderbaufläche Klinik ohne gesonderte Zweck-

bestimmung einbezogen. 

 

4.4.5 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 

und Beeinträchtigung 

 

Ausgangssituation 

Die Kulisse an Einrichtungen für Menschen mit Behinde-

rungen und Beeinträchtigungen ist in der Stadt Halle (Saa-

le) im Wesentlichen durch die Standorte von drei Akteuren 

geprägt und in ihrer Struktur Ergebnis eines kontinuierli-

chen Entwicklungsprozesses. Dementsprechend wenig 

Veränderungsdruck besteht in Hinblick auf die Flächen-

nutzung. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) nimmt 

an zahlreichen Stellen Bezug auf die Bemühungen und 

Herausforderungen zur Schaffung barrierefreier Lebens-

bedingungen. Die vorhandenen sowie avisierten Maßnah-

men weisen jedoch keinen Bezug zur Flächennutzung in 

dem für den Flächennutzungsplan relevanten Maßstab 

auf, es handelt sich in den allermeisten Fällen um objekt-

bezogene Maßnahmen. Außerdem konzentriert sich ein 

großer Anteil der Maßnahmen auf die Kinderbetreuungs- 

und Bildungsinfrastruktur und wird in den vorangehenden 

Unterkapiteln betrachtet. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Die bestehenden Einrichtungen für Menschen mit Behin-

derung und Beeinträchtigung lassen sich abgesehen von 

den Schulen und Bildungseinrichtungen (s. 4.4.1 bzw. 

4.4.2) in der Stadt Halle (Saale) grundsätzlich in zwei Ka-

tegorien unterteilen. Zum einen finden sich im gesamten 

Stadtgebiet Wohnangebote für Menschen mit Behinderung 

Alterswohnen als soziale Einrichtungen in Verbindung mit weiterem Gemeinbedarf 
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und Beeinträchtigung. Diese sind den Wohnnutzungen 

zuzuordnen und fügen sich in diesem Sinne ohne Weiteres 

in die Nutzungssystematik der BauNVO ein. 

Zum anderen gibt es mehrere Standorte für Behinderten-

werkstätten. Diese können je nach städtebaulichem Ge-

wicht und Ordnungserfordernis entweder in den umgeben-

den Bauflächen integriert sein oder als Gemeinbedarfs-

flächen (auch kombiniert mit anderen Zweckbestimmun-

gen des Gemeinbedarfs) oder Sonderbauflächen darge-

stellt werden, wenn die benachbarten Nutzungen ein städ-

tebaulich geordnetes Nebeneinander erlauben. 

 

Umsetzung der Darstellung von Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung 

Die Standorte der Behinderteneinrichtungen (ausgenom-

men Wohnangebote) sind dem Beiplan Soziale Infrastruk-

tur: Pflegeeinrichtungen/Unterkünfte zu entnehmen. 

Als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung so-

zialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

wird der Standort am Blumenauweg 59 dargestellt, da 

das knapp drei ha große Areal einerseits ein ausreichen-

des städtebauliches Gewicht aufweist und sich gegenüber 

den benachbarten Nutzungen ohne maßgebliche Konflikte 

oder Störwirkung abgrenzt und andererseits gegenüber 

etwaigen Nutzungskonkurrenzen gesichert werden soll. 

Der Standort in der Zechenhausstraße ist zwar ebenfalls 

mit gut drei ha im Maßstab des Flächennutzungsplans als 

eigenständige Fläche wahrnehmbar, allerdings deutlich we-

niger baulich geprägt, sodass der Flächennutzungsplan ei-

ne Fläche für die Landwirtschaft darstellt, um einer wei-

teren baulichen Beanspruchung entgegenzuwirken. 

Der Standort am Böllberger Weg 174 bildet gemeinsam 

mit einem Kinderheim sowie einer Kindertagesstätte eine 

Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung sozialen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen. 

Die weiteren Standorte im Stadtgebiet weisen kein ausrei-

chendes städtebauliches Gewicht auf, um eine eigenstän-

dige Darstellung zu begründen und lassen sich städtebau-

lich verträglich in die umgebenden Bauflächen einordnen. 

 

4.4.6 Wohnungsloseneinrichtungen/Einrichtungen für 

Geflüchtete und Asylsuchende 

 

Ausgangssituation 

Gemeinschaftsunterkünfte für wohnungslose Menschen 

bzw. für Geflüchtete und Asylsuchende verteilen sich über 

das gesamte Stadtgebiet. Für wohnungslose Menschen 

steht neben einzelnen kleineren Notunterkünften vor allem 

das Haus der Wohnhilfe am Böllberger Weg zur Verfü-

gung. Die Einrichtungen für Geflüchtete und Asylsuchende 

sind vorrangig als temporäre Einrichtungen seit der ver-

gleichsweise starken Zuwanderung durch Geflüchtete 

der 2010er Jahre in Form von Einzelwohnungen sowie 

Gemeinschaftsunterkünften etabliert worden. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Im Kontext des Themas Teilhabe und Integration spielen 

vor allem Geflüchtete und Asylsuchende im ISEK Halle 

2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) eine hervorgehobene 

Rolle. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind dabei allerdings 

aufgrund ihrer Zielsetzung der vorübergehenden Unter-

bringung Geflüchteter nicht der wesentliche Ansatzpunkt 

aus Sicht der Stadtentwicklung. Viel dringlicher wird im -

ISEK Halle 2025 die Bewältigung der Verteilung der Ge-

flüchteten im Stadtgebiet angesehen, um starken Konzent-

rationen und damit einhergehender sozialer Segregation 

entgegenzuwirken. Besonders betroffen von zunehmender 

Segregation sind Teile der Großwohnsiedlungen bzw. die 

zentrumsfernen Stadtumbaugebiete. Im engeren Sinne 

werden im ISEK Halle 2025 keine flächenrelevanten Zie-

le für den Maßstab des Flächennutzungsplans benannt. 

Allerdings wird für die benannten Teilbereiche allgemein 

die Empfehlung zur Nutzungsmischung und zum Rückbau 

leerstehender Wohnbaubestände zur Vermeidung der 

Segregationstendenzen gegeben, sobald sich eine Mög-

lichkeit dazu bietet. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Prinzipiell lassen sich Einrichtungen für Wohnungslose 

sowie für Geflüchtete und Asylsuchende bei entsprechen-

dem städtebaulichen Gewicht im Rahmen einer Gemein-

bedarfsfläche oder, soweit die städtebauliche Ordnung 

gewahrt bleibt, in einer Sonderbaufläche mit entsprechen-

den Zweckbestimmungen darstellen. Bei kleineren Einrich-

tungen kann in der Regel allerdings kein ausreichendes 

städtebauliches Gewicht für eine eigenständige Flächen-

ausweisung vorliegen. Hinzu kommt bei Gemeinschaftsun-

terkünften für Geflüchtete und Asylsuchende der aktuelle 

Charakter zur vorübergehenden Unterbringung. Dement-

sprechend kann ebenso eine Einordnung in Wohnbau-

flächen oder gemischte Bauflächen erfolgen. 

 

 

Behindertenwerkstätten und Wohnungsloseneinrichtungen in Kombination mit weiteren Einrichtungen 
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Umsetzung der Darstellung von Wohnungslosen-

einrichtungen sowie Einrichtungen für Geflüchtete 

und Asylsuchende 

Die Einrichtungen für Wohnungslose sowie für Asylsu-

chende und Geflüchtete sind im Beiplan Soziale Infrastruk-

tur: Pflegeeinrichtungen/Unterkünfte gekennzeichnet. 

Als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung so-

zialen Zwecken dienende Einrichtungen wird das Areal am 

Böllberger Weg 186 dargestellt. Gemeinsam mit dem 

Künstlerhaus 188 e. V. als untergeordnete Gemeinbe-

darfsnutzung sowie einer Kinderbetreuungseinrichtung bil-

det das Team-Haus der Wohnhilfe ein städtebaulich eigen-

ständiges Ensemble an Gemeinbedarfseinrichtungen. 

Die Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete und Asyl-

suchende werden aufgrund ihres mangelnden städtebauli-

chen Gewichts in die umgebenden gemischten bzw. 

Wohnbauflächen einbezogen. 

 

4.4.7 Kultureinrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Die Dichte und das Renommee kultureller Einrichtungen 

und Veranstaltungen in Halle (Saale) haben der Stadt den 

Ruf als Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalts verschafft. 

Nicht zuletzt ist die kulturelle Entwicklung elementarer Be-

standteil des Dreiklangs Kultur - Wirtschaft - Wissenschaft 

und damit sowohl in der Lebensrealität der Einwohnenden, 

als auch in den Zielvorstellungen und Perspektiven der 

Stadtentwicklung auf vielen verschiedenen Ebenen wahr-

nehmbar. Entsprechend hoch ist die Entwicklungsge-

schwindigkeit der sich stetig verändernden Kulturange-

bote, sowohl bei etablierten Museen, Theatern, Festi-

vals und weiteren Großveranstaltungen, als auch bei 

zahlreichen kleineren Angeboten der freien Kunst- und 

Kulturszene. Gerade der Bereich der freien Szene hat in 

den letzten Jahren eine Dynamik hervorgebracht, die die 

Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit Halles als lebens-

werten, urbanen Standort entscheidend beeinflusst hat. 

Dementsprechend wichtig sind Nischenräume, welche die 

Stadt im Rahmen eines Freiraumkonzepts im Jahr 2019 

näher betrachtet hat. Nichtsdestotrotz bilden für die Flä-

chenwirksamkeit auf Ebene des Flächennutzungsplans die 

etablierten Kultureinrichtungen den Focus. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Die kulturelle Entwicklung ist im ISEK Halle 2025 ([4] Stadt 

Halle (Saale), 2017) als eine der wichtigsten Säulen der 

Stadtentwicklung herausgestellt. Der Fachbeitrag Kultur 

erläutert dabei folgende Zielaussagen mit direktem Bezug 

zur Flächennutzung: 

 die weitere gesamtstädtische Vernetzung und Nutzung 

der Kultur- und Wissenschaftspotenziale der Universi-

tät, der beiden Kunsthochschulen, der Nationalen Aka-

demie der Wissenschaften Leopoldina, der Kulturstif-

tung des Bundes und der Kunststiftung des Landes 

Sachsen-Anhalt. Baulich-räumlich ist der Friedemann-

Bach-Platz eine herausgehobene Schnittstelle von 

Kunst, Kultur, Wissenschaft und Stadtentwicklung. Mit 

der Berufung von Paul Thiersch entstand seit 1915 mit 

der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle eine 

Institution, die die intellektuelle Entwicklung der Stadt in 

vielschichtiger Weise mitgestaltet und gleichzeitig maß-

geblich den internationalen Kunst-Austausch befördert. 

 die Stärkung der Franckeschen Stiftungen als Allein-

stellungsmerkmal der Stadt Halle. Neben der Leopoldi-

na, der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Hän-

del-Haus gehört den Franckeschen Stiftungen das städ-

tische Hauptinteresse. Eine wichtige städtebauliche 

Zielstellung ist die weitere Vernetzung von Stiftungen 

und Stadt. 

 die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle, die in ih-

rer Struktur grundsätzlich erhalten bleibt und in allen 

fünf Sparten ein qualitativ anspruchsvolles Programm 

anbietet. Schwerpunkt der Oper Halle bleiben Auffüh-

rungen der Händel-Opern, mit denen Halle über die 

Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung findet. Die 

künstlerischen Leistungen des Händelfestspiel-Orches-

ters sind weiter zu fördern, um nationalen und internati-

onalen Ansprüchen noch besser genügen zu können. 

Das längerfristig umzusetzende Ziel besteht darin, die 

Staatskapelle mit 99 Musikern als A-Orchester zu füh-

ren. Die drei auf der Kulturinsel beheimateten Sprech-

theater streben mit abgestimmten Spielplänen und ei-

nem Leistungsangebot von hochwertiger künstlerischer 

Qualität und Professionalität nach großem Publikums-

zuspruch aus der Stadt und dem Umland bei zuneh-

mender überregionaler Ausstrahlung, wie dies dem 

Puppentheater bereits beispielgebend gelingt. Unab-

hängig von der Aufgabe des Hauses in der Kardinal-Al-

brecht-Straße bleibt das Thalia Theater als eigenstän-

dige Sparte mit eigenem Ensemble und eigener künst-

lerischer Leitung als Kinder- und Jugendtheater mit kla-

rem Bildungsauftrag in Zukunft bestehen. 

 

etablierte Kultureinrichtungen und freie Szene 
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 die weitere Profilierung, Vernetzung und räumliche 

Ausweitung der „Kulturmeile“ entlang der Saale. Die 

Vernetzung der Kultureinrichtungen vom Technischen 

Halloren- und Saline Museum über die neuen Museen 

der Universität, die Moritzburg, die Leopoldina, die 

Kunststiftung, das Landesmuseum für Vorgeschichte 

und die Kunsthochschule Burg Giebichenstein soll mit-

telfristig vorangetrieben werden. Am Holzplatz soll um 

den Gasometer mit neuem Planetarium ein Ort der kul-

turellen Bildung und der Jugendkultur entstehen. Die 

Neue Residenz und die Neumühle sollen sich als Kul-

turorte in der Stadt etablieren. 

 Projekte zur Gewährleistung eines niedrigschwelligen, 

nachwuchsfördernden und generationsübergreifenden 

Zugangs zu Kultur für alle sozialen Gruppen. Der Neu-

bau des Planetariums (Gasometer am Holzplatz) wird 

dazu ebenso Impulse geben wie die Sanierung, Moder-

nisierung und weitere Profilierung des Technischen Hal-

loren- und Saline Museums. Dazu gehört ebenso die 

bedarfsgerechte Sicherung und Entwicklung kultureller 

Angebote in allen Stadtteilen, z. B. durch kommunale 

Unterstützung des bürgerschaftlichen kulturellen Enga-

gements vor Ort. 

 

Im Handlungsfeld „Planerische Unterstützung“ des Frei-

raumkonzeptes der Stadt Halle (Saale) ([33] Stadt Halle 

(Saale), 2020) wird im Unterpunkt Berücksichtigung des 

Themas Freiräume für gemeinwohlorientiert-kreative Pro-

jekte im Rahmen städtischer Planungen und Konzepte di-

rekter Bezug auf die Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplanes genommen: 

„Die erste Stufe der bauplanungsrechtlichen Sicherung 

von Experimentierräumen ist auf der Ebene der vorberei-

tenden Bauleitplanung, dem Flächennutzungsplan (FNP) 

möglich. Im Zuge der Neuaufstellung des FNP der Stadt 

Halle (Saale) ist zu prüfen, inwieweit solche Flächen bei-

spielsweise über eine Zweckbestimmung bei Sonderbau-

flächen oder auf Gemeinbedarfsflächen sinnvoll geplant 

werden können und an welchen Standorten in Halle (Saa-

le) dies planerisch sinnvoll ist.“ 

Auch wenn die Zielaussagen des Freiraumkonzeptes nicht 

exklusiv für Kultureinrichtungen gelten, sondern sich ge-

nauso auch auf Einrichtungen für Bildung, Sport, Kinder 

und Jugendliche sowie soziale Zwecke beziehen, werden 

sie aufgrund der fließenden Übergänge aller genannten 

Gemeinbedarfszwecke und der dadurch quasi subsummie-

renden Wirkung der Kultureinrichtungen an dieser Stelle 

einsortiert. Sehr ähnlich sehen die Verflechtungen zwi-

schen Gemeinbedarf und Grünflächennutzung aus. In der 

planungsrechtlichen Umsetzung ist demnach im Rahmen 

der Darstellung und Entwicklung von Gemeinbedarfsnut-

zungen mit den Zweckbestimmungen sozialen und kultu-

rellen Zwecken dienenden Einrichtungen ein entspre-

chender Spielraum für die Positionierung der genannten 

Zweckbestimmungen geboten, solange nicht eine einzelne 

Zweckbestimmung ein deutliches Übergewicht erhält. Ent-

sprechend ist auch im Rahmen der Grün- und Freiflächen-

nutzung ein entsprechender Spielraum zu gewähren. 

Im Weiteren werden im Freiraumkonzept folgende Poten-

zialräume benannt und mit einer kurzen Beschreibung zur 

Nutzungssituation und -perspektive erläutert: 

„In Neustadt wurden die Standorte Andalusierstraße, Mul-

destraße, Rennbahnkreuz, Flächen an der Gemeinschafts-

schule „Heinrich Heine“, an der Nietlebener Straße sowie 

an der Förderschule „Christian Gotthilf Salzmann“ im Süd-

park und der Charles-Dickens-Straße untersucht. 

In Halle-Mitte wurde der Rossplatz betrachtet, in Halle-Ost 

geht es um mögliche Potenzialflächen im Bürgerpark Frei-

imfelde und an der benachbarten Christuskirche. In Halle-

Süd standen Flächen am Sportdreieck und das Grund-

stück des ehemaligen Kaffeegartens Kurzhals am Böllber-

ger Weg im Fokus.“ 

Ein weiterer Schwerpunkt mit direktem Flächenbezug für 

den Flächennutzungsplan liegt in der Integrierung gemein-

wohlorientiert-kreativer Nutzungsarten im geplanten Cam-

pushaus Kastanienallee in Neustadt. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Kulturelle Einrichtungen können grundsätzlich bei ausrei-

chendem städtebaulichen Gewicht als eigenständige 

Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kultur 

dargestellt werden oder sofern sie in direkter Nachbar-

schaft zu weiteren Gemeinbedarfseinrichtungen liegen und 

alleine kein ausreichendes städtebauliches Gewicht auf-

weisen mit kombinierter Zweckbestimmung. Kulturelle 

Einrichtungen können ebenfalls als untergeordnete Nut-

zung in Gemeinbedarfsflächen einbezogen werden. Dabei 

ist eine Entwicklung kultureller Einrichtungen meist prob-

lemlos aus der Darstellung eine Gemeinbedarfsfläche an-

derer Zweckbestimmungen (v. a. sozialen Zwecken die-

nende Einrichtungen) möglich, da die Nutzungsansprüche 

und Raumwirkungen kaum zu unterscheiden sind. 

Ferner kommt gerade für größere Kultureinrichtungen 

Freiraumkonzept | Kulturmeile entlang der Saale 
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(Konzerthalle, Planetarium) die Darstellung mit weiteren 

Nutzungen teilweise außerhalb des Gemeinbedarfsspekt-

rums im Rahmen von Sonderbauflächen in Frage. Bei 

der Entwicklung größerer Sportstätten im räumlichen Zu-

sammenhang mit Kultureinrichtungen kommt ebenfalls die 

Darstellung als Sonderbaufläche infrage, um einen ausrei-

chenden Entwicklungsspielraum für zugeordnete Nut-

zungen gewährleisten zu können. Auch in diesem Zusam-

menhang sind kulturelle Einrichtungen als untergeordne-

te Nutzung ohne separate Nennung als Zweckbestim-

mung städtebaulich geordnet entwickelbar. 

 

Umsetzung der Darstellung von Kultureinrichtungen 

Als Gemeinbedarfseinrichtungen des kulturellen Bereichs 

werden das Kunstmuseum Moritzburg der Kulturstiftung 

Sachsen-Anhalt, das Landesmuseum für Vorgeschichte 

sowie die Oper aufgrund ihres geringen städtebaulichen 

Gewichts in die umgebenden Bauflächen einbezogen. 

Der Hauptcampus der Martin-Luther-Universität wird ge-

meinsam mit der Kulturinsel (neues theater) als Sonder-

baufläche mit der Zweckbestimmung Universität/Kultur 

dargestellt. Das perspektivisch entstehende Campushaus 

Kastanienallee soll in einer Gemeinbedarfsfläche mit der 

Zweckbestimmung Schule gefasst werden, wobei im ge-

planten Campushaus ebenfalls kulturelle Nutzungen als 

untergeordnete Nutzung aufgenommen werden können. 

In Bezug auf die Verortung eines Potenzialraums für Kul-

tur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen ist die Darstellung 

der Gemeinschaftsschule Heinrich Heine in der Heming-

waystraße sowie die Standorte der Schulen sowie der 

Lebenshilfe in der Telemannstraße/Ernst-Hermann-

Meyer-Straße analog zu verstehen. Als Gemeinbedarfs-

fläche mit der Zweckbestimmung sozialen dienende Ein-

richtungen wird das Areal am Böllberger Weg 186 mit 

Kinder und Jugendeinrichtungen sowie dem Künstlerhaus 

188 e. V. als untergeordnete kulturelle Nutzung dargestellt. 

Das Areal der Franckeschen Stiftungen wird gemeinsam 

mit den zugehörigen Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

Schulstandorten, Kulturangeboten sowie den Universitäts- 

und Wissenschaftsnutzungen als Sonderbaufläche mit 

der Zweckbestimmung Universität, Wissenschaft, Schu-

le, sozialen Zwecken dienende Einrichtungen und Kul-

tur dargestellt. Das Areal am Holzplatz wird mit dem neu 

entstandenen Planetarium, der dritten IGS, einem mögli-

chen Kita-Standort sowie dem BWG Erlebnishaus im Rah-

men einer Sonderbaufläche Schule, sozialen Zwecken 

dienende Einrichtungen, Kultur und Freizeit entwickelt. 

Auf dem Saline-Areal werden das Hallenbad, das Freibad 

sowie das Museum in einer Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung Sport/Freizeit/Erholung und Kultur 

zusammengefasst, da neben der voranschreitenden Neu-

konzeption des Museumsangebotes ebenfalls eine Erwei-

terung des Nutzungsspektrums der Bäder angedacht ist. 

Im Beiplan Soziale Infrastruktur: Wissenschaft/Kultur sind die 

bekannten Kultureinrichtungen der Stadt gekennzeichnet. 

 

4.4.8 Sporteinrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Die weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlende Rolle als 

Sportstadt ist in ganz Halle (Saale) deutlich sichtbar. Mit 

über 300 Sportstätten werden umfangreiche und stark 

differenzierte Angebote für den Breiten- bis hin zum 

Spitzensport bereitgehalten: Turnhallen, Sportplätze, 

Schwimmbäder, Tennisplätze, Schießsportanlagen, Kegel-

bahnen, Pferdesportanlagen, Kletterparks, Bolzplätze, 

Streetball-Anlagen und Skateparks sind nur ein Teil einer 

sich ständig ändernden und erweiternden Auflistung. Da-

bei erfüllt der Sport eine wichtige Schnittstellenfunktion 

zwischen professionellen Strukturen und dem Ehrenamt, 

zwischen kulturellen und gesundheitlichen Belangen sowie 

zwischen den Generationen und entfaltet seine integrative 

und inklusive Wirkung sowohl für aktive Sporttreibende, als 

auch für Zuschauende der Sportereignisse. Dementspre-

chend findet sportliche Betätigung nicht nur in separat da-

für vorgesehenen Räumen statt, sondern ebenfalls auf öf-

fentlichen Grünflächen, Wasserflächen oder als temporäre 

Nutzung auf Brachflächen. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Der Fachbeitrag Sport des ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Hal-

le (Saale), 2017) formuliert folgende Zielsetzungen und 

räumliche Schwerpunkte mit Relevanz für den Flächennut-

zungsplan: 

 Halle ist als landesbedeutsamer Sportstandort und 

darüber hinaus weiter zu profilieren. 

 Freizeitangebote für Menschen jeden Alters, welche die 

Bewegung fördern und damit die Gesundheit stärken, 

sind zu erhalten und auszubauen. 

 Im gesamten Stadtgebebiet ist die Sanierung von Sport-

stätten, auch und insbesondere unter energetischen Ge-

sichtspunkten, voranzutreiben. Dabei ist auf eine barriere-

freie Nutzung sowie die Aufrechterhaltung bzw. Schaffung 

von multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten zu achten. 

Bündelung und Kombination mit weiteren Einrichtungen | Saline/Holzplatz, Altstadt, Kastanienallee 
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 Die Stadt Halle (Stadt) sichert für jeden in seinem Erhalt 

sicheren Schulstandort anforderungsrechte Rahmen-

bedingungen zur lehrplangerechten Durchführung des 

Schulsports zu. 

Enge Querschnittsbezüge der Infrastrukturen für Sport be-

stehen insbesondere zum Fachbeitrag Freiraum, Umwelt 

und Klima und betreffen zwei Aspekte: 

 die Entwicklung von Grün-/Freiflächen (inkl. Spiel-

plätzen) und Wegeverbindungen für die Naherholung 

und den Tourismus, u. a. entlang der Saale, und 

 den Erhalt und die Verbesserung gesunder Lebensbe-

dingungen sowie die Minderung der gesundheitlichen 

Auswirkungen des Klimawandels. 

Sport ist als gesamtstädtisches Thema zu verstehen, inso-

fern als, dass entsprechende Qualitäten und Infrastruktu-

ren (z. B. Erholungsflächen, Versorgung mit wohnortnahen 

Breitensportstätten) flächendeckend vorhanden sein sol-

len. 

Einige zentrale funktionale Angebote (alternativ Einrich-

tungen) wie Sportstätten für den Spitzensport, sind je-

doch an konkrete Standorte gebunden. Als für die Stadt 

wichtige Einrichtungen oder Räume, die zukünftig beson-

dere Unterstützung und/oder eine Qualifizierung/Erweiter-

ung erfahren sollen, sind zu nennen: 

 Sportstätten: Fußball-Nachwuchszentrum, Neubau 

Sozialgebäude Ruderstützpunkt Kanal Neustadt, 

Laufhalle Sportkomplex Robert-Koch-Straße, 

 energetische Sanierung der Sporthallen im Bildungs-

zentrum, 

 Weiterentwicklung des Areals am Sportkomplex 

Brandberge/Kreuzvorwerk, 

 Erhalt der Bäderlandschaft für den gemeinwohlorien-

tierten Vereinssport und die Öffentlichkeit (z. B. Freibä-

der Nordbad, Saline und Hallenbäder Stadtbad, Saline 

sowie Schwimmhallen Neustadt und Robert-Koch-Stra-

ße), 

 Entwicklung eines 27-Loch-Golfplatzes mit überregio-

naler Bedeutung am Hufeisensee. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Bei ausreichendem städtebaulichem Gewicht werden 

Sporteinrichtungen als Flächen für Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Sport dargestellt. Analog dazu besteht 

bei ausreichendem städtebaulichem Gewicht ebenfalls die 

Möglichkeit der Darstellung von Sonderbauflächen mit 

der Zweckbestimmung Sport. Diese Darstellungsmöglich-

keit kommt neben klassischen Sportbauten (Hallen, Stadi-

en, etc.) auch insbesondere für Sportplätze in Betracht, 

da sie im Laufe ihres Lebenszyklusses häufig baulichen 

Anpassungen unterliegen. Für diese Anpassungen ist, 

sofern keine verbindliche Bauleitplanung erforderlich wird, 

eine Bauflächendarstellung auf Ebene des Flächennut-

zungsplans in den allermeisten Fällen aus genehmigungs-

technischer Sicht mindestens vorteilhaft bzw. notwendig. 

In diesem Zusammenhang bietet die Darstellung als Son-

derbaufläche Sport für eine nachgeordnete Ausdifferenzie-

rung der dem Sport möglicherweise zu- und untergeordne-

ten Nutzungen die besten Voraussetzungen für eine städ-

tebaulich geordnete Entwicklung. Prinzipiell kann ein Son-

dergebiet mit der Zweckbestimmung Sport auch aus einer 

Gemeinbedarfsfläche mit entsprechender Zweckbestim-

mung heraus entwickelt werden, allerdings bietet eine 

Sonderbaufläche die Möglichkeit, ein etwas weiter gefas-

stes Nutzungsspektrum an zu- und untergeordneten Nut-

zungen (etwa Fanshops oder Eventgastronomie als dem 

Sport zugeordnete Einzelhandelseinrichtungen) aufzuneh-

men. Insofern kann in der unterschiedlichen Darstellung in 

Form der Flächendarstellung eine städtebauliche Intention 

ausgedrückt werden. Außerdem können Sonderbauflä-

chen in ihrer Zweckbestimmung weiter konkretisiert wer-

den (z. B. SO Stadion, Schwimmhalle, o. ä.), sofern hierfür 

städtebauliche Gründe vorliegen. Auf die konkreten Fälle 

wird im nächsten Unterpunkt eingegangen. 

Wenn kleinere Sporteinrichtungen im räumlichen Zusam-

menhang mit anderen Gemeinbedarfseinrichtungen aus-

reichendes städtebauliches Gewicht entfalten, sind sie 

ebenfalls als Gemeinbedarfsfläche mit kombinierter 

Zweckbestimmung darstellbar. Nehmen Sportnutzungen 

nur einen untergeordneten Charakter für die Flächennut-

zung in Gemeinbedarfsflächen ein, ist keine gesonderte 

Zweckbestimmung erforderlich, sofern die verschiedenen 

Gemeinbedarfseinrichtungen verträglich nebeneinander 

eingeordnet werden können. 

Kleinere Sporteinrichtungen, deren Bedeutung die Versor-

gung der umgebenden Quartiere nicht übersteigt, können 

in Wohnbauflächen, Mischbauflächen oder gewerbliche 

Bauflächen integriert werden, sofern sie keine negativen 

Auswirkungen auf die umgebenden Nutzungen entfalten. 

Stehen Sporteinrichtungen im räumlichen Zusammenhang 

mit weiteren Nutzungen, die nicht in die Bauflächentypolo-

gie der BauNVO eingeordnet werden können, ist die Dar-

stellung einer Sonderbaufläche Sport in Kombination 

mit anderen Zweckbestimmungen möglich.  

Breiten- und Spitzensport | Sonderbauflächen oder  kombinierte Gemeinbedarfsflächen 
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Die Darstellung von Grünflächen mit der Zweckbestim-

mung Sport kann gewählt werden, wenn diese prägend 

für die gesamte Grünfläche ist und trotzdem die Grünflä-

chenfunktion nicht oder nur unwesentlich einschränkt. In 

den meisten Fällen wird allerdings die Sportnutzung so 

weit hinter die sonstige Grünflächennutzung zurücktreten, 

dass die Sportnutzung keine prägende Wirkung auf die 

Grünfläche entfaltet und sich die Zweckbestimmung dem-

entsprechend anhand der sonstigen Nutzungen bestimmt. 

Verschiebt sich durch bauliche Eingriffe das Gewicht so-

weit in Richtung der Sportnutzung, dass diese die sonstige 

Grünflächennutzung überwiegt oder soll sich eine Grünflä-

che perspektivisch in dieser Weise entwickeln, ist die Dar-

stellung einer entsprechenden Baufläche zu wählen. Dabei 

kommt auch die Darstellung einer Sonderbaufläche mit 

hohem Grünanteil in Betracht, um einen Mindestanteil an 

Grünflächenfunktion sichern zu können. 

 

Umsetzung der Darstellung von Sporteinrichtungen 

Der Beiplan Soziale Infrastruktur: Sport zeigt die Sportein-

richtungen unterteilt nach verschiedenen Anlagentypen. 

Die drei größten Stadionbauten im Stadtgebiet, das 

LEUNA-CHEMIE-STADION, das Leichtathletik-Stadion in 

der Kochstraße und das Stadion Neustadt werden auf-

grund ihrer städtebaulichen Wirkung als Sonderbauflä-

chen mit der Zweckbestimmung Sport dargestellt. Dabei 

sind sowohl an der Robert-Koch-Straße, als auch um das 

Stadion Neustadt weitere prägende Sport- und Gemein-

bedarfseinrichtungen vorhanden sind, die in die Sonder-

bauflächen mit entsprechenden Zweckbestimmungen 

(Verwaltung, Bildung) einbezogen werden (SWH.arena, 

Internationales Sport- und Kulturzentrum Halle e. V., Tro-

ckensprunghalle, Schwimmhalle Neustadt, Schul- und Ver-

waltungsstandort; Robert-Koch-Schwimmhalle, Einrichtun-

gen der Sportschulen Halle) und die Abgrenzung zu weite-

ren Einrichtungen des Gemeinbedarfs, v. a. der schuli-

schen Infrastruktur fließend. Für die dargestellten Sonder-

bauflächen ist im Sinne der Entwicklungsfähigkeit auf 

den nachfolgenden Planungsebenen ein sehr weites Nut-

zungsspektrum anzusetzen, um zu- und untergeordnete 

Nutzungen im vertretbaren Rahmen zu ermöglichen. 

Als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Sport 

wird ebenfalls der Sportkomplex Brandberge dargestellt, 

da sich hier auf einem größeren Areal mehrere Sport- und 

Leichtathletikhallen sowie das Werferzentrum mit Außen- 

und Innenanlagen befinden. 

An der Karlsruher Allee wurde ein neues Fußball-

Nachwuchszentrum errichtet, welches als Sonderbauflä-

che mit der Zweckbestimmung Sport dargestellt wird. 

Die Eissporthalle in der Selkestraße wird gemeinsam mit 

der benachbarten Sporthalle ebenfalls als Sonderbauflä-

che Sport dargestellt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes werden die meisten 

Sport- und Tennisplätze und kleineren Stadien als Son-

derbauflächen mit der Zweckbestimmung Sport dargestellt, 

um die im vorigen Absatz genannte Entwicklungsfähigkeit 

zu gewährleisten. Für einige kleinere Sportplätze wird zur 

Aufrechterhaltung der Entwicklungsfähigkeit ausnahmswei-

se auch bei Unterschreitung der Mindestflächenanforderung 

von zwei ha von einer Einbeziehung in die umgebenden 

Bauflächen abgesehen, um das Entgegenstehen der Dar-

stellungen des Flächennutzungsplanes als öffentlichen Be-

lang bei einer Beurteilung nach § 35 BauGB nicht gegen-

ständlich zu machen. Der Sportplatz in der Grenzstraße 

sowie die Tennisplätze in der Schleiermacherstraße und 

am Böllberger Weg hingegen werden aufgrund ihres ge-

ringen städtebaulichen Gewichts und Störpotenzials in die 

umgebenden Bauflächen einbezogen. 

Neben den bereits genannten Sporthallen werden einige 

Vereinssporthallen sowie eine Vielzahl von Schulturn-

hallen in die umliegenden Bauflächen integriert. Ein 

etwa vergleichbar großer Anteil bildet gemeinsam mit an-

deren Gemeinbedarfsnutzungen, vor allem schulischen 

Nutzungen, Areale mit ausreichendem städtebaulichem 

Gewicht, sodass diese Objekte als Gemeinbedarfsflächen 

mit der Zweckbestimmung Schule (teilweise kombiniert 

mit Sport) dargestellt werden. 

Skateranlagen, Bolzplätze, Streetballanlagen, Kletteranla-

gen und BMX-Bahnen werden aufgrund ihrer untergeordne-

ten städtebaulichen Wirkweise in die umgebenden Bauflä-

chen (meist W und M) oder Grünflächen (meist Parkanla-

gen) integriert und damit nicht als eigene Fläche dargestellt. 

Eine Spezialisierung der Zweckbestimmung wird bei 

der Darstellung von Wassersporteinrichtungen vorge-

nommen, um die funktional-räumliche Beziehung zwischen 

den Gewässern und den an Land befindlichen Flächen zu 

verdeutlichen. Die Nutzungen am Kanal Neustadt sowie 

am Osendorfer See werden als Sonderbauflächen mit 

der Zweckbestimmung Wassersport und mit hohem 

Grünanteil dargestellt, um den Belang des Schutzes der 

Grünflächenfunktion für die nachgeordneten Planungs- 

und Genehmigungsebenen anzuzeigen. Die Wasser-

sportnutzungen im Bereich des Böllberger Weges/Raben-

insel sowie in der Pfarrstraße (Kanu-, Ruder- und Boots-

Stadien und Sportplätze | Gesundbrunnen | Neustadt | Brandberge| Karlsruher Allee 
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sport) werden aufgrund ihrer gewachsenen Lage innerhalb 

bestehender Bauflächen bzw. teilweise Grünflächen, ihrer 

entsprechend geringen Störwirkung sowie ihres geringen 

städtebaulichen Gewichtes nicht als eigene Flächendar-

stellung abgebildet. Alle Wassersporteinrichtungen an 

Fließgewässern befinden sich in festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten. Im Rahmen der Neuaufstellung 

des Flächennutzungsplans soll die Inanspruchnahme von 

Flächen in den festgesetzten Überschwemmungsgebie-

ten durch Wassersporteinrichtungen unter Beachtung der 

wasserrechtlichen Bedingungen minimiert werden. 

Das Maya Mare wird als Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung Sport/Freizeit/Erholung dargestellt, da hier 

ein ergänzendes Nutzungsspektrum (Sauna, Gesundheit, 

Wellness, Gastronomie etc.) vorgehalten wird. Auf dem 

Saline-Areal werden das Hallenbad, das Freibad sowie 

das Museum in einer Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung Sport/Freizeit/Erholung und kulturellen 

Zwecken dienende Einrichtungen zusammengefasst, da 

neben der voranschreitenden Neukonzeption des Muse-

umsangebotes ebenfalls eine Erweiterung des Nutzungs-

spektrums der Bäder angedacht ist. Da die Robert-Koch-

Schwimmhalle auch perspektivisch hauptsächlich für den 

Schwimmsport verwendet werden soll, genügt die Einbe-

ziehung in die Sonderbaufläche um das Leichtathletiksta-

dion mit der Zweckbestimmung Sport. Das Stadtbad wird 

gemeinsam mit der angrenzenden Jugendherberge und 

Kita sowie dem zu entwickelnden Grundschulstandort in 

einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 

Schule, Sport und sozialen Zwecken dienende Einrichtun-

gen gefasst. Das Nordbad wird für den überwiegend bau-

lich geprägten Teil als Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung Sport/Freizeit/Erholung dargestellt, der restli-

che als Liegewiese und Campingplatz genutzte Teil wird 

als Grünfläche gemeinsam mit dem angrenzenden Fried-

hof mit entsprechender Zweckbestimmung dargestellt. Die 

beiden Bäder am Heidesee sowie Angersdorfer Teiche 

werden als Grünflächen mit der Zweckbestimmung Ba-

deplatz/Freibad/Camping dargestellt, um entsprechend 

der naturnahen Charakter eine weitere bauliche Nutzung 

der Areale auf ein Minimum zu begrenzen und den der-

zeitig überwiegenden Grünflächencharakter zu erhalten. 

Die Anlagen für Reit- und Pferdesport werden bei ausrei-

chendem städtebaulichem Gewicht als Sonderbauflächen 

Reit-/Pferdesport dargestellt und mit der Zusatzsignatur für 

hohen Grünanteil versehen. In dieser Weise werden die 

Anlagen des Reitsportvereins Halle in der Lieskauer Stra-

ße sowie die Außenanlagen des Reiterhofs Gut Seeben 

dargestellt. Damit soll die Entwicklungsfähigkeit der bauli-

chen Anlagen unter Berücksichtigung der spezifischen Be-

dürfnisse und Wirkung des Reit- und Pferdesports bei 

gleichzeitigem Erhalt der Grünflächenfunktion der restli-

chen Flächen gesichert werden. Die Hofanlagen des Gut 

Seebens werden wie die Flächen des Halleschen Reit- 

und Fahrvereins Seeben e. V. aufgrund ihres städtebauli-

chen Zusammenhangs mit der Ortslage in die gemischte 

Baufläche sowie die Wohnbaufläche einbezogen. Die 

Anlagen der Turn- und Sportgemeinschaft Kröllwitz e. V. 

am Donnersberg werden gemeinsam mit dem angren-

zenden Sportplatz als Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung Sport/Reitsport dargestellt. Die Heideranch 

am Heidesee sowie die Reitsportanlagen in der Uferstra-

ße und im Roitschweg in Lettin werden aufgrund ihres ge-

ringen städtebaulichen Gewichts und den bestehenden 

Nutzungskonflikten mit dem Umfeld (Natur- und Land-

schaftsschutz, Forstrecht, Immissionsschutz) als Splitter-

flächen im Außenbereich (sonstige Grünflächen, Flächen 

für den Wald) dargestellt und somit auf ihren Bestand 

begrenzt. 

Der Golfplatz am Hufeisensee wird größtenteils als Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage dargestellt, 

da die Grünflächenfunktion deutlich überwiegt. Der baulich 

geprägte Bereich des Golfplatzes in Ufernähe des Hufei-

sensees wird mit weiteren Nutzungen (DRK-Stützpunkt, 

Ferienhäuser) in einer Sonderbaufläche entsprechend der 

Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

158 gefasst. 

Die Rollsportanlage des Turbine Halle e. V. in der Theo-

dor-Neubauer-Straße wird zusammen mit der angren-

zenden Grundschule als Gemeinbedarfsfläche mit der 

Zweckbestimmung Schule und Sport dargestellt, da sie 

für sich genommen kein ausreichendes städtebauliches 

Gewicht für eine eigenständige Darstellung besitzt. Die 

Rollsportanlage des Halleschen Inline Skate Club e. V. 

wird gemeinsam mit den angrenzenden Sporteinrichtun-

gen in einer Sonderbaufläche Sport dargestellt. 

Eine neue Spielstätte der Sportart Motoball wurde auf-

grund der besonderen Anforderungen an den Schallschutz 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 Gewerbe-

gebiet Neustadt errichtet. Entsprechend der Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes kann die Sportnutzung in die 

festgesetzte gewerbliche Nutzung integriert werden, 

sodass der Flächennutzungsplan weiterhin gewerbliche 

Baufläche darstellt. 

Seen | Schwimmbäder | Golfplatz | Integration in Gemeinbedarfsflächen 
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Die Schießsportanlagen des Schützenvereins Halle-Neu-

stadt 1990 e. V. befinden sich nur zu einem sehr geringen 

Teil im Stadtgebiet, sodass die Teilfläche als Grünfläche 

dargestellt wird. Die Anlagen der Giebichensteiner 

Schützengilde 1848 e. V. befinden sich auf einem über 

4 ha großen Areal am Rande des Trothaer Wäldchens und 

werden als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

Sport und mit hohem Grünanteil dargestellt, um über 

den Bestand hinausgehende Inanspruchnahme durch bau-

liche Anlagen auf ein Minimum zu beschränken. 

Mit dem Rossplatz soll ein zentrales Angebot im Bereich 

Sport und Freizeit weiterentwickelt werden und mit der 

Funktion als wichtige innerstädtische Frei- und Erholungs-

fläche verknüpft werden. Aufgrund der besonderen Anforde-

rungen der unterschiedlichen Flächennutzungen auf be-

grenztem Raum stellt der Flächennutzungsplan eine Son-

derbaufläche mit hohem Grünanteil mit den Zweckbe-

stimmungen Sport und Freizeit dar. Als untergeordnete 

Nutzungen sollen auch Kultur- oder Sozialeinrichtungen 

entwickelbar sein. Die Flächendarstellung erfolgt trotz Un-

terschreitung der Mindestflächenanforderung von 2 ha, da 

der Rossplatz als innerstädtische und zwischen Verkehrs-

flächen „gefangene“ Fläche eine besondere Funktion für 

Sport, Freizeit und Erholung besitzt, die es zu befördern gilt. 

An der Karlsruher-Allee/Albert-Dehne-Straße wird eine 

Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Sport als 

Entwicklungsfläche für zielgruppenergänzende Angebote 

im Stadtteil Silberhöhe dargestellt. 

Im halleschen Osten sollen zur Verbesserung der Versor-

gungssituation in Verbdingung mit den Erweiterungswün-

schen des SV Dautzsch Potenzialflächen, die auch zur 

Versorgung benachbarter Stadtteile mit herangezogen 

werden können, betrachtet werden. Bei hinreichend kon-

kreter Entwicklungsperspektive kann eine Darstellung als 

Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Sport in der Plan-

zeichnung erfolgen. 

 

4.4.9 medizinische Einrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Mit sechs Krankenhäusern und Kliniken (Universitätsklini-

kum Halle (Saale), BG Klinikum Bergmannstrost Halle, 

Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara, Krankenhaus 

Martha-Maria Halle Dölau, Diakoniekrankenhaus Halle, 

AWO Psychiatriezentrum Halle), deren Spektrum auch die 

Maximalversorgung abdecken, erfüllt die Stadt Halle (Saa-

le) eine herausragende Funktion im Bereich der stationä-

ren medizinischen Versorgung. Die Rolle als Oberzent-

rum spiegelt sich ebenfalls in der ambulanten medizini-

schen Versorgung wider und baut auf einer traditionell 

ausgeprägten Versorgerrolle für das südliche Sachsen-

Anhalt auf. Nach einigen Konzentrationsprozessen inner-

halb der Krankenhauslandschaft bis zum Anfang des neu-

en Jahrtausends haben sich inzwischen sechs Kliniken mit 

ihren jeweiligen Hauptstandorten herausgebildet. Die Ver-

sorgung durch Arztpraxen und andere medizinische Ange-

bote ist dezentral im gesamten Stadtgebiet gesichert. Be-

sonders hervorzuheben ist das Universitätsklinikum der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, das neben sei-

ner Versorgungsfunktion ebenfalls seinen Auftrag in For-

schung und Lehre abdeckt und in enger Verknüpfung mit 

den universitären und außeruniversitären Einrichtungen 

des weinberg campus einen der wichtigsten Entwick-

lungskerne der Stadtentwicklung in Halle (Saale) bildet. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Angesichts der Versorgungslage an stationären und ambu-

lanten medizinischen Einrichtungen konzentrieren sich die 

Zielaussagen des ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saa-

le), 2017) auf Vorsorge und Prävention und ein Quer-

schnittsdenken mit den Themen Sport, Freiraum, Umwelt 

und Klima ausgerichtet, um so gesunde Lebensbedingun-

gen und Lebensqualität für alle Einwohnenden erhalten 

oder verbessern zu können. Hinsichtlich der Flächenwirk-

samkeit für die Darstellung des Flächennutzungsplans wird 

lediglich der flächendeckende Versorgungsanspruch be-

tont, sodass sich daraus kein weitergehendes Handlungs-

erfordernis für die Neuaufstellung ergibt. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Für die Entwicklung größerer Krankenhaus- und Klinikarea-

le kommt vor allem die Darstellung als Sonderbaufläche 

mit einer entsprechenden Zweckbestimmung (Klinik, Kran-

kenhaus, o. ä.) in Betracht, da sich dadurch für die zu- und 

untergeordneten Nutzungen auf den nachgeordneten Pla-

nungs- und Genehmigungsebenen ein weites Spektrum 

ergibt. In Ausnahmefällen kommt auch die Kombination 

mit anderen Nutzungen außerhalb der medizinischen Ver-

sorgung in Frage, jedoch nur selten, da die spezifischen An-

forderungen und Auswirkungen eines Krankenhauses/einer 

Klinik ein Nebeneinander auf engem Raum erschweren. 

Prinzipiell kann auch die Darstellung einer Gemeinbe-

darfsfläche mit der Zweckbestimmung gesundheitlichen 

Sonderbauflächen mit hohem Grünanteil | Potenzialflächensuche Dautzsch | Innovation Universitätsklinik 
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Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen gewählt 

werden, wenn der perspektivische Entwicklungsrahmen 

bereits bekannt und etwas enger definiert werden kann. 

Kleinere Standorte und Einrichtungen können bei gerin-

gem städtebaulichem Gewicht und entsprechend geringer 

Störwirkung und geringem Zu- und Abgangsverkehr in 

die umgebenden Bauflächen integriert werden. Die Dar-

stellung einer Gemeinbedarfsfläche kann auch in Kombi-

nation mit anderen Zweckbestimmungen des Gemeinbe-

darfs erfolgen, wobei die Kombination mit sozialen sowie 

sportlichen Zwecken dienenden Einrichtungen am wahr-

scheinlichsten ist. 

Für die meisten Arztpraxen, Ärztehäuser und sonstigen 

ambulanten medizinischen Versorgungseinrichtungen 

kommt ebenfalls meist die Einordnung in die umgebenden 

Bauflächen in Betracht, da das städtebauliche Gewicht 

nicht für eine separate Flächenausweisung ausreicht. So-

fern dies im konkreten Fall anders zu bewerten ist oder ein 

Areal aktiv in diese Richtung entwickelt werden soll, kom-

men die Darstellungsmöglichkeiten als Gemeinbedarfsflä-

che oder Sonderbaufläche mit den entsprechenden 

Zweckbestimmungen (s. o.) in Betracht. 

 

Umsetzung der Darstellung von medizinischen  

Einrichtungen 

Die Areale der großen Klinikstandorte werden als Son-

derbauflächen mit der Zweckbestimmung Krankenhaus 

dargestellt, um eine umfängliche Entwicklungsfähigkeit 

zu gewährleisten. Im Fall des Psychiatriezentrums in der 

Zscherbener Straße geschieht dies trotz einer Unter-

schreitung der Mindestflächengröße von 2 ha, um eine aus 

stadtentwicklungspolitischer Perspektive wichtige Nut-

zungseinheit im Bereich der südlichen Neustadt zu si-

chern. Auf das UKH entfallen dabei drei Standorte in der 

Ernst-Grube-Straße (Hauptstandort), in der Magdeburger 

Straße (aktuell hauptsächlich Forschung und Lehre) sowie 

in der Julius-Kühn-Straße (Psychiatrie, Psychotherapie 

und Psychosomatik). Der Hauptstandort und der Standort 

in der Julius-Kühn-Straße sind in Kombination mit der 

Zweckbestimmung Universität dargestellt, der Standort in 

der Magdeburger Straße zusätzlich mit der Zweckbestim-

mung Bildung, um eine potenzielle Nachnutzung auch au-

ßerhalb des universitären Bereichs zu ermöglichen.  

In der Sonderbaufläche des Krankenhauses St. Elisa-

beth und St. Barbara wird zusätzlich das Ärztehaus der 

Saale-Klinik einbezogen, da die Anforderungen an die 

Flächennutzung sowie die Auswirkungen auf die Umge-

bung im städtebaulichen Zusammenhang trotz der jeweils 

eigenständigen Organisationsformen keine Trennung er-

fordern. Ebenfalls einbezogen in dieser Sonderbaufläche 

werden die katholische Probsteikirche samt zugehöriger 

Gebäude (Caritas, Gemeinderäume) sowie die Wohnbe-

bauung der Heinrich-Pera-Straße 15 bis 18, da diese kein 

ausreichendes städtebauliches Gewicht für eine eigen-

ständige Darstellung entfalten und die Anforderungen an 

die städtebauliche Ordnung gewahrt sind. 

Das Diakoniekrankenhaus, das Klinikum Bergmannstrost 

sowie das Krankenhaus Martha-Maria sind mit der Zweck-

bestimmung Krankenhaus dargestellt. 

Die sonstigen Einrichtungen der medizinischen Versor-

gung (Gesundheitszentren, Arztpraxen, Ärztehäuser, me-

dizinische Pflegedienste, etc.) werden aufgrund ihres ge-

ringen städtebaulichen Gewichts und den Zulässigkeitsbe-

dingungen der Baugebiete der BauNVO in die umgeben-

den Wohn- und gemischten Bauflächen integriert. 

Eine Übersicht der Kliniken/Krankenhäuser und Gesund-

heitszentren gibt der Beiplan Soziale Infrastruktur, Medizi-

nische Einrichtungen/Rettungswesen. 

 

4.4.10 Verwaltungen 

 

Ausgangssituation 

Auch in Halle ist seit den 1990er Jahren der deutliche 

Strukturwandel im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

sichtbar geworden: Das Regierungspräsidium Halle exis-

tiert inzwischen nicht mehr, die Landesbehörden und Lan-

desbetriebe wurden mehrfach umstrukturiert und neu auf-

geteilt, die Bundesagentur für Arbeit ist aus einem der um-

fassendsten Reformprozesse der Nachwendezeit hervor-

gegangen und der Sitz des Landrates des Saalekreises 

befindet sich ebenfalls nicht mehr in der Stadt. Nichtsdes-

totrotz besitzt Halle (Saale) weiterhin eine hervorgeho-

bene Bedeutung im Bereich der Behörden und Verwal-

tungen, was sich an zahlreichen Stellen im Stadtbild wi-

derspiegelt. Eine dynamische Komponente ist der Entwick-

lung der Verwaltungsstandorte ebenfalls zu eigen. Zahlrei-

che Neubau- und Sanierungsprojekte (z. B. Neubau Fi-

nanzamt, Sanierung Fliederwegkaserne, Sanierung Hoch-

hausscheibe A in Neustadt) wurden in den zurück-

liegenden Jahren auf den Weg gebracht oder abgeschlos-

sen und zusätzliche Behörden von teilweise bundesweiter 

Bedeutung angesiedelt. 

 

 

Krankenhäuser als Sonderbauflächen | bedeutsame Behördenstandorte 
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Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Trotz der angesprochenen Entwicklungsdynamik findet 

sich im ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) le-

diglich eine flächenrelevante Zielaussage mit Bezug zur 

Verwaltungsnutzung. Als strategisches Projekt Nr. 19 wird 

die „städtebauliche Entwicklung des Riebeckplatzes als 

Stadttor zur Inneren Stadt und als Potenzialfläche (z. B. für 

Büros/Verwaltung, Hotel, Kongresszentrum)“ benannt. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Verwaltungsstandorte mit entsprechend großem städte-

baulichem Gewicht (Mindestanforderung 2 ha Fläche) kön-

nen als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 

Verwaltung dargestellt werden. Die Kombination mit wei-

teren Zweckbestimmungen des Gemeinbedarfs ist eben-

falls möglich, wenn die aggregierte Fläche erst zu einem 

ausreichenden städtebaulichen Gewicht führt. Dabei ist zu 

beachten, dass Verwaltungsstandorte innerhalb anderer 

Zweckbestimmungen des Gemeinbedarfs integriert wer-

den können, solange sie der Zweckbestimmung der Ge-

meinbedarfsfläche zugeordnet sind. 

Treten weitere Nutzungen außerhalb des Spektrums des 

Gemeinbedarfs hinzu und prägen diese die Flächennut-

zung nicht überwiegend, kann ebenfalls die Darstellung als 

Sonderbaufläche gewählt werden, sofern die städtebauli-

che Ordnung gewahrt bleibt. Die Möglichkeit zur Integrati-

on von den Nutzungen der Zweckbestimmung zugeordne-

ten Verwaltungseinrichtungen ist analog zu den Gemein-

bedarfsflächen gegeben, ohne dass die Zweckbestimmung 

Verwaltungen beinhalten muss. 

Eine Einbeziehung in die umgebenden Bauflächen ist 

gleichsam möglich, wenn die Verwaltungseinrichtungen 

durch ihr städtebauliches Gewicht nicht die Umgebung zu 

stark prägen. Bei der Einbeziehung in Bauflächen kommen 

in erster Linie gemischte Bauflächen oder gewerbliche 

Bauflächen in Betracht, seltener Wohnbauflächen. 

 

Umsetzung der Darstellung von Verwaltungen 

Die räumliche Verteilung der öffentlichen Verwaltungs-

standorte ist aus dem Beiplan Soziale Infrastruktur: Ver-

waltung/Religiöse Einrichtungen zu entnehmen. 

Als Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung Ver-

waltung werden der Sitz des Landesverwaltungsamtes 

Sachsen-Anhalt in der Dessauer Straße, die Agentur für 

Arbeit/Familienkasse in der Reilstraße/Schopenhauer-

straße sowie das Amtsgericht/die Staatsanwaltschaft 

Halle in der Merseburger Straße/Thüringer Straße darge-

stellt. Die weiteren Standorte der Stadtverwaltung, Polizei-

dienststellen sowie der Behördenstandort an der Neustädter 

Passage werden städtebaulich verträglich in die umgeben-

den Wohn- und gemischten Bauflächen einbezogen. 

Der Bereich am Stadion Neustadt bis zur Schwimmhalle 

wird als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

Sport, Bildung und Verwaltung dargestellt, um Flexibili-

tät in der Anordnung der verschiedenen Nutzungen im 

Sinne der Entwicklungsfähigkeit zu gewährleisten. Eine 

weitere Sonderbaufläche, die neben den Zweckbestim-

mungen Universität, außeruniversitäre Forschung, pri-

vate Institute und Technologie auch Verwaltung beinhal-

tet, findet sich im westlichen Teil des weinberg campus. 

Das Areal der Deutschen Rentenversicherung sowie des 

Landesstudienkollegs werden ebenfalls als Sonderbau-

fläche mit der Zweckbestimmung Verwaltung und Dienst-

leistung dargestellt, um ausreichende Flexibilität für lang-

fristige Entwicklungsperspektiven zu sichern. Für die 

Entwicklung des ehemaligen Schlachthofes in der Freiim-

felder Straße wird eine Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung großflächiger Einzelhandel, Freizeit, Ver-

waltung, Dienstleistungen, soziale Einrichtungen und 

Schule dargestellt. Eine weitere Sonderbaufläche, die mit 

dem Zollamt und der Bundeskasse stark durch Verwal-

tungen geprägt ist, wird mit der weiteren Zweckbestimmung 

Dienstleistungen, großflächiger Einzelhandel und Kran-

kenhaus an der Merseburger Straße/Damaschkestraße 

dargestellt. Das Areal an der Fliederwegkaserne ist durch 

mehrere Verwaltungsstandorte besetzt und soll perspekti-

visch weitere Dienstleistungsnutzungen aufnehmen, so-

dass es im Sinne der Entwicklungsfähigkeit als Sonder-

baufläche mit der Zweckbestimmung Verwaltung, Dienst-

leistung dargestellt wird. Entsprechend des strategischen 

Ziels des ISEK Halle 2025 wird am Riebeckplatz eine Son-

derbaufläche mit der Zweckbestimmung Hotel, Dienstleis-

tung, Büro, Verwaltung und Wissenschaft dargestellt. Da 

die Entwicklung des Riebeckplatzes eine herausragende 

städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Aufgabe mit 

vielfältigen, anspruchsvollen Nutzungsanforderungen in ei-

nem räumlich limitierten Umfeld darstellt und zudem mit der 

erfolgreichen Bewerbung um das Zukunftszentrum für 

Deutsche Einheit und Europäische Transformation einen 

entscheidenden Impuls für die Stadtentwicklung erhalten 

hat, wird an dieser Stelle ausnahmsweise von der Bindung 

an die Mindestflächengröße von 2 ha für eine eigenständi-

ge Darstellung abgesehen. 

Entwicklung Riebeckplatz | Stadion Neustadt | Fliederwegkaserne 
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4.4.11 Kirchen und religiöse Einrichtungen 

 

Ausgangssituation 

Kirchen und religiöse Einrichtungen stellen auch unter ver-

änderten und sich verändernden gesellschaftlichen Bedin-

gungen deutliche sichtbare und wahrnehmbare Bezugs-

punkte in der Stadt dar. So prägen auch in Halle zahlrei-

che Kirchengebäude aus verschiedenen Bauepochen das 

Stadtbild. Darüber hinaus wirken vor allem die christlichen 

Kirchen mit Angeboten im sozialen Bereich sowie als Trä-

ger von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Im 

Stadtgebiet sind allerdings auch weitere Freikirchen, Ge-

meinschaften und Religionen mit ganz unterschiedlich aus-

geprägten Raumbedürfnissen präsent. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Zielaussagen mit Relevanz für die Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans bestehen von städtischer Seite aus nicht. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Für Kirchen und religiöse Einrichtungen kommt bei ausrei-

chendem städtebaulichem Gewicht in erster Linie die Dar-

stellung als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestim-

mung religiösen Zwecken dienende Einrichtungen in Be-

tracht, im räumlichen Zusammenhang mit weiteren Gemein-

bedarfsflächen auch mit kombinierter Zweckbestimmung. 

Bei speziellen Entwicklungserfordernissen im Zusammen-

hang mit einem weiteren Nutzungsspektrum außerhalb 

des Gemeinbedarfs können bestehende oder geplante 

Kirchen und religiöse Einrichtungen auch in Sonderbau-

flächen dargestellt werden. 

Kirchen und religiöse Einrichtungen können in die umge-

benden Bauflächen einbezogen werden, sofern ihr städ-

tebauliches Gewicht oder ihre Störwirkung im speziellen 

Fall keine eigenständige Darstellung erfordern. 

Kindertagesstätten und Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

werden nicht in erster Linie als religiöse Einrichtungen einge-

stuft und deshalb entsprechend ihres originären Nutzungs-

zwecks in die entsprechenden Zweckbestimmungen (Schule, 

sozialen Zwecken dienende Einrichtungen) eingeordnet. 

 

Umsetzung der Darstellung von Kirchen und religiö-

sen Einrichtungen 

Die bekannten Standorte der religiösen Einrichtungen sind 

im Beiplan Soziale Infrastruktur: Verwaltung/Religiöse Ein-

richtungen dargestellt. 

Aufgrund ihres geringen städtebaulichen Gewichts werden 

die Kirchen der Altstadt (Dom, Marktkirche, Moritzkirche) 

in die umgebende gemischte Bebauung einbezogen. 

Als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung re-

ligiösen und sozialen Zwecken dienende Einrichtungen 

wird das Areal der Kirche zur heiligsten Dreieinigkeit, des 

Franziskanerklosters der Pfarrei Sankt Franziskus und der 

Kindertagesstätte Kinderhaus Don Bosco in der 

Lauchstädter Straße dargestellt. Da die Südwache der 

Berufsfeuerwehr Halle unmittelbar östlich angrenzt, eben-

falls den Gemeinbedarfseinrichtungen zuzuordnen ist und 

für sich genommen keine eigenständige Flächendarstel-

lung erlaubt, wird sie in die Gemeinbedarfsfläche einbezo-

gen und die Zweckbestimmung um Feuerwehr/

Rettungsdienst ergänzt. 

Die katholische Probsteikirche samt zugehöriger Gebäu-

de (Caritas, Gemeinderäume) wird ohne eigene Zweckbe-

stimmung in die Sonderbaufläche des Klinikums St. Eli-

sabeth und St. Barbara einbezogen, da die kirchliche 

Nutzung stark untergeordnet ist und somit kein ausrei-

chendes städtebauliches Gewicht entfaltet und die Anfor-

derungen an die städtebauliche Ordnung gewahrt sind. 

 

4.4.12 Feuerwehr/Rettungsdienststellen 

 

Ausgangssituation 

Die Feuerwehren und Rettungsdienststellen sind als wich-

tige Organe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fest 

im Stadtgebiet etabliert. Neben der Berufsfeuerwehr stüt-

zen 12 Freiwillige Feuerwehren die Versorgung im Ober-

zentrum und im Bedarfsfall in den angrenzenden Gemein-

den. Vor allem aufgrund der Entwicklung des halleschen 

Ostens in den letzten Jahren wurde ein dritter Standort 

der Berufsfeuerwehr mit direkter Anbindung an die De-

litzscher Straße sowie die Europachaussee errichtet. Der 

Standort hat ebenfalls eine Rettungsstelle sowie die Frei-

willige Feuerwehr Büschdorf aufgenommen. Die Rettungs-

dienststellen sind in einem gemeinsamen Plan mit dem 

nördlichen Saalekreis unter Trägerschaft der Stadt Halle 

(Saale) koordiniert. Insgesamt sind die Strukturen in die-

sem Bereich als gewachsen einzustufen, sodass hinsicht-

lich der Flächennutzung ein sehr geringer Verände-

rungsdruck zu verzeichnen ist. 

 

 

 

 

Kirchen und religiöse Einrichtungen in Bauflächen integriert 
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Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Im Fachbeitrag Sicherheit und Ordnung ISEK Halle 

2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) ist ein konkretes flä-

chenbezogenes Ziel der Stadtentwicklung für den Bereich 

der Feuerwehren aufgeführt: 

 Bau und Betrieb eines dritten Standortes der Berufsfeu-

erwehr: Es soll im östlichen Stadtgebiet eine 3. Wa-

che errichtet werden, die zu Schwerpunktzeiten die bis-

herige Kräfteverteilung sinnvoll ergänzt. Die Einsatzlage 

und die weitere Entwicklung im Industriegebiet „Star 

Park“ führen zu der Einschätzung, dass zur Tageszeit 

Teilkräfte der Berufsfeuerwehr in taktisch sinnvollem 

Umfang auf einen zusätzlichen Standort im östlichen 

Bereich zu dislozieren sind. Hierfür sind in der mittelfris-

tigen Finanzplanung bereits Gelder für die Planung und 

die Umsetzung der baulichen Belange eingestellt. Da 

das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Büsch-

dorf neu gebaut werden muss, soll ein gemeinsamer 

Standort in unmittelbarer Nähe zur entstehenden 

Haupterschließungsstraße (HES) gefunden werden. 

In der aktuellen Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan 

der Stadt Halle (Saale) für den Rettungsdienstbereich Hal-

le/Nördlicher Saalekreis ([34] Stadt Halle (Saale), 2019) 

sind die Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswa-

chen festgesetzt. 

 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungs-

planes 

Die größeren Standorte der Berufsfeuerwehren, die jeweils 

mit einer Rettungswache kombiniert sind, können bei aus-

reichendem städtebaulichem Gewicht als Gemeinbedarfs-

fläche mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/Rettungs-

dienst dargestellt werden. Bei räumlicher Nachbarschaft 

mehrerer Gemeinbedarfseinrichtungen verschiedener 

Zweckbestimmungen können diese in einer Fläche mit kom-

binierten Zweckbestimmungen zusammengefasst werden. 

Genügt das städtebauliche Gewicht nicht für eine eigen-

ständige Darstellung, können die Feuerwehrstandorte in die 

angrenzenden Bauflächen einbezogen werden oder so-

fern sie auf ein weiteres nicht durch die Bauflächentypologie 

gefasstes Nutzungsspektrum treffen in einer Sonderbau-

fläche zusammengefasst werden. Voraussetzung dafür ist, 

dass die städtebauliche Ordnung grundsätzlich gewahrt 

bleibt und keine Gemengelagen geschaffen werden. 

Die Rettungswachen besitzen für sich genommen in der 

Regel kein ausreichendes städtebauliches Gewicht für ei-

ne eigenständige Flächendarstellung. Sie können entwe-

der mit den Feuerwachen in einer Gemeinbedarfsfläche 

mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/Rettungsdienst dar-

gestellt werden oder in die umgebenden Bauflächen ein-

bezogen werden. Eine Integration in Sonderbauflächen 

ist insbesondere an den Standorten der Krankenhäuser 

ohne weiteres möglich. Für die Einordnung in Sonderbau-

flächen mit einem weiteren Nutzungsspektrum gilt die 

Möglichkeit, wie zu den Feuerwachen ausgeführt analog. 

Umsetzung der Darstellung von Feuerwehren und  

Rettungsstellen 

Als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 

Feuerwehr/Rettungsdienst wird die Hauptwache der Be-

rufsfeuerwehr (mit integrierter Rettungswache) dargestellt. 

Die neu errichtete Dritte Wache, welche neben einer inte-

grierten Rettungswache zusätzlich den Standort der Frei-

willigen Feuerwehr Büschdorf beheimaten wird, erhält auf-

grund ihres geringen städtebaulichen Gewichts und der 

Möglichkeit zur städtebaulich geordneten Einordnung 

in der umgebenden gewerblichen Baufläche keine ei-

genständige Flächendarstellung. Die Südwache der Be-

rufsfeuerwehr, ebenfalls in Kombination mit einer Ret-

tungswache, wird gemeinsam mit der katholischen Kir-

che, dem Franziskanerkloster und der Kindertagesstätte in 

einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung re-

ligiöse und soziale Einrichtungen, Feuerwehr/Rettungs-

dienst dargestellt. 

Die Rettungswache in der Selkestraße wird im Rahmen 

einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Tech-

nologie, Dienstleistung und Verwaltung dargestellt. Der 

Bereich um das größtenteils leerstehende ehemalige Fi-

nanzamt ist mit den angrenzenden Brach- und Freiflächen 

sowie seiner Nähe zum weinberg campus für eine Ent-

wicklung im Bereich Technologie, Dienstleistung und Ver-

waltung vorgesehen, die allerdings die bestehenden ge-

werblichen Nutzungen und den Rettungsdienst ebenfalls 

städtebaulich geordnet mit fassen soll. 

Die als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

Krankenhaus dargestellten Standorte in der Magdeburger 

Straße (UKH), in der Merseburger Straße (BG Klinikum 

Bergmannstrost) sowie in der Röntgenstraße (Kranken-

haus Martha-Maria Halle Dölau) umfassen jeweils eine 

Rettungswache als untergeordnete Nutzung in ihrer 

Darstellung. 

Die Freiwillige Feuerwehr Reideburg wird zusammen mit 

zwei Kindertagesstätten in einer Gemeinbedarfsfläche 

mit der Zweckbestimmung sozialen Zwecken dienende 

Einrichtungen, Feuerwehr dargestellt. In Trotha wird die 

Feuerwehren und Rettungsdienste überwiegend in Bauflächen einbezogen 
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Freiwillige Feuerwehr gemeinsam mit der benachbarten 

Grundschule und dem Hort in einer Gemeinbedarfsfläche 

mit der Zweckbestimmung Schule und Feuerwehr darge-

stellt. 

Die restlichen Freiwilligen Feuerwehren und Rettungswa-

chen werden aufgrund ihres geringen städtebaulichen 

Gewichts in die umliegenden Bauflächen integriert. 

 

4.5 KLIMASCHUTZ UND KLIMAFOL-

GENANPASSUNG 
 

Ausgangssituation 

Als Großstadt ist Halle (Saale) besonders exponiert ge-

genüber klimatischen Extremereignissen wie Hitze- und 

Trockenperioden und steht durch die klimawandelbedingte 

Zunahme solcher Ereignisse vor einer besonderen Her-

ausforderung. Aufgrund der Lage im Regenschatten des 

Harzes im Mitteldeutschen Trockengebiet, der Flächen-

größe und städtebaulichen Entwicklung besitzt die Stadt 

ein deutlich modifiziertes Klima im Vergleich zur Umge-

bung. Die Ausprägung der städtischen Wärmeinsel und 

die (geringe) lokale Kaltluftdynamik sind die deutlichsten 

Differenzierungsmerkmale. 

Im Stadtgebiet von Halle (Saale) stehen den innerstädti-

schen Wärmeinseln ein nur relativ schwach ausgepräg-

tes Kaltluftsystem gegenüber. Bedingt durch die Topo-

graphie des Stadtgebietes und die vorhandene Bebau-

ungsstruktur kann die auf den Freiflächen am Stadtrand 

und in den Auen entstehende Kaltluft kaum in das dichter 

bebaute Stadtgebiet eindringen und für eine nächtliche Ab-

kühlung sorgen. Leitbahnen, die Kalt- und Frischluft aus 

dem Umland heranführen, sind ebenfalls schwach ausge-

prägt. 

Die bereits bestehenden klimatischen Probleme der Stadt 

Halle (Saale) durch Hitze und Trockenheit werden sich im 

Zuge des fortschreitenden Klimawandels deutlich verstär-

ken. Extreme Witterungen wie im Sommerhalbjahr 2018 

zählen in wenigen Jahrzehnten als durchschnittlich, noch 

heißere und trocknere Sommermonate werden mittelfristig 

keine Ausnahme mehr sein. In den Bereichen der Stadt 

Halle (Saale) mit einer ausprägten Wärmeinsel, die sich 

nicht nur im in der Innenstadt, sondern auch zunehmend in 

den verdichteten Außenstadtteilen finden, wird es bei zu-

künftig häufigeren und länger anhaltenden Hitzeperio-

den zu Situationen mit erheblichen bioklimatischen Belas-

tungen kommen. Das in den letzten Jahren, insbesondere 

den Jahren 2018/19 schon deutlich sichtbar durch Dürre 

geprägte Stadtgrün wird ohne geeignete Maßnahmen ver-

stärkt unter Hitze und Trockenheit leiden. 

Einhergehend mit der besonderen Lage der Stadt Halle 

(Saale) sind auch vereinzelte Extremereignisse wie 

Hochwasser oder Starkregen mit tendenziell zunehmen-

den Auswirkungen auf das Stadtleben. Das Hochwasser 

2013 hatte Einfluss auf die Wahrnehmung der Bedeutung 

des Klimaschutzes in Bezug auf Extremwetterereignisse 

neue Anforderungen an Klimaanpassung | städtische Wärmeinsel | schwache Kaltluftdynamik 
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und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Gefahren wie 

Starkniederschläge oder Überflutungen scheint sukzessive 

zu wachsen. 

Die enorme Bedeutung spiegelt sich auch in einer ver-

stärkten Hinwendung von Politik und Verwaltung zum The-

ma Klimaschutz wider. Das Energie- und Klimapolitische 

Leitbild und das Integrierte kommunale Klimaschutzkon-

zept geben wichtige allgemeine Leitlinien für den Bereich 

des Klimaschutzes vor und auch auf allen Ebenen der 

Planungsentscheidungen ist das Thema Klimaverträg-

lichkeit inzwischen als mitbestimmender Aspekt fest 

verankert. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Die Fortschreibung des integrierten kommunalen Klima-

schutzkonzepts ([35] Stadt Halle (Saale), 2020) widmet 

sich den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung auf 

gesamtstädtischer Ebene mit insgesamt sieben Hand-

lungsfeldern samt Empfehlungen und Maßnahmen. Auch 

wenn sich im Klimaschutzkonzept keine direkten flächen-

wirksamen Aussagen wiederfinden, ist für die Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplanes dabei vor allem das 

Handlungsfeld B Stadtentwicklung relevant. Die überge-

ordneten Empfehlungen spiegeln zum Teil die Leitlinien 

der nachhaltigen Stadtentwicklung, die der Gesetzgeber 

auch im BauGB verankert hat, wider: 

 Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 

durch Nachverdichtung unter Berücksichtigung klima-

funktionaler Gegebenheiten (z. B. Überschwemmungs-

gebiete, Frischluftleitbahnen, …), 

 Vermeidung von Verkehrsströmen durch eine klima-

schonende Siedlungsstruktur und effiziente Mobilitäts-

angebote und -techniken (z. B. kurze Wege durch Ver-

besserung der Wohn-, Arbeits- und Umweltverhältnis-

se, attraktive ÖPNV-Anbindung, Förderung des Rad-

verkehrs, …), 

 Auswahl gebäude- und energiebezogener Maßnahmen 

(z. B. Gebäudeausrichtung, Gebäudeform, Verschat-

tung, Baustoffe mit günstigen Ökobilanzen, …), 

 Nutzung Erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-

Kopplung zur Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung, 

 Vorsorge und Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels (z. B. Hochwasserschutz, Durchgrünung, …). 

Die einzelnen Maßnahmen des Handlungsfeldes B Stadt-

entwicklung nehmen vor allem mit Klimaschutz und Klima-

anpassung in Quartieren und Baugebieten sowie Entsiege-

lung, Begrünung, Vernetzung Bezug auf die Ebene der 

Bauleitplanung und sollen die Übertragung der Ergebnisse 

des Stadtklimaprojekts in die Bauleitplanung sichern. 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) wid-

met sich mit einem eigenen Fachbeitrag den Themen 

Klimaschutz und Energieeffizienz. Als flächenwirksame 

Ziele werden allgemein Maßnahmen zur Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels benannt und als integrative As-

pekte der Stadtentwicklung die Verbesserung der Frei-

raum- und Stadtstruktur, z. B. unter den Aspekten Stadt-

durchgrünung/Frischluftschneisen/Retentionsräume bei 

Hochwasserereignissen angeführt: 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

 Verbesserung des Hochwasserschutzes an Saale, 

Reide und Kabelske 

o Sanierung/Neubau der Hochwasserdeiche Gimrit-

zer Damm und Passendorfer Damm. 

o (Rück-) Gewinnung von Retentionsräumen. 

o Hochwasserschutz für Kanuregattastrecke Osen-

dorfer See und Straßenanbindung. 

o Verringerung des Gefährdungspotenzials durch 

Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude (altes 

Planetarium), Kleingartenanlagen und Sportflächen 

in Überschwemmungsgebieten. 

o Ein vollständiger Hochwasserschutz ist in einigen 

begrenzten Arealen der Stadt nicht möglich (bei-

spielsweise Klaustorvorstadt). 

 Verbesserung des Stadtklimas und weitere Verminde-

rung von Luft-, Lärm- und bioklimatischen Belastungen 

o Freihaltung klimarelevanter Flächen von Bebau-

ung, 

o Vermeidung und Verringerung von Wärmeinseln in 

dicht bebauten Quartieren (Alt-/Innenstadt, zentrale 

Bereiche in Neustadt) durch doppelte Innenent-

wicklung, z. B. durch die Begrünung von Dächern, 

Fassaden, entkernten/unbebauten Flächen, Stell-

plätzen und Baumpflanzungen auf Plätzen und in 

Straßen, 

o Brachflächenerfassung und Aktivierung des Entsie-

gelungspotenzials (leerstehende Gebäude, versie-

gelte Flächen in Innen- und Außenbereichen wie 

Stallanlagen, entwidmete Straßen und Parkplätze 

in Stadtumbaugebieten, Garagenanlagen usw.); 

Entwicklung urbaner Wälder durch Neuaufforstun-

gen mit Baumarten der potenziell-natürlichen Vege-

tation, 

o Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung: die Neu-

versiegelung von Böden durch Flächenrecycling ist 
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soweit wie möglich zu vermeiden bzw. auszuglei-

chen, in den Stadtumbaugebieten bauliche Ent-

wicklungsmöglichkeiten ausschöpfen: 

Die aufgeführten Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Klima-

anpassung und zur Energie- bzw. Ressourceneffizienz ha-

ben immer auch eine gesamtstädtische und regionale Wir-

kung. Von positiver stadtklimatischer Bedeutung für Halle 

sind u. a. der Stadtwald Dölauer Heide, die Flussauen der 

Saale/Elster und wichtige Frischluftschneisen. 

Insbesondere die stark verdichtete hallesche Innenstadt, in 

der eine Vielzahl von Nutzungs-/Flächenansprüchen zu-

sammentreffen, ist auch ein Schwerpunktraum für Maß-

nahmen zur Verbesserung des Stadtklimas. Das Leitbild 

einer kompakten Stadt kann nur dann nachhaltig umge-

setzt werden, wenn Kompaktheit und Verdichtung in Form 

einer „doppelten Innenentwicklung“ gestaltet werden, d. h., 

dass bauliche Entwicklungen mit einem Flächen- und/oder 

Qualitätsgewinn des Freiraumes gekoppelt werden. 

Aufgrund der hohen aktuellen und weiter steigenden Be-

deutung der Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpas-

sung wurde der Fachbeitrag Stadtklima zum Land-

schaftsplan und Flächennutzungsplan der Stadt Halle 

(Saale) ([13] Stadt Halle (Saale), 2021) erstellt. Überge-

ordnete Zielsetzung des Fachbeitrags ist die Identifizierung 

der wesentlichen klimawandelbedingten Betroffenheiten 

und Übertragung auf das zur Verfügung stehende formelle 

und informelle Planungsinstrumentarium. Aus den Grund-

lagendaten der Stadtklimauntersuchung des Deutschen 

Wetterdienstes zwischen den Jahren 2014 und 2019 zur 

lokalen Kaltluftsituation und der städtischen Überwärmung 

konnten im Fachbeitrag Stadtklima mittels Stadtklimamo-

dell MUKLIMO_3 die klimawandelbedingten Auswirkungen 

für die Stadt Halle (Saale) für die Zukunft in Bezug auf 

städtische Überwärmung und Kaltluftdynamik abgeleitet 

werden. Mithilfe einer Klimafunktionskarte (siehe Beiplä-

ne), die die Stadt auf Grundlage von neun Klimatopen in 

städtische Wirkungs- und Ausgleichsräume gliedert, sowie 

einer Planungshinweiskarte (siehe Beipläne), die die 

Klimatope in unterschiedlich empfindliche Siedlungsräume 

und für das Stadtklima unterschiedlich wertvolle Aus-

gleichsräume abgrenzt, wurden Handlungsempfehlungen 

für die Gesamtstadt sowie die 43 Stadtteile und Stadtvier-

tel konkretisiert. Schließlich wurden die Handlungsempfeh-

lungen in die Möglichkeiten zur instrumentellen Umsetzung 

eingeordnet. Die allgemeine Maßnahmenübersicht bein-

haltet sehr viele Handlungsempfehlungen wie z. B. Dach- 

und Fassadenbegrünungen oder Gebäudedämmung, die 

auf Ebene der Flächennutzungsplanung keine Wirksamkeit 

entfalten. Umso wichtiger ist die Zielformulierung des 

Fachbeitrags Stadtklima für die Abwägung hinsichtlich der 

Ausweisung von Bauflächen gegenüber sonstigen Nut-

zungen (Grün- und Wasserflächen, Flächen für die Land-

wirtschaft und für den Wald). In diesem Sinne geben die 

Klimafunktionskarte in Verbindung mit der Planungshin-

weiskarte sowie den einzelnen Stadtteilsteckbriefen eine 

Zielformulierung, an welchen Stellen dem Belang des Kli-

maschutzes und der Klimafolgenanpassung ein besonders 

hohes Gewicht zuzumessen ist. Dies betrifft insbesondere 

die Kaltlufteinzugsgebiete, Luftleitbahnen und Berei-

che mit Überwärmung. Untermauert wird diese Betrach-

tung mit weiteren Maßnahmenblöcken wie der Planung 

vernetzter Grüner- und Blauer Infrastruktur, Entsiegelung, 

dem Erhalt von Kaltluftentstehungsgebieten und -leitbah-

nen sowie dem Erhalt und der Schaffung offener Wasser-

flächen und -läufe und Retentionsräume. Zur Freihaltung 

bestimmter Bereiche von Bebauung und den weiteren 

flächenwirksamen Maßnahmen finden sich auch konkrete 

Bezüge in den Stadtteilsteckbriefen. 

Die Neuaufstellung des Landschaftsplanes für die Stadt 

Halle (Saale) mit integriertem Umweltbericht zum Flächen-

nutzungsplan ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) nimmt den 

Themenblock Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in 

das strategische Leitbild: Halle (Saale) urbane Vielfalt - 

grünvernetzt - klimaangepasst auf und widmet ihm im 

Leitthema 1: Freiräume und Stadtnatur in der klimaange-

passten Stadt einen eigenen Punkt zur wassersensiblen 

und hitzeangepassten Stadtentwicklung: Um die Folgen 

des Klimawandels zu bewältigen sind Maßnahmen zur 

Verbesserung der Resilienz gegen Überwärmung und 

Starkregenereignissen, schwerpunktmäßig in der inne-

ren Stadt, umzusetzen. Da viele Innenstadtbereiche im 

Hochsommer überhitzen, dient die Umsetzung dieser Stra-

tegie zum Erhalt innenstädtischer klimabedeutender Funk-

tionen insbesondere den Schutz vulnerabler Bevölke-

rungsgruppen (wie Kinder, Alte, Behinderte und Kranke). 

Durch eine angepasste Infrastruktur können zudem Hoch-

wasserspitzen und die Vulnerabilität der Bausubstanz ver-

ringert werden. Klimawirksame Strategien in der Innen-

stadt sind u. a.: 

 Ausstattung überwärmungsanfälliger Zonen mit erheb-

lich belastungsreduzierten Aufenthaltsmöglichkeiten im 

Freiraum, die bei Hitzebelastungen mindestens eine 

physiologische Belastungsstufe günstiger als ihr Um-

feld reagieren, 
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 Klimatischen Sanierung überwärmter Bereiche durch 

Begrünung von Gebäuden, Freiflächen und Straßen 

sowie Schaffung von Verdunstungsmöglichkeiten,  

 Neuschaffung von „urbanen Klimaoasen“ in der inne-

ren Stadt in Belastungsbereichen mit hoher Bevölke-

rungskonzentration, 

 Maßgebliche Verbesserung der Niederschlagsretention 

durch Implementierung der Konzepte der „blauen Infra-

struktur“ in stadtplanerische Prozesse, mit dem Ziel 

den Niederschlag ganzer Neubauviertel auf der jeweili-

gen Gebietsfläche zurückzuhalten und zu versickern, 

zu verdunsten oder zur Bewässerung zu verwenden 

(Stichwort: Schwammstadt). In bereits bebauten Berei-

chen soll zumindest das Ziel von „abflusslosen Neu-

bauten verfolgt werden, 

 In der Freiraumplanung sind Synergien zu nutzen, wel-

che sich durch innerstädtische Baumpflanzungen, Ver-

mehrung von Freiflächen sowie von Versickerungs- 

und Speichermöglichkeiten ergeben. 

Diese Zielsetzung wird in die räumlichen Leitbilder vor al-

lem in die Ortsbildeinheiten Klimaanpassung und Denk-

malschutz: Die Altstadt und historische Gründerzeit-

bebauung übertragen, weiter untersetzt und weist weitere, 

vielfältige Bezüge zu fast allen Zielaussagen und Maß-

nahmenkomplexen des Landschaftsplanes auf. Ein ge-

sonderter Maßnahmenkomplex widmet sich der Verbesse-

rung der stadtklimatischen Situation und greift die Ergeb-

nisse und Maßnahmen des Fachbeitrags Stadtklima ([13] 

Stadt Halle (Saale), 2021) auf und ordnet diese in die Leit-

bild- und Maßnahmenkonzeption des Landschaftsplanes 

ein. 

Aktuell wird durch das Dienstleistungszentrum Klimaschutz 

eine Thermalscannerbefliegung für das Stadtgebiet aus-

gewertet. Die Ergebnisse sollen im Laufe des Neuaufstel-

lungsverfahrens des Flächennutzungsplans Berücksichti-

gung finden, sofern abweichende oder weitergehende 

Zielaussagen zu den vorangehenden Untersuchungen da-

raus abgeleitet werden können. 

 

Darstellungsmöglichkeiten für Klimaschutz und Klima-

folgenanpassung 

Als Klimasenken, Kaltluftentstehungsbereiche und klimati-

sche Ausgleichsflächen haben alle Flächennutzungen, die 

keine bauliche Entwicklung zum Ziel haben, grundsätz-

lich positive Auswirkungen auf die Belange des Kli-

maschutzes und der Klimafolgenanpassung. Deshalb 

ist die Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft und 

Wald sowie Grünflächen eine direkte Möglichkeit, positive 

klimatische Entwicklungen zu befördern. 

Als klimaschutz- bzw. klimafolgenbedingte Darstellung 

kommen Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwas-

serschutz und die Regelung des Wasserabflusses in Be-

tracht, sofern sie eine Flächenwirksamkeit auf Ebene des 

Flächennutzungsplans entfalten, in der Regel also ab einer 

Mindestgröße von 2 ha. Die Flächen können im Ausnah-

mefall kleiner sein und mit bestimmten Zweckbestimmun-

gen versehen werden. Die Darstellung erfolgt überlagernd 

zu anderen Flächennutzungen und kann teilweise den 

Charakter einer nachrichtlichen Übernahme (festgesetzte 

Überschwemmungsgebiete) haben. 

Gerade für klimabezogene Darstellungen, die nicht auf 

Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft abzielen, kom-

men Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft in Be-

tracht, sofern die Mindestflächenanforderung eine eigen-

ständige Darstellung erlaubt. In Ausnahmefällen, etwa bei 

besonders dringendem Handlungsbedarf (z. B. Ent-

wicklung von Grünanlagen/Pocket Parks in von Überhit-

zung betroffenen Gebieten), kann von der Mindestflächen-

anforderung abgewichen werden. Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

werden ebenfalls überlagernd mit anderen Flächennut-

zungen dargestellt und können mit einer oder mehreren 

Zweckbestimmungen versehen werden und so verschie-

dene Maßnahmenzwecke bündeln. 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-

rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen be-

sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturge-

walten erforderlich sind, beziehen sich zwar traditionell e-

her auf bergbaulich beeinflusste Bereiche, können aller-

dings auch Bauflächen überlagern, die ein besonderes Ri-

siko durch Einwirkung von Naturgewalten aufweisen und 

den besonderen Handlungsbedarf kennzeichnen. 

Außerdem besteht prinzipiell die Möglichkeit zur Darstel-

lung von Baufreihaltebereichen anhand der Befunde aus 

Untersuchungen oder Gutachten zum Stadtklima. Hierfür 

kommen insbesondere Luftleitbahnen, Kaltlufteinzugsge-

biete, Überhitzungsbereiche oder Bereiche mit hoher kli-

matischer Ausgleichsfunktion in Frage. Da sich die Frage-

stellung der baulichen Inanspruchnahme allerdings im 

Rahmen der Abwägung bereits in der Darstellung einer 

Baufläche oder sonstigen Flächennutzung niederschlägt, 

hat die Darstellung von Baufreihaltebereichen als überla-

gernde Darstellung eher eine unterstützende Funktion. 
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Zu den Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere 

zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nut-

zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung wird 

in Kapitel 4.10 der Begründung Bezug genommen. 

 

Umsetzung der Darstellung für Klimaschutz und Kli-

mafolgenanpassung 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes trägt den 

Anforderungen an eine klimagerechte Stadt durch eine 

starke Hinwendung zur Ausweisung von Grünzügen und 

Reduzierung der Neuinanspruchnahme bisher unbe-

bauter Flächen Rechnung. Gerade die Grünzüge und in-

nerstädtische Grünflächen wurden unter Würdigung ihres 

Beitrages zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung mit 

einer deutlichen Wahrnehmbarkeit auf Ebene der Flächen-

nutzungsplanung ausgestattet, um die strategische Ziel-

setzung zu verdeutlichen. In diesem Sinne wurden auch 

bestehende Straßenräume teilweise als Grünflächen 

dargestellt, um die zukünftige Bedeutung der Aufgabe ei-

ner Entwicklung als Grün- und Erholungsraum für die 

städtische Bevölkerung hervorzuheben. Für die nachge-

ordneten Planungs- und Genehmigungsebenen sind die 

Analyseergebnisse und Maßnahmenvorschläge des Fach-

beitrags Stadtklima zu berücksichtigen, auch wenn der 

Flächennutzungsplan im Einzelnen keine Darstellungen 

von Flächen für Maßnahmen ausweist. Dabei können auch 

einzelne Aussagen des Fachbeitrags Stadtklima diskutiert 

werden. So stellt sich z. B. für eine Teilfläche im Geltungs-

bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 197 

„Charlottenstraße/ Gottesackerstraße/ Töpferplan“ ange-

sichts der Nutzung als Parkplatz die Frage, in wie weit 

noch von einem Ausgleichsraum hoher klimatisch-

lufthygienischer Bedeutung mit klimaaktiver Funktion ent-

sprechend der gutachterlichen Bewertung ausgegangen 

werden kann. Im Rahmen der Erarbeitung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans wird allerdings ein lokalklima-

tisches Gutachten aufgestellt, anhand dessen konkrete 

Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-

dels abgeleitet werden. Die Darstellungen des Flächennut-

zungsplans schränken die Möglichkeiten diesbezüglich 

nicht ein. 

Im Rahmen der Verortung neuer Baugebiete auf bisher 

nicht baulich in Anspruch genommenen Flächen ist eine 

vollständige Vermeidung negativer Klimawirkungen nicht 

möglich. Trotzdem wurde versucht, größere Entwick-

lungsflächen bereits auf Ebene des Flächennutzungs-

plans mit der Darstellung von Grünflächen stadtklima-

tisch sinnvoll zu gliedern. In diesem Zusammenhang 

sind die Darstellungen des Flächennutzungsplanes für das 

Entwicklungsgebot der nachgelagerten Planungen inhalt-

lich eng auszulegen. In der weiteren Planung ist zwar eine 

abweichende Verortung der Grünstrukturen möglich, aller-

dings muss klar erkennbar bleiben, dass den Belangen der 

Entwicklung von Natur und Landschaft substanziell 

genügend Raum gegeben wird. Wenn also der Flächen-

nutzungsplan bereits die Notwendigkeit von Grünzäsuren 

bei der Entwicklung größerer Bauflächen erkennt und vor-

gibt, sind sie auf den nachgeordneten Planungsebenen im 

Rahmen des Entwicklungsgebots zu sichern. Darüber hin-

aus sind die regionalen und lokalen Luftleitbahnen grund-

sätzlich von neuen Bauflächen freigehalten. Eine zusätzli-

che Darstellung der Luftleitbahnen oder Baufreihalteberei-

che in der Planzeichnung erfolgt aufgrund der sehr gering 

ausgeprägten Kaltluftdynamik nicht. 

Die festgesetzten Überschwemmungsgebiete der Saa-

le, Weißen Elster sowie der Reide sind nachrichtlich in 

den Flächennutzungsplan übernommen. Hinsichtlich der 

baulichen Inanspruchnahme innerhalb der Überschwem-

mungsgebiete zielt der Flächennutzungsplan auf eine Mi-

nimierung bzw. eine stärkere Freiflächenentwicklung für 

diese sensiblen Bereiche ab. 

Viele Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafol-

genanpassung wie Dach- oder Fassadenbegrünungen, die 

Ausstattung von Quartieren mit Wärmenetzen oder die 

Einrichtung eines Pocket Parks lassen sich im Flächennut-

zungsplan aufgrund der Anforderung an die Darstellung 

der Grundzüge der Flächennutzung nur unzureichend dar-

stellen bzw. steuern. Um diese wichtigen Zielsetzungen 

auf Ebene der übergeordneten räumlichen Planung trotz-

dem abzubilden und die Handlungserfordernisse hervor-

zuheben, werden die Maßnahmen detailliert in den Hand-

lungsempfehlungen sowie den Stadtteilsteckbriefen des 

Fachbeitrags Stadtklima ([13] Stadt Halle (Saale), 2021) 

und im Landschaftsplan ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) in 

den Kapiteln 3.4, 4.2.4 und 4.3 bis 4.5 sowie den Karten 

1.3, 2.1 und 2.2 erläutert. 
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4.6 GRÜNFLÄCHEN 
 

Ausgangssituation 

Halle (Saale) ist ausgehend von einem erfolgreichen Wan-

del von der Chemiearbeiterstadt und „Diva in Grau“ inzwi-

schen eine der grünsten Großstädte Deutschlands mit 

den höchsten Anteilen an Grünanlagen und Erholungsflä-

chen als wichtiger Faktor für die Wahrnehmung als le-

benswerte Stadt. Die Saale, die sich im Süden mit der 

Aue der Weißen Elster verzweigt, verbindet die Stadt als 

durchgängiges blaugrünes Band und birgt ein starkes 

Entwicklungspotenzial. Der Stellenwert dieser Land-

schaftsräume hat sich durch das Hochwasser 2013 in der 

öffentlichen Wahrnehmung weiter erhöht. Die beiden Flüs-

se mit ihren naturnahen Auenlandschaften und dem ro-

mantischen Saale-Felsendurchbruchstal in zentraler Lage, 

die historischen Parkanlagen, das Waldgebiet Dölauer 

Heide und die aus dem Bergbau entstandenen Seen prä-

gen das Leben der Stadt und bieten vielfältigen Nutzungs-

ansprüchen und -bedürfnissen einen Raum zur Entfaltung. 

Das kompakte Stadtgebiet und die Vielfalt der Freiräume 

bietet gute Voraussetzungen für eine breite Nutzbarkeit. 

Allerdings ergeben sich in Hinblick auf neue Herausforde-

rungen, wie dem Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, 

urbaner Resilienz und einer generationengerechten Stadt-

gestaltung auch neue Perspektiven und Anforderungen an 

die Entwicklung von Stadtgrün, denen der Flächennut-

zungsplan gemeinsam mit dem Landschaftsplan ([6] Stadt 

Halle (Saale), 2023) begegnen will. In Bezug auf die städ-

tischen Konzepte und Zielaussagen (folgender Unterpunkt) 

erfolgt für die Zielaussagen des Landschaftsplanes ledig-

lich eine schlagwortartige Zusammenfassung, da die aus-

führlichen Zielaussagen mit dem jeweiligen Stand des 

Landschaftsplanes parallel zum Flächennutzungsplan vor-

liegen und sehr eng mit den Zielaussagen des ISEK Halle 

2025 korrespondieren. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Der Fachbeitrag Freiraum und Umwelt des ISEK Halle 

2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) benennt folgende 

übergeordnete Ziele samt Begründung für die Entwicklung 

von Grün- und Freiräumen in der Stadt: 

1. Das Image als „grüne Stadt“ soll gefestigt werden, in-

dem die Grün- und öffentlichen Freiflächen für Naher-

holung und Tourismus aufgewertet, verknüpft und 

ausgebaut werden. 

Begründung: Grün als weicher Standortfaktor zählt zu 

den wichtigen Motoren der Stadtentwicklung. Grüne 

Wege, Plätze und Parkanlagen, grüne Freibereiche 

von Wohnungen und Arbeitsstätten erhöhen die Attrak-

tivität, Aufenthaltsqualität, Kinder- und Familienfreund-

lichkeit, bieten Erholungsmöglichkeiten und Naturbe-

zug, verbessern das Mikroklima, dämpfen Lärm und 

Geschwindigkeit und tragen auf vielfältige Weise zu ei-

ner höheren Lebensqualität bei. 

2. Halle soll als Stadt am Fluss etabliert werden. Die 

Saale- und Saale-Elster-Aue sind als zentrales grünes 

Band und Naherholungsangebot der Stadt zu stärken. 

Begründung: Halle stärker dem Fluss zuzuwenden be-

deutet, historische Identität weiter aufgreifen und zu 

beleben. Die Lagegunst der Saale- und Saale-Elster-

Aue zentral in der Stadt ermöglicht es, die Wohn- und 

Freizeitqualität für eine Vielzahl angrenzender Stadttei-

le und für die Gesamtstadt zu steigern und überregio-

nal ausstrahlende Infrastruktur und Angebote für den 

Wassertourismus zu entwickeln. Als Stadt am Fluss 

kann Halle die Verbindung von Natur- und Kulturtou-

rismus befördern und durch die gemeinsame länder-

übergreifende Etablierung der touristischen „Mittel-

deutschen Gewässerlandschaft“ zur Stärkung der Re-

gion beitragen. 

3. Die Umwelt einschließlich der Natur- und Kulturland-

schaft soll engagiert geschützt werden. 

Begründung: Der Schutz der Umwelt und die Weiter-

entwicklung des ökologischen Biotopverbundsystems 

dienen der Sicherung von Lebensräumen von Pflanzen 

und Tieren, dem Erhalt des Naturhaushalts, der Ge-

sundheit und nicht zuletzt dem unmittelbaren Naturer-

leben der Stadtbewohner. 

 

Anschließend sind folgende Strategien zur Umsetzung, 

räumlichen Schwerpunkten und beispielhaften Projekte er-

läutert: 

Aufwertung der Freiflächen und des öffentlichen Raums in 

den Siedlungskernen und Wohngebieten 

Halle baut sein Image als GRÜNE STADT durch die At-

traktivitätssteigerung und bedarfsgerechte Ergänzung vor-

handener öffentlicher Grün- und Erholungsflächen aus. Im 

Sinne einer flächenschonenden, klimaverträglichen Innen-

entwicklung der Stadt sind ausreichend Grün- und Frei-

raumangebote im bebauten Umfeld zu sichern. Zur Qua-

lifizierung des Grünsystems sollen Ungleichgewichte in der 

Grün- und Spielflächenversorgung ab- und die Nutzungs-

vielfalt sowie generationenübergreifende Angebote ausge-

grüne Großstadt | Flussauen | Dölauer Heide 
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baut werden. Die Flächeninanspruchnahme wird nach der 

Strategie der „doppelten Innenentwicklung“ reduziert: Eine 

behutsame städtebauliche Verdichtung ist vertretbar, wenn 

dabei gleichzeitig die Freiraumversorgung und -nutzbarkeit 

in der Stadt erhalten und verbessert werden. Dieses erfor-

dert eine qualitativ und quantitativ gute Versorgung mit 

vielfältig gestalteten und naturnahen Freiräumen im unmit-

telbaren und quartiersbezogenen Wohnumfeld sowie im 

siedlungsnahen Raum. Dieses kann erreicht werden z. B. 

durch Ausbau vor Neubau, stärkere Nutzungsmischung, 

Baulückenmobilisierung, Flächenrecycling, Begrünung von 

Stadtbrachen und Rücknahme nicht mehr benötigter Ver-

kehrsflächen. 

 

Räumlicher Schwerpunkt innere Stadt (Altstadt, Stadtum-

baugebiete Nördliche und Südliche Innenstadt, zuzüglich 

Stadtviertel Giebichenstein und nördlicher Teil Gesund-

brunnen): 

 öffentliche Grünanlagen und halböffentliche Freiflächen 

erhalten und partiell erweitern, 

 öffentliche Parkanlagen und Stadtplätze qualitativ auf-

werten  

 Projekte: Giebichensteiner Park, August-Bebel-

Platz, Rossplatz, Stadtpark, Gesundbrunnenpark, 

 Brachflächen entwickeln  

 Projekte: Steg, Altindustrieflächen entlang Hafen-

bahn einschließlich Holzplatz, 

 Straßenräume begrünen (insbesondere mit Bäumen) 

und attraktiv gestalten  

 Projekte: Forsterstraße, Böllberger Weg. 

 

Strategisches Projekt Grüner Altstadtring 

Schließen und Aufwerten des Grünen Altstadtringes: 

 Robert-Franz-Ring, Universitätsring und Moritzburgring 

attraktiver und grüner gestalten, neue Nutzungsange-

bote für Aufenthalt am Friedemann-Bach-Platz ermög-

lichen, 

 Mühlgraben für Paddler öffnen und Ufer attraktiv ge-

stalten (Schnittstelle zum Thema Stadt am Fluss/Stra-

tegisches Projekt Saaleinseln)  

 Projekte: Umtragestelle Neumühle, Wehrumbau 

Steinmühle. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Großwohnsiedlungen 

 Großwohnsiedlungen stärker an die Saale-und Saale-

Elster-Flusslandschaft anbinden, 

 

 stark frequentierte Plätze, Parkanlagen und Grünzüge 

aufwerten, 

 Brachflächen und nicht mehr benötigte Infrastruktur 

entsiegeln und renaturieren, 

 Stadtumbauflächen in Randbereichen als extensive 

Grünflächen oder urbane Wälder entwickeln. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Dorfkerne 

 Insbesondere an Hauptrouten und Zielpunkten der 

Naherholung die historischen Ortskerne aufwerten 

 Projekte: Saale-, Elsterranddörfer, Dorflagen am 

Reideweg, Mötzlich, Tornau, Seeben, Nietleben, 

 identitätsstiftende historische Dorfkerne durch Straßen-

raum-, Dorfplatz- und Angergestaltung, Angebot von 

Rast- und Spielmöglichkeiten aufwerten  

 Projekte: Spielplatz Dorfkern Mötzlich, Spiel und 

Dorfgemeinschaftsplatz Inselstraße Lettin, Alt-Trotha, 

Platzgestaltung Dorfkern Radewell, 

 landschaftsbezogene Aussichtspunkte ausbauen  

 Projekte: Elsterblick Schafbrücke Beesen (Anbin-

dung Elsterradweg an Elsterhang Höhe Broihanschen-

ke), Spiel- und Rastplatz Osendorf, Saaleblick zur 

Franzigmark in Lettin, Obere Papiermühlenstraße 

Kröllwitz mit Blick auf Forstwerder und Klausberge. 

 

Aufwertung der Landschafts- und Naherholungsräume 

Halle wird als STADT AM FLUSS und als attraktiver Teil 

der mitteldeutschen Gewässerlandschaft etabliert, indem 

die wassertouristischen Angebote und das Freiraum- und 

Wegesystem entlang Saale und Weißer Elster ausgebaut 

werden. Der Schwerpunktbereich durchzieht die gesamte 

Stadt von den Elsterranddörfern bis zu den Brachwitzer 

Alpen.  

Der Hufeisensee als größtes Stillgewässer von Halle wird 

zum Naherholungsschwerpunkt für die östlichen Stadtteile 

mit ergänzenden touristischen Angeboten entwickelt. 

 

Strategisches Projekt Saaleinseln 

Aufwertung der zentralen Saaleinseln (insbesondere Peiß-

nitz, Saline Insel, Sandanger), Öffnung angrenzender Saa-

learme für Wasserwanderer (Mühlgraben, Wilde Saale, 

Elisabeth-Saale) und Ausbau der Infrastruktur für Naher-

holung und Tourismus: 

 […] 

 öffentliche Freiräume auf Altindustrie-Brachflächen ent-

wickeln  

 Projekte: Südliche Saline-Insel/Holzplatz, 

Parkanlagen | Grüner Ring | Stadt am Fluss | Saaleinseln 
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  […] 

 Sophienhafen als Marina mit öffentlich zugänglicher 

Hafenpromenade ausbauen. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Hufeisensee 

 […] 

 Liegenwiesen-/Strandbereiche am Hufeisensee (Nord-

west, Nord- und Südostufer) aufwerten, durch Ausbau 

der öffentlichen Parkplätze rund um den See land-

schaftsverträgliche Bündelung der Erschließung er-

zielen, 

 Vielfältiges Freizeitangebot für die Öffentlichkeit mit 

Angeboten wie Beachvolleyball, Minigolf, Fußballgolf, 

Golf, Wassersportarten, Gastronomie u. a. entwickeln, 

 Caravan-/Campingplatz südwestlich des Sees ansie-

deln und an S-Bahnhaltepunkt Kanena anbinden, 

 Waldflächen und nicht zum Baden geeignete Uferberei-

che ökologisch aufwerten für ökologisches Verbundsys-

tem und naturbezogene Naherholung. 

 

Vernetzung/Freiflächenverbund 

Ein Grünes Wegenetz Halle ist von zentraler Bedeutung, 

um die Landschafts- und Freiräume der Stadt durch grün 

geprägte Wegeverbindungen besser erreichbar und damit 

wirksamer zu machen und gleichzeitig durch die ökologi-

sche Aufwertung von Grünachsen den ökologischen Ver-

bund zu stärken. Die Kombination eines herausgehobenen 

Grünen Ringes rund um die Stadt und eines verbindenden 

inneren Grünen Netzes, d. h. eine intensive Verflechtung 

von ringförmigen und netzförmigen grünen Wege- und 

Flächenelementen vom Stadtrand bis ins Stadtzentrum, 

ermöglicht es, die Parkanlagen, Erholungs- und Land-

schaftsräume untereinander und mit der bebauten Stadt 

sowie mit dem Umland attraktiv zu verknüpfen und damit 

die Lebensqualität der Gesamtstadt und deren Anzie-

hungskraft im Raum zu stärken. 

 

Strategisches Projekt Grüner Ring 

Ausbau eines Grünen Ringes: gesamtstädtische Verknüp-

fung wichtiger Freiräume durch einen Ringweg entlang der 

Saale, Elster und Reide sowie durch Ringschluss im Nor-

den, höchste Handlungspriorität haben dabei durchgängi-

ge Wegeverbindungen an beiden Saaleufern: 

 Der grüne Ring verbindet die bedeutsamsten Natur- 

und Landschaftsräume der Stadt miteinander und baut 

zu großen Teilen auf das vorhandene, die Stadt ring-

förmig umschließende Wegesystem auf. Zur vollen 

Wirksamkeit müssen Wegelücken im Ring geschlossen 

und in Teilabschnitten Wege ausgebaut und das Umfeld 

qualitativ aufgewertet werden. Integraler Bestandteil 

des grünen Ringes sind zentrale freiraumplanerische 

Entwicklungsschwerpunkte der Naherholung mit 

Schwerpunkt in der Saaleaue. Mit dem Grünen Ring 

entsteht die Möglichkeit, bislang weniger genutzte, aber 

reizvolle Landschaftsräume sowie erhaltenswerte histo-

rische Dorflagen stärker in das gesamtstädtische Grün-

system zu integrieren und so deren perspektivische 

Weiterentwicklung als Teil der stadtweiten Erholungs-

landschaft anzustoßen. 

 Der Grüne Ring verknüpft die Saaleaue als das zentrale 

grüne Band der Stadt Halle mit der Saale-Elster-Aue im 

Süden und dem Landschaftsraum der Reideniederung 

mit dem Hufeisensee als Schwerpunktraum im Osten. 

Saale-, Elster- und Reide-Radweg bilden bereits einen 

U-förmigen Verbund um die Stadt, bedürfen aber in 

Teilstücken noch eines stärkeren Heranführens der 

Wege an die Flüsse. Zusammen mit dem Ausbau einer 

landschaftlich attraktiven Wegeverbindung im Nordwes-

ten zwischen Kröllwitz und Reideburg bietet sich die 

Chance, den grünen Ring vollständig zu schließen. 

 Projekt: Optimierung Grüner Ring zwischen Trotha 

und Kröllwitz durch Saalequerung südlich des Papier-

mühlenwehrs (alternativ zur Giebichensteinbrücke). 

 Schwerpunkt der Freiraumentwicklung und des Wege-

ausbaus in den nächsten Jahren liegt im Bereich der 

Saale- und Saale-Elster-Aue sowie im Umfeld des Huf-

eisensees. Die Wege in der Aue werden flussnäher 

bzw. in attraktiverer Lage geführt und qualitativ verbes-

sert. Prioritär ist die Schaffung durchgehender Wege-

verbindungen am linken und rechten Saaleufer sowie 

eine flussnahe, touristisch attraktive Führung für den 

letzten Abschnitt des Elster-Radwegs bis zur Saa-

lemündung. Auch erst mittelfristig mögliche Ausbauten 

und Lückenschlüsse, insbesondere Flussquerungen, 

sind in bevorstehenden Planungen aufzunehmen, um 

den Ringschluss abzusichern. 

 Projekte: Ausbau Saale-Radwanderweg zwischen 

Mansfelder Straße und Holzplatz, Ortslage Altböll-

berg, Böllberger Ufer, Kaiserslauterer Straße, 

 Projekte: Ausbau Elster-Radweg am Hohen Ufer 

zwischen Röpziger Brücke und Beesen, Teilbereiche 

in Ammendorf, Radewell und Osendorf sowie an der 

Reidemündung bis zur Stadtgrenze, 
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 Projekte: Ausbau Reide-Radweg (Stichelsdorf - Rei-

deburg, Büschdorf - Kanena mit Reidequerung sowie 

Kanena - Dieskauer Park), Lückenschluss zwischen Di-

emitz und Froher Zukunft über B 100. 

 Der ökologische Freiflächenverbund und die gestalteri-

sche Freiraumqualität entlang des Ringweges sind mit-

telfristig weiter zu verbessern. Der Grüne Ring bindet 

wie eine Perlenschnur die Mehrzahl der historischen 

Dorfkerne von Halle zusammen und in die stadtweite 

Erholungslandschaft (wie Gutspark Seeben, Goldberg, 

Wald am Hang in Trotha) ein. Aufwertungen in deren 

Ortsbild und in den öffentlichen Raum erhalten so einen 

Mehrfachnutzen. 

 Projekte: Begrünung Kirschallee, Aufwertung Wege-

netz Goldberg und Gutspark Seeben 

 Der grüne Ring fungiert auch als Bindeglied zwischen 

der Stadt und dem Umland, hier verknüpfen sich die 

Flussradwege in Richtung Mündung (Elberadweg) bzw. 

Quelle (Auenverbund mit Leipzig) und regional bedeut-

same Radrouten mit landschaftlich attraktiven Natur- 

und Kulturlandschaften: 

o Himmelsscheibenradweg bzw. Radweg Saale-Harz 

zur Weinstraße Mansfelder Seen, 

o Goetheradweg Bad Lauchstädt - Geiseltalsee zur 

Weinstraße Saale-Unstrut, 

o Radroute Petersberg - Fuhneniederung, Radroute 

Goitzsche - Dübener Heide, 

o Anbindung Reide-Radweg an Dieskauer Park und 

Friedrichsbad Zwintschöna. 

 

Projekt Grünes Netz 

Das Grüne Netz erschließt das siedlungsnahe Grünsystem 

mit seinen Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Spielplät-

zen, Friedhöfen und Kleingartenanlagen und verknüpft 

diese mit den umgebenden Landschafts- und Naherho-

lungsräumen. Über ein grünes Netz aus Rad- und Fußwe-

gen, durchgrünten Straßenräumen, Feld- und Waldwegen 

werden aus den Wohnquartieren heraus Naherholungs- 

und Naturerlebnisräume gut erreichbar und erlebbar 

sowie untereinander dichter vernetzt und auch der Grüne 

Ring an das innerstädtische Freiraum- und Grünsystem 

angebunden. Diese grünen Wege verlaufen in linearen 

Grünverbindungen, durch Park- und Grünanlagen und in-

nerhalb von großflächigen Landschafts- und Freiflächen, 

Wäldern und Feldfluren, aber auch durch verbindende, 

möglichst verkehrsarme Straßenräume als Lückenschlüs-

se. Gesamtstädtisch bedeutsame Lücken des grünen Net-

zes werden geschlossen durch Wegeneubau, die Begrü-

nung bestehender Wege und Straßen durch Baumreihen 

und Baumalleen, die Öffnung bislang nicht zugängli-

cher Bereiche und die Schaffung zusätzlicher Querungs-

möglichkeiten von Flüssen und Verkehrstrassen. 

 Um die innerstädtischen Grün- und Freiräume enger zu 

verknüpften, wird ein Netz durchgängiger grüner Stadt-

teilverbindungen durch Grünzüge, begrünte autofreie/-

arme Wege und Baumalleen aufgebaut, in welches 

grüne und stark frequentierte Stadtplätze eingebunden 

werden. 

 Projekte: Baumallee Böllberger Weg, Grünzug 

Hechtgraben in Heide-Nord mit Anbindung Waldstra-

ßenviertel an die Dölauer Heide, Verbindung Gesund-

brunnenpark - Pestalozzipark, Verbindung Südpro-

menade - Grünzug Silberhöhe, 

 Projekt: Öffnung von Kleingartenanlagen für die 

Öffentlichkeit insbesondere im Wohnumfeld. 

 Überregionale touristische Radwege werden als vom 

Grünen Ring abzweigende Hauptrouten der Naherho-

lung ausgebaut und Barrieren beseitigt, um attraktivere 

Führung zu ermöglichen. 

 Projekt: flussnahe Führung Saale-Radwanderweg 

Papiermühle Kröllwitz - Saalwerder - Lettin, 

 Projekt: Ausbau Querung Gimritzer Damm zwischen 

Weinbergwiesen und Peißnitz und Salzmünder Straße 

für Himmelscheibenradweg bzw. Radweg Saale-Harz, 

 Projekt: Verknüpfung Reide-Radweg mit Hufeisen-

see sowie Erschließung der Reidemündung. 

 Zusätzliche Quervernetzungen in Saale- und Saale-

Elster-Aue binden bisher weniger gut erreichbare Au-

enbereiche in die städtischen Naherholungsräume ein 

(vgl. Teilraumkonzept Stadt am Fluss). 

 Projekte: 

1. nördlicher Saaleübergang zwischen Hafen Trotha 

mit Rad- und Fußweg, dadurch ganzjährige (ohne 

Fähre) und landschaftlich attraktive Alternativroute 

zum Saale-Radwanderweg zwischen Brachwitz, 

Franzigmark und Halle, 

2. zusätzliche Saalequerung für Fußgänger und Rad-

fahrer zwischen Kröllwitz (Papiermühlenpark) und 

Trotha (Klausberge) (siehe Grüner Ring), 

3. durchgängige grüne Ost-West-Verbindung Altstadt 

- Saline Insel - Sandanger - Neustadt, 

4. Anbau eines Fuß-/Radweges an der Eisenbahnbrü-

cke Kasseler Bahn zur Anbindung der Passendorfer 

Wiesen, Oberen und Unteren Aue an die Südstadt, 

Grünes Netz | Verflechtung blau-grüner Infrastrukturen 
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5. Öffnung der Brücke am Wasserwerk Beesen zur 

Anbindung der Elsterranddörfer an die Saale-

Elsteraue. 

 Grüne Ost-West-Vernetzungsachse über Hafenbahn 

herstellen 

 Projekt: einer durchgängigen Fuß-/Radwegeverbin-

dung Neustadt (Feuerwache) - Rohrbrücke - Hafen-

bahntrasse - Gesundbrunnenviertel - Thüringer Bahn-

hof - Hufeisensee. 

 Erreichbarkeit der Erholungsräume im Osten verbes-

sern 

 Projekt: Lückenschluss Innenstadt - Naherholungs-

gebiet Hufeisensee über Delitzscher Straße - Herr-

mann-Richter-Weg - Bahnweg - Kanenaer Weg - Euro-

pachaussee - Grenzstraße, 

 Projekt: Verbindungen zum Naherholungsgebiet 

Osendorfer See von Südstadt, Silberhöhe und Elster-

randdörfern aus stärken. 

 Freiflächenverbund stärken durch Entwicklung einer 

wegbegleitenden strukturreichen dörflichen Offenland-

schaft mit einer attraktiven Gestaltung der Feldflur und 

Einbindung naturnaher Landschaftsbestandteile für die 

Naherholung durch Wegeausbau und bessere Zugäng-

lichkeit 

 Projekte: Rundweg Erholungsschwerpunkt Osendor-

fer See, Erlebbarmachung Reideniederung, Anbindung 

Süßer See, Bahntrassenradweg Nietleben-Hettstedt. 

 

WEITERE GESAMTSTÄDTISCHE LEITLINIEN UND 

SCHWERPUNKTE zu Umwelt- und Naturschutz sowie Er-

holungsvorsorge 

Die Natur- und Kulturlandschaft ist nachhaltig zu schützen 

und zu pflegen sowie durch die Entwicklung eines ökologi-

schen Biotopverbundsystems weiter zu entwickeln. Der 

Hochwasserschutz und die naturnahe Entwicklung der Au-

enbereiche sind zu fördern. Mit Flächen ist sparsam um-

zugehen und die natürliche Bodenentwicklung zu stärken. 

Das Angebot an Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen, 

Friedhöfen und Kleingärten ist bedarfsgerecht zu entwi-

ckeln, um die wachsenden qualitativen Anforderungen zu 

erfüllen. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Schutzgebiete 

 Pflege-, Entwicklungs- und Managementpläne für (Na-

tur-) Schutzgebiete fertigstellen und schrittweise um-

setzen, dabei die Erholungsbelange der Stadtbevölke-

rung verträglich in die Schutzgebietskonzepte integrie-

ren und mit den anderen Naturschutzzielen abgleichen. 

 Das ökologische Verbundsystem durch Flächenvorsor-

ge weiter entwickeln und Netzlücken insbesondere 

durch Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen 

(Gewässerrenaturierung, Neuaufforstungen mit Baum-

arten der potenziell-natürlichen Vegetation, Pufferflä-

chen wie Waldsäume anlegen, naturnaher Waldum-

bau) schließen. 

 Projekt: Kompensationsflächenpool für Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen. 

 Die vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften im 

Stadtgebiet ebenso wie die urbanen Freiräume als Na-

turerfahrungsräume erlebbar machen und mit den An-

geboten im Umland verknüpfen. Dazu die Pflege der 

Kulturbiotope (extensive Beweidung, Mahd) absichern. 

 Projekt: Naturpark Unteres Saaletal zwischen Halle 

und Merseburg erweitern, um die Potenziale für Nah-

erholung und Tourismus zu stärken und die Möglich-

keiten zur Erhaltung der Kulturlandschaft zu verbes-

sern. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Auengebiete 

 Hochwasserschutz verbessern durch Vergrößerung 

der Retentionsräume (Polderflächen schaffen, Ge-

wässeraltarme öffnen, Neubau und Sanierung der 

Deichanlagen, Regenwasserretention), Verringerung 

des Hochwasser-Gefährdungspotenzials durch Rück-

bau nicht mehr benötigter Kleingartenanlagen und 

Sportflächen in Überschwemmungsgebieten, 

 […]. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Wälder 

 Lebensraum-, Erholungs- und Klimaschutzfunktion der 

Wälder stärken durch Waldmehrung und naturnahen 

Waldumbau, 

 Erhöhung des Waldflächenanteils in Halle: räumlich 

konkrete Zielfestlegung in der Neuaufstellung von 

Landschafts- und Flächennutzungsplan, 

 Aufforstung von Brach-, Abriss- und Entsiegelungsflä-

chen für den Biotopverbund bedeutsamer Flächen, 

 Förderung urbaner Wälder für Stadtklima und Erholung 

 Projekt: Waldmehrung durch Kompensation: Abriss 

und Aufforstung Stallanlage Lettin sowie von Garagen-

anlagen. 
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Räumlicher Schwerpunkt Brachflächen, anthropogene  

Böden 

 Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, 

um Flächenverbrauch zu reduzieren und durch Flä-

chenrecycling (bauliche Nutzung an geeigneten Stand-

orten) die Inanspruchnahme naturnaher Böden zu be-

grenzen, 

 Brachflächen erfassen und Entsiegelungspotenzial ak-

tivieren, Altlasten sanieren, 

 Für Wald geeignete Brachflächen identifizieren und na-

turnah aufforsten mit Baumarten der potenziell-

natürlichen Vegetation 

 Projekt: Urbane Wälder. 

 

Räumlicher Schwerpunkt öffentliche Grünflächen, Naturer-

fahrungsräume 

 In den Stadtteilen wohnungsnah ein bedarfsgerechtes 

Angebot an öffentlichen Spielplätzen erhalten bzw. 

schaffen, für die Gesamtstadt komplexe Spielmöglich-

keiten in größeren Park- und Grünanlagen (wie Peiß-

nitz-, Saline-Insel) anbieten, ergänzend Generationen-

spielplätze mit Altersgruppen übergreifenden Angebo-

ten entwickeln 

 Projekt: Einbindung von Bürgerengagement bei Pla-

nung und Bau von Spielplätzen, 

 Parkanlagen und naturnahe Bereiche als Naturerfah-

rungsräume und zur Erholungsvorsorge nutzen, er-

gänzt durch grüne Wegeachsen und urbane Wälder, 

 Friedhöfe erfüllen weiter ihre Funktion als Orte des 

würdevollen Gedenkens und der Identifikation, aber 

auch als Erholungsfläche und Lebensraum für Pflan-

zen und Tiere. Bürgernahes Angebot aus Hauptfried-

höfen und Stadtteilfriedhöfen sichern und Friedhofsinf-

rastruktur optimieren. Auf den Wandel der Friedhofs- 

und Bestattungskultur reagieren mit der Initiierung 

neuer nachfrageorientierter Bestattungsangebote wie 

Baumbestattungen und pflegefreie Grabanlagen sowie 

bürgerorientierte Kommunikation der Angebote. 

 Projekt: Umsetzung Friedhofsentwicklungspla-

nung mit Schwerpunkt Hauptfriedhöfe. 

 […] 

 

Räumlicher Schwerpunkt wohnungsnahe Freiflächen, 

vereinsgetragene Grünflächen, „Urban Gardening“ 

 Die funktional für das städtische Grünsystem bedeut-

samen Kleingartenanlagen soweit möglich erhalten 

und bedarfsgerecht weiterentwickeln. Ihre öffentliche 

Erholungsfunktion als nutzbarer Freiraum für die Ge-

samtbevölkerung und die stadtökologischen Aus-

gleichsfunktionen der Kleingärten stärken, Konflikte mit 

Natur und Landschaft oder dem Wohnumfeld zielge-

richtet abbauen, etwa durch den Rückbau in Über-

schwemmungsgebieten oder Umnutzung leerstehen-

der Parzellen (Spiel, Parken). 

 Projekt: Förderung des Baus von Spielplätzen und 

anderer Maßnahmen zur Verbesserung des Erholungs-

wertes in Kleingartenanlagen 

[…] 

 

Die Neuaufstellung des Landschaftsplanes für die Stadt 

Halle (Saale) mit integriertem Umweltbericht zum Flächen-

nutzungsplan ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) wird parallel 

zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans betrieben 

und liegt entsprechend in einem Arbeitsstand vor. Im Fol-

genden werden die relevanten Zielaussagen Schlagwortar-

tig aufgeführt. Eine detaillierte Inhaltliche Untersetzung ist 

dem Landschaftsplan im Kapitel 4 - Aufgabenbereich II: 

Landschaftsplanerische Entwicklungskonzeption für Natur 

und Landschaft zu entnehmen. 

Das strategische Leitbild Halle (Saale) urbane Vielfalt - 

grünvernetzt - klimaangepasst beschreibt die langfristi-

gen, strategischen und zugleich raumbezogenen Zielstel-

lungen und Anforderungen für die Entwicklung der ökolo-

gischen Potentiale der Stadt Halle (Saale) und umfasst 

drei Leitthemen. 

In Leitthema 1 geht es um Freiräume und Stadtnatur in der 

klimaangepassten Stadt mit dem Ansatz der „dreifachen 

Innenentwicklung“ - Verknüpfung von baulicher Entwick-

lung, Freiraumentwicklung und nachhaltiger Nahmobilität 

und der Bewahrung von Halle (Saale) als eine der grüns-

ten Städte Deutschlands, der Entwicklung stadtprägender 

Grünflächen, Stadtplätze und Spiellandschaften als frei-

räumliche Identitätsorte, der qualitativen und quantita-

tiven Verbesserung der Freiraumversorgung der Stadttei-

le, Entwicklung urbaner Wälder und wassersensibler und 

hitzeangepasster Stadtentwicklung. 

Leitthema 2 zielt auf die Vernetzung der urbanen und sub-

urbanen Freiräume im Grün-Blauen-Netz für eine grün-

vernetzte, kompakte Stadt der kurzen Wege über die 

Entwicklung der Stadt am Fluss, den Grünen Ring, das 

Grüne Netz, den Grün-Blauen-Altstadtring und die Förde-

rung nachhaltiger Nahmobilität und Verbesserung der 

Stadt-Umland-Vernetzung ab. 

 

sparsamer Umgang mit Flächen | Naturerfahrungsräume   
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Leitthema 3 widmet sich dem ökologischen Verbund und 

natürlichen Erbe über die Entwicklung und Bewahrung be-

deutender Landschaften und Landschaftsräume, die Stär-

kung der Biodiversität und des Biotopverbunds im urbanen 

und suburbanen Raum sowie in den Landschaftsräumen 

sowie die naturnahe Entwicklung von Gewässern und 

Stärkung der Retentionsfunktion von Landschafts- und 

Freiräumen. 

Aus den Leitthemen wurden flächendeckend Leitbildräume 

sowie einzelne strategische Maßnahmen abgeleitet und 

kartographisch in der Leitbildkarte 2.1 dargestellt. Für die 

Etablierung des Biotopverbunds und multifunktionaler 

Grünachsen werden die Saaleaue, die Dölauer Heide, 

das Reidetal und die Seebener Berge mit ihren jeweiligen 

Vernetzungselementen herangezogen. Die Etablierung der 

grünen Ringe teilt sich in den grünblauen Altstadtring und 

den äußeren grünen Ring auf. Die Vernetzung von Grün- 

und Stadträumen soll über das grüne Netz sowohl inner-

städtische, als auch Grünverbindungen mit dem Umland 

schaffen. 

Auf die Maßnahmenkonzeption des Landschaftsplanes 

wird in Kapitel 4.11 Bezug genommen. 

Die Ziele der Kleingartenkonzeption Halle (Saale) ([36] 

Stadt Halle (Saale), 2021) und die Friedhofsentwick-

lungsplanung ([37] Stadt Halle (Saale), 2016) sind in Hin-

blick auf die Flächenwirksamkeit für den Flächennut-

zungsplan soweit deckungsgleich mit den vorangehend 

genannten Zielaussagen, dass sie an dieser Stelle nicht 

wiederholt werden sollen. 

 

Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans kann für die 

Darstellung von Grünflächen auf ein breites Repertoire an 

Darstellungsformen zurückgreifen. In aller Regel können 

Flächen, die überwiegend nicht baulich geprägt sind und 

somit weitestgehend natürliche Daseinsfunktionen aufwei-

sen oder zukünftig in diese Richtung entwickelt werden 

sollen, als Grünflächen mit Zweckbestimmung oder 

sonstige Grünflächen dargestellt werden. Abzugrenzen 

sind Grünflächen von anderen Außenbereichsflächen wie 

Flächen für die Landwirtschaft und den Wald und Wasser-

flächen. Die Mindestflächenanforderung von 2 ha gilt für 

Grünflächen samt der Ausnahmeregelung für städtebau-

lich besonders begründete Flächen analog zu den Ausfüh-

rungen der restlichen Flächennutzungen. 

Als Zweckbestimmung kommt ein nicht abschließender 

Katalog an Nutzungen in Betracht. Insbesondere Grünzü-

ge, Parkanlagen, Gartennutzungen (Kleingartenanlagen, 

Grabeland, sonstige Gärten), Friedhöfe und in Teilen auch 

Badeplätze/Freibäder kommen als typische Zweckbestim-

mungen in Betracht. Dabei ist zu beachten, dass die 

Zweckbestimmung stets den Grünflächencharakter zu 

unterstützen hat und nicht etwa eine bauliche Inan-

spruchnahme in einer durch Grünstrukturen geprägten 

Umgebung legitimieren soll, um zu gewährleisten, dass die 

Grünflächenfunktion im Zweifelsfall nicht verloren geht. 

Sportanlagen wie z. B. Rasenplätze sind trotz ihres Er-

scheinungsbildes als mit Vegetation bewachsene Fläche 

regelmäßig bauliche Anlagen (mit frostsicherem Aufbau, 

Drainagen etc.) und erfüllen damit die elementaren Grün-

flächenfunktionen (für Boden, Wasserhaushalt, Vegetation, 

Habitate, u. a.) nicht ausreichend. Insofern kommen 

Sportanlagen als Zweckbestimmung für Grünflächen nur 

im Ausnahmefall bei deutlich untergeordneter baulicher 

Ausprägung in Betracht. 

Für Grünflächen, die keiner Zweckbestimmung zugeordnet 

sind, kommt die Darstellung als sonstige Grünfläche in Be-

tracht. Insbesondere naturnahe Flächen mit Tendenzen 

zur Ruderalisierung- und Sukzession oder Straßenbe-

gleitgrün kommen für diese Darstellung in Betracht. 

Die Darstellung von Grünflächen im urbanen Umfeld kann 

sich auch auf strategische Entwicklungszielstellungen 

beziehen. Dabei können Flächen, für die besondere Her-

ausforderungen an die Grün- und Freiraumentwicklung 

besteht, als Grünflächen dargestellt werden, um das be-

sondere Entwicklungserfordernis zu betonen und die 

Zielstellungen zur Vernetzung und dem ökologischen Ver-

bund zu befördern. Die sonstigen Bestandsnutzungen 

(z. B. Straßenverkehrsnutzung) treten in der Plandarstel-

lung hinter das strategische Entwicklungsziel zurück, ohne 

dass ihr Bestand in Frage gestellt wird, da sie auf anderer 

Grundlage gesichert sind. Insofern drückt der Flächennut-

zungsplan mit der Darstellung einer Grünfläche kein akti-

ves Planungsziel zur Rückentwicklung der bestehenden 

Nutzungen aus, sondern priorisiert nur die zukünftigen 

Handlungserfordernisse, ohne dass dadurch ein Zielkon-

flikt hervorgerufen wird. 

Eine Betonung von Grünstrukturen im Zusammenhang mit 

Bauflächen erfolgt über die Darstellung von Sonderbau-

flächen mit hohem Grünanteil. Diese Flächen sind zwar 

nicht den Grünflächen zuzurechnen, da sie eine bauliche 

Inanspruchnahme ermöglichen, allerdings sollen sie die 

Erhaltung oder Entwicklung von Grünstrukturen auf den 

betreffenden Arealen sichern und so zur Freiflächenver-

Grünflächen mit Zweckbestimmung | sonstige Grünflächen | Sonderbauflächen mit hohem Grünanteil 
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sorgung im städtischen Raum beitragen. 

 

Umsetzung der Darstellung für Grünflächen 

Als Grünflächen mit Zweckbestimmung sichert der Flä-

chennutzungsplan großräumig Gärten (Kleingartenanla-

gen, Pachtgärten, Privatgärten, u. a.) und Friedhöfe (Ger-

traudenfriedhof, Südfriedhof, Nordfriedhof, Stadtgottes-

acker, u. a.) im gesamten Stadtgebiet. Teilweise treten die 

Zweckbestimmungen bei benachbarten Flächen in Kombi-

nation auf, ohne dass die städtebauliche Erforderlichkeit 

besteht, die Zweckbestimmungen trennscharf gegenei-

nander abzugrenzen. 

Eine weitere wichtige Grünflächenkategorie sind Grünzü-

ge und Parkanlagen, die im Sinne der Leitthemen und 

Leitbilder des Landschaftsplanes als gemeinsame Zweck-

bestimmung den Vernetzungscharakter unterstreichen 

sollen. Diese Grünflächenkategorie ist deutlich in ihrer Ver-

bindungsfunktion zwischen den großen urbanen Frei-

flächen und den Landschaftsräumen erkennbar. Dabei 

sind die zentralen Elemente des grünblauen Altstadtrings 

und des äußeren grünen Rings sowie die wichtigen Ele-

mente des grünen Netzes ebenfalls über die Zweckbe-

stimmung Grünzug/Parkanlage hervorgehoben. 

Mit der Zweckbestimmung Badeplatz/Freibad sind Grün-

flächen am Heidesee, und an den Angersdorfer Teichen 

dargestellt. 

Größere Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportan-

lage umfassen vor allem den Golfplatz am Hufeisensee 

oder die Pferderennbahn. Diese Flächen weisen intakte 

Grünflächenfunktionen auf, die an dieser Stelle gesichert 

werden sollen. Somit ist eine bauliche Inanspruchnahme 

als städtisches Planungsziel explizit nicht erwünscht. 

Alle dargestellten sonstigen Grünflächen weisen keinen 

näher definierten Entwicklungscharakter auf und sollen 

sich daher im bisherigen Rahmen weiterentwickeln. 

4.7 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRT-

SCHAFT 
 

Ausgangssituation 

Bestimmend für die landwirtschaftlichen Strukturen im 

Stadtgebiet Halle ist das Fehlen an Eingemeindungen seit 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit 

der relativ frühen Bedeutung als Zentrum der Industrialisie-

rung in Mitteldeutschland ergibt sich eine Stadtstruktur mit 

verhältnismäßig wenigen ländlichen Ortslagen samt den 

traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen und den da-

zugehörigen Landwirtschaftsflächen. Weitere Faktoren, die 

zu einer Begrenzung der landwirtschaftlichen Nutzung im 

Stadtgebiet führen, sind die breite Saale- und Elsteraue 

mit ihren relativ schwierigen Bedingungen für landwirt-

schaftliche Nutzung sowie die Flächenbeanspruchung 

durch den Bergbau bzw. die Bergbaufolgelandschaften. 

Trotzdem finden sich vor allem im nördlichen und östli-

chen Stadtgebiet um die eingemeindeten Ortslagen Tor-

nau, Seeben und Mötzlich, Lettin und Dölau sowie Reide-

burg und Büschdorf größere zusammenhängende 

Landwirtschaftsflächen, die weit überwiegend durch 

ackerbauliche Nutzung geprägt sind. 

Unter den Vorzeichen der Bodenschutzklausel des BauGB 

stehen einer Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen 

in der Planung hohe Hürden gegenüber, sodass ein Groß-

teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Rahmen 

der Bauleitplanung nicht für bauliche Nutzungen verwen-

det werden kann. Allerdings sehen sich Landwirtschafts-

flächen auch vielfältigen Konkurrenzen durch Außenbe-

reichsnutzungen ausgesetzt, seien es Deponien, Ver-

suchsfelder, Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen oder 

Aufforstungen. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Im Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Halle (Saa-

le) ([15] Stadt Halle (Saale), 2021) aus dem Jahr 2016 wird 

die Landwirtschaft in Verbindung mit dem Ausbau regio-

naler Versorgungskreisläufe in Zusammenarbeit mit 

dem Saalekreis lediglich randlich erwähnt. 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) nimmt 

ebenfalls keinen direkten Bezug auf die landwirtschaftliche 

Nutzung, lässt allerdings in der Ausrichtung des Fachbei-

trags Freiraum und Umwelt sehr viele Schnittstellen zu den 

durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägten Flächen 

außerhalb der Ortslagen erkennen. In Bezug auf die flä-

chenwirksamen Darstellungen des Flächennutzungsplans 

Vernetzungscharakter Grünzüge im Verbund mit Wald, Landwirtschaft und Gewässern 
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geht es dabei schwerpunktmäßig um die Harmonisierung 

der Entwicklung des Freiflächenverbundes (Grünes Netz) 

im Sinne einer Erreichbarmachung der Landschaftsräume 

mit den Belangen der Landwirtschaft. 

 

Darstellungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche 

Nutzungen 

Prinzipiell umfassen Flächen für die Landwirtschaft häufig 

auch alle Nutzungen außerhalb des Siedlungsbereichs, die 

keiner oder nicht eindeutig einer anderen Nutzungskatego-

rie zugeordnet werden können und für die keine aktive 

Entwicklungszielstellung besteht, gleichsam als Auffang-

tatbestand. Das bedeutet, dass die Darstellung einer Flä-

che für die Landwirtschaft nicht zwingend auch eine aktive 

Bewirtschaftung der betreffenden Fläche voraussetzt. Al-

lerdings werden vor allem aktive landwirtschaftliche Nut-

zungen durch die Darstellung von Flächen für die Land-

wirtschaft berücksichtigt. Trotzdem können landwirt-

schaftliche Nutzungen auch in Grünflächen mit Zweckbe-

stimmung oder sonstigen Grünflächen, in Flächen für den 

Wald oder in Bauflächen erfolgen, wenn sie einen unter-

geordneten Charakter einnehmen und die eigentliche 

Zweckbestimmung der jeweiligen Flächendarstellung nicht 

beeinträchtigen. Hierbei haben vor allem gemischte Bau-

flächen in den kleineren ländlich abgesetzten Ortslagen 

eine gewisse Bedeutung, da hier oftmals alte Hofanlagen, 

deren Nutzung inzwischen meist in weiten Teilen über-

prägt ist, das Ortsbild immer noch bestimmen. An dieser 

Stelle kann durch die Darstellung einer gemischten Bau-

fläche der planerische Wille zur Erhaltung und möglichen 

Wiederbelebung dieser dörflichen Strukturen durch 

landwirtschaftliche Nutzung (auch im Nebenerwerb) oder 

sonstige Nutzungen, die dem Nutzungszweck des § 5 

BauNVO nicht entgegenstehen (Reitanlagen, naturpäda-

gogische Angebote, o. ä.), im Sinne eines Dorfgebietes 

zum Ausdruck gebracht werden. 

Im Gegensatz zum möglichen Vorhandensein landwirt-

schaftlicher Nutzungen in anderen Flächendarstellungen 

muss nicht auf jeder als Fläche für die Landwirtschaft dar-

gestellten Fläche zu jeder Zeit aktiv Landwirtschaft be-

trieben werden. Brachflächen oder offengelassene Land-

wirtschaftsflächen können auch ohne aktive landwirtschaft-

liche Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt 

werden, sofern sie keiner anderen (baulichen) Nutzung 

zugeführt werden sollen. 

Für größere landwirtschaftliche Betriebe mit einem ge-

wissen Umfang an baulichen Anlagen (Stallanlagen, 

Scheunen, o. ä.) kommt ebenfalls die Darstellung einer 

Sonderbaufläche mit entsprechender Zweckbestimmung 

in Betracht, vor allem wenn es sich um Betriebe mit Tier-

haltung in größerem Umfang handelt. In Abgrenzung zur 

landwirtschaftlichen Nutzung können z. B. Reitsportbetrie-

be als Sonderbauflächen mit hohem Grünflächenanteil 

dargestellt werden, wenn eine bauliche Entwicklung für 

den Reitbetrieb erfolgen soll, die Außenbereichsflächen 

aber vor einer zu starken baulichen Inanspruchnahme ge-

schützt werden sollen. 

 

Umsetzung der Darstellung Flächen für die Landwirt-

schaft 

Im Stadtgebiet werden landwirtschaftliche Nutzungen so 

gut wie gänzlich durch Flächen für die Landwirtschaft 

dargestellt. In den abgesetzten Ortslagen kommt es teil-

weise zu Überschneidung von Reitsportnutzungen und 

landwirtschaftlichen Nutzungen. Die Gebäude des Gut 

Seebens sind beispielsweise als gemischte Baufläche 

dargestellt, während die angrenzenden Reitplätze und 

Weideflächen als Sonderbauflächen mit der Zweckbe-

stimmung Reitsport und hohem Grünflächenanteil 

dargestellt sind, damit die notwendigen baulichen Anlagen 

für den Reitsport in begrenztem Umfang entwickelt werden 

können. Um die ehemals durch landwirtschaftliche Nut-

zung bestimmte Struktur kleinerer ländlicher Ortslagen zu 

bewahren, sind neben den Teilbereichen von Seeben und 

Tornau dementsprechend auch die Ortslagen Planena 

und Burg als gemischte Bauflächen dargestellt. Eine 

weitere Besonderheit besteht mit den landwirtschaftli-

chen Versuchsfeldern der Martin-Luther-Universität nörd-

lich des Thaerviertels. Die überwiegend baulich geprägte 

Lehr- und Versuchsstation Halle sowie das Institut Land-

technik, Umwelt- und Kommunaltechnik an der Julius-

Kühn-Straße werden als Sonderbaufläche Universität dar-

gestellt. Obwohl die angrenzenden Versuchsfelder nicht 

der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte, sondern der 

wissenschaftlichen Forschung dienen, werden sie trotz-

dem als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, was ihre 

Wirkung auf das bodenrechtliche Funktionsgefüge wieder-

gibt. 

 

wenig Landwirtschaftsflächen | Dorflagen erhalten | Einbindung in Freiflächenverbund 
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Stadtwald Dölauer Heide | Auenwälder | Aufforstung und Waldumbau  

4.8 FLÄCHEN FÜR DEN WALD 
 

Ausgangssituation 

Im Stadtgebiet ist die Dölauer Heide als Stadtwald mit 

einer Ausprägung von ca. 720 ha Fläche die bestimmende 

Waldstruktur. Daneben finden sich größere Waldbestände 

vor allem den Flussauen der Saale und Elster sowie auf 

den Halden und um die Seen der Bergbaufolgeland-

schaft vorwiegend im südöstlichen Stadtgebiet. Die Wald-

flächen übernehmen elementare Funktion für die Holzer-

zeugung, als Heimat für heimische Tier und Pflanzenarten, 

den Biotopverbund, Klima- und Bodenschutz, Immissions-

schutz sowie als Naherholungsort für die Bevölkerung. 

Wälder genießen in Sachsen-Anhalt wie auch in anderen 

Bundesländern einen besonderen gesetzlichen Schutz in 

Form des Landeswaldgesetzes, sodass die vorhandenen 

Waldflächen in hohem Maße durch Inanspruchnahme 

durch konkurrierende Nutzungen geschützt sind bzw. ein 

entsprechender Ausgleich gesichert ist. Nichtsdestotrotz 

sehen sich die Waldbestände auch in der Stadt Halle 

(Saale) den sich wandelnden klimatischen Bedingungen, 

Schädlingen sowie menschlichen Eingriffen in das Ökosys-

tem ausgesetzt. Deshalb wird der Erhaltung und Pflege 

des Waldes über die nächsten Jahrzehnte eine hohe Be-

deutung zukommen. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) nimmt 

vor allem in den Fachbeiträgen Freiraum und Umwelt so-

wie Klimaschutz und Energieeffizienz mit den Hauptziel-

setzungen der Waldmehrung, des Waldumbaus sowie 

der gezielten Etablierung neuer Waldflächen in Berei-

chen, in denen die bestehenden Wälder nicht gut erreich-

bar sind. Außerdem soll eine Einbeziehung von Waldflä-

chen in die Grünen Ringe sowie das Grüne Netz befördert 

werden. Räumlich werden dabei vor allem die Stadtteile 

mit großen bestehenden Waldflächen, aber auch die 

Großwohnsiedlungen (hier insbesondere unter der Zielset-

zung der Waldstadt Silberhöhe) angesprochen. Eine wich-

tige Verbindung von Wald, Fluss und den innerstädti-

schen Bereichen erfolgt über das Teilraumkonzept Stadt 

am Fluss. 

 

Darstellungsmöglichkeiten für Wald 

Ähnlich wie bei den meisten Nutzungskategorien außer-

halb der Bauflächensystematik können Wald- sowohl als 

Flächen für den Wald, als auch durch die Darstellung von 

Flächen für die Landwirtschaft, Grünflächen mit 

Zweckbestimmung oder sonstige Grünflächen darge-

stellt werden. Bei Erreichen der Mindestflächenanforde-

rung von 2 ha kommt regelmäßig die Darstellung einer 

Fläche für den Wald in Betracht. Die gesetzlichen Rege-

lungen des Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt machen es 

nicht erforderlich, dass eine Waldfläche zu jeder Zeit auch 

tatsächlich komplett deckend mit Forstpflanzen bestockt 

sein muss. Insbesondere bei Flächen, die bewaldet waren 

und aufgrund von Schadereignissen abgestorben sind  

oder bei Flächen, auf denen sich in Größenordnungen 

Vorwald oder Sukzession entwickelt hat und eine Wald-

entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist, kommt ebenfalls 

die Darstellung von Flächen für den Wald in Betracht. Die 

Einbeziehung von mit Forstpflanzen bestandenen Flä-

chen in Flächen für die Landwirtschaft oder Grünflächen 

erfolgt, wenn die Waldflächen einen untergeordneten 

Charakter einnehmen und die eigentliche Zweckbestim-

mung der jeweiligen Flächendarstellung nicht beeinträchti-

gen. In diesem Fall werden auch nicht die Ziele des Lan-

deswaldgesetz Sachsen-Anhalt beeinträchtigt, da der Flä-

chennutzungsplan für das Vorhandensein von Wald keine 

Bindungswirkung entfaltet. Daher können auch kleinere 

oder größere Baumgruppen entsprechend der Darstel-

lungssystematik des Flächennutzungsplans in Bauflächen 

einbezogen werden, da im Falle der Zugehörigkeit der 

Bäume zum Wald eine ausreichende Schutzwirkung durch 

das Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt gegeben ist und 

im Rahmen der nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmi-

gungsebenen gesichert werden kann. Im Zuge der Wald-

entwicklung und Waldmehrung kommt insbesondere die 

Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft überlagernd mit einer der o. g. Flächendar-

stellungen in Frage, wenn das besondere Entwicklungser-

fordernis hervorgehoben werden soll. 

In den Flussauen können Teile der Wälder in den Wasser-

flächen liegen, was der zeichnerischen Generalisierung 

zuzuschreiben ist und keine aktive Zielsetzung zugunsten 

oder zulasten einer der beiden Nutzungen darstellt. 

 

Umsetzung der Darstellung Flächen für den Wald 

Als Flächen für den Wald werden vor allem die unter Aus-

gangssituation benannten Bereiche der Dölauer Heide, 

der Auenwälder sowie die Aufforstungsbereiche und 

Uferbepflanzungen der Seen in den Altbergbaugebieten 

dargestellt. Alle im Waldverzeichnis erfassten Flächen 
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wurden in die Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

als Flächen für den Wald übernommen, sofern sie nicht 

deutlich hinter der Mindestflächenanforderung von 2 ha zu-

rückbleiben bzw. in Grünflächen oder Flächen für die Lad-

wirtschaft integriert. 

 

4.9 GEWÄSSER 
 

Ausgangssituation 

Die Gewässerstrukturen sind bestimmende und verbin-

dende Elemente innerhalb der Stadt Halle (Saale) und 

über die Stadtgrenzen hinaus. Allen voran verbindet die 

Saale mit ihrer Aue als durchgängiges blaugrünes Band 

die verschiedenen Stadtteile und andere Gewässerberei-

che. Besonders deutlich wird das Zusammenwirken in der 

Saale-Elster-Aue im südlichen Stadtgebiet, aber auch zu 

den anderen Fließ- und Standgewässern wie der Reide, 

dem Hufeisensee, dem Heidesee oder dem Osendorfer 

See bestehen umfangreiche Bezüge. Das Hochwasser 

2013 hat den Stellenwert der Gewässer für das städtische 

Leben eindrucksvoll veranschaulicht. In der Folge konnte 

die Entwicklung der Gewässerlandschaften im Stadtgebiet 

massiv befördert werden und die die Entwicklung Halles 

als Stadt am Fluss sowie in der Vernetzung grünblauer Inf-

rastrukturen sukzessive verbessert werden. Aktuell rücken 

im Rahmen der Klimafolgenanpassung und Resilienzbe-

strebungen zusätzliche Komponenten der Gewässerent-

wicklung wie Regenwassermanagement oder Wasser als 

Teil der Erholungsmöglichkeiten bei Hitze in den Fokus, 

ohne dass der Hochwasserschutz und die Entwicklung der 

Gewässer als Freizeit- und Erholungsraum an Relevanz 

verlieren. In diesem Sinne ist die Gewässerlandschaft in 

Halle (Saale) mit ihren vielfältigen Wechselwirkungen zu 

den anderen Flächennutzungen ein elementares Struktu-

relement für die zukünftige Stadtentwicklung. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das integrierte kommunale Hochwasserschutzkonzept 

([38] Stadt Halle (Saale), 2021) hat nach dem Extrem-

hochwasser 2013 eine zusammenfassende Darstellung 

und Bewertung des Hochwasserschutzes für das Stadtge-

biet vorgenommen und kommt zu folgenden Maßnahmen-

empfehlungen mit Wirkung für den Flächennutzungsplan: 

 nach Aktualisierung Überschwemmungsgebiete 

sind Flächennutzungsplan und Bebauungspläne zu ak-

tualisieren. 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans greift auf 

die aktualisierten Überschwemmungsgebiete zurück und 

übernimmt den aktuellsten Stand in Abstimmung mit den 

zuständigen Wasserbehörden sowie dem Landesbe-

trieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt. 

Der Fachbeitrag Freiraum und Umwelt des ISEK Halle 

2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) trifft umfangreiche 

Saale-Elster-Aue | Reide | Tagebauseen | Hochwasserschutz 
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Saaleinseln | Erlebnisraum Hufeisensee | Stadt am Fluss  

Aussagen zu den Gewässern in der Stadt und deren Rolle 

in Bezug auf die künftige Stadtentwicklung. Als flächen-

wirksame Ziele werden teilweise deckungsgleich mit ande-

ren Fachbeiträgen folgende Punkte genannt: 

 Halle soll als Stadt am Fluss etabliert werden. Die 

Saale- und Saale-Elster-Aue sind als zentrales grünes 

Band und Naherholungsangebot der Stadt zu stärken. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Saale- und Saale-Elster-Aue: 

 im Kernentwicklungsbereich zwischen Wörmlitz 

(Höhe Kasseler Bahn) und Trotha (Höhe Forstwerder) 

Verknüpfungen der Saaleaue mit den links- und rechts-

seitigen Wohngebieten aufwerten und ergänzen, 

 insbesondere im Gebiet der zentralen Aue die erho-

lungsbezogenen Nutzungsangebote auf den Saale-In-

seln weiter qualifizieren. 

 

Strategisches Projekt SAALEINSELN 

Aufwertung der zentralen Saaleinseln (insbesondere 

Peißnitz, Saline Insel, Sandanger), Öffnung angrenzender 

Saalearme für Wasserwanderer (Mühlgraben, Wilde Saa-

le, Elisabeth-Saale) und Ausbau der Infrastruktur für Nah-

erholung und Tourismus: 

 öffentliche Freiräume auf Altindustrie-Brachflächen ent-

wickeln 

 Projekte: Südliche Saline-Insel/Holzplatz, 

 Anzahl der öffentlichen und privaten Anlegestellen ent-

lang der Saale ausbauen 

 Projekte: Anleger MMZ, Saline, Peißnitzinsel, Sand-

anger, 

 Sophienhafen als Marina mit öffentlich zugänglicher 

Hafenpromenade ausbauen. 

 

Räumlicher Schwerpunkt Hufeisensee 

 Liegenwiesen-/Strandbereiche am Hufeisensee 

(Nordwest, Nord- und Südostufer) aufwerten, durch 

Ausbau der öffentlichen Parkplätze rund um den See 

landschaftsverträgliche Bündelung der Erschließung 

erzielen, 

 Vielfältiges Freizeitangebot für die Öffentlichkeit mit 

Angeboten wie Beachvolleyball, Minigolf, Fußballgolf, 

Golf, Wassersportarten, Gastronomie u. a. entwickeln, 

 Caravan-/Campingplatz südwestlich des Sees ansie-

deln und an S-Bahnhaltepunkt Kanena anbinden, 

 Waldflächen und nicht zum Baden geeignete Uferbe-

reiche ökologisch aufwerten für ökologisches Verbund-

system und naturbezogene Naherholung. 

Räumlicher Schwerpunkt Auengebiete 

 Hochwasserschutz verbessern durch Vergrößerung 

der Retentionsräume (Polderflächen schaffen, Ge-

wässeraltarme öffnen, Neubau und Sanierung der 

Deichanlagen, Regenwasserretention), Verringerung 

des Hochwasser-Gefährdungspotenzials durch Rück-

bau nicht mehr benötigter Kleingartenanlagen und 

Sportflächen in Überschwemmungsgebieten, 

Eine Spezifizierung der Zielformulierungen zur Stadt am 

Fluss erfolgen in einem gleichlautenden Teilraumkonzept: 

Das bauliche „Gesicht“ der Stadt am Fluss soll gestärkt 

bzw. aufgewertet werden. Ihren städtebaulichen Ausdruck 

findet die Profilierung Halles als Stadt am Fluss in der 

Entwicklung der Lagen an der Saale, vor allem in der Revi-

talisierung der historischen Bebauung entlang des Mühl-

grabens und der Transformation der ehemals gewerblich 

geprägten Standorte an der Saale. Es sollen neue Bebau-

ungsstrukturen entstehen und neue Nutzungen, insbe-

sondere Wohnen, etabliert bzw. gestärkt werden. 

[Die Zielsetzungen des Schwerpunktes Auengebiete sind 

im weiteren Verfahren zu prüfen und ggf. anzupassen.] 

 

Handlungsschwerpunkt „Wohnen am Fluss“ 

 Teilraumspezifische Ziele und Leitlinien: Die größten 

Entwicklungspotenziale für das Wohnen am Fluss be-

finden sich in der mittleren und südlichen Aue, wäh-

rend im nördlichen und zentralen Abschnitt des Saale-

tals das Wohnbauflächenpotenzial weitgehend ausge-

schöpft ist. In der mittleren Saaleaue könnten insbe-

sondere die Gewerbebrachen zwischen Saale und 

Böllberger Weg/Glauchaer Straße zu hochwertigen 

Wohnstandorten umstrukturiert werden. Die historische 

Bebauung soll dabei nach Möglichkeit erhalten und 

einbezogen werden. Herausforderungen stellen die 

Hochwasserproblematik, Konflikte mit dem Naturraum 

und konkurrierenden Nutzungen sowie hohe Entwick-

lungsaufwendungen (z. B. durch ruinösen Bauzustand, 

Altlastenverdacht) dar. 

Von der verbesserten Zugänglichkeit des Saaleufers und 

der Ausweitung bzw. Qualifizierung der Naherholungsan-

gebote profitieren auch die bestehenden saalenahen 

Wohnlagen, insbesondere in der Nördlichen Neustadt und 

der Südstadt. 

 Projektbeispiele: 

Die größte Potenzialfläche für die Entwicklung neuer 

Wohn- und Büronutzungen befindet sich nördlich des 

Ortskerns von Altböllberg (B-Pläne Nr. 170.1 und 170.2 
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„Böllberger Weg/Mitte“). Unter Einbeziehung der noch 

vorhandenen Denkmale der Industriearchitektur des 

19. Jahrhunderts (z. B. Hildebrandsche Mühle oder 

ehemalige Brauerei) besteht hier in hochwassersiche-

rer Lage ein einmaliges Entwicklungspotenzial, wel-

ches verknüpft mit der Verlegung des Saale-Rad-

wanderweges an das Saaleufer und der Schaffung von 

Querverbindungen eine deutliche Aufwertung des Saa-

leufers im südlichen Teilabschnitt darstellt. 

Im Bereich Sophienhafen/Hafenstraße (B-Pläne 151 

und 152) soll die bauliche Entwicklung fortgeführt wer-

den. 

Auch im Bereich Weingärten sollen attraktive Wohn-

formen entwickelt und eine neue Raumkante westlich 

des Böllberger Weges geschaffen werden. Dabei soll 

die öffentliche Durchgängigkeit der Uferrandwege ge-

sichert werden.  

Das ehemalige Werksgelände von Habrinol am südli-

chen Böllberger Weg soll als höherwertiger Wohn-

standort entwickelt werden (Stadtvillen). 

[…] 

 

Darstellungsmöglichkeiten für Gewässer 

Grundsätzlich können alle Fließ- und Stillgewässer als 

Wasserflächen dargestellt werden, sofern sie in ihrer 

städtebaulichen Wirkung nicht deutlich hinter andere Nut-

zungen zurücktreten. Die Wasserflächen können zusätz-

lich mit einer Zweckbestimmung versehen werden, um die 

besondere Funktion z. B. eines Hafens zu betonen. 

Überlagernd mit anderen Flächen können Umgrenzungen 

von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwas-

serschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit 

verschiedenen Zweckbestimmungen dargestellt werden. 

Diese dienen meist der nachrichtlichen Übernahme lan-

desrechtlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete, 

können aber auch Rückhaltebecken oder sonstigen was-

serwirtschaftliche Anlagen umfassen. Des Weiteren be-

steht die Möglichkeit, Umgrenzungen der Flächen mit 

wasserrechtlichen Festsetzungen darzustellen und da-

mit Schutzgebiete nachrichtlich zu übernehmen oder als 

städtische Planung auszuweisen. 

In einem engen räumlich-funktionalen Zusammenhang mit 

den Gewässern steht die Darstellung von Grünflächen 

und Sonderbauflächen (mit hohem Grünanteil) mit der 

Zweckbestimmung Wassersport. In diesen Bereichen ist 

keine separate Darstellung einer Zweckbestimmung über-

lagernd zu den Wasserflächen vorgesehen, da zur Siche-

rung der sportlichen Nutzungen die baulich zu bean-

spruchenden Flächen ausreichen und eine bauliche In-

anspruchnahme als Eingriff in die Gewässer selbst weder 

aus den rechtlichen Rahmenbedingungen, noch aus dem 

planerischen Willen der Stadt abgeleitet werden kann. 

 

Umsetzung der Darstellung für Gewässer 

Die Gewässer erster und zweiter Ordnung sind in der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans als Wasserflä-

chen dargestellt, sofern sie nicht deutlich hinter die umge-

benden Flächennutzungen zurücktreten. Allen voran ist die 

Saale mit ihren zahlreichen Nebenarmen sowie dem Ka-

nal in Neustadt und dem Hafen in Trotha (mit Zweckbe-

stimmung Hafen) deutlich erkennbar. Die Weiße Elster, die 

Reide und zahlreiche Nebengewässer und Gräben kom-

plettieren die Darstellung der Fließgewässer. Entspre-

chend der Mindestflächenanforderung alle Standgewäs-

ser mit einer Fläche größer 2 ha als Wasserfläche darge-

stellt. 

Die festgesetzten Überschwemmungsgebiete der Wei-

ßen Elster und Reide sind nachrichtlich in die Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplans übernommen. Für das 

Überschwemmungsgebiet der Saale wurde in Abstimmung 

mit der Unteren Wasserbehörde, dem Landesverwal-

tungsamt Sachsen-Anhalt und dem Landesbetrieb für 

Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt eine Anpassung auf 

Grundlage der für die Neufestsetzung der Überschwem-

mungsgebiete herangezogenen Hochwasserrisikokarten 

sowie der Einbeziehung der Hochwasserschutzanlagen 

am Gimritzer/Passendorfer Damm eine aktualisierte Dar-

stellung übernommen. 

Ebenfalls nachrichtlich übernommen sind die Trinkwas-

serschutzzonen in der südlichen Saale-Elster-Aue. 

Eine besondere funktional-räumliche Beziehung zwischen 

den Gewässern und den an Land befindlichen Flächen 

wird bei Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 

Wassersport verdeutlicht. Am Hufeisensee wird eine 

Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Wassersport 

dargestellt. Die Nutzungen am Kanal Neustadt sowie am 

Osendorfer See werden als Sonderbauflächen mit der 

Zweckbestimmung Wassersport und mit hohem Grünan-

teil dargestellt, um den Belang des Schutzes der Grünflä-

chenfunktion für die nachgeordneten Planungs- und Ge-

nehmigungsebenen anzuzeigen. Die Wassersportnut-

zungen im Bereich des Böllberger Weges/Rabeninsel 

sowie in der Pfarrstraße (Kanu-, Ruder- und Bootssport) 

werden aufgrund ihrer gewachsenen Lage innerhalb be-

Minimierung Betroffenheit Überschwemmungsgebiete | Trinkwasserschutzzonen 
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stehender Bauflächen bzw. teilweise Grünflächen, ihrer 

entsprechend geringen Störwirkung sowie ihres geringen 

städtebaulichen Gewichtes nicht als eigene Flächendar-

stellung abgebildet. Alle Wassersporteinrichtungen an 

Fließgewässern befinden sich in den festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten. Im Rahmen der Neuaufstellung 

des Flächennutzungsplans soll die Inanspruchnahme 

von Flächen in den festgesetzten Überschwemmungs-

gebieten durch Wassersporteinrichtungen unter Beach-

tung der wasserrechtlichen Bedingungen minimiert 

werden. Dabei soll eine Entwicklung der Sonderbaufläche 

mit der Zweckbestimmung Sport und Caravan am Sand-

anger unter besonderer Berücksichtigung der Belange des 

Hochwasserschutzes auf Grundlage einer gutachterlichen 

Bewertung aller im Umfeld befindlichen umgesetzten und 

geplanten Maßnahmen erfolgen. 

 

4.10 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

UND ERNEUERBARE ENERGIEN 
 

Ausgangssituation 

Die technische Infrastruktur ist von eminenter Bedeutung 

für die Siedlungsentwicklung der Stadt. In den vergange-

nen Jahren wurden erhebliche Investitionen in die techni-

schen Anlagen der Stadt Halle (Saale) getätigt, mit dem 

Ziel das teilweise stark sanierungsbedürftige Netz zu er-

tüchtigen und gleichzeitig auf künftige Anforderungen 

(Starkregen, Hitze und Trockenheit, energieintensive Ge-

werbe- und Industrieansiedlungen, Breitbandausbau etc.) 

vorzubereiten. Die Stadtwerke Halle GmbH (SWH) ist 

dabei als der Hauptakteur für die Sparten Energie, Was-

ser, Entsorgung, Nahverkehr, Dienste und Bäder zu nen-

nen. 

Die Energiewende und die Bemühungen um Klimaneutra-

lität stellen die städtische Ver- und Entsorgung zukünftig 

vor erweiterte Anforderungen. Der Anteil erneuerbarer 

Energien und deren Verortung werden neu verhandelt und 

die Kommunen stärker in die Pflicht genommen. Neue 

Technologien und Brückentechnologien werden im-

plementiert und bringen neue Raumbeanspruchungen, 

Konkurrenzen und Widerstände mit sich. Parallel dazu gilt 

es in Hinblick auf die aktuellen geopolitischen Entwicklun-

gen, einseitige Abhängigkeiten bzw. den Einfluss der glo-

balen Energiewirtschaft auf die hiesige Versorgungssitua-

tion umzuorganisieren. Für die ambitionierten Ziele der 

Ver- und Entsorgungsträger muss der Flächennutzungs-

plan die Flächenkulisse für eine dynamische und mög-

lichst flexible Entwicklung bereitstellen. 

Eine Übersicht über alle relevanten Anlagen der techni-

schen Infrastruktur ist im Beiplan Technische Infrastruktur: 

Ver- und Entsorgungsanlagen enthalten. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Das ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 2017) defi-

niert dazu im Fachbeitrag Technische Infrastruktur folgen-

de Zielsetzungen: 

Die technische Infrastruktur sichert die Funktionsfähigkeit 

einer Stadt, ist zentraler Baustein der Daseinsvorsorge 

und für die meisten Nutzungen unabdingbare Vorausset-

zung. Eine gute infrastrukturelle Ausstattung zu konkur-

renzfähigen Preisen ist ein wichtiger Standortfaktor mit 

unmittelbarem Einfluss auf Wohn- und Produktionskosten. 

Deswegen ist es im Sinne aller Nutzer, Infrastrukturen 

flächendeckend und möglichst effizient zu betreiben. 

Stadtwerke | Anpassungsbedarf Energiewende 
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Gleichzeitig steht die technische Infrastruktur vor der gro-

ßen Herausforderung des Umbaus zu einem nachhalti-

gen System, womit vielfältige Chancen zur Stärkung er-

neuerbarer Energien, zur CO2-Einsparung und damit zur 

Umsetzung von Klimaschutzzielen und zum Ressourcen-

schutz verbunden sind. Neben dieser Aufgabe, die vor al-

lem auf die Transformation der „klassischen“ Infrastruktu-

ren fokussiert, muss der wachsenden Bedeutung der digi-

talen Welt mit neuen, zusätzlichen Infrastruktursystemen 

entsprochen werden. 

Das integrierte kommunale Klimaschutzkonzept ([35] 

Stadt Halle (Saale), 2020) setzt sich im Handlungsfeld 

Energieversorgung intensiv mit Maßnahmen zur Versteti-

gung der klimafreundlichen Modernisierung der Versor-

gungsinfrastrukturen auseinander. Dabei wird ein Schwer-

punkt auf die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 

am Gesamtenergieverbrauch gesetzt. Flächenwirksame 

Zielsetzungen finden sich in den Maßnahmen des Hand-

lungsfeldes für die Bereiche der bestehenden Versor-

gungsflächen nördlich der Dieselstraße sowie im Energie-

park Trotha sowie bei der Verortung von Kurzumtriebs-

plantagen (Biomasse) und neuer Erneuerbaren-Energie-

Anlagen. 

Die Energie-Initiative Halle (Saale), der neben der Stadt 

und der SWH-Gruppe über 20 weitere Institutionen aus 

Wissenschaft, Industrie und Wohnungswirtschaft angehö-

ren, hat in Bezug auf die bundesweiten Klimaschutzziele 

eine Roadmap Klimaneutralität in Halle < 2045 ([39] 

Energie-Initiative Halle (Saale), 2022) als Fahrplan einer 

möglichst vorzeitigen Zielerreichung erarbeitet. Mit einem 

umweltökonomischen Ansatz wird darauf abgezielt, dass 

der Vorsprung bei Klimaschutz erhalten und ausgebaut 

wird und gleichzeitig die Ver- und Entsorgungssicherheit 

gewährleistet und das Angebot von bezahlbaren Produk-

ten und Dienstleistungen aufrecht erhalten bleibt. In den 

laufenden und zukünftigen Projekten des Sektors Energie 

spiegeln sich die o. g. flächenwirksamen Aspekte des inte-

grierten kommunalen Klimaschutzkonzepts wider und wer-

den exemplarisch aufbereitet. 

Als weiteres Instrument wird aktuell eine kommunale 

Wärmeplanung unter Beteiligung der Stadt Halle (Saale) 

vorbereitet. Die Ergebnisse sollen im Laufe des Neuauf-

stellungsverfahrens des Flächennutzungsplans Berück-

sichtigung finden, sofern neue Standorte (z. B. Blockheiz-

kraftwerke, Wärmespeicher, o. ä.) eine flächenwirksame 

Dimension aufweisen. 

 

4.10.1 Energieversorgung 

 

4.10.1.1 Elektroenergieversorgung 

Die Energieversorgung der Stadt Halle (Saale) wird sowohl 

durch überregionale Fremdeinspeiser als auch durch eine 

stadteigene Stromerzeugung (EVH GmbH) gesichert. Das 

Versorgungsnetz in der Stadt Halle (Saale) wird mithilfe 

von sieben Umspannwerken betrieben, welchen ebenso 

wie die Schalthäuser fernwirktechnisch erschlossen sind. 

Schalthäuser und Umspannwerke werden aufgrund ihres 

relativ geringen städtebaulichen Gewichts in der Regel 

nicht als eigenständige Flächen dargestellt. Die Ausnahme 

bilden die beiden Umspannwerke Halle West (Schiefer-

straße) und Halle Ost (Hochweg), die mit jeweils gut 

2 ha Flächengröße als Versorgungsfläche mit der 

Zweckbestimmung Elektrizität dargestellt werden. Im 

Verbund mit weiteren Anlagen der Energiewirtschaft wer-

den die Standorte in der Dieselstraße sowie am Trothaer 

Hafen als Versorgungsflächen mit den Zweckbestim-

mungen Elektrizität, Gas und Fernwärme dargestellt. 

Dort befinden sich jeweils Anlagen der Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK). 

Ziel der SWH GmbH ist die intensivere Nutzung regenera-

tiver Energien. So soll mit einem Ausbau der Photovoltaik-

Anlagen (PV-Anlagen) bis zum Jahr 2030 eine Leistung 

von 200 MW erreicht werden. Derzeit verfügen die SWH 

über elf PV-Anlagen im Stadtgebiet: 

 auf den Dächern  

o der Stadtwerke Halle an der Spitze,  

o des HAVAG-Betriebshofes Rosengarten und  

o des Wohn-Centrum-Lührmann  

 sowie auf den Arealen  

o des HKW Dieselstraße,  

o des HKW Trotha,  

o des ehemaligen Umspannwerks der EVH in Trotha,  

o der Gustav-Bachmann-Straße,  

o der Murmansker Straße,  

o am Landrain,  

o am ERDGAS-Sportpark und  

o der Karlsruher Allee. 

Die PV-Anlagen werden entlang der Köthener Straße als 

Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Solarpark 

dargestellt, alle anderen Standorte der PV-Anlagen gehen 

in die jeweilige Flächennutzungsart ein, i. d. R. in die Nut-

zungsart Gewerbliche Bauflächen. 

Ergänzt wird die Elektroenergieerzeugung durch eine 

Wasserkraftanlage in Planena sowie potenziell durch drei 

Roadmap Klimaneutralität in Halle < 2045 | kommunale Wärmeplanung 
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weitere Standorte entlang der Saale, für die aktuell aller-

dings keine aktive Nutzung vorliegt: 

 an der Böllberger Mühle, 

 an den Pulverweiden und 

 an der Papiermühle Kröllwitz. 

Da die Wasserkraftanlagen gegenüber den weiteren Nut-

zungen an den vier Standorten stark zurücktreten, wird 

von einer eigenständigen Flächendarstellung abgesehen. 

Die EVH GmbH hat gemeinsam mit der Stadt Halle (Saale) 

eine Betrachtung der Potenzialflächen für Erneuerbare-

Energie-Anlagen für solare Energie unter Zugrundele-

gung des Einstrahlungspotenzials, der Mindestgröße für 

eine wirtschaftliche Nutzung sowie der Raum- und Nut-

zungswiderstände durchgeführt. Von insgesamt 16 identi-

fizierten Potenzialflächen werden aufgrund der nicht gesi-

cherten Entwicklungsperspektive sechs Flächen im Flä-

chennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt, 

sodass die Entwicklung Erneuerbarer-Energie-Anlagen als 

Möglichkeit neben einer traditionellen gewerblichen Ver-

wertung offenbleibt. Für den Geltungsbereich des in Auf-

stellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 201 Solar-

park, Köthener Straße stellt der Flächennutzungsplan ei-

ne entsprechende Sonderbaufläche mit der Zweckbe-

stimmung Solar dar. Die beiden Potenzialflächen im Um-

feld des Energieparks Dieselstraße werden in die Ver-

sorgungsfläche mit den Zweckbestimmungen Elektrizität, 

Gas, Fernwärme einbezogen. Teilweise werden auch 

Dachflächen oder bestehende Ver- und Entsorgungsanla-

gen wie bspw. die sog. ehemaligen Hochspeicher zur 

Wasserversorgung der HWS in der Karlsruher Allee mit 

PV-Modulen ausgestattet. Diese Art der Mehrfachnutzung 

ist auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht flächenrele-

vant, sodass keine zusätzlichen Darstellungen auf dieser 

Ebene notwendig sind, um weitere PV-Anlagen dieser Art 

zu implementieren. Darüber hinaus konnten keine Flächen 

identifiziert werden, für die der Flächennutzungsplan eine 

entsprechende Nutzung vorbereiten soll. Insbesondere die 

entgegenstehenden Belange des Natur- und Landschafts-

schutzes sowie der landwirtschaftlichen Nutzung erschwe-

ren die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen, Waldflächen und sonstigen Freiflächen außerhalb 

des Siedlungszusammenhangs maßgeblich. Für die be-

stehenden gewerblichen Bauflächen ist vor dem Hinter-

grund des in Kapitel 4.2 dargelegten Gewerbeflächenbe-

darfs sowie der Bemühungen um eine (Re-)Aktivierung 

von Altindustrieflächen prinzipiell keine Nachnutzung als 

Freiflächenanlage zur Energieerzeugung vorgesehen, wo-

bei sowohl im unbeplanten Innenbereich, als auch im Gel-

tungsbereich von Bebauungsplänen mit Gewerbe- und In-

dustriegebieten die Errichtung solcher Anlagen möglich ist, 

sofern dies nicht per Festsetzung ausgeschlossen wird. An 

den Stellen, an denen dieser Spielraum zu städtebaulich 

negativen Auswirkungen führen kann, handelt die Stadt 

Halle (Saale) durch Aufstellung oder Änderung eines Be-

bauungsplanes (aktuell Änderung des Bebauungsplanes 

HS1 „Industriegebiet Halle-Saalekreis an der A 14 durch 

den zuständigen Planungsverband). 

Die Nutzung von Erdwärme ist im Stadtgebiet aufgrund 

verschiedener Erschwernisfaktoren und Nutzungsein-

schränkungen weit überwiegend auf Einzelvorhaben be-

schränkt. Die Errichtung größerer Anlagen, die im Flä-

chennutzungsplan vorbereitet werden müssten, ist aktuell 

deshalb nicht absehbar. 

Windkraftanlagen existieren im Stadtgebiet aktuell nicht, 

was auch daran liegt, dass die regionalplanerischen Fest-

legungen keine Vorranggebiete für die Nutzung von 

Windenergie mit Wirkung von Eignungsgebieten für das 

Stadtgebiet vorsehen und die Errichtung von Windparks 

damit im Stadtgebiet raumordnerisch nicht vorgesehen ist. 

Dementsprechend weist der Flächennutzungsplan keine 

Sonderbauflächen für Windkraftanlagen aus. Im Zuge der 

umfänglichen gesetzgeberischen Änderungen zur Beförde-

rung erneuerbarer Energien sind aktuell zwar weitreichen-

de Anpassungserfordernisse, die auch die kommunale 

Bauleitplanung erfassen können, absehbar. Allerdings ist 

die Ausgestaltung auf den übergeordneten Ebenen der 

Raumplanung noch nicht hinreichend konkretisiert, um 

entsprechende Darstellungen für den Flächennutzungs-

plan daraus abzuleiten. Je nach Fortschritt werden die Re-

gelungen im Laufe des Verfahrens zur Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplans übernommen. Einzelanlagen kön-

nen als privilegierte Vorhaben im Außenbereich errichtet 

werden, ohne dass es dazu zwingend einer Darstellung 

im Flächennutzungsplan bedarf. Die Bereiche, die auf-

grund ihrer Windhöffigkeit dafür in Frage kommen, be-

schränken sich auf die Bereiche an der nördlichen Stadt-

grenze um die Ortslage Tornau, um den Hufeisensee so-

wie die Haldenbereiche nordwestlich des Osendorfer 

Sees. 

Die Entwicklung von Wasserstofftechnologien be-

schränkt sich in Hinblick auf den Wirkungskreis des Flä-

chennutzungsplans auf den Ersatz fossiler Energieträger 

in bestehenden Versorgungsinfrastrukturen, sodass eine 

Änderung von Flächenausweisungen aktuell nicht abseh-

Solarparks Köthener Straße | Energieparks Hafen und Dieselstraße 



 

 
139 

FACHLICHE PLANUNGEN UND KONZEPTEFNP HALLE (SAALE)

bar ist. Eine aktuell avisierte Anpassung des Landesent-

wicklungsplanes zur Erreichung der Ziele für eine regiona-

le Produktion grünen Wasserstoffs wird voraussichtlich 

keine flächenwirksamen Anforderungen entfalten, denen 

der Flächennutzungsplan begegnen müsste. Vielmehr bie-

ten die Darstellungen der Neuaufstellung mit den Versor-

gungsflächen und ihren Zweckbestimmungen einen brei-

ten Spielraum, um den Entwicklungs- und Transformati-

onsprozess aufzunehmen. 

Flächenwirksame Aspekte der Nutzung von Holz als er-

neuerbaren Energieträger beschränken sich auf die Dar-

stellung von Flächen für den Wald, welche im Flächennut-

zungsplan vor allem in der Dölauer Heide sowie auf den 

Halden und um die Seen der Bergbaufolgelandschaft vor-

wiegend im südöstlichen Stadtgebiet zu erkennen sind. 

Die Nutzung von Biomasse erfolgt bisher in einem Pilot-

projekt einer Kurzumtriebsplantage und Verwertung zur 

Energieerzeugung durch die EVH GmbH. Aufgrund des 

Fehlens größerer landwirtschaftlicher Betriebe ist ein Flä-

chenbedarf für Biomasseanlagen aktuell nicht absehbar. 

 

4.10.1.2 Fernwärmeversorgung 

Die EVH GmbH betreibt zwei Gas- und Dampfturbinen-

kraftwerke mit hocheffizienter Erzeugung nach dem Prinzip 

der Kraft-Wärme-Kopplung im Energiepark Dieselstraße 

und Energiepark Trotha. Um Bedarfsschwankungen bes-

ser ausgleichen zu können, betreibt die EVH GmbH am 

Standort Dieselstraße seit 2006 einen Wärmespeicher mit 

50.000 m³ bzw. 2.000 MWh, ausreichend für den halle-

schen Fernwärmebedarf von bis zu drei Tagen. Der Spei-

cher kann darüber hinaus überschüssige Energie aus dem 

Energiepark Trotha aufnehmen. 

Das Fernwärmenetz erstreckt sich über 206 km durch die 

gesamte Stadt. Über 41 Netzkoppelstationen wird die Fern-

wärme in die Wohngebiete verteilt. In den Wohngebäuden 

bzw. Gewerbeeinheiten wird in den ca. 1.500 Heizzentralen 

die Wärme bzw. Warmwasserbereitung auf die spezifischen 

Bedürfnisse des Gebäudes angepasst. Die in die Gebäude 

gelieferte Fernwärme wird über geeichte Messeinrichtungen 

erfasst. Mit moderner Technik werden die Daten automa-

tisch durch Zähler-Fernauslesung übermittelt.  

In Halle (Saale) werden etwa 80.000 Wohnungen mit Fern-

wärme versorgt, dies entspricht etwas mehr als der Hälfte 

des Gesamtwohnungsbestandes in der Stadt. 

Mit Stand des Jahres 2017 sind im Stadtgebiet über 143 

Erdwärmebohrungen für die ergänzende Wärmeversor-

gung vorhanden. 

Außerhalb der Fernwärmesatzungsgebiete erfolgt darüber 

hinaus eine gekoppelte Energie- und Wärmeversorgung 

über mehr als 64 Blockheizkraftwerke (BHKW). 

Aktuell bestehen intensive Bemühungen, die komplette 

Grundlast der Wärmeversorgung zu dekarbonisieren. Ein 

erster Schritt auf diesem Weg waren Investitionen in eine 

3,3 Megawatt Solarthermieanlage und die Planung einer 

Großwärmepumpe an der Saale in Halle-Trotha. Im Weite-

ren soll das Projekt „Saale to heat“ folgen. Dazu soll dem 

Flusswasser der Saale thermische Energie entnommen 

und mit Hilfe einer Wärmepumpe in das Fernwärmenetz 

eingespeist werden. 

In der Planzeichnung treten ausschließlich die Anlagen der 

Energieparks Dieselstraße und Trotha in Erscheinung, 

allen anderen Einrichtungen der Fernwärmeversorgung 

fehlt das ausreichende städtebauliche Gewicht für eine ei-

genständige Darstellung. Geplante Vorhaben der Fern-

wärmeversorgung lassen sich aufgrund ihres geringen 

städtebaulichen Gewichts und Störgrades überwiegend 

unproblematisch in bestehende Bauflächen bzw. als privi-

legierte oder ausnahmsweise zulässige Nutzungen im Au-

ßenbereich einordnen. Größere neue Standorte sind aktu-

ell nicht vorgesehen, sodass eine Ausweisung für Pla-

nungsflächen im Flächennutzungsplan nicht erfolgt. 

 

4.10.1.3 Gasversorgung 

Die Gasversorgung der Stadt Halle (Saale) wird über das 

Gashochdrucknetz der Verbund Netz Gas AG (VNG) ge-

währleistet. Mittels Übergabestationen, welche ringförmig 

um das Stadtgebiet liegen, wird für das ausgedehnte Nie-

derdruckgasnetz eine hohe Versorgungssicherheit garan-

tiert.  

Durch eine umfangreiche Modernisierung des örtlichen 

Gasverteilnetzes der EVH Netz GmbH in den vergange-

nen Jahren, konnten die stark störungs- und leckagebehaf-

teten Graugussleitungen komplett ausgewechselt werden. 

Hierbei wurden innerhalb der letzten Jahre mehrere hun-

dert Kilometer des Orts-Verteilnetzes im Niederdruckbe-

reich erneuert. Durch diese Erneuerungen und viele weite-

re strategische Netzoptimierungsmaßnahmen werden die 

Leitsätze Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-

lichkeit in der EVH Netz GmbH konsequent und kontinuier-

lich umgesetzt.  

Langfristig soll das heutige Erdgas durch andere Energie-

träger ersetzt werden. 

Aufgrund der geringen Flächengrößen der Gasversor-

gungsanlagen erfolgt über die bereits genannten Standorte 

Fernwärmeversorgung wichtig für Energiewende | Gasnetz langfristig umstellen 
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in der Dieselstraße sowie in Trotha keine eigenständige 

Flächendarstellung der Bestandsanlagen. 

 

4.10.2 Wasserversorgung 

Die Bereitstellung von Trinkwasser für die Stadt Halle 

(Saale) erfolgt derzeit über Fernwasserversorgungssys-

teme, hauptsächlich über Fernwassereinspeisung aus der 

Rappbodetalsperre im Harz. Für die Fernwassereinspei-

sung ist der Hochbehälter Hammelberge (40.000 m³, Was-

serspiegel in einer Höhe von 156 m ü. NN) bei Oppin nörd-

lich von Halle (Saale) von enormer Bedeutung. Er ist über 

zwei große Transportleitungen mit dem Wasserturm Süd 

verbunden, dem einzigen Wasserturm, welcher im Stadt-

gebiet noch technisch genutzt wird. Der Wasserturm wird 

aufgrund seiner geringen Flächengröße sowie seines ge-

ringen Störpotenzials in den umgebenden Grünzug inte-

griert. Von hier aus wird das Trinkwasser über ein 781 km 

langes Rohrleitungsnetz in der Stadt verteilt. 

Zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen ist im Verteilungs-

netz ein Pumpwerk (PW Ost, Kanenaer Weg) installiert. 

Die eigenen Behälterkapazitäten betragen 30.000 m³  

(6 Behälter á 5.000 m³ am Standort PW Ost). Das Pump-

werk ist als Versorgungsfläche mit der Zweckbestim-

mung Wasser dargestellt. 

Das Wasserwerk Beesen, welches bis zum Jahr 2007 für 

eine Mischwasserbereitstellung mit Wasser aus der Saale-

Elster-Aue genutzt wurde, befindet sich (für den Bedarfs-

fall) in Reservestellung und wird entsprechend seines 

städtebaulichen Gewichts als Fläche für Versorgungsan-

lagen mit der Zweckbestimmung Wasser dargestellt. Die 

Wasserfassungsanlagen (250 Brunnen mit Heberleitungs-

system) befinden sich im Süden der Stadt in der Saale-

Elster-Aue; begrenzt durch die Saale, Weiße Elster und 

B 91/ICE-Neubaustrecke Erfurt - Halle/Leipzig. Somit be-

steht südlich der Weißen Elster auf dem Stadtgebiet ein 

großes Trinkwassereinzugsgebiet. Die bestehenden 

Trinkwasserschutzzonen schränken hier Nutzungen jeg-

licher Art generell ein. Die Anpassung der jeweiligen 

Schutzzonengrenzen (I, II, III) an die vorgehaltene Was-

serwerkskapazität steht noch aus. 

Die ehemaligen Hochspeicher zur Wasserversorgung 

der HWS GmbH werden inzwischen zusätzlich durch ei-

ne PV-Anlage genutzt und können im Bedarfsfall reakti-

viert werden. Auf der über 9 ha großen Fläche befinden 

sich zusätzlich Verwaltungsgebäude und technische Anla-

gen der Wasserversorgung, sodass eine Darstellung als 

Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung Wasser 

erfolgt. Am südlichen Stadtrand befinden sich direkt an 

der B 91 wassertechnische Anlagen, die ebenfalls als 

Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung Wasser 

dargestellt werden. 

 

4.10.3 Abwasserentsorgung und -behandlung 

Die Stadt Halle (Saale) wird historisch bedingt überwiegend 

im Mischsystem entwässert. Ausnahmen hiervon sind Teile 

von Neustadt, Lettin, Dölau, Seeben und weitere Neubau-

gebiete, welche im Trennsystem entwässert werden. 

Von herausragender Bedeutung für die Abwasserentsor-

gung der Stadt Halle (Saale) ist der Standort der Kläran-

lage Lettin (KA Nord), hier erfolgt die Reinigung sowohl 

mechanisch als auch biologisch. Sie ist eine der moderns-

ten biologischen Großkläranlagen ihrer Art mit einer max. 

Kapazität von 75.000 m³ pro Tag. Ab 2023 werden Halles 

Klärschlämme in einer neuen Verbrennungsanlage im 

Chemiepark Bitterfeld-Wolfen thermisch verwertet. Hierfür 

wird dem Klärschlamm möglichst viel Prozesswasser ent-

zogen, mit dem Ziel eines möglichst geringen Transport-

gewichts. Dafür entsteht in der KA Nord eine neue, vollau-

tomatisch betriebene Klärschlammentwässerung. Zudem 

werden schrittweise die vier Nachklärbecken optimiert. 

Das erste wurde bereits mit einem neuartigen System aus-

gestattet. Damit wird die hydraulische Leistungsfähigkeit 

der gesamten Kläranlage gesteigert. Im Niederschlagsfall 

kann mehr Mischwasser behandelt werden. Das Areal der 

KA Nord wird mit einer Größe von über 20 ha als Versor-

gungsfläche mit der Zweckbestimmung Abwasser dar-

gestellt. 

Das Entwässerungssystem der Stadt verfügt weiterhin 

über diverse Abwasserpumpwerke unterschiedlicher Grö-

ßenordnungen. Diese haben die Aufgabe, das Abwasser, 

entsprechend der Geländesituation zu heben und der Vor-

flut bzw. der Kläranlage zuzuführen. Mit der Fertigstellung 

des Haupterschließungskanals Halle-Ost im Jahr 2014, 

wurde eine neue Entwässerungsachse geschaffen.  

Der Abwasserhauptsammler zwischen dem Kraftwerk 

Trotha und dem Pumpwerk Tafelwerder wurde nach der 

Beschädigung durch das Hochwasser im Jahr 2013 er-

neuert und die Kapazität von ca. 3.700 m³ auf 7.600 m³ 

Durchlauf pro Stunde mehr als verdoppelt. Von der Pump-

station Tafelwerder am nördlichen Rand des Stadt-

gebietes werden die Abwässer östlich der Saale zur KA 

Nord gepumpt. Das gut 3 ha große Areal der Pumpstation 

wird als Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung 

Abwasser dargestellt. 

Fernwasserversorgung Harz | Wasserwerk Beesen Reservestellung | Kläranlage Lettin  
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Mit dem Ziel auf Starkregenereignisse besser vorbereitet 

zu sein, wurde eine Vielzahl von Regenrückhaltebecken 

geschaffen, so u. a. an der Reide. 

Das Abwasserpumpwerk Büschdorf umfasst ein knapp 

4 ha großes Gelände, das ebenfalls als Versorgungsflä-

che mit der Zweckbestimmung Abwasser dargestellt wird. 

 

4.10.4 Abfallwirtschaft 

Die Stadt Halle (Saale) betreibt keine eigenen Anlagen zur 

Abfallbehandlung, -verwertung oder -beseitigung. Mit der 

Abfallentsorgung und -behandlung der im Stadtgebiet an-

gefallenen und überlassenen Abfälle sind Drittunterneh-

men beauftragt. Für die Selbstanlieferung von u. a. Sperr-

müll, Schrott, Elektroaltgeräten, Altholz sowie Grünabfällen 

aus Haus- und Vorgärten betreibt die HWS GmbH im 

Stadtgebiet Halle (Saale) insgesamt drei Wertstoffmärkte 

sowie eine Schadstoffannahmestelle. Darüber hinaus wer-

den die von der HWS GmbH im Stadtgebiet gesammelten 

Abfälle auf der Abfallumladestation am Betriebsstandort in 

der Äußeren Hordorfer Straße zwischengelagert und für 

den Abtransport zu den entsprechenden Behandlungsan-

lagen bereitgestellt. 

Für die Entsorgung der Verwertungsabfälle und Schadstof-

fe beauftragt die HWS GmbH ihrerseits private Drittunter-

nehmen. Die drei Wertstoffmärkte sind städtebaulich 

verträglich in die umgebenden gewerblichen Bauflä-

chen integriert. 

Nordöstlich der Chemiestraße wird ein knapp 22 ha gro-

ßes Areal als Fläche für Entsorgungsanlagen mit der 

Zweckbestimmung Deponie dargestellt. Hier befindet sich 

eine Deponie der Klasse 0 zur Lagerung von Inertabfällen. 

 

4.10.5 Telekommunikation 

Die Stadt Halle (Saale) verfügt über ein umfangreiches 

kabelgebundenes Netz zur Telekommunikation, wel-

ches von diversen Firmen, wie z. B. der: 

 Deutsche Telekom AG, 

 Muth Citynetz Halle GmbH, 

 S+K ServiceKabel GmbH, 

 Stadtwerke Halle GmbH, 

 Tele Columbus AG (Pӱur), 

 Vodafone Kabel Deutschland 

betrieben wird.  

 

Darüber hinaus erfolgt eine nahezu flächendeckende 

Mobilfunkabdeckung über 256 Mobilfunkanlagen mit den 

G3- (UMTS), G4- (LTE) und G5-Netzen (NGMN) der: 

 Deutsche Telekom AG, 

 Telefonica S.A., 

 Vodafone Group Pic, 

 1&1 AG und 

ergänzend dazu weitere 44 sonstige Funkanlagen diverser 

Betreiber. 

Im nordöstlichen Stadtgebiet befindet sich auf einer gut 

3 ha großen Fläche am Franzosensteinweg ein Knoten-

punkt verschiedener Telekommunikationsmedien inkl. 

Fernvermittlungsstelle für Richtfunkstrecken, sodass für 

diesen Bereich die Darstellung einer Versorgungsfläche 

mit der Zweckbestimmung Telekommunikation erfolgt. 

Da für die Korridore der Richtfunkstrecken in Abhängigkeit 

von den topographischen Gegebenheiten ggf. Höhenbe-

grenzungen für die Errichtung baulicher Anlagen bestehen, 

sollen die im Zuge der Beteiligung der sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange mitgeteilten Richtfunkstrecken im weite-

ren Verfahren als Information in den Beiplan Technische 

Infrastruktur: Ver- und Entsorgungsanlagen aufgenommen 

werden. 

 

Wertstoffhöfe | Deponie Ammendorf | Telekommunikationsknoten Franzosensteinweg 
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4.11 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN 

ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 

UND LANDSCHAFT 
 

Ausgangssituation 

Die Bedeutung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft hat in 

den zurückliegenden Jahren auch im Zuge einer planeri-

schen Hinwendung über das Baugesetzbuch einen neu-

en Stellenwert erreicht. Im Flächennutzungsplan 1998 sind 

vergleichsweise grobmaschige Suchräume für Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen enthalten. Diese Suchräume sind 

nicht bestimmten Themen, wie z.°B. der Extensivierung 

von Ackerflächen oder der Renaturierung von Fließgewäs-

sern zugeordnet. Vor dem Hintergrund der aktuellen ge-

setzlichen Anforderungen an Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

in der Bauleitplanung und einem gesteigerten öffentlichen 

Bewusstsein für die Erhaltung der natürlichen Umwelt ist 

eine deutlich stärkere Profilierung der Maßnahmenflä-

chen angezeigt. Mit der parallelen Neuaufstellung des 

Landschaftsplans besteht dabei die Chance, ein fundierte-

res und zielgerichteteres Maßnahmenkonzept auf Ebe-

ne des Flächennutzungsplanes zu etablieren. Dies er-

scheint angesichts der zunehmenden Nutzungskonkurren-

zen in einer kompakten Stadt wie Halle (Saale) umso wich-

tiger. 

 

Städtische Konzepte/Zielaussagen 

Die Ziele des ISEK Halle 2025 ([4] Stadt Halle (Saale), 

2017), die sich auf Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bezie-

hen, sind bereits vollumfänglich in den Kapiteln 4.5 bis 4.9 

dargelegt. Deshalb wird an dieser Stelle der Fokus auf das 

Ziel- und Maßnahmenkonzept der Neuaufstellung des 

Landschaftsplanes ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) gelegt. 

Innerhalb der Landschaftsräume entsteht eine durch fol-

gende Maßnahmengruppen flächenhafte Wirkung für die 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans: 

 Extensivierung ackerbaulicher und gärtnerischer Nutzung, 

 Anlage von extensivem Dauergrünland, 

 Anlage gestufter Gehölz- und Waldränder, 

 Naturnahe Waldaufforstung, 

 Anlage von Baum- und Gehölzreihen und -inseln 

außerhalb von Siedlungsflächen, 

 Entwicklung gehölzstrukturreicher Offenlandschaft,  

 Anlage von Blühwiesenstreifen, 

 Erhalt und Aufwertung von Streuobstwiesen, 

 Renaturierung und Sanierung von Standgewässern 

und Fließgewässern, 

 Landschaftsgerechte Einbindung von Ortsrändern und 

Bebauung sowie 

 Erhalt und Aufwertung hochwertiger Biotopstrukturen 

und Standorte für spezialisierte Vegetation. 

Weiteren Maßnahmengruppen wie beispielsweise dem na-

turnahen Wald- und Gehölzumbau, erosionsmindernden 

Maßnahmen sowie den Maßnahmen zur Verbesserung 

des Stadtklimas oder dem Erhalt und Entwicklung urbaner 

Wildnis fehlt es zumeist an der Flächenwirksamkeit, um 

auf Ebene der Flächennutzungsplanung Relevanz zu ent-

falten. Nichtsdestotrotz sind sie für die künftige Stadtent-

wicklung sehr bedeutsam. Alle Maßnahmen werden aus-

führlich in Kapitel 4.5 der Neuaufstellung des Landschafts-

planes (Ziel- und Maßnahmenkonzept) beschrieben und 

eingeordnet. 

Außerdem greift die Neuaufstellung des Landschaftsplans 

die Zielsetzungen zur Entwicklung des ökologischen 

Verbundsystems des Landes Sachsen-Anhalt mit ihren 

Kern- und Entwicklungsflächen auf, da sich diese meist 

großflächig über das Stadtgebiet erstrecken und somit für 

die Plandarstellungen des Flächennutzungsplans von Be-

deutung sind. Detaillierte Ausführungen dazu finden sich in 

Kapitel 4.3.3 des Landschaftsplans. 

 

Darstellungsmöglichkeiten für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

Für die Darstellung der Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

kommt insbesondere die Flächendarstellung nach § 5 Abs. 

2 Nr. 10 als überlagernde Darstellung zu den dargestell-

ten Nutzungskategorien in Betracht. Die Darstellungen 

auf Ebene des Flächennutzungsplans sind dabei als Such-

räume auf der übergeordneten Maßstabsebene zu verste-

hen, für die eine Verbesserung der Belange von Natur und 

Landschaft unabhängig von ihrem Entwicklungszustand 

(Schutz, Pflege und Entwicklung) erreicht werden kann und 

soll. Mit dieser Darstellung ist also eine Verdeutlichung der 

Handlungsschwerpunkt verbunden, jedoch kein strikter 

Zwang zur Verortung der Maßnahmen innerhalb der Ab-

grenzung. Insbesondere bei Kleinteiligen Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung können Maßnahmen auch dort verortet werden, 

profiliertes Maßnahmenkonzept | Neuaufstellung Landschaftsplan | ökologisches Verbundsystem  



 

 
143 

FACHLICHE PLANUNGEN UND KONZEPTEFNP HALLE (SAALE)

wo keine Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft vorgesehen ist. Die Darstellung in der Neuauf-

stellung des Flächennutzungsplans ist insofern als Verdeut-

lichung der Handlungsschwerpunkte zu verstehen. Auch 

die Darstellung von geplanten Grünflächen, Flächen für die 

Landwirtschaft oder Flächen für den Wald an Stellen, an 

denen eine bislang davon abweichende Nutzung vorliegt, 

kann Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft unterstützen. 

 

Umsetzung der Darstellung für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

Die in der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes dar-

gestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind 

wie vorangehend erläutert als Such- und Potenzialräume 

für die verschiedenen Maßnahmengruppen zu verstehen 

und bilden alle für den Generalisierungsmaßstab des Flä-

chennutzungsplans darstellbaren Flächen ab. Für die 

zeichnerische Darstellung erfolgte eine Orientierung an der 

Mindestflächenanforderung von 2 ha. Außerdem wur-

den die verschiedenen Maßnahmengruppen bei überla-

gernder Darstellung zusammengefasst, um die Lesbarkeit 

der Planzeichnung zu gewährleisten. Die größten Anteile 

an Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entfallen 

auf die Kern- und Entwicklungsflächen des ökologischen 

Verbundsystems, die Extensivierung ackerbaulicher 

und gärtnerischer Nutzungen, und den Rückbau, Ent-

siegelung und Rekultivierung von Brachflächen, ge-

folgt von der Anlage von extensivem Dauergrünland, dem 

Erhalt und Entwicklung urbaner Wildnis auf Teilen der Ge-

werbeflächen, naturnaher Waldaufforstung und Entwick-

lung gehölzstrukturreicher Offenlandschaft. Nähere Infor-

mationen zu den Maßnahmen sind in Kapitel 4.5 des 

Landschaftsplans sowie in Kapitel 6.6.3 des Umweltbe-

richts ersichtlich. Eine detaillierte Verortung nach Maß-

nahmengruppen erfolgt durch die Karte Maßnahmenkon-

zept des Landschaftsplans. In diesem Sinne stellen die im 

Flächennutzungsplan dargestellten Flächen für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft lediglich die aus der detaillierten 

Darstellung des Landschaftsplans abgeleiteten Schwer-

punkte dar und sind keine zwingende Voraussetzung für 

die Umsetzung von Maßnahmen. 

4.12 NACHRICHTLICHE ÜBERNAH-

MEN, KENNZEICHNUNGEN UND VER-

MERKE 
 

Der Hauptplan enthält verschiedene nachrichtliche Über-

nahmen, die außerhalb des Baugesetzbuches rechtlich 

verbindlich festgesetzte Nutzungsregelungen treffen. Die 

Gebietsabgrenzungen sind auf dem Wege der Generalisie-

rung an die Darstellungserfordernisse im Flächennut-

zungsplan angepasst worden. Sie weichen dadurch in 

Teilbereichen von den exakten Verläufen in den jeweiligen 

zugrundeliegenden Originaldokumenten ab und sind des-

halb nicht rechtsverbindlich. Aneinandergrenzende oder 

sich überschneidende Festsetzungen der gleichen Katego-

rie werden zu einer Fläche zusammengefasst. Festset-

zungen, die gemeindeübergreifend getroffen wurden, wer-

den nur für das Areal innerhalb der Stadtgrenze darge-

stellt. 

All diese Mitteilungen dienen dem Hinweis auf Festsetzun-

gen, die sich auf die städtebauliche Entwicklung auswirken 

können oder deren Kenntnis zum Verständnis der Darstel-

lungen des Flächennutzungsplanes beiträgt. 

 

4.12.1 Überschwemmungsgebiet 

Überschwemmungsgebiete werden auf Grundlage der 

sachsen-anhaltinischen Wassergesetzte festgesetzt. In 

Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer 

Baugebiete in Bauleitplänen grundsätzlich untersagt, diese 

sind: 

 die durch Verordnung festgesetzten Überschwem-

mungsgebiete (§ 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz, 

WHG in Verbindung mit § 99 Abs. 1 Wassergesetz, WG 

LSA), 

 die vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 

(§ 76 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz, WHG in Verbin-

dung mit § 100 Abs. 1 WG LSA), 

 die als festgesetzt geltenden Überschwemmungsgebie-

te (§ 99 Abs. 1 Satz 3 WG LSA). 

 

In die Planzeichnung übernommen wurden die Über-

schwemmungsgebiete der Saale, der Weißen Elster, 

der Reide und Kabelske für ein hundertjährliches 

Hochwasserereignis. Diese wurden zu verschiedenen 

Zeiten wasserbehördlich festgesetzt. Überschwemmungs-

gebiete besitzen häufig stark geschwungene Grenzverläu-

fe bzw. kleinteilige Geometrien. Sie werden dann aus Les-

barkeitsgründen generalisiert dargestellt: 

Such- und Potenzialräume | Extensivierung Ackerflächen | Entsiegelung und Klimaanpassung 
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Gelegentlich isolierte Teilflächen werden aggregiert und 

gemeinsam mit größeren Überschwemmungsgebieten ab-

gebildet. 

 

4.12.2 Wasserschutzgebiet 

Wasserschutzgebiete werden zur Sicherung der (derzeiti-

gen und künftigen) öffentlichen Wasserversorgung auf 

der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes und Was-

sergesetzes mittels Rechtsverordnung festgesetzt (§ 73 

WG LSA in Verbindung mit § 51 WHG LSA). Die Wasser-

schutzzonen bestehen aus einer engeren (Schutzzone I), 

einer mittleren (Schutzzone II) und einer weiteren Schutz-

zone (Schutzzone III). Die Rechtsverordnungen enthalten 

für die einzelnen Schutzzonen unterschiedliche und diffe-

renzierte Verbote und Nutzungsbeschränkungen, die für 

die Planungsebene Flächennutzungsplan in Abstimmung 

mit der zuständigen Unteren Wasserschutzbehörde nicht 

näher unterschieden werden. Die Schutzzonen werden 

entsprechend aggregiert dargestellt. 

 

4.12.3 Flora-Fauna-Habitat (FFH) 

Die auf Grundlage der Richtlinien 79/409/EWG (Vogel-

schutzrichtlinie) und 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie) mittels Rechtsverordnung ausgewiesenen Ge-

biete sind Bestandteil des geplanten kohärenten Europäi-

schen ökologischen Netzes "Natura 2000". Veränderun-

gen oder Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung eines solchen Gebietes in seinen maßgeblichen Be-

standteilen führen können, sind unzulässig. Pläne und Pro-

jekte, also auch Planungsdarstellungen im Flächennut-

zungsplan, sind auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen der Gebiete zu prüfen.  

Für alle Schutzgebiete, die gleiche Grenzverläufe mit an-

deren Schutzgebieten (wie LSG, NSG, FND oder ND) ha-

ben, wird nur eine Außengrenze dargestellt. 

Darüber hinaus werden alle aufgeführten Gebiete, auch 

die nachfolgend unter den Punkten 4.12.5 bis 4.12.8 be-

nannten, zusätzlich mit einem Symbol gekennzeichnet, 

welches den konkreten Schutzzweck beschreibt. 

 

4.12.4 Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Gemäß § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 

Landschaftsschutzgebiete rechtsverbindlich festgesetzte 

Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 

Landschaft zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-

stellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhalti-

gen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des 

Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimm-

ter wild lebender Tier- und Pflanzenarten; wegen der Viel-

falt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kultur-

historischen Bedeutung der Landschaft oder wegen ihrer 

besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. 

In einem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen 

verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder 

dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

In Halle (Saale) sind zwei Landschaftsschutzgebiete (LSG 

„Saaletal“ und LSG „Dölauer Heide“) vorhanden, wel-

che gemeinsam ca. 22 % der Fläche des Stadtgebietes 

umfassen sowie ein weiteres, derzeit geplantes und einst-

weilig sichergestelltes LSG, das LSG „Bruckdorfer Re-

vier“ mit einem Stadtflächenanteil von ca. 4 %.  

Nähere Informationen zu naturschutzfachlichen Planungen 

können dem Landschaftsplan entnommen werden: 

 

4.12.5 Naturschutzgebiete (NSG) 

Naturschutzgebiete sind gemäß § 23 des BNatSchG 

rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein be-

sonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 

Ganzheit oder in einzelnen Teilen zur Erhaltung, Entwick-

lung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 

oder Lebensgemeinschaften bestimmter - wild lebender 

Tier- und Pflanzenarten, aus wissenschaftlichen, naturge-

schichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen 

ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragen-

den Schönheit erforderlich ist. 

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 

oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Be-

standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen kön-

nen, sind verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, 

können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich 

gemacht werden. 

Derzeit sind 19 NSGs im Stadtgebiet ausgewiesen. Davon 

befinden sich 16 innerhalb des LSG „Saaletal“ sowie eins 

im LSG „Dölauer Heide“.  

 

4.12.6 Naturdenkmäler: Flächenhafte Naturdenkmäler 

(FND), Naturdenkmäler (ND) 

Naturdenkmäler sind gemäß § 28 des BNatSchG festge-

setzte Einzelschöpfungen der Natur oder Flächen bis fünf 

Hektar (flächenhafte Naturdenkmäler), deren besonderer 

Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 

landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, 

Eigenart oder Schönheit erforderlich ist. 

nachrichtliche Übernahme Schutzgebiete 
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Im Stadtgebiet sind 17 flächenhafte Naturdenkmale so-

wie eine Vielzahl von geologischen und botanischen Na-

turdenkmäler ausgewiesen. Aus Gründen der Generalisie-

rung wurden im Flächennutzungshauptplan neben den flä-

chenhaften Naturdenkmalen großflächigere Naturdenkma-

le übernommen. 

 

4.12.7 Geschützte Landschaftsbestandteile (LB)  

Geschützte Landschaftsbestandteile sind gemäß § 29 

BNatSchG rechtsverbindliche festgesetzte Teile von Natur 

und Landschaft, deren besonderer Schutz zur Erhaltung, 

Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes; zur Belebung, 

Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; 

zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder wegen ihrer 

Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wildlebender 

Tier- und Pflanzenarten erforderlich ist. 

In der Stadt Halle (Saale) ist der Anteil von Parks und 

parkähnlichen Anlagen an den Geschützen Landschafts-

bestandteilen überdurchschnittlich hoch. Geschützte 

Landschaftsbestandteile können innerhalb von im Zusam-

menhang bebauten Ortsteilen (im Sinne des § 34 BauGB) 

durch Satzung von der Gemeinde bzw. kreisfreien Stadt 

und für die übrigen Gebiete durch Verordnung der Natur-

schutzbehörde ausgewiesen werden. 

 

4.12.8  Denkmalbereich 

Laut Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(DenkmSchG LSA) handelt es sich bei Denkmalberei-

chen um sogenannte „Mehrheiten baulicher Anlagen“. Da-

zu zählen Stadtgrundrisse, Stadt- und Ortsbilder sowie -

silhouetten, Stadtteile und -viertel, Siedlungen, Gehöft-

gruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Ein-

zelbauten ebenso wie handwerkliche und industrielle Pro-

duktionsstätten. Teilweise erstrecken sich ausgewiesene 

Denkmalbereiche auch über die dazugehörige Umgebung, 

soweit die Bauwerke zu dieser in einer historischen, funk-

tionalen oder ästhetischen Beziehung stehen. 
Im Verzeichnis der Kulturdenkmale des Landes Sachsen-

Anhalt sind für das Stadtgebiet von Halle (Saale) derzeit 

232 größere und kleinere Denkmalbereiche ausgewie-

sen, die sich teilweise überlagern. Aus Gründen des De-

taillierungsgrades sind diese nicht im Hauptplan des Flä-

chennutzungsplanes dargestellt, sondern im Beiplan Bau-

denkmale und Denkmalbereiche zusammenfassend abge-

bildet. 

 

4.12.9 Archäologisches Flächendenkmal 

Als archäologische Kulturdenkmale definiert das Denk-

mSchG LSA Reste von Lebewesen, Gegenständen und 

Bauwerken, die im oder auf dem Boden oder unter Was-

ser erhalten geblieben sind und die von der Geschichte 

des Menschen Zeugnis ablegen. Dabei kann es sich zum 

Beispiel um Siedlungen oder Wüstungen handeln, um Be-

festigungsanlagen aller Art, Produktionsstätten wie Acker-

fluren und Werkplätze, Steinbrüche sowie Verkehrsanla-

gen, Be- und Entwässerungssysteme, Gräberfelder, Grab-

anlagen, Höhlen, Kultstätten, Denkmale der Rechtsge-

schichte und Überreste von Bauwerken. Die durch archäo-

logische Funde und Befunde belegte Siedlungsgeschichte 

des heutigen Stadtgebiets erstreckt sich über einen Zeit-

raum von mehr als 4.000 Jahren (seit der frühen Bronze-

zeit / 2200 v. Chr.). Über die bereits bekannten archäologi-

schen Kulturdenkmale hinaus (vgl. Beiplan Archäologische 

Flächen- und Einzeldenkmale) ist auch in der Stadt Halle 

(Saale) davon auszugehen, dass im Erdreich eine Vielzahl 

weiterer archäologischer Funde und Befunde verborgen 

sind, die bei künftigen Erdeingriffen entdeckt werden kön-

nen. 

 

4.12.10 Immissionsschutz 

Im Zuge der baulichen Entwicklung einer Großstadt haben 

sich auch in Halle (Saale) Bereiche herausgebildet, die 

nach heutiger Beurteilung in Hinblick auf die immissions-

rechtliche Bewertung nicht den Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse entsprechen. Dies ist zum 

Beispiel der Fall, wenn sich Gewerbebetriebe in unmittel-

barer Nähe von Wohnbebauung entwickelt haben oder der 

Lärm bestehender Straßen in der Nachbarschaft wahr-

nehmbar ist. Diese Bereiche sind meist sehr kleinteilig 

strukturiert, sodass sie auf Ebene des Flächennutzungs-

plans nicht in Erscheinung treten. Allerdings sind auch in 

den Plandarstellungen des Flächennutzungsplans Berei-

che erkennbar, für die der Trennungsgrundsatz des § 50 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nicht einge-

halten wird, so genannte Gemengelagen. Hinzu kommen 

Flächen für den Verkehr, die im Rahmen der gewachse-

nen Strukturen negative Auswirkungen auf die Umgebung 

entfalten. Als Gemengelagen sind dabei vor allem Berei-

che an der Magdeburger Chaussee in Nachbarschaft der 

Justizvollzugsanstalt, in Diemitz südlich der Berliner Stra-

ße, die Heimstättensiedlung in Ammendorf angrenzend an 

die gewerblichen Bauflächen des Waggonbaubetriebs so-

wie ein Teil der Wohnbaufläche Bruckdorf-Nord angren-

nachrichtliche Übernahme Schutzgebiete und –objekte | Gemengelagen Immissionsschutz 
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zend an gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen im 

Bereich der Messe/Leipziger Chaussee. Durch den Ver-

kehrslärm sind vor allem Wohnbauflächen in Tornau (A14) 

und in der Soltauer Straße (B80) sowie zahlreiche vorwie-

gend innerstädtische Bereiche an Straßen und Straßen-

bahnlinien betroffen. 

Für die vorangehend benannten Schwerpunktbereiche ist 

im Rahmen der Darstellungen des Flächennutzungsplans 

keine zielführende Gliederung in Hinblick auf die Bauflä-

chenkategorien der BauNVO möglich. Da sich für die be-

nannten Bereiche allerdings entweder bereits Bebauungs-

pläne in Aufstellung befinden (Bebauungspläne Nr. 210 

Bruckdorf-Nord und Nr. 212 Gewerbegebiet Europachaus-

see – Diemitz) oder aufgestellt werden müssen, genügt an 

dieser Stelle der Hinweis auf die vorliegende Gemengela-

genproblematik, um sie entsprechend auf der nachfolgen-

den Planungsebene zu berücksichtigen. Den Belastungen 

durch Verkehrslärm, die auf Bestandsbauflächen der ge-

wachsenen Stadt wirken, wird über Maßnahmen privile-

gierter Fachplanungen entgegengewirkt, sodass sich für 

die Darstellungen des Flächennutzungsplans ebenfalls 

kein gesondertes Darstellungserfordernis ergibt. 

Die Stadt Halle (Saale) widmet sich den Auswirkungen der 

Lärmimmissionen, die durch Straßen- und Schienenver-

kehr sowie Industrielärm verursacht werden, mit der Lärm-

aktionsplanung ([44] Stadt Halle (Saale), 2019). Die abge-

leiteten Maßnahmen sollen fast ausschließlich im Bereich 

der Verkehrsflächen erfolgen und sind im Rahmen der ge-

wählten Darstellungen des Flächennutzungsplans reali-

sierbar bzw. werden über privilegierte Fachplanungen un-

abhängig von den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans vorbereitet. Einzig die ruhigen Gebiete weisen eine 

gewisse Relevanz für die Darstellungen des Flächennut-

zungsplans auf und sind über die Darstellung als Grünflä-

chen oder Flächen für die Landwirtschaft und den Wald 

prinzipiell berücksichtigt. 

Im Bereich der weiteren Immissionen, wie Luftschadstof-

fen, Geruchsimmissionen, usw. sind die Auswirkungen 

einzelner Anlagen für die Darstellungen des Flächennut-

zungsplans meist aufgrund ihrer Kleinteiligkeit nicht von 

Relevanz und werden im Rahmen der bestehenden im-

missionsschutzrechtlichen Handhabung gesteuert. 

 

Gemengelagen Immissionsschutz 
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Gesamtfläche der Nutzungsarten im Vergleich

5. FLÄCHENENTWICKLUNG UND 
FLÄCHENBILANZIERUNG 
 

 

Im folgenden Kapitel soll die Entwicklung der Flächennut-

zung und deren Verteilung zueinander dargelegt werden. 

Dabei werden die Flächendarstellungen der Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplans auch den Darstellungen 

des bislang wirksamen Flächennutzungsplans aus dem 

Jahr 1998 gegenübergestellt, um die Entwicklung der pla-

nerischen Zielaussagen zu vergleichen. 

Ein wesentlicher Fakt für die Veränderungen der ausge-

wiesenen Flächenanteile sind neben den planerischen Ab-

sichten insbesondere die Digitalisierungsgrundlage des 

Flächennutzungsplans. Während in den 90er Jahren die 

Basis Messtischblätter (Topographischer Stadtplan Halle 

(Saale) 1:10.000, Ausgabe 1992, Stand 1990) waren, er-

folgte die Erfassung der Neuaufstellung auf dem Digitalen 

Stadtplan der Stadt Halle (Saale) als aktuelle digitale Kar-

tengrundlage. Dabei bestehen vor allem Unterschiede in 

der Überhöhung linearer Strukturen wie Straßen oder Ge-

wässern und dementsprechend der Darstellung unmittel-

bar angrenzender Flächennutzungen (v. a. begleitende 

Grünflächen, Landwirtschaftsflächen). 

Die prozentuale deutlichste Veränderung weisen auf die: 

 Verkehrsflächen, welche insbesondere auf die über-

höhte Darstellung des Digitalen Stadtplanes zurückzu-

führen ist (s. o.), 

 Gemeinbedarfsflächen, welche bei kleinteiligen Flä-

chen (< 2 ha) überwiegend in die umgebende Nutzung 

eingeflossen sind, 

 Flächen für die Landwirtschaft, welche neben einer 

korrekteren Abgrenzung einen Zuwachs infolge redu-

zierter Ausweisung von Grünflächen mit Versorgungs-

funktion und Sonstigen Grünflächen sowie geplanter 

Wohnbauflächen verzeichnen, 

 Grünflächen mit Versorgungsfunktion und Sonstige 

Grünflächen, welche durch die Überhöhung der Stra-

ßen und Flussläufe nicht mehr separat dargestellt wer-

den (s. o.), durch Umwidmung von Sportanlagen ent-

sprechend ihres Charakters als bauliche Anlagen künf-

tig als Sonderbauflächen dargestellt werden sowie 

künftig als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt 

werden und  

 Sonderbauflächen, wegen zusätzlicher Ausweisung 

insbesondere der Standorte RAW-Gelände, HEP, Bil-

dungszentrum Neustadt, Solarpark Köthener Straße 

sowie zahlreicher Sport- und Freizeitanlagen. 

 

Die Aufwüchse und Abnahmen bei den Bauflächen sind 

überwiegend auf Umverteilungen innerhalb der Bauflächen 

(also z. B. zwischen Wohn- und Gemischten Bauflächen zu-

rückzuführen). Insofern bedeutet der Aufwuchs von 31 ha 

Wohnbauflächen nicht, dass sich dafür die baulich nicht in 

Anspruch genommene Fläche in der Bilanz um 31 ha verrin-

gert. Vielmehr kommt der Aufwuchs aufgrund der Umwid-

mung von Gemischten, Gewerblichen Bauflächen und Flä-

chen für den Gemeinbedarf in Wohnbauflächen zustande. 

zeichnerische Überhöhung Verkehrswege | mehr Flächen für die Landwirtschaft | mehr Sonderbauflächen 

Abbildung 29: Gesamtfläche und Nutzungsarten im Vergleich 

Quelle: eigene Darstellung 
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Mit der oben dargelegten zeichnerischen Überhöhung der 

linearen Strukturen ist keinerlei planerische Willensbekun-

dung zur Neuinanspruchnahme bisher baulich nicht in An-

spruch genommener Flächen verbunden, da in diesen Be-

reichen keine zusätzliche Versiegelung geplant ist, son-

dern z. B. das Straßenbegleitgrün in die Darstellung der 

Straßenverkehrsfläche einbezogen wird. Für die Darstel-

lung der Bauflächen wurde eine intensive Bedarfsdiskussi-

on und Flächenprüfung vollzogen, um den Anforderungen 

an die Innenentwicklung und Flächensparsamkeit sowie 

den Belangen des Natur-, Landschafts- und Klimaschutzes 

gerecht zu werden. In diesem Rahmen wurden teilweise 

überholte Entwicklungszielstellungen der 1990er Jahre 

verworfen und die Flächeninanspruchnahme bisher unbe-

bauter Flächen deutlich restriktiver in der Abwägung be-

handelt. Mit dieser Planausrichtung wird mit der Neuauf-

stellung des Flächennutzungsplans tendenziell eine Redu-

zierung der für bauliche Zwecke verwendeten Flächen er-

wirkt und den  Belangen der Freiflächenentwicklung und 

des Landschaftsschutzes eine deutlich stärkere Bedeutung 

eingeräumt. 

Nutzungsart 
FNP 1998 Neuaufstellung Veränderung 

ha Anteil ha Anteil ha % 

Wohnbauflächen 2.701 20,0% 2.732 20,2% +31 +1,1 

Gemischte Bauflächen 396 2,9% 371 2,7% -25 -6,3 

Gewerbliche Bauflächen 963 7,1% 920 6,8% -43 -4,5 

Sonderbauflächen 528 3,9% 609 4,5% +81 +15,3 

Flächen für den Gemeinbedarf 209 1,5% 116 0,9% -93 -44,5 

Verkehrsflächen inkl. Bahnanlagen 605 4,5% 895 6,6% +290 +47,9 

Flächen für Versorgungsanlagen 107 0,8% 99 0,7% -8 -7,5 

Grünflächen mit Versorgungsfunktion 
und Sonstige Grünflächen 

3.750 27,8% 2.937 21,8% -813 -21,7 

Wasserflächen 449 3,3% 434 3,2% -15 -3,3 

Flächen für die Landwirtschaft 1.897 14,0% 2.324 17,2% +427 +22,5 

Flächen für den Wald 1.898 14,1% 2.066 15,3% +168 +8,9 

SUMME 13.503 100,0% 13.503 100,0% 
  

stärkere Betonung der Innen- und Freiflächenentwicklung 

Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Nutzungsarten 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 11: Veränderung der Flächendarstellung FNP 1998 - Neuaufstellung 
Quelle: eigene Darstellung 



 

 
152 

FLÄCHENENTWICKLUNG UND FLÄCHENBILANZ FNP HALLE (SAALE)



 

 
153 

UMWELTBERICHT FNP HALLE (SAALE)



 

 
154 

UMWELTBERICHT FNP HALLE (SAALE)

Schnittstelle Landschaftsplan | Bewertung Umweltbelange | Prognose der Planwirkung 

6. UMWELTBERICHT 
 

6.1  EINLEITUNG 
Der vorliegende Umweltbericht ist das zentrale Instrument 

zur Beschreibung des Umweltzustandes und Bewertung 

der Umweltbelange im Prozess zur Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplanes. Die Bewertung der Auswirkungen 

auf die Umweltbelange erfolgt dabei immer bezogen auf 

die Zielstellungen des Flächennutzungsplanes, also nie-

mals losgelöst von den zugrundeliegenden Entwicklungs-

absichten für die Gesamtstadt. Insofern ist der Umweltbe-

richt zwar ein gesonderter Teil der Begründung, allerdings 

keine eigenständige Planung. 

Der Umweltbericht ist ebenso integraler Bestandteil der 

Neuaufstellung des Landschaftsplanes für die Stadt 

Halle (Saale) ([6] Stadt Halle (Saale), 2023), die parallel 

zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt. In 

diesem Sinne fungiert der Umweltbericht als Schnittstelle 

zwischen dem Landschaftsplan als Fachplan und dem 

Flächennutzungsplan und soll die Bewältigung von Ziel-

konflikten und die Bewertung der Belange der Umwelt-

schutzgüter und gesetzlicher Anforderungen in der Pla-

nungsabwägung sichern (vgl. Kapitel 3.1). Dabei ist zu be-

achten, dass es erforderlich sein kann, bestimmte Zielfor-

mulierungen des Landschaftsplanes, die aus fachplaneri-

scher Sicht für die Umweltbelange festgelegt werden, im 

Rahmen der Abwägung aller im Flächennutzungsplan zu 

berücksichtigenden Belange zurückzustellen, um den An-

forderungen an eine sachgerechte Abwägung gerecht zu 

werden. Grundsätzlich ist durch die Parallelität in den 

Neuaufstellungsverfahren allerdings eine Minimierung 

der Zielkonflikte auf konzeptioneller Ebene angestrebt. 

Wesentliches Element in diesem Prozess stellt die  

Flächenprüfung (vgl. Kapitel 6.4) derjenigen Flächen, die 

erstmalig baulich in Anspruch genommen werden oder 

durch eine geänderte Nutzungsdarstellung maßgebliche 

Auswirkungen auf die Umweltgüter erwarten lassen, dar. 

Diejenigen Darstellungen der Bauflächen, die eine Forter-

haltung der Bestandsbebauung für die Zukunft als Pla-

nungsziel formulieren, werden pauschaliert hinsichtlich ih-

rer Wirkung auf die einzelnen Schutzgüter sowie zusam-

menfassend auch in Kumulation mit den Wirkungen derje-

nigen Flächen, die noch künftig erstmalig baulich in An-

spruch genommen werden sollen, bewertet. Ebenfalls in 

die Bewertung einbezogen werden diejenigen Flächen, die 

künftig nicht mehr für bauliche Zwecke vorgesehen werden. 

Durch die integrierte Erarbeitung von Landschaftsplan und 

Flächennutzungsplan können auf dieser Ebene bereits 

wichtige konzeptionelle Schritte erfolgen, um unausweichli-

che Zielkonflikte abzumindern bzw. zu minimieren (z. B. die 

Freihaltung von Grünschneisen in geplanten Wohnbauflä-

chen zur Berücksichtigung verschiedener Umweltbelange). 

 

6.1.1 Anlass und rechtliche Grundlagen der Umwelt-

prüfung 

Für den in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan 

(FNP) der Stadt Halle (Saale) ist entsprechend § 2 Abs. 4 

i. V. m. § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-

gen der Planung unter Berücksichtigung der Anlage zum 

BauGB in einem Umweltbericht ermittelt, beschrieben und 

bewertet werden. Die Inhalte orientieren sich an den Vor-

gaben des § 2 Abs. 4 bzw. der Anlage 1 des BauGB. Die 

Umweltauswirkungen können auf Ebene der Flächennut-

zungsplanung allerdings nicht konkret ermittelt werden, da 

im Gegensatz zu den nachgeordneten Planungs- und Ge-

nehmigungsebenen ein Vorhabenbezug nicht gegeben ist. 

Gerade für die Bereiche des unbeplanten Innenbereichs 

nach § 34 BauGB stellt sich die Frage, inwieweit die sich 

zukünftig vollziehende Entwicklung durch die Darstellun-

gen des Flächennutzungsplanes beeinflusst wird und da-

mit erhebliche Umweltauswirkungen verursacht. Grund-

sätzlich lassen die Darstellungen von Baugebieten immer 

auch ausreichend Spielraum z.°B. für die Freihaltung von 

Flächen und einen sensiblen Umgang mit den Umwelt-

schutzgütern zu. Umgekehrt bedeutet die Darstellung einer 

sonstigen (also nicht baulichen) Flächennutzung nicht, 

dass eine Bebauung auf Grundlage des § 34 BauGB unzu-

lässig ist. Insofern lässt sich eine Einschätzung der plan-

bedingten Umweltauswirkungen für die Bereiche der ge-

wachsenen Stadt nur sehr bedingt vornehmen. Dement-

sprechend wird für die Bereiche der gewachsenen Stadt 

sowie die umgebenden Landschaftsräume eine pauscha-

lierte Einschätzung der Umweltauswirkungen für jedes 

Schutzgut vorgenommen und die erwartbaren negativen 

Umweltauswirkungen den positiven gegenübergestellt. 

Die Umweltprüfung umfasst neben der Beschreibung und 

Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen nach 
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§ 34 Abs. 1 bis 8 BNatSchG in Verbindung mit § 1a Abs. 4 

BauGB u. a. auch die Prüfung der Verträglichkeit mit den 

Erhaltungszielen der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeu-

tung und Europäischer Vogelschutzgebiete (vgl. Kapitel 

6.7). 

 

6.1.2 Ziele des Umweltschutzes nach einschlägigen 

Fachgesetzen und -plänen 

In Kapitel 1.1 und Kapitel 4.2 des Landschaftsplanes ([6] 

Stadt Halle (Saale), 2023) werden die für die Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale) 

einschlägigen Fachgesetze und -pläne auf Stadt- und Lan-

desebene sowie nationaler Ebene genannt. Darauf auf-

bauend und ergänzend werden im Folgenden die für den 

Umweltbericht zum Flächennutzungsplan wesentlichen 

Fachgesetze und -pläne in ihren jeweils aktuell gültigen 

Fassungen berücksichtigt: 

 

Baugesetzbuch - BauGB 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und § 2a BauGB werden die 

Belange des Umweltschutzes in einer Umweltprüfung 

untersucht und im nachfolgenden Umweltbericht darge-

stellt. Der Umweltbericht bildet eine wesentliche Grundlage 

für die Öffentlichkeitsbeteiligung und die sachgerechte 

Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde. 

In § 2 Abs. 4 BauGB ist bestimmt, dass für die Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen unter Be-

rücksichtigung der Anlage zum BauGB ermittelt und in ei-

nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan von Be-

deutung sind, liegen u. a. in der Beachtung der natur-

schutzfachlichen Belange der Vermeidung, Minimierung 

und Kompensation voraussichtlicher Beeinträchtigungen 

der Umweltschutzgüter, nationaler und europäischer 

Schutzgebiete sowie der Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB. 

Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans werden 

o. g. Ziele durch die geplante Umsetzung von Vermei-

dungsmaßnahmen sowie die Ausweisung von Suchräu-

men für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berück-

sichtigt, durch die Beeinträchtigungen der unterschiedli-

chen Schutzgüter möglichst minimiert, vermieden und 

kompensiert werden können. 

 

 

Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG 

Die Funktionen des Bodens (natürliche Funktionen, Ar-

chiv der Natur- und Kulturgeschichte) sind nachhaltig zu 

sichern oder wiederherzustellen. Bei der Neuaufstellung 

des Flächennutzungsplans werden unvermeidbare Beein-

trächtigungen der Bodenfunktionen durch die Gegenüber-

stellung zu bodenaufwertenden Maßnahmen berücksich-

tigt. Auf Ebene der Bauleitplanung sind Verdachtsflächen 

zu Altlasten und eine flächenschonende Bauweise zu be-

rücksichtigen. 

 

Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG 

Der allgemeine Grundsatz des BNatSchG besagt, dass 

Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes 

und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-

schen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-

nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen sind, dass die biologische Vielfalt, die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit sowie der Erholungswert von 

Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Weiter-

hin umfasst der Schutz auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur 

und Landschaft.  

Durch die Erfassung und Hinweise zur planerischen Be-

rücksichtigung von wertgebenden Bereichen von Natur 

und Landschaft im Rahmen der Umweltprüfung des inte-

grierten Umweltberichts auf Basis des parallel fortge-

schriebenen Landschaftsplans wird diesem Grundsatz ge-

nüge getan. 

 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-

terungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz) - BImSchG 

Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Abs. 2 der 

integrierten Vermeidung und Minderung schädlicher 

Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser 

und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Ab-

sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt. 

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren 

sollen erhebliche Nachteile und Belästigungen vermieden 

werden. Umwelteinwirkungen können gem. § 3 des BIm-

SchG u. a. durch Luftverunreinigungen, Erschütterungen, 

Geräusche, Licht oder Strahlen verursacht werden. 

Abwägung BauGB | Bodenschutz | Naturschutz | Immissionsschutz 
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Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt - LWaldG LSA 

Das LWaldG LSA formuliert als Ziel die Sicherung nach-

haltiger Holzproduktion und Erhaltung der Waldöko-

systeme als Lebensraum einer artenreichen Pflanzen- 

und Tierwelt, unter besonderer Berücksichtigung von Alt- 

und Totholzanteilen.  

Im Rahmen der Flächensuche der Bauflächen im Flächen-

nutzungsplan wurde auf eine Vermeidung der Beanspru-

chung von Flächen mit Wald im Sinne des § 2 (1) und da-

mit der Umsetzung o. g. Ziele des LWaldG LSA geachtet. 

 

Naturschutzgesetz Sachsen-Anhalt - NatSchG LSA 

In diesem Gesetz werden Ziele des BNatSchG landesspe-

zifisch konkretisiert. So werden in § 22 NatSchG LSA zu 

§ 30 BNatSchG weitere Biotoptypen (z. B. Hecken und 

Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flä-

chen) unter Schutz gestellt. 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

i. V. m. § 22 NatSchG LSA werden, sofern Kenntnis über 

deren Vorhandensein besteht, im Rahmen der Flächen-

ausweisung berücksichtigt und entsprechende Hinweise 

für die nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebe-

nen gegeben. 

 

Denkmalschutzgesetz Sachsen-Anhalts - DenkmSchG 

LSA 

Das Denkmalschutzgesetz regelt den Umgang mit Bau-

denkmalen, Denkmalbereichen, archäologischen 

Denkmalen, Kleindenkmalen und beweglichen Denk-

malen, die als gegenständliche Zeugnisse menschlichen 

Lebens aus vergangener Zeit im öffentlichen Interesse 

zu erhalten sind. 

In den historisch gewachsenen Bereichen der Stadt sind 

eine Vielzahl an Denkmalen vorhanden und im Zuge der 

Weiterentwicklung der gebauten Stadt zu sichern. Für die 

Flächen, für die der Flächennutzungsplan eine erstmalige 

bauliche Inanspruchnahme vorbereitet, gibt es nach aktu-

ellem Kenntnisstand keine konkreten Hinweise auf das 

Vorhandensein von Denkmälern im Sinne des § 2 (1 und 

2) DenkmSchG LSA. Trotzdem ist das Vorkommen von 

Denkmalen auch in diesen Bereichen nicht ausgeschlos-

sen, da insbesondere Bodendenkmale oft erst im Zuge 

von Erdeingriffen zutage treten und dementsprechend er-

kannt werden können. Gleiches gilt für die mehr oder we-

niger bebauten Bereiche mit Bestandsdarstellungen. 

 

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige 

Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil 

des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, 

als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzba-

res Gut zu schützen. Das WHG gilt gemäß § 2 für die 

oberirdischen Gewässer und das Grundwasser im Stadt-

gebiet von Halle (Saale).  

Aufgrund der Entwicklung der Stadt entlang der Flüsse be-

stehen viele Berührungspunkte mit den Regelungen des 

WHG und WG LSA (folgender Punkt) an den Stellen, an 

denen sich eine bauliche Nutzung (weiter)entwickeln soll. 

Einzelne Bauflächen, die eine erstmalige bauliche Inan-

spruchnahme im Flächennutzungsplan vorbereiten, gren-

zen an Fließgewässer 2. Ordnung (u. a. WB02 und 

WB21). Oberirdische Standgewässer liegen nicht inner-

halb oder angrenzend dieser Bauflächen. 

 

Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt - WG LSA 

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor 

vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Ver-

wendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von 

Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit. Weiteres Ziel 

ist die Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Na-

turhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflan-

zen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemein-

heit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigun-

gen ihrer ökologischen Funktionen. Die oberirdischen Ge-

wässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechte-

rung ihres ökologischen und chemischen Zustands bzw. 

Potenzials vermieden und ein guter ökologischer Zustand 

bzw. ein gutes ökologisches Potenzial sowie ein guter 

chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.  

Durch die konsequente Umsetzung von bauzeitlichen 

Vermeidungsmaßnahmen und der Aufwertung von ober- 

und unterirdischen Gewässerstrukturen bei Umsetzung 

von Kompensationsmaßnahmen im Zuge des Maßnah-

menkonzepts kann den Zielen des WG LSA entsprochen 

werden. 

Waldentwicklung | Denkmalschutz | Gewässerschutz 
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6.2 KURZDARSTELLUNG FLÄCHEN-

NUTZUNGSPLAN DER STADT HALLE 

(SAALE) 
 

6.2.1 Inhalte und wichtigste Ziele 

Der Flächennutzungsplan Halle (Saale) stellt gemäß § 5 

Abs. 1 Satz 1 BauGB die sich aus der beabsichtigten städ-

tebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-

zung in den Grundzügen für das gesamte Stadtgebiet 

dar. Die Inhalte des Flächennutzungsplans bestehen im 

Wesentlichen aus den Darstellungen der für die Bebauung 

vorgesehenen Flächen sowie weiteren Flächennutzungen 

gemäß § 5 BauGB. 

Die vorliegende Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

löst den seit 1998 wirksamen Flächennutzungsplan ab und 

setzt einen einheitlichen strategischen Rahmen für die an-

gestrebte räumliche Entwicklung. Neue Herausforderun-

gen ergeben sich in einer in den letzten Jahren leicht 

wachsenden Stadt aus der Struktur der zuwandernden 

Bevölkerung und deren Einfluss auf die zukünftige demo-

graphische Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund der 

jüngsten Migrationsbewegungen sowie Stadt-Umland-

Wanderung und den damit verbundenen Anforderungen 

an Integration und Daseinsvorsorge, den Strukturumbrü-

chen in der Wirtschaftslandschaft unter anderem im Zuge 

des Kohleausstiegs, zunehmenden Verflechtungstenden-

zen innerhalb der Metropolregion Mitteldeutschland, den 

Anpassungen der Schutzgebietskulissen sowie im Rah-

men des Klimawandels und der Verkehrswende. 

Die Ziele des neuen Flächennutzungsplanes können im 

Wesentlichen in folgenden Punkten zusammengefasst 

werden: 

 Sicherung einer an die aktuellen Entwicklungstrends 

angepassten Wohnbauflächenentwicklung: Durch 

die Ausweisung von Wohnbauflächen soll ein qualifi-

ziertes Angebot für verschiedene Zielgruppen und 

Bausegmente vorgehalten werden. Von zentraler Be-

deutung ist die bedarfsgerechte Bereitstellung ver-

schiedener Wohnungsangebote, vor allem auch unter 

Berücksichtigung neuer Wohnformen und -bedürfnisse, 

der prognostizierten demographischen Entwicklung, 

der Zielsetzung zur Erhöhung der Wohneigentums-

quote, der energetischen Stadtsanierung sowie den 

Anforderungen einer sozialgerechten Wohnungs-

marktentwicklung, in Verbindung mit dem Voran-

schreiten des Stadtumbauprozesses und der Steue-

rung des Integrationsprozesses Zuziehender. Die 

Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt an verschie-

denen Standorten, verteilt im Stadtgebiet und mit einer 

maßgeblichen Flächeninanspruchnahme, 

 Ausweisung von Flächen für Gewerbe und Industrie 

in Bereichen mit entsprechender Verkehrsanbindung 

für eine möglichst breite Auswahl an Branchen sowie 

Sicherung der Reaktivierungs- und Entwicklungsfähig-

keit von Bestandslagen: Dazu sind sowohl für die Neu-

ausweisung, als auch ggf. für die Ertüchtigung beste-

hender Gewerbestandorte die Mittel der Bauleitplanung 

für die Gebiete selbst sowie für deren infrastrukturelle 

Anbindung wesentlich. Neuauszuweisende Gewerbe- 

und Industrieflächen finden sich ebenfalls verteilt im 

Stadtgebiet und werden anteilig weniger Flächen be-

anspruchen, wenngleich immer noch im maßgeblichen 

Bereich, 

 Vorhaltung von Flächen für Wissenschaft sowie wis-

senschafts- und technologiebasierte Unternehmen: 

Das ISEK Halle 2025 nennt insbesondere die Nach-

nutzung von Universitätsimmobilien in der Innenstadt, 

die Erweiterung des weinberg campus zur Verflechtung 

mit Halle Neustadt sowie halle.neu.stadt 2050 als inno-

vatives Bildungs- und Wissenschaftsprojekt. Die Ent-

wicklung soll sich weit überwiegend innerhalb bereits 

bestehender Bauflächen oder durch Umwidmung be-

reits baulich genutzter Bereiche stattfinden, sodass im 

Maßstab des Flächennutzungsplans nicht mit einer 

maßgeblichen Neuinanspruchnahme zu rechnen ist, 

 Begrenzung der Neuinanspruchnahme bisher un-

bebauter Flächen und Sicherung von Potenzialflächen 

für die Innenentwicklung: Die Sicherung erfahrbarer 

Landschaftsbereiche im Hinblick auf das Erleben und 

Wahrnehmen von Natur und Landschaft in direkter 

Verbindung an den Siedlungsraum soll gewährleistet 

werden, während die bauliche Entwicklung weitestge-

hend innerhalb des bestehenden Siedlungszusam-

menhangs erfolgen soll. Dabei sind allerdings im Sinne 

einer doppelten Innenentwicklung auch in den Sied-

lungsbereichen Grünflächen und Freianlagen zu erhal-

ten, weiter zu qualifizieren und zu erweitern sowie 

Brach- und Stadtumbauflächen als Bestandteile des 

Freiflächensystems zu entwickeln. In diesem Sinne 

sind die vorgenannten Flächeninanspruchnahmen im 

Rahmen der Flächennutzungsplan-Neuaufstellung zu 

minimieren, 

 Beförderung einer nachhaltigen städtischen Mobili-

tät vor allem durch Ausweisung von Entwicklungsflä-

Innenentwicklung | Siedlungsentwicklung | Leitziele ISEK Halle 2025 Klimaanpassung | Freiraumentwicklung 
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chen und -korridoren: Dabei zielen die im Rahmen des 

Flächennutzungsplans umzusetzenden Freihaltungen 

hauptsächlich auf einen potentiell zusätzlichen Saale-

übergang, und Ortsumgehungen sowie Neu- und Aus-

baustrecken des schienengebundenen ÖPNV ab, die 

einerseits für sich genommen eine maßgebliche Flä-

chenbeanspruchung darstellen, andererseits aber zu 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen sollen, 

 Erhaltung und Stärkung klimaschutzrelevanter Grün- 

und Freiflächen sowie naturräumlicher Qualitäten im 

Stadtgefüge, um Halle (Saale) als grüne Stadt mit Ver-

netzung wertvoller, naturnaher Strukturelemente wei-

terzuentwickeln: Insbesondere soll der Ausbau und die 

Qualifizierung der Verbindung und Vernetzung von 

Flussauen, Saaleinseln, Wäldern und Feldfluren mit 

den Grün- und Freiflächen der inneren Stadt, Dorfker-

nen und Großwohnsiedlungen befördert werden. Eine 

wichtige Rolle kommt dabei den zwei Grünen Ringen, 

dem Grünen Netz, der Entwicklung von Brachflächen 

und stark anthropogen beanspruchten Standorten und 

der koordinierten Platzierung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen zu. 

 Aktualisierung der Darstellung der Schutzgüter 

und -gebiete: Im Vordergrund steht die funktionelle Si-

cherung des gesetzlich festgeschriebenen Schutzsta-

tus, v. a. in Bezug auf angepasste Überschwem-

mungsgebiete sowie Biotop- und Habitatstrukturen im 

gesamt-städtischen Kontext. 

 

6.2.2 Neuinanspruchnahme durch Bauflächen im Flä-

chennutzungsplan 

In der Einzelflächenprüfung werden diejenigen Flächen de-

tailliert bewertet, die erstmalig für bauliche Zwecke in An-

spruch genommen werden oder grundsätzlich etwa im Zu-

ge des Stadtumbaus nach dem Rückbau von Bebauung 

neu in Anspruch genommen werden (Stand 2023). Im Fol-

genden werden Wohnbauflächen (WB), Stadtumbauflä-

chen (SU), gewerbliche Bauflächen (GW) und neu geplan-

te Trassen (TR) tabellarisch unter Angabe der jeweiligen 

Flächengrößen genannt und aufgelistet, ob sie bereits im 

Flächennutzungsplan 1998 festgesetzt wurden. Auf diesen 

Flächen, die ganz oder zu großen Teilen durch eine Neu-

inanspruchnahme gekennzeichnet sind, ist eine hohe Be-

troffenheit der einzelnen Umweltschutzgüter absehbar, so-

dass ihnen besonderes Augenmerk in der Umweltprüfung 

zuteilwird. Dementsprechend erfolgt eine detaillierte Ein-

zelflächenprüfung (vgl. Kapitel 6.4 sowie Anlage 3). 

Anlage 4 gibt eine Übersicht der geplanten WB, SU, GW 

und TR im Stadtgebiet von Halle (Saale). 

 

 

 

Wohnbauflächen (WB) 

Flächen-

code 

Bezeichnung Flächen-

größe 
im FNP 1998 bereits als 

Baufläche dargestellt 

WB01 Wohnbaufläche Lettin, Willi-Riegel-Straße 14,80 ha ja 

WB02 Wohnbaufläche Lettin, Schiepziger Straße 10,92 ha nein 

WB03 Wohnbaufläche Seeben, Sennewitzer Landstraße 1,60 ha ja 

WB04 Wohnbaufläche Seeben, Süd 2,00 ha ja 

WB05 Wohnbaufläche Tornau, Mühlenweg 4,43 ha ja 

WB06 Wohnbaufläche Tornau, Zörbiger Straße 3,14 ha ja 

WB07 Wohnbaufläche Mötzlich, Zöberitzer Straße 1,49 ha ja 

WB08 Wohnbaufläche Landrain, nördl. Gertraudenfriedhof 12,65 ha nein 

WB09 Wohnbaufläche Frohe Zukunft, Dessauer Straße 10,63 ha ja 

WB10 Wohnbaufläche Dautzsch 9,21 ha ja 

WB11 Wohnbaufläche Reideburg, Süd 11,00 ha ja 

WB12 Wohnbaufläche Reideburg, Delitzscher Straße 2,99 ha ja  

WB13 Wohnbaufläche Reideburg, Annaberger Straße 2,35 ha ja 

WB14 Wohnbaufläche Büschdorf, Am Spielrain (Verlängerung) 1,84 ha nein 

WB15 Wohnbaufläche Kanena, Zöschener Straße 1,03 ha ja 

WB16 Wohnbaufläche Bruckdorf, Grubenstraße 12,60 ha teilweise 

WB17 Wohnbaufläche Ammendorf, Alfred-Reinhardt-Straße 2,70 ha ja  

WB18 Wohnbaufläche Ammendorf, Hermann-Kussek-Straße 0,88 ha ja 

WB19 Wohnbaufläche Böllberg-Wörmlitz, Kaiserslauterer Straße 4,88 ha ja 

WB20 Wohnbaufläche Nietleben, Heidestraße 3,80 ha ja 

WB21 Wohnbaufläche Heide-Nord, Waldmeisterstraße 3,50 ha ja 

WB22 Wohnbaufläche Neustadt, WK VI, Soltauer Straße Teil-SUO 2,1 ha nein 

Tabelle 12: geplante Neuausweisungen/Erweiterungen von Wohnbauflächen im Plangebiet 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Leitziele ISEK Halle 2025 | Klimaanpassung | Freiraumentwicklung | neue Bauflächen 
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Stadtumbauflächen (SU) 

Flächen-

code 
Bezeichnung 

Flächen-

größe 

im FNP 1998 bereits als 

Baufläche dargestellt 

SU01 Neustadt WK V Süd, Hettstedter Straße 1,64 ha ja 

SU02 Neustadt WK V Süd, Stolberger Straße 3,02 ha ja 

SU03 Neustadt WK VI, Lüneburger Bogen/Osnabrücker Straße 4,80 ha ja 

Gewerbliche Bauflächen (GW) 

Flächen-

code 

Bezeichnung Flächen-

größe 

im FNP 1998 bereits als 

Baufläche dargestellt 

GW01  Gewerbliche Baufläche Industriegebiet Nord, Magdeburger 

Chaussee 

13,04 ha 

teilweise 

GW04 Gewerbliche Baufläche Diemitz, Hobergweg 11,20 ha ja 

GW05 Gewerbliche Baufläche Diemitz, Reideburger Landstraße 5,38 ha ja 

GW06 Gewerbliche Baufläche Reideburg Ost 16,57 ha nein 

GW07 Gewerbliche Baufläche Freiimfelde Süd, Grenzstraße 9,00 ha ja 

GW08 Gewerbliche Baufläche Kanena-Bruckdorf, Dürrenberger 

Straße 

5,67 ha 

ja 

GW10 Gewerbliche Baufläche Südliche Neustadt, Rennbahnring 4,91 ha ja 

GW11 Gewerbliche Baufläche Westliche Neustadt, Fontanestraße,  

Hettstedter Straße 

7,35 ha 

ja 

Trassencode Bezeichnung Trassenlänge im FNP 1998 bereits 

dargestellt 

TR01 Straßenbahn Lettin - Heide-Nord - Kröllwitz 3.550 m ja 

TR02 Straßenbahn Frohe Zukunft 450 m ja 

TR03 Straße Zufahrt RAW 420 m nein 

TR05 Straßenbahn Silberhöhe - Ammendorf 1.600 m  ja 

TR07 Straße Heide Nord - Trotha (Saalequerung) 2.700 m nein 

TR09 Straße Gewerbestraße Ammendorf und Orts-

umgehung Radewell 

3.500 m ja 

Tabelle 14: geplante Neuausweisungen/Erweiterungen von gewerblichen Bauflächen im Plangebiet 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Tabelle 15: geplante Neuausweisungen von Verkehrstrassen im Plangebiet 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Tabelle 13: geplante Neuausweisungen/Erweiterungen von Stadtumbauflächen im Plangebiet 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

neue Bauflächen und Verkehrstrassen 
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6.2.3 Planerische Rückentwicklung von Bauflächen 

Neben Neuausweisungen und Erweiterungen wurden ins-

gesamt ca. 184,80 ha ehemals geplante Flächen gegen-

über dem Flächennutzungsplan von 1998 zurückgenom-

men bzw. nicht mehr als solche ausgewiesen (vgl. Tabelle 

16). Aufgrund der abweichenden Zeichengrundlage des 

Flächennutzungsplans 1998 und der Neuaufstellung kann 

die planerische Rückentwicklung von Bauflächen nur ge-

schätzt werden. Trotzdem wird anhand der Schätzung die 

Größenordnung derjenigen Flächen, die nicht mehr für ei-

ne bauliche Inanspruchnahme vorbereitet werden sollen, 

deutlich. Die betreffenden Flächen umfassen auch bauli-

che Nutzungen mit Bestandsschutz, die auf Ebene der 

Flächennutzungsplanung keine Verfestigung oder weitere 

bauliche Entwicklung erfahren sollen. An dieser Stelle sind 

die Einflussmöglichkeiten des Flächennutzungsplans aller-

dings limitiert, da die Bestandsnutzungen nicht im Sinne 

eines aktiven Rückbauziels in Frage gestellt werden, son-

dern vielmehr einer Intensivierung der baulichen Nutzung 

oder für den Fall einer Nutzungsaufgabe einer erneuten 

baulichen Inanspruchnahme entgegengewirkt werden soll. 

Darüber hinaus sind auch Flächen, die aktiv von einer Pla-

nung für eine bauliche Nutzung freigehalten werden sollen, 

als Grünflächen, Flächen für die Landwirtschaft oder den 

Wald dargestellt. Ziel dabei ist es, um die bauliche Ent-

wicklung so weit wie möglich im baulich geprägten Sied-

lungsbereich zu konzentrieren und damit die Neuinan-

spruchnahme bisher unbebauter Flächen auf ein Minimum 

zu begrenzen. Da die Abgrenzung der Flächen, für die ei-

ne planerische Rückentwicklung von Bauflächen erfolgt, 

nur näherungsweise möglich ist und die Auswirkungen auf 

die Umweltschutzgüter in solchen Fällen nicht negativ aus-

fallen, wird die Prognose des Umweltzustandes nicht als 

detaillierte Einzelflächenprüfung vorgenommen, sondern 

entsprechend der Bewertung der Bestandsdarstellungen 

der gewachsenen Stadt pauschaliert durchgeführt. 

 

6.2.4 Entwicklung der gewachsenen Stadt 

Aufgrund der begrenzten räumlichen Ausdehnung des 

Stadtgebietes und der Zielsetzung, die bauliche Entwick-

lung der Stadt vorrangig in bereits bauliche geprägte In-

nenbereichsflächen zu lenken, kommt der gewachsenen 

Stadt eine besondere Bedeutung für die zukünftige Stadt-

entwicklung zu. Hinzu kommt der gestiegene Stellenwert 

von Umweltbelangen, aktuell vor allem Klimaschutz und 

Klimafolgenanpassung in der Planung. Im Rahmen der 

Darstellungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplans ist 

der Einfluss zur Steuerung relativ gering. Sofern also keine 

planerische Rückentwicklung baulich geprägter Bereiche 

durch die Darstellung von Grünflächen oder Flächen für 

die Landwirtschaft angestrebt wird, kann der Flächennut-

zungsplan innerhalb der Bauflächen höchstens Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft oder mit besonderer 

städtebaulicher Begründung Baugebiete bzw. eine Be-

grenzung der baulichen Dichte (z. B. über die Grundflä-

chenzahl) darstellen, sofern die Darstellung nicht zu klein-

teilig für die Maßstabsebene des Flächennutzungsplans 

ausfällt. Diese Darstellungsformen müssen ohnehin auf 

der nachfolgenden Planungsebene weiter aufgegriffen 

werden. In den meisten Fällen werden sich die Darstellun-

gen des Flächennutzungsplans also auf die Bauflächen 

beschränken, um die zukünftige Flächennutzung in ihren 

Grundzügen abzubilden. Dementsprechend stellt sich für 

die Entwicklung der gewachsenen Stadt vorrangig die Fra-

ge, welches Nutzungsziel im Sinne der Bauflächenkatego-

rien formuliert wird. Die Bewertung der Auswirkungen auf 

die Schutzgüter erfolgt daher im Folgenden pauschaliert, 

da im Falle tiefgreifender planungsrechtlicher Eingriffe auf 

den nachgeordneten Ebenen eine detaillierte Umweltprü-

fung zu erfolgen hat, die auf Ebene des Flächennutzungs-

plans aufgrund der Orientierung an den Grundzügen der 

Bodennutzung nicht leistbar ist. 

 

Bauflächen im FNP 1998 Größe (Schätzung in 

ha) 
Wohnbauflächen 97,00 

Gemischte Bauflächen 16,70 

Sonderbauflächen 29,40 

Gemeindebedarf 13,40 

Versorgungsanlagen 28,30 

Gesamte Rücknahmen 184,80 

Tabelle 16: geplante planungsrechtliche Rücknahmen 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

planerische Rückentwicklung von Bauflächen | Entwicklung der gewachsenen Stadt 
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6.3 KURZDARSTELLUNG DER WE-

SENTLICHEN BELANGE DER UM-

WELTSCHUTZGÜTER NACH UVPG 
Der integrierte Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

baut auf den detaillierten schutzgutbezogenen Be-

schreibungen des Bestandes und den ermittelten Nut-

zungskonflikten sowie beschriebenen Zielen und Maß-

nahmen des gesamträumlichen Entwicklungskonzeptes 

des Landschaftsplans auf. Das vorliegende Kapitel fasst 

die wesentlichen Belange der Umweltschutzgüter (Zu-

stand, Bewertung, Entwicklung) zusammen.  

Dabei erfolgt die Bewertung und Entwicklungsprognose im 

Hinblick auf die Bestandsbereiche mit baulicher Vorprä-

gung, die nicht gänzlich neu in Anspruch genommen wer-

den, sowie die Flächen, die planungsrechtlich nicht mehr 

für bauliche Zwecke vorgesehen werden, in einem ersten 

Schritt pauschaliert und schutzgutbezogen. 

Im Rahmen der Einzelflächenprüfung (Kapitel 6.4 und An-

lage 3) werden der Bestand, deren Wertigkeit und umwelt-

bezogenen Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter der-

jenigen Wohn-, Stadtumbau-, Gewerbe- und Verkehrsflä-

chen, die mit einer Neuinanspruchnahme bisher unbebau-

ter (oder im Zuge des Stadtumbaus zurückgebauter) Flä-

chen einhergehen, detailliert untersucht. 

Die beiden Bewertungen der Entwicklungsprognose wer-

den in Kapitel 6.4 auch hinsichtlich ihrer kumulierten Wir-

kung im Sinne einer Gesamtprognose eingeordnet. 

 

6.3.1 Schutzgut Boden/Geotope 

Pedographisch liegt die Stadt Halle (Saale) innerhalb der 

Sächsisch-Anhaltinischen Löss- und Sandlössgesell-

schaften (Bodenlandschaft der Tschernosem-betonten 

Lössbecken). Diese sind durch die Saale und deren Abla-

gerungen im Auen- und Niederungsgebiet geprägt, bei de-

nen die Ausprägung der Bodendecke durch die Verbrei-

tung der jungpleistozänen und holozänen Flusssedimente 

und durch die differenzierte Grundwasserbeeinflussung 

bestimmt wird (Bodenlandschaft der Auen). Im Nordosten 

schließen sich Böden der Altmoränenlandschaften an. Im 

südöstlichen Planraum liegen Böden der Bergbaufolge-

landschaften. Stark anthropogen beeinflusste und be-

anspruchte Böden nehmen den Großteil des halleschen 

Stadtgebiets ein. 

Entsprechend der vollzogenen baulichen Entwicklung der 

gewachsenen Stadt ist das Schutzgut Boden in den Berei-

chen mit vorhandener Bebauung besonders betroffen und 

in weiten Teilen hinsichtlich mancher Bodenfunktionen 

nicht wiederherstellbar geschädigt, so vor allem im stark 

verdichteten innerstädtischen Bereich oder in den beste-

henden Gewerbe- und Industriegebieten. Trotzdem beste-

hen auch große Anteile innerhalb der Bestandsbaugebiete, 

für die die Bodenfunktionen in sehr geringem Maße betrof-

fen sind bzw. noch intakt sind. Dies trifft insbesondere für 

die unversiegelten Flächen in locker bebauten Wohngebie-

ten zu. In diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen 

der Darstellungen des Flächennutzungsplans nur bis zu 

einem bestimmten Punkt voraussehbar. Gemischte Bau-

flächen können z. B. eine höhere bauliche Dichte zur Fol-

ge haben als Wohnbauflächen, sodass vor allem im Rah-

men der Entwicklung des unbeplanten Innenbereichs nach 

§ 34 BauGB eine stärkere Betroffenheit des Schutzgutes 

Boden/Geotope möglich ist. Die konkreten Auswirkungen 

sind allerdings auf Ebene des Flächennutzungsplans nur 

in Ausnahmefällen mit besonderer städtebaulicher Be-

gründung beschreibbar, sondern auf den nachfolgenden 

Planungs- und Genehmigungsebenen zu ermitteln, bewer-

ten und zu bewältigen. Der Flächennutzungsplan weist 

gemischte Bauflächen in den Bereichen mit stark verdich-

teten Bestandsstrukturen (z. B. Altstadt) aus oder sofern 

ein aktives Entwicklungsziel v. a. in Form von rechtskräfti-

gen oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen be-

steht. 

Auf der anderen Seite werden Flächen, die im Rahmen der 

Abwägung für eine bauliche Entwicklung als nicht geeignet 

hervorgehen, als Grünflächen oder Flächen für die Land-

wirtschaft und Wald dargestellt und die Bodenfunktionen 

somit im Rahmen der Flächennutzungsplanung langfristig 

gesichert. 

In Anlehnung an die Einteilung im aktuell gültigen Land-

schaftsrahmenplan ([40] Stadt Halle (Saale), 2013) werden 

insgesamt neun Klassen gewachsenen Bodens unter-

schieden, welche durch den vorherrschenden Bodentyp 

bestimmt sind und die durch unterschiedliche Ausgangs-

gesteine der Bodenbildung, des Substrates, weiter diffe-

renziert werden können: 

 Syroseme, Regosole, Ranker, 

 (Para)Rendzinen, 

 Tschernoseme (Schwarzerden) und Mischformen 

(Braunerde-Tschernoseme, Gley-Tschernoseme, Para-

braunerde-Tschernoseme (Griserden), Pseudogley-

Tschernoseme), 

 (Para)Braunerden, 

 Podsole und Braunerde-Podsole,  

 Kolluvisole, Gley-Kolluvisole, 

ertragreiche Böden | starke anthropogene Belastung 
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Archivböden | geringe Grundwasserneubildung | starke Versiegelung im Siedlungsbereich 

 Pseudogleye und Stagnogleye, Halbgleye, 

 Auenböden, 

 Gleye und Humusgleye, 

 Siedlungs- und Kippböden, 

 gering versiegelte Siedlungsböden im Wechsel mit na-

türlichen Bodentypen. 

Alle o. g. Bodengesellschaften und Bodentypen wurden 

gemäß der Bewertungskriterien Natürliche Bodenfrucht-

barkeit, Bioptopentwicklungspotential, Wasserspeicherver-

mögen, Filter-, Puffer-, und Transformatorfunktion für 

Schadstoffe, Archivfunktion und Kohlenstoffspeicherung 

bewertet.  

Im Ergebnis sind v. a. die großflächigen Ackerebenen 

aus Tschernosemen, Braunerden und deren Mischfor-

men auf Löß hervorzuheben, die weite Teile des Stadtge-

biets von Halle (Saale) einnehmen und eine hohe bis 

sehr hohe Bodenfruchtbarkeit aufweisen und zum Teil 

stark erosionsgefährdet sind. Auch in Bezug auf ihre Funk-

tion als Archivböden zeichnen sich diese Bereiche beson-

ders aus. Als weitere typische Bodenformen sind die was-

serbeeinflussten Auenböden und Gleye in den Talauen 

der Saale und Weißen Elster zu nennen, die neben einer 

hohen Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeichervermögen, 

Kohlenstoffspeicherung und Filter- bzw. Pufferfunktion ein 

hohes Biotopentwicklungspotential aufweisen. 

Neben schützenswerten Böden sind diejenigen mit gerin-

ger Bodengüte zu nennen, die dadurch vorzugsweise neu 

zu beanspruchen sind und gleichzeitig ein hohes Entwick-

lungspotential in Richtung einer höheren Funktionserfül-

lung haben.  

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in Ka-

pitel 3.2 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.2 Schutzgut Wasser 

 

Grundwasser 

Im Zusammenhang mit der europäischen Wasserrahmen-

richtlinie (EU-WRRL) befinden sich innerhalb des Plange-

biets die sechs Grundwasserkörper (GWK). Den größten 

Anteil im Plangebiet bilden silikatische Lockergesteins-

sedimente (Porengrundwasserleiter). Die Durchlässigkeit 

dieser oberen Grundwasserleiter wird als mittel bis mäßig 

angegeben. Es handelt sich dabei um den zentralen und 

südlichen Bereich des Stadtgebietes Halle (Saale). Im 

nördlichen Bereich herrschen silikatische Festgesteine vor, 

die als Grundwassergeringleiter charakterisiert werden 

können. 

Belastungen des Grundwassers beruhen fast ausschließ-

lich auf Schad- und Nährstoffeinträgen. Hinzu kommen 

Entnahmen zur Wasserversorgung oder für eine anderwei-

tige Nutzung, z. B. durch Industrie- oder Gewerbebetriebe 

sowie Grundwasserabsenkungen durch Baumaßnahmen 

bzw. Abgrabungen und Abwassereinleitungen. 

Die Bewertung des chemischen und mengenmäßigen Zu-

stands der Grundwasserkörper erfolgt in die Kategorien 

„gut“ oder „nicht gut“. Die GWK im Plangebiet weisen alle 

einen „guten“ mengenmäßigen Zustand auf. Der che-

mische Zustand wird als „nicht gut“ bewertet. Die einzi-

ge Ausnahme davon bildet der GWK SAL GW 063, der 

über einen „guten“ chemischen Zustand verfügt. Überregi-

onal betrachtet ist das Plangebiet mit einer Grundwasser-

neubildung von 25 bis maximal 100 mm/Jahr (lediglich ent-

lang der Saale) ein Mangelgebiet der Grundwasserneu-

bildung. Geschuldet ist dies neben den Effekten des Bo-

denbewuchses/der Versiegelung der vergleichsweisen ge-

ringen Niederschlagsmenge.  

Im Plangebiet ist der Versiegelungsgrad durch städtische 

Bebauung (Wohn-, Gewerbe-, Straßenflächen) sehr hoch, 

was zu einer hohen Betroffenheit des Schutzgutes Wasser 

insbesondere für die Bestandsbauflächen führt. In diesem 

Rahmen sind Nutzungsintensivierungen zwar möglich, al-

lerdings konkret auf den nachgeordneten Planungs- und 

Genehmigungsebenen zu bewerten. Die Darstellungen 

des Flächennutzungsplans lassen für die gewachsene 

Stadt genügend Möglichkeiten, auch bei weiterer Verdich-

tung die Belange des Schutzgutes Wasser zu berücksich-

tigen. Lediglich im Bereich der Saale-Elster-Aue, entlang 

der Saale, in der Dölauer Heide sowie am nördlichen und 

östlichen Stadtrand ist durch die aufgelockerten Stadt-

strukturen bzw. Vegetations- und Wasserflächen die Ver-

siegelung geringer. Die Empfindlichkeit des Grundwassers 

gegenüber stofflichen Einträgen ist besonders in und um 

die Stand- und Fließgewässer hoch bis sehr hoch. Des-

halb sichert der Flächennutzungsplan sowohl im Sied-

lungsbereich, als auch im Landschaftsraum Grünflächen 

und Freiflächen vor einer weiteren Bebauung. 

 

Oberflächengewässer 

In der Stadt Halle (Saale) befinden sich vor allem künstlich 

geschaffene Oberflächengewässer. Darunter zählen bei-

spielsweise: Hufeisensee, Heidesee, Steinbruchsee. Dabei 

wird das Gebiet von querenden Flussläufen wie der Saale, 

der Weißen Elster durchzogen. 

Die Oberflächengewässer werden in ihrem Bestand durch 
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die Darstellung von Wasserflächen gesichert. Im Umfeld 

der Oberflächengewässer wird so weit wie möglich auf ei-

ne bauliche Nutzungsintensivierung verzichtet bzw. für 

Sportanlagen wie z. B. am Osendorfer See oder am Kanal 

Neustadt die Zielsetzung eines möglichst hohen Grünflä-

chenanteils innerhalb der Sonderbauflächen formuliert, um 

die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu minimie-

ren. Die Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft entlang einzelner Fließgewässer verdeut-

licht das Ziel der Gewässerrenaturierung oder der Anlage 

von Gewässerrandstreifen. Weitere Entwicklung im Ein-

flussbereich der Oberflächengewässer, die z. B. die fest-

gesetzten Überschwemmungsgebiete der Flüsse berüh-

ren, bedürfen einer gutachterlichen Betrachtung zur Siche-

rung der wasserschutzrechtlichen Belange. Insgesamt 

werden im Rahmen der Bestandsentwicklung der Bauflä-

chen keine Eingriffe in die Oberflächengewässer selbst 

vorbereitet und das direkte Umfeld abseits der Bestands-

baugebiete durch die Darstellung von Freiflächen vor einer 

Nutzungsintensivierung gesichert. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.3 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.3 Schutzgut Klima/Luft 

Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich von 

einerseits stark maritimer und andererseits stark kontinen-

taler klimatischer Beeinflussung. Es besteht allerdings die 

Tendenz zum kontinentalen Klimacharakter. Regionalkli-

matisch lässt sich die Stadt Halle (Saale) dem Übergangs-

bereich zwischen der niederschlagsarmen Leelage zum 

Harz und dem niederschlagsreicherem Binnenlandklima 

der Leipziger Tieflandbucht zuordnen (DWD 2018). Die 

mittlere Jahrestemperatur in der Stadt Halle (Saale) be-

trägt 9,1 °C und der mittlere Jahresniederschlag 483 

mm, wovon ca. die Hälfte allein in den Monaten von Mai 

bis August fällt (vorwiegend in Form von konvektiven Nie-

derschlägen). Mit dieser Jahressumme zählt das Untersu-

chungsgebiet zu den trockensten Regionen Deutsch-

lands.  

Die lokalklimatischen Gegebenheiten in der Planungsregi-

on orientieren sich an den einzelnen Landschaftseinheiten. 

Dabei kommt es zu einer Abgrenzung der klimatischen 

Bedingungen im Bereich des Stadtgebietes von Halle. 

Versiegelte Flächen und die großen Baumassen heizen 

sich bei sommerlicher Sonneneinstrahlung auf und spei-

chern lange Wärme. Selbst die Jahresmitteltemperauren 

liegen in Halle um mehr als 1 °C höher als in der nichtbe-

bauten Umgebung. Durch die einstrahlungsbedingte Auf-

heizung der Baumassen und den Luftaufstieg bilden sich 

bei windarmen Strahlungswetterlagen lokale Windsysteme 

aus und es kommt häufiger zu Konvektionsniederschlä-

gen. Darüber hinaus kommt es zu erhöhter Nebelhäufig-

keit in den Auenbereichen an den großen Flüssen. Die 

Nebelneigung durch Luftschadstoffe hat nach Messungen 

des Deutschen Wetterdienstes durch verbesserte Luftrein-

heit im Zeitraum 1951-2014 abgenommen (DWD 2018). 

Wiesen, Äcker, Wälder und Flussauen erfüllen als regio-

nale Freiräume eine Vielzahl von klimatischen Funktionen. 

Sie dienen als Leitbahnen bzw. Kalt-/Frischluftentsteh-

ungsgebiete insbesondere dem Erhalt der Wohn- und Le-

bensqualität.  

Entlang der Flussläufe von Saale und Weißer Elster wurde 

durch die Industrieregion Halle-Merseburg sowie Zeitz die 

Luft besonders belastet. Die Luftverschmutzung ist aber in-

folge Industriestilllegungen und durch Aufbau emissions-

armer Anlagen deutlich gesunken. Die in der Vergangen-

heit stärker in den Auen, insbesondere Wiesenniederun-

gen abgesetzten Schadstoffe kontaminierten die Böden 

und Pflanzen, die Ablagerungen wurden mit Hochwässern 

z. T. abgeführt. Die Auen neigen zur Nebelbildung. Die 

Ackerebenen der Planungsregion wurden vor allem durch 

die von der chemischen Großindustrie und der Großkraft-

werke verursachten jahrzehntelangen hohen Luftbelastun-

gen beeinflusst. Diese ist durch Sanierung und auch Be-

triebsstillegungen reduziert, aber nicht beseitigt. 

Die in der Stadt vorhandenen Bergbaufolgelandschaften 

entwickeln in ihren Abbauflächen ein spezifisches Tage-

bauklima. Durch fehlende Vegetationen und geringe Bo-

denfeuchte ist die Verdunstung stark reduziert. Reliefbe-

dingt entstehen erheblich modifizierte Windfelder mit meist 

erhöhten Turbulenzen. Kippenaufforstungen und entstan-

dene Tagebaurestseen beeinflussen ebenfalls die lokal-

klimatischen Gegebenheiten. Die größeren Wasserflächen 

bedeuten eine Erhöhung der Verdunstung, verbunden mit 

zunehmender Luftfeuchte und damit zum Teil erhöhter 

Nebelbildung. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Fachbeitrages Stadtkli-

ma ([13] Stadt Halle (Saale), 2021) wurden auf Grundlage 

einer Modellierung von Klimadaten des Deutschen Wetter-

dienstes neun Klimatope innerhalb des Stadtgebiets von 

Halle (Saale) abgeleitet. Dazu gehören Freilandklima, 

Waldklima, Innenstadtklima sowie das Klima innerstädti-

scher Grünflächen. Weil in Halle (Saale) eine große An-

Freihaltung Überschwemmungsgebiete | Trockenregion | Hitzeinsel Innenstadt 
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zahl an Kleingartenanlagen vorhanden ist, wurde das 

Kleingartenklima als weitere Klimatopklasse eingeführt, da 

es viele lokalklimatisch positive Eigenschaften aufweist 

und nicht pauschal dem Vorstadtklima oder dem Klima in-

nerstädtischer Grünflächen zugeordnet werden kann. Die 

Klimatope Freiland- und Waldklima werden als klimatische 

und lufthygienische Ausgleichs-/Entlastungsräume bewer-

tet, die Klimatope Kleingartenklima, Klima innerstädtischer 

Freiflächen, Stadtrand- und Vorstadtklima sowie Gewäs-

ser- und Seenklima (Gewässer > 5 ha) als Misch- und 

Übergangsklimate, wobei die Klimatope (Innen)Stadtklima 

und Gewerbeklima als klimatische und lufthygienische Be-

lastungsräume eingestuft werden müssen. Ein zentraler 

Befund des Fachbeitrages Stadtklima ist die verhältnis-

mäßig geringe Dynamik des Kaltluftabflusses im Stadt-

gebiet. Die entstehende Kaltluft wirkt aufgrund topographi-

scher und stadtstruktureller Gegebenheiten überwiegend 

lokal auf die direkt benachbarten Flächen oder entlang der 

Luftleitbahnen. Abseits der großen Leitbahnen nimmt der 

Einfluss schnell ab, sodass der Einfluss baulicher Verän-

derungen über relativ kurze Distanzen Wirksamkeit entfal-

tet und planerisch gesteuert werden kann. 

Für die Darstellungen der Bestandsbauflächen ist also be-

sonders der Hitzeinseleffekt der stark verdichteten inner-

städtischen Quartiere hervorzuheben. Die im Fachbeitrag 

Stadtklima aufgezeigten Maßnahmenoptionen für diese 

Bereiche lassen sich aufgrund ihrer Kleinteiligkeit (Klimao-

asen/pocket parks, Dach- und Fassadenbegrünungen, 

Straßenbäume, etc.) auf Ebene des Flächennutzungsplans 

meist nicht darstellen. Eine Ausnahme bildet die Betonung 

wichtiger Elemente der blau-grünen Infrastruktur durch 

die Darstellung von Grünflächen mit entsprechender 

Zweckbestimmung sowie die Sicherung großer Freiflächen 

(Grünzüge, Friedhöfe, Parks, etc.) im Siedlungsbereich, 

um den Belangen des Schutzgutes in den Bestandslagen 

Rechnung zu tragen. Dabei werden auch einzelne Flächen 

mit bestehender Bebauung als Grünflächen dargestellt, um 

einer weiteren baulichen Inanspruchnahme entgegenzu-

wirken oder für den Fall einer Nutzungsaufgabe eine Ent-

wicklung als positiv klimawirksame Freifläche zu ermögli-

chen. In Bezug auf die gewachsene Stadt formuliert der 

Flächennutzungsplan mit seinen Darstellungen keine di-

rekte Zielstellung zur weiteren Verdichtung innerstädti-

scher Lagen, sondern vollzieht in der Differenzierung zwi-

schen grundsätzlich weniger dichten Wohnbauflächen und 

potenziell dichteren gemischten und gewerblichen Bauflä-

chen vielmehr den Bestand nach. Für die Bereiche, die ak-

tiv in eine bestimmte Richtung entwickelt werden sollen (z. 

B. gemischte Bauflächen Thüringer Bahnhof oder Saa-

legärten am Böllberger Weg) besteht keine ausreichende 

Grundlage zur Definition einer baulichen Dichte auf Ebene 

des Flächennutzungsplanes, da auf den nachgeordneten 

Planungs- und Genehmigungsebenen eine klimaverträgli-

che und klimaangepasste Entwicklung gesichert werden 

kann. Im Rahmen der Bauflächendarstellung verbleibt al-

lerdings ein ausreichender Spielraum zur Berücksichtigung 

der Belange des Schutzgutes auf den nachgeordneten 

Planungs- und Genehmigungsebenen. Durch eine starke 

Ausrichtung auf eine Entwicklung innerhalb des Sied-

lungsbereiches wird eine kompakte Stadtstruktur und der 

Grundgedanke der nutzungsgemischten Stadt/Stadt der 

kurzen Wege befördert, indem ein Beitrag zur Senkung in-

nerstädtischer Pendlerverkehre und damit zur Senkung 

der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen geleistet 

wird. Außerhalb des Siedlungsbereiches werden klima-

wirksame Flächen wie Kaltluftentstehungsgebiete oder be-

deutsame Luftleitbahnen über die Darstellung von Flächen 

für die Landwirtschaft und Wald sowie Grünflächen gesi-

chert. Aufgrund der schwach ausgeprägten Kaltluftdyna-

mik besteht für die Darstellung von Baufreihaltebereichen 

keine hinreichende Rechtfertigung (vgl. Kapitel 4.5). Vor 

diesem Hintergrund ist auch die Neuinanspruchnahme 

bisher unbebauter Flächen gegenüber einer weiteren Ver-

dichtung der bereits bebauten Stadt in der Abwägung zu 

bewerten, da im Einzelfall auch eine großflächige Inan-

spruchnahme von Katluftentstehungsgebieten weniger 

klimatische Negativwirkung entfalten kann als eine weitere 

Verdichtung in innerstädtischen Bereichen mit starker 

Überwärmung. Eine detaillierte Bewertung der Auswirkun-

gen auf die bisher nicht baulich geprägten Flächen erfolgt 

in Kapitel 6.4 sowie Anlage 3. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.3 des Landschaftsplans sowie in dem Fachbei-

trag Stadtklima ([13] Stadt Halle (Saale), 2021). 

 

6.3.4 Schutzgut Biotope/Lebensräume 

Die Biotoptypen wurden 2018 gesamtstädtisch aktualisiert 

([41] Stadt Halle (Saale), 2020) und teilen sich auf die Bio-

toptypenklassen Wälder und Forste, Gehölze und Hecken, 

Fließgewässer, Stillgewässer, Niedermoore, Sümpfe, Röh-

richte, Grünland, Magerrasen, Felsfluren, Ackerbaulich-, 

gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope, Siedlungs-

biotope, Bebauung und Befestigte Fläche/Verkehrsfläche 

auf. Die größten flächenmäßigen Anteile nehmen mit 

geringe Kaltluftdynamik | Freiflächenentwicklung | kompakte Stadt der kurzen Wege 
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knapp der Hälfte des Gesamtgebiets die ackerbaulich-, 

gärtnerisch- und weinbaulich genutzte Biotope (25 %) 

und Siedlungsbiotope (24 %) ein (vgl. Abbildung 31). Die 

Biotoptypen werden in fünf Wertstufen eingeordnet (sehr 

gering/keine, geringe, mittlere, hohe, sehr hohe Wertigkeit). 

Zu den besonders wertvollen (sehr hohe Wertigkeit) und 

weitestgehend stark gefährdeten Biotoptypen gehören u. a.: 

 alle gemäß Anh. I der FFH-Richtlinie geschützten 

Lebensraumtypen, u. a. Trockene europäische Hei-

den, Trockene, kalkreiche Sandrasen, Naturnahe Kalk-

Trockenrasen, Subpannonische Steppen-Trocken-

rasen, Feuchte Hochstaudenfluren, Sternmieren-Ei-

chen-Hainbuchenwald, Labkraut-Eichen-Hainbuchen-

wald, Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder, 

 alle nach § 30 BNatSchG i. V. m. §§ 21 und 22 

NatSchG LSA geschützten Biotope und Alleen, u. a. 

Feldgehölze und Strauchhecken aus überwiegend 

heimischen und nicht-heimischen Arten, Streuobstbe-

stände, gewässerbegleitende Seggenriede und Bin-

sen- und Simsenriede oder offengelassene Steinbrü-

che. 

Im Detail sind folgende Biotoptypen mit mindestens hoher 

Wertigkeit hervorzuheben: 

 die insgesamt ca. 70 ha umfassenden Trocken- und 

Halbtrockenrasen der Lunzberge, Brandberge, See-

bener Berge und auf dem Ochsenberg, 

 die mesophilen Laubwälder und xerothermen Ge-

büsche, z. B. der Klausberge und der Bischofswiese, 

 die im Gebiet sehr seltenen Erlenwald- und Erlen-

bruchwaldreste am Hechtgraben, in den Brandbergen 

sowie in Kröllwitz nahe der Heide, 

 die ca. 60 ha umfassenden Frisch-, Feucht- und 

Nasswiesen der Auen und 

 die etwa 80 ha umfassenden Auenwaldreste. 

Weitere Biotoptypen mit hoher Refugialfunktion sind u. a. 

die Ackerhohlwege, die Röhrichte, Hochstauden- und 

Flussuferfluren, Gewässer und Nassstellen der Bergbau-

senkungsgebiete und die Tagebaurestgewässer. 

Bei den naturferneren, kulturgeprägten Biotoptypen 

sind vor allem drei im Stadtgebiet dominierend: 

Die intensiv und extensiv genutzten Äcker mit ca. 

2.800 ha, die Ruderalflächen mit ca. 600 ha und das 

Grünland mit ca. 980 ha Flächengröße. Während die 

Ackerflächen heute nur eine geringe Rolle hinsichtlich des 

Arten- und Biotopschutzes spielen, müssen die Ru-

deralflächen, z. B. in den Industriegebieten und an den 

Stadträndern, sowie die Forste der Dölauer Heide und der 

Tagebaufolgelandschaften je nach erreichtem Sukzessi-

onsstadium bzw. gepflanzten Baumarten als artenreich 

und somit hoch in der Lebensraumbedeutung eingeschätzt 

werden. 

Mit etwa 60 % der Gesamtfläche bestimmen die sied-

lungsgeprägten Biotoptypen das Bild der Stadt. Vor al-

lem die Baugebietsflächen mit etwa 35 % der Gesamtflä-

che der Stadt, die etwa 800 ha großen Verkehrsflächen 

und die etwa 480 ha großen öffentlichen Grünflächen und 

Parkanlagen haben große Anteile. 

Kleinflächigkeit, Arealzerschneidung, Umweltbelastung, 

Pflege- und Nutzungsintensität reduzieren den Natürlich-

keitsgrad und somit die Lebensraumbedeutung. Nur weni-

ge der hier vorkommenden Biotoptypen (Friedhöfe, alte 

Parkanlagen) besitzen eine mittlere Refugialfunktion. Be-

Abbildung 31: Flächenanteile Biotoptypenklassen Stadt Halle (Saale) 2018 

Quelle: ([41] Stadt Halle (Saale), 2020) 

überwiegend siedlungsgeprägte Biotope | Ackerflächen 
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merkenswert sind die z. T. noch gut erhaltenen, artenrei-

chen aber zugleich stark gefährdeten Biotoptypen der ver-

städterten Dorfkerne. 

Die Darstellung der gewachsenen Stadt berücksichtigt die 

Belange des Schutzgutes Biotope/Lebensräume, indem 

wichtige Strukturelemente der blau-grünen Infrastruktur 

in Form von Grünzügen dargestellt werden. Damit soll 

auch zur Vernetzung der Lebensräume innerhalb dichter 

bebauter Stadtstrukturen sowie in die für das Schutzgut 

wichtigen Landschaftsbestandteile beigetragen werden. In 

den bebauten Bereichen des Stadtgebiets besteht auch im 

Rahmen der Bauflächendarstellung genügend Spielraum, 

um die Biotop- und Lebensraumentwicklung weiter zu för-

dern, so z. B. in den Hausgärten oder kleineren Grünanla-

gen, die auf der Maßstabsebene des Flächennutzungs-

plans nicht darstellbar sind. Vorhandene gesetzlich ge-

schützte Biotope haben ihren Schutzstatus unabhängig 

von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes und 

tragen einen wichtigen Teil zur Lebensraumentwicklung in 

der Stadt bei. Außerhalb des Siedlungszusammenhangs 

trägt die Darstellung von Grünflächen oder Flächen für die 

Landwirtschaft und den Wald dazu bei, dass sich zum Teil 

auch baulich geprägte Flächen bei Nutzungsaufgabe wie-

der im Sinne der Belange des Schutzgutes entwickeln 

können bzw. dass einer weiteren baulichen Inanspruch-

nahme entgegengewirkt wird. Im besiedelten wie unbesie-

delten Bereich werden ergänzend Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft dargestellt. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.5 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.5 Schutzgut Pflanzen/Tiere/Biodiversität 

Das Stadtgebiet ist geprägt von den Kontrasten zwischen 

ausgeräumten, intensiv genutzten Agrarlandschaften und 

Teilräumen mit hochwertigen Lebensraumtypen (FFH-

Gebieten). 

Nach dem letzten Erfassungsstand umfasst die Flora von 

Halle (Saale) 1047 Arten als aktuellen Bestand und be-

rücksichtigt insgesamt 1401 Arten (Stolle & Klotz 2004). 

Den Hauptteil des aktuellen Spektrums machen indigene, 

d. h. einheimische Arten (677 = 64,7 %), eingebürgerte 

Neophyten, d. h. sich spontan vermehrende, nach 1492 

eingewanderte Arten (211 = 20,2 %) und Archäophyten, 

d. h. seit dem Neolothikum bis 1492 eingewanderte sog. 

altheimische Arten (112 = 10,7 %) aus. Über die grundle-

gende Erfassung der Flora von Halle (2004) hinaus gibt es 

kaum neue verortete Daten, hier besteht durchaus weiterer 

Bedarf an Grundlagenforschung auch im Hinblick auf das 

verbreitete Artensterben und den phänologischen Ände-

rungen durch den Klimawandel. 

Entlang der ursprünglich durch Auewälder geprägten 

Flussläufe finden sich heute nasse bzw. feuchte Wiesen, 

Gebüsche, vereinzelte Röhrichtgesellschaften, einzelne 

Auengehölze sowie verschiedene Röhrichtgesellschaften. 

Naturnahe Weichholzauen beschränken sich auf ufernahe 

Partien der Altwasserarme, Mäanderschleifen und Flutrin-

nen. Auf den zum Teil anschließenden Talhängen und 

Hochflächen sind von den ursprünglichen Waldgesell-

schaften in sonnenexponierten Lagen ebenfalls nur Reste 

vorhanden. Als Ersatzvegetation auf nicht ackerfähigen 

Standorten finden sich neben alten Weinbaustandorten, 

Streuobstflächen, kleinere Gebüsche und Gehölze, zahl-

reich Felsfluren, Trockenrasen mit einer Anzahl von Pflan-

zenarten der kontinentalen Steppen, Halbtrocken- sowie 

Steppenrasen.  

Die Waldverteilung im Stadtgebiet ist räumlich stark diffe-

renziert. Den waldreichen Gebieten des Halleschen Nord-

westens stehen die zum Teil extrem waldarmen Gebiete 

der Ackerebenen gegenüber. Die ökologische Bedeu-

tung der wenigen Wälder in den waldarmen Bereichen ist 

sehr hoch, da es sich überwiegend um naturnahe Laub- 

bzw. Laub-Nadel-Mischwälder handelt. Diese sind vielfach 

durch kleinere Bachläufe, natürliche Offen- und Grünland-

bereiche gegliedert. 

Die Ackerebenen des Planungsraums weisen aufgrund 

ihrer Strukturarmut kaum bedeutende Lebensräume und 

Artenvorkommen auf. Sie haben jedoch durch Schaffung 

strukturierender Elemente (Feldgehölze, Grünlandsäume, 

Renaturierung kleinerer Flussläufe) in den letzten Jahr-

zehnten eine Aufwertung erfahren. So spielen u. a. Flur-

gehölze eine Rolle als Horstplätze für Greifvögel, Grünland 

ist nur sehr kleinflächig, insbesondere in Auen kleinerer 

Flussläufe, vorhanden.  

Eine der Besonderheiten des Stadtgebietes sind die durch 

den Bergbau hervorgegangenen Bergbaufolgelandschaf-

ten entstandenen wertvollen aquatischen und terrestri-

schen Lebensräume. Besonders die großen Tagebaurest-

seen (v. a. Hufeisensee) haben sich zu bevorzugten Rast-

plätzen für Wasservögel entwickelt. 

Für das Stadtgebiet liegen derzeit keine flächendecken-

den aktuellen Daten zu floristischen und faunistischen 

Artvorkommen vor. Auf Basis der Schutzgebietsangaben 

und der Biotoptypenausstattung lassen sich allerdings An-

geringe Einflussmöglichkeit in der gewachsenen Stadt | vielfältiges Artenspektrum 
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gaben zu planungsrelevanten faunistischen Artengruppen 

Amphibien, Reptilien, Säugetiere (Fledermäuse, semi-

aquatische Säugetiere) und Fische machen, wobei auch 

bei diesen noch Untersuchungsbedarf besteht.  

Grundsätzlich ist zu betonen, dass sich die Mehrzahl der 

naturschutzfachlich bedeutsamen Artvorkommen durch die 

Lage der Stadt Halle (Saale) am Rand ausgedehnter Au-

enkomplexe (Saale-Elster-Aue) sowie der Porphyrland-

schaft ergeben. Daneben spielen die o. g. Bergbaufolge-

landschaften eine nicht unbedeutende Rolle. Zu den wert-

vollsten Gebieten gehören die Brandberge, der Pfingstan-

ger, das Burgholz, die Lunzberge, der Forstwerder, die 

Mötzlicher Teiche, die Klausberge, die Streuobsthänge bei 

Nietleben, Teile der Dölauer Heide u. v. a. m.; Gebiete, die 

heute zu größten Teilen unter nationalen oder europäi-

schen Schutz gestellt sind. 

Durch die Vielfalt der Lebensräume innerhalb des Sied-

lungsraums, die von naturnahen bis hin zu extrem veränder-

ten Biotopen reicht, hat sich hier eine spontane Stadtflora 

herausgebildet, die in ihrer Artenzahl das Umland ergänzt 

und zum Teil übertrifft. Dabei sind große Teile, insbesonde-

re im Innenstadtbereich, fast völlig pflanzen-, zumindest 

aber gehölzleer und im Allgemeinen frei von Oberflächen-

gewässern. Im inneren Stadtbereich bestehen in den Parks 

und in alten Friedhöfen wertvolle Biotope mit bedeutendem 

Altbaumbeständen sowie Kleingartenanlagen mit einer ho-

hen Artdichte und Vorhandensein von Blühpflanzen und 

Obstbäumen als Grundlage für Insekten und Vögel. Parallel 

hat die Bedeutung innerstädtischer Lebensräume, welche 

bspw. in Bau- oder Abrissgebieten auftreten und für Pio-

nierbesiedler eine große Rolle spielen, in den vergangenen 

Jahren infolge von Lückenbebauung und Sanierung, Begrü-

nung und Sukzession stark nachgelassen. 

Entsprechend der vorangehend beschriebenen Entwick-

lung der gewachsenen Stadt ist eine weitere Lückenbe-

bauung und Verdichtung der Bestandsbaugebiete im 

Rahmen der Darstellungen des Flächennutzungsplans 

wahrscheinlich, sodass eine starke Betroffenheit für das 

Schutzgut in diesen Bereichen zu erwarten ist. Dabei ver-

bleiben allerdings im Rahmen der gewählten Darstellun-

gen auch ausreichend Spielräume zur Sicherung der Be-

lange des Schutzgutes im Sinne einer doppelten Innen-

entwicklung für die nachgeordneten Planungs- und Ge-

nehmigungsebenen. Mit der Darstellung von Grünzügen 

und Sicherung der Entwicklung wichtiger großformatiger 

Grünflächen (Differenzierung der Friedhofsentwicklung in 

Kernflächen und extensiven Rückzugsflächen, Entwicklung 

von Kompensationflächen in Gartenanlagen) sowie der 

Vernetzung der Strukturen untereinander werden die Be-

lange des Schutzgutes berücksichtigt und insbesondere 

die Bereitstellung der Habitate im direkten räumlichen Um-

feld von Flächen, die für bauliche Entwicklungen vorgese-

hen werden, gesichert (siehe z. B. Wohnbauflächenent-

wicklung nördlich Gertraudenfriedhof). In Bereichen au-

ßerhalb des Siedlungszusammenhangs werden die Belan-

ge der Pflanzen, Tiere und der Biodiversität großflächig 

durch die Darstellung von Freiflächen sowie Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden Natur und Landschaft gesichert. Die Inan-

spruchnahme bisher unbebauter Flächen wird detailliert in 

der Einzelflächenprüfung (siehe Kapitel 6.4 sowie Anlage 

3) bewertet. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.6 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.6 Schutzgut Landschaft/naturbezogenen Erholung 

Die landschaftsästhetischen Gesichtspunkte und die Erho-

lungseignung eines Gebietes werden in der Landschafts-

planung im Schutzgut Landschaftsbild und Erholung be-

rücksichtigt. Dabei geht es in erster Linie um die Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Na-

tur und Landschaft, die es nach § 1 Abs. 1 BNatSchG zu 

schützen, zu pflegen und zu entwickeln gilt. 

Aufgrund des hohen Anteils urbaner Fläche im Plangebiet 

wurde zwischen Landschafts- und Siedlungsbereichen un-

terschieden, die im Landschaftsplan in den jeweiligen Kar-

ten „Landschaft und naturbezogene Erholung“ und „Orts-

bild und Freiraum“ dargestellt werden. Der Bestand ist in 

Steckbriefen für 43 Ortsbildeinheiten und 13 Landschafts-

raumeinheiten im Landschaftsplan beschrieben. Für den 

Teilbereich „Landschaft und naturbezogene Erholung“ 

wurden die Landschaften einschließlich besonderer Land-

schaftsräume sowie besondere Landschaftsbereiche zu-

grunde gelegt, für den Bereich „Ortsbild und Freiraum“ die 

Stadtviertel.  

Die relative Grünflächenversorgung pro Einwohner der 

einzelnen Stadtteile variiert stark und in Abhängigkeit der 

Nähe zu den großflächigen Erholungsgebieten der Auen-

bereiche Saale, Weiße Elster und Reide sowie der Dölauer 

Heide. Hervorzuheben ist die im Vergleich zu den innen-

stadtnahen Vierteln hohe Grünflächenversorgung inner-

halb der Großwohnsiedlungen der Nachkriegszeit in Neu-

stadt und Silberhöhe (zw. 20 - 35 m²/EW). 

Für die Erholungsqualität von entscheidender Bedeutung 
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ist die Vielfalt und die Eigenart der Erlebnisräume. Die 

Bewertung der Erholungsfunktion ist ebenfalls den 

Steckbriefen zu entnehmen. Hervorzuheben sind die be-

deutsamen Erholungsräume mit hoher räumlicher Vielfalt 

der Dölauer Heide, das Saaletal sowie der Hufeisensee, 

der Osendorfer See, der Heidesee, der Steinbruchsee 

und die Angersdorfer Teiche. Wohnungsnahe Grün- und 

Parkanlagen, Stadtplätze, Sport- und Spielanlagen, Mieter- 

und Kleingärten ergänzen diese großflächigen Erholungs-

gebiete und sind für die kurzfristige Erholung attraktiv bzw. 

stabilisieren die Wohnfunktion auch in den dichtbebauten 

Stadtteilen. Das Spektrum der Grünanlagen umfasst ne-

ben intensiv genutzten und gepflegten Grünanlagen und 

Gärten auch naturnahe, fast waldartige Park- und Fried-

hofsanlagen (z. B. im Gertraudenfriedhof) und land-

schaftsparkartige Abschnitte der Saaleaue. Öffentliche 

Parkanlagen und Stadtplätze bilden das Grundgerüst der 

Freiraumstrukturen der Stadt. Zu den Gebieten mit höchs-

ter räumlicher Vielfalt sind die strukturreichen Porphyrkup-

pen (Galgenberg, Ochsenberg, Klausberge), die Sumpf-

gebiete und Wälder der Aue (Gebiete um Planena und 

Osendorf, Rabeninsel, Forstwerder, Burgholz), die Streu-

obstwiesen (bei Nietleben und bei Seeben) aber auch die 

Friedhöfe, Parkanlagen, mittelalterlich geprägten Bauge-

biete und Villenviertel zu zählen.  

Hinsichtlich der Eigenart sind besonders die Räume, Ob-

jekte und Strukturelemente mit romantischem und klas-

sisch-artifiziellem Charakter von Bedeutung. Die letzten 

Reste alter Burganlagen (Giebichenstein, Moritzburg), 

extreme Felsformationen (Riveufer, Jahnfelsen, Galgen-

bergschlucht), Kirchen (insbesondere die alten Dorfkir-

chen), Mühlen (Hildebrandtsche Mühlen, Kröllwitzer Pa-

piermühle, Windmühle Lettin), beeindruckende Uferab-

schnitte von Gewässern (Westufer der Rabeninsel, Ger-

wische, Osendorfer See, Mötzlicher Teiche) und markante 

Flurgehölze (insbesondere in den Seebener Bergen) be-

sitzen einen sehr hohen Erholungswert. 

Durch Rekonstruktion bzw. Revitalisierung von Gewässern 

(Reide, Hechtgraben, Rossgraben u. a.), durch Strukturan-

reicherung der ausgeräumten Ackerflächen im Osten und 

Nordosten der Stadt, durch Verbesserung des visuellen 

Natürlichkeitsgrades (Kiesseen am Kanal, Tagebaufolge-

landschaft um den Hufeisensee und den Osendorfer See) 

können das Landschaftsbild und damit die Erholungseig-

nung in Zukunft beträchtlich gesteigert werden. 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans ermöglichen 

eine Berücksichtigung der Belange des Schutzgutes durch 

die Darstellung von Grünflächen innerhalb der gewachse-

nen Stadt mit Verbindung in die umgebenden Landschafts-

räume. Auch innerhalb der Bauflächendarstellungen ist 

prinzipiell eine Entwicklung kleinerer Grünflächen und na-

türlicher Strukturelemente für die kurzfristige Erholung der 

Bevölkerung möglich. Die Landschafts- und Erholungs-

räume außerhalb des Siedlungsraums werden im Rahmen 

der gewählten Darstellungen großflächig gesichert, aktiv 

mit Entwicklungszielstellungen in Form von Maßnahmen-

flächen versehen. Für den Fall einer Inanspruchnahme 

bisher unbebauter Flächen wird auf eine Anbindung der 

neu entstehenden Bauflächen zu den umgebenden Land-

schaftsräumen geachtet, um die Belange des Schutzgutes 

auch bei Wegfallen der Funktion von Teilbereichen zu be-

rücksichtigen. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.7 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.7 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist eine begrenzte Ressource, die 

starken Nutzungskonkurrenzen ausgesetzt ist.  

Hintergrund ist das in der deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie enthaltene Reduktionsziel der neuen Flächenbe-

anspruchung auf 30 ha pro Tag bis 2020 sowie das auf 

EU-Ebene formulierte Ziel eines „no net land take“ bis 

2050 (zu Deutsch: keine zusätzliche Beanspruchung von 

Nettobauland). Aktuell geht die Zunahme der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche (SuV) in Deutschland noch über die 

genannten Flächenziele hinaus. Lag die tägliche Zunahme 

laut BBSR im Jahr 2016 noch bei etwa 70 ha pro Tag, er-

mittelte das Statistische Bundesamt für das vierjährige Mit-

tel 2018 bis 2021 eine tägliche Zunahme von 55 ha. Damit 

geht die tägliche Flächeninanspruchnahme zwar immer 

noch deutlich über die genannten Flächenziele hinaus, 

zeigt allerdings auch eine Annährung. Allerdings ist der 

Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche nicht gleichzu-

setzen mit dem Begriff der Versiegelung, da in der Sied-

lungs- und Verkehrsfläche auch Freiflächen in nicht uner-

heblichem Umfang statistisch erfasst werden. 

In der Stadt Halle (Saale) gab es seit Anfang der 2000er 

Jahre eine zunehmende Flächeninanspruchnahme, 

welche Mitte der 2010er Jahre jedoch stagnierte und seit 

ca. einer Dekade nahezu konstant und in Teilen ab-

nehmend ist.  

Anthropogene Flächenbeanspruchung betrifft die Versie-

gelung und Überbauung durch Siedlungs- und Verkehrs-

fläche und die Veränderung der Bodenoberfläche, z. B. bei 
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der Rohstoffförderung im Tagebau, aber auch landwirt-

schaftlicher Nutzung. Gemäß § 1a Abs. 2 des BauGB soll 

mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-

gen werden, „insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 

von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 

zur Innenentwicklung“ (BauGB 2017). Damit verschärft 

sich der Nutzungskonflikt zwischen Bau- und Freiflächen 

auf innerstädtischen Freiräumen, dem mit dem Leitbild der 

„doppelten Innenentwicklung“ begegnet werden soll. 

Gut die Hälfte der Stadtfläche wurden nach Angaben der 

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder im Jahr 

2020 wird von Siedlungs- und Verkehrsflächen einge-

nommen. Die restlichen knapp 47 % des Stadtgebietes 

nehmen Vegetations- und Wasserflächen ein. 

Auf Basis von Landnutzungsdaten des Leibnitz Institut für 

ökologische Raumentwicklung wird eine parallele Abnah-

me und Zunahme der bebauten Siedlungsfläche in ver-

schiedenen Bereichen der Stadt in den Jahren 2000 und 

2017 deutlich. Sichtbar werden eine Erhöhung des Anteils 

der bebauten Siedlungsfläche v. a. im Bezirk Mitte sowie 

Ausbreitung der Siedlungsbereiche in den Stadtbezir-

ken Ost und West. Parallel ist eine Abnahme hoher Sied-

lungsdichten (> 80 %) in einzelnen Bereichen sichtbar. 

Dies betrifft Bereiche des Bezirks Süd in den Stadtteilen 

Silberhöhe, Ammendorf und Damaschkestraße; den 

Bezirk West mit den Stadtteilen Neustadt und Nietleben 

und den Bezirk Ost im Stadtteil Büschdorf.  

Mit dem Ansatz einer Minimierung der Neuflächeninan-

spruchnahme und maximalen Ausschöpfung der Entwick-

lungspotenziale innerhalb der Bestandsbauflächen wird ei-

ne starke Betonung der Innenentwicklung (vgl. Kapitel 4.1 

und 4.2) deutlich gemacht. Im Rahmen der gewählten 

Darstellungen verbleibt auch weiterhin ein ausreichender 

Spielraum, um auf den nachgeordneten Planungs- und 

Genehmigungsebenen eine doppelte Innenentwicklung 

sowie die notwendigen Flächenanteile für Grün- und Frei-

flächen innerhalb der gewachsenen Stadt auch in Verbin-

dung mit den dargestellten Grünzügen und Grünflächen zu 

sichern. Die Neuinanspruchnahme bisher unbebauter Flä-

chen wird auf das absolut notwendige Maß beschränkt und 

detailliert für die Einzelflächen bewertet, um die Auswir-

kungen auf die Belange des Schutzgutes zu mindern. Für 

bebaute Flächen mit wenig Bezug zum Siedlungszusam-

menhang stellt der Flächennutzungsplan auch Flächen für 

die Landwirtschaft oder den Wald sowie Grünflächen dar, 

um im Falle einer Nutzungsaufgabe einer erneuten bauli-

chen Entwicklung bzw. zumindest einer weiteren Flächen-

inanspruchnahme entgegenzuwirken. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.8 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.8 Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit 

Entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Men-

schen haben die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen so-

wie Erholungs- und Freizeitfunktionen. 

Die Flächennutzung in der Stadt ist im Hinblick auf die Ge-

sundheit und das Wohlbefinden des Menschen zu betrach-

ten. Dafür spielen vor allem die Wohngebiete und ihre 

funktional verknüpften Wohnumfelder, insbesondere die 

dortigen flächengebundenen Erholungs- und Freizeit-

möglichkeiten eine Rolle. In Halle (Saale) leben laut An-

gaben des Einwohnermeldeamts zum Stichtag 30.09.2022 

243.661 Einwohner auf einer Fläche von ca. 135 km². 

Besiedelte Bereiche sind über weite Teile des Stadtgebiets 

verteilt, am stärksten aber im Zentrum ausgeprägt. Unter-

brochen werden die Mehr- und Einfamilienhaussiedlungen 

vor allem von Straßen und Schienen, Offenland, Grünflä-

chen und Gewässern. Als Bereiche, die durch wenig bis 

keine Siedlungsflächen geprägt sind, sind vor allem die 

Dölauer Heide, die Lunzberge, die Seebener Berge mit 

den angrenzenden Bereichen um die Ortslagen Mötzlisch 

und Tornau, die Saaleaue und Saale-Ester-Aue sowie die 

Bergbaufolgelandschaften im Bereich zwischen Büschdorf 

und Osendorf zu nennen. Die Wohnumfelder sind hinsicht-

lich der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölke-

rung geprägt von zahlreichen städtischen Einrichtungen 

und Anlagen für Sport- und Freizeitgestaltung, wie z. B. 

Hallen- und Freibäder, Sporthallen, -plätze und -stadien. 

Im Hinblick auf die Gesundheitsvorsorge sind insbesonde-

re sechs Krankenhäuser mit neun Standorten (inklusive 

Psychiatrie) hervorzuheben, aber auch andere medizini-

sche und soziale Einrichtungen wie Altenheime oder Arzt-

praxen sind zahlreich in der Stadt vorhanden. 

Für die Gesundheit des Menschen sind negative Beein-

trächtigungen aufgrund von Lärm und Schadstoffaus-

stoß insbesondere in diesem Teilraum nicht auszu-

schließen. So entstehen u. a. durch das erhebliche Ver-

kehrsaufkommen hohe Konzentrationen von Feinstäuben. 

Zur Verringerung der Belastungen der Bevölkerung durch 

verkehrsbedingten Lärm und Emissionen wurde in den 

letzten Jahrzehnten der Bau von Haupterschließungsstra-

ßen und Ortsumgehungen vorangetrieben. In der Lärmak-

tionsplanung der Stadt Halle (Saale) ([44] Stadt Halle 

(Saale), 2019) werden die Bereiche mit Lärmbelastungen 
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durch Verkehrs- und Gewerbelärm aufgezeigt. Dabei ist 

vor allem der Straßenlärm in den Bestandsbereichen der 

gewachsenen Stadt relevant. Nach der Lärmaktionspla-

nung der Stadt Halle (Saale) sind bestimmte Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes als Gebietskulisse für „ruhige 

Gebiete“ geeignet wie Grünflächen, Flächen für Landwirt-

schaft und Wald und Wasserflächen. Da ruhige Gebiete 

eine Mindestgröße von 3 ha und einen Pegel von LDEN ≤ 

55 dB(A) aufweisen sollen, wird für Halle nach Abwägung 

mit anderen Belangen nur das Naturschutzgebiet Saale-

Elster-Aue mit 113 ha vorgeschlagen. Weiterhin werden 

durch Luftreinhalte- und Aktionspläne konkrete Maßnah-

men zur Minimierung der Feinstaubemissionen ergriffen. 

Außerdem konnte der Schadstoffausstoß der Industrie in 

den Jahren durch Stilllegung bzw. Modernisierung veralte-

ter Anlagen gesenkt werden. 

Die naturräumlich wertvollen Bereiche des Unteren Saale-

tales wurden durch Naturparkverordnungen gesichert. 

Das Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit wird 

durch die Weiterentwicklung der Bestandsbauflächen im 

Sinne einer Bereitstellung lebenswerter Stadtquartiere be-

rücksichtigt. Dabei sind die Darstellungen so gewählt, dass 

für die Schaffung von Grün- und Freiflächenstrukturen, die 

den Grundsatz der doppelten Innenentwicklung tragen, im 

Rahmen der Bauflächen genügend Spielraum besteht, um 

auf den nachgeordneten Planungs- und Genehmigungs-

ebenen umgesetzt zu werden. Die Versorgung mit öffentli-

chen Einrichtungen, die der Gesundheit und dem Wohlbe-

finden der Bevölkerung dienen, ist im Rahmen der Be-

standsbauflächen ebenfalls gesichert. Die Betonung wich-

tiger Grünzüge und Strukturelemente sowie die Vernet-

zung und Zugänglichkeit der Landschaftsräume ist ein wei-

terer Faktor zur Erhaltung und Entwicklung gesunder 

Wohn- und Arbeitsumfeldfaktoren. Dabei wird durch die 

Darstellungen des Flächennutzungsplans teilweise auch 

ein besonderes Entwicklungserfordernis betont, wenn z. B. 

Grünflächen im Bereich bestehender Straßenverkehrsflä-

chen dargestellt werden. Auch wenn der Bestand der Ver-

kehrsflächen nicht in Frage gestellt wird, wird mit der ge-

wählten Darstellungsform ein Impuls für die zukünftige 

Entwicklung blau-grüner Infrastruktur für diese Bereiche 

gesetzt. Mit der Darstellung von Freiflächen außerhalb des 

Siedlungszusammenhangs und der Vernetzung der inner-

städtischen Freiflächen in die offene Landschaft werden 

die Belange des Schutzgutes zusätzlich berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Auswirkungen des Verkehrs- und Gewer-

belärms auf das Schutzgut lässt sich für die Bestandsbe-

reiche der gewachsenen Stadt eine starke Betroffenheit 

feststellen. Im Rahmen der Darstellungen des Flächennut-

zungsplans werden die durch Lärm belasteten Bereiche al-

lerdings im planerischen Sinne nicht weiter belastet oder 

verschärft, sondern für die nachgeordneten Planungs- und 

Genehmigungsebenen mit genügend Spielraum ausge-

stattet, um die Belange des Schallschutzes zu berücksich-

tigen. Außerhalb des Siedlungsbereichs stellt vor allem die 

Sicherung von Freiflächen in Hinblick auf die Erhaltung ru-

higer Gebiete gemäß § 47d BImSchG eine Berücksichti-

gung der Belange des Schutzgutes dar. 

Die Wirkung der Neuinanspruchnahmen für Bauflächen 

und Verkehrstrassen wird detailliert in Kapitel 6.4 und An-

lage 3 ermittelt und bewertet. 

Entsprechende detaillierte Ausführungen finden sich in 

Kapitel 3.9 des Landschaftsplanes. 

 

6.3.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Das Stadtgebiet von Halle verfügt über eine Vielzahl von 

erhaltenswerten kulturhistorisch wertvollen Zeugnissen wie 

Bodendenkmale, archäologische Kulturgüter, Burg-/

Schlossanlagen, Kirchen, Park- und Gartenanlagen sowie 

historische Orts- und Stadtkerne. Diese sind in den lan-

desweiten Tourismusprojekten, wie u. a. „Straße der Ro-

manik“ und „Gartenträume“ eingebunden.  

Hinsichtlich des Teilschutzgutes der Kulturgüter wurden im 

Plangebiet insbesondere nach dem Denkmalschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) geschützte Bau- und 

sonstige Kulturdenkmale, einschließlich flächiger Denk-

malbereiche, sowie archäologische Denkmale (Bodendenk-

male) erfasst. Darüber hinaus finden sich aus menschlicher 

Tätigkeit hervorgegangene Bereiche, welche auf Grund ihrer 

Einmaligkeit von kulturhistorischer Bedeutung sind.  

Hervorzuhebende Bereiche mit hoher Dichte an Kultur-

denkmälern sind der historische Stadtkern innerhalb der 

ehemaligen Befestigung über weitgehend erhaltenem mit-

telalterlichem Straßengrundriss mit Markt und Altem Markt 

als zentralen Platzensembles sowie die angrenzenden 

gründerzeitlichen Viertel (ehemaliges Friedrichstraßen- und 

Theaterviertel, Giebichenstein und Kurviertel, Klaustorvor-

stadt, Mühlwegviertel und Neumarkt, Paulusviertel sowie 

die Bereiche mit südlichen Stadterweiterungen). 

Die Sachgüter in Form von Wohnbauten, Industrie- und 

Gewerbebauten bzw. -anlagen, öffentlichen Bauten (z. B. 

Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, Schulen, etc.), 

Sport- und Freizeitanlagen (z. B. Stadien, Sportplätze, 

Schwimmbäder, etc.) und technischen Anlagen konzentrie-
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ren sich in den gewachsenen Siedlungsbereichen der 

Stadt, sind jedoch zum Teil auch isoliert (z. B. wasser- o-

der abwasserwirtschaftliche Anlagen) im Landschaftsraum 

auffindbar. Weitere für die Allgemeinheit bedeutsame und 

raumwirksame Elemente sind z. B. Grün- und Freiflächen 

in verschiedenen Ausprägungen. Die genannten Sachgü-

ter konzentrieren sich besonders auf die Kernstadt, kom-

men jedoch z. T. auch in den Ortslagen vor. 

Außerhalb der Siedlungen sind besonders die Verkehrsinf-

rastrukturelemente zu nennen, wie das öffentliche Stra-

ßen- und Straßenbahnnetz sowie die Bahnanlagen der 

Deutschen Bahn AG. Hier sind insbesondere die Bundes-

straßen B 6, B 80, B 91 und B 100, die am nordwestlichen 

Stadtrand verlaufende Bundesautobahn A 14, die weit ver-

zweigten Landes- und Kreisstraßen die Gleisanlagen so-

wie die Zugbildungsanlage um den Hauptbahnhof der 

Stadt hervorzuheben. 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans greifen die 

vorhandenen Kultur- und Sachgüter in den Bestandsbau-

flächen auf und stehen den fachgesetzlichen Regelungen 

zum Schutz der Kulturgüter nicht im Wege. Durch die Bei-

pläne Baudenkmale und Denkmalbereiche und Archäolo-

gische Flächen- und Einzeldenkmale erfolgt eine für die 

Maßstabsebene des Flächennutzungsplans angemessene 

Kennzeichnung der bekannten Kulturgüter. Die Sachgüter 

werden weit überwiegend im Rahmen der Bauflächen 

ebenfalls in ihrem Bestand und ihrer Entwicklung gesi-

chert. Für die Bereiche mit vorhandenen Sachgütern, die 

als Grünflächen bzw. Flächen für die Landwirtschaft und 

Wald dargestellt werden, wird der Belang des Schutzgutes 

im Rahmen der Gesamtabwägung zugunsten anderer 

Umweltschutzgüter (Landschaft, Boden, Fläche, Bioto-

pe/Lebensräume) oder anderer Belange (städtebauliche 

und siedlungsstrukturelle Entwicklung) zurückgestellt. Ent-

sprechende detaillierte Ausführungen finden sich in Kap. 

3.10 des Landschaftsplanes. 

 

6.4 EINZELFLÄCHENPRÜFUNG UND 

GESAMTENTWICKLUNGSPROGNOSE 
Die Umweltprüfung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes 

Verfahren zur Prüfung der Umweltbelange in der Bauleit-

planung. Untersuchungsgegenstand sind die in § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) aufgelisteten Umweltbelan-

ge, der Naturhaushalt, die Landschaftspflege sowie die er-

gänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a 

Abs. 2 und 3 BauGB. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) werden 

Wohnbauflächen, Stadtumbauflächen, gewerblichen Bau-

flächen und Verkehrstrassen auf bisher unbebauten Flä-

chen bzw. auf Flächen ausgewiesen, die nach Rückbau 

wieder bebaut werden sollen. Diese wurden einer detail-

lierten Einzelprüfung unterzogen (Anlage 3), da die Be-

troffenheit der Schutzgüter für diese Flächen besonders 

hoch eingeschätzt wird. Die Einzelprüfung ergänzt damit 

die pauschalierte schutzgutbezogene Bewertung für die 

gewachsene Stadt sowie die Bereiche außerhalb des 

Siedlungszusammenhangs aus dem vorangehenden Kapi-

tel. In Kapitel 6.4.5 erfolgt eine Gesamtentwicklungsprog-

nose, die auch die kumulierte Wirkung der Entwicklung der 

gewachsenen Stadt, der Bereiche außerhalb des Sied-

lungsraumes sowie der in der Einzelprüfung untersuchten 

Neuinanspruchnahmen bewertet. 

Im Vordergrund der Einzelprüfung steht, neben einer all-

gemeinen Kurzbeschreibung der betroffenen Einzelflä-

chen, die Beschreibung des lokalen Zustands der einzel-

nen Schutzgüter gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 7 a) bis d) 

BauGB auf Grundlage der im Landschaftsplan der Stadt 

Halle (Saale) dargestellten Inhalte sowie eine überschlägi-

ge schutzgutbezogene Einschätzung der zu erwarten-

den Auswirkungen bei Durchführung der Planung unter 

Einbeziehung möglicher Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen sowie vereinzelt Hinweisen und Vorschlägen 

zu konkreten Kompensationsmöglichkeiten. 

 

6.4.1 Wirkungen der Flächennutzungen 

Bei der Beurteilung der möglichen Auswirkungen kann von 

nachfolgendem Wirkungsspektrum bei Baumaßnahmen 

auf Bauflächen ausgegangen werden. Neben der Grundfläche 

von Bauflächen können auch angrenzende Bereiche von be-

stimmten weitreichenden Wirkungen betroffen sein. Eine kon-

krete Angabe von Wirkdistanzen, wie z. B. 300 m baubeding-

ter Schallimmissionen, ist in Anbetracht mit Überlagerungen 

städtischer Vorbelastungen und der jeweiligen örtlich variab-

len Ausbreitungsdistanzen ungenau und entfällt demnach. 
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6.4.2 Bewertungsmodell 

Um zusätzlich zur pauschalierten schutzgutbezogenen 

Bewertung aus dem vorangehenden Kapitel eine schnell 

erfassbare und übersichtliche Einordnung der Umweltaus-

wirkungen bereitzustellen, wurde für die Einzelflächenprü-

fung ein dreistufiges verbal-argumenatives Bewer-

tungsmodell erstellt. Dieses soll eine auch für fachfremde 

Personen nachvollziehbare Kategorisierung der zu erwar-

tenden umweltbezogenen Beeinträchtigungen und damit 

verbundenen Kompensationsbedürfnisse ermöglichen. 

Gleichzeitig wurde die Möglichkeit der weiteren Nutzung, 

Anpassung und Übertragung des Modells auf zukünftige 

Projekte bzw. Fortschreibungen durch die für die Bauleit-

planung zuständigen Verwaltungseinheiten angestrebt. 

Das entstandene Bewertungsmodell unterteilt in drei über-

schlägige Beeinträchtigungsstufen: 

 

„0“  Keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzguts, ggf. unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen, zu erwarten 

„1“  erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu 

erwarten - mittlerer Eingriff und Kompensationsaufwand 

„2“  erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu 

erwarten - großer Eingriff und Kompensationsaufwand 

 

Damit hat man sich an bereits bestehenden Bewertungs-

methoden und -kategorien (z. B. nach KAISER 2013) ori-

entiert, aber auf anwendungsrelevante Stufen reduziert 

bzw. selten auftretende Ergebnisse in einer Bewertungs-

stufe zusammengeführt. Planungen/Vorhaben mit potenti-

ell positiven Auswirkungen auf ein Umweltschutzgut fallen 

somit in Beeinträchtigungsstufe 0 gemeinsam mit Planun-

gen/Vorhaben ohne erhebliche Umweltauswirkungen und 

Planungen/Vorhaben mit vermeidbaren Umweltauswirkun-

gen. Planungen/Vorhaben mit unzulässigen Wirkungen 

auf ein Schutzgut sind theoretisch der Beeinträchtigungs-

stufe 2 zuzuordnen, kommen aber im Endergebnis der 

Umweltprüfung in der Regel nicht vor, da sie im Verlauf 

der Flächensuche und Abwägung als nicht genehmi-

gungsfähig verworfen werden. Insofern scheidet eine 

Durchschnittsbildung der Bewertungsstufen für die Ge-

samtbewertung aus. 

Die genaue Trennung zwischen den Beeinträchtigungsstu-

fen und vor allem zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht als ab-

solut und schutzgutübergreifend direkt vergleichbar zu 

verstehen, sondern vielmehr in Abhängigkeit von den vor-

handenen Datengrundlagen und der Spannbreite sowie 

der planwerksinternen Verteilung vorkommender Beein-

trächtigungsintensitäten differenziert anzuwenden und auf 

eine verbal-argumentative Einschätzung zu stützen.  

Für die Anwendung auf Flächennutzungsplanebene wurden 

verschiedene Beeinträchtigungsformen und -intensitäten, 

welche überwiegend aus den Inhalten des Landschafts-

plans abgeleitet werden können, exemplarisch einzelnen 

Beeinträchtigungsstufen der Schutzgüter zugeordnet. Die 

so entstandene Tabelle soll als Orientierungshilfe dienen. 

Zur Zuordnung zu unbestimmten Größenangaben wie 

„Versiegelung/Neuinanspruchnahme mittleren oder hohen 

Umfangs“ wurden Spannbreite und Verteilung der bei die-

ser Prüfung vorkommenden Flächengrößen betrachtet und 

planwerkspezifische Grenzwerte abgeleitet, die als Orien-

tierungswerte zu verstehen sind und v. a. eine sinnvolle 

Auslastung der Bewertungsstufen 1 und 2 ermöglichen 

sollen. Daraus wird abermals deutlich, dass die Bewer-

tungsstufen vor allem als Möglichkeit dienen sollen, poten-

tielle Beeinträchtigungen und Kompensationserfordernisse 

verschiedener Flächenoptionen innerhalb eines Planwerks 

und innerhalb eines Schutzguts in Relation zu setzen.

Wirkfaktor 

Vorrangig betroffenes Schutzgut und potenzieller Wirkraum 

Mensch Boden Wasser Klima 
Arten und 

Biotope 
Landschaft 

Kultur- und 

Sachgüter 

Versiegelung  x x x x x x 

Reliefveränderung  x   x x  

Erschütterungen x x   x  x 

Veränderungen des Wasser-

haushaltes 
 x x x x   

Veränderungen der Wasserqua-

lität 
  x     

Schallimmissionen x    x   

Stoff-/Staubimmissionen x x x x x   

Lichtimmissionen x    x   

Visuelle Wirkungen x    x   

Scheuch- und Schlagwirkung     x   

Barrierewirkung/Zerschneidung x   x x x  

Sonstige Wirkungen durch Nut-

zungsumwandlung 
    x x  

Tabelle 17: Wirkmatrix der Flächennutzungen 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 
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0 Keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts ggf. unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen zu erwarten 

1 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten - mittlerer Eingriff und Kompensationsaufwand 

2 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten - großer Eingriff und Kompensationsaufwand  

SCHUTZGUT  POTENTIELLE BEEINTRÄCHTIGUNG 

Mensch/ 

Menschliche 

Gesundheit 

0  keine oder nur geringe stoffliche/nichtstoffliche Emissionen zu erwarten 

 keine klimatischen Nachteile im Innenbereich 

1  Verluste von Kaltlufteinzugsgebieten oder Beeinträchtigungen von Luftleitbahnen, die zur 
Entstehung/Verstärkung von Hitzebelastungen führen können 

 Erhöhung der Lärmbelastung oder Erhöhung von stofflichen Emissionen im Stadtgebiet 

 Verlust von Erholungsfunktionen 

2  Erhöhung der Lärmbelastung oder Erhöhung von stofflichen Emissionen in erholungsre-
levanten Bereichen oder bereits stark belasteten Wohngebieten 

 starke Verluste von Kaltlufteinzugsgebieten oder Beeinträchtigungen von Luftleitbahnen, 
die zur Entstehung/Verstärkung von Hitzebelastungen in besonders vulnerablen 
Bereichen führen können 

 Verlust bedeutsamer Erholungsflächen (z. B. Parks, Grünflächen in dicht besiedelten und 
ansonsten grünflächenarmen Bereichen) 

Kultur- und 

Sachgüter 

0  Ausschließliche Betroffenheit von nicht umweltbezogenen Sachgütern (z. B. Grundstück-
seigentum) 

1  mögliche erhebliche Betroffenheit von historischen landschaftlichen Einzelformen (z. B. 
Bäume, Baumgruppen, Alleen), archäologischer Flächendenkmale oder Denkmalbereiche 
sowie erhebliche Störungen von Sichtbereichen auf sonstige bedeutende Kulturdenkmale 

2  erhebliche Betroffenheit ausgewiesener Baudenkmale, archäologischer Kulturdenkmale 
(Bodendenkmale), charakteristischer Landschaftselemente oder historischer Landnut-
zungsformen 

Fläche 0  keine erhebliche Beeinträchtigung aufgrund der umgebenden Nutzung oder Vorbelastun-
gen (Umnutzung, Flächenrecycling) oder keine/geringfügige anthropogene Flächeninan-
spruchnahme (Bebauung, Versiegelung)  

1  Neuinanspruchnahme mittleren Umfangs* 

2  Neuinanspruchnahme hohen Umfangs** 

Boden/

Geotope 

0  keine/geringfügige Neuversiegelungen 

 flächeninterne Kompensation durch Entsiegelung möglich 

1  Versiegelung stark vorbelasteter und anthropogen überprägter Böden (z. B. bereits stark 
verdichtete Flächen, Siedlungsböden, ehemals bebaute Flächen) 

 Versiegelung ackerbaulich genutzter Böden 

2  großflächige Versiegelung ackerbaulich genutzter Böden*** 

 Versiegelung ackerbaulich genutzter Böden hoher Bodenfruchtbarkeit 

 erhebliche Betroffenheit von  
- Böden mit Biotopentwicklungspotential für stark und höchst spezialisierte, schutzwür-

dige Vegetation 
- Böden mit sehr hohem Filter- und Puffervermögen 
- sonstigen potentiell intakten und gering belasteten Böden (z. B. Gehölzbereiche, ex-

tensive Grünlandflächen, großflächige Garten-/Parkbereiche) 
- Böden mit Archivfunktion 

dreistufige Bewertung | Beeinträchtigung und Kompensationsaufwand der Umweltschutzgüter 



 

 
174 

UMWELTBERICHTFNP HALLE (SAALE)

0 Keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts ggf. unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen zu erwarten 

1 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten - mittlerer Eingriff und Kompensationsaufwand 

2 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten - großer Eingriff und Kompensationsaufwand  

SCHUTZGUT  POTENTIELLE BEEINTRÄCHTIGUNG 

Wasser 0  keine/geringfügige Neuversiegelungen 

 lineare und kleinflächige Versiegelungen, welche die Grund-
wasserbildung nicht erheblich beeinflussen und zu keinen er-
heblichen Stoffeinträgen führen 

(keine/vermeidbare er-

hebliche Beeinträchti-

gung von Oberflächen-

gewässern) 

1  flächenhafte Versiegelung mittleren Umfangs*  

 Erhöhung von Stoffeinträgen in Gebieten mit geringer bis mitt-
lerer Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen zu erwarten 

2  flächenhafte Versiegelung hohen Umfangs** 

 flächenhafte Versiegelung von Bereichen mit überdurchschnittlicher Grundwasserneubil-
dungsrate 

 erhebliche negative Auswirkungen auf Oberflächengewässer anzunehmen  

 Erhöhung von Stoffeinträgen in Gebieten mit hoher bis sehr hoher Empfindlichkeit gegen-
über Stoffeinträgen zu erwarten 

Klima/Luft 0  keine oder geringfügige Neuversiegelungen/Überbauung und keine Emissionen zu erwar-
ten 

1  Versiegelung/Bebauung von Flächen mit Gewerbe-/Innenstadt-/Stadt-/Stadtrand-/
Vorstadtklima 

 Nettoversiegelung/Überbauung sonstiger Klimatope 

 Beeinträchtigung lokaler Luftleitbahnen 

 potentiell erhebliche Erhöhung stofflicher Emissionen 

2  großflächige Nettoversiegelung/Überbauung von Flächen mit Freilandklima (Kaltluftent-
stehungsgebiete)/ Kleingartenklima/innerstädtischen Grünflächen/Waldklima - (Frischluf-
tentstehungsgebiete)*** 

 Beeinträchtigung regionaler Luftleitbahnen 

 potentiell starke Erhöhung stofflicher Emissionen 

Biotope/

Lebensräume 

0  nur Betroffenheit von Biotopen geringer Bedeutung (z. B. versiegelte Flächen, Intensiv-
acker) und mit keiner oder voraussichtlich vermeidbarer Betroffenheit von Biotopen mittle-
rer oder hoher Bedeutung 

1  erhebliche Betroffenheit von Biotopen mittlerer Bedeutung (z. B. Ruderalflächen mit mäßi-
gem Gehölzaufwuchs, extensiv genutzte Ackerflächen) 

2  erhebliche Betroffenheit von Biotopen hoher Bedeutung (z. B. strukturreiche/alte Gehölze, 
naturnahe Gewässer) 

 erhebliche Betroffenheit des ökologischen Verbundsystems/Zerschneidungswirkung auf 
Biotope hoher Bedeutung 

Pflanzen/Tiere/

Biodiversität 

0  Betroffenheit von Verkehrs-, Gewerbe-, Intensivackerflächen oder sonstigen vorbelasteten 
Flächen mit stark eingeschränktem Lebensraumpotential 

1  erhebliche Betroffenheit sonstiger Biotoptypen 

2  erhebliche Betroffenheit von Potentialräumen und Flächen mit bekannten Vorkommen ge-
schützter Arten 

Landschaft/

naturbezogene 

Erholung 

0  kleinflächige Ergänzung bereits bestehender Siedlungs-/Gewerbe-/Verkehrsflächen 

1  Neuinanspruchnahme bisher unbebauter Flächen 

2  erhebliche Betroffenheit von  
- erholungsrelevanten Grün- und Freiflächen (z. B. Parks, Grünflächen in dicht besie-

delten und ansonsten grünflächenarmen Bereichen) 
- landschaftsbildrelevanten Kulturelementen 
- Flächen mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild  
- grünes Netz/grüner Ring/überregionale Radwege 
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0 Keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts ggf. unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen zu erwarten 

1 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten - mittlerer Eingriff und Kompensationsaufwand 

2 erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten - großer Eingriff und Kompensationsaufwand  

SCHUTZGUT  POTENTIELLE BEEINTRÄCHTIGUNG 

Schutzgebiete 

und -objekte 

0  Schutzgebiete werden durch das Baugebiet nicht berührt/in Schutzzwecken voraussicht-
lich nicht beeinträchtigt 

1  Baugebiet/Trasse liegt in der Nähe eines Natura2000-Gebiets oder NSG 

 Baugebiet/Trasse liegt innerhalb eines sonstigen Schutzgebiets 

2  Baugebiet liegt innerhalb/in der Nähe eines Natura2000-Gebiets oder NSG und es wird 
eine hoher Genehmigungsaufwand erforderlich  

* planwerksspezifischer Orientierungswert: < 5 ha 

** planwerksspezifischer Orientierungswert: > 5 ha 

*** planwerksspezifischer Orientierungswert: > 2 ha 

Tabelle 18: Dreistufiges Bewertungsmodell der Umweltprüfung im Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 
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6.4.3 Anwendung Wohnbau-, Gewerbe- und Verkehrs-

flächen 

Die Ergebnisse der Einzelflächenprüfung sind Anlage 3 zu 

entnehmen. Eine Übersicht der Bewertungsergebnisse 

nach Einstufung in die Beeinträchtigungskategorien 0 bis 2 

(vgl. Kapitel 6.4.1) stellt die folgende Tabelle dar. 

Tabelle 20 gibt eine Übersicht der auf Basis der jeweiligen 

GRZ zu erwartenden Versiegelungsanteile aller im Flä-

chennutzungsplan neu ausgewiesenen Wohnbau-, Stadt-

umbauflächen und gewerblichen Bauflächen sowie Ver-

kehrstrassen im Vergleich zu bestehenden Versiegelungen 

(Schätzwert auf Grundlage von Luftbildern der Jahre 2008 

bis 2021) und der sich daraus ergebenden Differenz. Die 

Übersicht erlaubt eine Bilanzierung der potentiellen Neu-

versiegelung bei Umsetzung aller im Flächennutzungsplan 

dargestellten Flächenkategorien.  

Insgesamt kann es zu bis zu 118,6 ha Neuversiegelung 

unter Einbezug von 30,7 ha bereits bestehender Versiege-

lungsanteile innerhalb der geplanten Bauflächen und Tras-

sen (Schätzwert auf Grundlage von Luftbildern der Jahre 

2008 bis 2021) kommen. 
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GESAMT 

Wohnbauflächen  

WB01 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

WB02 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

WB03 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 

WB04 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 

WB05 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

WB06 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 

WB07 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

WB08 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 

WB09 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

WB10 2 0 2 2 2 2 1 1 1 0 2 

WB11 2 0 2 2 2 2 1 1 1 0 2 

WB12 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

WB13 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 

WB14 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 

WB15 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

WB16 1 0 2 2 2 2 2 2 1 0 2 

WB17 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 

WB18 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 

WB19 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 

WB20 1 0 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

WB21 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

WB22 1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 1 

Stadtumbauflächen 

SU01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

SU02 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

SU03 1 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 
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Fläche/

Trasse Flächengröße/Trassenlänge 

GRZ/ 

Trassenbreite 

(Annahme) 

potentielle 

Versiegelung 

bestehende 

Versiegelung * Differenz 

WB01 14,80 ha 0,6 

 

8,9 ha 0,0 ha 8,9 ha 

WB02 10,92 ha 0,6 

 

6,7 ha 0,0 ha 6,7 ha 

WB03 1,60 ha 0,6 

 

0,9 ha 0,1 ha 0,8 ha 

WB04 2,00 ha 0,6 

 

1,2 ha 0,5 ha 0,7 ha 

WB05 4,43 ha 0,6 

 

2,7 ha 1,9 ha 0,8 ha 

WB06 3,14 ha 0,6 

 

1,9 ha 0,2 ha 1,7 ha 

WB07 1,49 ha 0,6 

 

0,9 ha 0,0 ha 0,9 ha 

WB08 12,65 ha 0,6 

 

7,6 ha 0,4 ha 7,2 ha 

WB09 10,63 ha 0,6 

 

6,4 ha 7,0 ha -0,6 ha 

WB10 9,21 ha 0,6 

 

5,5 ha 0,0 ha 5,5 ha 

WB11 11,00 ha 0,6 

 

6,6 ha 0,1 ha 6,5 ha 

WB12 2,99 ha 0,6 

 

1,8 ha 1,9 ha -0,1 ha 

WB13 2,35 ha 0,6 

 

1,4 ha 0,0 ha 1,4 ha 

WB14 1,84 ha 0,6 

 

1,1 ha 0,0 ha 1,1 ha 

WB15 1,03 ha 0,6 

 

0,6 ha 0,0 ha 0,6 ha 

WB16 12,60 ha 0,6 

 

7,6 ha 0,7 ha 6,9 ha 

WB17 2,70 ha 0,6  1,6 ha 0,0 ha 1,6 ha 

WB18 0,88 ha 0,6 

 

0,5 ha 0,0 ha 0,5 ha 

Gewerbliche Bauflächen  

GW01 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 

GW04 2 0 2 2 2 2 1 1 1 0 2 

GW05 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 2 

GW06 1 0 2 2 2 2 1 0 1 0 1 

GW07 1 0 2 2 2 2 0 0 1 0 1 

GW08 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 

GW10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

GW11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verkehrstrassen 

TR01 1 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 

TR02 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

TR03 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 

TR05 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

TR07 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

TR09 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 

Tabelle 19: Übersicht Ergebnisse der Flächenbewertung auf die Umweltschutzgüter nach UVPG und Schutzgebiete der 

Stadt Halle (Saale) 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 
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Fläche/

Trasse Flächengröße/Trassenlänge 

GRZ/ 

Trassenbreite 

(Annahme) 

potentielle 

Versiegelung 

bestehende 

Versiegelung * Differenz 

WB19 4,88 ha 0,6 

 

2,9 ha 1,0 ha 1,9 ha 

WB20 3,80 ha 0,6 

 

2,3 ha 0,2 ha 2,1 ha 

WB21 3,83 ha 0,6 

 

2,3 ha 0,2 ha 2,1 ha 

WB22 2,10 ha 0,6  2,1 ha 0,0 ha 2,1 ha 

 

120,87       73,5 ha 14,2 ha 59,3 ha 

SU01 1,64 ha 0,6 

 

0,9 ha 0,5 ha 0,4 ha 

SU02 3,02 ha 0,6 

 

1,8 ha 1,0 ha 0,8 ha 

SU03 4,80 ha 0,6 

 

2,9 ha 1,7 ha 1,2 ha 

  9,46       5,6 ha 3,2 ha 2,4 ha 

GW01 13,04 ha 0,8 

 

10,4 ha 0,3 ha 10,1 ha 

GW04 11,2 ha 0,8 

 

8,9 ha 1,9 ha 7,0 ha 

GW05 5,38 ha 0,8 

 

4,3 ha 0,5 ha 3,8 ha 

GW06 16,57 ha 0,8 

 

13,3 ha 0,0 ha 13,3 ha 

GW07 9 ha 0,8 

 

7,2 ha 0,0 ha 7,2 ha 

GW08 5,67 ha 0,8 

 

4,5 ha 0,5 ha 4,0 ha 

GW10 4,91 ha 0,8 

 

3,9 ha 2,0 ha 1,9 ha 

GW11 7,35 ha 0,8 

 

5,9 ha 5,8 ha 0,1 ha 

  73,12  ha     58,4 ha 11,0 ha 47,4 ha 

TR01 3.700 m 7 m 2,6 ha 0,0 ha 2,6 ha 

TR02 452 m 7 m 0,3 ha 0,3 ha 0,0 ha 

TR05 1.578 m 7 m 1,1 ha 0,0 ha 1,1 ha 

TR07 2.450 m 12 m 2,9 ha 0,0 ha 2,9 ha 

TR03 420 m 16 m 0,7 ha 0,2 ha 0,5 ha 

TR09 3.500 m 12 m 4,2 ha 1,8 ha 2,4 ha 

  8.950 m     11,8 ha 2,3 ha 9,5 ha 

GESAMT       149,3 ha 30,7 ha 118,6 ha 

 

 

* Schätzwert auf Grundlage von Luftbildern der Jahre 2008 bis 2021 

Tabelle 20: Flächenbilanz Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Halle (Saale) -  

potentielle und bestehende Versiegelung 

Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 
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6.4.4 Zusammenfassung der tabellarischen Umwelt-

prüfung der Einzelflächen 

Die geplanten Wohnbauflächen (22 Stück mit insgesamt 

120,87 ha) werden überwiegend mit Eingriffen mittlerer 

Intensität bewertet, gefolgt von Eingriffen hoher und ge-

ringer Intensität (vgl. Tabelle 19). Sie greifen im Plangebiet 

fast ausnahmslos in starkem Maße auf Böden hoher Wer-

tigkeit zurück, die zwar durch anthropogene Vorbelastung 

aus den umgebenden Verkehrsflächen, gewerblichen Bau-

flächen, intensiver Landwirtschaft und sonstigen städti-

schen Nutzungen beeinträchtigt sind, jedoch hohe Acker-

wertzahlen entsprechend der großflächigen Verbreitung 

hochwertiger Schwarz- und Braunerden im Stadtgebiet 

von Halle (Saale) aufweisen und zum Teil eine wichtige 

Funktion als Archivboden haben. Dabei ergeben sich vor 

allem für die Wohnbauflächen WB02, WB08, WB14, WB16 

und WB22 sowie die gewerblichen Bauflächen GW01 und 

GW06 schwerwiegende Eingriffe, die auch gemäß Boden-

funktionsbewertungsverfahren des Landesamtes für Um-

weltschutz Sachsen-Anhalt (BFBV-LAU) ([45] Landesamt 

für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 2022) ein hohes bis 

sehr hohes Konfliktpotenzial aufweisen. Im Rahmen der 

Abwägung aller Belange wird aufgrund der vielfältigen und 

schwerwiegenden entgegenstehenden Belange bei einem 

Verzicht oder Ausweichen auf andere Flächen an der Dar-

stellung festgehalten. Die Wohnbauflächen WB 01, 02, 03, 

05 (zum Teil), 06 (zum Teil), 07, 10, 11, 12 (zum Teil), 13, 

14, 15, 16, 17 und 18 veranschlagen hierbei intensiv und 

geringfügig extensiv bewirtschaftete Ackerflächen. Ins-

gesamt kommt es bei Nutzung aller im Flächennutzungs-

plan festgesetzten Wohnbauflächen zu ca. 73,5 ha poten-

zieller Neuversiegelung anstehender Böden, unter poten-

tieller Wiedernutzung von ca. 14,2 ha bereits versiegelter 

Flächen. Durch die großflächige Neuinanspruchnahme von 

Ackerflächen kommt es somit zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der Schutzgüter Boden, Fläche sowie dem 

Schutzgut Wasser, da die Grundwasseranreicherung 

durch eine mögliche flächige Versiegelung gehemmt wird.  

Hinsichtlich des Schutzguts Klima/Luft kommt es mit der 

Überbauung der Ackerschläge zumeist zum Verlust von 

Kaltluftentstehungsgebieten (und bei vorhandenen Ge-

hölzflächen auch zum Verlust von Frischluftentstehungs-

gebieten) mit hohem Siedlungsbezug. Aufgrund der gering 

ausgeprägten Kaltluftdynamik innerhalb des Stadtgebietes 

sind die Auswirkungen überwiegend im direkten Umfeld 

und durch entsprechende Berücksichtigung in der weite-

ren Planung zu bewältigen. 

Die Inanspruchnahme von überwiegend intensiv bewirt-

schafteten Ackerflächen bedeutet eine weitestgehend 

unerhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Biotope/

Lebensräume und Pflanzen/Tiere/Biodiversität, wobei 

insbesondere angrenzende Wald-, Gehölz- und Wasser-

flächen (z. B. bei WB 16 und 17) sowie fehlende Basisda-

ten zum aktuellen Vorkommen von bodenbrütenden Vö-

geln, Amphibien und Reptilien eine erhebliche Beeinträch-

tigung und entsprechende artenschutzrechtliche Ver-

meidungsmaßnahmen wahrscheinlich machen. Die 

Wiedernutzung militärischer oder wirtschaftlicher Konver-

sionsflächen, z. B. der WB19 und solcher mit kleinräumi-

gem Wechsel aus Gehölzen und Offenlandflächen, z. B. 

der WB08, birgt ein mögliches Vorkommen von sogenann-

ten teils streng geschützten Kulturfolgern der Artengrup-

pen Vögel, Fledermäuse und Reptilien, dem durch vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen oder Erhalt vereinzelter 

Flächen begegnet werden muss. 

Lediglich auf die Schutzgüter Landschaft/naturbezogene 

Erholung sowie Kultur- und Sachgüter ist eine insgesamt 

geringe Konfliktintensität mit den geplanten Wohnbauflä-

chen auszumachen.  

Gesamtheitlich sind die voraussichtlichen Auswirkungen 

durch die geplante Wohnbebauung, insbesondere auf die 

Umweltschutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Mensch, Bio-

tope, Tiere und Biodiversität auf Basis der Bestandsbewer-

tung als Eingriffe mittlerer bis hoher Intensität zu bewerten. 

Eine v. a. anlagebedingte erhebliche Beeinträchtigung 

der Umweltschutzgüter bei Umsetzung der festgesetzten 

Wohnbebauung kann nur zum Teil vermieden werden. 

Entsprechend der Konfliktintensität ist von einem hohen 

internen und externen Kompensationsbedarf bei Vorha-

benumsetzung auszugehen. 

Bei den drei Stadtumbauflächen handelt es sich um Wie-

derbebauungen und Ergänzungen der Bebauung in Neu-

stadt, wodurch sich gesamtheitlich die voraussichtlichen 

Auswirkungen durch die geplante Wohnbebauung auf die 

Umweltschutzgüter auf Basis der Bestandsbewertung als 

Eingriff mittlerer Intensität bewerten lassen. Potenziell 

erhebliche Beeinträchtigung können überwiegend lokal 

kompensiert werden und durch Beschränkung der Neu-

bebauung auf bestimmte Flächenanteile stark vermin-

dert werden. Mit einer hohen Durchgrünung, klimaange-

passter Bebauung und lokaler Regenwasserretention und -

versickerung lassen sich Beeinträchtigungen der Schutz-

güter Klima, Mensch, naturbezogene Erholung und Was-

ser vermindern.  

hohe Relevanz für Boden, Fläche, Klima/Luft und Wasser bei Wohnbauflächen 
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Eine Ausnahme bieten Bereiche der Umbaufläche SU03, 

da sich hier auf Teilflächen wertgebende Gehölzbiotope 

auch mit klimatischer Ausgleichsfunktion gebildet ha-

ben, die bei der geplanten Überbauung voll- oder teilweise 

verloren gehen würden und eines hohen Kompensations-

aufwandes bedürfen. In diesem Zusammenhang ist auf ei-

ne Konzentration der neuen Bebauung auf die Bereiche 

der ehemaligen Wohnblöcke hinzuwirken. 

Die acht geplanten gewerblichen Bauflächen mit insge-

samt 73,12 ha werden weit überwiegend mit Eingriffen 

mittlerer Intensität bewertet, gefolgt von wenigen Eingrif-

fen mit hoher und einem mit geringer Intensität (vgl. Tabel-

le 19). Die gewerblichen Bauflächen sind weitestgehend 

auf Flächen mit angrenzenden bereits bestehenden Ge-

werbestrukturen und mit Anbindung an Straßen höherer 

Ordnung auf Bereichen mit Ackernutzung vorgesehen.  

Bei GW10, GW11 und GW04 (zum Teil) handelt es sich 

um Flächen mit bestehenden Gebäudebrachen und ho-

hem Versiegelungsanteil. Bei GW 10 und 11 sind aufgrund 

dieser als Vorbelastung einzustufenden Nutzungen Eingrif-

fe mit keiner oder nur mittlerer Konfliktintensität aller Um-

welt-Schutzgüter anzunehmen. 

GW01, GW04 (zum Teil), GW05, GW06, GW07 und 

GW08 sind weitestgehend auf momentan intensiv ge-

nutzten Acker- und Grünlandflächen geplant und haben 

damit, ähnlich den o. g. Wohnbauflächen, eine hohe Kon-

fliktintensität für die Schutzgüter Boden, Fläche, Klima/

Luft und Wasser. Aufgrund der hohen Nutzungsintensität 

und den damit verbundenen hohen Vorbelastungen der 

umgebenden Flächen sind die Konfliktintensitäten mit den 

Schutzgütern Biotopen/Lebensräume, Pflanzen/Tiere 

und Biodiversität als gering bzw. mittel anzunehmen.  

Das Landschafts- bzw. Ortsbild der geplanten gewerbli-

chen Bauflächen kann aufgrund der technischen Überprä-

gung der Umgebung (u. a. Verkehrstrassen, bestehende 

Gewerbe- und Industriegebäude) als vorbelastet einge-

stuft werden. Dadurch stellen sich die Einzelflächen hin-

sichtlich des Landschaftsbilds in der Gesamtbetrachtung 

als wenig empfindlich gegenüber Neubelastungen dar.  

Für das Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit erge-

ben sich indirekt hohe Konfliktintensitäten durch die Beein-

trächtigung klimatischer Ausgleichsflächen, aber 

i. d. R. geringe negative Auswirkungen der Erholungs-

wirkung, da es sich ausnahmslos um Flächen mit angren-

zenden Belastungsräumen handelt und Wohnnutzungen 

der umgebenden Flächen gering/nicht vorhanden sind.  

Besondere Kultur- oder Sachgüter weisen die geplanten 

gewerblichen Bauflächen nicht auf. Nach jetzigem Kennt-

nisstand sind keine historischen Landschaftselemente, 

ausgewiesenen Bau- oder Bodendenkmale, archäologi-

sche Fundstätten oder Flächendenkmale auf den Teilflä-

chen vorhanden. Auch wenn die geplanten gewerblichen 

Bauflächen keine kartierten archäologischen- Einzel- oder 

Flächendenkmale aufweisen, kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass bei künftigen Erdeingriffen archäologisch re-

levante Funde und Befunde freigelegt werden (vgl. Star 

Park). Als Sachgüter sind allgemein lediglich private 

Grundstücke und Gebäude auf den Flächen zu werten. 

In der zusammenfassenden Betrachtung sind die für Ge-

werbe vorgesehenen Bereiche bezüglich der Umwelt-

schutzgüter Mensch, Kultur-/Sachgüter und Landschaft als 

gering- bis mittelwertig und vergleichsweise konfliktarm 

einzustufen, da bereits nahezu durchgehend Vorbelastun-

gen bestehen. Für die Umweltschutzgüter Fläche, Boden, 

Wasser und Klima/Luft besteht für fast alle geplanten ge-

werblichen Bauflächen, insbesondere bei GW04 und 

GW05, eine erhebliche Beeinträchtigung bei einer hohen 

Konfliktintensität. Die Kompensationserfordernisse sind 

insgesamt hoch. 

Potenziell erhebliche Beeinträchtigung können, nach Ein-

schätzung auf Grundlage der zur Verfügung stehenden 

Kenntnisse auf Ebene des Flächennutzungsplans, nur 

bedingt lokal kompensiert werden. Schwer bis nicht zu 

kompensieren sind aufgrund der Großflächigkeit der Teil-

flächen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Fläche und 

Boden, da in hohem Maße Oberbodenfunktionen verloren 

gehen, sowie Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/

Luft, wenn das Gebiet für Kaltluftentstehung und -einzug 

wichtig ist, wobei sich die zu kompensierenden Beeinträch-

tigungen für das Schutzgut Klima/Luft aufgrund der meist 

geringen Kaltluftdynamik auf das nähere Umfeld be-

schränken. 

Besondere Bedeutung kommt damit der Erarbeitung eines 

klimagutachtenbasierten Bebauungs- und Freiraum-

strukturkonzepts und der Kompensation der wegfallen-

den Bodenfunktionen durch Entsiegelung oder boden-

aufwertende Maßnahmen zu, die im besten Fall im direk-

ten räumlichen Zusammenhang der jeweiligen Flächen 

stattfinden. 

Eine starke innere Durchgrünung und klimaangepasste 

Bebauung können zudem Beeinträchtigungen der Schutz-

güter menschliche Gesundheit, Klima/Luft, Wasser, Bioto-

pe/Lebensräume, Pflanzen/Tiere/Biodiversität und natur-

bezogene Erholung vermindern. 

hohe Relevanz für Boden, Fläche, Klima/Luft und Wasser bei gewerblichen Bauflächen 
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Für eine Einschätzung der Betroffenheit planungsrelevan-

ter faunistischer Arten fehlen aktuelle und flächendecken-

de Angaben. 

Die sechs geplanten Verkehrstrassen (drei Straßen-

bahntrassen und drei Straßen) werden überwiegend mit 

Eingriffen mittlerer Intensität bewertet, wenige Eingriffen 

weisen eine geringe und einer eine hoher Intensität auf. 

Bei zwei Trassen (TR01 und TR07) sind im Durchschnitt 

hohe Konfliktintensitäten zu erwarten; bei den anderen vier 

Trassen sind die Konfliktintensitäten aufgrund der geringer 

wertigen Ausprägungen der Umweltschutzgüter niedrig. 

Für die betreffenden Trassen bilden die Beschlüsse des 

Stadtrates VII/2021/02401 und VI/2016/02350 die Grund-

lage für die planungsrechtliche Vorbereitung im Flächen-

nutzungsplan (siehe auch Kapitel 4.3). 

Bei TR01 und TR07 sind Beeinträchtigungen des Bodens 

durch erhebliche Neuversiegelung bisher unversiegelter 

Böden im Rahmen der Trassenrealisierung zu erwarten, 

hieraus ergeben sich komplette Verluste des Oberbodens 

und damit der natürlichen Bodenfunktionen. Betroffen sind 

auch Böden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit und hohem 

Wasserspeichervermögen. Kompensationen durch Entsie-

gelung bzw. bodenaufwertende Maßnahmen werden in 

größerem Umfang notwendig. Es ergeben sich hier Beein-

trächtigungen der Grundwasserneubildung durch großflä-

chige Neuversiegelung auch in Bereichen überdurch-

schnittlicher Grundwasserneubildungsraten, wobei die li-

neare Versiegelung im Vergleich zu flächenhaften Versie-

gelungen weiterhin eine gute lokale Versickerung zulässt.  

Erhebliche anlage- und betriebsbedingte Schadstoffbelas-

tungen der Straßenbahnplanungen sind im Gegensatz zu 

Straßenplanungen nicht zu erwarten. Erhebliche Beein-

trächtigungen von Oberflächengewässern werden als ver-

meidbar eingestuft.  

Bei Durchführung der Infrastrukturplanungen ist mit einem 

vollständigen Verlust der vorhandenen Biotopstruktur 

zu rechnen. Es sind potentiell wertvolle und gesetzlich ge-

schützte Biotope betroffen, vielfach werden Baumfällungen 

notwendig, weshalb von einer erheblichen Beeinträchti-

gung des Schutzgutes mit einem hohen Kompensations-

erfordernis ausgegangen wird.  

Es ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen durch Ver-

siegelung von bisher unversiegelten Flächen, betroffen 

sind Ausgleichsräume mit einer hohen klimatischen Be-

deutung. Daneben wird in Flächen, die bereits klimatische 

Nachteile aufweisen, eingegriffen. Lokalklimatisch können 

sich an die Trassenplanung angrenzende Gewerbe- und 

Wohnbereiche durch die zusätzliche Versiegelung stärker 

erwärmen. Bei TR07 ist eine bauliche Beeinträchtigung 

der Luftleitbahn entlang der Saale durch die querende 

Brücke anzunehmen.  

Die TR01 befindet sich zu Teilen im Randbereich, aber 

auch innerhalb von Schutzgebieten. Deshalb wurde für die 

FFH-Gebiete „Brandberge bei Halle (DE 4437 309) und 

„Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ (DE 4437 308) 

eine FFH-Erheblichkeitsabschätzung durchgeführt. Für 

das FFH-Gebiet „Brandberge bei Halle“ konnte eine erheb-

liche/nachhaltige Beeinträchtigung vor allem durch bereits 

bestehende Vorbelastungen und die Randlage der Maß-

nahme ausgeschlossen werden. Die Betroffenheit der 

Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Dölauer 

Heide und Lindbusch bei Halle“ muss ggf. in einer FFH-

Vor- oder Kernprüfung aufgrund der möglichen Betrof-

fenheit von Lebensraumtypen und assoziierter Arten un-

tersucht werden.  

Bei allen anderen Trassen (TR02, TR03, TR05, TR09) 

handelt es sich um Bereiche mit Siedlungsböden aus Fels- 

und Gesteinsschutt mit mittlerer bis sehr hoher Versiege-

lung, die zudem durch angrenzende Straßen und sonstige 

Verkehrsflächen stark vorbelastet sind (Verdichtungen, 

Bodenaustausch, Versiegelungen). Auch die Konfliktinten-

sität mit den örtlichen Ausprägungen der weiteren Umwelt-

schutzgüter ist gering, da die geplanten Schienen- und 

Straßentrassen parallel zu bestehenden Trassen oder in-

nerhalb stark vorbelasteter Bereiche verlaufen sollen. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind gering und können dort, 

wo sie sich nicht vermeiden lassen, mit einem mittleren 

Kompensationsaufwand ausgeglichen werden. 

 

6.4.5 Gesamtentwicklungsprognose 

Für die Auswirkungen der Plandarstellungen auf die Be-

standsgebiete der gewachsenen Stadt lässt sich durch die 

starke bauliche Vorprägung eine durchgehend hohe Be-

troffenheit feststellen, mit der der Flächennutzungsplan 

umgehen muss. Dabei steht die bauliche Entwicklung der 

gewachsenen Stadt im Spannungsfeld zwischen einer wei-

teren Nutzungsintensivierung und Verdichtung und der Er-

haltung und Fortentwicklung lebenswerter städtischer 

Quartiere und grüner Freiräume. Der Flächennutzungsplan 

reagiert auf die Betroffenheiten der Schutzgüter, indem für 

diesen Prozess der Innenentwicklung im Rahmen der 

Plandarstellungen ausreichend Raum für die Berücksich-

tigung von Freiflächen und die Entwicklung blau-

grüner Infrastruktur eingeräumt und deren Wichtigkeit 

hohe Relevanz für Boden und Biotope/Lebensräume bei Verkehrstrassen | FFH-Erheblichkeitseinschätzung 
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hervorgehoben wird. In diesem Zusammenhang spielen 

die großflächig angelegten Grünflächen im Siedlungszu-

sammenhang eine hervorgehobene Rolle. Insbesondere 

in Bereichen, die von Überhitzung betroffen sind, werden 

Klimaanpassungsmaßnahmen eingefordert, die im Grün-

flächennetz der Stadt verknüpft werden können und damit 

auch einen wichtigen Beitrag vor allem für die Schutzgüter 

Biotope/Lebensräume, Pflanzen/Tiere/Biodiversität und 

Wasser leisten können. Ebenso wird eine Entwicklung der 

gewachsenen Stadt ermöglicht, die sensibel mit den An-

forderungen an Schutz vor Hochwasser und Starkregener-

eignissen sowie Trockenzeiten und Regenwasserma-

nagement umgeht und besonders sensible Bereiche von 

Bebauung freihält. In diesem Sinne rührt die Betroffenheit 

der Schutzgüter für die gewachsenen Bereiche der Stadt 

im Sinne einer Vorschädigung aus dem Bestand heraus 

und ist kein Resultat der vorliegenden Planung. Auch 

wenn der Flächennutzungsplan für Bereiche des unbe-

planten Innenbereichs keine Wirkung in Fragen der Vor-

habenzulässigkeit besitzt, bereitet er mit seinen zeichneri-

schen und verbalen Aussagen in der Begründung die zu-

künftige Nutzung in der Stadt vor und zeigt die Hand-

lungserfordernisse für die nachfolgenden Ebenen auf. 

Für den Landschaftsraum, der die gewachsene Stadt 

umgibt, sichert der Flächennutzungsplan großflächig die 

Belange der Umweltschutzgüter über die Darstellungen 

von Grünflächen, Flächen für die Landwirtschaft und den 

Wald sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft. Negative Auswirkungen auf einzelne oder mehrere 

Schutzgüter ergeben sich durch die Neuinanspruchnah-

men bisher unbebauter Flächen, die detailliert in der 

Einzelflächenprüfung im vorliegenden Kapitel und Anlage 

3 bewertet wurden. Vor allem die Schutzgüter Bo-

den/Geotope, Fläche, Wasser und Klima/Luft sind durch 

erhebliche Beeinträchtigungen betroffen, da die einzelnen 

Neuinanspruchnahmen teils große Flächen beanspruchen 

und die Beeinträchtigungen mit sehr hohem Kompensa-

tionsaufwand verbunden sind. In der Gesamtbetrachtung 

leisten diese Neuentwicklungen allerdings einen wichtigen 

Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung, indem sie 

einer einseitigen Nutzungsintensivierung, insbesondere zu 

Lasten von urbanen und suburbanen Freiräumen, inner-

halb der gewachsenen Stadt entgegentreten und eine 

stärkere Beeinträchtigung der Schutzgüter an anderer 

Stelle verhindern. So bedeutet die Neuinanspruchnahme 

in den meisten Fällen zwar eine Versiegelung von Flä-

chen, Böden und damit einhergehend einer Verschlechte-

rung des Oberflächenwasserabflusses, einen Verlust an 

Lebensräumen für die Arten sowie an Kaltluftentstehungs-

gebieten. Würde man diese Entwicklung allerdings in die 

Bereiche der gewachsenen Stadt verlagern wollen, wären 

die Belange der Schutzgüter durch weitere Versiegelung 

und Verdichtung im Bereich vorhandener Grünstrukturen, 

Heranrücken an Fließgewässer, Nutzungsintensivierung in 

hochwassergefährdeten Gebieten, zunehmender Überhit-

zung der Quartiere und Konflikten mit dem Denkmalschutz 

betroffen und das Leitbild einer doppelten (bzw. dreifa-

chen) Innenentwicklung nicht mehr umsetzbar. 

Auch wenn Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter 

zu erwarten sind, legt der Flächennutzungsplan mit seinen 

Darstellungen den Grundstein für eine nachhaltige Ent-

wicklung, die die negativen Auswirkungen auf die Um-

weltschutzgüter minimiert und an anderer Stelle positive 

Entwicklungen der Umweltschutzgüter sichert. 

hohe Relevanz für Boden, Fläche, Wasser und Klima/Luft | Interessenausgleich aller Belange 
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6.5 ALTERNATIVENPRÜFUNG 
Gemäß Anlage 1 zum BauGB, Abs. 2 d) sind im Umwelt-

bericht „in Betracht kommende anderweitige Planungs-

möglichkeiten“ zu prüfen, „wobei die Ziele und der räumli-

che Geltungsbereich [...] zu berücksichtigen sind, und die 

Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl“.  

Zu den anderweitigen Planungsmöglichkeiten können so-

wohl Standortalternativen als auch Konzeptalternativen 

zählen.  

Die Prüfung der räumlichen Alternativen zur Umsetzung 

der jeweiligen Wohn-, Gewerbe- oder Verkehrsflächen 

kann nur innerhalb des Geltungsbereichs des Flächennut-

zungsplans erfolgen, diese müssen allerdings hinsichtlich 

der Bedeutung der regionalen Entwicklung für die abzu-

wägenden Belange eingeordnet werden. Die Alternativen-

prüfung für die Neuinanspruchnahme bisher unbebauter 

Flächen wird für die einzelnen Flächennutzungsarten 

Wohnen, Gewerbe und Verkehr gesondert dargestellt, wo-

bei teilweise auch Bezug auf die konzeptionellen Alternati-

ven genommen wird. 

Die Prüfung konzeptioneller Alternativen muss sich an den 

grundsätzlichen Planungszielen der Flächennutzungs-

planung orientieren. Dazu zählen insbesondere folgende 

Planungsansätze: 

 „Doppelte Innenentwicklung“ Nachverdichtung im Be-

stand bei intensiver Begrünung bzw.  

 „dreifache Innenentwicklung“ (dasselbe + autoarme, 

Rad- und Fußverkehr fördernde Planung), 

 „Flächenrecycling“: Nutzung von Stadtumbauflächen, 

Konversionsflächen und auf Brachflächen, 

 Begrenzung der Neuinanspruchnahme bisher unbe-

bauter Flächen, 

 Beförderung einer nachhaltigen städtischen Mobilität 

vor allem durch Ausweisung von Entwicklungsflächen 

und -korridoren, 

 Erhaltung und Stärkung klimaschutzrelevanter Grün- 

und Freiflächen sowie naturräumlicher Qualitäten im 

Stadtgefüge, 

 klima- und ressourcenschonendes Bauen auf Außen-

bereichsflächen. 

In Bezug auf die Konzeptalternativen wurde die Verringe-

rung der Darstellung von Bauflächen verworfen, da der er-

rechnete Wohnbauflächenbedarf mit den dargestellten 

Flächen nur annähernd gedeckt werden kann und der Be-

darf an gewerblichen Bauflächen bereits mit den gewähl-

ten Darstellungen bei Weitem nicht gedeckt werden kann. 

Den notwendigen Ergänzungen an Verkehrstrassen wird 

mit den gewählten Darstellungen entsprochen. Zur Errei-

chung der Planungsziele besteht im Rahmen der Abwä-

gung keine Möglichkeit, die Belange der Wohnbauflächen-

entwicklung weiter zurückzustellen, sodass die Inan-

spruchnahme der Wohnbauflächen und gemischten Bau-

flächen der gewachsenen Stadt sowie zusätzliche Neuin-

anspruchnahmen erforderlich sind. Die dargestellten Be-

standsbauflächen wurden dabei so gewählt, dass sie einen 

möglichst großen Beitrag zur Innenentwicklung leisten 

können und damit eine Alternative zur Ausweisung zusätz-

licher bisher nicht in Anspruch genommener Flächen ge-

wählt. Gleiches trifft für die dargestellten gewerblichen 

Bauflächen zu, mit dem Unterschied, dass die Neuinan-

spruchnahmen auf bisher unbebauten Flächen deutlich 

hinter dem Bedarf zurückbleiben, sodass in diesem Fall 

die Alternative einer geringeren Flächenausweisung ge-

wählt wurde. Dies hängt auch mit den aktuellen Bemühun-

gen um eine regionale Verteilung des gewerblichen Bau-

flächenbedarfs der Stadt Halle (Saale) zusammen, die im 

Rahmen der Abwägung eine deutlich stärkere Zurückstel-

lung der Belange der Wirtschaft erlauben. Als konzeptio-

nelle Alternativen zu den dargestellten Verkehrstrassen 

kommt der Verzicht auf eine Trasse oder die Wahl anderer 

Verkehrsmittel in Betracht. Diese Alternativen wurden im 

Rahmen der Voruntersuchungen und -überlegungen, die 

zu den zugrundeliegenden Stadtratsbeschlüssen geführt 

haben, betrachtet und als nicht zweckmäßig erachtet. 

Eine Darstellung von mehr als den dargestellten Bauflä-

chen und Trassen kommt als Alternative in größeren Di-

mensionen nur für gewerbliche Bauflächen in Betracht, so-

fern sich eine regionale Einordnung des Bedarfs als nicht 

zielführend herausstellen sollte und eine Verortung damit 

im Stadtgebiet stattfinden muss. Eine Darstellung von 

mehr Wohnbauflächen kann mit entsprechender Begrün-

dung im weiteren Verfahren nur in sehr geringem Umfang 

oder auf bereits baulich beanspruchten Flächen erfolgen. 

Ähnlich verhält es sich mit zusätzlichen Verkehrstrassen, 

die im begründeten Einzelfall vor allem bei sehr geringen 

zu erwartenden Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 

in die Planung aufgenommen werden können. 

Für die Darstellung von Grünflächen sowie Flächen für die 

Landwirtschaft und Wald ergibt sich aus den vorangehen-

den Erläuterungen, dass eine Ausdehnung der Freiflä-

chendarstellungen zu Lasten von Bauflächen der Zielset-

zung einer bedarfsgerechten Wohn- und Gewerbeflächen-

darstellung entgegenstehen würde. Innerhalb der gewach-

senen Stadt ist die Aufteilung der Bau- und Freiflächen so 

Beachtung der Planungsziele und Ratsbeschlüsse 
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gewählt, dass den Planungszielen und beschriebenen 

Planungsansätzen Rechnung getragen wird. 

Im Ergebnis der Alternativenprüfung wurden in einem in-

tensiven Auswahlprozess 22 Wohnbauflächen, acht ge-

werbliche Bauflächen, sechs Verkehrstrassen sowie drei 

Stadtumbauflächen zur Übernahme in den Flächennut-

zungsplan und damit zur Umweltprüfung im Umweltbericht 

auf Basis der Bedarfsprognosen für Wohnen, Gewerbe 

und Verkehr bis zum Jahr 2040 und der eingangs genann-

ten Leitlinien ausgewählt. Der Auswahlprozess wird hin-

sichtlich der Standortalternativen im Folgenden detailliert 

beschrieben. 

 

6.5.1 Wohnbauflächen 

Für die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbau-

flächen wurden Standortalternativen geprüft. Grundlage 

dafür war ein Pool an rund 239 ha potenziellen Wohn-

bauflächen. Dieser Flächenpool setzte sich aus noch un-

bebauten Wohnbauflächen (135 ha) des Flächennut-

zungsplans 1998 sowie weiteren potenziell geeigneten 

Mischbau- und Gewerbeflächen (29 ha) sowie Landwirt-

schafts- und Grünflächen (75 ha) zusammen.  

Diese Potenzialflächen wurden im Rahmen der Wohnbau-

flächenbedarfsermittlung sowie weiterer Voruntersu-

chungen zum Flächennutzungsplan hinsichtlich ihrer Eig-

nung als Wohnbaustandorte bewertet. In diese Bewertun-

gen sind städtebauliche, erschließungstechnische sowie 

ökologische einschließlich stadtklimatische Kriterien be-

rücksichtigt worden. Im Ergebnis der Potenzialflächenprü-

fung wird bei 42 % der potenziellen Wohnbauflächen wird 

von einer künftigen baulichen Entwicklung abgesehen. 

Dies erfolgt zugunsten des Erhalts als Grünflächen (18 ha) 

sowie aufgrund des Vorrangs für landwirtschaftliche Nut-

zung (82 ha). Dazu gehört u. a. die große Potenzialfläche 

Dautzsch-Süd mit rund 45 ha.  

Weitere 19 ha Flächen sind für andere gemischte Nut-

zungsarten oder zur weiteren baulichen Verdichtung des 

Siedlungsbestands vorgesehen. 

Im Ergebnis werden 120 ha und somit die Hälfte der un-

tersuchten Wohnbaupotenzialflächen in den Vorentwurf 

des Flächennutzungsplans als Wohnbauflächen aufge-

nommen. Hinsichtlich konzeptioneller Alternativen wurden 

die Ausschöpfung der Innenentwicklungspotenziale 

sowie die Möglichkeiten der weiteren baulichen Verdich-

tung im Eigenheimsegment geprüft. 

Baulücken und Stadtumbauflächen, die bereits als 

Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan gelten, wurden 

flächenkonkret untersucht. Dies ergab ein Flächenpoten-

zial von 10 ha. Das weitere Innenentwicklungspotenzial 

auf Gewerbebrachen und anders genutzten Flächen wurde 

hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Mobilisierungs-

chancen auf rund 20 ha geschätzt. Insgesamt ist somit ein 

Innenentwicklungspotenzial von rund 30 ha in die Bedarfs-

deckung eingeflossen und reduziert somit den Flächen-

verbrauch der Außenentwicklung.  

 

Abbildung 32: Alternativenprüfung für Wohnbauflächen Stadt Halle (Saale) 
Quelle: eigene Darstellung 
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6.5.2 Gewerbliche Bauflächen 

Um eine bedarfsgerechte Ausstattung der Stadt Halle 

(Saale) an gewerblichen Bauflächen auf Ebene der vorbe-

reitenden Bauleitplanung zu erreichen, wurde der zukünfti-

ge Bedarf an gewerblich nutzbaren Bauflächen bis zum 

Jahr 2040 im Rahmen einer Gewerbeflächenbedarfser-

mittlung für den neuaufzustellenden Flächennutzungsplan 

ermittelt (Anlage 1).  

Die trendbasierte, standortspezifische Gewerbe- und In-

dustrieflächenprognose für die Stadt Halle (Saale) weist 

einen Gesamtbedarf an gewerblichen Bauflächen für den 

Planungshorizont bis zum Jahr 2040 von 626 ha sowie ei-

nen Gesamtneubedarf von 456 ha aus.  

Für die gewerblichen Bauflächenpotenziale des wirksamen 

Flächennutzungsplans wurde eine Prüfung hinsichtlich 

der städtebaulichen und erschließungstechnischen 

Eignung sowie der ökologischen Beeinträchtigung zu 

einer Gesamtbewertung zusammengefasst. In die Bewer-

tung wurden rund 97 ha eingestellt und rund 64 ha in die 

Darstellungen der Neuaufstellung übernommen. Die Prü-

fung potenzieller neuer Flächen erfolgte analog mit dem-

selben Bewertungsschema und brachte aus rund 440 ha 

Flächenpotenzialen 52 ha an neuen gewerblichen Bau-

flächen für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

hervor (vgl. Kap. 4.2.1). In diese Bewertung wurden eben-

falls drei sogenannte greenfield Potenzialräume, also Ge-

werbe- und Industriegroßansiedlungen aus einer vertieften 

Untersuchung von Gewerbeflächenpotenzialen sowie der 

Stadtratsbeschluss VII/2019/00008 zum Verzicht der Wei-

terführung der Planung für das Gewerbegebiet Halle-

Tornau einbezogen. Im Rahmen der Bewertung der green-

field Potenzialräume ist eine hohe Relevanz verschiedener 

Belange (v. a. Landschafts- und Bodenschutz, Klimabe-

lange, Schutzgut Mensch) für alle drei Flächen absehbar 

und gerade die kumulierte Wirkung gegenüber einzelnen 

entgegenstehenden Belangen setzt erhöhte Anforderun-

gen für die Ausweisung mehrerer großer Potenzialflächen. 

Da außerdem die mittel- bis langfristige Nachfrageentwick-

lung mit Ungewissheiten behaftet ist, soll im Sinne einer 

sachgerechten Abwägung vorerst keine der drei Potenzi-

alflächen zusätzlich zu den bereits ausgewiesenen ge-

werblichen Bauflächen dargestellt werden. Eine Verlage-

rung eines Teils des Flächenbedarfs der Stadt Halle (Saa-

le) in die umliegenden Kommunen wird als mögliche 

Perspektive in Betracht gezogen. 

 

 

Somit steht die Prüfung der Standortalternativen vorerst 

hinter der Entscheidung zur Einordnung der Gewerbeflä-

chenentwicklung in den regionalen Kontext zurück. Sollte 

sich im weiteren Zeitverlauf eine Nachfrageentwicklung 

gewerblicher Bauflächen abzeichnen, die eine Reaktion er-

fordert, da ansonsten der Belang der gewerblichen Ent-

wicklung unzulässig stark eingeschränkt würde, ist eine 

hinreichende Begründung für eine Änderung des Flächen-

nutzungsplanes und einen Rückgriff auf die bereits vorge-

nommene Bewertung gegeben. 

 

6.5.3 Verkehrstrassen 

Grundlage für die Darstellung von Verkehrstrassen im Flä-

chennutzungsplan sind der 2016 gefasste Stadtratsbe-

schluss zu den Verkehrspolitischen Leitlinien ([26] Stadt 

Halle (Saale), 2016), der 2018 beschlossene Stadtmobili-

tätsplan ([28] Stadt Halle (Saale), 2018) sowie die Ergeb-

nisse des laufenden Prozesses zur Erarbeitung eines 

ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes. 

In den dafür vorgenommenen Analysen wurde festgestellt, 

dass das Verkehrsnetz von Halle (Saale) seinen heutigen 

und vor dem Hintergrund der absehbaren prognostischen 

Verkehrsentwicklung auch zukünftigen Aufgaben weitge-

hend gerecht wird, so dass nur wenige Netzergänzungen 

des innerörtlichen Schienen- und Straßennetzes erforder-

lich sind, die Trassenfreihaltungen im Flächennutzungs-

plan notwendig machen. 

Für die weitere Entwicklung des innerstädtischen Schie-

nennetzes ist die Straßenbahn und für diese das Pro-

gramm STADTBAHN Halle (Saale) maßgebend, welches 

in drei Stufen realisiert wird. Die im Flächennutzungsplan 

dargestellten Trassenfreihaltungen und Netzergänzun-

gen resultieren aus diesem Programm. Dafür liegt eine 

Beschlussfassung des Stadtrates vor. Die für den Flä-

chennutzungsplan relevanten Trassen, die Verlängerung 

der Linie Frohe Zukunft über die derzeitige Endhaltestelle 

hinaus, die Verbindung zwischen Anhalter Platz und dem 

Betriebsbahnhof Merseburger Straße über die Industrie-

straße und die Trasse von der Endstelle Kröllwitz über 

Heide-Nord nach Lettin waren bereits im 1998 in Kraft ge-

tretenen Flächennutzungsplan enthalten. Der Verlauf der 

genannten Trassen ist durch deren Lage im vorhandenen 

Straßenraum und andere verkehrstechnische Randbedin-

gungen soweit vorgegeben, dass über die konzeptionellen 

Alternativen hinaus keine darstellungsrelevanten Standort-

alternativen der Trassen existieren. Variabel ist die Lage 

der Trasse entweder mittig oder am Rand der Straße. 

gewerbliche Entwicklung in Region verlagern | Verkehrstrassen gemäß Stadtratsbeschlüssen 
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Dies wird in der für die Trasse notwendigen Fachplanung 

entschieden und spielt für die Darstellung auf Ebene des 

Flächennutzungsplans keine Rolle. 

Für die Verbindung nach Lettin wurden u. a. Alternativen 

betrachtet, die einen längeren Verlauf entlang der Nord-

straße vorsahen und dann in einem Korridor zwischen 

Heide-Nord und der Ortslage Lettin verliefen. Letztlich ist 

die Entscheidung für die Variante gefallen, deren Um-

weltauswirkungen geringer sind und die die vorhande-

nen Wohngebiete sowie den geplanten neuen Wohn-

standort bei Lettin am besten erschließt.  

Verzichtet wurde auf Trassendarstellungen im Flächennut-

zungsplan für die Verlängerung über die Endhaltestelle 

Büschdorf hinaus über Reideburg zum Industriegebiet Star 

Park entlang der Delitzscher Straße, für die nördliche Ver-

längerung über die Endhaltestelle Trotha hinaus in das 

Gewerbe- und Industriegebiet Trotha entlang der Mag-

deburger Chaussee, für die Anbindung des Wohngebiets 

Südpark in Neustadt über den Zollrain sowie eine Verbin-

dung zwischen Wörmlitz und Beesen entlang der Kai-

serslauterer Straße, die im Flächennutzungsplan 1998 ent-

halten waren, für die aber eine wirtschaftliche Betreibung 

derzeit nicht nachweisbar ist. Sie werden aber im Beiplan 

Mobilität: Schienennetz als Optionen in Abhängigkeit von 

der städtebaulichen Entwicklung dargestellt. Eine Trassen-

freihaltung ist nicht zwingend erforderlich, da die Tras-

senführung, falls sie denn erforderlich würde, im vorhande-

nen Straßenraum ermöglicht werden soll. Die Darstellung 

aktiver Trassenrückbauvorhaben auf Ebene des Flächen-

nutzungsplanes würde der Zielsetzung einer nachhaltigen 

Mobilität für die Stadt Halle (Saale) entgegenstehen, so-

dass diese Alternative nicht in Betracht kommt. 

Für das Straßennetz in Halle besteht die wichtigste Auf-

gabe zunächst darin, dieses in Funktion und Zustand zu 

erhalten und sukzessive weiter zu verbessern sowie - wo 

aus Gründen der Leistungsfähigkeit, der Verkehrssicher-

heit oder auch der Umwelt- und Stadtverträglichkeit erfor-

derlich - punktuell umzugestalten.  

Dies bestätigt eine VISUM-Netzuntersuchung im Haupt-

straßennetz Halle (Saale) durch die PTV Group im Auftrag 

der Stadt Halle (Saale) ([42] Stadt Halle (Saale), 2022) mit 

folgenden Ergebnissen: 

 Die Aufnahme zusätzlicher, hochleistungsfähiger 

Hauptnetzstraßen (überwiegend anbaufrei, dem zügi-

gen Durchfahren vorbehalten) als Flächenvorsorge in 

den neuen Flächennutzungsplan ist derzeit unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen nicht notwendig. 

 Die Anforderungen an das Hauptstraßennetz, die sich 

aus den derzeitigen und künftigen Raumnutzungen bis 

2030 und perspektivisch bis 2050 ergeben, können vo-

raussichtlich mit Maßnahmen des Ausbaus, der Quali-

tätssicherung und dem Einsatz digitaler verkehrstech-

nischer Steuerungsmaßnahmen erfüllt werden. 

 Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten die in der 

weiteren Region umgesetzten bzw. in Umsetzung be-

findlichen Projektes aus dem Bundesverkehrswege-

plan. 

Netzergänzungen sind deshalb nur wenige vorgesehen. 

Diese waren, bis auf eine Ausnahme, im Flächennut-

zungsplan 1998 bereits enthalten. Es handelt sich um eine 

zusätzliche Saalequerung im Norden der Stadt und eine 

neue Straßenverbindung zur Erschließung der gewerbli-

chen Bauflächen in Ammendorf/Radewell. Nachrichtlich 

übernommen wird die südliche Ortsumgehung des Orts-

teils Bruckdorf, für die das Land Sachsen-Anhalt ein Plan-

feststellungsverfahren durchführt. Der Flächennutzungs-

plan 1998 enthielt dazu eine Variantendarstellung mit einer 

nördlich und einer südlich an der Ortslage Bruckdorf vor-

beiführenden Trasse. Neu hinzugekommen ist eine An-

bindung des geplanten neuen Quartiers auf dem ehema-

ligen RAW-Gelände über eine Trasse ausgehend von der 

B 6/Leipziger Chaussee als Ergebnis einer verkehrsplane-

rischen Untersuchung zur Erschließung des Areals. 

Zusätzliche Saalequerungen wurden seit 1990 mehrfach 

untersucht. Zu Diskussion standen ein nördlicher, ein mitt-

lerer und ein südlicher Saaleübergang. Für alle Saaleque-

rungen waren die Belange der städtebaulichen Integration 

und der Umweltschutzgüter zu prüfen, da alle Trassen 

durch die sensible Saaleaue verlaufen, die abschnittsweise 

den höchsten Schutzstatus der EU als FFH-Gebiete be-

sitzt. Der mittlere und der südliche Saaleübergang wur-

den aus verkehrlichen und wirtschaftlichen Gründen 

und nicht zuletzt aufgrund der Umweltauswirkungen ver-

worfen und planerisch nicht weiterverfolgt. 

Die Bestimmung möglicher Trassen durch die Aue wurde 

durch Stadtratsbeschluss auf den nördlichen Korridor zwi-

schen der Ortslage Lettin und dem Hafengebiet an der  

L 50 beschränkt. Bei der Erarbeitung von Varianten inner-

halb dieses Korridors im Jahr 2021 wurde eine Einhaltung 

der Stadtgrenze der Stadt Halle (Saale) berücksichtigt. 

Neben den verkehrsplanerischen Aspekten war für die Li-

nienfindung die umweltfachliche Beurteilung zu berück-

sichtigen. Diese erfolgte im Rahmen einer Umweltverträg-

lichkeitsstudie (UVS).  

umfangreiche Variantenuntersuchungen Saaleübergang und Stadtbahn 
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Drei Varianten waren in der engeren Betrachtung. Dabei 

zeichnete sich insbesondere für zwei Varianten ein erheb-

liches umweltfachliches Konfliktpotential ab, bedingt durch 

das FFH-Gebiet „Brandberge“, das von diesen beiden Va-

rianten gequert und zu erheblichen Beeinträchtigungen 

von Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes füh-

ren würde. 

Mit der verbleibenden am nördlichen Stadtrand gelegenen 

Variante können Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes 

vermieden werden. Der Trassenverlauf entspricht in etwa 

dem, der bereits im Beiplan zum Flächennutzungsplan 

1998 eine Option war. 

Die auf der Grundlage von Untersuchungen vorgesehene 

Trasse für die sogenannte Gewerbestraße Ammendorf, die 

von der Regensburger Straße kommend parallel zur 

Bahnstrecke verläuft und an die Europachaussee anbin-

det, wurde ebenfalls übernommen. In dem relativ engen 

Korridor zwischen Bahntrasse und Bebauung sind kaum 

grundsätzliche alternative Trassenführungen möglich. 

Der Flächennutzungsplan stellt zwei Varianten im südli-

chen Trassenabschnitt für die Anbindung an die Regens-

burger Straße dar.  

Von der sogenannten „Zootrasse“, die parallel zur Bahn-

strecke verlaufend die Trothaer Straße vom damals noch 

erheblichen Durchgangsverkehr entlasten sollte, wird nur 

noch ein kleines Teilstück zwischen Paracelsusstraße und 

Geschwister-Scholl-Straße dargestellt, das zur besseren 

Erschließung der Sportanlagen an der Geschwister-

Scholl-Straße bzw. am Galgenberg dienen soll. 

Aufgrund der Ergebnisse von Netzuntersuchungen und der 

prognostizierten geringeren Verkehrsmengen wird auf 

die Darstellung einiger Freihaltetrassen, die der Flächen-

nutzungsplan 1998 noch enthalten hat, verzichtet. Dazu 

gehören neben dem bereits genannten südlichen Saale-

übergang und der Zootrasse die Ortsumgehungen für Rei-

deburg und Lettin/Dölau (die sogenannte Nördliche Rand-

straße). 

Für die Ortsdurchfahrten Reideburg und Büschdorf zum 

Beispiel sind nach Fertigstellung der Europachaussee Ent-

lastungen eingetreten, so dass diese Ortsumgehungen 

nicht mehr erforderlich sind. 

Eine darüber hinaus gehende Darstellung zusätzlicher 

Trassen kann nicht als bedarfsgerecht angesehen werden 

und würde vor allem in Bezug auf die Umweltschutzgüter 

Konflikte hervorrufen, die in der Abwägung nicht sachge-

recht zu bewältigen wären. Ein Verzicht auf die dargestell-

ten Netzergänzungen oder eine Rückentwicklung des Ver-

kehrsnetzes würde als Alternative allerdings ebenfalls den 

Belang einer nachhaltigen Verkehrs- und Mobilitätsent-

wicklung zu weit zurückstellen. 

 

teilweise planerische Rückentwicklung geplanter Verkehrstrassen 
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6.6 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- 

UND AUSGLEICHSMAßNAHMEN SO-

WIE VORSCHLÄGE ZUR UMWELT-

ÜBERWACHUNG 
 

6.6.1 Generelle Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen 

Die potenziellen negativen Umweltauswirkungen von 

Maßnahmen der Flächennutzungsplan-Neuaufstellung las-

sen sich durch entsprechende Vermeidungs- und  

 

Minimierungsmaßnahmen soweit reduzieren, dass die Be-

lange der Umweltschutzgüter im Rahmen der Abwägung 

sachgerecht eingeordnet werden können. In der nachfol-

genden Tabelle sind bei allen Erweiterungsflächen zu be-

rücksichtigende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men aufgelistet, die als fachlicher Standard angesehen 

werden können. Sie sollen im Zuge der Plandurchführung 

(verbindliche Bauleitplanung bzw. Planfeststellungs-/

Genehmigungsverfahren) konkret fest- bzw. umgesetzt 

werden. 

Flächendarstellung Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Siedlungsflächen 

(inkl. Grünflächen) 
- Beschränkung der Versiegelung von Freiflächen auf das absolut notwendige Maß (Minimierung des 

Versiegelungsgrads) 

- Festsetzung zur Verwendung wasserdurchlässiger Materialien für Stellplätze, Fußwege, Lagerflä-

chen u. ä. (soweit keine wassergefährdenden Stoffe gelagert werden) 

- Reduzierung der Abgrabungen, Aufschüttungen und Bodenumlagerungen auf das unbedingt erfor-

derliche Maß 

- Erhalt von Gewässern und Gewässerschutzstreifen bzw. Renaturierung naturferner Gewässerab-

schnitte 

- weitest gehender Erhalt sehr hoch- bzw. hochwertiger Biotopbestände 

- Einhaltung von Mindestabständen zu Waldflächen oder zu angrenzenden, ökologisch sensiblen Bi-

otopkomplexen 

- Vorrang der Retention und Versickerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswassers vor 

Ort oder auf angrenzenden Flächen 

- landschaftliche Einbindung/Randeingrünung und Durchgrünung der neuen Siedlungsgebiete, Ver-

wendung natur- und kulturraumtypischer Pflanzenarten 

- Minimierung von Stoffeinträgen, insb. durch extensive Pflege der zukünftigen Grünflächen, Aus-

schluss boden- und grundwassergefährdender Nutzungen/Ausschluss bestimmter Nutzungsarten 

im Bebauungsplan gemäß § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO in empfindlichen Bereichen, Verwendung ge-

prüften Materials für Bodenaufschüttungen 

- Anpassung der Höhe und Dichte der Bebauung sowie der Anordnung und Ausrichtung der Gebäu-

de an die Durchlüftungserfordernisse 

- Dachflächenbegrünung ebener oder flach geneigter Dächer (insb. Dachflächen von Garagen und 

Carports) 

- Schutz empfindlicher Nutzungen durch Gebietsgliederung, Abstandsregelungen u. ä. 

- falls erforderlich: Festsetzung von Emissionsbeschränkungen für Betriebe oder technische Anlagen 

- Festsetzung von baulichen oder sonstigen technischen Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (z. B. Schallschutzanforderungen an Gebäudefassaden) oder entsprechende 

Flächen hierfür (z. B. Schallschutzbauwerke) 

- Verzicht auf Verwendung von Leuchtreklame zur freien Landschaft hin 

- energieoptimierte Bauweise, Gebäudeformen und -ausrichtung sowie umweltfreundliche Infrastruk-

tur (Energieversorgung, Verkehrsanbindung) 

- sachgemäßer Umgang mit Baufahrzeugen/-materialien 

- Einhaltung von ökologisch begründeten Bauzeiten/Durchführung von Schutzmaßnahmen nach DIN 

18920 (bspw. bei angrenzenden, ökologisch sensiblen Bereichen) 

Tabelle 21: Prinzipiell bei allen Erweiterungsflächen zu berücksichtigende Vermeidungs- und 

Verringerungsmaßnahmen 

Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Übersicht Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 
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6.6.2 Ortsspezifische Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Die tabellarische Umweltprüfung (vgl. Anlage 3) nennt für 

jede flächenrelevante Neuinanspruchnahme im Flächen-

nutzungsplan mögliche Vermeidungsmaßnahmen zur Mi-

nimierung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Beein-

trächtigungen (soweit auf Ebene der Flächennutzungspla-

nung möglich). 

 

6.6.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die geplanten Flächennutzungen bedeuten kompensati-

onspflichtige Eingriffe, die potentiell durch die in Kapitel 

4.5 des Landschaftsplans genannten Maßnahmen inner-

halb der Landschafts- und Siedlungsräume ausgeglichen 

werden können. 

Grundlage des Verfahrens zur Bewertung und Bilanzie-

rung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt ist die Erfas-

sung und Bewertung von Biotoptypen; diese erfolgt 

sowohl für die unmittelbar von einem Eingriff betroffenen 

Flächen als auch für die Flächen, auf denen Kompensati-

onsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Die Biotope 

fungieren als „hochaggregierte Indikatoren“, über die die 

abiotischen Schutzgüter Wasser, Luft und Boden, die bio-

tischen Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie das Land-

schaftsbild mitberücksichtigt bzw. kompensiert werden. 

Für die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffsfolgen ist 

die Ausgangssituation der unmittelbar vom Eingriff be-

troffenen Flächen und der zu erwartende Zustand nach 

Durchführung des Eingriffs zu erfassen. Die Gesamtfläche 

ist dabei jeweils nach ihren Teilflächen für den Zustand vor 

und nach dem voraussichtlichen Eingriff einem der in der 

Biotopwertliste aufgezählten Biotoptypen zuzuordnen und 

differenziert zu bewerten. 

Gemäß Absatz 3 der Richtlinie über die Bewertung und Bi-

lanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt (Bewer-

tungsmodell Sachsen-Anhalt) ([43] Ministerium für Land-

wirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (MLU), 

2009) werden die Wertstufen der Biotoptypen mit den je-

weils betroffenen Flächengrößen multipliziert. Aus dem 

Vergleich der so ermittelten, dimensionslosen Indizes wird 

die eingriffsbedingte Wertminderung nach dem Eingriff 

festgestellt. Die auf diese Weise ermittelte Differenz stellt 

gleichzeitig das Maß für den erforderlichen Kompensa-

tionsumfang dar. 

Für die Bewertung und Bilanzierung der Kompensations-

maßnahmen ist die Ausgangssituation der dafür vorgese-

henen Flächen auf gleiche Weise differenziert nach Le-

bensraum- oder Biotoptypen zu erfassen. Ebenso differen-

ziert ist die festgestellte oder zu erwartende naturschutz-

fachliche Wertigkeit der Fläche nach erfolgter Durchfüh-

rung der Maßnahmen zu erfassen. Aus der Differenz ergibt 

sich die anrechenbare Wertsteigerung der Fläche.  

Der Planwert dient der Inwertsetzung der zur Kompensati-

on der Eingriffsfolgen geplanten Biotopentwicklungsmaß-

nahmen. In der Regel ist der Planwert niedriger als der je-

weilige Biotopwert. Je länger die Entwicklungsdauer und je 

höher das Wiederherstellungsrisiko des Biotoptyps, desto 

stärker weicht der Planwert vom Biotopwert ab. 

Die in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit 

einer Neuinanspruchnahme verbundenen Wohn-, Stad-

tumbau- sowie gewerblichen Bauflächen umfassen vor-

nehmlich intensiv genutzte Ackerflächen (ca. 45,5 %), 

Abbildung 33: Flächenanteile von Biotoptypen innerhalb der geplanten neuen Wohn-, Stadtumbau- und gewerblichen 

Bauflächen 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023), Biotoptypen nach ([41] Stadt Halle (Saale), 2020) 

überschlägige Ermittlung Kompensationsaufwand | Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt 
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siedlungsgeprägte ruderalisierte Flächen (rund 11,9 %), 

Extensiväcker (ca. 10,4 %) und reine Siedlungsbiotope 

(Gewerbe- und Verkehrsflächen sowie -brachen), die zu-

sammen rund 10 % der Gesamtfläche aller geplanten Nut-

zungen ausmachen (vgl. Abbildung 31). 

Dabei spiegeln die Anteile die Intensität der eigentlichen 

Flächeninanspruchnahme nur ansatzweise wider, da durch 

die erwartbaren Grundflächenzahlen (Wohn- und Stad-

tumbauflächen: 0.6, gewerbliche Bauflächen: 0,8) die tat-

sächliche Überbauung/Versiegelung geringer ausfällt 

und ein anteiliger Ausgleich innerhalb der Flächen selbst 

stattfindet. 

Tabelle 22 stellt deswegen die Biotope mit den größten 

Flächenanteilen innerhalb der jeweiligen geplanten Flä-

chennutzungen des Flächennutzungsplans und den poten-

tiellen Biotopwertminderungen unter Berücksichtigung ei-

ner maximal erwartbaren GRZ von 0,6 (Wohn- und Stad-

tumbauflächen) und 0,8 (gewerbliche Bauflächen) dar, un-

ter der Annahme, dass jedes Biotop innerhalb der einzel-

nen Flächen anteilig mit der jeweiligen GRZ beansprucht 

wird (z. B. 0,6 also 60 % den intensiv genutzten Acker). 

Die Biotopwertminderung ist dabei die eingangs be-

schriebene Differenz aus dem Biotopwert (zw. 0 und 20) 

und Planwert (0) und umfasst rund -10.940.000 Wert-

punkte für die Wohn-, Stadtumbau- und gewerblichen 

Bauflächen als überschlägige Ermittlung auf Grundlage 

der im Flächennutzungsplan verfügbaren Informationen 

und Rahmenbedingungen. 

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nach Mög-

lichkeit innerhalb der direkten Umgebung oder der jeweili-

gen Landschaftsräume vorzusehen. Ist dies nicht vollstän-

dig möglich, ist ihre Realisierung auch nach Absprache mit 

der jeweiligen Genehmigungsbehörde außerhalb der 

Landschaftsräume möglich. 

 

 

Fläche/Trasse Flächen-

größe in 

ha 

Biotope mit den größten Flächenanteilen innerhalb der 

jeweiligen geplanten Flächennutzungen des FNP 

Potentieller Biotopwert-

verlust unter Berück-

sichtigung der GRZ * 

Wohnbauflächen 

Gesamte 

Wohnbauflä-

chen 

(GRZ 0,6) 

120,87 ha 

  

 Äcker und landwirtschaftlich genutzte Flächen (intensiv 
genutzte Äcker, Biotopwert 5) 

 Sukzessionsbiotope mit z. T. mehrjähriger Ruderalflur 
(Biotopwert: ca. 10 - 15) 

 Gärtnerisch genutzte Flächen (Erholungsgärten, etc., 
Biotopwert: 6) 

ca. - 4.500.000 

Stadtumbauflächen 

Gesamte Stad-

tumbauflächen 

(GRZ 0,6) 

9,46 ha 

 

 Wohnbebauung (Zeilenbebauung der Nachkriegszeit, 
Biotopwert: 0) 

 stark genutzte sonstige Grünflächen, Ruderalfluren 
(Biotopwert: 10 - 12) 

  Verkehrsflächen (befestigte Straßen, Biotopwert: 0)  

ca. - 590.000 

Gewerbliche Bauflächen 

Gesamte ge-

werbliche Bau-

flächen 

(GRZ 0,8) 

73,12 ha   Äcker und landwirtschaftlich genutzte Flächen (intensiv 
und extensiv genutzte Äcker, Biotopwert: 5- selten 20) 

 Gewerbeflächen und -brachen (Biotopwert: 0) 

 Gärtnerisch genutzte Flächen (Erholungsgärten, etc., 
Biotopwert: 6) 

ca. - 5.850.000 

 Gesamt - 10.940.000 

Verkehrstrassen 

Gesamt 8.950 m Diverse v. a. stark siedlungsgeprägte Biotope mit Wertig-

keiten zw. 0 - 15 

- Bilanzierung nicht flä-

chenkonkret ermittelbar, 

erfolgt in Fachplanung - 

Tabelle 22: Biotope mit den größten Flächenanteilen innerhalb der jeweiligen geplanten Flächennutzungen des 

Flächennutzungsplans und der potentielle Biotopwertverlust unter Berücksichtigung der GRZ von 0,6 (Wohn- und 

Stadtumbauflächen) und 0,8 (gewerbliche Bauflächen) 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Abschätzung Biotopwertverlust | - 10.940.000 Wertpunkte  
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In erster Linie kommen für Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen Flächen mit stark durch den Menschen über-

formten und veränderten Biotopen in Betracht, die zu 

wertvollen Biotopen entwickelt werden können. Auch in 

Schutzgebieten, z. B. Landschaftsschutzgebieten, können 

Kompensationsmaßnahmen durchgeführt und als Aus-

gleich angerechnet werden. 

In Abbildung 34 sind den Flächenkategorien der Neuauf-

stellung des Flächennutzungsplans der Stadt Halle (Saale) 

potentiellen Kompensationsflächen gegenübergestellt, die 

die in Kapitel 4.5 des Landschaftsplans aufgeführten Maß-

nahmen aufgreifen. Außerdem sind die Landschaftsräume 

abgebildet, in denen die jeweiligen Beeinträchtigungen im 

Regelfall kompensiert werden sollten. Für die Wohn-, 

Stadtumbau und gewerblichen Bauflächen ist ein hohes 

Kompensationspotential im direkten Umfeld der ge-

planten Flächennutzungen und innerhalb der jeweils er-

forderlichen Landschaftsräume abzuleiten. 

Übersicht Kompensationsflächenpotenziale 

Abbildung 34: Geplante Flächennutzungen und potentielle Flächen zur Kompensation mit Darstellung der 

Landschaftsräume 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 
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Tabelle 23 beinhaltet eine Darstellung der potentiellen 

Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle 

(Saale) und der bei vollständiger Nutzung aller Flächen 

entstehende Kompensationsüberschuss aus der Differenz 

vom, meist geringwertigen Ausgangszustand der Maß-

nahmenflächen gegenüber dem Planwert bei Umsetzung 

der 18 genannten Maßnahmen zur Erhalt, Entwicklung und 

Aufwertung von Flächen (ca. 126.930.000). Dabei ist die 

Auswahl der Flächenvorschläge allein nach naturschutz-

fachlicher Eignung erfolgt, die Prüfung nach Eigentum und 

tatsächlicher Verfügbarkeit kann nicht auf der stadtweiten 

Ebene des Flächennutzungsplanes erfolgen, dieses ist in 

der verbindlichen Bauleit- und Fachplanung weiter zu ver-

tiefen und zu differenzieren. Die größten Kompensati-

onsüberschüsse ergeben sich durch die Extensivierung 

von vormals intensiv genutzten Ackerflächen auf Böden 

mit geringer Ackerwertzahl oder sonstiger Ungunstorte 

(Überschwemmungsgebiete, Auen, etc.). Der konkrete 

Überschuss ist dabei geringer anzusetzen, da davon aus-

zugehen ist, dass nicht alle Maßnahmen aufgrund von Be-

sitzverhältnissen und weiteren Umständen umgesetzt wer-

den können. Dabei sollte vor allem auf ein Ausweichen auf 

Böden mit hoher Ackerwertzahl vermieden werden. Die Bi-

lanzierung soll vielmehr die Kompensierbarkeit der bei 

Umsetzung der geplanten Flächennutzungen entstehen-

den Kompensationsdefizite verdeutlichen. 

Konkrete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kom-

pensation der verbleibenden negativen Umweltauswirkun-

gen nach der Umsetzung aller möglichen Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen sind in nachgeordneten 

Planverfahren (u. a. verbindliche Bauleitplanung) detailliert 

zu bilanzieren und zu beschreiben.  

Dabei sind prioritär die in Kapitel 4.5 des Landschafts-

planes aufgeführten Maßnahmen zum Schutz und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft zu berücksichti-

gen und zu konkretisieren bzw. umzusetzen. Auch die be-

reits bestehenden Maßnahmen sind zu berücksichtigen 

und ggf. weiter zu entwickeln und/oder zu ergänzen. 

Die Entwicklungen innerhalb der Bestandsbauflächen der 

gewachsenen Stadt können ebenfalls Eingriffe verursa-

chen und damit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfor-

derlich machen., Diese können aufgrund ihrer Kleinteilig-

keit und Differenziertheit in Bezug auf die Schutzgutwir-

kungen sowie der bauplanungsrechtlichen Genehmi-

gungsgrundlage (meist § 34 BauGB) nicht auf Ebene der 

Flächennutzungsplanung in die Systematik der Bilanzie-

rung einbezogen werden. Grundsätzlich sind die Maß-

nahmen aber thematisch zugeordnet auch für diese Berei-

che der Stadt in Kapitel 4.5 des Landschaftsplans aufge-

führt. In Anbetracht der vorgenannten Punkte sowie der 

umfangreichen Möglichkeiten der Kompensationsmaß-

nahmen ist auch für die Entwicklung der gewachsenen 

Stadt ausreichend Vorsorge auf Ebene des Flächennut-

zungsplans getragen. 

Potentielle Kompensationsmaßnahmen mit  Kompensations-

überschuss* 

Extensivierung ackerbaulicher und gärtnerischer Nutzungen 49.400.000 

Anlage von extensivem Dauergrünland 18.300.000 

Naturnaher Wald- und Gehölzumbau 10.300.000  

Anlage gestufter Gehölz- und Waldränder 8.000.000  

Öffnung von Kleingartenanlagen für Erholung und ökologische Aufwertung (Erhalt und Aufwertung) 3.500.000  

Rückzugsflächen Friedhöfe mit naturnahem Wald- und Gehölzumbau und Öffnung für Erholungsnutzung 1.000.000  

Naturnahe Waldentwicklung (Neuaufforstung) 17.700.000  

Rückbau, Entsiegelung und Rekultivierung von Brachflächen 3.200.000  

Erhalt und Entwicklung urbaner Wildnis auf Teilen der Gewerbeflächen 2.200.000  

Renaturierung von Fließgewässern  4.100.000  

Renaturierung von Standgewässern 10.000  

Entwicklung gehözstrukturreicher Offenlandschaft 3.600.000  

Erhalt und Aufwertung von Streuobstwiesen 400.000  

Sanierung, Erweiterung und Neuanlage urbaner Grün- und Freiflächen 750.000  

Anlage Grünfläche mit naturnaher Regenwasserbewirtschaftung 350.000  

Anlage von Baum- und Gehölzreihen und -inseln außerhalb von Siedlungsflächen 3.900.000  

Anlage von Baum- und Gehölzreihen und -inseln innerhalb von Siedlungsflächen 190.000  

Anlage von Blühwiesenstreifen 30.000  

Gesamt 126.930.000 

Tabelle 23: potentielle Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle (Saale) und der bei vollständiger Nutzung 

aller Flächen entstehende Kompensationsüberschuss 
* bei vollständiger Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen und Nutzung aller Flächen 

Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Extensivierung Ackerbau und Gärten | Waldentwicklung | Dauergrünland | + 126.930.000 Wertpunkte 
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Das dargestellte Maßnahmenkonzept korrespondiert sehr 

stark mit der Entwicklung der Landschaftsräume außerhalb 

des Siedlungszusammenhangs durch die Darstellung von 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (vgl. Kapitel 

4.11) sowie die Darstellung von Grünflächen und Flächen 

für die Landwirtschaft und den Wald. 

 

6.6.4 Maßnahmen zur Umweltüberwachung 

(Monitoring) 

Nach § 4c BauGB ist es Aufgabe der Kommunen, die er-

heblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 

Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen, 

um v. a. unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen früh-

zeitig zu ermitteln und ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen 

ergreifen zu können. Da die Änderungen der Flächennut-

zung im Flächennutzungsplan voraussichtlich zum über-

wiegenden Teil durch die Realisierung von Bebauungsplä-

nen durchgeführt werden, bietet es sich an, auch das Mo-

nitoring für die einzelnen Flächenausweisungen anhand 

der detaillierteren Wirkungsprognosen der Umweltprüfun-

gen auf Bebauungsplanebene durchzuführen. 

Das Monitoring für den Flächennutzungsplan erfolgt dann 

mittels Vergleiches der Überwachungsergebnisse für die 

Bebauungspläne mit den Prognosen des vorliegenden 

Umweltberichts und liefert dadurch u. a. Erkenntnisse für 

die Gestaltung zukünftiger Planungsprozesse. Außerdem 

ist die Beurteilung von Auswirkungen, die erst im Zusam-

menhang mit anderen Vorhaben erheblich werden (kumu-

lative Auswirkungen), auf dieser Ebene am effektivsten 

möglich. Ein abgestimmtes Monitoringkonzept soll gewähr-

leisten, vergleichbare Ergebnisse und Datenstrukturen zu 

erhalten. Das Flächennutzungsplan-Monitoring soll zwei-

malig während einer Planlaufzeit von angenommen 

mindestens zehn Jahren durchgeführt werden. Der erste 

Überwachungsschritt ist bei einer Verwirklichung von 

50 % der dargestellten geplanten Bauflächen durchzufüh-

ren, spätestens allerdings sieben Jahre nach Inkrafttre-

ten des Flächennutzungsplans. Gegenstand des Monito-

rings sind die zu diesem Zeitpunkt bereits realisierten und 

genehmigten Bauvorhaben, der Vergleich der tatsächli-

chen Bevölkerungsentwicklung sowie des Anspruchs der 

Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit den im 

Flächennutzungsplan getroffenen Prognosen. Auf Basis 

der gewonnenen Erkenntnisse kann entschieden werden, 

ob aufgrund unvorhergesehener Entwicklungen eine Plan-

änderung notwendig wird. 

Der zweite Überwachungsschritt findet schließlich bei 

der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans statt. 

Überwachungsgegenstand sind diejenigen Umweltauswir-

kungen, die als voraussichtlich erheblich eingestuft wer-

den, für die Prognoseunsicherheiten bestehen und auf die 

seitens anderer Behörden oder der Bevölkerung hingewie-

sen wurde. Zudem ist zu prüfen, ob die geplanten Ver-

meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen die angestreb-

te Wirkung entfalten. 

 

6.7 FFH- UND SPA-

ERHEBLICHKEITSABSCHÄTZUNG 
 

Übersicht über die FFH-Gebiete im Planungsgebiet 

 „Brandberge in Halle“ (DE 4437309) 

 „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ (DE 4437308) 

Die Schutzgebiete werden stellenweise von Planungen be-

rührt (vgl. Kapitel 2.5 Landschaftsplan). Dies macht eine 

Vorprüfung der Verträglichkeit der geplanten Nutzungen 

mit den Schutzzielen der europäischen Schutzgebiete 

notwendig. Es ist zu prüfen, ob Beeinträchtigungen durch 

landschaftsplanerische Maßnahmen oder geplante Bauflä-

chen im Rahmen der Flächennutzungsplan-Neuaufstellung 

zu erwarten sind. Im Folgenden werden die europäischen 

Schutzgebiete mit den Maßnahmen und Bauflächen, die 

im Schutzgebiet oder angrenzend liegen oder deren Wirk-

raum das Schutzgebiete berührt, aufgeführt. 

 

FFH-Gebiet „Brandberge bei Halle“ (DE 4437 309) 

Innerhalb des Schutzgebietes sind keine Bauflächen und 

Kompensationsmaßnahmen geplant, es können jedoch 

Beeinträchtigungen von außerhalb auftreten, v. a. durch 

Verkehrstrassen. Die geplante Trasse TR01 befindet sich 

randlich des Schutzgebietes im Bereich der bestehenden 

Verkehrstrasse. Dadurch können sich potenziell weitrei-

chende Wirkungen wie z. B. Schall- und Schadstoffimmis-

sionen auf das Schutzgebiet auswirken. Durch die Neu-

aufstellung des Flächennutzungsplans ergeben sich keine 

weiteren potenziellen Beeinträchtigungen des Schutzge-

bietes. 

 

Überprüfung und Umsetzung auf nachgeordneter Ebene | Monitoring nach spätestens sieben Jahren 
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FFH-Gebiet „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ 

(DE 4437 308) 

Das LSG „Dölauer Heide“ mit dem sich darin befindlichen 

FFH-Gebiet „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ sind 

durch geplante Bauflächen am Rand dieser Flächen be-

troffen.  

Mögliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes: 

 Eingriffe in geschützte Lebensraumtypen, 

 Fällung von Gehölzen, 

 Versiegelung von Flächen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 Abschätzung der Erheblichkeit der Planung für 

das FFH-Gebiet „Dölauer Heide und Lindbusch bei 

Halle“ (DE 4437 308) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasse Trassenlänge in m  Trassenbreite in 

m (Annahme) 

Potenzielle Ver-

siegelung in ha   

Bestehende Versiegelung 

in ha 

Differenz 

in ha 

TR01 3.550 7 2,59 0 2,59 

Vorhabensbestandteil 

 

Auswirkungen auf das Schutzgebiet und Einschätzung der Erheblichkeit 

 

Straßenbahn TR01 (Lettin - 

Heide-Nord - Kröllwitz) 

Bei der geplanten Trasse handelt es sich um eine Erweiterung des Straßenbahnnet-

zes von Kröllwitz nach Heide-Nord und Lettin.  

Es befinden sich nur zu Teilen am Rand des Schutzgebietes Bauflächen der TR01. 

Die Bauflächen umfassen voraussichtlich 1260 m2 im LSG (Dölauer Heide) und 

230 m2 im FFH-Gebiet. Innerhalb des LSG und des FFH-Gebietes kann es zu Ge-

hölzverlusten kommen. Es sind potenziell wertvoll und gesetzlich geschützte Biotope 

betroffen. 

Fazit: Eine Betroffenheit der Schutz- und Erhaltungsziele muss in einer FFH-VP oder 

Kernprüfung untersucht werden. 

Tabelle 24: Flächenbilanz der Trasse TR01 - Versiegelung 

Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Abbildung 35: Überblick der Maßnahme TR01 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Kartengrundlage: FB Städtebau und Bauordnung, Abt. Stadtvermessung 

Tabelle 25: Auswirkungsprognose für das FFH-Gebiet „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ (DE 4437308) 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

FFH-Erheblichkeitsabschätzung TR01 für Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle | weitere Prüfung  
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6.7.2 Abschätzung der Erheblichkeit der Planung für  

das FFH-Gebiet „Brandberge bei Halle“ (DE 4437 309)  

 

 

 

Vorhabensbestandteil Auswirkungen auf das Schutzgebiet und Einschätzung der Erheblichkeit 

Straßenbahn TR01 

(Lettin - Heide-Nord - 

Kröllwitz) 

Auf einer Länge von ca. 1,2 km und einer durchschnittlichen Entfernung von 20 m befinden 

sich die Bauflächen der geplanten Verlängerung der Straßenbahn. Aufgrund dessen sind kei-

ne Verluste oder Beeinträchtigungen von Biotoptypen bzw. nach Anhang I der FFH-RL ge-

schützte Lebensraumtypen zu erwarten, zudem befindet sich bereits eine Straße entlang 

dieser Strecke, weswegen sich auf bestehende Vorbelastungen schließen lässt. 

Dementsprechend gehen auch keine Habitate für nach Anhang II der FFH-RL geschützte Ar-

ten verloren. Es ist lediglich eine temporäre Beeinträchtigung von Arten während zukünftig 

zu erwartender Bautätigkeiten möglich, v. a. durch vergleichsweise weitreichende Lärmimmis-

sionen.  

Weitere Wirkungen wie (Schad-)Stoff- und Staubimmissionen, Lichtimmissionen und Scheu-

wirkungen können in geringer Intensität von der Baufläche ausgehen, es handelt sich jedoch 

nur um kurzzeitige temporäre Wirkungen während der Bauzeit, die sich mit hinreichender Si-

cherheit nicht erhebliche und nachhaltig auf die Arten- und Lebensräume im FFH-Gebiet aus-

wirken. 

Fazit: Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes können mit hinreichen-

der Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Tabelle 26: Auswirkungsprognose für das FFH-Gebiet „Brandberge bei Halle“ (DE 4437 309) 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Abbildung 36: Überblick der Maßnahme TR01 
Quelle: ([6] Stadt Halle (Saale), 2023) 

Kartengrundlage: FB Städtebau und Bauordnung, Abt. Stadtvermessung 

FFH-Erheblichkeitsabschätzung TR01 für Brandberge bei Halle | Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
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6.8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 

6.8.1 Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Anga-

ben und fehlende Kenntnisse 

Die Umweltprüfung stützt sich für die allgemeinen Kurzbe-

schreibungen der betroffenen Einzelflächen und Beschrei-

bungen des lokalen Zustands der einzelnen Schutzgüter 

auf die im Landschaftsplan der Stadt Halle (Saale) darge-

stellten Inhalte, hier vor allem Daten und Bewertungen aus 

der schutzgutbezogenen Bestandserfassung und -bewer-

tung. Vereinzelt wurden weitere Datengrundlagen, wie 

Luftbilder der Jahre 2008 bis 2022, zur Überprüfung von 

Flächendetails und für Aussagen zu früheren Nutzungen 

und Entwicklungen auf den zu prüfenden Flächen heran-

gezogen. Zur schutzgutbezogenen Einschätzung der zu 

erwartenden Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

und deren Kategorisierung in Beeinträchtigungsstufen 

wurden die in Kapitel 6.4.1 dargestellte Wirkmatrix und 

das in Kapitel 6.4.2 beschriebene Bewertungsmodell ge-

nutzt. Die Datengrundlagen der schutzgutbezogenen Be-

standserfassung und -bewertung des Landschaftsplans 

werden detailliert in den jeweiligen Unterkapiteln zu Da-

tengrundlagen und Methodik der Erfassung und Bewer-

tung in Kapitel 3 „Aufgabenbereich I: schutzgutbezogene 

Bestandserfassung und -bewertung“ des Landschaftsplans 

([6] Stadt Halle (Saale), 2023) beschrieben. Die Basisda-

ten wurden mit unterschiedlichen Aktualitätsständen vor-

wiegend aus den Jahren 2018 bis 2021 eingearbeitet, wo-

bei einzelne Erhebungen oder Teile der Erhebungen 

deutlich länger zurückliegen, und sich eine große 

Spannbreite der Datenaktualität ergibt. Die Genauigkeit 

und Aktualität der vorhandenen Daten zu den zu prüfen-

den Bauflächen und Trassen wurde soweit möglich an-

hand von Luftbildern der Jahre 2021 und 2022 überprüft, 

hier insbesondere in Bezug auf die Biotopkartierung und 

Erholungseignung.  

Die Daten des Landschaftsplans dienten somit als umfang-

reiche Zusammenstellung der für die Umweltprüfung not-

wendigen Grundlagen auf gesamtstädtischer Maßstabs-

ebene, wobei sich aus der Datenlage teilweise eine auf 

wenige Indikatoren gestützte Einschätzung der einzelnen 

Schutzgutzustände ergibt, welche auf Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung um weitere Aspekte und detail-

liertere Betrachtungen zu erweitern ist. Hier sind vor al-

lem die fehlenden Basisdaten zu Artenvorkommen her-

vorzuheben. Die Umweltprüfung nutzt stattdessen zur Ein-

schätzung des Schutzguts Pflanzen, Tiere und Biodiversi-

tät vor allem Daten zu Potentialräumen für Artvorkommen 

und eine Einschätzung der Habitateignung auf Grundlage 

der vorhandenen Biotope. Dementsprechend wenig konk-

ret fallen die Aussagen zu den Artenvorkommen aus. Die 

Bestandserfassung und -bewertung des Schutzguts muss 

bei der Umweltprüfung auf Bebauungsplanebene um eine 

genaue Kartierung ergänzt werden, da auf dieser Ebene 

die Einhaltung artenschutzrechtlicher Bestimmungen 

zwingend abzusichern ist. 

 

6.8.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltaus-

wirkungen 

Maßnahmen zur Überwachung sollten vor allem einsetzen, 

wenn es durch eine vorgeschaltete Beobachtung Anzei-

chen dafür gibt, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen 

vorhanden oder in Entstehung sind. Dies gilt insbesondere 

hinsichtlich unvorhergesehener erheblicher Umweltauswir-

kungen. 

Das Monitoring für die umweltrelevanten Festsetzungen zu 

Vermeidung, Minimierung und Ausgleich erheblicher nach-

teiliger Auswirkungen erfolgt im Zuge der jeweiligen Bau-

genehmigungsverfahren von Seiten der Aufsicht führenden 

Behörde. 

Die 2. Säule der Überwachung gründet sich nach der Kon-

zeption des Gesetzes auf die Informationspflicht der Fach-

behörden, die als Bringschuld ausgestaltet ist. Auch nach 

Abschluss des Bauleitplanverfahrens sind die Behörden 

gemäß § 4 Abs. 3 BauGB gesetzlich verpflichtet, die Kom-

munen zu unterrichten, soweit nach den ihnen vorliegen-

den Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplans er-

hebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Kommune befragt 

zu diesem Aspekt die Behörden im Rahmen der Beteili-

gung nach § 4 Abs. 2 BauGB, welche in ihrem Aufgaben-

bereich liegenden Erkenntnisquellen für die Überwachung 

genutzt werden können. 

 

6.8.3 Erheblich nachteilige Auswirkungen durch Anfäl-

ligkeit gegenüber Unfällen und Katastrophen 

Es sind aus den vorgesehenen Vorhaben auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung keine gesteigerten Anfäl-

ligkeiten für schwere Unfälle oder Katastrophen abzu-

leiten. Im Zuge der Plandurchführung (verbindliche Bauleit-

planung bzw. Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren) 

Luftbildauswertung und Aktualitätsstände | Artenvorkommen detailliert untersuchen 
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sind auf Grundlage aller rechtlich vorgeschriebenen Prü-

fungen ggf. Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminde-

rung festzusetzen. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstaben a bis d BauGB einschließlich der NATURA 

2000-Gebiete und auf Wechselwirkungen zwischen die-

sen, die aufgrund von Anfälligkeiten für schwere Unfälle 

oder Katastrophen im Geltungsbereich des Flächennut-

zungsplans zu erwarten sind, werden als nicht erheblich 

nachteilig eingeschätzt, da der Flächennutzungsplan keine 

entsprechenden Vorhaben aktiv vorbereitet und bestehen-

de sowie potenziell hinzutretende Anlagen durch die er-

folgten Genehmigungen diesbezüglich abgesichert sind. 

Gefahrguttransporte finden zwar innerhalb des Geltungs-

bereichs des Flächennutzungsplanes statt, werden als 

Vorhaben allerdings fachgesetzlich soweit geregelt, dass 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein 

Handlungsbedarf besteht. Auswirkungen von Gefahrgut-

transporten über die geplanten MIV-Trassen und gewerbli-

chen Bauflächen sind im Einzelnen zu prüfen und weitere 

Maßnahmen ggf. festzusetzen. 

Im Stadtgebiet existieren mehrere Störfallbetriebe, deren 

Wirkung auf die bestehende Bebauung der Nachbarschaft 

im Einzelfall zu bewerten ist. Der Flächennutzungsplan be-

reitet kein Heranrücken in kritischen Dimensionen von 

Bauflächen an bestehende Störfallbetriebe vor. 

Starkregenereignisse: Ausreichende Retentions- und 

Versickerungsanlagen sind für alle Flächenneuinan-

spruchnahmen zu planen. Dies gilt insbesondere für alle 

Siedlungsbereiche, die die Reide als Vorfluter nutzen. Alle 

geplanten Bauflächen grenzen an bereits bestehende 

Siedlungen mit vorhandener Kanalisation, die allerdings 

teilweise einen hohen auslastungsgrad aufweisen. Somit 

ist auf den nachgelagerten Planungs- und Genehmigungs-

ebenen dafür Sorge zu tragen, dass es bei einem Starkre-

genereignis nicht mit zu erheblichen Beeinträchtigungen 

(z. B. durch Sturzfluten) kommt. 

Hochwasserrisiken: Erhebliche Hochwasserrisiken be-

stehen auf Seiten der neu in Anspruch genommenen Flä-

chen lediglich für die geplante Saalequerung (TR07). Hier 

sind im Zuge der Plandurchführung konkrete Maßnahmen 

zur Gefahrenabwehr festzusetzen. Für die Bestandsbau-

gebiete der gewachsenen Stadt und Landschaftsbereiche 

außerhalb des Siedlungszusammenhangs bestehen zum 

Teil erhebliche Hochwasserrisiken, die durch die Neuauf-

stellung des Flächennutzungsplans allerdings so weit wie 

möglich Berücksichtigung finden und nicht verschärft bzw. 

entschärft werden. 

Auswirkungen des Gebiets auf die Umgebung: Der Flä-

chennutzungsplan stellt keine Flächen dar, die neue Anla-

gen mit erhöhten Risiken im Sinne von Unfällen und Ka-

tastrophen aktiv vorbereiten. Bei der Flächenausweisung 

wurde darauf geachtet, dass in diesem Sinne keine Ge-

mengelagen erzeugt oder verschärft werden und dass kei-

ne Beeinträchtigung der Entwicklung der Nachbargemein-

den stattfindet. 

Hochwasser und Starkregen | keine Auswirkungen auf Störfallbetriebe 
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6.9 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZU-

SAMMENFASSUNG 
Für den in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan 

(FNP) der Stadt Halle (Saale) ist eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Um-

weltauswirkungen der Planung ermittelt, beschrieben und 

bewertet werden. Der Flächennutzungsplan Halle (Saale) 

stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 

Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 

Grundzügen für das gesamte Stadtgebiet dar. Die Inhalte 

des Flächennutzungsplans bestehen im Wesentlichen aus 

den Darstellungen der für die Bebauung vorgesehenen 

Flächen sowie weiteren Flächennutzungen. Die vorliegen-

de Neuaufstellung des Flächennutzungsplans löst den seit 

1998 wirksamen Flächennutzungsplan ab und setzt einen 

einheitlichen strategischen Rahmen für die angestrebte 

räumliche Entwicklung. 

Die hier vorgenommene Umweltprüfung zur Ermittlung der 

Auswirkungen der Neuaufstellung des Flächennutzungs-

plans auf die Umweltbelange erfolgte zunächst durch die 

Bewertung der einzelnen Belange im Ist-Zustand, an-

schließend wurden die Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter durch die Planung für die Neuinanspruch-

nahme bisher unbebauter Flächen im Rahmen eines für 

die Stadt Halle (Saale) entwickelten Bewertungsmodells 

prognostiziert und zusammenfassend beurteilt und mit ei-

ner Beurteilung der Auswirkungen der Plandarstellungen 

auf die Entwicklung der Bestandsflächen sowie der Land-

schaftsräume zusammengeführt. 

Die in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ge-

planten Wohn-, Stadtumbau- sowie die gewerblichen 

Bauflächen umfassen vornehmlich intensiv genutzte 

Ackerflächen, siedlungsgeprägte ruderalisierte Flä-

chen, Extensiväcker und reine Siedlungsbiotope (Ge-

werbe- und Verkehrsflächen sowie -brachen). Die Bauflä-

chen der gewachsenen Stadt bilden die bebauten Berei-

che ab. Außerhalb der gewachsenen Stadt schließt sich 

der Landschaftsraum an, der neben den Freiflächen auch 

bebaute Bereiche umfasst, die sich nicht weiter baulich 

entwickeln sollen bzw. sich zu Freiflächen umwandeln sol-

len. 

Gesamtheitlich sind die voraussichtlichen Auswirkungen 

durch die geplante Bebauung, insbesondere auf die Um-

weltschutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Mensch, Bio-

tope, Tiere und Biodiversität auf Basis der Bestandsbe-

wertung als erhebliche und kompensationspflichtige 

bzw. -intensive Eingriffe zu bewerten. Eine v. a. anlage-

bedingte erhebliche Beeinträchtigung der Umweltschutz-

güter bei Umsetzung kann nur zum Teil vermieden wer-

den. Bei Umsetzung aller geplanten Einzelflächen der o. g. 

Kategorien ergibt sich ein kompensationspflichtiger Eingriff 

in den Natur- und Landschaftshaushalt für die Wohn-, 

Stadtumbau- und gewerblichen Bauflächen (Biotopwert-

verlust von rund -10.940.000 Wertpunkten). Für die Ent-

wicklung der gewachsenen Stadt sind vor allem eine maß-

volle Verdichtung mit der Sicherung von Freiflächenele-

menten sowie vor allem die Berücksichtigung der Belange 

der Schutzgüter Klima/Luft, Mensch/menschliche Gesund-

heit und Wasser wichtig. 

Die geplanten Flächennutzungen können potentiell 

durch die in Kapitel 4.5 des Landschaftsplanes genannten 

Maßnahmen innerhalb der Landschafts- und Sied-

lungsräume ausgeglichen werden. 

Bei Umsetzung der im Landschaftsplan beschrieben Maß-

nahmen zum Erhalt, Entwicklung und Aufwertung von Flä-

chen ergibt sich ein hoher Kompensationsüberschuss, 

v. a. durch die Extensivierung von vormals intensiv ge-

nutzten Ackerflächen, der Aufwertung von Gehölz- und 

Waldflächen, der Umwandlung von überwiegend ge-

werblichen Brachflächen in entsiegelte und begrünte 

Flächen durch umfassende Rekultivierungsmaßnahmen 

sowie die Öffnung und grüngestalterische Aufwertung 

von Kleingartenanlagen und Friedhöfen. Die konkrete 

Umsetzbarkeit ist hierbei auf der nachgeordneten Ebene 

der Bauleitplanung zu prüfen. 

 

erhebliche und kompensationspflichtige Eingriffe | Kompensation im Rahmen der Planung ermöglicht 
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